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K. Mattiesens Buchdruckerei Ant.-Ges., Tartu, 1932. 



Den beiden Königen Philipp II von Makedonien und Ptole-
maios I von Ägypten ist gewissermassen ein und dasselbe Miss-
geschick zugestossen: die Nachwelt hat beide auf Kosten ihrer 
Söhne, die ihnen unmittelbar auf dem Throne folgten, stark zu-
rückgesetzt, hat ihren fraglos grossen Verdiensten nicht die 
gebührende Gerechtigkeit widerfahren lassen. In. bezug auf 
Philipp II ist jetzt allerdings erfreulicherweise ein gewisser Um-
schwung festzustellen, denn man schildert ihn vielfach unumwun-
den als hervorragenden Feldherrn, Staatsmann usw. Ein um-
fassendes Werk, welches seine überragende Grösse und Bedeu-
tung voll und ganz würdigte, fehlt uns aber leider noch immer. 
Mit Ptolemaios I ist es dagegen bis auf den heutigen Tag viel-
fach weniger gut bestellt. Da die Schilderung der ganzen Regie-
rungspolitik dieses Königs nicht hierher gehört, will ich nur 
einen Punkt herausgreifen, der ziemlich eng mit dem Thema die-
ser Abhandlung zusammenhängt. 

Alexandreia, die Haupt- und Residenzstadt des von Ptole-
maios I begründeten Ptolemäerreichs, war bekanntlich nicht 
allein die grösste und schönste, sondern auch die bedeutendste 
Stadt der damaligen Welt, eine Weltstadt ersten Ranges, die 
Hauptstadt der gesamten Griechenwelt, das Zentrum des Welt-
handels, der Industrie, der Hauptsitz der griechischen Gelehrsam-
keit, der Literatur und der Kunst, kurzum — der ausgesprochene 
Mittelpunkt des Hellenismus., Ptolemaios I hat Alexandreia zu 
diesem Mittelpunkt des Hellenismus gemacht; er ist es gewesen, 
der seiner Haupt- und Residenzstadt ihre erstklassige Bedeutung 
verliehen hat. 

Die Nörgler und Zweifler alter und neuer Zeit suchen uns 
aber mehr oder weniger deutlich oder versteckt klarzumachen, 
dass das Verdienst des Ptolemaios I doch nicht so gross gewesen 
sei, wie es hiernach scheinen könnte. Die einen erinnern daran, 
dass Alexandreia doch eine Gründung Alexanders des Grossen sei, 
dass Ptolemaios I mithin bloss dasjenige ausgeführt habe, was 
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Alexander plante und beabsichtigte; es sei mithin im Grunde ge-
nommen alles Alexanders oder mindestens auch Alexanders Ver-
dienst. Die anderen weisen darauf hin, dass Ptolemaios II das 
von seinem Vater begonnene und geplante Unternehmen weiter 
ausgeführt und glänzend vollendet habe, dass unter ihm erst die 
Blütezeit Alexandreias begonnen habe, dass ihm somit das Haupt-
verdienst zugeschrieben werden müsse. Andere wiederum be-
haupten, Demetrios von Phaleron sei eigentlich der intellektuelle 
Urheber wenn auch nicht der Bedeutung Alexandreias als Han-
dels- und Industriestadt, so doch unbedingt ihrer Bedeutung als 
Mittelpunkt der Wissenschaft und der hellenistischen Kultur 
überhaupt; Ptolemaios I liess ihn gewähren und stellte ihm die 
Mittel zur Verfügung, mithin sei es im Grunde genommen 
grösstenteils das Verdienst des Demetrios von Phaleron. 

Alle diese Einwände halte ich fü r falsch und bin der festen 
Überzeugung, dass diejenigen allein recht haben, welche dieses 
Verdienst in erster Linie dem Ptolemaios I zuschreiben. Hier 
ist nicht der Ort, um auf diese Frage näher einzugehen. Meine 
Gründe sind kurz folgende. 

Dass Alexander der Grosse nicht den Plan gefasst haben 
kann, Alexandreia in Ägypten zu einer Haupt- und Residenzstadt 
seines Reiches zu machen, liegt auf der Hand, denn er hatte be-
kanntlich Babylon zur Hauptstadt seiner Weltmonarchie erwählt. 
Hieraus folgt weiter, dass Alexander nicht die Absicht " gehabt 
haben kann, Alexandreia zum Mittelpunkt der Wissenschaften 
und überhaupt der ganzen hellenistischen Kultur zu machen, 
semdern höchstens zum Mittelpunkt des Welthandels; der Haupt-
zweck der Gründung war natürlich ein militärischer. Der unver-
gängliche Ruhm Alexandreias beruht aber gerade darauf, was 
diese Stadt fü r die Zivilisation geleistet hat. Dass Alexander, 
der Schüler des Aristoteles, sich fü r die Wissenschaft interessiert 
hat — vor allem f ü r die Naturwissenschaft — und als Entdecker 
sehr viel geleistet hat, steht fest. Ob er jedoch, als er plötzlich so 
jung starb, schon die Absicht gehabt hat, irgendeine Stadt spä-
terhin zum Mittelpunkt der hellenistischen Zivilisation zu 
machen, wissen wir nicht, dieses dürfte jedoch wenig wahrschein-
lich sein. Aber selbst wenn Alexander möglicherweise gelegent-
lich einmal mit seinen Freunden darüber gesprochen haben sollte, 
so würde daraus noch lange nicht folgen, dass Ptolemaios I sich 
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habe durch Alexanders „Vorbild" bestimmen lassen1) , denn 
erstens hat Alexander sicher nichts Ähnliches geschaffen, und 
zweitens — und das ist die Hauptsache — dürfen wir nicht ver-
gessen, dass es zur Tradition des makedonischen Königshauses 
gehörte, die geistigen Interessen zu pflegen und die makedonische 
Hauptstadt Pella zu einem Mittelpunkt des geistigen Lebens zu 
machen 2) . An Alexanders Vorbild ist hier mithin nicht zu den-
ken. Es ist und bleibt eben einzig und allein das Verdienst des 
Ptolemaios I, dass Alexandreia der Mittelpunkt der hellenisti-
schen Zivilisation wurde. Wilamowitz 3) sagt daher ganz rich-
tig: „Wenn Lysimachos nach Ägypten, Ptolemaios an den Helles-
pont gekommen wäre, so hätte es die Blüte Alexandreias nie ge-
geben" 4) . 

Nicht besser steht es mit der Behauptung, das Hauptver-
dienst sei eigentlich dem Ptolemaios II zuzuschreiben. Früher 
wurde ihm sogar die Gründung des Museion und der Bibliothek 
zugeschrieben, obgleich die Organisation dieser Institute in den 
Händen des Demetrios von Phaleron lag und dieser bekanntlich 
gleich zu Anfang der Regierung des Ptolemaios II in Ungnade 
fiel. Ptolemaios II hat einfach das, was sein Vater begonnen und 
noch nicht vollendet hatte, fortgesetzt, vollendet, weiter gefördert. 
Das ist natürlich unbestreitbar ein grosses Verdienst, aber 
schliesslich doch ein ganz selbstverständliches Verdienst, welches 
kein so überschwengliches Lob verdient. Die Ergreifung der Ini-

x) W. S с h u b a r t, Ägypten von Alexander dem Grossen bis auf Mo-
hammed, Berlin 1922, S. 101 behauptet, „Alexanders Vorbild" habe angeb-
lich „seine Nachfolger überall bestimmt"; sie hätten angeblich alles getan, 
„weil Alexander es getan hatte". Dass dieses bei Ptolemaios I keineswegs 
zutrifft, braucht hier nicht auseinandergesetzt zu werden. 

2) Ich erinnere z. B. an Perdikkas II, Archelaos, Perdikkas III und 
Philipp II. 

y) W i l a m o w i t z , Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kalli-
machos, Band I, 1924, S. 3. 

4) Wie schief klingt daneben der Ausspruch S c h u b a r t s (а. а. О., 
S. 101) : „Dass die Ptolemaeer in diesem Wettbewerb der Könige den Preis 
davontrugen, verdankten sie nicht ihrer überlegenen Bildung und Bega-
bung, sondern dem unerhörten Aufblühen Alexandreias" (sie!) und wie 
seltsam der Widerspruch, wenn er gleich darauf schreibt: „Es war doch 
zum grossen Teil ihr persönliches Verdienst, wenn Alexandreia in kurzer 
Zeit der Brennpunkt hellenischer Wissenschaft, Kunst und Bildung wurde". 
Auf einen ähnlichen Widerspruch in einem anderen Werke Schubarts hat 
W i l c k e n (Urkunden der Ptolemäerzeit, I, S. 83) hingewiesen. 



6 ALEXANDER PRIDIK В XXX. 1 

tiative, das Beginnen, Ingangsetzen und die Organisation eines 
Unternehmens sind weit wichtiger und schwieriger, als das Fort-
setzen des einmal Begonnenen. Und wenn einmal die Blütezeit 
eines Unternehmens erst unter dem Fortsetzer eintritt, so spricht 
das noch lange nicht immer fü r das unbedingt grössere Verdienst 
des Fortsetzers. Ausserdem übersehen oder verschweigen die 
Lobredner des Ptolemaios II, dass unter ihm bekanntlich schon 
verschiedene Schattenseiten sich zeigten, die ursprünglich nicht 
vorhanden gewesen zu sein scheinen. 

Was endlich Demetrios von Phaleron anbelangt, so ist es 
unzweifelhaft eine starke Übertreibung, ihm in erster Linie alles 
das zuzuschreiben, was Ptolemaios I f ü r die Wissenschaft usw. 
getan hat. Dieses ist vor allem schon deshalb unmöglich und un-
denkbar, weil Demetrios erst nach dem Jahre 297 v. Chr. nach 
Alexandreia kam, Ptolemaios I aber schon lange vorher den Plan 
gefasst hatte, Alexandreia zum Mittelpunkt der Wissenschaft und 
der hellenistischen Kultur zu machen 5). Und dann ist ferner zu 
berücksichtigen, dass Ptolemaios I nicht die ganze Organisation 
dieses Unternehmens allein übernehmen konnte, denn er hatte ja 
als König, der sein Königtum durchaus nicht als Sinekure be-
trachtete, sondern ebenso wie Philipp II von Makedonien rastlos 
tätig war, nicht genügend Musse dazu. Ausserdem war er als 
Militärperson, Politiker und Diplomat natürlich nicht imstande, 
liber alle mit dieser Organisation verknüpften wissenschaftlichen 
und anderen Fragen als Fachmann und Expert urteilen zu können. 
Er brauchte dazu unbedingt einen kompetenten Berater, ,tmd 
dazu eignete sich der Peripatetiker Demetrios von Phaleron, ein 
Schüler Theophrasts und ein erprobter Administrator und Orga-
nisator, geradezu vorzüglich. Ptolemaios I übertrug ihm die Lei-
tung der Organisation des ganzen Unternehmens, behielt aber 
selbstverständlich die Oberaufsicht und entschied alle einschlägi-
gen Fragen in letzter Instanz. Dieses schmälert in keiner Weise 
das grosse Verdienst des Ptolemaios I, denn Arbeitsgehilfen 

5) So hat er z. B. wohl schon 309, während seines Aufenthalts auf der 
Insel Kos, Unterhandlungen geführt und Verbindungen angeknüpft mit dem 
Philologen und Dichter Philetas und dem Arzt Herophilos. 308 soll er in 
Megara den Stilpon aufgefordert haben nach Alexandreia zu kommen; ich 
halte diese Nachricht zwar — wie wir weiter unten sehen werden — für 
unglaubwürdig, aber schon allein der Umstand, dass man dieser Nachricht 
Glauben schenkte, beweist, dass Ptolemaios I sich damals schon mit diesem 
neuen Plane trug. 
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braucht ein jeder Unternehmer, da niemand absolut alles allein 
zu leisten vermag. Die ganze Idee, Initiative, Hauptorganisation 
und Munifìzenz gehört ausschliesslich dem Ptolemaios I. 

Wenn die hellenistische Kultur in erster Linie alexandri-
nische Kultur war und wir infolgedessen von einem alexandri-
nischen Zeitalter reden, so war dieses in erster Linie das Ver-
dienst des Ptolemaios I. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, 
dass es durchaus nicht Ruhmsucht oder Eitelkeit war, die ihn 
bewog so etwas zu schaffen : er wünschte es nur, dass seine 
Haupt- und Residenzstadt die erste und schönste der Welt sei, 
zugleich ein Mittelpunkt der ganzen Zivilisation. Und er hat sein 
Ziel glänzend erreicht. Sein Sohn und Nachfolger Ptolemaios II 
war dagegen nichts weniger als arbeitsam: er war eine schwäch-
liche und überaus genussüchtige Natur, eitel und ruhmsüchtig, 
der eifrig dafür sorgte, dass seine Freunde und Verehrer ener-
gisch die Reklametrommel rührten. Diese Reklame hat nicht nur 
die antike Überlieferung, sondern leider vielfach auch die mo-
dernen Darstellungen beeinflusst: wir Historiker dürfen uns aber 
durch solch eine Reklame nicht irremachen lassen. 

Dieses alles glaubte ich vorausschicken zu müssen, nicht nur 
um die Missdeutungen der Zweifler zu widerlegen, sondern auch 
um die Grundlage zu gewinnen fü r das Thema der vorliegenden 
Abhandlung. 

Die beiden Institute, deren Gründung, Organisation und libe-
rale Förderung den vorzüglichsten Ruhm des Ptolemaios I bilden, 
waren das Museion und die Bibliothek. 

Wenngleich die Organisation des Museion ein wenig an die 
attischen Philosophenschulen erinnerte, vor allem an die des Ari-
stoteles und des Theophrast, so war in Wirklichkeit der Unterschied 
doch ein ganz gewaltiger. In Griechenland waren es bekanntlich 
private Unternehmungen, hier war es ein staatliches, königliches 
Institut, das mit geradezu königlicher Munifìzenz ausgestattet 
wurde. In Griechenland waren es Philosophenschulen gewesen, 
hier sollte das Museion einerseits eine Akademie der Wissenschaf-
ten werden, an der die hervorragendsten Gelehrten die Möglichkeit 
haben sollten, frei von jeglicher Sorge fü r ihren Unterhalt sich nur 
der reinen Wissenschaft widmen und sie fördern zu können, ande-
rerseits aber auch eine Hochschule (Universität), an der neue 
Forscher herangebildet werden sollten. In Griechenland hatte die 
Philosophie die Gesamtheit der Welt- und Lebensprobleme zu 



8 ALEXANDER PRIDIK В XXX. ι 

lösen gesucht, hier in Alexandreia sollte eine vollkommene Ar-
beitsteilung erfolgen, es sollten verschiedene Einzelwissenschaf-
ten bestehen, und statt einer allgemeinen wissenschaftlichen 
Methode sollte hier jede einzelne Wissenschaft ihre eigene Me-
thode entwickeln, die den speziellen, eigentümlichen Aufgaben 
jedes einzelnen wissenschaftlichen Crebiets ganz genau und 
speziell angepasst war. Hier in Alexandreia berief ferner der 
König die Gelehrten und besoldete sie. 

Um dieses grossartige Ziel wirklich erreichen zu können, 
bedurfte es ferner der wissenschaftlichen Hilfsmittel. Es musste 
vor allem eine Bibliothek geschaffen werden. Ptolemaios hat we-
der Geld noch Mühe gespart, und es ist ihm und seinen Nach-
folgern denn auch gelungen eine Bibliothek zu schaffen, wie sie 
die Welt bis dahin noch nicht gesehen hatte, die erste königliche 
Bibliothek der Weltgeschichte, die grösste Bibliothek des Alter-
tums. Aber eine Bibliothek allein genügte auch noch nicht, vor 
allem fü r die exakten Wissenschaften. So entstanden denn auf 
den Befehl des Ptolemaios noch verschiedene Kollektionen, Labo-
ratorien, Archive, eine Sternwarte, ein Anatomikum usw. 

Eine wenn auch nur kurze Behandlung alles dessen, was in 
Alexandreia auf diesem Gebiete geschaffen und geleistet worden 
ist, wäre hier natürlich nicht am Platze, denn die Dinge sind viel 
zu bekannt, da sie unendlich oft geschildert worden sind. 

Wenn wir die in Alexandreia vertretenen vielen Wissen-
schaften und Künste überblicken und dabei sorgfältig erwägen, 
wie vorzüglich für eine jede von ihnen gesorgt worden war, 
müssen wir staunend feststellen, wie überaus systematisch, konse-
quent und energisch Ptolemaios I in allen diesen Dingen vorge-
gangen ist. Zugleich muss es aber auf den ersten Blick auffallen, 
dass e i n e Wissenschaft in Alexandreia augenscheinlich gar 
nicht vertreten gewesen ist, die Philosophie, also gerade die 
Wissenschaft, die im Geistesleben der griechischen Nation bisher 
eine leitende und herrschende Stellung eingenommen hatte. Wie 
kommt das? Wie ist dieses zu erklären? Liegt das an der Un-
vollkommenheit und Spärlichkeit der uns zur Verfügung stehen-
den antiken Nachrichten? Oder liegt hier ein blosser Zufall vor, 
und — wenn ein Zufall — was war das f ü r ein Zufall? Oder 
haben wir hier eine besondere feste Absicht des Ptolemaios I 
festzustellen ? 
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Diese Fragen könnten m,anch einem einigermassen seltsam 
erscheinen, denn die Alten haben uns ja einiges darüber berichtet 
und die Neueren haben dieses alles auf Treu und Glauben hinge-
nommen 6). Nur bei Wilamowitz7) lesen wir einen Ausspruch, 
der orakelhaft klingt: „die Philosophie ist auch zuerst noch nicht 
ausgeschlossen gewesen, wenn sie tatsächlich auch unvertreten 
war". Wenn die Philosophie „zuerst" (das soll wohl heissen: 
„unter Ptolemaios I" ?) „noch nicht ausgeschlossen gewesen ist" 
(also später ist sie ausgeschlossen worden? Wann, warum und 
von wem?), wieso war sie „tatsächlich unvertreten"? Will Wila-
mowitz damit sagen, dass Ptolemaios I wohl einen Lehrstuhl fü r 
Philosophie kreiert hatte, dieser Lehrstuhl aber aus irgendeinem 
Grunde dauernd vakant geblieben ist? Oder ist er der Ansicht — 
denn er billigt ja die antike Tradition —, eine befriedigende Be-
setzung dieses Lehrstuhls sei dem Ptolemaios I beständig miss-
lungen? Was Wilamowitz sich bei dem allem gedacht hat, ist 
mithin völlig unklar. Ich persönlich halte die antike Tradition 
für äusserst fragwürdig, und finde daher, dass die von mir oben 
gestellten Fragen sehr berechtigt sind. Bevor ich aber zur Dar-
legung meiner eigenen Ansicht übergehe, will ich zunächst die 
antike Tradition im Zusammenhange mitteilen und sie dann einer 
kritischen Beleuchtung unterwerfen. 

Im Jahre 308 hatte Ptolemaios I die Stadt Megara einge-
nommen, wo sich bekanntlich die megarische Philosophenschule 
befand, die ihr Hauptgewicht auf die Dialektik legte. Die bei-
den Hauptvertreter dieser Schule waren damals, als Ptolemaios 
m Megara weilte, Diodoros und vor allem Stilpon. Nun berichtet 
uns Diogenes Laertios 8) , dass Ptolemaios damals in Megara ein 
Diner nebst Symposion veranstaltete und Diodoros und Stilpon 
auch zur Tafel geladen worden waren. Die beiden Kampfhähne 
gaben dem Ptolemaios während des Symposions eine Probe ihrer 
Kunst, und dabei soll dem Diodoros das Malheur passiert sein, 
dass er eine knifflige Frage des Stilpon nicht sofort richtig be-

6) Vgl. ζ. Β. Ζ e 11 e r, Die Philosophie der Griechen, II l 3 , S. 210 f., 
293 f., 327 f. G o m ρ e r ζ, Griech. Denker, II2, S. 159, 179 f., 196. J o ë l , 
Gesch. d. antiken Philosophie, I, S. 106, 841, 948, 951. S u s e m i h 1, Gesch. 
d. griech. Literatur in der Alexandrinerzeit, I , 'S. 12—17. N i e s e , Gesch. 
der griech. u. makedon. Staaten, I, S. 309, II, S. 126. B o u c h é - L e c l e r c q , 
Historie des Lagides, I, S. 125 ff. W i l a m o w i t z , a. a. 0., S. 59, 61. 

7) W i l a m o w i t z , а. а. O., S. 161. 
8

) D i о g. L a e r t. II § 111 f. Ρ 1 i η i u s, Nat. hist. VII. 53. 180. 
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antworten konnte. Ptolemaios soll nicht nur sein Missfallen ge-
äussert, sondern sogar dem Diodoros den Spottnamen Kronos 
beigelegt haben. Diese dialektische Niederlage soll sich Diodoros 
so zu Herzen genommen haben, dass er sich während des Sympo-
sions entfernte, nach Hause ging, dort eine Abhandlung schrieb 
über die von ihm nicht gelöste Frage und darauf vor Kummer 
starb. Den Stilpon aber, sagt Diogenes9), hat Ptolemaios hoch 
geehrt, ihm Geld gegeben und ihn aufgefordert, mit ihm nach 
Alexandreia zu kommen. Stilpon nahm wohl ein wenig von dem 
Gelde, weigerte sich aber nach Alexandreia zu kommen1 0) , ja 
verliess sogar Megara und begab sich nach Ägina, wo er so lange 
blieb, bis Ptolemaios abgesegelt war. Als Demetrios Poliorketes 
307 Megara einnahm, war Stilpon schon wieder da. 

Nicht mehr Glück soll Ptolemaios I mit einer anderen Philo-
sophenschule, der kyrenäischen, gehabt haben; fü r diese Schule 
interessierte er sich angeblich mehr, da Kyrene, der Sitz dieser 
Schule, zu den auswärtigen Besitzungen des Ptolemaios gehörte. 
Zwei Kyrenaiker, Theodoros und Hegesias, sollen es gewesen sein, 
die er angeblich nach Alexandreia „berief" und die das ihnen 
entgegengebrachte Vertrauen keineswegs gerechtfertigt haben. 

Theodoros, der sich den stehenden Beinamen „der Atheist" 
zugezogen hatte, war ein fanatischer Freidenker, der ausserdem 
eine äusserst spitze Zunge hatte, die er nie im Zaume zu halten 
verstand. Nachdem er sowohl aus seiner Vaterstadt Kyrene als 
auch aus Athen verbannt worden war, tauchte er in Alexandreia 
auf. Diogenes 11 ) berichtet, dass damals, als er bei Ptolemaios I 
verweilte, dieser ihn einmal als Gesandten zum König von 
Thrakien Lysimachos gesandt habe. Am Hofe des letzteren soll 
sich Theodoros so wenig gentlemanlike benommen haben, dass 
Lysimachos ausser sich geriet und ihm drohend sagte, er solle 
sich nie wieder blicken lassen, worauf Theodoros geantwortet 
haben soll: „Ich denke auch gar nicht daran, es sei denn dass 
Ptolemaios mich wieder zu dir schicken sollte". So erzählt Dioge-

9) D i o g. L a e r t. II § 115. 
1 0 ) Warum W i l a m o w i t z (a. a. 0., S. 59, Anm. 1) schreibt: „Es 

ist nicht glaublich, dass Stilpon der Einladung des Königs gefolgt sei; er 
ist 306 in Megara", begreife ich nicht, denn die Alten sagen es nicht und 
von den Neueren hat dieses m. W. auch niemand behauptet. 

13·) D i о g. L a e r t., II § 102. 



В XXX. 1 König Ptolemaios I und die Philosophen 11 

nes. Andere antike S c h r i f t s t e l l e r 12) wiederum berichten, Lysi-
machos habe gedroht ihn kreuzigen, aufhängen oder vergiften zu 
lassen, ja wir hören sogar, Theodoros sei wirklich zum Tode ver-
urteilt worden und habe den Schierlingstrank trinken müssen. 
Die Antworten, die Theodoros gegeben haben soll, werden auch 
ganz verschieden wiedergegeben. Was Ptolemaios I gesagt oder ge-
dacht hat, erfahren wir n icht 1 3 ) . Wir hören nur, dass Theodoros 
später nach Kyrene zurückgekehrt sei, wo er mit dem ägypti-
schen Statthalter Magas, dem Stiefsohne des Ptolemaios I, sich 
sehr gut gestanden haben soll. Schliesslich sei noch angeführt, 
dass die Nachricht des Antigonos von Karystos 1 4), Lysimachos 
habe alle Philosophen aus seinem Reiche vertrieben, von einigen 
Neueren mit diesem Auftreten des Theodoros am Hofe des Lysi-
machos in Zusammenhang gebracht wird: sein Auftreten habe 
dem Lysimachos die Veranlassung gegeben, gegen die Philosophen 
vorzugehen 15). Übrigens schreibt Wilamowitz: „Da er als Ge-
sandter bei dem Könige war, brauchte er dessen Drohungen nicht 
alizuernst zu nehmen, so dass die berühmten Apophthegmen nur 
für seine rückhaltlose Zunge zeugen". 

Hegesias, der andere der beiden oben genannten Kyrenaiker, 
soll den Ptolemaios angeblich auch enttäuscht haben. Er war 
bekannt als Πεισιθάνατος („der zum Sterben beredende", „der To-
desanwalt") 1 6). Sowohl durch seine 'Αποκαρτερών (der Selbst-
mörder durch freiwilligen Hungertod, durch Nahrungsmittel-
verzicht) betitelte Schrift als auch durch seine Vorträge, in denen 
er die Schattenseiten des Lebens und die Vorzüge des Todes in 
ergreifender und sinnfälliger Weise schilderte, soll er in Alexan-
dreia eine reine Selbstmordepidemie hervorgerufen haben, so dass 
Ptolemaios I sich gezwungen sah einzuschreiten: er verbot ihm 
ein fü r allemal das weitere Halten von Vorlesungen 1 7). 

So lautet die antike Tradition, die, wie gesagt, von den Neue-
12) Es würde zu weit führen, wenn ich hier alle Zitate und den Inhalt 

der einzelnen Berichte anführen wollte. 
^3) В о u с h é - L e с 1 e г с q, а. а. О., S. 126 schreibt : „II est à croire que 

Ptolémée ne fut plus tenté de confier de pareilles missives à ce singulier 
ambassadeur". 

14) A t h e n . XIII, 610e. 
15) В о u с h é - L e с 1 e г с q, а. а. О., W i l a m o w i t z , а. а. О., S. 61, 

Anm. 2. 
1 6

) D i о g. L a e г t., II § 86. 
1 7 ) С i с. Tusc. I 34, 83 u. 84. V a l e r . Ma χ. VIII 9, 3. 
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ren auf Treu und Glauben hingenommen wird. Alle diese 
schlimmen Erfahrungen, sagt Bouché-Leclercq 18 ), haben schliess-
lich den Ptolemaios I zur Überzeugung gebracht, dass diese 
sokratischen Philosophenschulen sich gar nicht fü r Alexandreia 
eigneten, dass es durchaus nicht wünschenswert wäre, die Zahl 
dieser Tugendprediger und angeblichen Tugendbolde noch zu 
vermehren. Das klingt sehr rührend und bedeutete — falls es 
wahr wäre — ein ausgesprochenes Fiasko des Ptolemaios I. Aber 
die Sache stimmt nicht. Bevor wir jedoch zu meiner eigenen, völ-
lig abweichenden Ansicht übergehen, wollen wir, wie gesagt, zu-
nächst einmal diese antike Tradition einer kritischen Beleuch-
tung unterwerfen. 

Beginnen wollen wir, der Reihenfolge nach, mit den Mega-
rikern. 

Dass Ptolemaios I nach der Einnahme von Megara ein Diner 
veranstaltete und dass, ausser anderen hervorragenden Einwoh-
nern der Stadt, auch die beiden Hauptvertreter der megarischen 
Philosophenschule zur Tafel geladen waren i«), entspricht durch-
aus dem liebenswürdigen, leutseligen, zuvorkommenden und ge-
selligen Charakter des Ptolemaios. Dass während des Sympo-
sions das Gespräch auch auf die megarische Philosophie kam, 
wäre auch an und fü r sich glaublich. Damit sind aber alle Wahr-
scheinlichkeiten erschöpft. 

Dass die megarische Philosophie den Ptolemaios I interessiert 
haben sollte und dass er von vornherein die Absicht gehabt habe, 
sich einen der beiden Hauptvertreter auszusuchen, um ihn nach 
Alexandreia mitzunehmen, halte ich fü r völlig ausgeschlossen. 
Alle Fang- und Trugschlüsse der Megariker, ihre Leugnung der 
Möglichkeit der Bewegung usw., können ihm höchstens ein 
Lächeln des Mitleids entlockt haben. Wir können uns leicht vor-
stellen, wie der grosse General und Realpolitiker sich im stillen 
darüber mokiert haben wird, denn er wusste doch aus eigener 
reicher Erfahrung, dass der abgeschossene und fliegende Pfeil 
sein Ziel wirklich erreichen und verwunden bzw. töten kann, dass 

1S) В о u с h é - L e с г e с q, а. а. О., S. 126 f. 
l f l

) Die Worte des Diog. Laert. „παρά ΙΙτολεμαίω τω Σωτήρι διατριβών" 

klingen so, als ob die Begebenheit sich in Alexandreia am Hofe des Ptole-
maios abgespielt hätte, was selbstverständlich ganz undenkbar ist (vgl. 
G a e r t e, Pauly-Wissowa R. E. II Reihe III 2, Sp. 2527). 
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der Verfolger den Verfolgten wirklich einholen kann usw. 2 0 ) . 
Er wird sich höchlich darüber gewundert haben, dass der „ideale 
Lebenszweck" solcher Leute, die sich Philosophen nannten, darin 
bestehen konnte, solche eristische Klopffechtereien zu veranstal-
ten und der Jugend solche abstrusen und verrückten Dinge beizu-
bringen. War das die vielgerühmte Weisheit? Lohnte es sich 
wirklich in Alexandreia, im neu zu schaffenden Museion, solch 
einen Mumpitz einzuführen? 

Für ebenso unwahrscheinlich halte ich die Nachricht, dass 
Ptolemaios den Diodoros getadelt und ihm den Spottnamen Kro-
nos beigelegt habe. Dieses entspricht durchaus nicht dem Cha-
rakter des Ptolemaios; ausserdem waren sie doch alle seine 
Gäste, es wäre mithin geradezu taktlos gewesen sowohl sein Miss-
fallen zu äussern als auch Spottnamen zu erfinden. Wir dürfen 
ferner nicht vergessen, dass Ptolemaios damals als Retter und 
Befreier der Hellenen auftrat und ihm viel daran lag, ihre 
Sympathien zu erwerben. Durch solch ein rücksichtsloses Be-
nehmen hätte er sie nur abstossen können2 1) . 

Ganz unmöglich und undenkbar ist m. E. ferner alles das, 
was über das weitere Benehmen des Diodoros berichtet wird. 
Dass er die dialektische Niederlage, die er angeblich erlitten, 
sich sehr zu Herzen genommen habe und dass er taktloserweise 
sofort verduftet sei, das könnte man noch gelten lassen. Aber dass 

20) Sehr bezeichnend ist eine nette Anekdote, die wir bei S e χ t. 
E m p i r . , Pyrrh. II 245 lesen. Der Megariker Diodoros soll sich einmal die 
Schulter verrenkt haben. Als er nun zum berühmten Arzte Herophilos kam, 
um sich die Schulter wieder einrenken zu lassen, soll ihm dieser auf Grund 
der eigenen Argumente des Diodoros bewiesen haben, dass die Schulter gar 
nicht verrenkt sein könne, denn er leugne ja selbst jede Möglichkeit einer 
Bewegung. Diodoros soll ihn darauf inständigst gebeten haben, er möge 
doch aufhören zu spotten und ihm lieber die der Heilkunst entsprechende 
Pflege angedeihen lassen. In dieser Verurteilung und Verspottung der An-
sichten der Megariker stimmten also — dieser Anekdote zufolge — Ptole-
maios I und der von ihm von der Insel Kos nach Alexandreia berufene Hero-
philos augenscheinlich vollkommen überein. 

21) Den von S u s e m i h 1 (a. a. O., I, S. 15, Anm. 27 u. 32) und 
N a t o r p (Pauly-Wissowa, R. E. VI, S. 705 f.) zitierten Artikel von P a n -
z e r b i e t e r habe ich hier nicht gefunden und daher nicht benutzen kön-
nen. Die von Susemihl (а. а. O., Anm. 32) referierte Erklärung von Pan-
zerbieter („Doppelsinn") zeigt uns nur, wie die Erfinder dieser Anekdote 
sich den Witz gedacht haben mögen, die Begebenheit selbst gewinnt aber 
dadurch durchaus nicht an Wahrscheinlichkeit. 
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er schnurstracks nach Hause ging, um dort eine Abhandlung zu 
schreiben über die von ihm nicht gelöste Frage, ist doch zu 
kurios. Was sollte dieser Treppenwitz fü r eine Bedeutung ha-
ben? Liess sich die unzureichende Schlagfertigkeit durch eine 
Abhandlung wieder gutmachen? . Und schliesslich der gleich 
nach vollendeter Abhandlung erfolgte Tod „vor Kummer" 
( άΰυμία) ! Es ist doch sonnenklar, dass wir es hier, soweit der 
Schluss der Erzählung in Betracht kommt, mit einer der unend-
lich vielen von Hermippos aus Smyrna erfundenen Anekdoten 
zu tun haben, denn bei dem erscheint bekanntlich gerade die 
άΰνμία mit Vorliebe als Todesursache. 

Was nun den Stilpon anbetrifft, so habe ich schon oben an-
gedeutet, dass eine Berufung desselben an und f ü r sich wenig 
wahrscheinlich sei. Das Detail der Erzählung bestätigt m. E. 
diese Ansicht. Was war das fü r ein Geld, welches Ptolemaios ihm 
gegeben haben soll? War es Reisegeld? Er sollte doch mit Ptole-
maios zusammen nach Alexandreia fahren (παρεκάλει είς Αϊγνπτον 
ονμπλεΐν)\ Oder war es ein Vorschuss? Sollte er sich dafür an-
ständig equipieren, um hoffähig zu werden? Oder war es nur eine 
Anzahlung, ein sog. Handgeld? Oder war es schliesslich nur ein 
Trinkgeld fü r das Vergnügen, das er bereitet hatte? Wollte Ptole-
maios ihn vielleicht als Hofnarren mitnehmen? Man braucht nur 
diese Fragen zu stellen, um zu begreifen, wie absurd diese antike 
Nachricht ist. Man beachte ferner, dass das Wort „Geld" im 
griechischen Text beidemal verschieden wiedergegeben ist : Ptole-
maios gibt ihm άργύρων, Stilpon aber nimmt nur einen Teil 
άργνριόίον. Das Diminutivum άργνρίδων kann hier schwerlich 
eine kleine Summe bedeuten, denn dieses entspricht nicht dem 
noblen Charakter des Ptolemaios, und überdies wäre im ersten 
Fall auch άργυρίόιον gesagt worden. Es kann also nur eine üble 
Bedeutung haben, wie wir etwa sagen würden „Sündengeld, 
Mammon" oder dgl. Wenn er dieses Geld aber so verächtlich an-
sah, warum nahm er denn überhaupt davon einen Teil? Und 
wenn er das Geld nahm, warum fuhr er dann nicht nach Ägyp-
ten? Er soll doch angeblich ein edler und uneigennütziger Mensch 
gewesen sein! Warum begab er sich nach Ägina? Fürchtete er 
denn, dass Ptolemaios Gewalt anwenden würde? Und war er 
denn auf Ägina davor sicher? Schliesslich: Wie kam Ptolemaios 
überhaupt darauf, ihn gleich mitnehmen zu wollen? Das Museion 
existierte ja noch gar nicht, und wann es gegründet werden sollte, 
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war noch unbestimmt. Was sollte also Stilpon damals schon in 
Alexandreia machen? Wir haben' oben (S. 6, Anm. 5) wohl ge-
sehen, dass Ptolemaios schon 309 auf der Insel Kos mit Philetas 
und Herophilos Unterhandlungen geführt und Verbindungen an-
geknüpft hat, aber er hat sie doch nicht aufgefordert, gleich mit-
zukommen ! 

Wir sehen mithin, dass diese ganze Geschichte von Diodoros 
und Stilpon von Unwahrscheinlichkeiten geradezu strotzt, auf 
Glaubwürdigkeit somit absolut keinen Anspruch erheben kann. 
Wir haben es augenscheinlich mit einer erfundenen Anekdote zu 
tun. Wie sie vielleicht entstanden sein kann, werden wir weiter 
unten sehen. 

Was die beiden Kyrenaiker anbetrifft, so meint Bouché-
Leclercq, Ptolemaios habe fü r sie ein grösseres Interesse gehabt, 
da die Kyrenaika ja zu seinen Besitztümern gehörte; er schreibt 
ihm also lokalpatriotische Motive zu. Damit kann ich mich kei-
nenfalls f ü r einverstanden erklären, denn Ptolemaios hat sich 
bemüht, die allerhervorragendsten Gelehrten an sein Museion zu 
berufen : lokalpatriotische Motive bei der Besetzung der Katheder 
haben sich überhaupt nicht nachweisen lassen. Übrigens ist 
dieses ja nicht antike Tradition, sondern nur eine vage Behaup-
tung Bouché-Leclercq's ; wir brauchen uns also dabei nicht weiter 
aufzuhalten. 

Wir beginnen mit Theodoros. Von einer Berufung nach 
Alexandreia, von irgendeiner wissenschaftlichen oder Lehrtätig-
keit am Museion finden wir in den antiken Nachrichten nicht die 
geringste Spur. Dieses ist nichts weiter als auch eine vage Be-
hauptung der Neueren. Der Schluss, den sie gezogen haben, 
scheint folgendermassen zu lauten: Theodoros war ein berühmter 
Philosoph ; wir finden ihn in Alexandreia bei Ptolemaios ; folglich 
war er von letzterem ans Museion berufen worden. Diesen Schluss 
würde ich nie und nimmer unterschreiben. Übrigens finden wir 
bei den Neueren die seltsamsten Widersprüche. So schreibt 
Beloch22) auf S. 432: „Gleich der erste Ptolemaeer. . . hat zu 
der literarischen und wissenschaftlichen Blüte der Stadt den 
Grund gelegt durch die Stiftung des Museion und die Berufung 
der hervorragendsten Gelehrten, wie der Philosophen Theodoros 
und Hegesias aus Kyrene" ; auf S. 423 aber lesen wir : „An den 

22) B e l o c h , Griech. Gesch., IV, 1. 1925. 
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Fürstenhöfen dachte man liberaler; Ptolemaios Soter und sein 
Stiefsohn Magas von Kyrene trugen kein Bedenken, den Atheisten 
Theodoros an ihren Hof zu ziehen und im Staatsdienste zu ver-
wenden". Bei Wilamowitz-'3) lesen wir : „Wanderlehrer"; 
„Theodoros, eine dadurch merkwürdige Erscheinung, dass er im 
politischen Leben eine Rolle spielt und Lehrer wohl nur in der 
Not war, als er . . . nach Athen kam" ; „Er fand aber bei Ptole-
maios Anstellung und ist in dessen Auftrag einmal bei Lysimachos 
gewesen"; „Ptolemaios gewährte ihm eine Freistatt"; „Es sind, 
wie begreiflich, in Alexandreia viele Literaten aufgetreten, die 
mit dem Hofe und dem Museion nichts zu tun hatten. Die Philo-
sophen Theodoros und Hegesias sind erwähnt (S. 61)". Wie diese 
Widersprüche miteinander in Einklang zu bringen sind, haben 
beide Herren leider nicht gesagt. Ich meinerseits konstatiere und 
unterstreiche bloss das Faktum — auf welches es mir hier ganz 
besonders ankommt —, dass von einer Berufung des Theodoros 
ans Museion von Alexandreia und von irgendeiner Tätigkeit des-
selben an diesem Institute die gesamte antike Tradition nichts 
weiss oder jedenfalls nichts berichtet. Damit ist dieser Punkt 
erledigt. 

Was die Geschichte von der Sendung des Theodoros zu 
Lysimachos anbetrifft, so würden wir Historiker natürlich vor 
allem wissen wollen, wann denn dieses geschehen sei und welchen 
Zweck diese Sendung eines Gesandten gehabt habe. Da wir es 
aber nur mit einer Anekdote zu tun haben, die zudem nicht von 
einem Historiographen berichtet wird, so erfahren wir darüber 
absolut nichts; nicht weniger auffallend ist der Umstand, dass 
hier mit keiner Silbe erwähnt wird, wodurch er denn den Lysi-
machos so erzürnt habe, denn das einzige Wort παρρησιάξομαι gibt 
uns darüber keinerlei Aufschluss. Mithin ist es klar, dass diese 
ganze Anekdote nur erfunden ist, um das Apophthegma anbringen 
zu können. Aber auch hier hapert es ganz gewaltig, denn — wie 
wir oben (S. 11) sahen — lauteten die Apophthegmen ganz verschie-
den, ja eines dieser Apophthegmen wird von Stobaeus dem 
Anaxarchos zugeschrieben, der diese Antwort Alexander dem 
Grossen erteilt haben soll, als der ihn aufhängen lassen wollte. 
In dieser allgemein gebilligten Theodoros-Anekdote finde ich mit-
hin keine Spur von irgendwelcher Glaubwürdigkeit. Diese Un-

23) W i 1 a m о w i t ζ, a. a. O., S. 60 f. und S. 164. 
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glaubwürdigkeit dürfte noch augenscheinlicher werden, wenn ich 
nun als Historiker einige Punkte noch etwas näher beleuchte. 

Ich frage zunächst, wie schon oben angedeutet, wann und 
zu welchem Zweck denn diese Sendung erfolgt sein könnte. Eine 
befriedigende Antwort lässt sich schwerlich finden. An das Jahr 
302, in welchem Ptolemaios und Lysimachos sich verabrêdeten, 
gemeinsam mit Kassandros und Seleukos gegen Antigonos vor-
zugehen, ist überhaupt nicht zu denken, denn in diesem Falle 
sandten Kassandros und Lysimachos eine Gesandtschaft an Ptole-
maios und Seleukos. Besser eignen würde sich die Zeit bald nach 
der Schlacht bei Ipsos. Ptolemaios war bekanntlich bei der Tei-
lung des Reiches des Antigonos leer ausgegangen, da er an der 
Entscheidungsschlacht keinen Anteil genommen hatte; die Teile, 
auf die er gerechnet hatte, waren dem Seleukos zugefallen. Auch 
Lysimachos war nicht sehr zufrieden, da er es nicht vergessen 
konnte, dass dem Seleukos der Löwenanteil zugefallen war. 
Ptolemaios erriet ganz richtig, wie die Stimmung des Lysimachos 
war und dass er in ihm einen Bundesgenossen finden könnte. 
Lysimachos ging sofort auf Ptolemaios' Vorschläge ein, und das 
Bündnis wurde durch Lysimachos' Vermählung mit Arsinoë, der 
Tochter des Ptolemaios, besiegelt. Hier kann man natürlich an 
eine Gesandtschaft denken; aber das, was in der Anekdote be-
richtet wird, deckt sich in keiner Weise mit den soeben skizzierten 
Verhältnissen und Begebenheiten. An das Jahr 289/288, wo 
Ptolemaios und Lysimachos — diesmal mit Seleukos — zum 
Bunde zusammentraten, ist wohl auch kaum zu denken, um so 
mehr als wir nicht genau wissen, wer damals die Initiative er-
griffen hat; von Ptolemaios scheint sie nicht ausgegangen zu sein, 
und ausserdem darf man nicht übersehen, dass der Bund sofort 
zustande kam, das in der Anekdote berichtete Ereignis mithin 
nicht stattgefunden haben kann. 

Ich frage aber weiter — und diese Frage ist weit wichti-
ger — : Wie kam denn Ptolemaios auf den Gedanken, als Ge-
sandten einen Philosophen zu senden, und dabei ausgerechnet 
den Theodoros, der sich überall unmöglich gemacht hatte, über-
all ausgewiesen worden war, das reine enfant terrible? Wollte 
er denn den Lysimachos durch diesen unverschämten Menschen 
kränken? Oder wollte er ihn durch die sophistischen Spitzfindig-
keiten des Theodoros übers Ohr hauen ? So etwas entsprach durch-
aus nicht dem Charakter des Ptolemaios; es wäre ausserdem 

2 
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unter den gegebenen Verhältnissen auch äusserst undiplomatisch 
gewesen. Ptolemaios I war selbst ein grosser Diplomat, in sei-
nem Stabe befand sich natürlich eine ganze Reihe diplomatisch 
geschulter Oberoffiziere und .anderer Würdenträger, denen er 
solche politische und diplomatische Missionen anvertraute. 
Welchen Grund hätte er haben können, in diesem einen Falle einen 
Philosophen und zwar gerade den Theodoros zu senden? Ptole-
maios musste doch wissen, dass ein ungeeigneter Gesandter unter 
Umständen nur Schaden anrichten konnte, dass die Beziehungen 
sich verschlechtern konnten usw. Wie anspruchsvoll man schon im 
grauen Altertum bezüglich der ausgewählten Gesandten war, 
lehren uns z. B. die Amarna-Briefe. 

Was schliesslich die von Antigonos von Karystos berichtete 
Vertreibung aller Philosophen durch Lysimachos anbetrifft, so 
werden wir darüber weiter unten zu reden haben, wo wir zugleich 
sehen werden, dass solch eine Vertreibung aller Philosophen 
nichts Ungewöhnliches war. Seltsamerweise bringen aber 
Bouché-Leclercq und Wilamowitz 24) die Vertreibung aller Philo-
sophen durch Lysimachos mit dem angeblich taktlosen Beneh-
men des Theodoros in Zusammenhang. Bei den Alten lesen wir 
davon nichts, und es dürfte wohl kaum angängig sein, selbst 
solche Zusammenhänge zu konstruieren, um so mehr als die ganze 
Theodoros-Anekdote, wie wir gesehen haben, höchst unglauwür-
dig ist. 

Und nun noch einige Worte über den zweiten Kyrenaiker, 
den Hegesias. Dass er von Ptolemaios I nach Alexandreia be-
rufen worden sei, am Museion wissenschaftlich gearbeitet und 
Vorlesungen gehalten habe, berichtet kein antiker Schrifsteller : 
es ist dieses lediglich eine gänzlich unbegründete Vermutung der 
Neueren. Er könnte dort allerhöchstens ganz privatim als Wan-
derlehrer Vorträge gehalten haben. Dass einige wenige Selbst-
morde oder Selbstmordversuche damals vorgekommen sein könn-
ten, wäre an und fü r sich denkbar. Wo wären die aber nicht 
vorgekommen? Alexandreia war überdies eine Weltstadt mit ei-
nem fast modern anmutenden Leben; Selbstmorde wirken be-
kanntlich oft ansteckend, indem der eine eine Reihe anderer, 
sogar ähnlicher, nach sich zu ziehen pflegt2 5) . Dass aber in 

24) Vgl. die Zitate oben S. 11, Anm. 15. 
25) Vor einigen Jahren war z. B. bekanntlich die Akropolis von den 



В XXX. 1 König Ptolemaios I und die Philosophen 19 

Alexandreia eine reine Selbstmordepidemie ausgebrochen sei, 
und zwar gerade infolge der Vorträge des Hegesias, ist ganz 
augenscheinlich entweder ein Komödienwitz oder eine frei erfun-
dene Anekdote. Übrigens versteht es sich m. E. von selbst, dass 
Ptolemaios, falls es dem Hegesias wirklich eingefallen wäre als 
Wanderlehrer nach Alexandreia zu kommen und dort privatim 
Vorträge zu halten, ihm bald das Handwerk gelegt hätte; doch 
darüber werden wir weiter unten noch zu reden haben. 

Hiermit schliesse ich die Kritik der antiken Tradition. Wir 
haben gesehen, dass diese gesamte Tradition weiter nichts ist als 
ein elender Anekdotenkram, der auf Glaubwürdigkeit nicht den 
geringsten Anspruch erheben kann. Mich wundert es sehr, dass 
solche kritisch veranlangte Forscher wie Beloch and Wilamo-
witz 2 6 ) hier alles auf Treu und Glauben hingenommen haben. 

Wenn die Sache sich so verhält, wie ich sie dargestellt habe, 
so taucht sofort die weitere Frage kuf, wie man sich denn die Ent-
stehung dieser seltsamen Tradition zu denken habe. Wir dürfen 
es nämlich nicht vergessen, nicht übersehen, dass wir es hier 
nicht mit einem, sondern mit vier Philosophen zu tun haben, die 
alle angeblich mit Ptolemaios in dieser oder jener Hinsicht in 
gewissen Beziehungen gestanden haben sollen. Bevor wir aber 
zur Beantwortung dieser wichtigen Frage übergehen, müssen 
wir zuerst die drei Fagen zu beantworten suchen, die ich oben 
(S. 8) kurz angedeutet habe. 

Die erste dieser Fragen können wir m. E. jetzt ganz be-
stimmt beantworten. Wenn wir nichts von einer Vertretung der 
philosophischen Wissenschaft in Alexandreia wissen, so liegt das 
nicht etwa an der Unvollkommenheit und Spärlichkeit der uns 
zur Verfügung stehenden antiken Nachrichten. Diese antiken 
Nachrichten sind, wie wir sahen, durchaus unglaubwürdig und 
zeichnen sich, wie wir weiter unten sehen werden, durch einen 
sinnfällig tendenziösen Charakter aus. Die Alten haben uns in 
Wirklichkeit nichts über eine Vertretung der Philosophie in 

athenischen Behörden gesperrt worden, weil im Laufe einiger Wochen viele 
junge Leute dort Selbstmord durch Sturz in die Tiefe verübt hatten. 

26) W i l a m o w i t z schreibt z. B. in betreff des Kynikers Krates 
(a. a. O., S. 59, Anm. 2) : „wenn auch die klägliche Anekdotenüberlieferung 
dem Zweifel nur zu viel Raum lässt. Diogenes ist durch sie zu einer halb 
mythischen Figur geworden". Warum spricht er denn in unserem Falle nicht 
von einer kläglichen Anekdotenüberlieferung, warum zweifelt er hier nicht? 
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Alexandreia mitgeteilt; sie haben es nicht getan, weil sie davon 
nichts wussten; sie wussten nichts davon, weil die Philosophie in 
Alexandreia überhaupt nicht vertreten war. Dass sie in Alexan-
dreia auch nicht vertreten sein sollte, werden wir weiter unten 
sehen. 

Was die zweite Frage anbetrifft, so sahen wir oben schon 
(S. 12), dass Bouché-Leclercq sie auf eine überaus sonderbare 
Weise zu beantworten sucht. Wir wollen seine Ansicht nochmals 
kurz rekapitulieren: Ptolemaios hat sich in allem Ernst bemüht, 
einen hervorragenden Philosophen fü r sein Museion in Alexan-
dreia zu gewinnen; er hat sich daher an Stilpon, Theodoros und 
Hegesias gewandt; alle diese Versuche sind in dieser oder jener 
Hinsicht missglückt; Ptolemaios hat sich hierauf, ganz resigniert, 
in sein Schicksal ergeben, denn er war zu der Überzeugung gekom-
men, dass es sich im Grunde genommen gar nicht lohne, einen 
Philosophen nach Alexandreia zu berufen. Diese Geschichte 
klingt, wie gesagt, sehr rührend und erinnert nicht wenig an die 
bekannte Fabel vom Fuchs und den Weintrauben2 7) . Es sei 
mir gestattet, hier einiges zur Illustrierung dieses Nonsenses hin-
zuzufügen. Nehmen wir mal an, Ptolemaios hätte wirklich die 
Absicht gehabt einen Philosophen nach Alexandreia zu berufen. 
Nach allem, was uns über das Vorgehen des Ptolemaios bekannt 
ist, hätte er sich unbedingt einen der hervorragendsten Philoso-
phen ausgesucht. Und was sehen wir hier? Er wendet sich an 
einen megarischen Rabulisten, an einen kyrenäischen Frechdachs 
und an einen kyrenäischen Selbstmordprediger28)! Und als 
die sich nicht bewährten, soll er sofort die Flinte ins Korn gewor-
fen haben?! Ich habe schon oben darauf hingewiesen, wie syste-
matisch, konsequent und energisch er vorgegangen ist, was f ü r 
eine glückliche Hand er bei der Auswahl der hervorragendsten 
Gelehrten hatte. Soll er hier etwa mit Blindheit geschlagen ge-
wesen sein, eine kolossale Naivität bewiesen haben? Waren das 

27) Das wäre ja ein vorzügliches Thema für eine aristophanische Ko-
mödie, einen lukianischen Dialog, eine Posse oder eine Offenbachsche Ope-
rette. Der Titel hätte lauten können: „Ptolemaios sucht einen Vertreter 
der Philosophie für seine Akademie der Wissenschaften" oder „Ptolemaios 
sucht das Katheder der Philosophie an der Universität Alexandreia zu be-
setzen". 

28) Stilpon und Theodoros waren allerdings namhafte Philosophen, aber 
gerade deswegen eigneten sich ihre Namen gut für die — wie wir sehen 
werden — frei erfundenen Anekdoten. 
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wirklich die hervorragendsten Philosophen jener Zeit? Gab es 
denn ausser der megarischen und kyrenäischen Schule keine 
anderen griechischen Philosophenschulen? Warum hat er keine 
Unterhandlungen und Verbindungen angeknüpft mit den Akade-
mikern, Peripatetikern, Epikureern und Stoikern 2 9)? Doch 
genug hiervon, denn m. E. ist es sonnenklar, dass hier weder an 
eine Naivität des Ptolemaios noch an einen Zufall gedacht wer-
den darf. 

Somit bleibt nur noch die dritte Frage übrig, ob wir es hier 
nicht möglicherweise mit einer besonderen festen Absicht des 
Ptolemaios zu tun haben. Diese Frage glaube ich strikt bejahen 
zu können ; es liegt mir also nun ob, im folgenden diese meine An-
sicht, soweit ich es vermag, zu begründen. 

Ptolemaios I wollte, wie wir sahen, Alexandreia zum Mittel-
punkt der ganzen hellenistischen Zivilisation machen. Wünschte 
er dieses Ziel wirklich zu erreichen, so musste in seinem Museion 
— jedenfalls nach griechischer Auffassung — ausser allen übri-
gen Wissenschaften unbedingt auch die Philosophie vertreten 
sein. Wenn wir nun, wie wir gesehen haben, feststellen können, 
dass die Philosophie dort trotzdem nicht vertreten gewesen ist, 
so bleibt uns nichts weiter übrig als anzunehmen, dass dieses auf 
den ausdrücklichen Wunsch des Ptolemaios hin geschehen ist. 
Wir wollen daher versuchen festzustellen, warum Ptolemaios die-
ses nicht gewünscht hat. 

Nach dem Sturze Milets, der Wiege griechischer Wissen-
schaft, war bekanntlich Athen die geistige Hauptstadt der Grie-
chen geworden und hatte diese führende Stellung ununterbrochen 
und unbestritten beibehalten. Ursprünglich waren die Dichter 
die Lehrer des Volkes gewesen, seit dem V. Jahrhundert hatte 
aber die Philosophie die Führung übernommen und hatte, in ste-
tiger Entwicklung über Sokrates zu Piaton und Aristoteles fort-
schreitend, ihre allbeherrschende Stellung im geistigen Leben er-
rungen. Athen war damals, als Ptolemaios I herrschte, gleichsam 

20) Epikur hat seine Schule allerdings erst 306, der Stoiker Zenon 
vermutlich c. 300 gestiftet, aber wir wissen ja gar nicht, wann Ptolemaios 
das Museion gründete und Gelehrte zu berufen begann. Da Demetrios von 
Phaleron in diesen Dingen die rechte Hand des Ptolemaios war, seine An-
kunft in Alexandreia aber frühestens 297 angesetzt werden kann, wird die 
Gründung des Museion möglicherweise nicht vor der Mitte der neunziger 
Jahre erfolgt sein. Die Epikureer und Stoiker hätten mithin wohl auch in 
Frage kommen können. 
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eine grosse philosophische Fakultät: hier forschten die Akademi-
ker und Peripatetiker, die Epikureer, Stoiker und Kyniker; hier 
verkündeten ihre Weisheit zeitweilig und vorübergehend auch die 
Vertreter anderer Schulen, so z. B. der Kyrenaiker Theodoros, 
der Megariker Stilpon usw. Die Philosophenschulen in anderen 
Städten konnten mit Athen auf die Dauer nicht konkurrieren. 
Da könnte man vielleicht auf den Gedanken kommen, Ptolemaios 
habe möglicherweise diese Konkurrenz der Athener gefürchtet, 
er sei der Meinung gewesen, ein Wettbewerb mit Athen würde 
ziemlich aussichtslos sein. Diese Frage ist m. E. unbedingt zu 
verneinen. Dass Ptolemaios nie eine Konkurrenz gefürchtet hat, 
beweist uns schlagend das, was uns über die medizinische Schule 
in Alexandreia berichtet wird. Ptolemaios I hatte von der Insel 
Kos, wo die bis dahin berühmteste medizinische Schule der Hippo-
krateer existierte, den berühmten Herophilos zu sich nach Alexan-
dreia berufen. Herophilos war gleich gross als Forscher, als Leh-
rer und als praktischer Arzt. Ptolemaios gründete das erste 
anatomische Institut und Herophilos ißt dann auch durch seine 
anatomischen Entdeckungen berühmt geworden. Zahlreiche 
Schüler scharten sich um ihn. Die medizinischen Studien wur-
den in Alexandreia so ernst betrieben und der Geist der Wissen-
schaft, der in Alexandreia herrschte, kam diesen Studien so zu-
gute, auch war die wissenschaftliche und Lehrtätigkeit des Hero-
philos eine so hervorragende, dass Alexandreia sehr bald alle 
übrigen medizinischen Schulen überflügelte und die ange-
sehenste medizinische Hochschule wurde. Ptolemaios hatte also 
glänzend gesiegt, und da er Geld nie sparte und sich durch eine 
wahrhaft königliche Munifizenz auszeichnete, so konnte und 
musste er siegen. An eine Furcht vor der Konkurrenz ist mit-
hin überhaupt nicht zu denken. 

Man könnte andererseits auf den Gedanken verfallen, eine 
andere Schwierigkeit habe den Ptolemaios abgeschreckt. Der 
Philosophenschulen gab es eine Menge: jede hatte ihr eigenes 
philosophisches System, jede bot eine besondere Weltanschauung, 
jede behauptete, dass sie allein die Wahrheit lehre. Diese 
Schulen, die sich schroff gegenüberstanden, lagen untereinander 
in unaufhörlicher heftiger Fehde. Die Studierenden der Philo-
sophie fanden daher in Athen, falls sie es wollten und die Gelegen-
heit ausnutzten, die vielseitigste Anregung. Wie sollte aber nun 
Ptolemaios I vorgehen? Sollte er Vertreter aller Richtungen, 
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aller Systeme nach Alexandreia berufen und damit dort auch 
eine philosophische Fakultät eröffnen? Das war wohl wenig 
wünschenswert, und die Fortsetzung der heftigen Fehde noch 
weniger. Oder sollte er sich fü r eine besondere Philosophen-
schule entscheiden? Das wäre ein schwieriges Unternehmen 
gewesen, denn wer die Wahl hat, hat bekanntlich auch die Qual. 
Ptolemaios war doch nicht Spezialist und kannte nicht die ein-
zelnen philosophischen Systeme. Sollte er sie alle selbst prüfen? 
Es gibt eine nette Anekdote, derzufolge Ptolemaios einmal den 
von ihm nach Alexandreia berufenen berühmten Mathematiker 
Eukleides gefragt haben soll, ob es nicht einen bequemeren Zu-
gang zu seiner Wissenschaft gebe, worauf Eukleides stracks ge-
antwortet habe: „In der Geometrie gibt es keinen besonderen 
Pfad für Könige (keine Königstrasse)"3 0) . Dass diese Anek-
dote auf Glaubwürdigkeit keinen Anspruch erheben kann, ist 
m. E. sicher 3 1). Aber das eine ist klar, dass es fü r den alternden 
Ptolemaios entschieden leichter gewesen wäre, sich von einem 
Eukleides in die Elemente der Geometrie einführen zu lassen, 
als alle bestehenden philosophischen Systeme kennenzulernen 
und zu prüfen, um dann eine passende Auswahl treffen zu können, 
Ich behaupte aber trotzdem, dass Ptolemaios, falls er wirklich 
die Absicht gehabt hätte einen Philosophen nach Alexandreia zu 
berufen, sicher Mittel und Wege ausfindig gemacht hätte, um die-
ses trotz aller Schwierigkeiten zu bewerkstelligen. 

Man könnte hier möglicherweise einwenden, dass die Aus-
wahl im Grunde genommen gar nicht so schwer gewesen wäre. 
Ptolemaios I, einer der treuesten Anhänger des makedonischen 
Königshauses, dessen Traditionen fü r ihn, soweit er sie verwen-
den konnte, massgebend waren, war bekanntlich nicht nur ein 
treuer Freund Alexanders gewesen, sondern war auch ein Ver-
ehrer Philipps II, den er sich in mancher Hinsicht zum Muster 
nahm. Nun hatte Philipp II den Aristoteles zum Lehrer seines 
Sohnes ernannt; der Vater des Aristoteles, der Arzt Nikomachos, 
war Leibarzt gewesen am Hofe des makedonischen Königs Amyn-
tas III, des Vaters Philipps II ; die Schüler und Anhänger des 
Aristoteles hiessen Peripatetiker, und Demetrios von Phaleron, 

30) Übrigens soll nach einer anderen Version der Mathematiker 
Menaichmos diese Antwort Alexander dem Grossen erteilt haben. 

33 ) Wie diese Anekdote entstanden sein kann, werden wir weiter unten 
sehen. 
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die rechte Hand des Ptolemaios, war Peripatetiker. Wir sehen 
mithin, was f ü r Beziehungen zwischen dem makedonischen 
Königshause einerseits und Aristoteles, seiner Familie und sei-
nen Schülern andererseits existierten. Da könnte man auf den 
Gedanken kommen, dass die Wahl eines Peripatetikers sich so 
gut wie von selbst verstand. Ja man könnte sich möglicherweise 
auf Diogenes berufen, da dieser uns berichtet, Ptolemaios hätte 
den Theophrast zu sich nach Alexandreia gerufen 3 2 ) . Theo-
phrast, der Lieblingsschüler des Aristoteles und Leiter der Schule, 
hat allerdings den an ihn ergangenen Ruf abgelehnt. Dagegen 
Straton, der Schüler des Theophrast und einer der grössten Na-
turforscher des Altertums, ist einige Zeit in Alexandreia gewesen 
als Erzieher des Ptolemaios I I 3 3 ) , ist aber später wieder nach 
Athen zurückgekehrt und war nach Theophrasts Tode Leiter der 
Schule. Wir sehen somit allerdings, dass Ptolemaios vielfach die 
Peripatetiker bevorzugt hat. Wenn aber jemand den Schluss 
ziehen würde, Ptolemaios habe den Theophrast und den Straton 
als Vertreter der Philosophie nach Alexandreia an sein Museion 
berufen, so würde er sich m. E. sehr irren. Von Straton wissen 
wir es ganz bestimmt, dass er nur Prinzenerzieher war, und 
Theophrast war augenscheinlich dieselbe Stellung angeboten wor-
den, er hat sie aber ausgeschlagen und möglicherweise den Stra-
ton hingeschickt. Warum Theophrast den Ruf abgelehnt hat, 
wissen wir nicht. Wahrscheinlich sagte ihm die Stellung eines 
Prinzenerziehers nicht zu, obgleich sein Lehrer sie seinerzeit ja 
nicht verschmäht hatte: Theophrast zog es wohl vor, in Athen 
wissenschaftlich zu arbeiten und seine Lehrtätigkeit fortzusetzen. 
Hätte Ptolemaios ihn als Mitglied der Akademie und Professor 
der Philosophie nach Alexandreia berufen, so hätte Theophrast 
den Ruf vermutlich nicht abgelehnt. 

Wir sehen mithin, dass weder die Furcht vor einer Konkur-
renz noch die Schwierigkeit der Auswahl eines passenden Ver-
treters hier irgendeine Rolle gespielt haben können. Somit bleibt 
m. E. nur folgender Schluss übrig: dass Ptolemaios keinen Ver-
treter der Philosophie in Alexandreia gehabt hat, ist einzig und 
allein nur dadurch zu erklären, dass er in Alexandreia einen Lehr-
stuhl der Philosophie überhaupt nicht kreieren wollte. 

„Πτολεμαίος 'έπεμψεν έπ αυτόν". 
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Wir müssen daher nun versuchen festzustellen, warum Ptole-
maios denn keinen Lehrstuhl fü r Philosophie kreieren wollte. Es 
ist allerdings ein ziemlich unsicherer Boden, den wir hiermit 
betreten. Da die Alten uns darüber nichts mitgeteilt haben, sind 
wir notgedrungen auf eigene Vermutungen angewiesen, und es 
ist immer ein heikles Ding, die Gedanken und Absichten eines 
anderen erraten zu wollen. Aber riskieren müssen wir es trotz-
dem, und allzu aussichtslos scheint mir dieses Unterfangen doch 
nicht zu sein. Es versteht sich iiatürlich von selbst, dass eine 
ausführliche Darstellung hier ausgeschlossen ist, denn die Ge-
schichte der antiken Philosophie ist allen Altertumsforschern zur 
Genüge bekannt. Ich werde daher nur diejenigen Punkte her-
ausgreifen, auf die es mir besonders ankommt und die meine An-
sicht erläutern und begründen sollen. Vorausschicken möchte 
ich nur noch folgendes. Ptolemaios hat die einzelnen philosophi-
schen Systeme selbstverständlich nicht gekannt. Aber er, der 
sich über alles zu orientieren pflegte, wird genau darüber unter-
richtet gewesen sein, wie sich in Griechenland einerseits das Ver-
hältnis zwischen dem Staat und den Philosophen allmählich immer 
unleidlicher gestaltet hatte, und wie andererseits allmählich eine 
gewaltige Zwietracht und Spaltung zwischen den rein philosophi-
schen .und den übrigen wissenschaftlichen Disziplinen eingetreten 
war. Diese übrigen wissenschaftlichen Disziplinen waren alle 
in Alexandreia vertreten. Die Wissenschaft hatte gesiegt; der 
Ansturm, den die spekulative Philosophie z. B. gegen die Medi-
zin, gegen die Naturwissenschaften usw. unternommen hatte, 
war endgültig abgeschlagen. Die Rezeption der reinen Philoso-
phie in Alexandreia hielt Ptolemaios dagegen aus mehreren 
Gründen fü r durchaus nicht wünschenswert. Diese Gründe 
waren m. E. folgende : 

1. Die Philosophen waren mehr oder weniger alle Gottes-
leugner. Wie konnte Ptolemaios einen Gottesleugner nach Ägyp-
ten berufen? Wie es mit Ptolemaios' eigener Religiosität be-
schaffen war, können wir natürlich nicht wissen, denn selbst 
wenn die Alten uns darüber einiges berichtet hätten, wäre darauf 
kein Verlass: „ein Mensch siehet, was vor Augen ist, der Herr 
aber siehet das Herz an"34)# u n s interessiert hier aber nicht 

34) 1. Samuel. 16, 7. 
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seine eigene Religiosität, sondern seine hervorragende Religions-
politik. Auch hier kann ich mich natürlich nur sehr kurz fassen 
und werde nur diejenigen Punkte herausgreifen, auf die es uns 
hier ganz besonders ankommt. 

Alexander der Grosse hatte nach einer Verschmelzung der 
beiden führenden Nationalitäten seines Reiches, der makedoni-
schen und persischen, gestrebt; er hatte auch zwei Ägypter an 
die Spitze der Zivilverwaltung von Ober- und Unterägypten ge-
stellt. Ptolemaios I war kein Anhänger dieser Verschmelzungs-
politik 35 ) und hat sie in Ägypten mit vollem Recht nicht durch-
geführt, denn er begriff sehr wohl, dass es sonst sehr schwer ge-
wesen wäre Ägypten in Botmässigkeit zu halten so). Nur in einer 
Beziehung hat Ptolemaios, wieder mit Recht, eine Ausnahme ge-
macht: an Alexanders Prinzip der religiösen Toleranz hat er 
festgehalten37). Ptolemaios I wusste sehr wohl, welch wich-
tige Rolle die Religion im Leben der alten Ägypter spielte; 
er sah daher in der Erhaltung und eifrigen Förderung der L,an-
desreligion das sicherste Mittel, das Wohlwollen des ägyptischen 
Volkes zu gewinnen, zumal die falsche Politik des Kambyses und 
des Artaxerxes Ochos die Toleranz verletzt hatte. Das Haupt-
problem seiner Religionspolitik war aber nicht eine einseitige 
Förderung der ägyptischen Religion, sondern eine Verschmelzung 
(Synkretismus) der ägyptischen Religion mit der griechischen, 
denn durch irgend etwas mussten die Ägypter und Griechen ge-
einigt werden, und dazu eignete sich am besten die Religion. 
Selbstverständlich war es ganz undenkbar, den Ägyptern die 
griechische Religion oder den Griechen die ägyptische aufzunöti-
gen, denn es war sonnenklar, dass solch ein Versuch fehlschlagen 
musste. Dieses hatte der Pharao Amenhotep IV schon richtig 

35) Wieder ein Beweis dafür, dass Ptolemaios I durchaus kein Nach-
äffer Alexanders war, nicht, wie Schubart behauptet, sich überall durch 
Alexanders Vorbild bestimmen Hess, nicht angeblich alles getan hat, weil 
Alexander es getan hatte; vgl. oben S. 5 nebst Anm. 1. 

3Ö) Seit Ptolemaios IV sind die Ptolemäer von dieser Politik abge-
wichen und haben es bitter zu bereuen gehabt. 

37) Von seiner toleranten Religionspolitik streng zu trennen ist seine — 
wieder mit Recht — durchaus intolerante Kirchenpolitik. So wurde z. B. 
die frühere politische Bedeutung der ägyptischen Priesterschaft durch Ptole-
maios I vollständig vernichtet. Vgl. darüber die treffenden Bemerkungen 
von R o s t o w z e w , Gött. Gel. Anz. 1909, S. 636 ff. 
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eingesehen38). Es ist natürlich ganz ausgeschlossen, dass Ptole-
maios I von dieser Reform und den grundlegenden An-
schauungen dieses Reformators irgend etwas gewusst hätte, 
denn bald nach dem Tode des Reformators hatten die 
Feinde der Reform, wie sie glaubten und hofften, alles 
mit Stumpf und Stil ausgerottet, und es ist ganz undenkbar, 
dass die spärlichen Überreste, die wir heute besitzen, dem Ptole-
maios irgendwie zu Ohren gekommen sein könnten. Ptolemaios 
sah ganz richtig ein, dass ein wirklicher Synkretismus nur er-
folgen konnte, wenn ein neuer Kult, ein neuer Gott eingeführt 
wurde, der aber zu gleicher Zeit sowohl für einen ägyptischen 
als auch für einen griechischen Gott ausgegeben werden und 
als solcher gelten konnte. Dieser neue Gott, den Ptolemaios I 
einführte, war Sarapis39). Und der Erfolg war ein so glänzen-
der und durchschlagender, dass man heutzutage, dem Beispiele 
Cumont's40) folgend, mit Recht von dem „politischen Genie" 
des Ptolemaios I spricht; auch Wilamowitz findet, dass es „etwas 
ganz Einziges" gewesen sei4 1). Man könnte hier noch unter-
streichen, dass Ptolemaios dieses nicht erst als König, sondern 
schon damals, als er noch Satrap war, getan hat. 

Ist es nun denkbar, dass Ptolemaios I selbst seine Religions-
politik durch die Kreierung eines Lehrstuhls der spekulativen 
Philosophie und durch die Berufung eines oder einiger Philoso-
phen nach Alexandreia hätte schädigen wollen? Ich glaube, diese 
Frage stellen heisst sie verneinen. Es ist mir daher unbegreiflich, 
wie man allen Ernstes von einer Berufung von Philosophen reden 
kann 42 ). 

3S) Über diesen Pharao und seine religiöse Reform gedenke ich eine 
Abhandlung zu veröffentlichen, die von den bisherigen Darstellungen in 
mancher Beziehung abweichen wird. 

39) Das Nähere interessiert uns hier nicht. Vgl. darüber С u m o n t, 
Les religions orientales dans le paganisme romain, quatrième édition, Paris 
1929, S. 69 ff. und W i 1 с k e n, Urkunden der Ptolemäerzeit, I, S. 77 ff., be-
sonders S. 83 ff. 

40) С u m o n t, a. a. O., S. 74. 
4 1

) W i l a m o w i t z , a. a. O., S. 24. 
4 2

) Dass die Berufung des Peripatetikers Theophrast und die Tätig-
keit der Peripatetiker Demetrios von Phaleron und Straton mit der Philo-
sophie als solcher nichts zu tun hatten, habe ich schon oben (S. 24) er-
wähnt. 
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2. Die Philosophen waren alle ferner bekannt und gewisser-
massen verrufen als unerbittliche prinzipielle Kritiker der Staats-
verfassungen. In Athen verurteilten sie überaus scharf die radi-
kale Demokratie, aber auch alle übrigen Staatsverfassungen be-
friedigten sie in keiner Weise. Freunde der Monarchie waren 
sie, als Griechen, alle nicht. Sie trugen wohl den veränderten 
Umständen Rechnung, indem sie fast alle — beginnend mit Ari-
stoteles — Traktate, die περί βασιλείας betitelt waren, veröffentlich-
ten, in denen sie die Monarchen über ihre Pflichten und Auf-
gaben belehrten, also sich als superkluge Mentoren aufspielten 
und den Königen ins Handwerk zu pfuschen suchten. Piaton 
und seine Schüler, die Akademiker, verlangten, dass die Philo-
sophen die Herrschaft führen sollten, entweder alle Philosophen 
oder einer aus ihrer Reihe, der Tüchtigste. Dass solche Lehren 
der Philosophen staatszersetzend und staatsumwälzend wirken 
konnten und mussten, liegt auf der Hand. 

Ptolemaios I war ebenso wie die übrigen Diadochen ein über-
zeugter Anhänger und Vertreter der absoluten Monarchie, wie 
Alexander der Grosse es vor ihnen gewesen war. Ptolemaios war 
ausserdem, als König von Ägypten, offizieller Nachfolger der 
ägyptischen Pharaonen; die absolute Monarchie entsprach also 
der einheimischen Tradition und war den Eingeborenen gegen-
über durchaus notwendig; die Jahrtausende alte Geschichte Ägyp-
tens hatte ausserdem gelehrt, dass hier den besonderen Eigen-
schaften und Gesetzen der Natur des Landes gemäss ein streng 
geordnetes Staatswesen nur unter einem unbeschränkten Herr-
scher sich entwickeln und bestehen konnte. Wie hätte also Pto-
lemaios auf den Gedanken kommen können, griechische Philoso-
phen nach Alexandreia zu berufen? Diese würden ihm, wie ge-
sagt, beständig ins Handwerk gepfuscht haben und hätten in 
Ägypten unbedingt eine Opposition hervorgerufen. Sollte Ptole-
maios selbst ihnen dazu die Hand bieten? Und selbst wenn man 
den platonischen Satz vom Herrscherberuf und naturgegebenen 
Herrscherrecht der Philosophen nicht buchstäblich, sondern — 
wie es oft geschieht — in eingeschränkterem Sinne auffassen 
sollte; wenn man der Meinung wäre, ein Teil der Bevölkerung 
hätte sich nach dem Prinzip der Arbeitsteilung von vornherein 
ausschliesslich dem Staatsdienst widmen und sich für denselben 
eigens ausbilden sollen, um den hohen Anforderungen an die Qua-
lität der Staatsleistungen wirklich entsprechen zu können, dass 
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der platonische Staat mithin in dieser Beziehung einem modernen 
Staate entsprochen habe, da er wie dieser mit fest angestellten, 
berufsmässig gebildeten und besoldeten Beamten arbeiten sollte; 
dass der ethische, soziale und politische Wert des Wissens, die 
Bedeutung der wissenschaftlich geschulten Einsicht für die 
Durchführung der staatlichen Aufgaben richtig erkannt und die 
Wissenschaft als Führerin des Lebens proklamiert wurde — was 
würde dieses viel an der Sache ändern? Wer sollte denn, nach 
der Auffassung Piatons, diese Ausbildung leiten? Die Philosophen. 
Konnten diese Philosophen wirklich erstklassige Politiker, Diplo-
maten, Feldherren, erfahrene Staatsbeamte usw. heranbilden? Das 
wird wohl niemand zu behaupten wagen4 3). Man lese doch nach, 
wie überaus seltsam Piaton sich diese Ausbildung dachte 44 ). Sollte 
Ptolemaios sich so etwas aufzwingen lassen? Was hätte er mit so 
seltsam vorgebildeten Mitarbeitern anfangen können? Oder sollte 
er sogar selbst völlig in den Hintergrund treten und die Regie-
rung solch einem nach Platons Rezept erzeugten Homunkulus 
überlassen ? 

Was für Resultate die Zulassung eines philosophischen Ultra-
reformators haben konnte, das lehrten deutlich die Begebenheiten 
in Syrakus während des dreimaligen dortigen Aufenthalts Pla-
tons. Dreimal hat Piaton in Syrakus sein utopisches Ideal zu 
verwirklichen gesucht, hat aber jedesmal in kläglichster Weise 
Schiffbruch gelitten 45). Doch nicht die Blamage dieses dreima-
ligen Misserfolges interessiert uns hier, sondern nur einiges 
Detail, das mit Platons Experimenten verknüpft ist. Da diese 
Dinge zur Genüge bekannt sind, will ich nur etwas herausgreifen, 

43) W i l a m o w i t z , a. a. O., S. 72 sagt auch: „Wir müssen gestehen, 
dass die Erziehung in platonischem Sinne auch keinen Staatsmann züchten 
konnte. Willensstärke und Wagemut, Einsicht in die Schranken des Mög-
lichen und Rechnen mit den Menschen, wie sie nun einmal sind, war weder 
in der Akademie noch bei Aristoteles zu lernen". 

44) G o m p e r z , Griechische Denker, II2, S. 390, nennt dieses Erziehungs-
system Platons mit Recht „einigermassen mandarinenhaft". 

45) W i l a m o w i t z , Platon, I2, S. 6 f .: „Er gehört nicht zu 
den Denkern, die ein System in einsamer Arbeit bauen, das dann auf sich 
steht und die Person seines Schöpfers vergessen lässt. Er spann seine 
Gedanken nicht in der stillen Studierstube, um sie auf dem Katheder aus-
zuarbeiten oder in Lehrbücher zu verweben. Auf die Welt, auf die Gegen-
wart wollte er wirken und empfand es bitter, dass sie ihn zwang, ein Leh-
rer zu bleiben, und widerstand bis zuletzt nicht der Hoffnung, mehr zu 
erreichen". 
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was sich während des zweiten Aufenthalts Platons in Syrakus 
im Jahre 306 angeblich zugetragen haben soll. Piaton sei der Mei-
nung gewesen, dass er, bevor er an die politischen Reformen 
herantrete, erst den Herrscher selbst reformieren, ihn zum Philo-
sophen machen müsse. Er habe daher einerseits auf dessen Sitten 
und Lebensweise einzuwirken gesucht, andererseits wollte er sein 
„mandarinenhaftes" Erziehungssystem anwenden. Nach den 
Anschauungen, die er im „Staat" entwickelt hatte, war die 
Mathematik die notwendige Vorstufe zum Heiligtum der Philo-
sophie. Daher sollte Dionysios II also zunächst die Mathematik, 
Geometrie und Astronomie erlernen, hierauf die Dialektik usw. 
Dionysios und sogar seine Hofgesellschaft sollen sich, wie es 
heisst, anfangs eifrig den mathematischen und geometrischen 
Studien hingegeben haben; wie Plutarch46) berichtet, sollen die 
Fussböden des Palastes mit Sand bedeckt gewesen sein wegen der 
Menge von Leuten, die geometrische Figuren mit einem Stabe 
in den Sand zeichneten47). Bald aber sei allen dieses Treiben 
langweilig geworden 4з), auch Dionysios II habe es durchaus 
nicht begreifen können, warum denn das politische Reformwerk 
unbedingt mit ihm selbst beginnen müsse. Das Weitere inte-
ressiert uns hier nicht. 

Die Begebenheiten am Hofe von Syrakus, von denen Ptole-
maios I sicher manches gehört haben wird4 9) , konnten in ihm 
natürlich nicht den Wunsch erwecken, Philosophen nach Ale-
xandreia zu berufen. Sollte er auch ein Objekt der Experimen-
tierkunst dieser Sonderlinge werden? Das syrakusanische Bei-
spiel war abschreckend genug. Er sehnte sich gar nicht nach 
den Ratschlägen dieser weltfremden Sonderlinge, dieser Vertreter 
der grauen Theorie, dieser Weltverbesserer, deren Freimut und 
deren Moralpredigten durchaus keine Anziehungskraft ausüben 
konnten. 

4<i) P l u t . , Dion 13. 
47) Die oben (S. 23 nebst Anm. 30 u. 31) angeführte Anekdote ist 

m. E. — wie wir weiter unten sehen werden — wohl im Hinblick auf diese 
Erzählung erfunden worden. 

48) Die meisten — wenn nicht möglicherweise alle — werden sich wohl 
nur des Ulkes halber daran beteiligt haben. 

4 i )) z. B. auch die von den Feinden des Dion und Piaton verbreitete 
Nachricht, beide hätten angeblich die Herrschaft des Dionysios II zu unter-
graben gesucht. 
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3. Die- Philosophen verkündeten und verbreiteten ausserdem 
Anschauungen und Lehren, deren Verpflanzung nach Alexandreia 
und damit nach Ägypten durchaus nicht wünschenswert sein 
konnte. Die Megariker legten bekanntlich das Hauptgewicht auf 
die Dialektik, die allmählich in eine reine Eristik ausartete, 
welche sich durch sophistische Spitzfindigkeiten, verblüffende 
Fangschlüsse und eristische Trugschlüsse auszeichnete ; der 
Megariker Stilpon lehrte eine apathische Gleichgültigkeit gegen 
alles und trug sie auch selbst zur Schau: seine Verbannung und 
die Schande seiner Tochter Hessen ihn völlig kalt, Freunde, 
sagte er, brauche er nicht, denn der Weise sei sich selbst genug 
usw. Von des Kyrenaikers Hegesias düsterem Pessimismus und 
seiner völligen Gleichgültigkeit gegen alle Lebienßwerte haben 
wir schon oben geredet. Der Kyrenaiker Theodoros lehrte, Auf-
opferung für das Vaterland sei ein Unsinn, denn die ganze Welt 
sei unser Vaterland und der Weise werde sich doch nicht für die 
Toren aufopfern. Vor Ehebruch, Diebstahl und Tempelraub 
brauche sich der Weise gegebenenfalls nicht zu scheuen; wenn 
diese Dinge für schädlich gelten, so geschehe es nur, um die 
unverständige Menge im Zaume zu halten usw. Die Kyniker 
predigten einen radikalen Kosmopolitismus : die Heimatlosigkeit ; 
die Befreiung des Einzelnen von den Banden des Staatslebens 
und den Schranken der Nationalität; der Weise soll dem Lose 
der Heimat und dem Schicksal der Nation ganz gleichgültig 
gegenüberstehen, allen Staatsgeschäften fernbleiben, aus den 
Kreisen der bürgerlichen Gesellschaft ausscheiden. Sie ver-
warfen alles in Staat und Gesellschaft Gewordene als etwas 
Willkürliches, als einen Abfall von der ursprünglichen Voll-
kommenheit, und predigten die Rückkehr zur Natur. Sie erhoben 
Anklagen gegen die verderblichen Wirkungen der Kultur. Sie 
verachteten alle Sitte, die Ehe usw., und setzten allen Anstand 
beiseite. Kannibalismus, Blutschande, Tempelraub und jegliche 
Schamlosigkeit erklärten sie für natürlich. Sie predigten die 
Gemeinschaft des Besitzes. Reichtum und Tugend, sagten sie, 
können nicht beisammen wohnen. Ein Tyrann sei ein elender 
und ein schlechter Mensch. Sie verachteten die Wissenschaften, 
Ruf, Ehre, Pietät usw. Sie traten alle geltenden Lebenswerte in 
den Staub. 

Diese Beispiele mögen genügen. Ich frage wieder, ob es denk-
bar sei, dass Ptolemaios solche Weisheitslehrer nach Alexandreia 



32 ALEXANDER PRIDIK В XXX. 1 

berufen konnte. Konnte, durfte Ptolemaios es zulassen, dass bei 
seinen Untertanen solche Lehren und Ansichten verbreitet 
würden? Man wird vielleicht einwenden, ich hätte nur die 
krassesten Beispiele gewählt. Ich mache demgegenüber darauf 
aufmerksam — was dem aufmerksamen Leser schon von selbst 
aufgefallen sein wird —, dass ich gerade diejenigen Philosophen 
genannt habe, die Ptolemaios I angeblich nach Alexandreia be-
rufen haben soll. Und wenn ich die Kyniker auch erwähnt habe, 
obgleich darüber keine antike Nachricht vorliegt, so habe ich es 
deshalb getan, weil die kyrenäischen und kynischen Lehren und 
Anschauungen sich zum Teil deckten, und diese Synthese der 
beiden Doktrinen knüpft sich bekanntlich gerade an den Namen 
des Kyrenaikers Theodoros, dieses angeblich nach Alexandreia 
berufenen Philosophen. 

Um diejenigen, die sich dennoch an den von mir gewählten 
Beispielen stossen sollten, zufriedenzustellen, wollen wir noch 
einen der grössten Philosophen hinzuziehen — Piaton. Waren 
die utopischen kommunistischen Ideen, die dieser in seinem 
„Staat" entwickelte, etwa annehmbarer? Hätte sich Ptole-
maios I ζ. В. mit der Weiber-, Kinder- und Gütergemeinschaft, 
mit der Abschaffung der Ehe und der Familie, dieser vornehm-
lichen Grundlage jedes normalen Staats5 0), mit der Vernichtung 
jeder Individualität, mit der Forderung der Gleichberechtigung 
der Geschlechter, mit der Militärdienstpflicht der Frauen usw. 
einverstanden erklären können ? Ptolemaios hätte nie und 
nimmer derartige Experimente in Ägypten zugelassen. Piaton 
wusste sehr gut, dass kein einziger Staat aus freien Stücken die 
von ihm ersonnene neue Verfassung annehmen würde5 1), dass 

50) Dass Platon, wie W i l a m o w i t z (Platon, I2, S. 25 f. und S. 398) 
unterstreicht, nur die „Oberschicht" der Gesellschaft im Auge hat, dass 
„dem untersten Stande aber Ehe und Privateigentum gelassen sind. Doch 
werden für ihn keine genaueren Bestimmungen gegeben; es dreht sich alles 
um den Herrenstand" — ändert nichts an der Sache, denn diese Ideen konn-
ten dadurch für Ptolemaios nicht schmackhafter werden. Dass Platon, der 
an seinem „Staate" nie irre geworden ist, im höchsten Greisenalter in sei-
nen „Gesetzen" sich auf den Boden des Realisierbaren zu stellen versucht 
hat, da er von der Undurchführbarkeit seines Planes überzeugt war, und 
dass er dementsprechend verschiedenes geändert, gestrichen bzw. abge-
schwächt hat, kommt hier auch nicht in Betracht. 

51) Sogar W i l a m o w i t z schreibt (a. a. O., S. 491): „dass die Athe-
n e r . . . von dem platonischen Staate nichts wissen wollten, war nur recht". 
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nur das Machtwort eines Alleinherrschers ihm helfen könnte. 
In Syrakus war er dreimal zugelassen worden, hatte aber allemal 
Fiasko gemacht. Ptolemaios I aber hätte weder ihn — falls 
Piaton noch am Leben gewesen wäre — noch seine Schüler zu-
gelassen, denn für utopische Experimente hatte er als ausge-
sprochener Realpolitiker überhaupt kein Interesse. 

4. Die Könige der nach dem Tode Alexanders durch die 
Teilung seines Reiches entstandenen neuen Grossmächte schei-
nen alle eine ausgesprochene Antipathie gegen die Philosophen 
gehabt zu haben 52 ). Absolutes Königtum und reine, spekula-
tive Philosophie waren eben disparate Dinge, die man nicht unter 
einen Hut bringen konnte. In absolutistisch-monarchischen 
Staaten gab es keine absolute Gedanken- und Redefreiheit, und 
konnte es auch gar nicht geben. Die Philosophen, die sich zuerst 
in Ionien und dann in Athen und anderswo — trotz eventueller 
Prozesse und Bestrafungen — an eine absolute Freiheit gewöhnt 
hatten, wollten sich diese Freiheit nicht schmälern und ein-
schränken lassen, wollten Übermenschen bleiben. Die Könige 
dagegen konnten und durften es nicht zulassen, dass die Philo-
sophen durch ihre Kritik der neuen Staatsverfassung eine 
Oppositionspartei schufen; dass sie die Jugend, wie es beständig 
heisst, durch ihre alles zersetzenden Lehren demoralisierten ; 
dass sie sich in Dinge hineinmischten, die sie nichts angingen, 
und sich Freiheiten herausnahmen, die kein Inhaber eines 
Thrones dulden konnte. 

Die uns zur Verfügung stehenden einschlägigen Nachrichten 
sind leider nicht nur überaus spärlich, sondern auch ungenügend 
und ungenau. Dieses Ungenügende und Ungenaue erklärt sich 
einerseits durch den Charakter dieser Nachrichten — kurze 
Exzerpte aus verlorenen Schriften, mit Weglassung alles für uns 
wichtigen Details —, andererseits durch eine Eigentümlichkeit 
der antiken Tradition. Diese Eigentümlichkeit besteht darin, 
dass in unseren Quellen viele gleichlautende Namen erwähnt 
werden (z. B. Ptolemaios, Seleukos, Antiochos usw.), sehr oft 
ohne Datum oder ohne nähere Bezeichnung, welcher Ptolemaios, 

52) Ich unterstreiche nochmals, dass ich die Peripatetiker, soweit sie 
Vertreter der übrigen Wissenschaften waren, ausnehme: mit denen haben 
sich sowohl Alexander als auch seine Nachfolger, die Diadochen und Epi-
gonen, meistenteils gut gestanden. 

3 
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Seleukos oder Antiochos denn eigentlich gemeint sei. Es gibt 
ausserdem noch eine weitere Schwierigkeit: in unseren Quellen 
wird einfach von „Philosophen" geredet, ohne dass die eigent-
lichen Philosophen von den Vertretern der übrigen Wissen-
schaften getrennt würden 5 3). Wenn wir in unseren Quellen 
lesen, dieser oder jener König habe alle Philosophen vertrieben, 
so wissen wir mithin nicht, wie dieses aufzufassen sei, d. h. ob 
z. B. die Ärzte, Naturforscher usw. auch vertrieben worden seien. 
Wahrscheinlich ist es ,an und für sich nicht, und die Nachricht von 
einer Berufung dieses oder jenes Philosophen scheint die Be-
rechtigung dieses Zweifels zu bestätigen. Eine Sicherheit ist 
aber nicht zu erzielen. 

Was die besagten wenigen Nachrichten betrifft, so lesen wir 
bei Athenaeus 54), dass Antigonos von Karystos berichtet haben 
soll, König Lysimachos habe die Philosophen aus seinem Reiche 
vertrieben. Beloch55) bemerkt zu dieser Nachricht: „dass das 
jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht richtig ist, zeigen die 
engen Beziehungen zwischen Epikur und Lysimachos' διοικητής 
Mithres" ; im Register schreibt er : „angebliche Vertreibung der 
Philosophen aus seinem Reiche". Wilamowitz56) dagegen 
schreibt: „Die Nachricht des Karystios, Athen. 610 e, mag über-
trieben sein, aber wer hat das Recht, sie zu verwerfen?" Bouché-
Leclercq und Wilamowitz bringen diese Nachricht, wie wir oben 
sahen5 7) , in Zusammenhang mit dem angeblich taktlosen Be-
nehmen des Theodoros. Dass letzteres wohl ausgeschlossen ist, 
habe ich oben (S. 18) auseinandergesetzt; wir werden unten 
in anderem Zusammenhange darauf noch kurz zurückkommen. 
Dass die Nachricht des Antigonos von Karystos nicht verworfen 
werden darf, ist allerdings klar. Wie steht es aber mit besagter 
Einschränkung dieser Nachricht des Antigonos? Sollen wir das 
so auffassen, dass nur einzelne Philosophen ausgewiesen worden 

53) Die „philosophischen" Fakultäten unserer Universitäten erinnern 
an diesen ursprünglichen Zusammenhang der betreffenden Wissenschaften 
mit der Philosophie. Aber wir nennen doch nicht jedes Mitglied unserer 
Fakultät einen Philosophen. 

5 4 ) A t h e n . X I I I 610 e: ους (sc. τους φιλοσόφους) Λυσίμαχος ό βασιλεύς 

εξεκήρνξε τής ϊόίας βασιλείας άπελαννων, ώς ό Καρνστιός φησιν εν ' Ιστορικοΐς 

,Υπομνήμαοιν. 
5 5 ) B e l o c h , а. а. О., IV 1, S. 423, Anm. 3 und IV 2, S. 677. 

5 β ) W i l a m o w i t z , Hellenist. Dichtung, a. a. O., S. 13, Anm. 2. 
5 7 ) Vgl. oben S. 11 nebst Anm. 15. 
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seien? Oder soll Lysimachos etwa den Vertretern gewisser 
philosophischer Schulen den Aufenthalt in seinem Reiche ver-
boten haben? So etwas hätte Antigonos wohl schwerlich ver-
allgemeinert58). Beloch führ t allerdings einen Gegenbeweis an, 
aber der ist sehr unglücklich gewählt. Lysimachos hat bekannt-
lich 25 Jahre lang den Königstitel geführt; wenn wir das Wort 
βασιλεύς bei Antigonos nicht wörtlich nehmen und daher die 
Jahre, wo er fürs erste nur Satrap war, hinzunehmen, so sind es 
sogar im ganzen 42 Jahre. Wann er die Philosophen verbannt 
hat, wissen wir nicht; wir wissen ebensowenig, wie lange dieser 
Ausweisungsbefehl aufrechterhalten worden ist. Diese „engen 
Beziehungen zwischen Epikur und Lysimachos' διοικητής Mi-
thres" könnten also sehr wohl vorher oder nachher bestanden 
haben. Doch was sind das fü r Beziehungen gewesen? Die 
wenigen Stellen, die mir bekannt s ind 5 9 ) , zeigen uns, dass 
zwischen den beiden ein brieflicher Verkehr stattgefunden hat. 
Soll denn nach Belochs Meinung Lysimachos auch einen Brief-
wechsel mit Philosophen verboten haben? Und wenn die beiden 
nur brieflich miteinander verkehrten, was hat dann dieser Ein-
wand Belochs zu bedeuten? Wir sehen somit, dass an der 
Nachricht des Antigonos wohl überhaupt nicht zu rütteln ist; 
alles Nähere ist aber völlig unklar. 

Etwas genauer wiedergegeben ist bei Athenaeus (XII 547 a, 
b) folgender Fall einer Philosophen Vertreibung : Άντίοχος δε о 
βασιλεύς (sc. εξέωσε) καί πάντας Ιτούς φιλοσόφους της αυτού βασι-
λείας, γράψας τάδε' ,.βασιλεύς Άντίοχος Φανίψ εγράιραμεν νμϊν καί 
πρότερον δπως μηδείς ή φιλόσοφος εν τη πόλει μηδ3 εν τη χώρα. 
πυνϋ'ανόμεΦα δε ουκ ολίγους είναι καί τους νέους λυμαίνεσύαι διά 
το μηΰεν πεποιηκέναι υμάς ών εγράιραμεν περί τούτων, ώς αν ούν 
λάβης την επιστολήν, σύνταξον κήρυγμα ποιήσασθαι όπως οι μεν 
φιλόσοφοι πάντες άπαλλάξονται εκ των τόπων ήδη, των δε νεανίσκων 
δσοι αν άλίσκωνται προς τούτοις γινόμενοι κρεμήσονται, καί οι πατέρες 
αυτών εν αΐτίαις έσονται ταις μεγίσταις· και μη άλλως γένηται." 
Der Grund der Ausweisung ist der, dass die Jugend durch die 

5 S) Athenaeus z. В., bei dem wir eine Zusammenstellung von Nachrich-
ten über Philosophenvertreibungen finden (XII 547 a, b; XIII 610 e, f und 
611 a), gibt genau an, ob einzelne Philosophen oder alle vertrieben worden 
sind. Von Antiochos und Lysimachos berichtet er, dass sie alle Philosophen 
vertrieben haben. 

59) D i о g. L a e r t., Χ 3. P l u t., adv. Colot. 35. P l u t., adv. Epic. 15. 

3* 
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Philosophen verdorben wird; der Ausweisungsbefehl wird wie-
derholt, weil er nicht streng genug ausgeführt worden war; 
auch auf seine Untertanen sucht Antiochos durch die strengsten 
Massregeln abschreckend einzuwirken. Was war das aber für 
ein König Antiochos? Es hat 13 Könige gegeben, die Antiochos 
hiessen. Welcher von ihnen hat diesen Ausweisungsbefehl er-
lassen? Mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben, 
mögen noch folgende Beispiele zeigen. Ein König namens 
Antiochos suchte den Peripatetiker Lykon nach Antiocheia zu 
berufen, aber vergeblich. Die einen Gelehrten sagen, es sei 
Antiochos I Soter gewesen, die anderen denken an Antiochos II 
Theos ; eine sichere Entscheidung ist ausgeschlossen. Antiochos VI 
hat einen Epikureer Diogenes aus Seleukeia am Tigris, einen 
schmarotzerhaften Spassvogel, umbringen lassen. Daraus schloss 
man früher, dieser Antiochos VI sei derjenige gewesen, der alle 
Philosophen aus seinem Reiche verbannt habe — selbstver-
ständlich ein ganz verfehlter Schluss. Es könnte jemand vielleicht 
auf den Gedanken kommen, in unserem Falle die ersten Könige 
namens Antiochos auszuschliessen, da sie für ihre Hauptstadt 
Antiocheia gesorgt und verschiedene Forscher, Dichter usw. 
dorthin berufen haben. Ich wiederhole aber nochmals, dass wir 
zwischen eigentlichen Philosophen und Vertretern der übrigen 
Wissenschaften streng unterscheiden müssen. Wir kennen nicht 
einen einzigen Philosophen, der nach Antiocheia berufen worden 
wäre, ausser dem obengenannten Peripatetiker Lykon, und dieser 
ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht als Philosoph berufen 
worden, sondern aus irgendeinem anderen Grunde: die Seleu-
kiden hatten ja in Antiocheia auch eine Bibliothek errichtet und 
mussten deren Leitung doch berühmten Gelehrten anvertrauen. 
Es ist somit durchaus nicht ausgeschlossen, dass einer der 
ersten Träger des Namens Antiochos die Philosophen ausge-
wiesen hat: eine sichere Entscheidung ist aber, wie gesagt, un-
möglich. 

Ptolemaios I hat kein allgemeines Ausweisungsedikt erlassen, 
aber seine Antipathie gegen die Philosophen ist m. E. nicht 
geringer gewesen, als die anderer Könige und Tyrannen. Auch 
Alexander der Grosse, der die Wissenschaften sonst vielfach 
förderte, hätte, wenn er leben geblieben wäre, schwerlich in 
seinem Reiche die Philosophen als Lehrer der Jugend zugelassen, 
die Peripatetiker höchstens ausgenommen. Man bedenke ferner, 
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wie mit der Zeit Alexanders despotische Neigungen in immer 
stärkerem Masse hervortraten, wie er absolut nicht imstande 
war Widerspruch zu ertragen, wie er seine besten Feldherren 
umbringen Hess, seinen Freund Kleitos, gereizt durch dessen 
masslose Kritik, selbst niederstiess, den Neffen des Aristoteles, 
Kallisthenes, der gegen die Proskynese opponiert und auch sonst 
mit grossem Freimut geredet hatte, hinrichten Hess. Wie hätten 
sich Alexander und die Philosophen auf die Dauer miteinander 
vertragen können, wenn die letzteren nicht zu schweigen ver-
standen und Alexander seinerseits keinen schrankenlosen Frei-
mut duldete? 

Ptolemaios I brauchte m. E. gar kein allgemeines Auswei-
sungsedikt zu erlassen, denn er hat, wie ich behaupte, diese 
knifflige Frage viel einfacher und viel praktischer gelöst: er 
hat in seinem Museion überhaupt keinen Lehrstuhl für Philoso-
phie kreiqrt, er hat keinen reinen Philosophen nach Alexandreia 
berufen. Damit waren jegliche Konflikte ein für allemal aus-
geschlossen und die Peinlichkeit und Kulturfein dlichkeit eines 
allgemeinen Ausweisungsedikts war damit umgangen. Sollte 
sich mal ein Wanderlehrer einfinden, der unbequem zu werden 
begann, so konnte er jederzeit ausgewiesen werden, und die 
Motivierung konnte in jedem einzelnen Falle keinerlei Schwie-
rigkeiten bereiten. 

Diese vier Gründe, deren Betrachtung wir hiermit erledigt 
haben, zeigen uns m. E. deutlich, warum Ptolemaios I keinen 
Lehrstuhl der Philosophie an seinem Museion kreieren wollte. 

Wir gehen jetzt über zur Beantwortung der letzten Frage: 
Wie ist denn die Entstehung dieser seltsamen antiken Tradition 
zu erklären? 

Dass die Erzählungen von Diodoros, Stilpon, Theodoros und 
Hegesias Anekdoten sind, die auf Glaubwürdigkeit keinerlei 
Anspruch erheben können, haben wir schon oben gesehen. Auf 
den merkwürdigen Umstand, dass alle vier Philosophen gerade 
mit Ptolemaios I in Zusammenhang gebracht werden, habe ich 
auch schon oben hingewiesen. Es hat bei der Erfindung dieser 
Anekdoten mithin eine bestimmte Tendenz vorgelegen. Diese 
Tendenz wollen wir nun festzustellen versuchen. 

Ich stelle mir den Hergang der Sache folgendermassen vor. 
Als Ptolemaios I nicht nur den Plan fasste, seine Haupt- und 
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Residenzstadt Alexandreia zum Mittelpunkt der ganzen hellenisti-
schen Kultur zu machen, sondern diesen Plan auch wirklich 
durchzuführen begann, da wird die ganze griechische Welt dieses 
gewaltige Unternehmen mit sehr gemischten Gefühlen auf-
merksam verfolgt haben. Die einen — vor allem die Athener, 
deren bisherigem Rufe dieses riesige Konkurrenzunternehmen 
überaus schaden konnte und musste — werden wohl vor Neid 
und Missgunst vergangen sein. Die anderen, welche die Inte-
ressen der Wissenschaft höher stellten als jeglichen Lokalpatrio-
tismus, wird dieses Kulturunternehmen wohl mit Bewunderung 
und Freude erfüllt haben. So mancher Gelehrte wird ausserdem 
im stillen gehofft haben, dass auch an ihn ein Ruf ergehen wird, 
dass es auch ihm möglicherweise vergönnt sein wird, in einem 
dieser neuen wissenschaftlichen Institute in Alexandreia, die, 
wie es hiess, mit wahrhaft königlicher Munifìzenz ausgestattet 
und energisch gefördert werden sollten, unter günstigen Bedin-
gungen weiterforschen und lehren zu können. Höchst erstaunt 
werden nur die Vertreter der reinen Philosophie gewesen sein, 
denn von der Kreierung eines Lehrstuhls bzw. Forschungsinsti-
tuts für Philosophie war nichts zu hören und berufen wurde 
auch niemand. Ob jeder hervorragende Philosoph, an den ein 
Ruf ergangen wäre, sofort bereit gewesen wäre diesem Rufe 
P'olge zu leisten, erscheint mir einigermassen fraglich. Vielleicht 
haben in den einzelnen Philosophenschulen die Mitglieder sich 
sogar miteinander verabredet, dem Ptolemaios unbedingt einen 
Korb zu geben, und werden sich schon im voraus lebhaft vorge-
stellt haben, wie Ptolemaios wohl aufbrausen werde, wenn seine 
Abgesandten ihm mitteilten : „wo wir erschienen und pochten 
an, ward nicht gegrüsst noch auf getan". Im stillen wird mancher 
Philosoph trotzdem gefürchtet haben, dass einer der Konkurren-
ten einen an ihn ergangenen Ruf doch annehmen könnte. Wie 
aber die Zeit verging und überhaupt keine Berufung eines Philo-
sophen erfolgte, da änderte sich natürlich die Stimmung: jetzt 
dachte mancher wie Xanthias in Aristophanes' Fröschen (περί 
εμον ô* ονόείς λόγος), jetzt sehnte man sich nach den Fleisch-
töpfen Ägyptens; ja man fühlte sich geradezu gekränkt und 
beleidigt, und sann auf Mittel und Wege, wie man einerseits 
diese Zurücksetzung in plausibler Weise erklären und anderer-
seits seinen Rachedurst stillen könnte. Da wird ein Witzbold 
vielleicht die Vermutung ausgesprochen haben, Ptolemaios habe 
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sicherlich an den Philosophen schlimme Erfahrungen gemacht. 
Dieser Gedanke schlug ein, und nun konnte die lebhafte Phan-
tasie der Griechen frei schalten und walten. 

Da die Athener diese Anekdoten erfanden, ist es kein 
Wunder, dass nicht athenische Philosophen in diesen Anekdoten 
figurieren, sondern nur auswärtige. Zwischen Athen und 
Megara bestand bekanntlich eine uralte Feindschaft. Die in 
Megara befindliche megarische Philosophenschule, die von 
Eukleides, einem Freunde, Bewunderer und. zum Teil auch 
Schüler des Sokrates, begründet worden war, richtete ihre An-
griffe demzufolge meist gegen die athenischen Philosophen-
schulen, deren Blossen sie überall zu erspähen suchte. Nun 
konnte man es ihnen heimzahlen und da erfand man die oben 
angeführten Anekdoten von Diodoros und Stilpon60). Auch der 
aus Athen ausgewiesene Kyrenaiker Theodoros, der seine über-
aus spitze Zunge nie im Zaume zu halten verstand, der überall 
als vornehmer Herr auftrat, der als Optimat die athenischen 
Demokraten sehr geringschätzig behandelte und der sich an-
geblich auch vor den Königen nicht fürchtete, eignete sich 
vorzüglich für solche Anekdoten. Und ein anderer Kyrenaiker, 
der Selbstmordprediger Hegesias, konnte nicht minder den Athe-
nern zur Zielscheibe des Witzes dienen. Ein Zusammenhang mit 
Ptolemaios Hess sich auch in jedem einzelnen Falle mehr oder 
weniger leicht mit einem Scheine der Wahrheit konstruieren. 
Nehmen wir z. B. die Megariker-Anekdole. Dass Ptolemaios I 
im Jahre 308 in Megara war, stand fest. Symposien waren 
durch Piaton und Xenophon sogar in die Literatur eingeführt 

60) Wie giftig man dabei sein konnte, zeigt uns folgendes Epigramm, 
welches uns Diog. Laert. (II 112) im Anschluss an die Diodoros-Anekdote 
mitteilt: 

Κρόνε Διόδωρε, τις σε δαιμόνων κακή 

άθ·νμί% ξννείρνσεν, 

Ίν αυτός αυτόν εμβάλ^ς είς Τάρταρον 

Στίλπωνος ου λνσας επη 

αινιγματώδη ' τοίγαρ ενρέθ-ης Κρόνος 

1·ξωΘ·ε τον ρώ κάππα τε. 

Wenn man vom Namen Kronos die Buchstaben к und r weg-
streicht, bleibt ονος übrig: Diodoros wird mithin ein „Esel" genannt, weil 
er so überaus unvernünftig gehandelt hatte. Die άίϊυμία f inden wir wohl 
auch in diesem Epigramm, aber augenscheinlich nicht als Todesursache, 
denn die dritte Zeile kann wohl nur so aufgefasst werden, dass Diodoros 
sich angeblich selbst ins Jenseits befördert hat. 
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worden. Die beiden bekanntesten Megariker waren damals 
Diodoros und Stilpon; da Stilpon berühmter war als Diodoros, so 
musste er siegen und musste er von Ptolemaios aufgefordert 
werden nach Alexandreia zu kommen. Einen Seitenhieb ver-
setzte man dem Stilpon durch die absichtlich dunkel gehaltene 
Nachricht vom empfangenen Gelde und der feigen, kopflosen 
Flucht nach Ägina. Das weitere Schicksal des Diodoros ist dann 
wohl später von Hermippos aus Smyrna hinzuerfunden worden. 
Ebenso einfach liegt der Fall mit dem Kyrenaiker Theodoros, 
Kyrene war die Vaterstadt des Theodoros; die Kyrenaika ge-
hörte zu den auswärtigen Besitztümern des Ptolemaios; Theodo-
ros kehrte später nach Kyrene zurück, wo er mit dem ägyptischen 
Statthalter Magas, dem Stiefsohn des Ptolemaios I, sich sehr 
gut gestanden haben soll, Anknüpfungspunkte gab es mithin 
zur Genüge. Die Geschichte von der Sendung des Theodoros zu 
Lysimachos liess sich ebenso leicht und glaubwürdig konstruieren. 
Er hatte eine überaus spitze Zunge und fürchtete sich angeblich 
auch vor den Königen nicht; von den allgemeinen Philosophen-
vertreibungen waren diejenigen des Lysimachos und des Anti-
ochos ganz besonders bekannt; da diejenige des Antiochos 
chronologisch nicht in Betracht kam, blieb nur Lysimachos allein 
übrig; dass Ptolemaios und Lysimachos mehr als einmal mit-
einander in Verhandlungen getreten waren, stand fest. Dass 
des Theodoros taktloses Benehmen sofort eine allgemeine Philo-
sophenvertreibung nach sich gezogen habe, wird von den Erfin-
dern der Anekdote wohlweislich nicht gesagt: dieser Nonsens 
ist einigen neueren Forschern vorbehalten geblieben. Den Alten 
genügte die zwischen den Zeilen lesbare Andeutung, dass Theo-
doros durch seine berüchtigte Taktlosigkeit die grosse Anti-
pathie des Lysimachos gegen die Philosophen noch gesteigert 
habe. Was endlich den Hegesias anbetrifft, so stammte er 
gleichfalls aus Kyrene; dass er als Selbstmordprediger sehr gut 
eine Witzblattfigur abgeben konnte, haben wir schon gesehen. 
Wie treffend diese antiken Anekdoten fabriziert worden sind, 
geht daraus hervor, dass die modernen Gelehrten sie alle auf 
Treu und Glauben hingenommen haben. 

Damals kann übrigens auch die oben (S. 23) angeführte 
Mathematik-Anekdote entstanden sein. Wir haben gesehen 
(S. 30), wie Piaton den Tyrannen Dionysios II veranlasst hatte, 
erst die Mathematik zu erlernen. Nun stellte man die Sache 
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so dar, dass Ptolemaios, der natürlich die sizilische Begebenheit 
kannte, auch versucht hatte die Mathematik zu erlernen. Da 
dieses aber weit schwieriger war, als er es sich gedacht hatte, 
so habe er den berühmten Mathematiker Eukleides, den er selbst 
nach Alexandreia berufen hatte, gebeten, er möge ihm einen 
ganz kurzen und leichtfasslichen Leitfaden empfehlen oder selbst 
einen solchen verfassen, worauf Eukleides ihm die bekannte Ab-
fuhr erteilt habe. 

Wer alle diese Anekdoten erfunden hat, vermögen wir natür-
lich nicht mehr festzustellen. Man könnte z. B. an Epikuros 
und die wenig fashionable Gesellschaft denken, die sich in seinen 
Gärten versammelte. Epikur, seine Schüler und Anhänger 
urteilten bekanntlich sehr absprechend über alle Philosophen der 
Vergangenheit und der Gegenwart und über die Vertreter aller 
Einzelwissenschaften. Im Kreise Epikurs sind vermutlich viele 
von den im späteren Altertum kursierenden Anekdoten entstan-
den oder weiter ausgebildet worden, die Diogenes Laertios mit 
solcher Vorliebe gesammelt hat. Epikur scheint ferner in 
Ägypten auch Anhänger gehabt zu haben, denn eins seiner 
Rundschreiben ist betitelt προς τους εν Αίγνπτω φίλους. Diese 
Freunde und Anhänger mögen ihn ab und zu darüber orientiert 
haben, was in Alexandreia vorging. 

Nicht alle Philosophen-Anekdoten sind allerdings von den 
athenischen Philosophen allein fabriziert worden : manch eine 
Anekdote mag auch einem Komödienwitze ihre Entstehung 
verdanken. Einen hervorragenden Anteil an der Erfindung von 
Philosophen-Anekdoten hat ferner Hermippos aus Smyrna, ein 
Schüler des Kallimachos, genommen. Die Aussprüche (Apo-
phthegmen) sind natürlich nicht alle von ihm erfunden; er hat 
sie aber oft willkürlich anderen Personen in den Mund gelegt. 
Dass er sich hauptsächlich für die Todesarten berühmter Männer 
interessierte und dass bei ihm mit Vorliebe die άϋ^νμία als 
Todesursache figuriert, haben wir schon gesehen.61). Bei 
namenlos überlieferten Anekdoten hat Hermippos ohne Bedenken 
den Namen irgendeines Philosophen oder irgendeines sonst 
bekannten Mannes eingesetzt. Trotz alledem müssen wir m. E, 
daran festhalten, dass diejenigen Anekdoten, mit denen wir es 

61) Vgl. S. 14. Für die Todesarten interessierte sich übrigens schon 
vor ihm Neanthes aus Kyzikos, aber Hermippos hat ihn hierin übertrumpft 
und die ά&υμ/α ist seine Spezialität. 
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in dieser Abhandlung zu tun haben, einen ausgesprochen aktu-
ellen und tendenziösen Charakter haben und daher unmittelbar 
damals entstanden sein müssen, als Ptolemaios I sich mit der 
Organisation seines Museion befasste. Hermippos aus Smyrna 
kommt hiermit schon chronologisch nicht in Betracht; von inm 
kann höchstens die weitere Ausschmückung dieser Anekdoten 
stammen. 

Wenn wir dieses alles in Erwägung ziehen, lässt sich m. E. 
die Entstehung dieser Anekdoten und die Rolle, die Ptolemaios I 
in ihnen spielt, leicht und in plausibler Weise erklären. Von einer 
authentischen antiken Überlieferung kann mithin keine Rede 
sein: wir haben es hier mit frei erfundenen Anekdoten zu tun, 
deren tendenziöser Charakter m. E. ganz klar ist. 

So deute ich die Entstehung dieser seltsamen Tradition und 
das Verhalten des Ptolemaios I der Philosophie und den Philo-
sophen gegenüber. Ich bin mir dessen wohl bewusst, dass es 
zum Teil nur Vermutungen sind, die sich nicht ad oculos demon-
strieren lassen62). Mathematisch genaue Lösungen solcher 
Fragen sind jedoch meistenteils überhaupt undenkbar: es kann 
sich immer nur um einen grösseren oder geringeren Grad von 
Wahrscheinlichkeit handeln. Sollte ich mich in diesem oder 
jenem Punkte möglicherweise geirrt haben, so wird sich der 
eventuelle Irrtum ja zurechtstellen lassen. Jedenfalls ist diese 
F'rage endlich einmal angeschnitten worden und die Glaubwür-
digkeit der Tradition ist hoffentlich erschüttert. Das Ziel und 
der Zweck jeder wissenschaftlichen Untersuchung ist einzig 
und allein die Feststellung der Wahrheit. Und davon bin ich 
allerdings fest überzeugt, dass meine Darstellung der Frage der 
Wahrheit ein gutes Stück näher kommen dürfte als all das 
wenige, das bisher darüber veröffentlicht worden ist. 

<i2) In meiner Abhandlung „Wer war Mutemwija? Untersuchungen 
zur Geschichte der 18. Dynastie. Dorpat 1932 (Acta et Comm. Univ. Dor-
patensis, В XXVI 2)", S. 15, Anm. 50 habe ich darauf hingewiesen, dass 
ohne Hilfe der Phantasie — die Mommsen mit Recht die Mutter aller Histo-
rie genannt hat —, der Kombination und der Intuition man nun einmal kein 
geschichtliches Bild gewinnen könne; wenn wir aus Furcht, diese oder jene 
Schlussfolgerung könnte sich einmal möglicherweise als Trugschluss erwei-
sen, auf die Phantasie, die Kombination und die Intuition verzichten woll-
ten, so würden wir Historiker weiter nichts als historische Subalternbeamte 
sein und bleiben. 
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Vorwort. 
Der Ausgangspunkt der vorliegenden Veröffentlichung ist 

meine mehrjährige Arbeit in der Jean Paul-Forschung; die Be-
reicherung und Förderung der Forschung ist auch ihr Zielpunkt. 
Als ich im Jahre 1925 an den umfangreichen Nachlass des Dich-
ters auf der Preussischen Staatsbibliothek zu Berlin heranging, 
um die Vorarbeiten für eine umfassende Darstellung der Ent-
wicklungsgeschichte zunächst des „Siebenkäs" in Angriff zu neh-
men — die wichtigsten Resultate dieser Untersuchung enthält 
meine Einleitung in den 6. Band der ersten Abteilung der histo-
risch-kritischen Ausgabe der Werke Jean Pauls (Weimar 1928) —, 
da geriet ich schon nach gai^z kurzer Zeit an die Briefe Johann 
Bernhard Hermanns, des frühverstorbenen Jugendfreundes Jean 
Pauls. Ich las diese Briefe zunächst nur an und verschaffte mir 
einen oberflächlichen Eindruck über ihren Inhalt, der mir aber 
in mancher Beziehung so interessant schien, dass ich mich daran 
machte, sie aufmerksam von der ersten bis zur letzten Zeile durch-
zulesen und schliesslich für eine spätere Veröffentlichung abzu-
schreiben. Denn einmal offenbart sich in diesen Briefen eine 
wertvolle, aufstrebende, selbstbewusste, ebenso eigentümliche wie 
eigenwüchsige Persönlichkeit von genialischer Prägung, die sich 
in diesen Blättern — trotz des manchmal unverkennbar schüler-
mässigen Stiles — deutlich und klar entwickelt, ohne sich aller-
dings zu vollenden — der Tod hat diese merkwürdige Natur zu 
früh zerbrochen ; die Richtung, die seine innere Entwicklung bei 
einer grösseren Lebensspanne hätte nehmen müssen, lässt sich 
aus den Briefen immerhin aber mit einiger Sicherheit voraus-
sehen. 

Die Briefe geben uns neben dieser inneren Biographie zu-
gleich die wichtigsten Daten des äusseren Lebensganges ihres Ver-
fassers an die Hand, eines Lebensganges, der an Erwartungen 
reich war, reicher aber noch an Erschütterungen und Enttäu-

I* 
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schlingen. Diese äusseren Erlebnisse nun, unter denen und 
mehr noch gegen die sich Hermann entwickelte, enthalten, teil-
weise selbst bis in ihre individuellsten Formen hinein, eine sehr 
grosse Anzahl typischer Elemente, wie sie das Leben manches 
armen Teufels auf den Universitäten des ausgehenden achtzehn-
ten Jahrhunderts begleiteten ; die Briefe entrollen ein sehr leben-
diges und wahrhaft ergreifendes Bild des unsäglich schwierigen 
Lebenskampfes der damaligen studentischen Unterschicht, die 
mit nichts als dem heimatlichen testimonium paupertatis ausge-
stattet die Universität bezog, sich dort schlecht und recht durch-
pumpte und durchhungerte und ihre akademischen Jahre ledig-
lich mit dem mageren Lichtstiimpfchen einer immerhin besseren 
Zukunft erhellte. Diese und viele andere Bilder von kulturhisto-
rischem Interesse, wie etwa die sehr anziehenden Reiseschilde-
rungen, sind von einer unmittelbaren Anschaulichkeit, die sich 
nicht selten zu dramatischer Lebendigkeit, zu direkter Mitteilung 
von Rede und Gegenrede steigert. 

Zu dem absoluten Gehalt dieser Briefe, der in der Person 
ihres Schreibers gegeben ist, und zu ihrem kulturhistorischen 
Wert kommen noch die literarhistorischen Bezüge hinzu, die 
durch den Namen des eines Briefempfängers gekennzeichnet 
werden, des jungen Jean Paul Friedrich Richter. In diesen Be-
ziehungen Hermanns zu Jean Paul, die keineswegs zufällige wra-
ren, sondern für beide eine sehr bedeutsame, schicksalsbildende 
Rolle spielten, sehe ich — wie ich schon eingangs erwähnte — 
eine der wesentlichsten Seiten dieser Briefsammlung. Genaueres 
über diese Beziehungen und ihre Wirkungen insbesondere auf 
Jean Paul versuche ich in der Einleitung beizubringen. 

Um eine Neuentdeckung handelt es sich in der vorliegenden 
Veröffentlichung nicht. Hermann ist kein neuer Name in der 
Jean Paul-I^orschung ; seit es eine wissenschaftliche Beschäftigung 
mit, Jean Pauls Leben und Werken gibt, hat man immer wieder 
auf Hermann hingewiesen. Die ältesten, offenbar von einem 
ausserordentlich gut unterrichteten nahen Bekannten Hermanns 
verfassten biographischen Nachrichten enthält der vierte Band 
von Georg Wolfgang Augustin Fikenschers „Gelehrtem Fürsten-
tum Baireut" (Erlangen und Nürnberg 1801, S. 337 — 339); aus 
Fikenscher schöpfte dann Meusel seine dürren Angaben über 
Hermann im fünften Bande seines „Lexikons der vom Jahre 1750 
bis 1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller" (Leipzig 1805, 
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S. 401) und in den Nachträgen zu seinem „Gelehrten Teutsch-
land". 1829 veröffentlichte dann Jean Pauls Schwiegersohn, der 
Maler und Kunsthistoriker Ernst Förster, im vierten Bande der 
„Wahrheit aus Jean Pauls Leben" (Breslau 1829, S. 121 ff.) 
Auszüge aus Hermanns Briefen, die trotz ihrer Lückenhaftigkeit 
und der zahlreichen Fehler und Entstellungen auf Jahrzehnte 
hinaus das Bild Hermanns für die Jean Paul-Forschung bestimm-
ten und aus denen die Forschung grossenteils heute noch ihr 
Wissen um Hermann schöpft. In neuerer Zeit kamen zu dieser 
älteren Veröffentlichung mehrere Publikationen hinzu, die unsere 
Kenntnis Hermanns erweiterten, so der schöne Aufsatz Ferdinand 
Josef Schneiders „Jean Paul und Bernhard Hermann, das Urbild 
seiner humoristischen Charaktere" in der Zeitschrift „Deutsche 
Arbeit" (Dezember 1905, S. 150 ff.), ein Nebenschössling von 
Schneiders wichtigem Werk „Jean Pauls Jugend und erstes Auf-
treten in der Literatur" (Berlin 1905), und Eduard Berends mo-
numentale Ausgabe der Briefe Jean Pauls, deren erster Band 
(München 1922) — leider sind bisher erst vier Bände erschie-
nen — eine Anzahl Zitate aus den Hermannschen Briefen ent-
hält, soweit diese Partien zur Erläuterung der Briefe Jean Pauls 
notwendig waren; weitere Nachrichten über Hermann gab Berend 
dann in der ausgezeichneten Einleitung zu den von ihm ver-
öffentlichten Fragmenten der ursprünglichen Fassung der „Bio-
graphischen Belustigungen" („Eine Geistergeschichte von Jean 
Paul" im Jean Paul-Jahrbuch, 1. Band (Berlin 1925), S. 156 ff.). 
Von den übrigen Jean Paul-Forschern, insbesondere Biographen, 
der letzten Jahre hat sich keiner die Mühe genommen, sich einen 
Einblick in die Briefe Hermanns selbst zu verschaffen, obwohl 
man immer erneut die Wichtigkeit Hermanns für die Entwicklung-
Richters mit Nachdruck betont hat — sie gaben sich in der 
Regel mit dem zufrieden, was ihnen Förster und Schneider bo-
ten, und einige wenige nur zogen auch die in den Anmerkungen 
von Berends Briefausgabe enthaltenen Zitate aus den Hermann-
schen Briefen zu Rate. 

Die vorliegende Veröffentlichung bringt zum erstenmal den 
gesamten Bestand der erhaltenen Briefe Hermanns zum Abdruck; 
dabei bin ich über das im Untertitel Versprochene hinausgegan-
gen und habe über die Briefe Hermanns an Albrecht Otto und 
Jean Paul hinaus auch die wenigen zufällig erhaltenen Briefe an 
Oerthel, an die Eltern, an den Berliner Verleger Decker und an 
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Christian Otto (Nr. 12, 18a, 22, 28, 29, 42) beigefügt. Die Ver-
öffentlichung erfolgt ohne jede Kürzung und — das sei besonders 
betont — ohne alle editorischen Schönpflästerchen ; denn manche 
derbe Wendung enthalten diese Briefe, und verschiedentlich habe 
ich in der Tat geschwankt, ob ich nicht dieser und jener Stelle 
den Dämpfer kunstgerechter Latinisierung aufsetzen sollte; end-
lich habe ich mich doch entschlossen, keinerlei Eingriffe in den 
Text vorzunehmen und das Wort stahn zu lassen, weniger um 
dem Linguisten und dem Volkskundler eine Freude zu machen 
als um nicht zu fälschen. Denn Hermann schrieb diese kräfti-
gen Wendungen nicht nieder aus einem jämmerlichen Vergnü-
gen an der nackten Zote oder aus einer traurigen Unbeherrscht-
heit, sondern im Hinblick auf den Briefempfänger, aus Freude 
an dem komischen Entsetzen Jean Pauls. Es steckt eine freund-
schaftliche Neckerei dahinter, die humorvoll-prahlerisch sich selbst 
übersteigert; zugleich glaubte Hermann mit diesem Zynismus 
die sehr starken Gefühlselemente seines Freundschaftsverhältnisses 
zu Jean Paul überdecken zu können. Die Grundlage des Her-
mannschen Zynismus war in Wahrheit eine innerliche Reinheit 
und eine keusche Gesinnung. So gehören diese Derbheiten denn 
wesentlich zu dem Gesamtstil der Briefe und des Verhältnisses 
Hermanns zu Jean Paul, und Latinisierungen, Auslassungen, Um-
schreibungen oder blosse Andeutungen würden eine Fälschung 
des wahren Tons dieser Briefe gewesen sein. 

Sämtliche Briefe befinden sich — darauf wies ich schon ein-
gangs hin — im Besitz der Preussischen Staatsbibliothek zu Ber-
lin. Bis auf drei, die ich in dem ebenfalls der Preussischen 
Staatsbibliothek gehörenden Nachlass Decker auffand (Nr. 22, 23, 
29), waren die Briefe ursprünglich ein Bestandteil des Nachlasses 
Jean Pauls, den die Preussische Staatsbibliothek 1888 aus dem 
Nachlass Ernst Försters erwarb; später wurden dann die im 
Nachlass enthaltenen Briefe an Jean Paul, darunter die Hermann-
schen, aus dem ohnehin ungemein umfangreichen Nachlass her-
ausgenommen und in die allgemeine Autographensammlung der 
Bibliothek eingeordnet. In Jean Pauls Nachlass fanden sich nicht 
nur die Briefe an Jean Paul, sondern auch die Briefe an Albrecht 
Otto, die die erste Hälfte dieser Publikation ausmachen. Ihre 
Erhaltung danken wir der leider nicht verwirklichten Absicht 
Jean Pauls, dem verstorbenen Freunde ein biographisches Denk-
mal zu setzen. Zu diesem Zwecke hatte er sich von den Brü-
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dern Otto die an sie gerichteten Schreiben des gemeinsamen 
Freundes ausgebeten; sie waren dann in seinem Besitz verblie-
ben, und er hat sie mit der ihm eigenen Pietät aufbewahrt, 
jener echt Jean Paulschen Pietät vor dem geschriebenen Wort 
als der wesenhaften momentanen Äusserung eines vom Tode bald 
in den ungeheuren Gottesacker der Erde hinabgestampften Men-
schendaseins. Die wenigen Bausteinchen zu dem geplanten Her-
ma'nndenkmal in Jean Pauls Nachlass enthält der erste Anhang, 
denen ich die Auszüge Jean Pauls aus einem verlorenen handschrift-
lichen Werk Hermanns beigefügt habe, die sich ebenfalls im Nach-
lass des Dichters vorfanden. Ausserordentlich bedauerlich ist es, 
dass uns die Antworten der Ottos und Jean Pauls nicht erhalten 
sind; sie dürften mit dem gesamten Nachlass Hermanns unter-
gegangen sein. Für die verlorenen Briefe Jean Pauls an Her-
mann haben wir indessen einen zwar nicht gleichwertigen, aber 
immerhin doch ausgezeichneten Ersatz in Richters Briefkopien, 
die nach Berends Briefausgabe denn auch in den Anmerkungen 
wiederholt zu Erläuterungen herangezogen und zitiert werden. 

Der Abdruck der Briefe erfolgt — was die Orthographie 
anlangt — mit diplomatischer Treue; die Interpunktion habe ich 
den modernen Grundsätzen angepasst. Dittographien wurden 
beseitigt, offenbare Verschreibungen berichtigt, heute nicht mehr 
gebräuchliche Abkürzungen aufgelöst, die nasalen Konsonanten 
mit übergeschriebenem Geminationsstrich verdoppelt. Beibehal-
ten wurden dagegen Anakoluthien, weil hier grössere selbstän-
dige Änderungen notwendig gewesen wären, die sich mit mei-
nem editorischen Gewissen nicht hätten vereinbaren lassen, und 
weil sie eine fast typische Erscheinung gerade des Briefstils sind. 
Auffällige und vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichende 
Stellen sind mit einem Ausrufungszeichen in eckiger Klammer 
gekennzeichnet; bei mehrfacher Wiederholung derartiger sprach-
lich auffälliger Wendungen ist in der Regel nur das erste Vor-
kommen in der angegebenen Weise bezeichnet. Einschübe des 
Herausgebers sind in eckige Klammern gesetzt. Korrekturen in 
den Originalen sind ohne besondere Angabe in den Abdruck 
übernommen ; bei mehrfacher Korrektur ein und derselben Stelle 
ist die jeweils letzte Fassung dem Abdruck zugrunde gelegt. 
Streichungen wurden nur dann stillschweigend aufgehoben, wenn 
das durchstrichene Wort oder die getilgte Satzpartie nur verse-
hentlich beseitigt ist, wie es naturgemäss im Zuge einer grosse-
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ren Streichung geschehen kann. Wo dagegen Streichungen des 
Briefempfängers vorlagen — das ist hin und wieder in den Brie-
fen an Jean Paul der Fall —, ist die gestrichene Partie in den 
Anmerkungen besonders hervorgehoben. 

Der in den Anmerkungen gegebene Kommentar fusst auf 
einem sehr reichen Material. Ich habe mich bestrebt, in diesen 
Anmerkungen über die spezielle Erläuterung hinaus die kultur-
historisch interessanten Stellen zu bezeichnen und den Anschluss 
an die besonderen Kulturverhältnisse des ausgehenden 18. Jahr-
hunderts herzustellen. Man wird hoffentlich nicht finden, dass 
ich hier des Guten zuviel getan habe. 

Einige häufiger herangezogene Werke sind in den Anmerkungen 
lediglich mit dem Verfassernamen als Stichwort zitiert, nämlich : 
В e r e n d : Die Briefe Jean Pauls. Herausgegeben und erläutert 
von Eduard Berend. Bd. I—IV. München 1922—26, W e i s s m a n n : 
Die Matrikel des Gymnasiums zu Hof, in Registerform bearbeitet 
von Karl Weissmann (Veröffentlichungen der Gesellschaft für 
fränkische Geschichte, 4. Reihe, 3. Band). Würzburg 1914, E r l e r : 
Die jüngere Matrikel der Universität Leipzig, herausgegeben von 
Georg Erler, 3. Bd. Leipzig 1909, W a g n e r : Register zur Matrikel 
der Universität Erlangen 1743—1843. Bearbeitet von Karl Wagner 
(Veröffentlichungen der Gesellschaft für fränkische Geschichte, 
4. Reihe, 4. Band). München und Leipzig 1918. 

Wenn ich diese Veröffentlichung nicht ohne eine gewisse 
innere Befriedigung in Druck ausgehen lasse, so bin ich mir sehr 
wohl bewusst, dass zu dieser inneren Befriedigung eine Reihe 
von Helfern am Werk sehr wesentlich beigetragen hat, denen 
auch an dieser Stelle mein bester Dank ausgesprochen sei. Es 
gilt dieser Dank zunächst der Leitung der Handschriftenabteilung 
der Preussischen Staatsbibliothek, die mir die Erlaubnis zum 
Abdruck der Briefe gab und mir jüngsthin noch die Originale 
zur Vergleichung mit den Druckfahnen nach Dorpat nachsandte, 
sodann der Universität Dorpat, die mir den Druck in den Uni-
versitätsschriften bereitwilligst gestattete. Es sei hier sogleich 
auch dem bewährten Redaktor der Acta gedankt, Herrn Univer-
sitätsprofessor Dr. Walter A n d e r s o n , der nicht nur mit stets 
wachsamer Feder manchem zähen Setzfehler den Garaus machte, 
sondern auch mit manchen sachlichen Bemerkungen hin und 
wieder fördernd eingriff. Mein besonderer Dank gebührt dem 
kundigsten Jean Paul-Forscher, Herrn Dr. Eduard В e r e n d in Ber-
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lin-Grunewald, dessen Arbeiten die Basis jeder eingehenden Be-
schäftigung mit Leben und Wesen und Werk des Dichters bil-
den. Mit seiner freundlichen Erlaubnis durfte ich aus seiner 
Briefausgabe zitieren, die auch in ihren erläuternden Teilen mei-
nen Anmerkungen sehr zugute gekommen ist, wie sehr, das mag 
der Leser aus meinen Anmerkungen selbst ersehen ; auch münd-
lichen Unterredungen mit Eduard Berend danke ich manchen 
Hinweis. In zweiter Linie habe ich Herrn Dekan B r a i t in Hof 
Dank zu sagen, dass er mir bei meinem zweimaligen Aufenthalt in 
Hof, im Herbst 1927 und im Frühsommer 1932, in sehr entge-
genkommender Weise den Einblick in die Hof er Kirchenbücher 
gestattete. Zugleich sei auch dem Sekretariat der Georg August-
Universität in Göttingen für Mitteilungen aus den Matrikelbü-
chern gedankt, die insbesondere für die Anmerkungen zu Brief 
Nr. 51 willkommen waren. Für gelegentliche Auskünfte bin ich 
Herrn Dr. Di e t i e i n in Hof, Herrn Dekan J ä g e r in Wunsiedel, 
Herrn Dr. W. H e i s k e vom Deutschen Volksliedarchiv in Freiburg 
i. В., dem Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums zu Leipzig, 
Herrn Dr. Friedrich Schu l z e , und Herrn Dr. S c h n e i d e r 
von der Universitätsbibliothek Leipzig zu Dank verpflichtet. Für 
tätige Mithilfe, insbesondere für die Anfertigung der beiden Re-
gister, habe ich meiner Frau Annemarie zu danken. 

In meiner Veröffentlichung habe ich grundsätzlich Vollstän-
digkeit angestrebt. Da und dort aber mag noch manches Doku-
ment aus dem Hermannschen Lebenskreis im Verborgenen ru-
hen; daher richte ich zum Schluss an den Leser die Bitte, mir 
von diesen etwa übersehenen Briefen, Stammbucheintragungen, 
bildlichen Darstellungen Hermanns freundlichst Mitteilung machen 
zu wollen. 

Kurt Schreinert. 
Dorpat, den 18. Februar 1933. 

« 



Einleitung. 
Du bist wie die Lerche entweder 

singend über den Wolken oder nistend 
in einem Drekloche auf der Erde. 

Jean Paul an Hermann, 
20. Mai 1788. 

„Unter der elenden Menschenmakulatur" — um eine Wen-
dung Jean Pauls zu gebrauchen — hatte der junge Johann 
Paul Friedrich Richter drei wahrhafte Freunde gefunden: den 
weichen, überempfindsamen, schwärmerischen Johann Adam 
Lorenz von Oerthel, den Sohn eines reich und adlig gewordenen 
kaufmännischen Emporkömmlings, den etwas nüchternen, kreuz-
braven, männlich-verständigen Georg Christian Otto, den Sohn 
eines Hofer Geistlichen, und den genialischen, aus ärmlichen 
Verhältnissen stammenden Johann Bernhard Hermann. Alle drei 
waren Hofer Stadtkinder, Oberfranken wie Jean Paul, und alle 
drei waren sie Mitschüler Fritz Richters auf dem Gymnasium 
ihrer Vaterstadt gewesen. 

Oerthel und Hermann starben schon in jungen Jahren, Oerthel 
im 24. Lebensjahr 1786, Hermann 1790 kurz vor Vollendung sei-
nes 29. Jahres, und unter diesem Eindruck des frühen Todes der 
Freunde sprach Jean Paul im Schlusssatz seines ersten Romans, 
der „Unsichtbaren Loge", den innigen Wunsch aus: „Du aber, 
den die zwei schlafenden Gestalten geliebt und in dem sie mir 
ihren und meinen Freund zurück gelassen, du mein mit ewiger 
Hochachtung geliebter Christian Otto, bleibe hienieden bei mir!" 
Das Schicksal hat Jean Paul die Erfüllung dieses Wunsches 
gewährt: Christian Otto begleitete Jean Pauls Lebensweg als 
stets resonanzbereiter Freund und wichtigster literarischer Rat-
geber bis zu dessen Ziel, und nach dem Tode des Dichters, den 
er nur um wenige Jahre überlebte, legte er als Berufenster den 
Grundstein zu dem biographischen Denkmal des Toten. 

Um so eigentümlicher nun scheint eine Bemerkung Jean 
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Pauls etwa aus dem Jahre 1811 zu sein, die sich im siebenten 
Heft der „Gedanken" im Nachlass des Dichters (Faszikel I I b ) 
findet, die Bemerkung : „Wie unnennbar seelig könnte man sein, 
wenn man die g l e i c h j ä h r i g e n Freunde seiner Jugend 
behalten könnte, z. B. ich 2 Oertel, Hermann etc." Jean Paul 
hat, so scheint es, bei der Niederschrift dieser Bemerkung ganz 
ausser acht gelassen, dass ihm ja in Christian Otto ein Vertrau-
ter seiner Jugend erhalten geblieben war. Diese merkwürdige 
Tatsache erhält jedoch erst ihr rechtes Licht, wenn wir die 
resignierte Äusserung des Dichters von seinem Gefühlsleben 
her betrachten. Die Bemerkung trägt vor allem einen starken 
Gefiihlsakzent, der Ton liegt auf „unnennbar seelig", und es 
sprechen sich in ihr zwei Elemente aus, die man als Grundtöne 
des Jean Paulschen Empfindungslebens bezeichnen darf, denen 
man in seinen Werken immer wieder begegnet, einmal die Sehn-
sucht nach dem verlorenen Paradies der Jugend, nach der Zeit 
des Gärens und Brausens, der allumfassenden Gefühle, die ihm 
der Mythos seines Lebens war, und die verklärende schmerz-
lich-süsse Wehmut, die sich seiner bei der Betrachtung des Todes 
bemächtigte und aus der unversieglich der Quell seiner Menschen-
liebe sich speiste. Beides klingt zusammen in der Äusserung 
in den „Gedanken" ; der harmonische Punkt ist der Gedanke 
der unwiederbringlichen Vergangenheit, der Vergänglichkeit. 
Für die starke Gefiihlsbetonung scheint mir auch die Wendung 
„2 Oertel" zu sprechen: den einen der beiden Brüder Oerthel, den 
jüngeren, Christian Adam, seinen Eleven, der zwölf Jahre 
jünger war als er und der mit 17 Jahren verstorben war, 
hätte er bei genauer Überlegung nicht gut als seinen „gleich-
jährigen Freund" bezeichnen können; in Wahrheit hatte er in 
ihm nicht eigentlich einen Freund, sondern den Bruder seines 
verstorbenen Vertrauten Adam Lorenz, also wieder das Vergan-
gene, geliebt. Die zeitliche Entfernung, die sehnsüchtige Rück-
schau aus einem höheren Lebensalter, sein besonderes Verhält-
nis zum Tode und zu den Verstorbenen schmolzen ihm bei der Nie-
derschrift des „Gedankens" die Einzelheiten seiner Jugend zu-
sammen. Diese Jugend nün war mit dem Tode der Freunde, 
mit dem Abscheiden Oerthels und insbesondere Hermanns, und 
mit der ein Dreivierteljahr nach Hermanns Tode erfolgten merk-
würdigen Vision des eigenen Todes in der Abendstunde des 15. 
November 1790 dahingesunken. 
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Die Todesvision bedeutete den Abschluss der biologi-
schen Jugend Richters, zugleich war sie der Beginn seiner 
dichterischen, die über sein ganzes weiteres Leben sich er-
streckte. Das visionäre Erlebnis, wenn es später auch mehr 
und mehr aas dem Bewusstsein des Dichters sich verlor, war 
schon für Jean Paul selbst die wichtigste Grenzscheide seines 
Lebens. Alles was vor dieser Zeit sich entschieden und vol-
lendet, seinen inneren und äusseren Abschluss gefunden hatte, 
gewann später für das rückschauende Auge des Dichters 
den verklärten Schimmer des Vergangenen, erfuhr die gefühls-
mässige Wertung einer abgeschlossenen Periode, in die Jean 
Paul mehr Seligkeit und Freude aus der natürlichen Weh-
mut der Erinnerung hmeinschuf, als an sich in ihr vor-
handen gewesen war, während bezeichnenderweise die Ereig-
nisse und Erlebnisse nach diesem Zeitpunkt für Jean Pauls Erinne-
rung niemals einen derartig besonderen Stimmungscharakter 
getragen haben. Christian Otto war zwar noch einer der Uber-
lebenden jener Tage, die ihn immer wieder bewegten und er-
regten ; aber indem er sie überlebte, hatte er sich für Jean Paul 
auch aus ihnen hinausgelebt, gehörte er nicht eigentlich der 
Vergangenheit an, sondern der Gegenwart, der Zeit nach dem 
„inneren November", die für den rückschauenden Blick des 
Dichters durchaus nichts Stimmungs- und Gefühlsanregendes 
hatte. Diese Feststellung wird bestätigt durch den Briefwechsel 
zwischen Jean Paul und Otto, in dem vornehmlich das jeweils 
Gegenwärtige, das Sachliche eine Rolle spielt, so gut wie gar 
nicht aber das Vergangene, der gemeinsame Erlebniskreis frü-
herer Jahre und Perioden. Dazu kommt noch eines. Die Jüng-
lingsgemeinsamkeiten Jean Pauls und Ottos waren nicht allzu-
tiefer Natur gewesen. Zu einem näheren Verhältnis zu Christian 
Otto war Jean Paul erst nach Oerthels Tod gelangt, eine Steige-
rung und die lebenslängliche Festigung erhielt dieses Verhält-
nis erst nach Hermanns Tode. Von Anfang an aber war dieses 
Freundschaftsverhältnis Jean Pauls zu Otto nicht auf den Ton 
schwärmerischer Empfindungen abgestimmt — das verbot sich 
durch Ottos männlich-kräftigen, verständigen Charakter; diesem 
aber hatte es Jean Paul zu danken, dass ihm nach dem Tode 
der gemeinsamen Freunde und nach der aufwühlenden Novem-
bervision ein fester Halt und ein ebenso starker innerer wie äus-
serer Trost zuwuchsen. So trat Christian Otto in einem biogra-
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phisch besonders wichtigen Punkt, in einer Lebenswende in das 
innere Dasein Richters ein, aber der Begriff seiner Jugend ver-
band sich für Jean Paul mit Otto nicht, trotz der vielfältigen 
gemeinsamen Erlebnisse. Seine Jünglingsjahre waren vielmehr 
an die Namen und Charaktere Oerthels und Hermanns gebunden, 
sie waren die bewegenden Erlebnisse seiner Jünglingsjahre ge-
wesen. In diesem Zusammenhang ist der Umstand bezeichnend, 
dass Jean Paul Otto kein literarisches Denkmal gesetzt, ja, dass 
er kaum einen Einzelzug aus Ottos Leben oder Charakter in 
seine dichterischen Charaktere verwoben hat, während ihm 
Oerthel für den Amandus der „Unsichtbaren Loge" als Anregung 
und Vorbild diente, Hermann in den „Biographischen Belusti-
gungen" persönlich auftreten sollte. — 

Johann Bernhard Hermann stammte aus einer alteingesesse-
nen Handwerkerfamilie der heute zum nordbayerischen Regie-
rungsbezirk Oberfranken gehörigen Stadt Hof an der Saale. Die 
Stadt Hof, am Eingang des Fichtelgebirges gelegen, heute ein 
bedeutender Verkehrsmittelpunkt und reger Industrieort mit 
etwa 43 000 Einwohnern, war damals ein kleines Nest von recht 
enger Besiedlung: ca. 4 700 Einwohner verteilten sich auf 600 
Häuser. Von einem auch nur mässigen Wohlstand weiterer· 
Kreise konnte nicht die Rede sein ; ein zeitgenössischer Chronist, 
der Landeshauptmann Philipp Ludwig von Weitershausen*), 
berichtet: „Wenige Häuser haben ein äusserliches Ansehen, noch 
weniger aber eine gute innerliche Einrichtung, und der hatte 
nicht ganz unrecht, der sagte : dass die meisten von aussen wie 
Russkammern, unten wie Gefängnisse und oben wie Heu-Böden 
aussähen, alles eine Frucht des Eigensinnes der Bauenden und 
der Ungeschicklichkeit der Maurer und Zimmerleute ; denn alles 
wird sich selbst überlassen. Die meisten Häuser stehen mit den 
Giebeln nach der vordem Seite, und zwar mit Bruchsteinen ge-
bauet, aber fast durchgehende mit Schindeln gedeckt." Zu eini-
ger Wohlhabenheit hatten es nur wenige Kaufleute gebracht, 
insbesondere etliche Kattun- und Musselinfabrikanten, deren 
Unternehmen nahezu der ganzen Stadt Arbeit und Brot gaben. 
Damals schon wie noch heute war die Textilindustrie der Haupt-
erwerbszweig der Hofer Bevölkerung. Neben den grossen Unter-

*) Uebersicht der Stadt- und Landeshauptmannschaft Hof. . . von Neuem 
abgedruckt. Hof 1874. S. '29. 
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nehmen gab es zur damaligen Zeit etwa 25 selbständige Zeug-
macher — Futterstoffabrikanten —, mit denen es aber — so be-
richtet Weitershausen — „ihren Fleisses ohngeachtet" keinen 
rechten Fortgang nehmen wollte. Zu den Zeugmachergeschlech-
tern der Stadt gehörte auch die Familie Hermann; mit einer 
Anzahl anderer Zeugmacherfamilien stand sie in nahen verwandt-
schaftlichen Beziehungen. Schon der Urgrossvater Johann Bern-
hards, Johann Jakob (geb. 1668), wird in den Hofer Kirchen-
büchern als Zeugmacher bezeichnet; seine Vornamen und sein 
Beruf erbten sich an seinen ältesten Sohn (geb. 1698) fort, der 
seinerseits in erster Ehe zwei Söhne, Johann Jakob (geb. 1728) 
und Peter Jakob (geb. 1731), aus zweiter Ehe einen Sohn, Johann 
Michael (geb. 1747), hatte, die sämtlich den Beruf ihres Vaters ein-
schlugen. Zu den Traditionen der Familie gehörte es auch, dass die 
Söhne auf einige Jahre in das Hofer Gymnasium geschickt wurden. 
So besuchte der Urgrossvater Johann Bernhards das Gymnasium 
von 1678—81, der Grossvater von 1708—12. Auch der Vater 
Johann Jakob hatte einige Jahre (1748—50) das Gymnasium 
besuchen dürfen ; hier hatte er wenigstens die ersten Latein-
kenntnisse in sich aufgenommen. Im Alter von 30 Jahren hatte 
er sich mit der ungefähr gleichaltrigen Tochter eines Hof er 
Schreinermeisters, Maria Margaretha Völckel, verheiratet. Dieser 
Ehe entsprangen 9 Kinder, 5 Knaben und 4 Mädchen, die jedoch 
fast sämtlich schon in sehr frühem Alter Opfer der derzeit unge-
mein verbreiteten Kinderkrankheiten, teilweise wohl auch der 
Schwindsucht wurden; nur eine Tochter, die jüngste, Catharina 
Eva, brachte es zu Jahren: sie starb erst nach 1813, nachdem sie 
1792, im 21. Lebensjahr, den Zeugmacher Georg Friedrich Christian 
Jahn geheiratet hatte, mit dem sie mehrere Kinder hatte; mit 
ihr starb der ältere Zweig der Familie aus. Die Mutter segnete 
1798 mit 69 Jahren das Zeitliche. Sieben Jahre später, im März 
1805, starb auch Meister Johann Jakob Hermann als „Klingel-
vater", d. h. Kollektendiener, der Hofer Michaelskirche — wie das 
Totenbuch meldet — an einem „seidenstechenden [!] Fieber". 

Johann Bernhard war das zweite Kind der Ehe Johann 
Jakob Hermanns mit Maria Margaretha Völckel ; seine Vornamen 
empfing er von seinem Paten, dem Schreinermeister Johann 
Bernhard Klein, dem Stiefvater seiner Mutter. Zusammen mit 
ihm erblickte ein Zwillingsbruder das Licht der Welt, der jedoch 
nach knapp zwei Jahren bereits verstarb. Johann Bernhard be-
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suchte zunächst eine Hofer Winkelschule. Nebenher, in den 
Freistunden, führte der Vater den Sohn an der Hand der Lange-
schen Colloquien in die Anfangsgründe des Lateinischen ein. 
Seine Unterweisung fiel auf fruchtbaren Boden ; den Knaben 
packte eine unwiderstehliche Sehnsucht nach der höheren Bil-
dung, und bald drang er mit Zähigkeit in den Vater, ihm den 
Besuch der Lateinschule zu ermöglichen. Im Jahre 1773 erfüllte 
sich sein Wunsch: am 5. März dieses Jahres wurde er in die fünfte 
Klasse des Albert Friedrich-Gymnasiums aufgenommen. Von sei-
ner Schulzeit erfahren wir nicht allzuviel. Er war ein fleissiger 
Schüler, der sich das Vertrauen und die Zuneigung seiner Leh-
rer zu erwerben verstand, wenn er auch in unbeobachteten Augen-
blicken hin und wieder in den Stunden des Rektors Longolius 
einen kühnen Griff in dessen Bibliothek tat, um sich die Zeit zu 
vertreiben. 1778 wurde er ausersehen, eine lateinische Rede zu 
halten, in der e r— wie das Schulprogramm des Rektors Georg Wil-
helm Kirsch, eines tüchtigen Orientalisten und Pädagogen, vom 
Oktober 1781 uns verrät*) — „historiam reformationis ab eius 
initio usque ad commorationem Lutheri in Patmo sua" ausein-
andersetzte, und im Juli des nächsten Jahres, nach Beendigung 
des Kartoffelkrieges, durfte er — so berichtet wiederum Kirsch im 
Programm von 1779**) — „in teutschen Versen die Ursachen 
der Freude, welche Schulen bey der Wiederherstellung des Frie-
dens mit andern Menschen gemein und vor andern besonders 
eigen haben", schildern und sodann „im Namen des Gymnasiums 
für das Leben unserer höchsten Beschützerin" (Markgräfin Friede-
rike Karoline) beten. Im grossen und ganzen hatte er schon in 
seiner Gymnasialzeit kein leichtes Leben : in seinen Freistunden 
musste er dem Vater in seinem Gewerbe tüchtig zur Hand gehen. 
Immerhin blieb ihm doch Zeit, Tanz- und Klavierstunden zu neh-
men und die freundschaftlichen Beziehungen zu einigen Mit-
schülern auch ausserhalb der Schulmauern zu pflegen, so zu sei-
nem Klassenkameraden Friedrich Albrecht Otto, dem Sohn des 
Hofer Archidiakonus, zu Johann Paul Friedrich Richter und Adam 
Lorenz von Oerthel, die der nächsthöheren Klasse angehörten. 
Der alte Oerthel, der auf seinem Gut in Töpen bei Hof sass, hatte 
seinem Sohn für die Hofer Gymnasialjahre ein Gartenhaus an 

*) Hinweis von Eduard Berend. — Vgl. Ferd. Jos. Schneider, Jean Pauls Ju-
gend und erstes Auftreten in der Literatur (Berlin 1905), S. 63. 

**) Hinweis von Ed. Berend. 
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der Saale zur Verfügung gestellt, in dem die Freunde, Hermann, 
Oerthel und Richter, ihre Abende nach Art der Göttinger Hainbünd-
ler mit Grabesbetrachtungen, Mondphantasien und Freundschafts-
gefühlen verschwärmten. Mit dem jungen Richter peripatetisierte 
er mitunter bis gegen Mitternacht disputierend auf dem Hofer 
Schlossplatz herum. Wichtig für Hermanns Leben wurde sein 
freundschaftliches Verhältnis zu dem 7 Jahre älteren Schwarzen-
bacher Arzt Dr. Johann Georg Gottfried Doppelmair; der junge 
Arzt huldigte mystisch-naturwissenschaftlichen Neigungen, und 
die Gespräche mit ihm scheinen in Hermann die Liebe zu den 
Naturwissenschaften geweckt zu haben. Doppelmairs frühver-
storbener Vater war praktischer Arzt und Stadtapotheker in Hof 
gewesen; der Sohn pflegte wahrscheinlich die alten Freund-
schaftsbeziehungen seines Vaters zu den Berufsgenossen, und 
durch den jungen Doppelmair scheint Hermann schon als Schüler 
Zutritt in das Allerheiligste der Fischerschen Apotheke gefunden 
zu haben, wo er seinen chemischen Neigungen als Beobachter, 
vielleicht auch praktisch hat nachgehen dürfen. Zunächst aber trat 
diese Neigung noch zurück: als sich Hermann am 10. Oktober 
1781 — ein Jahr nach Richters und Oerthels Abgang — vom 
Gymnasium verabschiedete, da erklärte er in Leipzig Theologie 
studieren zu wollen — was dem Wunsche seines Vaters ent-
sprach — und versicherte in seiner lateinischen ValediktionsTede, 
„studii sui praestantia theologiae cultorem ad maiorem diligen-
tiara excitari". 

Zunächst aber hatte es noch gute Weile mit dem Abgang 
nach Leipzig. Hermann bemühte sich wahrscheinlich beim 
Magistrat der Stadt Hof um ein Stipendium und bei der Wun-
siedier Superintendentur um einen Freitisch aus der Amthor-
schen Stiftung, jedoch zunächst ohne Erfolg. Während seine 
Mitschüler Albrecht und Christian Otto frohgemut als Juristen 
nach Leipzig abzogen, musste er schweren Herzens in Hof zurück-
bleiben. Vorerst half er sich mit Stundengeben fort; aber schon 
nach kurzer Zeit hängte er, verdriesslich über seine Schüler und 
deren Eltern, den Informatoren beruf an den Nagel und trat, nach 
sorgsamer Überlegung des Für und Wider und nachdem er die 
Meinung halb Hofs zu seinem Schritt eingeholt hatte, in eine 
Hofer Apotheke als Lehrling ein, um seinen alten naturwissen-
schaftlichen Neigungen nachgehen und auf sein neues Ziel, das 
Studium der Medizin, wenigstens auf diesem Umwege lossteuern 

II 



XVIII KURT SCHREINERT В XXX. 2 

zu können. Der Vater war mit dieser Abwendung von der Theo-
logie nicht ganz einverstanden, und es scheint der ganzen Über-
redungskunst des Sohnes bedurft zu haben, um ihn von der 
Untauglichkeit Bernhards für den geistlichen Stand zu überzeu-
gen. Auch die Freunde in Leipzig waren mit Hermanns Ent-
schluss wenig zufrieden und rieten lebhaft ab. Albrecht Otto 
fürchtete, Hermann renne damit mutwillig in sein Verderben, 
und Richter, dem der Leipziger Wind schon scharf um die Nase 
gegangen war, drang in einem langen Brief in Hermann, seine 
grossen Talente nicht in eine Apotheke zu begraben, sondern 
nach Leipzig zu kommen, wo er ihm — sehr gegen seine eignen 
Erfahrungen — ein immerhin zufriedenstellendes Auskommen 
versprach. Das waren hohe Klänge für Hermanns Ohr, aber 
doch folgte er den Lockungen nicht ; er blieb in der Hof er 
Apotheke. Inzwischen scheint er sich um ein Stipendium wei-
terbemüht zu haben, umsomehr als es mit der Zeit zu mancher-
lei Zusammenstössen in der Apotheke kam, wozu der Lehrbetrieb 
in den damaligen Apotheken sehr wesentliche Anlässe gab. 
Seine Bemühungen hatten Erfolg: mit einem mageren Stipendium 
ausgerüstet, das ihm der Hofer Bürgermeister Bernhard Lorenz 
Müller verschafft hatte, reiste er bereits ein halbes Jahr nach 
seinem Eintritt in die Apotheke, im Sommer 1782, den Freunden 
nach Leipzig nach. 

Am 6. Juli wurde er unter dem Rektorat des Eloquenz-
professors August Wilhelm Ernesti in die Reihen der akademi-
schen Bürger aufgenommen, wahrscheinlich zunächst als Theo-
loge — dafür spricht u. a. sein Brief an Otto vom 29. Dezember 
1786 (Nr. 30) —, ein Jahr später als Mediziner. Über die beiden 
ersten Studienjahre Hermanns sind wir so gut wie gar nicht 
unterrichtet : soviel ist sicher, dass sich ihm Leipzig nicht, 
wie anderthalb Jahrzehnte früher dem jungen Goethe, als Hoch-
schule der Petitmaîtrerei, sondern von der anderen Seite, als 
universitas pauperum, präsentierte. Er wird sich schlecht und 
recht durchgeschlagen haben, vielleicht mit Hilfe der gespick-
teren Börsen Albrecht Ottos und Oerthels. Sicher ist, dass ihm 
seine schwache Lunge schon damals mancherlei Ungelegenhei-
ten verursacht hat: im Januar 1783 verfiel er in eine ernst-
liche Krankheit, die sich in Blutspeien äusserte. Von nun an 
hängt die Krankheit wie eine dunkle Wolke drohend in sein 
Leben. Immerhin konnten die Freunde und gemeinsamer Theater-
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besuch in den Messezeiten ihm über manche grämliche Stunde 
hinweghelfen. Mit Richter ist er sehr befreundet, trotz des 
steifen Sie, mit dem sie sich als ehemalige Angehörige verschie-
dener Klassen des Gymnasiums noch anreden, und mit seiner 
sauberen Handschrift kopiert er die satirischen Arbeiten Richters, 
darunter einen grossen Teil der Aufsätze von Richters zweiter 
Satirensammlung, die nach mancherlei inneren und äusseren 
Schicksalen erst 1789 unter dem Titel „Auswahl aus des Teufels 
Papieren" erschien*). 

Seit dem Herbst 1784 fliessen die Quellen für Hermanns 
Leben reicher. Ostern 1784 waren die Brüder Otto auf die 
Ansbach-Bayreuthische Landesuniversität Erlangen übergesiedelt, 
und dem Freunde Albrecht berichtet Hermann nun treulich seine 
weiteren Leipziger Schicksale. Es geht ihm damals verhältnis-
mässig gut : zwar bedrängt ihn Krankheit, aber wenigstens hat 
er doch noch die allernotwendigsten Subsistenzmittel. Und wenn 
das Stipendium nicht ausreicht, kann ihm der getreue Oerthel 
beispringen, soweit es ihm die nicht gerade standesgemässen 
mageren väterlichen Wechsel gestatten ; allzuviel kann Oerthel 
dem Freunde allerdings nicht zufliessen lassen, da auch Richter 
von seinem Wechsel lebt und der filzige Vater ihm Drohbriefe 
wegen seiner Ausgaben schreibt. Die vorbildliche Notgemein-
schaft der Drei erfährt zwar hin und wieder durch Klatschereien 
Aussenstehender eine Trübung, die es aber immer bald zu be-
seitigen gelingt. So kommt es zu einem vorübergehenden Ab-
bruch des freundschaftlichen Einvernehmens zwischen Rich-
ter und Hermann, wahrscheinlich weniger durch die Schuld 
Hermanns als durch das Misstrauen Richters, der zu der 
Befürchtung Anlass zu haben glaubte, dass Hermann ihn bei 
seiner, Richters, Speisewirtin zum Schaden seines Kredits an-
schwärze; erst nach einem heftigen Donnerwetter, bei dem sich 
die Grundlosigkeit des Richterschen Verdachts herausstellte, 
wurde der alte freundschaftliche Ton wiederhergestellt. Zu der 
Flucht Richters aus Leipzig im November 1784 lieh Hermann 
seine Hand, er half ihm packen und stattete ihn mit seinen 
Ausweispapieren aus. Aus der fortschreitenden Krankheit Her-
manns erklärt sich wohl der dauernde Umschwung der Stim-

*) Vgl. Jean Pauls sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. 2. Abt., 
Band II (Weimar 1931), S. XV, 496, 516. 

II* 
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mungen, der sich um diese Zeit an ihm beobachten lässt: früheste 
Laune, ja Ausgelassenheit wechseln mit Trübsinn und tief-
ster Melancholie. Mit dämonischer Zwanghaftigkeit treibt ihn 
seine innere Unruhe und Unstetheit hin und her : Anfang Okto-
ber 1784 macht er eine „närrische Wallfahrt" nach Berlin, ein 
Vierteljahr später pilgert er nach Jena und Zeitz. Zugleich fand 
er aber in diesen Reisen den Abieiter seiner schlimmen hypo-
chondrischen Anwandlungen. 

Im März 1785 kehrt Oerthel krank in die Heimat zurück ; 
trotz seines Versprechens schreibt er nicht mehr an Hermann, 
und auch Richter hüllt sich in Schweigen. f]in neugewonnener 
Freund, ein Braunschweiger Mediziner, verlässt ebenfalls zu 
Ostern 1785 Leipzig. So ist es einsam um Hermann geworden. 
Ohne die Ablenkung durch freundschaftlichen Umgang wird 
ihm seine „verfluchte Krankheit" deutlicher; seine Missstim-
mung, seine galligen Launen nehmen mehr und mehr zu. Hinzu-
kommt, dass eine Stockung der heimatlichen Geldsendungen ein-
tritt, dass ihm schliesslich vom Hofer Rat das Stipendium erheb-
lich verkürzt wird. 

Damit tritt die schlimmste Zeit in Hermanns Leben ein. 
Mit männlichem Mute zwar kämpft er gegen alle äusseren und 
inneren Unbilden an, aber zeitweilig überwältigt ihn doch das 
trübe Grau in Grau des Horizontes. Sorge und Elend kehren 
bei ihm ein, Not und Kummer setzen sich mit ihm zu Tisch. 
Mit dem gleich genialischen, vom gleichen Lose der Armut ge-
troffenen Richter in Hof, für den er im Frühjahr 1785 eine 
Kommission bei einem Leipziger Buchhändler — allerdings ver-
geblich — betrieben hatte, wechselt er einige Freundschaftsbe-
teuerungen, aber der Briefwechsel gerät bald wieder ins Stocken ; 
die Verschämtheit des Empfindens, die beiden eigen war, die Ar-
mut beider tragen wohl die Hauptschuld daran. Die geistige 
Hilfe, die Hermann aus einem dauernden herzlichen offenen 
Verhältnis mit dem heimlich geliebten Richter hätte erstehen 
können, ward so zunichte, und auch im Materiellen erlebte Her-
mann Misserfolg über Misserfolg: eine Unterstützung, um die 
sich Richter bei Albrecht Otto bemüht, kommt nicht zustande, 
auch Oerthels Bemühungen zerschlagen sich, seine Bittgesuche 
werden vom Hofer Rat kalt abgelehnt, und ein Manuskript über 
die Anzahl der Elemente, das er in diesen Tagen der Not aus 
einem älteren Aufsatz herstellt, findet keinen Verleger. Seine 
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Schulden steigen von Tag zu Tag, er muss seine Bücher ver-
setzen, wochenlang kann er sich kein warmes Essen leisten, 
und schon ist er zum Ärgsten entschlossen — er spielt mit dem 
Gedanken, sich nach der „Richterschen Methode", das heisst 
durch die Flucht, dem Schlimmsten zu entziehen —, da zeigt 
sich im Herbst 1785 ein Hoffnungsstrahl: durch Verwendung 
des Leipziger Mathematikprofessors Georg Heinrich Borz erhält 
er auf drei Jahre einen Freitisch an der Tafel der fränkischen 
Nation im Leipziger Konvikt; damit ist wenigstens der äusser-
sten Not gesteuert. 

Überhaupt tritt jetzt wieder eine Wendung zum Besseren 
ein. Hofer Freunde können ihm ab und zu kleine, aber will-
kommene Summen schicken, sogar sein geiziger Grossvater 
erlässt ihm aus Freude über den guten Ausfall einer Fleissprü-
fung eine Schuld von 25 Gulden, und es gelingt ihm, durch 
Erteilung von Nachhilfeunterricht sich eine mietfreie Wohnung 
samt einigem Gehalt zu sichern. Er hat gar das Glück, in dem 
Berliner Oberhofbuchdrucker Georg Jakob Decker einen Verleger 
seines Werkes zu finden; mit dem Verfassernamen N. H. Marne, 
einem Anagramm des Namens Hermann, erschien das Werk-
chen zur Ostermesse 1786 unter dem Titel: „Über die Anzahl 
der Elemente. Ein Beytrag zur allgemeinen Naturlehre." 

Einige Worte über das Werk seien hier eingeflochten. Her-
mann geht in seiner Schrift von den unbewiesenen Ansichten 
einiger damaliger Scheidekünstler aus, dass man die Zahl der 
Elemente nicht zuverlässig angeben könne. Den Beweis für 
diese Behauptung gegen die „dicken Finsternisse von Unwissen-
heit" sucht Hermann nun .anzutreten. Nach einer kurzen histo-
rischen Übersicht über die verschiedenen Ansichten über die 
Anzahl der Elemente von den ältesten Zeiten bis zu den Zeit-
genossen — wobei es wunderbar berührt, in diesem Zusammen-
hang Moses und Ovid zu begegnen — bestimmt er zunächst 
den Begriff des Elements nach dem Merkmal der Unveränder-
lichkeit der wesentlichen Natur. Dann aber, so führt er weiter 
aus, müssten auch verschiedene Metallerden sowie die Vitriol-
säure und alle Luftarten zu den Elementen gerechnet werden. 
Schliesslich schlägt er vor, eine Stufenleiter der Elemente auf-
zustellen ; in dieser Tabelle sollten die einzelnen Elemente nach 
ihrem spezifischen Gewicht und nach Zahlen bezeichnet werden, 
die die Anziehung oder Abstossung der Elemente untereinander 
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deutlich machten. Die zünftige Kritik lehnte das Werk ab. Der 
Jenenser Chemiker Christian Gottfried Gruner erklärte in sei-
ner Besprechung in der „Allgemeinen Deutschen Bibliothek" 
(78. Band (1788), 1. Stück), Hermanns „ohnmassgeblicher Vor-
schlag . . . würde uns wieder in das alte Labirinth [!] zurück-
bringen, aus dem wir uns kaum mit vieler Mühe herausgehol-
fen haben. Die ganze Schrift scheint überhaupt nur eine Aus-
geburt der Einbildung zu seyn." Ein Urteil über die wissen-
schaftliche Bedeutung des Werkes, die Peststellung, ob hier 
neue, eigene Gedanken im einzelnen walten, steht mir nicht 
zu; aber dies darf ich sagen, dass der unbeholfene Stil der Ab-
handlung, der langatmige schleppende Periodenbau, die plumpen 
Ubergänge, die umständliche weithergeholte Beweisführung, der 
lehrhaft-pedantische Ton, der leicht in Banalitäten verfällt, nicht 
die geringste Lesefreude aufkommen lassen. Hermann war sich 
der formalen Mangelhaftigkeit seiner Schrift sehr wohl bewusst 
und versäumte es nicht, in der Schlussbemerkung die Nachsicht 
der Leser in diesem Punkt anzurufen. Jedenfalls ist das Buch 
in der Hauptsache ein Werk der Not gewesen, und die Tatsache, 
dass er dafür ein Honorar von 4 Louisd'or bezog, ist für Her-
mann wohl der schönste, wahrscheinlich sogar der einzige Erfolg 
gewesen. Auf der andern Seite darf allerdings nicht vergessen 
werden, dass bei der Abfassung des Werkes doch auch ein gut 
Teil innerer Notwendigkeit Pate gestanden hat : ein derartiger 
Protest, wie ihn die Hermannsche Schrift gegen die Schulche-
mie seiner Zeit erhebt, gerade trotz Zeiten der ärgsten persön-
lichen Not ausgesprochen, verrät Charakter — viel leichter und 
gefahrloser wäre es ja gewesen, eine Abhandlung im Sinne der 
landläufigen wissenschaftlichen Ansichten zu schreiben —, zeigt, 
dass Hermann seine innerste Überzeugung nicht von Rücksich-
ten auf das Momentane knebeln Hess. 

Fast gleichzeitig mit dem Werk über die Elemente Hess 
Hermann in seiner Eigenschaft als Mitglied der Disputiergesell-
schaft des Leipziger Mediziners Pohl als Gratulationsschrift für 
den aus der Gesellschaft scheidenen Magister Joh. Wilh. Linck 
eine kleine lateinische Abhandlung, eine — wie er selbst sagt — 
„manca et imperfecta scriptiuncula", „de usu pulmonum" er-
scheinen, die sich wiederum in Gegensatz zu der Schulwissen-
schaft stellte und der infolgedessen der damalige akademische 
Bücherzensor, der Mediziner Bose, nur widerwillig die Druck-
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erlaubnis erteilte*). Unmittelbar nach dem Erscheinen der Ab-
handlung unternahm Hermann wieder eine Fusswanderung, die 
ihn über den Harz nach Braunschweig, auf dem Rückweg über 
Helmstedt, wo er u. a. den geheimnisvollen Professor Beireis 
besucht, und über Magdeburg und Dessau führt. Überall wird 
der Leipziger Mediziner mit Achtung und Entgegenkommen be-
grüsst, ein Vollgefühl der Kraft durchströmt ihn, sein Humor 
und seine Laune zeigen sich in ihrer ganzen Liebenswürdigkeit ; 
in vielem ist dieser Monat der Braunschweiger Reise einer der 
Höhepunkte seines Lebens. 

Die Rückkehr nach Leipzig versetzte ihn wieder in die alte 
Not. Das Honorar für das Werkchen über die Elemente, das 
kärgliche Stipendium verzehren die Schulden; Sorge und Kum-
mer reiben ihn fast bis zum Wahnsinn auf. Er setzt sich alsbald 
nieder, um mit einer neuen Abhandlung wieder einmal die „me-
tallenen Sturmpfähle des Lebens" in Gestalt einiger Geldrollen 
an die Hand zu bekommen. Krankheit befällt ihn — er speit 
Blut —, die Arbeit zieht sich infolgedessen in die Länge. Da 
Decker auf die Manuskriptsendungen schwieg und auch sonst 
Not am Mann war, machte sich Hermann im August 1786 selbst 
nach Berlin auf, und wirklich glückte es ihm, Decker zum Ver-
lage zu bewegen; mit einem Vorschuss von 4 Friedrichsd'or 
kehrte er nach Leipzig zurück; Nach mancherlei Verzögerungen 
erschien das Buch zur Ostermesse 1787 unter dem Titel: „Ueber 
Feuer, Licht und Wärme. Noch ein Bey trag zur allgemeinen 
Naturlehre von N. H. Marne" ; die Kritik begegnete auch diesem 
Werk ablehnend. Im Gegensatz zu der ersten Schrift wird der 
im übrigen ebenso schülermässige Vortrag von mancherlei gallig-
humoristischen, subjektiven Partien unterbrochen, in denen der 
Autor über die Fortschritte seiner Krankheit spricht; auffällig 
vor allem ist die Schlusspartie, die — ein Vorklang romantischer 
Ironie — mitten im Satz abbricht, weil — nach der Schlussbe-
merkung eines „lachenden Erben" — der Tod den Autor plötzlich 
abberufen hat. Inzwischen wurde Hermann Famulus des Pro-
fessors Bose — die Herrlichkeit währte jedoch nicht lange; 
Differenzen mit der Frau Professorin, die die Famuli lediglich 
als Dienerersatz betrachtete, veranlassten Hermann schon nach 

*) Die Hauptfrage der Schrift lautet : an pulmo ideo adsit, ut sanguis per illos 
motus ex aere nutrimentum, indoli corporis nostri maxime necessarium, accipiat? 
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zehn Tagen von der FamuJatur zurückzutreten, jedoch nicht 
ohne der Professorin in einem Briefe derb die Wahrheit gesagt 
zu haben. Missgeschick über Missgeschick verfolgt ihn wieder. 
Die Schulden nehmen zu, der Tod seiner älteren Schwester Ro-
sina Sophia Friederika (gest. 28. Juli 1786), das Abscheiden des 
Freundes Oerthel (gest. 13. Oktober 1786) werfen düstere Schat-
ten über sein Leben. Reisen sollen helfen; er wallfahrtet nach 
Gera, wo er einen Verleger für ein neues enzyklopädisch ange-
legtes naturphilosophisches Manuskript findet, und im Frühling 
1787 wandert er nach Dresden und Prag — in Prag gibt er 
sich dem Gedanken hin, katholisch, d. h. wohl Mönch zu wer-
den, um mit einem Schlage seinem Kummerleben ein Ende zu 
machen. 

Unmittelbar nach der Rückkehr aus Prag im Frühsommer 
1787 verHess Hermann Leipzig auf immer und kehrte in die 
Heimat zurück. Die Bilanz seiner Leipziger Jahre zog er selbst 
in dem Schlusssatze seines letzten Briefes an Albrecht Otto, in 
dem er sich als den „närrischsten Kerl" bezeichnete, „den die 
Leipziger Akademie binnen 5 Jahren negativ erziehen konte". 
Leicht mag ihm die Rückkehr in die Heimat nicht gefallen sein, 
wo seine Neider mit nur schlecht verhehlter Schadenfreude ihn 
begrüssen und ihn als gestrandeten Studenten wie seinerzeit 
Richter nach seiner Flucht aus Leipzig mit dem verstohlenen 
Händereiben lieber Nachbarn bewillkommnen mochten. Doch 
scheint er sich wenig darum geschert zu haben ; denn in dieser 
lächerlichen, ebenso bornierten wie törichten Kleinstadtwelt in 
Sedez wurde ihm ein Gewinn zuteil, der alle Unbilden der Leip-
ziger Zeit, alle Quertreibereien, Heucheleien und schäbigen Feind-
seligkeiten der Hof er Kleinstädter um ein Vielfaches aufwog: 
die wahre, tiefe Freundschaft mit Richter, die von nun an sein 
weiteres kurzes Leben erfüllt, so erfüllt, dass er den Briefwech-
sel mit Albrecht Otto völlig einstellt. Den Verkehr mit den 
Brüdern Otto hält er zwar noch aufrecht — so feiert er vergnügt 
mit ihnen am 18. Februar 1788 seinen 27. Geburtstag —, aber die 
hohe Zeit dieser Freundschaft war dahin: das innige Freund-
schaftsverhältnis mit Richter ist das leitende Gestirn seines 
weiteren Weges *). Hier in dem gleichgestimmten Herzen eben-

*) Albrecht Otto hatte 1785 mit seinem Bruder Christian in Hof eine 
juristische Kanzlei eröffnet; im Mai 1842 starb er in seiner Vaterstadt als 
Kreisfiskal. 
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falls eines Aussenseiters findet er endlich Verständnis für seinen 
Kummer und seinen Kampf, erfährt er ein herzliches Begegnen, 
und gedämpft klingt sein greller Humor ihm aus der Seele des 
Freundes wider. Und Richter, der weltfremde Jüngling, dem 
bislang keine noch so bittere Erfahrung seiner entsagungsreichen 
Jugend die Welt in ihrer Wirklichkeit in das Bewusstsein 
gerückt hatte, der sich abmüht bei der Jagd nach witzigen Ge-
danken und Gleichnissen, die er mit unwirksamen Satiren um-
kleidet, dieser weltfremde Jüngling spürt auf einmal in der 
Freundschaft mit Hermann den drängenden Atem des Lebens 
um sich, eines Lebens, das schmerzvoll an die Wirklichkeit 
gebunden ist, das von einer starken Problematik hin- und her-
gerissen wird, das gegen die widerstrebende Welt draussen 
und gegen den inneren Feind mit verzweifeltem Mut ankämpft, 
um sein besseres Selbst zu verwirklichen. Er erkennt in Her-
mann den Doppelgänger seines Schicksals und stärkt den Freund 
nun unentwegt im Kampf um die Selbstbehauptung, muntert 
ihn zur Treue zu sich selbst, mahnt ihn, „selbst Substanz zu 
sein". In diesem Augenblick wird aus dem satirisch aufgeleg-
ten Richter der liebende Jean Paul. Zum erstenmal offenbart 
sich in diesem Verhältnis zu Hermann der Mensch in Jean Paul, 
den man in den Briefen an Oerthel, an Christian Otto, ja selbst 
an die Mutter fast völlig vermisst, der grosse Mensch mit sei-
nen Liebes- und Trostgewalten, der nun bald auch als Dichter 
nur sein Menschliches setzen wird. 

Richter hatte damals einen bescheidenen Unterschlupf als 
Hofmeister des jüngeren Bruders seines verstorbenen Freundes 
Adam Lorenz von Oerthel gefunden, und Hermann kroch als 
Hofmeister im Hause eines in Hof garnisonierten preussischen 
Rittmeisters unter. 

Die Entfernung zwischen Hof und Töpen beträgt nur wenige 
Kilometer, und Richter wie Hermann waren rüstige Fussgänger. 
So kamen die Freunde denn oft zusammen. Hermann spazierte 
nach Töpen hinüber, wo die treffliche Frau Oerthel für das leib-
liche Wohl der beiden sorgte, Richter besuchte den Freund in 
Hof, der ihn auf dem Rückweg nach Mitternacht wiederholt noch 
ein Stück über das Tor hinaus begleitete. An die Stelle des 
steifen Sie tritt nun das trauliche Du. Einen tiefen Eindruck 
machen auf Richter die grossen blauen Augen Hermanns, beson-
ders wenn er mit gesenkter Stirn „sinnend und verdekt auf-
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blikt" ; 1798 fand er diesen Augenausdruck, der seine „Werke 
oft nasgemacht" bei einer Schwester des Novalis wieder*). Aber 
die Freunde verbergen voreinander die zärtliche Unterströmung 
ihrer Freundschaft: sie schmälen einander, ziehen sich freund-
schaftlich auf — so ist wohl eine spätere Äusserung Jean Pauls 
zu deuten: „Mein zankendes Verhältnis mit Hermann"**). Richter 
präsentiert Hermann seinem Freundeskreis in Schwarzenbach, 
dem Aktuar Vogel, dem Pfarrer Völkel und dem Amtsverwalter 
Cloeter, und macht ihn auch mit dem munteren geistreichen 
Pfarrer Vogel in Rehau bekannt; auf dem Empfehlungsschreiben 
Richters für Hermann nach Rehau bemerkte der Aktuar Vogel 
im Hinblick auf Hermanns Schönheit humorvoll: „Aber nehme 
deine Frau und Tochter in Acht" ***). 

In Richter fand Hermann den Gegenpol seiner inneren Un-
rast, und von diesem Ruhepunkt des gefestigten und verinner-
lichten Freundschaftsverhältnisses blickt er nun noch einmal zu-
rück in die böse Leipziger Zeit, in der ihn Elend, Kummer und 
Krankheit nahezu verzehrt haben. Er denkt an sein letztes 
schriftstellerisches Werk zurück, die noch ungedruckte, enzyklo-
pädisch angelegte naturwissenschaftliche Schrift, und erkennt 
nun, aus seiner ruhigeren, besonneneren Stimmung heraus, dass er 
in diesem Buch über das Ziel hinausgeschossen ist, dass der 
Enthusiasmus, mit der ihn der Gegenstand seiner Untersuchungen 
erfüllt hat, in Schwärmerei ausgeartet ist. Er fürchtet als 
Charlatan beurteilt, mit Cagliostro oder Swedenborg in eine Linie 
gestellt zu werden. Er bemüht sich verzweifelt, dem Verleger 
Beckmann in Gera das Manuskript wieder zu entwinden, und er 
hat das Glück — wie er triumphierend an Richter schreibt — 
„ein ewiges Seyn in eine ewige Nonexistenz zu verwandeln", da 
der in diesem Fall zum Glück bummelige Verleger mit dem Ab-
druck noch nicht begonnen hatte. 

In der zweiten Aprilhälfte 1788 sagte Hermann der Vater-
stadt wiederum Valet und zog noch Erlangen hinaus, wo er am 
24. April als Mediziner immatrikuliert wurde. Hatte er in Leip-
zig im Regen gesessen, so kam er in Erlangen vollends in die 
Traufe. Die medizinischen Verhältnisse in Erlangen waren nicht 

*) Berend III, S. 106. 
**) „Bausteinchen", 2. Heft (Fasz. 7 des Nachlasses), S. 14, Nr. 67. — Die 

Notiz fällt zwischen Mai 1801 und 22. August 1804. 
***) Berend I, 'S. 251. 
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gerade glänzend ; alles steckte hier mehr oder weniger noch in 
den Kinderschuhen*). Zwar verfügte der Lehrkörper der Uni-
versität über eine Reihe tüchtiger medizinischer Fachleute, so den 
vielseitigen, „abgemessenen, ernsten und schweigsamen" Schreber, 
den „melancholisch-cholerischen" Delius, den „leutseligen" Isen-
flamm und den menschenfreundlichen Wendt, aber mit den Insti-
tuten lag es noch recht im argen. Der Grund zu vielem war 
wohl gelegt, aber es wollte doch trotz der Bemühungen des be-
triebsamen Wendt nicht recht vorwärts gehen; so wurde der 
Plan zu einem gynäkologischen Institut erst 1801 gefasst und 
gar erst 1827 verwirklicht, und der damalige Professor der 
Chirugie, Rudolph (seit 1770 in Erlangen), konnte sich der der 
Universität gehörenden Instrumente nicht bedienen, da man diese 
in wohlweiser Überlegung der Universitätsbibliothek anvertraut 
hatte (erst 1789 wurden sie ihm ausgehändigt). 

Hermanns Leben auf der neuen Universität iiess sich zu-
nächst recht gut an, ja er fasst sogar den Plan, akademischer 
Lehrer zu werden, worin ihn Delius lebhaft bestärkt, aber bald 
kehrt wieder die Not bei ihm ein ; um nur sein Leben fristen zu 
können, muss er die teuren praktischen Übungen wieder auf-
geben, muss verkaufen, versetzen, Schulden machen. Seine 
Briefe aus dieser Zeit sind erschütternd : sein Erkenntnisdrang, 
seine elementare Sehnsucht nach Leben, Freiheit und Ungebunden-
heit kämpfen gegen die Widrigkeiten seines äusseren Schicksals. 
Lebensüberdruss bricht sich in ihm Bahn, die angefangene Dok-
tordisputation wirft er zum Teufel. Mit bitterem Humor ver-
zeichnet er den Tod eines Freundes, dem er einst in besseren 
Tagen 50 Gulden geliehen hat ; aus ähnlichen Stimmungen heraus 
empfiehlt er dem schriftstellerisch gewandteren Freunde Richter, 
eine Satire auf die Gebete zweier feindlicher Armeen zu ver-
fassen, die denselben Gott um Sieg anflehen, oder — ein pracht-
voller Gedanke — in einer Satire die von den Medizinern vivi-
sezierten Tiere als Märtyrer und Heilige auftreten zu lassen. 
Aber doch gelingt ihm die Befreiung: im tiefsten Innern glaubt 
er an sich und seinen Stern. Was Richter tun kann, um den 
Mut und das Selbstvertrauen des Freundes zu stärken, geschieht. 

*) Vgl. dazu B. W. Martius, Erinnerungen aus meinem neunzigjährigen 
Lehen (Lpzg. 1847) und Engelhardt, Die Universität Erlangen von 1743—1843 
(Erlangen o. J.). 
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Abei es hielt Hermann nicht in Erlangen. Ausschlaggebend 
für seinen Entschluss, der Heimatuniversität den Rücken zu keh-
ren, war vor allem, dass eine ihm von den Brüdern Otto fest 
zugesicherte Unterstützung ausblieb; er musste nunmehr fürch-
ten, bei seinen Erlanger Bekannten, bei denen er in Erwartung 
der Ottoschen Beihilfe mit den grössten Hoffnungen aufgetreten 
war, als lächerlicher Renommist in Missachtung zu fallen. Am 
6. September 1788 verliess er in aller Frühe die Stadt und wan-
derte unter heftigen Kolikanfällen über Bamberg und Gotha nach 
Göttingen. Am 18. September wurde er unter die Studenten der 
glänzenden Georgia Augusta aufgenommen. Bald gewinnt er 
sich die Gewogenheit des Philosophen Feder und erhält von 
diesem eine Hofmeisterstelle bei dem französischen Grafen Fer-
dinand François de Broglie, die ihm freie Wohnung, kostenlosen 
Mittags- und Abendtisch und noch ein kleines Salär einträgt. 
Sehr angenehm war der Posten nicht ; der Graf war seiner Le-
bensweise nach nicht gerade ein Aristokrat, und viel freie Zeit 
liess Hermann die dauernde Inanspruchnahme durch seinen 
Schüler nicht. Aber vor dem Schlimmsten war er denn doch 
geschützt. Sein Stern ist wieder im Aufsteigen. Seinem Erkennt-
nisdrang kann er jetzt Genüge tun : er besucht die Vorlesungen 
Peders, Pütters, Blumenbachs, Lichtenbergs, Kästners. Von der 
praktischen Medizin scheint er sich nach den schlimmen Erlan-
ger Erfahrungen zunächst ferngehalten und sich ausschliess-
lich mit Physik und Chemie beschäftigt zu haben ; aber als er 
einmal bei dem berühmten Chirurgen Richter ein Kolleg probe-
weise besucht, da ist er „wie vom Blitz gerührt" und wird bald 
einer der anhänglichsten Schüler Richters. Auch das Leben 
sonst zeigt sich ihm wieder von einer freundlicheren Seite : 
manche alte Freundschaft aus Erlangen wird erneuert, manch 
neuer Freund gewonnen, die Picknicks, die Tanzvergnügen, wer-
den besucht, in einer Gesellschaft von Medizinern hält er einen 
naturwissenschaftlichen Vortrag. Er ist jetzt so gestellt, dass 
er seine Erlanger Schulden bezahlen, die letzten Leipziger Rück-
stände begleichen, ja sich schliesslich von seinem Grafen trennen 
kann. Im ganzen verbringt er in Göttingen seine glücklichste 
Zeit. Mit Richter wechselt er behagliche lange Briefe über Hof 
und die Hofer, über medizinische und philosophische Fragen, 
tauscht mit ihm gemeinsame Erinnerungen aus. Zu einem voll-
kommenen Glücksgefühl sollte er jedoch nicht mehr gelangen ; 
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seine Krankheit macht trotz mehrerer längerer Wanderungen, 
die er unternimmt, trotz der geregelten Lebensweise die besorg-
niserregendsten Fortschritte. Aber noch ist er Hermann der alte, 
noch sitzt ihm der Schelm im Nacken: einen in der zweiten 
Hälfte des Oktobers 1789 geschriebenen Brief datiert er scherzhaft 
auf den 28. Dezember 1789, den l. Januar, 17. Februar und 4. April 
1790 voraus. Aber schon der Tag, an dem er seinen 29. Geburts-
tag hätte feiern können, traf ihn nicht mehr unter den Lebenden ; 
fünfzehn Tage vorher ereilte ihn der Tod. Die lakonische Ein-
tragung im Totenbuch der Johanniskirche in Göttingen lautet : 
„Johann Bernhard Hermann, Studiosus Medicinae aus Hof im 
Bayreutschen, starb am 3. Februar 1790 an Gicht und Ausfluss, 
begraben am 5. Februar 1790, Alter 29 Jahre." Ein Kommilitone 
Hermanns, der Student der Rechtswissenschaften Joseph Haas*), 
stellte den Eltern den Nachlass des Verstorbenen zu. In Jean 
Pauls Besitz ging der Spazierstock Hermanns über**). 

Richter traf die Nachricht von dem plötzlichen Abscheiden 
des Freundes wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wie nahe ihm 
dieser Verlust ging, zeigt der Brief, den er zwei Wochen 
nach Hermanns Tode an Haas richtete***): „Da Sie der Freund 
meines Freundes sind: so macht uns der gemeinschaftliche Ver-
lust vertraut; und ich liebe Sie deswegen, ohne Sie zu kennen 
und Sie werden mir meine Bitte gewähren, ohne mich zu ken-
nen. Es ist eine traurige Bitte : wie ein Abgebranter um den 
Aschenhaufen geht und die geretteten Überbleibsel seiner vori-
gen Freuden auflieset: so such' ich das zusammen was . . . ein 
solcher Kopf und ein solches Herz treffen sich selten zusammen 
und den Wissenschaften wird iener und der Freundschaft dieses 
sobald nicht geboren. . . Ich wünsche, dass Sie keinen Verlust wie 
ich erleben werden." Und in einem zwei Tage später geschriebe-
nen Brief an den Amtsverwalter Cloeter"****) ruft er dem Freunde 
ins Grab nach: „Ruhe sanft aus von den StÖssen des Glüks, von 
der Ungerechtigkeit der Höfer, für deren Stipendien du nicht 

*) Aus Wetzlar ; wohl Sohn des Geheimrats D. F. Haas (1731—1804). In 
Göttingen am 8. April 1788 immatrikuliert, später in Diensten in Salzburg (vgl. 
J. St. Plitter, Selbstbiographie. Göttingen 1798. S. 706). 

**) Berend II, S. 246. 
***) Er ist nur in Jean Pauls fragmentarischer Kopie erhalten, s. Berend 

I, S. 296. 
****) Berend I, S. 296 f. 
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reich und dum genug warst, und von den Foltern eines hypo-
chondrischen verwitternden Körpers." Dumpf grollt sein Schmerz 
in einer Satire nach, die er etwa ein Vierteljahr nach Hermanns 
Tode niederschrieb, in der „Beschreibung der öffentlichen und 
Privatbibliotheken des Dorfes unweit der See Kuhpanz" *) : „Und 
ihr Kuhpanzer ! wenn bei euch ein Fremdling begraben wird : so 
scharret nicht blos ein langes Kreuz auf seine lezte Erden-Bürde, 
auf sein Grab sondern stekt ein hölzernes hinein oder das me-
talne Thürgen, damit doch wenn er einen fernen Freund hat 
und der herreiset und sehen wil, wo die Menschenbrust liegt, 
die von der seinigen weggenommen worden, damit der doch 
seinen Todten finde in der Wüste von Todten — ist der Rei-
sende wieder fort mit dem verwaisten Herzen: so falle immer 
das Kreuzgen um, und die Metalschrift lösche aus und das Grab 
werde plat — Aber auf Seines habt ihr gar nichts gestekt, ihr 
Göttinger! wie beim Begrabnen im Ozean." 

Dreimal hatte der Tod in Richters Jünglingsjahre mit jäher 
Hand gegriffen: 1786 war Oerthel gestorben, 1.789 war sein Bru-
der Heinrich ins Wasser gegangen, 1790 starb Hermann; jedes-
mal war ein junges unerfülltes Leben mit seiner ganzen Zukunft 
dahingegangen. „So sinken einem alle Gefährten aus der Mor-
genröthe des Lebens ein und man steigt in sein Grab einsam 
und ohne Begleiter", schreibt Jean Paul am 24. März 1790 an 
seinen ehemaligen Schüler Christian von Oerthel**). Nach dem 
Tode Hermanns, seines nächsten und geliebtesten Freundes, tritt 
nun der Gedanke des Todes wie ein lähmendes Gespenst an ihn 
heran; er muss sich mit ihm auseinandersetzen. Er ringt mit 
diesem Gedanken, bei dem es im tiefsten Grunde uin das Leben 
und seinen Sinn geht. Es ist bezeichnend, dass er in diesen 
Tagen der inneren Unrast, im Oktober 1790, zum erstenmal in 
seinem Leben ein Tagebuch beginnt, dem er seine inneren Er-
lebnisse anvertraut***) ; er ahnt, dass er einem Damaskus entge-
gengeht. Um die gleiche Zeit, Ende Oktober und Anfang November 
1790, beschäftigt er sich eingehend mit Hermanns Schriften, das 

*) Jean Pauls sämtliche Werke. Historisch-kritische Ausgabe. 2. Abtl. 
3. Bd. Hrsgb. v. Ed. Berend (Weimar 1932), S. 263. — Die Satire erschien erst 
1800 nach durchgreifenden Änderungen, denen auch die obige Stelle zum Opfer 
fiel, im ersten Bande des Komischen Anhangs zum Titan. 

**) Berend I, S. 302. 
***) Nachlass Faszikel 10. 
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Bild des Verstorbenen steigt wieder unmittelbar vor ihm auf und 
alles, was er in ihm verlor ; das Problem des Todes verlangt 
nach Klärung. Er empfindet — so vermerkt er am 27. Oktober 
im Tagebuch — „Ekel am verlaufenden Leben, dessen lezter 
Tag doch aufgeht". Am 1. November notiert er: „Gedanke an 
Tod. — Uebung, das Nothwendige zu ertragen", am folgenden 
Tage: „Gedanke an Tod, Vorsaz, besser und menschenliebender 
zu werden". Zwei Wochen später, am 15. November, erreicht 
die innere Krise ihren Höhepunkt. Er sieht in einer magischen, 
dreissig Jahre überbrückenden Stunde den Tod sich über seinem 
Leben aufrecken, er erblickt sein „künftiges Sterbelager", hört 
seine „kämpfenden Phantasien in der lezten Nacht"*) und — 
bricht zusammen. Im Tagebuch bemerkt er: „Wichtigster Abend 
meines Lebens: denn ich empfand den Gedanken des Todes, 
dass es schlechterdings kein Unterschied ist, ob ich morgen oder 
in 30 Jahren sterbe, dass alle Plane und alles mir davonschwin-
det, und dass ich die armen Menschen lieben sol, die sobald mit 
ihrem Bisgen Leben niedersinken." Der Gedanke des Todes und 
der ewigen Vernichtung hat ihn zerschmettert; er, der ein Jahr 
vorher in einer genialen Traumphantasie „Des todten Shakespear's 
Klage, dass kein Got sei" gegen den Atheismus angekämpft 
hatte, ist in diesem Augenblick des visionären Todeserlebnisses 
vollkommener Atheist. „Gleichgültigkeit an allen Geschäften" 
bemächtigt sich seiner. Hinter jedem Menschen sieht er das 
knöcherne Gespenst des ewigen Untergangs aufragen, und aus 
dem Entsetzen ringt sich in ihm das Gefühl des Mitleids, der 
Liebe zu der flüchtigen Menschheit los. Am nächsten Tage hat 
er zwar das Grauen überwunden, überwunden im Sinne des 
Christentums: er findet Gott und die Unsterblichkeit wieder, 
und damit hat der Tod für ihn seine Schrecken verloren; der 
Tod ist für ihn keine grausame Notwendigkeit der Natur mehr, 
sondern eine Gnade, „das Geschenk einer heuen Welt". Beides 
aber verbindet sich von jetzt ab in ihm: er fühlt, da'ss der Tod 
zwar nicht das Ende ist, aber er weiss auch, dass er ein Ende 
bedeutet, dass er der letzte Augenblick eines niemals wieder-
kehrenden Zustandes der menschlichen Seele ist. Aus dieser 
Erkenntnis der diesseitigen Vernichtung durch den zeitlichen 
Tod wird seine Menschenliebe geboren, seine Freude an der Welt 

*) Im Heft „Dichtung I. November 1790" (Fasz. 11 a). 
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mit all ihren ephemeren Schönheiten, seine unendliche Liebe zum 
Kleinen und Vergänglichen, sein Dichtertum und sein Humor, 
während ihm aus seinem Erlebnis der Ewigkeit die starken 
Kräfte zur Überwindung des Leides zuwachsen. Das vorberei-
tende Erlebnis zu dieser Wandlung, zu diesem „inneren Novem-
ber", der seinen ganzen Menschen ergriff, war das Freundschafts-
verhältnis zu Hermann und Hermanns Tod. — 

Oerthel und Hermann, die beiden nächsten Freunde Jean 
Pauls, waren ausgesprochene Gegensätze : Oerthel weich, nach-
giebig, unselbständig, ein Mensch, der sich ohne viel Wider-
spruch mit den Gegebenheiten und Notwendigkeiten des Lebens 
abfand, Hermann sprunghaft-unstet, herb, selbstbewusst, eine 
Natur, die zur Nachgiebigkeit gegen das Leben nicht leicht zu 
bewegen war, der eine stets anlehnungsbereit, der andere voller 
starker Selbstbeharrungskräfte. Der widerspruchsvolle, zerklüf-
tete Charakter Hermanns, in dem sich männliche Kraft, Schärfe 
und Kühle des Denkens mit tiefer Gefühlsseligkeit und wahrer 
Demut paarten, bergeversetzende Hoffnungen mit wildem ver-
zweifeltem Humor, echte Keuschheit des Handelns und Wandeins 
mit unerhörten Zynismen, höchster Erkenntnisdrang mit derbem 
Lebenshunger — dieses problematische, dualistische Wesen hat 
Richters wärmste Anteilnahme hervorgerufen. Während der 
junge Jean Paul in seiner Verbindung mit Oerthel mehr die 
Rolle eines Gebenden innehatte, war die Freundschaft mit Her-
mann für beide ein Verhältnis zu gleichen Teilen, in dem jeder 
gab und zugleich auch empfing, in dem auf beiden Seiten 
unwägbare seelische Momente wirksam waren, „die" — wie Jean 
Paul unter dem 13. Februar 1785 an Oerthel schreibt — „auf 
tausend unsichtbaren und im freien schwebenden und fliegen-
den Fäden ruhen". Zu diesen seelischen Momenten, die Jean 
Paul in seinem Brief ausdrücklich auch als Elemente der Liebe 
und aller Empfindungen bezeichnet, trat noch Hermanns leibliche 
Schönheit'hinzu, und Jean Paul verteidigt im gleichen Brief an 
Oerthel dieses sinnliche Motiv seines Werbens um Hermann, der 
sich ihm damals noch nicht erschlossen hatte, damit, dass sich 
unsere Empfindungen an etwas Körperliches halten müssten: 
„das griechische Feuer der Freundschaft würde gewis bei uns 
noch häufiger sein, wenn es sich noch von der körperlichen 
Schönheit mit nährte" *). Hermann hat in Jean Paul das Organ 

*) Berend I, S. 159. 
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für die Freundschaft entwickelt, eine Freundschaft, deren innere 
Tiefe das Verhältnis Richters zu Oerthel niemals erreicht hat, 
und damit einem der typischen Elemente in Jean Pauls Lebens-
gefühl zum Durchbruch verholfen; niemals wieder ist in Jean 
Pauls Leben das Freundschaftsgefühl so unmittelbar, so stark 
aufgeflammt wie in dem Bunde mit Hermann. Aus dem Leben 
flüchtete es sich in sein Werk, fand in den grossen Freund-
schaftsromanen seinen dichterischen Niederschlag und erfüllte 
rückwirkend für seine Erinnerung auch sein Freundschaftsver-
hältnis zu Oerthel mit besonderen Gefühlsfarben und -lichtem. 

Nicht nur das Freundschaftsempfinden *), auch das gesamte 
Lebensgefühl Jean Pauls und damit wiederum seine Dichtung 
erfuhr durch das Erlebnis der Freundschaft mit Hermann sehr 
wesentliche Anregungen. 

Mit Hermann dringt das brausende gärende Leben in sei-
nen Tiefen und Höhen in die stille Weltabgeschiedenheit der 
Töpener Hauslehrerstube Jean Pauls; durch seine Anteilnahme 
an dem Geschick des Freundes wird er ans Leben gebunden. 
Hermanns — trotz allen Jammers — muntere Lebensbejahung, 
sein starker, derber Ton teilen sich auch ihm mit. In seinen 
Briefen bemerken wir jetzt einen weltoffneren Ton, eine deut-
liche Neigung zur Realistik, die auch in seine Dichtung über-
geht und sich hier in Plänen zu Burlesken mit lebendiger ge-
schlossener Handlung äussert. Zu Beginn des Jahres 1789 war 
er in einen hypochondrisch-grämlichen Zustand verfallen, in dem 
er sich allerlei Symptome von Schwindsucht einredete ; Hermann 
setzte ihm den Kopf wieder zurecht**). Im September 1789 ent-
warf er nun — unter Zugrundelegung eines älteren Planes ***) — 
die Grundlinien einer Dichtung: „Meine Überzeugung, dass ich 
todt bin", in der er zum erstenmal ein Erlebnis, eben jene hypo-
chondrische Grämlichkeit, zum Ausgangspunkt nahm und die er 
Hermann widmen, in der er schliesslich Hermann zum Doktor be-
fördern und zu seinem Arzt machen wollte; jenes erlebte Motiv 
der Hypochondrie sollte hier in burlesker Weise gesteigert wer-
den zum Motiv des hypochondrischen Scheintodes ****). 

:·') Vgl. hierzu W. Rasch, Die Freundschaft bei Jean Paul. Breslau und 
Oppeln 1929. 

**) Vgl. S. 179 f. 
***) Aus der Wende 1785/86. Fasz. 25 a des Nachlasses. 

****) Vgl. Anm. 560. 
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Dieser skurrile Entwurf ist der erste wesentliche Versuch 
Jean Pauls, an die Stelle der bisher gepflegten ausschliess-
lich satirischen Geistesakrobatik eine epische Geste, eine 
bewegte Handlung zu setzen; zum erstenmal in seiner Schrift-
stellerei zieht er Elemente des eigenen Lebens ins Literarische, 
allerdings unter kühner Beimischung von allerlei Erdichtungen. 
Das Leben stösst so in seine Dichtung vor, Jean Paul beginnt 
sich der Welt zu öffnen. Am Wendepunkt zu dieser neuen 
Haltung steht Richters Hermann-Erlebnis. Aus drei Einzelerleb-
nissen setzt sich dieses Hermann-Erlebnis Jean Pauls zusammen, 
aus den Erlebnissen von Freundschaft, Leben und Tod ; sie wur-
den richtunggebend für seine weitere menschliche und dichte-
rische Entwicklung. 

Auch für Hermann trug das innige Verhältnis zu Richter 
reichen Gewinn. Aus der Freundschaft mit Richter wächst ihm 
neue Kraft zu; Richters Zuspruch, seine Tröstungen, seine Be-
wunderung werden die geistigen Waffen seines Lebenskampfes. 
Unter den Augen des Freundes steigert, entwickelt er sich zu 
sich selbst. Sein literarisches Empfinden wächst, lebhaft nimmt 
er an den dichterischen Plänen des Freundes teil. Früh schon 
zeigt sich diese dichterische Neigung Hermanns in seiner Freude 
an der Metapher. Beachtlich ist auch seine Fähigkeit der plasti-
schen Gestaltung. Nach der näheren Bekanntschaft mit Richter 
empfindet er schmerzlich seine eigene schriftstellerische Unbe-
holfenheit gegenüber der Gewandtheit des Freundes. Dichte-
rische Pläne tauchen in ihm auf — bezeichnenderweise zu Sati-
ren —, die er zunächst dem geschickteren Freunde überlässt, und 
als ihn Jean Paul zu einem grössern satirischen Werk auffor-
dert, da gesteht er, dass diese Stelle des Richterschen Briefes 
wie ein Blitzstrahl in seine Seele geschlagen habe. Ob sie auch 
gezündet hätte — wir wissen es nicht. Jedenfalls hätten im 
Mittelpunkt von Hermanns Leben, hätte es sich vollenden dür-
fen, immer die Naturwissenschaften gestanden, und sicherlich 
wäre er — wie Jean Paul 8 Jahre nach Hermanns Tode einmal 
meinte*) — ein Weickard geworden, ein Gegner der Schul-
medizin, ein genialer Aussenseiter. — 

Die merkwürdige Zerspaltenheit des Hermannschen Wesens 
erregte nicht nur Richters menschliches, sondern auch sein 

*) 24. Febr. 1798 an Otto (Berend III, S. 49). 
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dichterisches und darstellerisches Interesse. Bereits im Mai 1788 
meldete er dem Freunde nach Erlangen: „Ich bin des Teufels, 
wenn ich nicht einmal deinen ganzen Karakter in einen Roman 
pflanze : aber bringe mir bei, wie ich dem Leser die Wahrschein-
lichkeit deiner Zotenmanie beibringe? Es wird ieder sagen, ich 
soutenirte den Karakter zu schlecht und zwänge die un[gleich|-
artigsten Züge zusammen" *). Zu Lebzeiten des Freundes, der 
diese Absicht Richters geschmeichelt aufnahm, ist Jean Paul zur 
Verwirklichung dieses Planes nicht gekommen. Nach Hermanns 
Tod fühlte er dem Verstorbenen gegenüber eine ganz besondere 
Verpflichtung auf sich ruhen : er wollte dem Toten ein Denkmal 
setzen, das von dem „Werth dieses grossen Geistes öffentlich" 
zeugen**) und die stumpfe Masse der „Höfer etc. Spizbuben" 
beschämen sollte. Ausserdem wollte er mit dem Erlös des 
Buches dem Vater Hermanns in seinen kläglichen Verhältnissen 
etwas aufhelfen. Aus dem Nachlass Hermanns lieh er sich Ende 
Oktober 1790 das letzte schriftstellerische Werk des Freundes, 
das dieser seinerzeit vom Druck zurückgezogen hatte; aus dem 
umfänglichen Werk gedachte er einige Aufsätze, darunter „eine 
meisterhafte physiologische Darstellung des menschlichen Kör-
pers", auszuwählen und mit einer Biographie des Verstorbe-
nen in Druck zu geben. Aber auch dazu kam es nicht: die 
innere Ungleichheit der verschiedenen Aufsätze, die Schwächen 
in der Systematik, die Unbekümmertheit Hermanns gegenüber 
der Fachliteratur, die stilistischen Mängel erforderten eine durch-
greifende Überarbeitung des Werkes. Dazu aber gebrach es 
Jean Paul an Zeit: er sass mitten in der Arbeit an einem eige-
nen grossen Werk, an der „Unsichtbaren Loge", die seine ganze 
„Samlung und Freiheit" in Anspruch nahm ***). Er behielt den Plan 
durchaus weiter im Auge. Am Schluss der „Unsichtbaren Loge" 
setzte er den verstorbenen Freunden Oerthel und Hermann in 
einem eigenen Nachwort, in dem „Ausläuten", einen Denkstein, 
und auf einer besonderen unpaginierten Seite gab er den Lesern 
seines Romans das Versprechen: „Die Ruinen und Trümmer vom 
genialischen Geiste und Karakter des einen jener hingeschiednen 
Menschen werd' ich nächstens dem Publikum übergeben." Kurze 
Zeit nach der Beendigung der „Unsichtbaren Loge" machte er 

*) Berend I, S. 254. 
**) Berend I, S. 328. 

***) Berend I, S. 355. 

III* 



XXXVI KURT SCHREINERT В XXX. 2 

sich wieder an den Hermannschen Nachlass ; am 13. Juni 1792 
schreibt er in sein Tagebuch : „Ich durchgehe — mit der Emp-
findung der menschlichen Eitelkeit — Hermans Schriften." Von 
dieser eingehenden Beschäftigung legen einige Quartblätter mit 
Notizen und Auszügen aus Hermanns Schriften Zeugnis ab*). 
Wiederum drängte eine eigene Arbeit, die Arbeit am „Hesperus", 
den alten Plan zurück. Dann folgte der „Quintus Fixlein" und 
der Beginn der Arbeit am „Kardinalroman", dem „Titan". 

Immer wieder aber mahnte ihn die Erinnerung an den 
Toten, der Gedanke an den alten Hermann an sein Versprechen. 
Am 8. Mai 1795 schoss ihm auf einem Spaziergang der kühne 
Gedanke durch den Kopf, dem Freunde dadurch ein Denkmal 
zu setzen, dass er ihn „mit seinem N a m e n geradezu in eine 
(schon entworfne) romantische nicht kleinliche Geschichte ein-
führe, wo er, nicht weit von der Hauptperson, o h n e viele Hand-
lung seinen ganzen Karakter ausbreitet. Freilich" — so fährt 
Jean Paul in seinem Brief fort — „ist diese Geschichte nicht im 
geringsten seiner wirklichen verwandt. Er sol darin, in diesem 
Rauche vor einem Holspiegel, lebendig werden und sich regen so 
weit es meine arme Hand vermag . . . Dan füg' ich . . . dem 
Buche einen Anhang bei, wo ich das Wahre seiner Geschichte 
und einige zusammengedrängte Aufsäze (indes ich viele seiner 
Meinungen ins Buch verstreue) als eine Frage gebe, ob man 
mehr wolle . . . In der idealischen Geschichte aber bleibt er 
Doktor und Grafenhofmeister. Ich lechze jezt ordentlich nach 
der ersten Zeile, wo sein Name vorkömt" **). Zu diesem Zweck 
lieh er sich die Hermannschen Briefe aus dem Besitz der Ottos 
aus. Die „romantische, nicht kleinliche Geschichte", an der Jean 
Paul damals arbeitete, waren die „Biographischen Belustigungen", 
sein erster einheitlicher Stilversuch im hohen „italienischen" 
Roman. Das Werk ist Fragment geblieben, nur der erste Teil 
ist im Druck erschienen ; das Erbe des Romans trat der „Titan" 
an, in den ein Teil der für die Fortsetzung der „Belustigungen" 
geplanten Szenen überging. In dem Fragment des Romans, wie 

*) S. Anhang 1. 
**) Vgl. hierzu insbesondere den Brief an Otto vom 8. Mai 1795 (Berend II, 

S. 76 f.), E. Berend, Eine Geistergeschichte aus Jean Pauls Nachlass (Jean 
Paul-Jahrbuch I (Berlin 1925), S. 155 ff.) und Berends Einleitung in den 5. Band 
der ersten Abteilung der historisch-kritischen Ausgabe der Werke Jean Pauls, 
S. XXIX ff. 
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es uns im Druck vorliegt, tritt nun allerdings Hermann nicht 
auf. Das heisst aber keineswegs, dass Jean Paul auf die Ein-
beziehung Hermanns in den Roman verzichtet hätte, sicherlich 
sollte der Freund zu einem späteren Zeitpunkt, in der Fortsetzung 
des ersten Teils persönlich erscheinen; darauf deutet eine Ver-
zahnungsstelle am Ende der 5. Belustigung hin, wo davon die 
Rede ist, dass Lismore eine Reise nach London beabsichtige, um 
einen alten Freund, einen Arzt (== Hermann), zu holen, der seine 
Geliebte behandeln soll. 

Im Nachlass Jean Pauls haben sich einige ausgearbeitete 
Kapitel der „Belustigungen" aus einer früheren Arbeits-
periode erhalten, die den Roman von einem andern Aus-
gangspunkt her aufrollen. In der Druckfassung der „Biographi-
schen Belustigungen" beginnt der Dichter die Erzählung ab ovo ; 
zunächst aber hatte er die Absicht gehabt, den Leser in médias 
res zu führen, wie jene Paralipomena der früheren Fassung be-
weisen*). In diesen Blättern tritt Hermann in der Tat auf. 
Der Leser wird in dieser Fassung nach einigen einleitenden 
Bemerkungen über den Schauplatz des Romans und nach einem 
burlesken Zwischenspiel in eine interessante spannende Handlung 
geführt: Jean Paul, der apanagierte Prinz des „Hesperus", kommt 
von seinem Besuch bei dem Pfarrer Fixlein in Hukelum nach 
Flachsenfingen zurück und nimmt am gleichen Abend noch an der 
ersten Vorstellung eines während seiner Abwesenheit dort ange-
langten Taschenspielers teil, der sich als Genuese ausgibt und 
die Geister Lebender und Toter zitiert. Zunächst erscheint der 
Geist Friedrichs des Grossen, sodann der des Vaters des unheim-
lichen Beschwörers, dann „erglühten Blumen in einander wan-
kend . . . und ein heisser süsser Weihrauch legte sich . . . an das 
Herz . . . Eine mänliche Gestalt floh winkend über die Au, mit 
grossen blauen Augen, mit einer jungen breiten Stirne, gleichsam 
mit der Felsenwand eines geadelten Geistes, in dem der Bren-
punkt einer Welt und ihrer Sonne ist Ach da rief fast laut 
mein schlagendes weinendes Herz: „Du bist ja nicht gestorben, 
H e r m a n n ! Wer zieht dich unter die Todten? — Ach du 
theuere Gestalt! wie gern erblick' ich dein Bild — ach wir ha-
ben uns so lange nicht gesehen". — Die Erscheinung verschwin-
det, an die Stelle des „zerflossenen Geliebten" tritt „eine schöne 

*) Von E. Berend abgedruckt im Jean Paul-Jahrbuch I, S. 158 ff. 
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weibliche Gestalt in hohen Blumen", das magische Bild der 
Romanheldin, der Gräfin Mladota, die der schottische Graf Lismore 
aus den Wirren der französischen Revolution errettet hat. 

Die Erscheinung Hermanns hat Jean Paul in tiefe Unruhe ver-
setzt ; der Taschenspieler kann ihm keine Auskunft mehr geben, da 
er am nächsten Tage, nach einer kurzen Unterredung mit dem 
Urbild seiner letzten Erscheinung, plötzlich aus der Stadt ver-
schwunden ist. Es treibt Jean Paul nach Schwaningen, dem 
Aufenthaltsort der Emigrantin; er hofft dort Auskunft über 
Hermann zu erhalten. In einer Laube im Park stösst er auf ein 
Skelett, das neben einem „Tisch mit leeren beschnittenen Schreib-
büchern und mit einem Schreibapparat" steht. Er hebt die 
Gehirnschale des Skeletts auf und entdeckt darin Papiere — „und 
da ich sah, es waren Briefe von mir und Papiere von einer ewig 
geliebten Hand: rief eine Stimme hinter mir heranrauschend: 
es ist mein Gerippe. Der eiskalte Höllenflus des Todes schlug 
über meine Sinne zusammen — ich stürzte zurük und herum 
und mein Herz stokte vor der Erscheinung, die jezt meinen Na-
men nante. Und ich nante ihren — und mehr konten wir nicht 
sagen; sondern wir drükten uns seelig einander ans seelige 
Herz — 0 ich sehe noch jezt, du theueres Bild, dein verlegnes 
und staunendes Lächeln und das Erröthen und Zucken deines 
Angesichts und dein feuchtes Auge — ich sehe noch die grosse 
Sonne hinter unserer Umarmung untersinken — ich fühle noch 
meine Augen übergehen und meine Zunge überströmen! „Ach 
wo warst du so lange? — 0 ich habe jeden Tag an dich ge-
dacht — Sieh, ich bin jezt tausendmal weicher als sonst, ach ich 
wil dich jezt unaussprechlich lieben. — Ich bin nun älter und habe 
seitdem zu viel verloren — Rede auch, bist du denn nicht so?" . . . 
Es war mein Herman." 

Hermann macht den Freund nun kurz mit den letzten Er-
eignissen seiner Lebensgeschichte bekannt. Er ist in Göttingen 
zum Doktor promoviert worden ; von dort hat er sich nach 
London begeben, wo er Hausarzt der Gräfin Mladota geworden 
ist. Um sie von ihrem Schmerz um ihre unter der Guillotine 
gestorbene Mutter abzulenken, hat er ihr eine grosse Reise nach 
Holland und Deutschland verordnet. Er führt den Freund in 
eine Mühle, wo dieser seine Patientin kennenlernen soll. Da-
mit bricht der Text ab. Das treibende Motiv sollte dann der 
Konflikt zwischen Freundschaft und Liebe sein, der sich daraus 

Ψ 
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ergibt, dass sich Jean Paul in die von seinem neugewonnenen 
Freund Lismore verehrte Emigrantin verlieben sollte. Hermann, 
dem ehemaligen Hofmeister Lismores, war die Rolle eines war-
nenden Freundes Jean Pauls zugedacht. 

Der Dichter ist zu der Ausführung dieses Planes nicht ge-
langt. Bei der Fassung des Druckmanuskripts wählte er einen 
anderen Einsatzpunkt seiner Erzählung und verschob die Ein-
führung Hermanns auf die Fortsetzung. Dazu ist er trotz mancher 
neuen Ansätze nicht gekommen. Er legte den Roman als ein 
Exerzitium für seinen Hauptroman, den „Titan", beiseite. Damit 
unterblieb aber leider auch jene schöne und kühne Absicht, 
dem Freunde Hermann durch die Zuweisung einer Rolle in seiner 
Dichtung selbst ein persönliches Denkmal zu setzen. Auch der 
Plan, eine Auswahl der Hermannschen Papiere mit biographi-
schen Notizen über den Verstorbenen herauszugeben, ging end-
gültig unter. Jean Paul ist niemals wieder auf diesen Gedan-
ken zurückgekommen. 

Aber das Wesen des Freundes, der einen so wesentlichen 
Anteil an der Steigerung seines Lebensgefühls, an seinem Er-
wachen zur Welt und zur Dichtung hatte, ist doch nicht ganz 
ohne Echo in Jean Pauls Dichtung geblieben. Mit starken 
geistigen Armen hatte Jean Paul das Wesen des Freundes um-
fangen, nach dem Tode Hermanns verschmilzt es mit den ver-
wandten Zügen seines eigenen Wesens, daneben auch mit einigen 
literarischen Vorbildern *) und wird wieder zum Leben, zu einem 
ideellen Leben erweckt in der grossen Charakterschöpfung des 
tragischen Humoristen. 

Zunächst gelingt es ihm allerdings noch nicht, den selt-
samen Dualismus des Hermannschen Charakters, dessen litera-
rische Darstellung ihn so besonders anzog, in eine Person zu-
sammenzufassen : in seinem ersten Roman, der „Unsichtbaren 
Loge", fällt ihm dieser Dualismus noch auseinander und wird 
auf zwei Personen verteilt, auf Fenk und Ottomar. Beide sind 
mit Zügen des Hermannschen Wesens ausgestattet. Fenk hat 
vor allem die burlesken Elemente des Hermannschen Charakters 
geerbt, seine Freude an allerlei Mystifikationen, seinen Hass ge-
gen alles kleinstädtische Wesen — den er mit Jean Paul teilte — 
und seine gallige Welt- und Menschenbetrachtung. Wie Her-

*) s. E. Berend, Der Typus des Humoristen. In : Die Ernte. Festschrift 
für Franz Muncker. Halle 1926. 
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mann für seine schriftstellerischen Arbeiten seinen Namen durch 
Umstellung in das Pseudonym N. H. Marne verwandelte, so 
kehrt auch Penk; seinen Namen in Knef um — unter die-
sem Namen spielt er später noch eine Rolle im Rahmen des 
„Hesperus", als Lieferant der biographischen Materialien des 
Romans. Er ist Mediziner wie Hermann, und wie Hermann 
Jean Paul von einer eingebildeten Krankheit geheilt hatte, so 
lässt der Dichter im 48. Sektor seines Romans sich durch Penk 
von hypochondrischen Einbildungen kurieren. Die düstere tra-
gische Seite des Hermannschen Charakters ist auf den illegiti-
men Fürstensohn Ottomar übergegangen. In seiner männlichen 
Schönheit, in seiner trotzigen tobenden Natur, in seiner Sehn-
sucht nach der grossen Tat, seinem Lechzen „nach einem Athem-
zug aus dem weiten Aether", in seiner „Erhebung über die 
Erde" spiegeln sich deutlich Hermannsche Wesenszüge wider. 
In der erschütternden Beschreibung von Ottomars Scheintod 
gestaltete Jean Paul vor allem eigene zwanghafte Angstvorstel-
lungen ; zugleich aber mag in die Konzeption dieser Szene sich 
der geheime, ihm selbst nicht bewusst gewordene Wunsch mit-
eingemischt haben, auch Hermanns Tod möge nur ein Schein-
tod gewesen sein, der Freund möge in Wirklichkeit noch leben. 
Jean Paul hatte so das zwiespältige Wesen des Freundes in 
zwei selbständige Hälften zerlegt, ein geistiges Band zwischen 
beiden hatte er nicht herstellen können. Den Ausweg aus 
diesem Dilemma fand er in einer äusserlichen Notlösung: er 
verband die beiden Hälften dadurch miteinander, dass er Fenk 
zum Gesellschafter Ottomars machte — eine wunderliche Ver-
änderung der Wirklichkeit, des Hofmeisterverhältnisses Hermanns 
zu dem Grafen Broglie. 

Erst im „Siebenkäs" gelang Jean Paul der grosse Wurf^ 
die Zusammenfügung der beiden verselbständigten Hälften in 
der Gestalt des Humoristen Leibgeber. Die letzte Steigerung 
stellt der Schoppe des „Titan" und seine Palingenesie, der Luft-
schiffer Gianozzo, dar. Die Grundlinien des Hermannschen 
Charakters sind hier ins Riesenhafte gezogen, ins Mythische ge-
steigert. In den „Biographischen Belustigungen" wollte Jean 
Paul Hermann schildern, wie er war; in der Gestalt des tragi-
schen Humoristen seiner nächsten Romane hat er das Hermann-
sche Wesen so weitergebildet und vertieft, wie es sich hätte 
entwickeln können. 
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Das Freundschaftsverhältnis Siebenkäsens mit Leibgeber 
ist ein idealisiertes Spiegelbild des Verhältnisses Jean Pauls zu 
Hermann. Es wird hier noch einmal in der ganzen „jungfräuli-
chen Kraft und Schönheit" lebendig, „womit frische Gefühle 
zum ersten male reden" *). Der in der Kuhschnappler Enge 
sitzende Siebenkäs, der die „Schmerzen der Armut" mit man-
cherlei launigen Einfällen zu überwinden weiss und den man des-
halb insgemein für nicht recht gescheit hält, ist der gestrandete 
Kandidat Richter in Hof, sein weltbürgerlicher grimmiger Freund 
Leibgeber, der wie eine „Läuferspinne" über den Kontinent 
dahineilt und nur zu flüchtigem Aufenthalt in Kuhschnappel ein-
kehrt, ist ein gigantischer Hermann. Wie Hermann geht Leib-
geber mit scheinbarem Ernst auf die menschlichen Torheiten 
ein und agiert mit Behagen seine Rolle im Possenspiel des Le-
bens. Nicht die bürgerliche Torheit, sondern die menschliche, 
d. h. das Allgemeine bewegt sein Inneres**). Einsam wie 
Hermann wandert er durch die Vielgeschäftigkeit der Welt, mit 
einem bittern Lachen über die menschlichen Bestrebungen, „fröh-
lich und frei" dagegen „unter den Wolken". Ein elementares 
Freiheitsgefühl treibt ihn ruhelos durch die Weit ; ihm zuliebe 
wechselt er wiederholt seinen Namen — so tauscht er mit Sieben-
käs den Namen und taucht später als Schoppe und Gianozzo und 
unter anderen Namen auf. Die ungeheure Menschenliebe, die er 
trotz aller Eitelkeit der Welt oder gerade ihretwegen in sich 
trägt, entlädt sich nur selten an der Brust seines einzigen 
Freundes, seines Siebenkäs, aber selbst hier noch in keuschester 
Verschämtheit und fast unter einem halben Fluch. Der Her-
mannsche Zynismus ist bei Leibgeber ebenfalls ins Grössere ge-
zeichnet, aber wie in Hermanns Freundschaftsempfinden bricht 
doch durch alle Dämpfungsversuche des sich gegen seine 
Rührung Wehrenden immer wieder ein reines, schönes und 
starkes Feuer hindurch. Wie Jean Paul sich im Verkehr mit 
Hermann deutlich dem Wesen seines Freundes annäherte, so 
wird auch Siebenkäs freier und weltbürgerlicher, sobald er nur 
mit Leibgeber umgeht oder einen Zuspruch von ihm empfängt. 
Einen Zug aus dem erlebten Leben sehe ich in dem nächtlichen 
Spaziergang Leibgebers und Siebenkäsens „über das Tor, d. h. 

*) Vorrede zur zweiten Auflage der „Unsichtbaren Loge". 
**) Vgl. Jean Paul, Vorschule der Aesthetik. § 32. 
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über dessen unpalmyrische Ruinen hinaus" in die Landschaft 
vor der Stadt — nach dem Strafgericht über Blaise —, wo sie 
Abschied voneinander nehmen; hier spielte offenbar die Er-
innerung daran mit hinein, dass Hermann den Freund zu nächt-
licher Stunde wiederholt über das Hofer Tor hinaus ein Stück 
auf dem Wege nach Töpen begleitet hatte. Der grossen Szene 
des letzten Abschieds der Freunde Siebenkäs und Leibgeber 
im breiten Schatten der im Mondschein blinkenden Töpener 
Kirche, in der das Grab des gemeinsamen Freundes Richters 
und Hermanns, Adam Lorenz von Oerthels, war, liegt vielleicht 
ebenfalls ein Erlebnis zugrunde. 

Leibgeber, Schoppe und Gianozzo, die tragischen Humo-
risten, sind die schönsten und tiefsten Nachwirkungen des 
Jean Paulschen Hermann-Erlebnisses. In ihnen ist der Jugend-
freund Richters wieder auferstanden. Zwischen ihnen und Jo-
hann Bernhard Hermann aber steht der Dichter Jean Paul, 
durch den das Wesen Hermanns hindurchgehen musste, um 
dergestalt ins Ewige gesteigert zu wrerden. Es gilt auch hier 
das Wort Richters, das er auf die Frage eines Freundes nach 
dem Tatsachengehalt des „Hesperus" äusserte : „Die Wirklich-
keit erbleicht vor dem Aufgang der Phantasie. Diese Gebilde 
sind ein Geschöpf, kein Portrait"*). Mit seiner genialen Schöp-
fung des grossen humoristischen Menschen hat Jean Paul dem 
Freunde, wenn auch unbewusst, den Dank abgestattet, den er 
ihm schuldete, den Dank für die Entdeckung des Lebens, der 
Welt und der Dichtung. 

*) Berend II, S. 281. 
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(Erlang weg ïan. Unb biefes ift mit mieber bestiegen lieb, ba ΐίφ 
unterbeffen Ьоф οίεΙΙείφί SDÎtttel unb ÎBege ftnben, mir bis bort^in ben 
œentgftens bie gelehrte unb ungelegte 3Belt blenbenben tarnen (Dr.) 
§u oe^affen· 

(£s fan fetm, bafc jejt (Mb für ηύφ mttermegens ift, bafc ίφ fogar 
um ЗЗег̂ ефипд gebeten merbe шедеп bes fo langen ЗВДфиЬз beffelben; 
unb menn ίφ bies unb ηοφ meters [φοη in ben ipänben i)ätte, fo шйг= 
beft bu Ьеппоф btefen 93rtef erhalten, meil ίφ müfte, es шаге eins, ob ίφ 
ober bu φη oerbrenteft, ob ίφ тгф шедеп meines ooretligen SWistrauens 
— üor mir felbft ober cor btr Ёфапйе. — künftige ЗВофе ift

 1

U 3<*i)r 
aus ; шепп ίφ ba ηίφί meinen <paus=, 6peifetmrti), meine ЗЩфепп 
meine Creditores 2C., meine Collegia begaben fan, fo |фег{зе ίφ auf alles, 
unb шепп mir ber ^opf шагт mirb, f о laufe ίφ ηοφ bacon, el)e es 
hinter mirb 444). — ©u fieijft, bajš es mir шедеп ber figen ЗЬее meiner 
traurigen $lus^ten ΐφωεΓ mirb, bir etmas anbers als oon btefen ЗЬееп 
gu {фтЬеп. 

9ίίοφ шШ ίφ beifügen, bafê mir mein Зкаи^фте1дег ftreunb
 4 4 5

) , 
ber nun ίφοη faft 2 3af)r рга!Щфег unb begünftigter 2lr^t bafelbft ift, 
geflagt f)at, er fönne (гф faum feinen 'Slufmanb tn Kleibern oerbtenen. — 
93ortge ЗВофе erhielt ίφ aus 3 ^ 446) einen 33rtef, ber oljngefefyr fo 
fingt : ίφ btn ï)tet faft alleine 2lrgt, Ijabe аиф ίφοη feit ber 3eü (einem 
3ai)te) oei^tebene дШШфе (Euren gema t ; bemoI)nera tet mus ίφ bet) 
metner 9îiutter (einer Sßfarr ÏBittme) ^oft unb £ogte umfonft genießen. — 
ÎBenbt fd)ilberte аиф oor furzen bas Нпдетаф, bie $егЬгй§Иф!ейеп unb 
— bie ίφϊεφίε 93elol)nung bes ргай^феп Birgtes unb ίφίο^ mit ben $Bor= 
ten: тафеп fie [!] ϊίφ alfo gefaft, meine Herren, unb rüften fie [!] ΐίφ. — 
•̂ llfo lefyrenber ©octor ! ober бфп^еПег ! ober sordida miseria ! 
Sor oijngefe^r 8 ЗВофеп befu te ίφ ben £emt gei). £of9ìatt) ©eitus 4 4 7) ; 
er flagte mir, bafê er nun ber ÎBelt genug genügt ^u ^aben glaubte, 

444) Darauf antwortete Jean Paul am 1. August (Berend I, S. 259): 
©a fie [bie Ottos] bein ^ortgeljen, mit bem bu fie oerœunbeft, meljr fdjmerjen mué 
als iebe Uubequemlicfyfeit, in bie fie beine Unterftiijung oernùffelt . . gleidfje nicf)t 
einem Kaufman, ber auf bem ipöfertaijrmarfte feine 93ube gufcf»iöffe unb im gtnftern 
mit feiner ЗВаге feilftänbe. 

445) Vgl. S. 37 ff. 
446) Vgl. Anm. 46. 
447) Heinrich Friedrich von Delius (1720—1791), Leibarzt des Markgrafen 

von Ansbach-Bayreuth. Er war trotz seines „melancholisch-cholerischen" 
Gemüts „ein Studentenfreund und unterhielt sich gern belehrend mit ihnen" 
(E. W. Martius, Erinnerungen aus meinem neunzigjährigen Leben (Leipzig 
1847), S. 136 ff.). 

9 
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bafê er einmal toimfdjte, fid) gur Зйфе fe&en gu fönnen, baft er [eine 
©tette [©efeft] befegt œiffen möchte гс. ©tes ermefte mir ein fokfyes 
3utrauen gu фт, baft ίφ фт alles mein Sorljaben entbefte, afabemt= 
[фег Serrer unb gtoor tn bem φηηύϊφεη ober р!)1)ВДеп $афе gu œer= 
ben, ba| mir geratijen morben, btes шедеп 1егф1 деЬепШфег 33etoegungs= 
grünbe tn (Erlang am metften geljetm gu Ratten ; er billigte btes, rieti) mtrs 
пофта1з an unb rietlj mir аиф §ид1е1ф, ben ÎBinter über ja аиф in 
(Erlang gu bleiben, ηίφΐ, tote ίφ oerlangte, ιηίφ ηοφ cor ЭДНфаеИ 
bas erftemal egamintren gu laffen (ше!фез ίφ baljer bis ΪΒε^ηαφίεη 
оег[фоЬ) — ba^ er mtr getmfj г̂ЬегНф feçn шйгЬе, шепп ίφ p r a f = 
t i f φ e Salente tn ber (Ei)gmte getgte u. f. ш.

 4 4 8

) — fo fteijen bie бафеп 
ηοφ, οί)^εαφίεί ίφ feit ber 3ett ЗЗйфег bet) фт geborgt unb fleißig 
etn Collegium bet) фт gehört ijabe. — ЗВепп aber ©elius ben 9Лагпе 
fente, Hermann bürfte ηίφί unter ferne ©афйа^е. Son biefer iptftorie 
шег§ ntemanb als mein Sater unb (οίεΙΜφί — oerftei)ft bu ηύφ — gu 
meinem 9iadjjtf)eil) bie Otto 449). 3Φ traue btefen bestoegen feine fd)Ied)te 
iDenfungsart gu. — ©äbe mtr nur iemanb 1)тШпдИф ©elb (bis dat, 
qui cito dat, nil dat, qui munera tardat), fo getraute ίφ mir, 
fret) oon богдеп, unb anbers ifts ηίφί тодНф, ηύφ auf bas Dr. (Eja= 
теп tüdjtig gu präpartren. — 6elbft meine angefangene Dr.disputa-
tion fyabe ίφ ίφοη oe^tebenemale gum Seufcl geroorfen, unb es ecfelt 
ηύφ mie jebe gœeflofe £l)at, шепп ίφ fie toteber оо^ифеп follte.  
ipöre einmal, mie шаге es, шепп bu паф ^rt eines geœtffen Soifs, bas 
ben Seufel anbetet, bamit er фт ηίφί f  abe, — ein ©ebet ma teft, шо= 
rinnen bie ̂ usbrüefe unferer дешо̂ пКфеп ©ebete an bie gütige ©ottijett 
oorfämen, g. S . mte tn bem getms ηοφ йЬПфеп ^riegsgebet : „ЗВепЬе 
beinen ©rtmm oon uns — fet) gnäbtg ! гс." — ЭДиф шйгЬеп 2 егЬгф= 
tete ©ebete ηίφΐ übel lauten, ше1фе 2 oe^tebene Armeen gu einer 
unb berfelben ©ottijeit um ben 6teg über tf)re ^etnbe ergeben laffen450). — 
ЗДеиКф, legt ηίφί mebr, fiel mtr bet) (Eanonifirung eines ίφίεφίεη £>etlt= 
gen ein, ob es ηίφί ^ипНф шаге, otel ίφίίΙίφεΓ, bie oon Stftebtcmern 
um ber 2Bai)ri)eit шШеп erroürgten £>mtbe, $г1^фе unb Йа̂ еп — als 

448) Dazu Jean Paul am 20. Juli : 3u ii)ter [bec Ottos] $reube über beuten 
Зидапд ju Selius gefeite fid) eine tDÜnfd)enbe §ofnung, bafê feine Softer beinen 
Зидапд nid)t erlauben fonbertt nerbtetten möchte. Unterftreidje bas 2Bort Softer. 

449) Otto ist mehrfach durchgestrichen. 
450) Das Motiv kommt übrigens, wenn auch nur beiläufig, in Klingers 

Faust vor (Petersburg 1791), S. 300 f. — Am wirkungsvollsten hat Ferdinand 
Bruckner in seiner „Elisabeth von England" das Motiv — natürlich unab-
hängig von Hermann — gestaltet. 
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heilige Sftärtprer fatçrtfcï) aufguftellen. — 9>îun fdjeint mir огЬепШф 
bas |>erg leidster gu fegn, toeil ίφ biefen 23ttef 9είφήε&εη habe. — бгфег 
beœeift btes, baft ίφ bin 

bein ftreunb 3· S, ^ermann. 

41. 

['Sin 3ean ^aul] 
(Erlang, ben 30. Jul. 1788. 

Sieber 9йф1ег. 

6о oie! bu ^Briefe oon mir erhältft, f o menig fanft bu barin= 
nen finben, mas einer uns angemeffenen Unterhaltung ^ιοίίφεη uns 
аиф nur im gertngften α^ηίίφ fiei)t. — 3SieIIeici)t liegt bir inbeffen 
ίφοη baran fei)r mei gu miffen, ob ίφ ηοφ immer in 3uftänben ηύφ 
befutbe, bie ärger ftnb als bte 9ΐαφίε oor meiner (E^affung ober bas 
©egentheil. — Йаит mar mein Iegter 93rtef an Ьгф abgegangen, fo 
peinigten ιηίφ gu gemiffen 6tunben bte entfeg^ften Unruhen, bte ίφ 
mit ηίφί5 anberm als bem 3utrauen in beine Se^miegenheit oertrei= 
ben fonte; unb toas meine бфаат oor mir felbft unb ηοφ mehr oor 
bir betriff, fo halte ίφ btφ für genug ^reunb, baft bu fie mtr mit 
теп[фКфег Shetlnehntung ertragen ЗШф ärgerte bie 2ierget= 
nis, bie ίφ aus gu lebhaftem ©efüi)l meines (Elenbs über ^ßerfonen gu er= 
fennen gab, bie ηίφί allein unfdjulbig ftnb, fonbern gang getui§ in größerer 
Verlegenheit über meinen 3uftanb finb, als ίφ es felbft bin. — 9ΐοφ 
ein Seroets, toas bie $l$ttgfett bes ©emtffens bet) mir oermo te, ift 
biefer : SHls ίφ ben 18. 3 « l einen SBrief oon O t t o erhielt, fo e ^ t a f 
ίφ fo fehr babet), baft ίφ faitm Obern ϊφορίεη fonte, бфге^еп über 
bte Seerhett bes 93rtefs mars getms ηίφί — unb ber 3nhalt btefes 
Srtefs ift folgenber: 

„ S t e b e r ^reunb. ben 16. Jul. 

©ie иффе, roarum ίφ beine 2 ^Briefe (bte mir Ьигф Sutern 
auf bte befte 3lrt gugefommen ftnb) bts jcgt ηίφΐ beantmortet habe, ift 
feine anbete, als meil ίφ ηίφΐ mit bloften ^Sorten es thun mollte unb 
ίφ es Ьоф ηίφί anbers als auf btefe 'Slrt hätte thun fönnen. 3Φ i)offe 
§иоег̂ фШф, baft ίφ bit bis fünftigen 93ìontag mit bet fahrenben Sßoft 
etroas toerbe fd)tc£en fönnen (Sftun ίφ0ηύε ίφ ηύφ ηοφ mehr als 
jemals), unb alsbann mill ίφ bir аиф ausführ te t {фтЬеп. — ФЗепп 
bu ηίφί bös auf ηύφ bift, f о ift es gemts ntemanb mentger auf Мф 
als betn ^reunb Сб. (E. Otto." 

9* 
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Son nun an œiinfdjte ίφ alles gu ое^ифеп, um bem Otto bie ge= 
tots ηίφί mentg φη quälenbe Sorge für τηίφ gu erleichtern, meti ίφ mets, 
unb bit ift es gemts ηίφί mentger unbefannt, baft beg фпеп рф ηίφΐ 
feiten ein niemals oermutljeter ©elbmangel einfinbet. 3Φ unb bu haben 
аиф getäuf te «pofnmtgen einer дШШфеп 3ufunft gehabt ober ütelmehr 
uns biefelben детаф1. StelIet t ift jegt bie Sfteihe an ben Ottoen. 
SRut ίφ leibe babeg aufferorbent^, те1фез ίφ aber b i o s btr barf 
merfen iaffen; benn bu muft fetner miffen, baft ίφ ηοφ bts jegt (ben 
30. 3ul.) feinen Srtef ηοφ (öelb oon ben Otto gefehen habe, unb meine 
SRoti) ift fo groft, baft ίφ f Ie terb ngs ηίφί länger als (tm gröften 
Sertrauen ! !) 6—8 ЗВофеп tn (Erlang bleiben !an. — 

бед nur fo gut unb ϊφίοίε mit ben ηοφ übrigen Sljetl oon jailers 
^Ph^fiologie4δ1) balb, unb metl bu Ьхф einmal auf bemîBege oon Söpen 
паф f)of erinnerteft, baft bu mit ηοφ etmas f ulbtg fegft oon £etpgtg 
her, fo totH ίφ jegt anbers als bamals barauf antmorten: ίφίί mit mit 
btefem ShetI oon fallet f о õiel, als es btr тодНф ift. ÎBâreft bu bumm, 
fo mürbe ίφ bit œetft тафеп mollen, baft biefe Sitte eine oerblümte 
9lrt feg, btφ um ein 'Sl l lmofen ащ^ргефеп. — Sftein $teunb 6oH= 
net452) mar mir faft 50 fi. 9tf)em. fci)ulbig, ίφ erinnerte ihn аиф etn--
mal tn metner gröften 9foth ; — aus пжШф gutem ipergen beg meinen 
'2Inoermanbten unb ben (EbeHeuten hßtumgieng unb für ιηίφ coliigirte [!J 
— et ift nunmehr geftorben; тафб fein nt  t аиф fo, fonft tönteft bu 
аиф fterben.  

3n meinem gangen Seben ift mir bie 3^t ηίφί fo lang toorben als 
fett einigen ЗВофеп. ©te ίφοη^εη S ü  e r geben mir бйфе Ьигфз §erg, 
ftatt baft fie ιηίφ оегдпйдеп füllten, meil — ja ίφ metft mahrhafttg 
ηίφΐ toarunt? — ©ie fonft htn^ftenbften Фе1гаф1ипдеп erregen in 
mtr ben gröften (Etfel, ebenfalls ohne bte Нффеп gu miffen, ob ίφ 
д1егф bte 3®trfung mit bem gröften Serbtuft fühle. 3n ben (Eoïïegten 
fitjc ίφ bte gange ©tunbe, ohne am (Enbe ein 2Bort oon bem gu miffen, 
mas gefagt motben. — Saugte ίφ gum 6olbaten, fo oerfaufte ίφ ιηίφ 
irgenb einem dürften, beffen ßanbesfinb ίφ ηίφΐ märe, fonft müfte ίφ5 
umfonft fegn, unb [mürbe] bas £anb mit bem hülfen anfehen, mottn= 
nen meine armen (Eltern bte Kenten oermehren helfen, oon benen bte 
ге1ф е̂п fteuerlofen Seamten 6öhne bte beträdjtlidjften ÎBohltljaten et= 
halten. — Зф miß gehen, unb bacon foil ntemanb etmas erfahren, 

451) Vgl. S. 119 f. 
452) Wohl identisch mit dem S. 38 erwähnten Chrn. Jakob Soellner, der 

als Skribent des Hofer Landeshauptmanns von Weitershausen am 17. Juli 1787 
gestorben war (Hofer Kirchenbücher). 
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roo id) melleid)t unter allen дШШфеп Soofen bas für bos glüiltdjfte 
roerbe Soften müffen, гое!фез mir i)eute norm 3ahr gu Shetl tourbe. — 
©ani feg allemûl ben Ottoen, bie mtr eine Gelegenheit ober einen 
93eroegmtgsgrunb abgaben, bte ärger als 6oIbatenIeben befd r̂oerlid^e 
^ofmeifterfteHe453) oerlaffen gu fönnen. — Jpätte ίφ f o oteles $lnerbte= 
ten gu Unterftütjungen ausgefd^Iagen unb roäre gerabe g. 93. ηαφ 
Weimar454) gegangen, fo toürbe ίφ mir alle ^фи1Мдипдеп auf ben 
£als gelaben haben, bte man einem eigenfinntgen гс. 9Кеп{феп gu 
тафеп pflegt. 3egt егтфе ίφ Ьоф auf eine oom ΘφίίϊαΙ geleitete $lrt 
meine οίεϋείφΐ e i n m a l gum 93eften ausfaHenbe ^ b ^ t . ©ott feg Sobî 
baft ίφ ιηίφ nun ηίφΐ mehr ben ЬефЩфеп unb h^ribsfüttifфеп |mbe= 
legen ausfegen barf, mit benen man Sanbesftnber am liebften gu \<§тгп 
pflegt. — 2Benn ίφ nur roiifte, roas ίφ bann für Sügen in §of aus= 
fprengen laffe. — ?Вге11егф1 : — $luf Reifen gegangen. — Se|e in met--
nem 2tcn ШпЬе

 4 5 5

) bte erften ЗЗиф а̂Ьеп gufammen oon peg. 44. 122. 
169. 179. 2. 4. 35. 37 . . . .

4 5 6

) unb fdjroeige* 6töft mir unterroegens 
ein anberes 9lbenbtheuer auf, fo fan ίφ h^ran Ιείφί gum Sügner roer= 
ben. Seb roohl unb ϊφ^ΐόε mir, rote ίφ ιηίφ alsbann gegen bte unb 
ben Otto oerhalten foli. 

3. 93. ^ermann. 

42. 

Sffletnem ^reunbe (£>. (Ehrtftian Otto 
Ьигф 9ΐ[ίφί6Γ] tn £of. 

(Erlang, ben 8. ^luguft 1788. 
Sieber Otto. 

Seit beinern legten 93rtefe, roorinnen bte 9ΐαφπφΙ oon bem Sob 
ber $tau 93erg--9iäthin4δ7) ftunb, roar ίφ bis fegt gerotffermaffen um 
Ьгф ober otelmehr um beine 93eforgntft für ιηίφ beforgt, гое!фе btr ge= 
rotft ferne feltenen unangenehmen (Erinnerungen an τηίφ таф^ ober ίφ 
müfte Ьгф ηοφ roentger als beine Serfaffung lernten. ΦίεΠείφΐ haft 
bu 5ίφ εηίίφίοίίεη, mir entroeber τβφί otel ober gar ηίφί5 gu ϊφκίεη. 
Sollte biefes ©runb haben, f о nimm beuten (Entf luft roenigftens tn f о 

453) Während seines Hofer Ferienaufenthalts war H. Hofmeister bei dem 
in Hof in Garnison liegenden preussischen Rittmeister Carl Gottlob Adolf von 
Wessenig gewesen. 

454) Um dort eine Hauslehrerstelle anzunehmen ? 
455) In dem Traktat „Ueber Feuer, Licht und Wärme". 
456) = Goettingjen). 
457) Habe ich in den Hofer Kirchenbüchern nicht feststellen können. 
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ferne gurüf, baft bu mir etmas, es mag аиф ηοφ f o roenig fegn, ϊφίιίε^, 
roeti bu mir bann Ьоф allemal in 9aiif^t meiner je îgen Sage getotft 
ΐ'εφί otel ϊφίίε^. ©einer (Erfüllung meiner Sitte roirft bu ЬаЬигф ein 
©εωίφί geben, je eher fie 6tatt finbet. Unb foHte ίφ аиф n   t ein-
mal einen Srtef oon bir erijalten fönnen, fo barfft bu Ьгф oon mir 
aufs feger^fte оег^фегп laffen, baft meine Siebe, ̂ геш^фа^ unb Ser= 
b  n  i  fe i t gegen Ьгф eher gunimmt als erfaltet. ЗФ bin betn 

3· 93. Jpermann. 
NB. Sotte Sriefe abbreffire ηίφί gerabe gu an ιηίφ, fonbern an : 

£errn © r ä f e 458), ber *2lrgnegfunft Sefliffenen, abgugeben beg f>errn 
9Btnfler beg ber ^ащо^феп Яггфе.

 4 5 9

) 

43. 

['Sin Зеоп Sßaul] 

(Erlang, ben 8. 'Sluguft 1788. 
Steber ^reunb 5Шф1ег. 

Зф ^abe Ьгф jegt ηοφ einmal gu bitten, baft bit inliegenben 
Srtef 4 6 0) gut, b. h· Х)егтИф befteHen mögeft. 9BeiI ίφ ηοφ ni  t s oon 
<5of erijalten, fo bitte ίφ jegt ben Otto, feinen οίεΜφί gefaftten (ΕηΐϊφΙη|3, 
mir entœeber ^ φ ί otel ober gar ηίφΐ5 gu ίφίοΕεη, fahren [gu] laffen 
unb [baft er] mir balbigft, fo toentg es toäre, ίφίιίεη mö te. — ЭЗМпе 
'•Roti) ift jegt unbef reibIi   groft, unb Ьоф barf ίφ fie ηίφΐ merfen laffen 
gegen ben Otto, toeil fie ihn [!] geœtft unangenehme Sefümmerniffe um 
ηύφ тафеп roürbe. 9Benn ίφ nur meine je^igen 6фи1Ьеп in (Erlang 
begat)It hätte, bte meine (Ehre i c . in bte gröfte ©efahr fe&en, fo toäre 
mtr ^фег fo otel als auf immer geholfen. ΘφίΐίΙ bu ettoas birefte 
an ηύφ, fo addressire es auffen an: iperrn © r ä f e , ber 9lrgneg= 
fünft Sefliffenen, abgugeben beg i>errn 9BtnfIer beg ber ^ащо^феп 
Шгфе. — 9Îun ϊ φ ^ ε ίφ auf feinen ^aH toeber an Ьгф ηοφ an 

458) Christian Heinrich Gottlob Gräfe, geb. 1759 als Sohn des Hofer 
Chirurgen und Pestilenziarius Christian Friedrich G. Er war bereits 4 Jahre 
in Ostindien gewesen, als er sich am 19. Okt. 1787 in Erlangen als Mediziner 
immatrikulieren liess (Wagner S. 205). 1801 war er Kreischirurg in Hof (Ad-
dresshandbuch für die Fränkischen Fürstenthümer, S. 238). Über seine späte-
ren Jahre vgl. Joh. Aug. Wirth, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben (Emmis-
hofen 1844), S. 22. 

459) Jean Paul lieferte den Brief nicht ab; vgl. den Anfang des Briefes 
Nr. 44. 

460) Nr. 42. 
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Otto e^er, als bis ich ettoas oon еиф fehe
4 6 1

). — 3d) bin mit afler 
gegtemenben £офафЫпд 

BEDWDL 
3. 93. ipermann. 

PS. боШе bie Оег^е1[фе 93ibIiothef ηίφΐ ben ipaller oor — 
18 fi. faufen? — Ober шепп bu ben palier foHteft bm^gelefen haben, 
fo ίφΐίίε ihn nur cm meinen 93ater. Siefen шШ ίφ jegt Ьезшедеп be--
orbern, baft er mir bctmit ηοφ mehrers ίφί(ίεη foli.  

44. 

[ l̂n Зеап Sßaul] 
(Erlang, ben 9. *2luguft 1788. 

Sieber 9 ^ t e r . 
93or allen ©tngen mus ίφ meinen 93ater beg bir entf uIb gen, ber 

aus gegrünbeten Иффеп mir erft tyvàt beinen 93rief mit bem $rt= 
brama46'2) {фШе unb ben anbern mir ηίφί eher ϊφΜεη toirb, als bis 
ίφ ihn [!] bte 5lbbreffe 9είφτίί — toohm er (Mb abbreffiren foli, 
гое!феп ίφ alfo аиф ίφοη fo otel als tn Jpänben habe. 9 t e roirft 
bu alfo fo gut fegn unb bas 93rtefgen, ше1фез ίφ geftern (ben 8. 
^luguft) an Otto gef r eben, meinetœegen егЬгофеп, gurüfbehalten, tote 
ΐίφ oon felbft oerfteht. — 

3um anbern fornme ίφ mit ipaftigfeit auf bie 93eantœorhmg einer 
гогфидеп Stelle tn beinern 93riefe : „^rage beinen leifern (Empftnbungen, ob 
ηίφί gu betnem (Einfalle bes ©aoonlaufens eine 9ίαφε für b i e X . .463) 
93ergögerung mit ihre Stimme gebe" 464). — 3Φ toeis, baft ϊίφ jeber 
SOÎenfci) felbft auszulernen toeniger im 6tanbe ift, als ihn ein anberer gu er= 
grünben fähig ift ; aber oon mir fan ίφ bir mit ber guoerläfftgften 6гфег= 
heit behaupten, gefegt аиф, baft mein getois fehr етр^пЬИфез ©eœiffen 
Ьгофегп unb тгф alfo beshalb gar ηίφΐ gu tröften fähig toäre, baft 
ίφ bes ©egenftanbes jener 93еЁфи1Мдипд gar ηίφί fähig bin. So fehr 
ίφ es aber blos btr geftehen mus, baft тгф meine егЬйгтНфе Sage 
gar oft gu 93ortoürfen gegen X oerantaft hat, beren ίφ ιηίφ beg oer= 
nünftigern Stunben fattfam ϊφατηε. ©aft b и fo ettoas oon mir benfen 

461) II.s Vater, der die Expedition der Briefe besorgte, hatte Richters 
Briefe noch nicht nach Erlangen weitergeleitet (vgl. den Anfang von Nr. 44). 

462) Vom 20. Juli (Berend I, S. 258 f.); darin hiess es: — nach der Ko-
pie — : Sxtbrama: Streit bes (Srjengels 'ЗЖфае! mit ben Teufeln um ben 2сгфпат 
bes §eerfüt)rers 9Jlofes. Berend vermutet, „dass darin Richter (als, Erzengel 
Michael) Hermann (Moses) gegen die Angriffe zweier Hofer Nörgler verteidigte". 

463) Ottosche. 
464) Vgl. Berend 1, S. 258 f. 
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fanft, nê me ίφ bir, wets ©ott, gong unb gar ηίφί iibel, otelmehr 
freut ιηίφ beine (ίφ ιοϋηίφίε bisweilen ηοφ freimütigere unb offen* 
bergigere) 'Sluf^tigfeit gegen τηίφ, aber oerwehren fanft bu mirs ηίφί, 
шепп ίφ ben 6ф1иб baraus folgere, baft bu ηιίφ ηοφ gar ηίφί f ο 
genau fenneft, als ίφ es юйп{фе. Зф geftetje es, baft ίφ f ο gar bei) 
otelen ^reunben einer mit Sorfat} erb^felten SerfteHungsfunft 
ιηίφ bisweilen bebiene; aber hübe ίφ bir n   t ϊφοη einmal fo otel 
gefagt, baft man wenigftens einen ЗЛе^феп ϊίφ wünf  t, mit bem man 
gang a u f ^ t t g fegn fan, mit bem man wie mit einem alles bu^fe^en* 
ben ©ott mus umgehen fönnen46δ), unb biefer btft bu ohngefehr ηίφΐ 
länger als feit 3/4 3ah^it in meinen 'Slugen. 

3iun юЩ ίφ mir aber Ьоф bie 9Jlül)e nehmen, unb follteft bu ηοφ 
fo oiele lange 28etle babet) haben, Ьгф oon meinen Sewegungsgrünben we= 
gen bes ©ntlaufens gu übergeugen. £>abe ίφ bir ηίφΐ f  on oft in 
§of merfen laffen, baft ίφ Sebenfen trage, ob man ιηίφ (ηίφΐ bem 
Hillen, fonbern bem Vermögen unb anberer те^фКфег 3"fälle [!] 
ηαφ) gehörig unterftütjen wirb. 3Bie oft habe ίφ gefagt, baft, wenn 
ίφ n   t fdjalten fan über bas Verlangen, ιηίφ allemal mit ©elbe gu 
oerforgen, wie ίφ es beg einem тфеп Sater würbe thun fönnen, ίφ 
elenber baran bin, als wenn ίφ nie was baoon gehört. Unb wahr= 
haftig ift alles aufs genauefte eingetroffen. 9ΐίφΐ als ob ίφ h^nùt ben 
X einen Sorwurf тафеп woïïte, benn oon btefer 6eite muft bu 
ηύφ nun ein oor allemal fennen. Sielmehr banfe ίφβ ben Ottoen, 
baft ίφ — mit ЭД?атег aus §of gefommen btn. 9hm wie giengs 
mtr fetthero: пафЬет ίφ bas Clinicum mittelbar unb unmittelbar ge= 
prüft hatte, Ье1ф1оз ίφ bas Honorarium gu praenumeriren (ohnge= 
fehr 6 ЗВофеп ηαφ meiner Slnfunft) unb babeg um Patienten angu= 
halten; mir fehlte es an ©elb, alfo ίφ barf es nur oerlangen — bas 
übrige weift bu —, unb bte oott einer Жофеп gur anbern ое̂ фоЬепе 
^ofnung, mein Honorarium gu begaben, таф1е, baft ίφ bis jegt, aber 
Ьоф w o  e n w e t f e , bas Uebernehmen oon Patienten oerf oben habe. 
SÎun fehlte es mir an einigen nothwenbigen Sü  ern, wie ben Theologen 
bas Seftament, aber woher ©elb nehmen; — mein 6peifewirth, ber 
anfangs тофепШф begahlt würbe, erhielt nun bie $reghett ап^фш= 
ben; gu nothwenbigen Ausgaben borgte ίφ oon einem ^reunb um ben 
anbern ; um fie, оЬд1егф ηαφ (Ermahnungen, gu begaben, borgte ίφ oon 
ЗиЬеп — bies will oiel fagen unb ift nie oortheilljaft, unb wenn man 
btefen fein 3öort ηίφί halten fan, fomt man gar leidjt in ©efahr, bas 

465) Am 17. April 1785 (s. S. 42). 
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©erebe ber fleinftäbtifdjen Scute gu werben. ©te 3uberettmtg ciuf mein 
(Examen fonte, (Öott wets, für ©mm nid)t fortgefegt werben; bte ange= 
fangte [!] ©oftorfcfyrtft würbe gum Seufel geworfen ; heute fteng ίφ biefes 
Sterna gu einem ЗЗифе an, morgen ein anbers, unb bas ©ewiffen 
erinnerte ιηίφ babeg fo fehr an meine (Erlanger 93efttmmung, ber ©elb= 
mangel, ber quäienbe unb gefährde ©elbmangel an bte Unmögl^feit 
ber (Erfüllung, baft ίφ etn 6toifer hätte fegn müffcn, wenn ίφ ηίφί äße, 
aEe Suft — gum gwefmäftgen? — ©tubtren hätte oerlieren f ollen. — 
60 weit bte Diagnosis; nun gur Sßrognofis! — SIetbe ίφ, fo oer= 
ficht ίίφ5 ί φ ^ φ ί ε ^ ^ δ , ba§ ίφ oor З^афО е̂гп ηίφί ©oftor werben 
fan. 9Bie ίφ ηαφ (Erlang fam, that ίφ bici, btdf als einer, ber balb 
2)r. werben unb [ίίφ] babeg in einem Renommé erhalten will, bas 
ein — angebotenes (Eonotft ausguf Iagen Цффе hat. 93tsher h

Q

be 
ίφ ηύφ ηοφ in meinem gar ηίφί ЬофтШфдеп ober t>erf wenbrtf en 
Son gu erhalten g e ^ t unb gewtffermaffen erhalten ; will ίφ biefes 
ηοφ fernerhin, will ίφ meine 6фи1Ьеп begaben, wtH ίφ 2)r. werben, fo 
fage ίφ btr, bafj biefes ηίφί anbers gef ehen fan, als wenn ίφ NB. 
gang ^фег weis, wo mtr binnen ber 3eü w e n i g ft e n s 600—700 fi. 
oorgeftreft werben. Unb bann bin ίφ — ©oftor — blofêer Doctor, ti-
tilli valore. — 9îun erwäge, ob ίφ ben theuren hinter hierbleiben foli, 
tn ber ^игф^ ben Seuten gum ©efpötte fgu werben] (es ift btes gar feine 
leere (Einbtlbung): „wenn wirb £err Hermann Ьоф einmal 3)r. werben?", 
wo ίφ entweber gar feine ober аиф Sûh^oHegta4 6 < i) müfte, 
an einem Ort, wo bte Sanbesfinber weit ärger als an anbern Orten 
gehubelt werben, wo (Eabale bas 6prü  wort : fein Sßrophet gilt ntrgenbs 
weniger 2c., unterftügt; wo bte Stbltothef егЬйгтНф unb btefe ηίφί 
einmal benugt werben fan, wetl bas gange 3ah r îe

 п о

Ф corljanbenen 
guten 93йфer weggeltehen ftnb; wo ίφ bas neue 3aht fo üiele ©είφεηίε 
austheilen mus ; wo ίφ wenigftens 2 mal auf bte 9îebouten gehen 
mus, wo ίφ {'пефЩф benfen unb wtber ©ewtffen h^nbeln mus — 
unb es fällt mtr jegt nur ηίφί alles ein ; — ober wo ίφ mit fehr 
wenigem, weil man ηύφ gar ηίφί fennet, befto ε ί ^ ε ί φ ^ η ^ leben, 
f re g benfen, g Iii f Ii φ fegn unb Ьоф tn einer otellekht ηίφΐ längern 
Seit gu bem gtoeefe gelangen fan, ber tm ©egenfafe bes Nihil ftatt 
(Eäfar einen Sehrer fegt. Steber 9 ^ t e r , erwäge alles biefes ftatt 
metner, feg offenhergtg gegen ηύφ, traue mtr aber ja ηίφί mehr fo 
etwas 93öfes gu. — Getieft bu ηύφ oon bem 93ε^αφί einer nteber= 
&0фйдеп Unbanfbarfett gegen gewts gutgemegnte ©eftnnungen, fo ift 

466) = Gläubigervonvürfe. 
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mir bos traurigfte 6d)iffûl an imbei'anten Orten bas füffefte, те1фез 
ίφ mir benfen fon. Uebrigens mus ίφ (in beinen klugen) unb шШ ίφ 
meines 2öoi)ls roegen fo eigennützig benfen: (Entmeber bte gerotffefte 
Ser^erung einer ЬшШпдИфеп Unterftüt̂ ung, ober ίφ mus [φΙεφίε^ύ^6 
tn 5 ЗВофеп fort. 95ίίφ bouert ntemonb aïs (£ijr. O. ; aber ίφ mets 
i^n guoerläffig toegen bes 53erbc^ts beg benen, bie bacon miffen bür= 
fen, gu ^фегп, baft er m i   петИф unterftü^en roolite unb ηίφί Eonte, 
bajj er felbft bamit ооШоттеп gufrieben fegn foli. — 2Bos bu ihn 
υοη meinen Briefen follft miffen laffen ober ηίφί, bas überlaffe ίφ 
beiner Klugheit — nimm Ьгф aber in ^Ιφΐ ; etn gur Beunruhigung bes 
anbern oerlohrnes $öort läft ϊίφ ηίφί fo Ιείφί roteber gut тафеп. 
91аф е̂п5 rotrb er etnen Srtef υοη mir erhalten, mortnnen ίφ ihm für 
bas S e ^ a f t e banfe, unb bann erhält er balb barauf etnen gerabe gu 
mit einer 2üge, ben feine Sriiber unb ferne Butter lefen bürfen.  

бфтЬе mtr nur ηοφ, mas bu eigettt^ υοη mtr oerlangft, menn 
ίφ ιηίφ mie ein — ίφ mets felbft ηίφΐ — betragen ober fegn foli? 
$hue ίφ es ηίφΐ, menn ίφ meinen auf ber oortgen 6ette btr ermähnten 
Sorfa^ ftanbhaft ausführe? — бфшЬе mir nur, mas bu fonft megnft, 
ίφ деЬогфе btr, mie bu es nur oerlangft, fo balb es begrünbet ift.  

Sas Srtbram hût mir а ^ { е г о гЬепШф mohl ge f a l l en . 
О menn ίφ nur einen gangen, aber аиф  ef ltffenen/ ηίφί Ьос!пф--
ten 6ptegel ftatt eines fokhen Srumms hätte. — 

Зф unb bu fmb ein Sßaar ©ente, btes bemeift unfer д1егфез 
elenbes ΘφίίίαΙ, unb eines oon Segben hot uns fo gufammen деЬгаф!, 
fo baft ίφ ί φ ^ ε η fan, ίφ btn 

bem ^reunb 
3. S. ^ermann. 

45. 

['Sin Зеап ^aul] 
Sertrautefter ^reunb. 

Siefen l̂ugenblicf, Sonnerstag ben 21. SUuguft ^benbs um 4 Uhr, 
erhalte ίφ oon meinem Sater ein Й0̂ феп mit nerlangten Вйфегп

4 6 7

) гс., 
unb ba ίφ feithero in ber ЗЛедпипд ftanb, bafj betn: „Otto h^t bie 
O. . . , 468) е^иф! um . . ., unb ben (Erfolg !anft bu errathen" — fo 
ütel hetffen follte, als bu rotrft 50—100 ober 200 fl. erhalten, fo fanft 

467) Vgl. S. 135. 
468) O[ttoin], seine Mutter. In der Kopie seinesBriefes vom 20. Juli und 1. Au-

gust an H. hat sich Jean Paul diesen Satz nicht notiert. J. P.s Meldung bezog sich 
wahrscheinlich auf den an die Ottos gefallenen Nachlass ber Bergrätin (vgl. S. 133). 
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bu benfen, tuie ίφ erfdjracf, als td) nur oon btr 6 fl. fanb; ίφ lies 
alles liegen unb ftehen, lief fyalb erblaßt in ben бф1о§даг1еп, roteber 
ηαφ £>aufe, unb holb ohne Sernunft roeis ίφ ηαφ langem herumlau-
fen ηίφΐ5 gu thun, als biefen Brief an Ьгф anzufangen, um btr fogleid) 
gu fagen, bajš beine 6 fi. feinen gröffern Sanf erhalten fönnen, als 
шепп ίφ fage, fie hoben ιηίφ non bem tollften Unternehmen :gurü<f= 
gel)ûlten. — 3egt rotU ίφ roteber ein roenig ausrufen unb Ьигф iperum--
laufen ιηίφ erholen. Slanft bu's glauben, bafj ίφ in meinem 
herumfahren in ber 6tube einmal über bas anbre 1афеп mus. (Sin 
2афеп, bas ίφ beg bem, ber ben Serluft feines ßiebften auf ber Sei t 
[erlitten hot,] für bie fmrô)terl^fte Borbebeutung holten roürbe. — 3Φ 
aber beftnne ιηίφ ηοφ fehr гооЩ, roas ίφ benfe ; огеПегф1, bafê ίφ für 
[ber] Sftenge ber ϊίφ anbrängenben (Empftnbungen über ge^metterte 3lus= 
|гф1еп (unb fegt ergieft ίίφ ein ^lu§ oon Shränen), über bas Berouft* 
fegn ипдШШфег (Eltern, ипдШШфег gremtbe зс. — тф1з empfinben 
fan.  

9ΐαφ einer langen ^aufe: 

Sie gange 3ßü tyt war ίφ 1адНф, roteroohl immer ohne (Erfolg, 
^Bittens, beinen legten Brief, roortnnen oon ber mir gugetrauten 9ΐαφε 
gegen bie О . . . . Bergögerung ftanb 469), mit etroas ЗЛи̂ е gu beantro orten, 
g. B. btr gu оег^фегп, bafê ίφ bem ^ctuar В[оде1]

 4 7 0

) ηύφ ηίφΐ tm= 
mer fo rote дегооЬпИф oerftellt, fonbern — einmal roetfj ίφ5 gerots, 
roo er mir ferne ШпЬег

471

) ηαφ ipof anoertrauen гооШе, roenn ίφ fo 
etroas (rote bu roeift) unternehmen гооШе — ηύφ oon einer 6eite ge= 
geigt höbe, bte mein innerftes entbeft. Зф гооШе btr hiebeg fagen, bafê 
man foW)en Seuten, man mag аиф fo heilig tote eine Reliquie unb fo 
roeife fegn, als fie ίίφ felbft es gu fegn einbtlben, Ьеппоф maltttös, 
bum :c. 2C. e^e in t . Ŝ urg fie fommen mtr oor rote bte 9îegenfenten 
metner Вйфег

47

'
2

). Su fanft mtr ohne Вег^фегипд glauben, baft ίφ 
g. В. beg ben 9ΐαφπφ1εη, „ber hat fa btsla 2Belt" — „er liebt ВеПе= 

469) Vgl. S. 135. 
470) Johann Wilhelm Vogel (1753—1806), Regierungsadvokat, später 

Kommissionsrat in Schwarzenbach (vgl. Berend I, S. 451, Nr. 7). 
471) Vogel hatte 2 Kinder, einen Sohn und eine Tochter; der Sohn wurde 

später Jean Pauls Schüler. 
472) Eine Besprechung der Schrift über die Anzahl der Elemente erschien 

1788 im 1. Stück des 78. Bandes der Allgemeinen Deutschen Bibliothek (S. 143 f.), 
der Abhandlung über Feuer, Licht und Wärme ebenda, 82. Band, 1. Stück 
(S. 489); der Verfasser dieser beiden ablehnenden Besprechungen war der 
Jenenser Mediziner Christian Gottfried Gruner (vgl. Anm. 65). 
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trie, $lnnulum Sßlatonis473) гс." — i)ell auf 1афеп mufte. ©οφ genug 
oon foWjen ©είφορίβη, гое1фе bte Ьодта^фе Wahrheit S

u

 bestätigen 
|'фетеп, baft es eher aEerhanb Birten oon Teufeln aïs mehrere ©ötter, 
ίφ шоШе fagen, (Engel giebt. 

38teber ηαφ einer Eleinen Sßaufe 474): 

Зф toürbe btr langes unb Brettes oon ben Нпаппе̂ шНфЕег= 
ten (Erlangs gef rteben haben (шепп ίφ ιηίφ пешНф eher an 6фшЬ= 
ϋίφ gefegt hätte), btr oon ben ΕίηΜϊφεη Stubentenbuben, ben conrector= 
mäßigen ^rofefforen, oon ben tote bas heile ßuber fttnEenben 9JUftpfü&en, 
bte ntan begm 'Slufftehen empfinbet unb oon ber Заифе ber S3etsgerber 
herfommen, oon ber elenben BtbliotheE гс. [ergäbt haben.] — "Siber 
jegt Eetn 5Sort oon alle biefem, fonbern ίφ rotE 5ίφ errathen laffen, 
roarum ίφ nie übers бфшЬеп an Μφ, ηοφ an jemanb anbers, otel 
roeniger gum ßefen eines guten Вифз Eommen Eonte, шепп ίφ btr nur 
ben geftrigen Sag ГфНЬеге : 3u früh bem (EoEegto bat ίφ einen 
guten ^reunb um ©ottesroiEen, mir nur 8 fl. gu oerf affen, roeil ίφ 
[фоп 2 in ber £а1фе hatte unb etnen fremben ^reunb auf bie ©efahr, 
oerEIagt gu toerben, befrtebigen rooEte, ber mir oor 4 ШЗофеп 10 fi. 
geliehen, bte ίφ фт (auf Bertröftung bes ΟΙΙοίϊφεη Briefs) 475) binnen 
8 Sagen gerots begaben rooBte itnb mit (EinftecEung ber теЬег!гафйд= 
ften (Ermahnungen bis auf biefen 3eitpunEt ое̂ фоЬеп hatte. — 2)er 
'Sroft, ben ίφ ftatt 8 fi. erhielt, roar: ίφ mus felber etroas oerfe^en. 
ШЗо Eau man btes? fragte ίφ begierig, itnb mehr als um 100 fi. roar 
mir bie befnebigenbe $lntroort lieb. Um 9 Uhr gteng ίφ besroegen 
ins Collegium, roeil ίφ bas ©elb (2 fi.) für 1 Виф erhalten foEte, 
bas ίφ mir in ßetpgtg 3 mal, in <pof 1 mal unb in (Erlang 1 mal oor 
2.45 geEauft unb jegt аиф roteber oerEaufen mufte (6eEe's Medicina 
clinica

 4 7 6

)) . — Bon 10—11—12 Uhr roar ίφ tn ргаШ[феп BorIe= 

473) Der Schwarzenbacher Arzt J. G. G. Doppelmair (vgl. Anm. 6) hatte 
1781 in Berlin eine Schrift „Anulus Piatonis, oder pliys.-chymische Erklärung 
der Natur" erscheinen lassen. Es handelt sich bei diesem Zitat wohl um einen 
resignierten Stossseufzer irgendwelcher Hofer Philister über Hermann, der ein 
Anhänger der Doppelmairschen naturphilosophischen Anschauungen war; die 
Partie könnte recht gut in dem Jean Paulschen „Tridrama" gestanden haben 
(vgl. Anm. 462). 

474) Am Rande: 6onft fdjmtte id) mein Rapier erft ab — biesmat nici)t. 
Das Blatt ist unbeschnitten. 

475) Vgl. S. 131. 
476) Die „Medicina clinica oder Handbuch der medizinischen Praxis" 

von Christian Gottlieb Seile (1748—1800), dem Leibarzt Friedrichs des Grossen, 
erschien 1781 in erster Auflage ; mehrere Auflagen folgten. 
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fimgen unb pmïttfcfyem Befragen ber Patienten, mobeg ίφ oteïïeicijt aus 
тпегИфег ^ränfung über meine fatale Sage bie Unamteljm^feiten 
ber ргаЕй{феп lilrgnegfunft immer concentrirter gu ίφτηε&η ftfjten. — 
Зф Ijabe ηοφ 2 gute ^reunbe, bie otel οβίφετίεΓ ftnb als ίφ unb 
baoon ber eine ίφοη bis gum blofjen promovirten Dr. ift, ше!фе mit 
mir jebesmal feufgen unb beflagen, bafj fie ftatt ber Medicin ηίφΐ lte= 
ber ein Jpanbmerf gelernt hätten. — Um 12 gieng ίφ gum CEffen, ооП 
oon ben ©ebanfen, tote ίφ ηαφ ЗЗДе mein rotfjes ^letb aus bem 
häufe bringen шШ, unb bös über bte ηοφ m  t angenommene Sßoft, 
bte ιηίφ oerljinberte, meinem 6peiferotrti) ben mtr oor 3 ЗВофеп über= 
τείφίεη unb jegt angehäuften 3^ttl [!] gu begaben. — ©laubft bu rooljl 
bafj ίφ mufte, ob mir bas (Effen ίφιηείΐε ober ηίφΐ ίφιηείΐε?! — 
9ίαφ bem CEffen tourbe bas Ŝ letb дШШф oerfegt, ίφ erhielt 10 fi., mo= 
Ьед д!егф 20 Ŝ reuger pro studio et labore, ηίφΐ oor bte ЗМ

е п

/ аЬде--
gogen tourben гс., unb mein Creditor tourbe gu meiner 1)шЩфеп $reube 
befriebigt. — 

gu $lbenbs oor бф^епдедеп : 
übergebe ίφ alles Ьегд1егфеп, um btr ettoas gu ergäben, 

roas betner "Slufmerf famfett gerots roertl) ift. — (Eine ©εϊφίφΐβ sub 
rosa ! — ЭЛетет бфпе^ег

4 7 7

) in Setpgig Ijabe ίφ unter anbern 
6фи1Ьеп аиф eine oon ^ein^art l)er üerf aft, bte über 95 Staler 
ίαφίίίφ betrug478). Su metft ηοφ bte mir g e f   e n ϊΒεφϊεΙ, те1фез 
Quittungen toaren unb toofür ίφ паф^его jenes ©elb baar an 
бфпе^ег erhielt. Зф gal)Ite es ben Dttoen aus, гое1фе bamals 
©elb fefyr nötig Ratten, unb f rieb an бфпе^ег, baft er gur 
Oftermeffe oon ben Ottoen einen 2ΒεφίεΙ  ef  i(ft befommen roürbe. 
(Er folte mir beg (Empfang beffelben 1од1егф eine Quittung {фШеп, um 
fie bem Э^фе̂ есЕеп unb ber Baafe oon ^etn^art geben gu fönnen, 
bafj bte 6фи1Ь bes ^etn^aris Ьигф ιηίφ пфйд getilgt toorben feg. — 
Зф frage meinen Bater einmal um bas anbere, ob er поф тф1з er= 
galten? — 9?etn. 'Sim 13. 3ul. f  rieb mir mein Bater unter anbern: 
„a propos. Stefe оегдапдепе ЗВофе Eomt bte alte $Негфе1ЬесЕт gu uns 
unb таф1 unter Begrüffung t^res SWannes einen Quires Quares l)er 
oon Obligation, Bor Original, oon bte Sonners 6tubenten, oon ber 
Mad т . ШШег

 4 7 9

) , oon hermann, ^etn^art гс., то [ίφ] beg фгет 
477) Vgl. Anm. 50. 
478) Vgl. S. 31. 
479) Die Base Reinharts? Die Mutter der Reinharts, Magdalena Wilhel-

mina Friederica, war eine Tochter des Hofer Justizrats und Consulenten Joh. 
Karl Siegmund Müller (Hofer Kirchenbücher, wo allerdings bei der Traueintra-
gung vom 2. Nov. 1750 der Name nachträglich in „Müllner" verbessert ist). 
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Weggehen fo otel ais oor tarent herkommen braus nehmen fonte" — 
unb ban fam ber alte ^etcljelbecf felbft unb fagte ЬеиШф, baft feine Obli-
gation in Original oom ©cfynetber betrieben roürbe гс. — Зф ftugte, 
ίφ ftugte, unb $lm 13. August ϊφίβ mir mein Sater begltegenben 
fremben Srtef, ber an tl)n gefc^ift roorben, unb bat ιηίφ, ihm gu fagen, 
roas er тафеп follte. — 2öenn bu thn — οίεΚείφΐ ηίφί ohne Ser= 
rounberung, gelefen ijaft, fo NB. ftelle ihn meinem Sater fern пфйд 
roteber gu. — 3egt toerbe ίφ nun an бфпе^ег felbft ί φ ^ ε η , 
bte Otto gerots entf uIbtgen, g. S. baft fie jegt etn haus gefauft hätten, 
baft ίφ es ihnen ί φ ^ ε η гооШе unb bergl. 3îun benfe btr, roel= 
фег 5)оппе̂ ф1ад biefer Srtef für ηύφ шаг, begnade fo ftarf rote ber 
heutige, oon bem allein ίφ аидепЬНсШф ^ορϊϊφιηε^η befam unb fie 
ηοφ ijabe.  

9ΐοφ тоф1е ίφ aber Ьоф um alles tn ber 5BeIt gerne roiffen, mie 
ίφ mit ben Ottoen егдепШф baran шаге, ob bte flutter oon ber mir 
оефгофепеп Unterstützung etroas erfahren, ob bte Srüber etroan auf 
ιηίφ böfe ftnb, ober ob ob — ob ? 2)er (Ehrifttan hat ge= 
rots ηίφί5 rotber ιηίφ, unb er bauert ηύφ, roetl ίφ gerots roets, baft 
ίφ ihm Mnfungen unb богдеп оегиффе. ©laubft bu ηοφ, 
baft ίφ in (Erlang fubfifttren fan ? — о шаге ίφ Ьоф oor 3 3ûh r e u 
in ^ßrag ein — (Eljrtft roorben ! 4 8 0 ) — Unter anbern roolite ίφ bir аиф 
v 2 Sogen ооП ©rünbe 1фМеп, bte in 4 (Haffen getheilt roaren, 
1) Sorthetle, unb 2) ^αφ^εί ΐε , roenn ίφ tn (Erlang bleibe ober 
3) 4) fortgehe. — ffiir 1) roufte ίφ tm (Ernft ηίφΐ5 ausf Iagenbers 
als: 3n unb um (Erlang h^um ift roeber ein ©tubent ηοφ etn ^ro= 
feffor, ber ein ^reunb ber (Ehemte hoffen fonte; unb etnen unftubierten 
•îlpothefer ntmt man gerotft ηίφΐ bagu. — 2)er alte 2>elius ift mtr fer-
ner in ber Shat ^φί fehr дегоодеп, гое1фез ίφ erft Ш И̂ф gemerft 
habe ; аиф ift auf bas mir oon bir gum ип!ег^шфеп angeratene ÎBort 

aïïerbhtgs einige 9îûcf^t gu nehmen481). ВДет freue Ьгф 
auf ber 6ptt)e bes $letna über bte aufgehenbe боппе, roenn Ьгф 
flüfttge 6onnenmaterie haunter f  emmen roill. Uebrigens mus 
ίφ bir fagen, baft ίφ es bem (Ehrifttan Otto 1фи1Ьгд bin, [ihn] aus 
einer Serlegenhett gu reiften, bte ihn [!] mein ferneres ^ortfommen in 
(Erlang gerotft тафеп roürbe. ЗФ gehe alfo fort, bu roetft roo= 
hin, unb roillft bu mir ηοφ eine Sitte erfüllen, fo ίφίιϊε mir nur mit 
ber паф^еп Sßoft ben ShetI oon haller, bamit ίφ bas gange ÎBerf oer= 

480) Vgl. Anm. 121. H. meint wohl: Mönch geworden. 
481) Vgl. Anm. 448. 
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fcmfett fan — ίφ (фгеШе alles untereinanber, rote es in meinem ^opfe 
ausfielt. — lies jegt bte Beilagen auf grauem Rapier482). 3egt 
ift ber 3eitpunft, roo ίφ Gelegenheit habe, bas cerfh^te бфгоапЕеп 
meines ιηίφ immer äffenben 6 t f faIs auf bte legte unb äufferfte Sßrobe 
gu ftetlen, es auf eine 6ette gu beftimmen, bie, roenn ιφ roetft, baft fie 
elenb fegn foli, mir lieber ift als bie bem ftipenbien= unb ftegtifdjlofeit 
Setpgtger unioerfttätsleben [!] oorgegogene Apotljefe 483), als bte gerüljm--
ten herr^feiten in £etpgtg (bte ίφ gu meinem Glüd: unb ηαφ meinem 
(ЗДфта! unb nur gufäHtger roeife mit anbern оег1а^феп fonte), als 
bte abgetragene 9io<fgüttge herauslocfung aus Seipgtg, als bas ηοφ 
beffere hofmeifterleben, als bte eijrroiirbtgen Aus^ten bes neujerufale= 
тШ1феп Sebens

4 8 4

) in (Erlang. — Зттег ίφ onere Aus^ten oor mir! 
unb immer tieferes fallen ins (Elenb. — — 3ft eine S o r ^ t 4 8 δ ) Riebet) 
tm 6ptel, fo rotrb es bte (Erfahrung lehren, ob fie es οίεΐίείφί fo anfan--
gen mufte, ιηίφ rerum humanarum expertissimum fere ηαφ G 4 8 6) 
gu üerf I gen. — $Ber gtebt mir ®anf, gef œetge Srob für bte bts= 
fjertge gerots für anbere rooljlgemetjnte Aufopferung metner £eibes= unb 
6eelenfräfte ? — 9ΐίφί einmal bas fan ίφ ftubieren, roo ίφ ιηίφ ba--
Ъгх) tn Sßeftbroljenbe Gefahren begeben mus, um anbere baoor gu retten ; 
roo ίφ bet) ben abf eul  ften ßuberfranf^eiten, bte ηίφΐ einmal bas 
Stel) bût, ηίφί einmal ber бфтЬег unter bie ipänbe befomt, bte Sîatitr 
oor bem паШгНфеп CEcÉel abhärten mus; roo ίφ Unb foïïte ίφ 
ЗМигте^ф roerben mitffen, ber Ьоф unoerroeljrte (ΕίφεΙη ttnb $Bur= 
geln freffen fan, roenn ίφ nur baber) fret) btn unb ben ηοφ tn ber 
паШгНфеп Orbnung Ье̂ пЬНфеп Rimmel anfeljen fan. — 9ìun rotil ίφ 
erft meines Saters unb beuten mit ber heutigen Gelegenheit unb mit 
bem Gelb erhaltenen Srtef lefen unb ηύφ bann — rul)tg? — nteber= 
legen. 

ben 22. 3luguft. 
heute l)abe ίφ nun an herrn бфпе^ег in Setpgtg де1фпеЬеп, 

bte Otto тодНф^ е^ЁфпШд^ tljm geraden, ίίφ ja ηίφίβ merfen gu 
laffen, unb ben noti)roenbig §егагШ<Щфеп ^atfy fyingugefügt, an einen 
älteren Otto ηοφ einmal gu ί φ ^ ε η , baft er ϊίφ an jemanb anbers in 
hof roenben müfte, roenn er ηίφί balb roenigftens eine blos Ιφπ^Ιίφε 

482) Nicht erhalten. 
483) Vgl. Anm. 2. 
484) d. h. das Verhältnis zu jüdischen Geldverleihern (vgl. S. 136). 
485) == Vorsehung. 
486) Vgl. S. 133. 



144 KURT SCHREINERT В XXX. 2 

Antroort υοη ihnen erhielt, baft er biefen Brief Ьигф meine (Eltern an 
€>te 487) foHte abgeben laffen гс. 

©eftern habe ίφ ингШф bte befonberften Meteore meinet' 6eele in 
ftem oorhergeljenben ©е!фгеШе fehen laffen, ηίφί mets ίφ [!], mas ίφ 
ïjeute thun roerbe. — Зф nehme nun betnen ©elbbrtef gu hanb unb 
beantmorte, mas mir gefällt, folgenbes: 

SOietn 2te* Виф fanft bu oon SO^ehringer
488

J erhalten; — aus bem 
hier hie unb ba ausgefprengten ©егйф1, baft ίφ aus SOHsfaUen über 
(Erlang ηαφ 2öten gehen miti, fan ηοφ (Ernft merben. — ЗФ ermarte 
hierüber betn Urtheil. — 

Bors t ige Bermenbung bei ber ^rau OerthlÌn 489) oerbtete ίφ btr 
gar ηίφΐ; aber nur оефгефе biti) ηίφί, aïs ob himoon mein (Erlanger 
Dr. merben baoon [!] abhänge, ©и fanft fagen, ipertnann ift jegt in ber 
gröften 9îoth, btes ίφαηχε ίφ ηύφ beg einer fo braoen $rau gar ηίφί 
gu geftehen, fie bürfte meine genaueren Umftänbe miffen — nur ber 
herr (Eammerrath4ί)0) ηίφΐ. 

„Зф foli ben Ottoen meine Sage mahrer oorftetlen." — Зф be= 
^αφίε ben (Ehrifttan Otto mie bte Шгфе ben lieben ©ott — er mets 
gémis unb gar mohï, baft es mir fehlen mus, unb gäbe mtr gemts ohne 
alle meine geringfte Bitte, menn er fönte. 3)оф es liegt fyin ein Brief 
beg, ben bu ЬемИф âu beftellen rotrft fo gut fegn, mortnnen ίφ ihn 
nur um еШфе fi. bitte — übrigens mirft bu jegt оге!1егф1 bte Sage ber 
бафеп beffer etnfehen aïs bamals, rote bu ηαφ metner jetzigen (ΕίηίίφΙ 
glauben mufteft. 9Jîein (ΕηίίφΙ^ fähe aus als: „Bater ϊφΰίε ©elb, 
ober ίφ gehe unter bie 6oIbaten491)." — 

©ein Bureben, baft ίφ in (Erlang bleiben foli, hat ben (Enbgmef, 
ben bas ЗигеЬеп beg einem 6ф{^гйф1деп haben mürbe, baft er tn fet= 
ner (Eajüte bleiben unb ϊίφ ηίφί auf einem Brete in bie offene 6ee 
magen foil. — 2)anf für betn Brett, bas bu mtr jegt  e f  t f t haft. — 
бфМе mir nur bas Виф oon hatter; bis ben 1. Sept. gu SJîittage 
haft bu Sett, etmas an ηύφ gu ΐφίοίεη, unb ίφ bts ben 3. Sept., etmas 
gu erhalten; ben 5 ,en oerlaffe ίφ (Erlang unb, то тодКф, ηοφ eher; 
befonbers menns ηαφ 3Blen gehet . . . 

ЙеЬе геф1 roohl, unb benf beg ber Äufferung metner бфгодфЬеНеп, 
toas man beg ber Aufführung ber Betrunfenen benft : baft ίιφ mehr bie 

487) Die Mutter der Ottos ? 
488) Vgl. Anm. 45. 
489) Mutter von Jean Pauls Schüler (vgl. Anm. 379). 
490) Ihr Mann, Jean Pauls Prinzipal. 
491) Vgl. S. 132. 
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ti)tertfcfye 9îûtur aïs ber bis gum дащКфеп бЩфитдеп unterbrüfte 
©etft regt, unb baft bu Ьигф 9ΐαφϊίφί бфаат unb 9ieue егШф!егп 
m 

beinern ^reunbe 
3. В. ^ermann. 

46. 

[An Зеап Sßaul] 

Θ 
ш

) , ben 15. 6ept. 1788. 
ßteber 9^ф1ег. 

SOÎein erfter ©ebanfe in meiner neuen ЗВсфпипд bift bu. 9ïimm 
mtrs aber n t  t übel, menn bu ftatt einen [!] bir untermegens [oon] met= 
ner Steife gugeba ten langen Briefe einen f o furgen erijältft. 5)enn 
aufterbem тоф!еп 3eit unb Umftänbe oeranlaffen, btr gar m  t s gu 
[фгехЬеп. Aber fooiel [ίφ in ber тодНф^еп Йш е̂ thun läft, folgenbes : 

боппаЬепЬ, ben 6. Sept. früh uro 5 Ufir gieng гф aus (Erlang, 
rote ein Don Quixot. Braune Söefte unb ipofen, bie mir bie ЗЛоЬе 
bisher gu tragen oerbot, meinen roeifen ben ίφ ϊφοη tn §of gu 
tragen ιηίφ {фапйе, tn beffen re ter ЗДфе 6djreibtafel, happier, mooon 
biefer Brief etn Shetf tft 3nfcriptionen, ben ©runbrtft nebft excerpirten 
nothmenbigen 9ΐαφπφίεη oon ein бфпир^иф, ein paar 
rotfye |>апЬ{фи1)е, in ber Itnfen etn paar ВапЬег!фи1)е, eine ΘφαφίεΙ 
mit 6tegeIIacf, ^ett^aft, Йатт, Barbtermeffer, Seife гс., unter bem 
Itnfen Arm meinen "ЙедепГфтп, mehr um meinen Bünbel oon 
1 бфпир^иф, 2 £emben, фаЫиф, ein paar 6trümpfen unb eine 
бф1а^й^е bartnnen oerbergen gu fönnen, als für ben Siegen ιηίφ ba= 
mit gu ίφ^βη. — Яете Я1ешдfetten ! 2)enn bies mar ber ©egen* 
ftanb meines Omnia mea mecum porto гс. — 

Als |гф пафтШад [!] mein ^reunb, ber ιηίφ bis Bamberg be* 
gleitet hütte, oon mir trente, fühlte ίφ erft bte concentrirte BorfteQung 
meines gegenmärttgen unb beoorftehenben Θφίίϊαίθ. — 2öer hätte glau= 
ben f ollen, baft beg meinem Ausgang aus Bamberg, ber oon ber uner* 
МдИф brütienben öomtenht&e аиф рЬдЩфег roetfe erf meret mürbe, 
тгф bie f о häufig an bte ЗВеде gepflangten catholifdEjen Btlber tröften 

492) Gemeint ist Göttingen. Jean Paul verstand sehr wohl, was H. mit 
der halben Andeutung seines nunmehrigen Aufenthalts sagen wollte, und ant-
wortete darauf (Berend I, S. 269): ЭДт (Ente ifts eine ©riUe oon btr lieber in 
einem gelognen als œaljren Ort ju fem unb id) fetje in 3îûfjtci)t bernes 9lu[)ms 
feinen Unterfd îeb jraifdjen 9B[ien] unb ©[öttingen]. ©letdjtool liegt bein ©tegel ηοφ 
auf meinem Sötunb. 

10 
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fönten. — 2)α fteïjt man immer ben оortrefliebften Sfflenfcijen* unb 5Bctf)r= 
f)eit= liebenben SRonn gerprügeln, mit bitteren ^rönfungen ηοφ mehr als 
mit Θίύφεΐη, Spieften 2C. oerrounben unb bet) ben häufigften Stöften 
unb бфШдеп unter bem йгеи^е erliegen 2c. 9ΐοφ roeiterhm be= 
gegneten mir ein paar ßumpenferls, baarfüfttg unb 9Ле|}дег5Епеф1еп 
αί)ηϋφ, bte mit einer Branbtroemfiftel einanber [efunbirten : „2>as, bas, 
bas — bas tft ein' harte Bus, — meil, meil 2C. ίφ aus £allftabt (mo 
ιφ Î)ingu gteng) mus. — Зф ТфХаде ipaUftabt aus bem 6inn unb menbe 
ιηίφ ηοφ Samberg ί)ίη"493), Da Capo. — Йете ^leinigfeiten, benn 
meine Йаипе fonb îerinnen тфНфеп «Stoff, [ίφ gu beruhigen.  
9îun fein ©ort metter, als baft ίφ biefen Abenb in 9iatteIsborf blieb — 
ben anbern Sog, Sonntag, in Coburg logtrte. — ©en brüten, Montag, 
in einem Suberneft, ^rauenmalbe genant, ben ©tenftag in Arnftabt 
unb ЗЛШтоф tn ©otha, то ίφ gu Abenb onfam. SOÎetne bisherigen 
Abentheuer mürben ηίφί Μφ, fonbern [о!фе tntereffiren, bte fetner 
anbern Art oon Unterhaltung fähig ftnb ober {ίφ btsmetlen, mie ίφ, 
oerläugnen fönnen. 9Run rotrft bu glauben, baft ίφ tn ©otha 
ιηίφ fo merbe bioertirt haben, mooon ίφ btr etmas fagen fönte, meil 
I t tenberg 2c.494) bafelbft mohnen. Allein bte SOiübtgfeit ber 9ietfe unb 
bte SOÎattigfeit, юе!фе Ьигф bte an btefem Sag alles e^öpfenbe Sonnen= 
hifee оеги^аф1 mürbe, erlaubten mir ηίφί mehr, als an btefem Abenb 
einen ^reunb aufgufu en (9kti)saftuarius CEifer, beffen ^rau eine So = 
ter oon ber $rau ФргафЗСМ е̂гт Janicaud ober etne бфте^ег oon 
meinem ^reunb ©räfe 495) ift), an ben ίφ meinen fleinen Buffer addres-
sirt unb ihn bitten mufte, [ihn] beg Anfunft an ιηίφ abguf tcEen. ©abeg 
mar ίφ genötigt, btefen gangen ©onnerftag oom ^affeetrtnfen an bis 
gum Abenb(£ffen beg ihnen gugubrtngen, morauf ίφ Freitag früh toteber 
oon ©otha abreifte. ЗБагит ίφ aber an feinen gelehrten 93е[иф ben= 

493) Wie mir Herr Geheimrat Max Friedlaender nach einem Vortrag über 
Hermann, den ich im Juni 1926 in Berlin hielt, mündlich mitteilte, der bisher 
älteste Beleg für dies bekannte Lied. 

494) Ludwig Christian Lichtenberg (1738—1812), der Bruder des Göttin-
ger Professors (vgl. Anm. 27), war Archivar in Gotha. Er war eine Münch-
hausennatur (vgl. Ottokar Reichards Selbstbiographie, h^g. von H. Uhde 
(Stuttgart 1877), S. 48). — In Gotha lebten ferner der damals schon entthronte 
Führer der Illuminaten Adam Weishaupt (1748—1830) als Pensionär seines 
Anhängers, des Herzogs Ernst II. von Gotha, und der Astronom Franz von 
Zach (1754- 1832). 

495) Über Gräfe s. Anm. 460. — Die Frau des französischen Sprachlehrers 
am Hofer Gymnasium Jakob Friedrich Alexander Janicaud (1740—1794), Sophia 
Barbara (1728—1801) war eine verwitwete Gräfe (Hofer Kirchenbücher). 
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fen fonte, nwcf)te eine h*W оегЬгйрфе Saune, toogu [ίφ gegen 
©onnerftags Abenbs ein erfcfyredfltdjes roütljenbes ßeibretffen gefeilte, 
baft [!] nticE) oon 1/210—V21 Uhr auf bem Sprioet erhielt unb mit Aus= 
Ieerung oon oben unb unten (Erleichterung nur ermarten lies 496), hingegen 
fo gunahm, baft td) bie 6dE)mergen, menn einem bte ©ärme aus bem Seibe 
gemunben merben, ohne ipgperbel für meit erträgltdjer holten mufte. 
©as Softem ber Argneghmft mürbe \)m (Etngeroetbe, (Entgiinbung, 9lul)r, 
Cholera unb bie 6chmernoth h°ben fehen ober überminben mollen; 
ίφ aber tranf gu früh beg einiger Sinberung ein ©las faites ÏBaffer, 
eine eingtge Saffe Kaffee unb trat ftregtag früh beg îiegenmetter meine 
Steife ηαφ Sangenfalga an, aber V2 6tunbe über ber 6tabt überfiel es 
ηύφ roteber, unb nun glaubte ίφ im (Ernfte, meinen ©etft auf ber 
Straffe unb faft hinter ben ηύφ oerbergenben Saunen aufgeben gu 
müffen. ©tefe 3 Stunben gteng ίφ bis пафтШадз um 2 Uhr, nahm in 
einer Apotljefe gu Sangenfalga etmas ein, ίφΐίεί bis um 5 Uhr, mollte ein 
roentg geröftete 9[Rehi=Suppe hüben, mofür mir aber ber 6фтЬег1)йШп= 
3Birth ein З̂ пд Ьгаф1е, baoon ηύφ ber erfte Söffel gur Uebergabe 
retate unb ηύφ ηΰφίεηΐ gu bleiben bem од. — Sonnabenb früh Qtertg 
ίφ metter, faunt baft ίφ an ben (Ehgmtften ÏBtegleb 497) benfen mollte, 
unb fe&te meine Steife, beg feltenem Setbretften, aber mehr als 100 
Stühlen (salva venia), bis über SWühlhoufen ηαφ ©ingelftabt fort, ©en 
Sonntag mufte ίφ ^афтШадз ein heftiges iRegenmetter erfahren, mo= 
beg ίφ lernte, baft ίφ f  on otel in meinem Seben ausgeftanben gu hüben 
geglaubt hatte, aber nun ηοφ mett mehr erfahren mufte. ©οφ fam 
ίφ Sonntag ben 14. Sept. Abenbs ηαφ 8 Щг bur gef mtt^t, h<*lb= 
beregnet unb beg ftoffinftrer 91αφί in © an. Зф fragte ηαφ 
bem heften ©afthaufe, um begm (Eintritt in einen Ort, ber mir f о lieb 
mar mie mein erfter (Eintritt in bte 3BeIt, gu oerthun, mas ίφ unter= 
roegens gefpart. ©tefe Steife foftete gerabe 5 fl. (1 Ducat) 12 ^reuger, 
unb als ίφ heute meinen 9Birth fragte, mas ίφ für metne geftrtge 
Suppe, Saube, $Bem, herrliфее Bett, Kaffee, ©ebacfenes f ulbtg märe ? 
17 ©го1феп 4 ^reuger. ЗФ ga Îte, mietete mir ein Sogte beg 
§errn Sange (Lange), бфиЬтафег, tn ber ©rohnber Straffe498). 
6φ ί & aber bebten пйф е̂п Brief an iperrn ©räfe, ber А. Ш. Be--

496) Dazu bemerkte Jean Paul in seiner Antwort vom 2. November 
(Berend I, S. 263) : bein ©urdjfal, morin bu [bie] Icjten fyöftfdjeit Reliquien 
поп bir roarfeft. 

497) Johann Christian Wiegleb (1732 — 1800), der Verfasser der im 18. Jhd. 
sehr verbreiteten „Natürlichen Magie" (Berlin 1779—1786), wohnte in Langensalza. 

498) Am 18. Sept. wurde H. als Mediziner in Göttingen immatrikuliert, 

10* 
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fltfferten in (Erlang, beg Jperrn îBtnfler, beg ber frangöfifd)en Шгфе. — 
Hebrtgens bin ίφ, gottlob, gefunb. — künftig ein 9tftei)rers. Seb too^I. 
Зф bin bein $xeunb 

£>ermamt. 

47. 
[An 3ean ^ßaul] 

© ben 24. Oct. 1788. 
ßteber, guter 9йф1ег. 

ÎBetl ίφ heute
 е

™
е п

 toahren ^regtag habe, b. ί). ηίφΐβ gu thun 
ï)obe, unb für 9Ле1апфоНе unb äufterfter бфгоегтй^дШ ηίφί6 thun 
fan, f o mill ίφ ιηίφ mit bir ein toenig auf biefe Art unterhatten. — 
ЯВепп ber legte Brief, ben ίφ bir oon (Erlang aus gef rieben, für ben 
erften gilt, fo ift biefes ber 4te, unb ίφ hoffe, baft bu bie begben legten, 
bie ίφ erft ηαφ (Erlang an meinen $reunb C&rafe ίφίίΐε, mögft пфйд 
erhalten haben. 3n bem legten ftanb in bem P. Script, ein Зегфеп: 
Ш, unb bei btefem гоШ ίφ fortfahren499). Als ίφ петИф bem феггп 
ipofîftat ^[eber] 500) gefagt hatte, baft ίφ fein ^гащо^ф reben, aber 
es mohl oerftehen fönte, in Вйфегп unb menn es jemanb ^гафе, fo 
bebauerte er es ; allein ηαφ einigem ^αφίίηηεη fagte er : ΒίεΙΙείφί gehts 
Ьоф an. §ter mill ίφ ihnen [!] ein Billet an ben iperat Capitain de 
Navarre 6 0 i) geben, tragen 6te es ihm hin, unb ber rotrb 3hnen fagen, 
obs тодНф ift. ЗФ trugs hin b

n

 btefem, ber §ид1егф ein £>ofmetfter 
ift unb, mie es f e nt/ аиф ηίφί otel übrtg hat, о!)пдеаф1е1 er Haupt-
mann ift ; unb nun fagte biefer, er mollte besmegen mit bem (Srafen 
de Broglioδ 0 2) gu meinem Sorteti reben. ©епид, in einer Stunbe 
erhielt ίφ bte 9ΐαφήφί, baft es xeà)t angtenge, meil ίφ gut lateinifd^ 

499) Der ganze Brief ist verloren gegangen. 
500) Job. Georg Heinrich Feder (1740—1821), Prof. der Philosophie in 

Göttingen, Verf. weitverbreiteter Lehrbücher der Logik und Metaphysik (vgl. 
Fikenscher, Gelehrtes Fürstentum Baireut, Bd. II (Erlangen 1801), S. 128 ff.). 
Feder war damals Prorektor und nahm als solcher die Inskription der Studen-
ten vor. 

501) Der Kapitän Antoine Marie Levin de Navarre aus Würzburg war 
Hofmeister eines Barons von Specht; er war am 24. Okt. 1787 in Göttingen 
immatrikuliert worden (Auskunft des Sekretariats der Universität Göttingen). 

502) Ferdinand François Vicomte de Broglie-Ruffec (geb. 30. Jan. 1768), 
Sohn von Charles François de Broglie (1719—1781, Generalleutnant, Komman-
dant der Franche-Comté) und seiner Gattin Louise Augustine geb. de Mont-
morency (vgl. Etat de la noblesse 1784, Tome I, p. 163), war am 28. August 
1788 in Göttingen immatrikuliert worden, also 3 Wochen vor Hermann (vgl. 
Pütter-Saalfeld, \rersuch einer academischen Gelehrten-Geschichte von der 



В XXX. 2 Johann Bernhard Hermann 149 

oerftünbe (aus meiner Abhanblung de multiplici anima 503) fdjloffen 
fie biefes, петНф ber £>of9ìath unb Navarre гс.), unb ber ©raf 
möchte eben аиф gerne Ιαίείηίίφ lernen u. f. т . Slurg, ehe alfo 14 
Sage oergangen maren, hatte ίφ ίφοη eine Condition, bie ben 2Βηηίφ auf 
einmal befriebtgte, ber ιηίφ 14 Sage fo äufterft geängftigt hatte : auf trgenb 
eine Art oor ber £anb nur halbtoeg fubfifttren gu fönnen. 3Φ geniere alfo 
fett 3V2 Жофеп freg Sogte (}еЬоф mein ίφοη gemietetes Sogtemuft ίφ bis 
Oftern mit Aufmartung für 10—11 9ieid)sthaïer Ьеппоф befahlen), frege 
SCRittagsfoft, Abenbfoft — ίφ glaube, bas $xühftücf merbe ίφ Ьоф аиф ηίφί 
begaben bürfen — unb oterteljährig οίεϋείφί ηοφ 1 Loiiisd'or, frege 
Ж{фе. ipätte ίφ biefe iptlfe Ьигф ben guten $ . . . . ηίφΐ erhalten, 
fo hätte ίφ ίφοη tn ber 4ten ЗВофс 6фи1Ьеп тафеп müffen unb toäre 
oor Bergmeiflung geftorben, aber jegt habe ίφ Ьоф ηοφ ein paar Зфа= 
1er in ber ЗДфе, habe metter ferne Ausgaben; genug, ίφ fan ©ott 
ηίφί genug banfen, baft er mir янгШф eben fo Ьаф№ bebauernsmürbi--
gen als beg biefer 3ah^sgeit fo otel getoagt habenben Abentheurer fo 
gut geholfen hat. 9ìmt fan ίφ mentgftens fubftfttren. Su barfft aber 
besœegen ηίφί glauben, baft ίφ für Vergnügen ausgelaffen fegn bürfe. 
Зф habe, tote ίφοη gefagt, eine ЗЛепде Urfa en gu flagen unb .hödjft 
mtsoergnügt gu fegn, baft ίφ etne (£г1е1ф!египд berfelben gu empfinben 
glaube, toenn ίφ fie btr, bu magft ©efaUen baran haben ober ηίφί, 
mittheite : 

l) 0CRetn ©raf ift aus <5ßarts gebürtig, ίφείηί aber tm gehörigen 
Verhältnis gegen ιηίφ eben fo т ф tote ίφ gu fegn. 2)tes mag οίεϋείφί 
etne фаирШффе mit fegn, toarum ίφ ihn für fehr eigennützig, genau 
unb bergl. halten mus. ©tes erftreft ϊίφ аиф barauf, ιηίφ f o otel als 
тодНф gu benutzen. — ©r hat etnen Bebienten, ber gu  et   fein Яоф 
ift unb alle ЗОШаде feit ber gangen ein ©emüfe oon V3 toetfen 
9lüben, V3 gelben 9Utben unb 1/з ©rbäpfein mit SRinbfle f  unb oorher 
etne бирре uns oorfegt

 5 0 4

) , ftmpel, aber Ьоф gut детаф^ fo gut, baft 

Georg-Augustus-Universität zu Göttingen, 3. Teil (Hannover 1820), S. 23). Er 
suchte gerade einen Hofmeister. Auch sein älterer Bruder Auguste Louis 
Joseph (geb. 1765) hatte in Göttingen einige Zeit verbracht (vgl. Pütter-Saal-
feld, 2. Teil (1788), S. 20 und Pütter, Selbstbiographie (Göttingen 1798), S. 
787 f.), hatte die Stadt aber damals wohl schon verlassen : er wird von Her-
mann nicht erwähnt. 

503) Sie ist nicht veröffentlicht worden. 
504) Über die Einförmigkeit der Göttinger Speisen überhaupt beklagt sich 

der anonyme Verfasser des Werkes „Göttingen. Nach seiner eigentlichen Be-
schaffenheit zum Nutzen derer, die daselbst studieren wollen, dargestellt von 
einem Unpartheiischen" (Lausanne MDCCXCI), S. 87 ff. 
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meine feit 1 3ai)
r

 gefcfyumnbenen Bacfen roteber ihre ©eftolt befotnmen 
gu roolien 1фетеп. Anfangs шаг allemal Wein babet), aber feitbem ίφ 
ίί)η oer^erte — unb Mes gef a ) ηαφ ber erften ЗВофе —, baft ίφ 
mir ηίφΙ$ baraus тафе, fteht er es аиф ein, baft er ηίφΐ gefunb ift 
unb trinft feinen mehr. Qu frü^e iftt er Weintrauben unb ίφ eine 
gute 9fttW)fuppe, gu Abenbs jet}o Aepfel unb Brob; fonft Aepfelmus 
unb Suppe. Uebrigens pflegt er allemal gu freffen unb, ше1фез er ti)ut, 
feitbem mir miteinanber gemeiner дешогЬеп ftnb, mir bas menigfte unb 
1ф1еф1е̂ е gu laffen. Um nur ein 3wtmer heilen gu biirfen, roohnt er 
beftänbig, tote etu 6tubenpurf e, auf ber mir allem gugeetgnet gemefe= 
rten Stube, unb meil er ber ипогЬепШф е̂, bequemfte ЗЛе^ф unb ein 
Sßhlegmattfus unter ben ^rangofen ift, fo fanft bu Ιείφί glauben, ше!фе 
Βεϊφιοε^ίφίείΙεη ίφ baoon habe. Anfangs glaubte ίφ, es foHtc biefen 
Winter ηίφΐ eingeheigt toerben; aber mie ίφ, mie mein ©raf, faft bis 
gu ЗОШаде im Bette ftecfen blieb unb ίφ einmal eher Jpunger als 
$roft leiben gu fönnen oorgab, feitbem he^te шап ein. Allein nun 
thät es aber oft noth, ίφ таф1е balb meine, balb feine Cammer= 
thiire, balb bte Stubenthüre in einer Btertelftunbe 20 mal gu. Anfangs 
brante abenbs eine öfonomif e ßampe; mie ίφ ihn [!] aber oon bem 
(Etnfdjluäen eines 1фгоа^еп ©ampfes, ber |гф tn ben ßungen anhäufte, 
etmas ergählte unb er morgens barauf ϊφιοα^εβ З̂ ид ausfpufte, hat 
fie gu metner ^reube ben Abf teb erhalten, unb mir brennen nun 
lauter ß^ter . AHein ob jegt дШф bte ßampe n t  t mehr ftinft, fo 
mets mein ©raf Ьоф biefes Ьигф feine unbänbige unb ηίφΐ feiten mit 
einem βαφεη begleitete ©abe gu forgen gu erfe^en. 9ΐοφ mehr: ίφ 
habe thm als Ьеи11фег 6ргафте1^ег 10дНф 4 Stunben beftimmt; 
meil er nun fahe, baft ίφ etmas (Slaoter fan, fo fängt er nun fett 14 
Sagen an, bas Claoter gu lernen, t ä g ^ etne Stunbe ; bes Sages fällts 
ihm 2—3 mal ein fpa&teren gu gehen ; unb fan ίφ es ihm bann ab= 
|'ф1адеп, menn er ιηίφ mit oerlangt? Borgeftern fiel es ihm ein, 
Abenbs ηαφ 10 Uhr, ηοφ etne beutf e Αείορίϊφε ^abel tns ßatetn 
mit ihm gu überfein, unb Ьоф habe ίφ btr ηοφ ηίφί alle ΒείφιοεΓ--
Ιίφίείίεη ergählt; unb Ьоф mus ίφ es mir ooqet)o ηοφ für ein ©lücf 
[фа^еп, menn es ηοφ 10 mal ärger märe. Wenn nur meine Collegia 
angegangen finb, f о тШ ίφ ihn ϊφοη beffer in ber Orbnung gu er-
halten 1ифеп. Bor 10 Sagen fteng ŷeber an. künftigen 9ftontag 
.^äftnerδ0δ), unb 3 Sage barauf βίφίε^ε^ 506). 6о1фе Slleintgfetten 

505) Vgl. Anm. 285. 
506) Vgl. Anm. 27. 
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fyctt geœts Veroton an ben Setpnti} ηίφί gefe^rteben, fo toenig als bu 
ιηίφ je um foldje bitten œtrft507). Warte nur. ЭЛйпЬИф roolien totr 
mit etnanber reben, toas ίφ ηοφ bisher mit fernem als mit bir reben 
fonte. — Heute feit früh 9 Щг tft mein ©raf ausgeritten, einer 2tebes= 
Affaire gu gefallen, unb ift ηοφ ni  t toieber ba, besœegen habe ίφ frege, 
aber feine gute 3ßit. 3ßgt gehe ίφ fpatjteren; шепп ίφ toieber fomme, 
toerbe ίφ malgré toi œetterfortfaheen in bem, toas mir (Gelegenheit 
giebt, fo misoergnügt gu fegn. Bisher roeift bu Ьоф fo otel, toas 
Ьгф intereffiren totrb, inroteferne es Ьоф allemal geœts аиф für 
Ыф erfreuliche 9ΐαφπφίεη meines Ьеппоф дШШфеп 3uftanbes ftnb. 
Weift unfer Otto, baft ίφ tn (δ . . . . btn, f ο fanft bu es ihm alles 
ergäben ; ίφ œollte roetten, baft es gu fetner Beruhigung bient ; unb 
bas übrige Unangenehme ift Ьоф toeiter ηίφίβ als etroas ©rots tes , tote 
meine gange 6ргафте1^ег^еПе. Bis Oftern toerbe ίφ ίφοη etroas be= 
fanter toerben. Йап ίφ nun bis borthin 3 Informationen, 1йдНф 1 6tunbe, 
топаЭДИф 2 Shaler, befommen, fo pfeife ίφ auf ben ©rafen, effe, tote, 
roas unb roenn es mir gefällt, bin Herr auf metner 6tube, fan für 
ηΐίφ bann тапфта! eine 6tunbe in 9iuhe arbeiten, ohne Ьигф ̂ rtebes= 
frabesfragen geftört gu toerben. 9J?ag Ьоф btes halbe 3ai)£ аиф oer--
lohren gehen, fan ίφ Ьоф beg ^eber (̂ едИф feine рЫпеп{фе, aber 
befto {д^ета^феге) Sogtf unb SWetaphgftf, beg Йа̂ пег reine 9Watf)e= 
matif (gur Repetition ebenfalls) unb beg Ittenberg alle Slmile ber 
ηύφ belebenben ^h^fif roo ηύφ ϊφοη ber Anbitf ber phgftfalt= 
ϊφεη 3nftrumente in (Erftaunen fetjen fonte. Alles biefes fonte ίφ 
oorm 3ahre um btefe 3^it begm Weftentg 608) ηίφΐ haben. Ohngea tet 
ίφ um eben btefe 3^it fletftig Concerte unb Sänge Ье^феп fonte, jegt 
aber йЬпИфе Beluftigungen aïïhter mie eine anfehen mus, f о 
{фй£е ίφ ηύφ Ьеппоф je&o toeit дШШфег als oorm 3ai)te. Aber ob 
ίφ ηύφ дШШфег fühle unb empftnbe, bas fönte ίφ eben ηίφί fagen, 
fo fehr bin ίφ Ьигф ben ipöfer Aufenthalt ein ftnnltdjet 93ΐεηίφ ge= 
roorben, ber аиф fogar an jenen ©tngen ηοφ ©είφιηαί finben toürbe, 
roenn er nur bürfte unb fönte. Unb oor 2 3ahren fonte ίφ oom frühe= 
ften borgen bis in bte fpätefte 9ΐαφί assidue arbeiten, unb ητίφ rührte 
fein Sang unb fonft fein Bergnügen. Wenn toerbe ίφ roteber tn biefes 

507) Darauf bemerkte Jean Paul in seiner Antwort (Berend I, S. 267) : 
6etbft beine fytftorifdjen ßtntoebungen ftnb mir eben fo intereffont tote meine ©e-
fd)td)te, blos roetl bein unb ntetn 3Φ mtd) interefftrt. bacine fdjlug ein (Eouoert 
ön ber föntgltcfjen Safe! aus, toetl er einen Karpfen mit feinen ЯтЬегп gu effeit 
i)ätte ; bte Sßijtlofopijie ifts Slouoert, unb ber S^arpfe ift eine i)tftortf(i)e ^neïbote. 

508) Vgl. Anm. 454. 
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(Blets fomrnen ! 2>eitn ηοφ bis jegt befinbe ιφ ιηίφ ηίφί bacinnen. — 
9îun toetter : 

SDletn buffer, ben fyeute ooc 7 Жофеп ein Fuhrmann aus (Erlang 
gefahren, ift gu meinen gröften ßetbroefen bis jegt ηοφ ηίφί angefom= 
men, fo baft ίφ φη f  o n für f о otel ois für oerlohren [ф0£е. Unb 
шге otel oerlöljre ίφ bann ! ! 5lHe meine <pirn=(öeburten, [otoohl $ätus[e 
als Puncta Salientia, ftnb in btefem Buffer, tote аиф — etn paar 
alte halb[eibene Strümpfe, bte ίφ mtr als Apotheferpur^e oor of)n= 
gefehr 7 3al)£en gum ©taot gefauft hatte. ^urg, ber Яегп aller metner 
Spaabe ift in btefem  uffer  0 9), unb ein ©lücf ift es, baft ίφ genug 
©αίφε mit mir genommen habe, baft metn ©raf felbft ηίφί proprer 
in ber SHeibung einher geht unb οίεΙΙείφΙ froh tft, baft er ηύφ 
Iofophen (tote er ηύφ auctoritate F[edejro bafür hält) nur beg ϊίφ 
hat. So tote ίφ froh, юагКф froh bin, baft ίφ beg bem jegt ftürm f en 
Wetter, гое1фез bte ̂ enfter einzuregnen broht, tn einer ϊφοη tapezierten 
Stube, bte 1)ЩФ toarm tft, auf einem Йапарее fifeen unb fo gang alleine 
ηαφ oder Bequem^feit att Ьгф ruhig ЁфтЬеп fan. г̂едИф lauter 
©tuge, toooon ηίφίθ im Slant fteht. — Unb balb toirb mein Aepfelmus 
fommen, bas ίφ gemeiert unb gegimmt mit einem toeiften Semmelbrobe 
^етИф детйфПф oergehren toerbe. Stehft bu ben (Epicuräer, aber 
Ьоф fetnestoeges ben (Egrenatfer. ipter haft bu auf einmal ben Ueber= 
gang gu ettoas ρ^Μορ^ίφεη [!]. — Beg aller Beriming, beg allen 
klagen, beg aller traurigen бфшегтиЭД, oon ber mein  uffer feine 
unergiebige Quelle ift, toirft bu Ьеппоф einigen Iaunigten StRuthroillen 
an mir bemerfen; aber, lieber 9йф1ег, ίφ fan unb mus es fegn, 
шепп ίφ bebenfe, baft ίφ heute oor 6 ЗБофеп tn Sangenfalge шедеп 
häufiger unb ruhrartiger 2е1Ьез1фтег̂ еп tn bem elenbeften 2оф oon 
©afthaus mein Seben betnahe gu oerlteren [glaubte], unb шепп ίφ be= 
benfe, шаз ίφ oor ohngefehr 5 9®офеп auf bem Wege ηαφ (Eaffel für 
oergtoeifelte Шадеп gegen (feinen 9Леп[феп) 

5 i 0

) ausftieft unb [baft ίφ] 
jegt tn einer 2age btn, tote ίφ fie btr eben Ье1фпеЬеп habe, f о mus ίφ 
benfen, oon bem 6d)tfbtudh Ьоф roenigftens bas ßeben baoon ge= 
Ьгаф! gu haben. Unb ше1фег Stolg, шепп bu in meine 2ebens= 
Ье[фтЬипд ober Roman fetten fönteft : Cr gteng ηαφ ©öttingen unb 

509) Dazu Jean Paul : ©ein Buffer fegt mtdf) in toaijre 93eängftigungen nid)t 
шедеп [eines materiellen [onbern ^ierogIppi)ifфегг unb pi)tIofopfyifdjen 3«i)alts, toeil 
berne ftötuffe — ba^er bu oft Sachen oerbrenft, bte non ntemanb [ölten oerbrant 
toerben als oon einem Orttjobo^en — mir attgeneijmere unb geltebtere 6d)oos!ittber 
ftnb als majorenne ©eburten anbrer Stopfe. 

510) H. meint natürlich die Ottos. 
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„omnia sua secum portabat"δ11). — 3egt ift metn 3ftus ba. 60 
tïtel oon öfonomtfcfyen Affatren ober folc^en, ше1фе bie Rührung ober ben 
Unterleib betreffen. Run etroas oon ber Sage meiner äftfyetifdjen [I]612) 
Bruft, roenn ίφ anbers 3ett habe ηαφ bem (Effen ober herumgeben, 
biefen Brief fortgufetjen. 

Зф toetft unb fan mir es Ϊφ1εφ1ε^ί^5 ηίφί erflären, rote es 
fomt, baft ίφ [!] an einem Orte, too fo otel Rahrung bes ©eiftes gu 
haben ift, mir Ьоф ηοφ immer eine ипЬе{фшЬКфе Θβίΐηϊηφΐ tn 
mein altes Seben, b. h· fo tr»oi)I ηαφ (Erlang als ηαφ Hof, fo otel gu 
ίφαίίεη ιηαφί. ΒίεΗείφί fomts baher, toetl ίφ h ^ ißine ^reunbe unb 
Befanie habe, tote ίφ mir fie шйп1фе. ΒίεΙΜφΙ — ertnnerft bu Ьгф 
ηοφ ber 0efptäd)e, too toir oon ber ©lüffeeligfeit bes еЬейфеп ßebens 
rebeten — ift bie auf einmal unb fo ίφηβΕ tote ein ое^фпеепег ©elb= 
ίφα^ entflohene A u s ^ t , beren ©enus [!] ίφ beg nahe ίφοη tn Hän ben 
gu haben glaubte, 11ффе, baft ίφ ιηίφ m mein <5d)itfaX ηίφί mit 
einiger 3ufrtebenhett finben totll. 3n (Erlang Ьаф1е ίφ, 10—20 3ah*ß 
шоШе ίφ oerborgen bleiben, toenn ίφ nur auf irgenb eine Art metn 
Seben htngubrtngen toüfte, unb etne Weftemgf e HofmetfterfteHe шйгЬе 
ίφ für ben Ьоф^тодНф^еп ©ipfel meiner ©lüffeeligfett gehalten haben ; 
unb fegt, ba ίφ5 ηοφ œett егшй^ф1ег habe, bringt ηύφ bie S e h n e t 
— ίφ geftehe btrs a u f ^ t i g — ηαφ Hof unb insbefonbere gu mei= 
nen (Eltern beinahe um. ©ies hat bisher beg mir fo otel beroirft, baft 
ίφ mit aller Rîûhe, шепп btes halbe 3al)c oorbeg ift unb biefes ιηίφ 
ηίφί anbers ftimmt, ιηίφ bahtn arbeiten шШ, Щх beg fo guten ©ele= 
genheiten ein а?аЬепи1фег Seljrer ? — nein —, fonbern etn re  t 
дгйпЬНф gelehrter unb ausgelernter ρΓαίίίίφεΓ Argt gu toerben. ©и 
œirft Ьгф gtemli^ шипЬегп unb ηίφΐ glauben, baft btes mein (Ernft 
ift. (Erfteres mö te ίφ felbft thun. 3nbeffen шепп ίφ btr alle meine 
bunfeln ©rünbe h ^ u ausforfdjen unb bir famt ben mir berauften ent-
beeren fönte, шйгЬеп totr begbe aufhören, uns über bte Beränber^feit 
eines foWjen ЗЭТе̂ феп, tote ίφ bin, gu oertounbern. Wtrffamere (Erfolge 
heroorbringen gu fönnen, es feg ηαφ дешоЬпНфеп ober ипдешоЬпИфеп 
Splanen — otel Rutjen ftiften gu fönnen ηαφ Haufe gehn gu 
fönnen (too ίφ nie anbers [als] als etto as (als Dr.) gu erflehten beg mtr 
fo otel als tljeuer gef   oren habe) unb Ьоф bie Аиз^ф1 gu haben, 
ηοφ angefehenerer Sehrer, бфгг^еПег шегЬеп gu fönnen, шо es mir 
gefällt — liegt alles in bem blenbenben Worte Sr. toerben. Зф habe 
htegu meinen hMtgen Aufenthalt auf h<^ftens 4 Sahre beftimt, ше1фез 

511) Vgl. S. 145. 
512) H. meint „asthenisch". 
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34799 6timöenõ 1 3) mctcfyt. (Е^фгеШф longe! ober шепп ίφ nur Ьопп 
meine etjrengeî ige A b ^ t еггегфеп fon, toogu ηύφ bie blinbe Hofnung 
ηοφ beffer oertröftet ois bos blinbe ©lüf, шей jene тгф nie betrogen, 
fonbern nur allemal biefes irre geführt hat. Senf boron, 9йф1ег, bin= 
nen 5 Зсфе [ргефе ίφ Ьгф V[olente] D[eo] ois Sr. Sies fegt mein 
Blut in eine ηοφ einmal f о gef   inbe Вешедипд. — Sonn тафе 
ίφ ben ßeuten roeifš, шепп ίφ ηίφΐ unterbeffen fterbe, ίφ шаге bes= 
шедеп ηαφ (Böttingen, um erft SOiebicin oon forne gu ftubieren ongu= 
fangen. Зф toäre in bem erften (Examen gu (Erlang äujjerft ίφίεφΐ 
beftanben unb besroegen booon gelaufen unb roas mir fonft mein ©enius 
eingeben roirb. Зф hafte тгф beg niemanbem als beg meinen (Eltern 
auf unb h

ei

)rathe niemanben als meine SOîutter ober meine бфше^ег. 
ЗЭТафе mit ntemanben j!J $геипЬ{фа^ ois entroeber guten аи^гфйдеп 
unb auf ber anbern 6eite oufferbem Ьигф ben ^opf фагайеп^йеп 
ßeuten. Wekhes gUiffeelige Seben ! Wahrhaftig ϊφοη bie Borftellung 
baoon оегифф1 mir ϊφοη bie erften fünften Augenblicfe htßt: tn 
© — Bin ίφ Sr., f о fan ίφ ja топфет Sefpoten, тапфет 
Hirnfoften mehr trotten unb тгф als ben geigen, ber гф bin. Зф ion 
oornehmen, roas гф шгИ : es thuts aHemoI ein Sr., ber es oerftehen 
mus. Hingegen feg bu ηοφ fo flug unb toeife, unb bu haft bos Bor= 
urtheil ηίφ! boneben auf beiner 6eite, f о erregt bie Bemühung, etroas 
fegn gu шоПеп/ Reib unb allerleg Htnberniffe,

 a n
 j ,

e r
 ^ufel in ber 

Hölle nie benfen toürbe, шепп er ein ЭЛе^ф шаге. — 
Wenn гф f о olleine h^umgehe, f o befeelt тгф ипои^огНф ber 

©ebanfe, gu Hanfe bei ben ЭЯегпгдеп gu fegn, unb bonn toeis гф fein 
anbers SOÎittel, biefen fo fehnl^ er ünf  ten (Enbgroef gu еггегфеп, als 
bas ϊφοη деЬоф1е. 3ßgt hätte гф eine ϊφοηε ©elegenheit, тгф auf 
bem (Elooier gu üben, allein für neue 6tücfe gu lernen, bin гф f φ on 
roie ber gu ungelenf, unb meine alten ausroenbig gelernten gu roieber= 
holen, erinnert тгф ouf bas Iebhaftefte on ehemalige Auftritte, bie mir 
in ber Welt nirgenbs f mergl  er als hiß* fallen; гф toeis toieber ηίφΐ 
шагит? (Erinnerungen an bie 6о1)п1[еи^феп] (Elaoierftunben, Umgang 
mit Soppelmager

5 1 4

), Оег%Цфез ©artenhous515), ßeipgiger , bu 

513) d. h. 3 Jahre 355 Tage; 10 Tage vorher hatten die Vorlesungen 
begonnen (vgl. S. 150). 

514) Vgl. Anm. 6. 
515) Adam Lorenz von Oerthel bewohnte während seiner Hofer Gymna-

sialjahre ein Gartenhaus an der Saale, in dem die Freunde — Oerthel, Jean 
Paul, Hermann — in hainbündlerischem Stil ihre freien Abende verschwärmt 
hatten (vgl. Jean Paul an Oerthel, 11. Okt. 1780, Berend I, S. 1). Das Haus 
gehörte übrigens 1783 dem Kunstmaler Tretscher (Hofer Kirchenbücher). 
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tu tr ft benfett, ίφ ίφωοπηε, unb ίφ fon btrs ηίφΐ oerbenfen, roetX nur 
etne ίοίφε Sage tote bte SOÌeinige bagu gehört, um es glauben, menn 
αχιφ ηίφΐ empftnben gu fönnen. ©efegt, bu i)ätteft beine glüffeeltgften 
6tunben tn ber Höfer ^ßrtma genoffen unb bu foHteft Jegt beg allen 
дШфеп 33eri)äXtniffen, ausgenommen bte (ίφ fe^e ooraus, metftens 
^еш^фа^Ифеп) ЯЩфШег, toieber btefe (Haffe Ье^феп, toeses ίίφ 
f о gut tote mein Мф angefangenes Unioerfitätsleben benfen Iäft, toür= 
beft bu ηίφί тапфта! ЁфгоегтШфде Augenblicke Ьигф bte (Erinnerung 
erhalten ? ЭЯап fönte gmar geitlebens, ohne fatt gu befommen, (EoHegten 
unb bergl. Unterricht genteften ; aber man lernt ja, um anbern bamit 
roteber bienen gu fönnen, unb roenn jenes fein (Enbe nimmt, toenn foil 
biefes  ef ehen. Warte nur rote ίφ; in 4 3a§ren toerbe ίφ Softor. 

Wetöje ίφοηε (Gelegenheit hätte ίφ jegt, ηύφ mit Bortheil in ber 
f rangö^en бргафе gu üben, allem btefe ftinft тгф ηοφ mehr als 
bas (Elaoter an. бргафеп gu lernen ift beg mtr oorbeg, unb bann 
mus ίφ btr fagen, baft ίφ feine бргафе, fotoohl аЭДе^фег als oer= 
nünftiger roetfe, mehr Ijaffe als bte ^ащоЩфе. Ars non habet oso-
rem nisi ignorantem. Rìeinettoegen ! ЯШф ärgerts, baft bte 5ronâ°-~ 
fen alles laffern 516) unb ηίφί reben, rote [fie] ί φ Λ ε η , ober ηίφί f rei= 
ben, tote fie reben. faulheit ober 'ißhantafeg oerführt fie, ihre бргафе 
fo gu oerhungen. paille, glaubte ίφ, roürbe, tote ίφ oon je her gehört, 
rote palje ausgefp^en, aber bte affeftirten ^rangofen lallen es ooH-
fommen tote pai. Run fangen bte ^rangofen аиф an, ihren oerber= 
benben δείφΙϊίηη аиф an ber ©djreibfunft fptelen gu laffen. 6iehft bu 
bas Wort munition517) mohl für munition an. Am (Enbe toerben fie 
ηοφ Ьигф lauter Bofale mit etnanber iäen unb Ьигф lauter η бШфе 
an etnanber ϊ φ ^ β η . — 93геПегф1 totrb es btr jegt ϊφείηεη, als ob 
bu ηύφ oerbauen hörteft. 9Лад es Ьоф fegn. Aber allemal ίφΐίηπη 
genug, roenn fo etroas etnen ©egenftanb abgeben fan. 3egt fomt mein 
©raf, er barf feine <5ά)ύ\ϊ ηίφί fehen, brum gute 9ΐαφΙ  

ben 25. Oct. 
Нффе hätte ίφ genug, alles mein ©е1фтЬ gu gerretften ; allem 

rote fönte ίφ btr bann einen Beroets geben, tote oermtrrt es tn meinem 
gerrütteten Slopf ausfteht. Wte fanft bu nun glauben, baft ίφ| beg 
ίοίφεη Umftänben ^ähigfeit unb ©είφιηαί an ίοίφεη Wiffenf aften 
haben foli, bte ein ruhigeres ober oon allen ШЬе^фа^еп für äufter* 
Нфе Rebenbtnge befregtes Э а̂фЬе̂ еп erforbern? 6o gerotft es ift, 

516) Nach Grimms Deutschem Wörterbuch (VI, 55) = albern reden. 
517) Das Wort ist fast nur mit Grundstrichen geschrieben, von denen 

sich nur das t und die i-Punkte abheben. 
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baft ber Wein ©ram unb богдеп oertretbt, fo toafjr empfinbe td) es, 
baft iebes ^rühftüf, jeber (Erbäpfel [!] ©rillen fd)ûft ober otelmehr ϊφοη 
oor^onbene erhöht unb oergröftert. 60П id) nun tn ben hungrigen 
6tunben arbeiten, fo fd)einen mtr btefe eben fo gefdjift bagtt als 
bte mcmgelnbe Seit. Unb ben Braten ber Wiffenfcfyaften mit lüfternen [!] 
©aumen anfeljen ntiiffen unb nid)t nad) ÎBunfd) genteften fönnen, ift 
ohne S^eifel aud) etn ©runb mit oon metner ЗОМапфоИе. — Wenn 
nur ber Winter oorbeg toäre! unb id) aisbann roentgftens nur tn bem 
Suftanbe gu fegn h°ffcn fan, in bem ίφ in Setpgtg toar! Wo nicht, 
fo gehts ηαφ Oftinbien, unb tn meinem gangen Seben totrb bann 
toeber mehr an Wtffenf aft деЬаф1. Allein btefem ©ebanfen toiber= 
ftrebt meine aufs äufterfte unb räth mtr an, eher einige 3ûhre 

in btefem Suftanbe gu oerbleiben unb tote ein oertriebener Doib gu 
leben, als beg lebenbigen [!] Setbe gu fterben. — 3egt höre ίφ meinen 
©rafen aufftehen, nutt totrb er ein [!] Haufen fragen, mas ίφκίΜ fie? 

(Er liebt etne ©räftn oon ^rtes aus Wien518), bie h^r einige 
Sage ϊίφ aufhält, etn Ausbunb oon ожЬНфег Bollfommenheit, unb 
rote es ίφείηΐ, fo läft fie иегаш^Кф meinen ©rafen merfen, für toas fie 
ihn hält, ba fie ihn f  on аиф tn Wien fennen gelernt hat; benn alle 
Augenbltde ftampft Broglio mütenb mit ben Hüffen, feufgt, ift gerftreut, 
fragt bas etite unb ertoartet bafür bte Antmort auf etroas anbers, ift 
ЬдрофопЬп[фег als ίφ — jegt fomt er.  

ben 26. Oct. 
©eftern habe ίφ ηοφ einmal bie ärgerluijfte unb atteroerbrüftl^fte 

Saune gehabt, bie man Дф benfen fan, meil es ber Sag roar, an bem 
mein Buffer hätte fommen müffen, roettn er hätte anfommen foEen. 
(ΕηΜίφ tröftete гф ηύφ bamit, tote ίφ hätte thun müffen, roenn ίφ 
meinen Weg übers SCReer genommen unb alles bis auf bas дШШф 
errettete Seben oerlohren hätte ; benn ίφ halte meinen Buffer nunmehro 
für ηίφί anbers als für oerlohren. Als ίφ gegen Abenb alleine (benn 
mein ©raf ift mehr aufter Haufe als gu Haufe) fpatjieren gteng, freute 
тгф Ьоф meine fo otel oerbefferte Sage gegen bie, гое!фе ίφ 5 Wo  en 
oorher auf bemfelben Wege mit f ü ^ t e r ^ e r Bangtgfett fühlte, unb 
bte Ве1гаф1ипдеп, beren mein 1фшафег, ίφ fage f ^Da er Sbpf fähig 
ift, nehmen bte 6φίί[αΙε metner ШегЬипдеп gum ©egenftanb. (Ein Hembe, 

518) Sophia Gräfin Pries, jüngste Tochter eines wegen seiner Verdienste 
um Österreich in den Grafenstand erhobenen Wiener Bankiers ; sie heiratete 
1794 den Grafen Heinrich Wilhelm von Haugwitz. 
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bas mein mtr mtoergeft^er Bruber
5 1 9

) in Wien gum Staat getragen 
unb meine SWutter mir mit . . . . (Empftnbungen auf ben Weg ηαφ 
(Erlang mitgegeben. Hofen unb Weften, in benen ίφ υοη bem тгф 
f о lange geplagten ©gmnafio ЭД^еЬ naljm unb bie ίφ feltrerò шедеп 
ber oerfallenen ЗЛоЬе, ba fie oon braunem £ифе finb, ηίφί getragen 
unb bavero gu meinem ie&tgen 3Sorti>eiI gef ont Ìjabe. (Etn paar 
raollene Strümpfe, bie auf bem Höfer Rot läufe Ьигф ben ausgelaffe--
nen бфше^ eines ЗиЬеп eingeœeif)et шигЬеп. Sinen Rod, ber ιηίφ 
oon S e t p g t g ηαφ © r e s b e n 520) unb ^егпаф ηαφ Hof führte, in 
metner Hofmetfterftelle521) gum 6φΙα^ο<ί biente, bem ηαφ (Erlang fab= 
renben Doctoranten gum Retferocf biente, unb jegt mein Staatsfleib ift. 
(Ein 3opfbanb, bas mein ©raf obne Sroetfel ηοφ in Sßar t s getragen 
^at. (Etn paar rotfye НапЬ1фиЬе, bte mir Oerrel gab, als er mir aus 
SWortt} (Erfabrungsfeelenletjre

52

'
2

) bte er f  r e   f t e n empfinbfamften Stellen 
oorgelefen batte unb alsbann mit mir fpa^teren geben шоШе, um roeiter 
barüber gu ftreiten <Σ>οφ genug. Wie fanft bu nun glauben, 
baft in einem fokbe ©ebanfen itebenben $opf ®ίίίεηίφα^ unb ^b^ofopbie 
foil spia^ finben fönnen. Ser Körper fan Ьоф е̂пз nur ιηίφ geneigt 
тафеп, fo otel toabre unb gegrünbete Щафеп oon (Empftnbungen gu 
feben unb gu fühlen, baoon ίφ btr bte aïïerœentgften merfen laffen fan. 
Unb Ьоф bin ίφ jegt roeit beffer baran als oor 5 ЗВофеп, als jebe 
9ΐαφΙ um eine beftimte Stunbe ein Obrenbraufen unb eine ins (ЗДф1 
ftetgenbe Hi&e ιηίφ aus bem Bette [trieb], gerabe rate gur felbtgen Seit, 
als ίφ balb barauf gu Setpgtg tn bte ШНфеп Symptome ber H9Po= 
фопЬпе oerftel. Unb Ьоф botte ίφ jegt Lotion genug gehabt. Allein 
ίφ las einmal : Housfreug, Rabrungsforgen fönnen аиф bte Ндрофоп= 
brie oerurfa en. War alfo bte (Entftebung biefer e г о e nfranfbeit ein 
Wmtber, гае1фе ϊφοη tn 2 9Мф1еп oöUtg abgenommen batte, пафЬет 
mtr Herr HofRatb $ . . · . bte Stelle bet) meinem ©rafen o e ^ a f t batte ? 
3egt effe ίφ mein 9Jïïttag(Effen aHetn, bas ίφ mir beftellt unb in einem 
Reis in 9Шф gefo t mit Sucfer unb Sintmt [beftebt], ben ίφ bas erftemal 
gu Söpen unb пафдеЬепЬэ alle 3 ober 4 ЗВофеп bet) metner graetten 
SJìutter, ber (£>olbfdjmibt Steinbäuftern, gegeffen b°be. — Wieber ein 

519) Christoph Salomon, der fast genau ein Jahr vorher, am 25. Oktober 
1787, an „Entzündung" verstorben war (geb. 22. Dez. 1763). 

520) Vgl. S. 116. 
521) Bei Wessenig. 
522) Karl Philipp Moritzens „Magazin der Erfahrungsseelenkunde", die 

•erste psychologische Zeitschrift, erschien Berlin 1783 ff. 
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©egenftanb ber (Erinnerung, ber meine 6efynfud ) t ηοφ f>of oöHtg i n 
Aufftonb bringt.  

ben 27. Oct. 
©eftern babe ίφ meiner бфюе^ег

б 2 3

) unb alfo оиф meinen (Eltern 
bios tn bem allgemeinen де[фг1еЬеп, baft ίφ tn einer fefyr oergnügten 
Soge toäre, fetnestoeges in Wten тгф aufhielte, unb babeg ηοφ ben 
Ort ое^филедеп. Aber Ьоф оефгофеп, boft ίφ tn o^ngefeijr 6 ЗВофеп 
etnen ausführ ten Brief an meinen Bater ϊφτε^η unb tijm olles 
fagen roolite. 6oHteft bu gu meinem Bater alleine fomrnen unb er 
Ьгф fragen, too ίφ toäre, fo ое^фишде ben Ort ηίφί, aber mit bem 
Htngufat}, boft er es ja ηίφΐ totffen, fonbern fogor läugnen follte, toenn 
es фт anbere fagten. ©eftern Abenbs toor etn 'pcfentf, Ьегд!е1феп 
alle 14 Sage eines ift unb ofyngefefyr bas oorfteHt, toas tm Berijältnis 
bas Höfer Sangconcert ift. (Etne илфйде 91афггф1 für Ьгф ! (Es totrb 
ba bis gu früh getongt, bo§ ber Boben гаиф1. ©te 3 епдЩфеп Sprin= 
gen

 5 2 4

) тафеп ίίφ befonbers barauf luftig. Unb mein ©raf ijat beute 
9ΐαφΙ ouffer Haufe gef ï fen, bober ίφ beute früb ΐφοη toieber etne 
6tunbe fret) habe, toetl er ηοφ ηίφΐ gu Haufe ift. — 3egt gebe ίφ 
gern unb ungern gu $ . . . . 1) ber Unterhaltung toegen, 2) ber Re= 
petition längft erlerntoermegnter бафеп toegen. — 3ft biefes bolbe 3abt 
oorbeg, fo ftebe ίφ ηίφΐ bafür, bafj ίφ bet) fo otelen btr ϊφοη ЬеЁфгге= 
benen Betoegungsgrünben alle gptlofopbie, alle SJiotbemoti! unb bergl. 
an ben Ragel bange unb тгф bios mit ben SMften ber Argnegmittel, 
mtt ben rätbfelbaften Roturen ber S^ranfbetten fo tnntgft unb genou 
als тодИф oertraut gu тофеп ^фе. 3nbeffen fönte аиф toobi 
2гф1епЬегдз ̂ bgf^/ bte auf fünftigen Sonnerftag anfängt, mein mebren= 
tbeils aus Roth toanbelbares ©emütb umftimmen. ©te ©elegenbett, 
ρ™ίίίίφε SWebtcin gu erlernen, ίφείηί fym ηοφ otel beffer als felbft in 
(Erlang gu fegn. Wenn nur bas Halbjahr oorbeg toäre ! 

ben 31. Oct. 
Wenn ίφ etn 2 ^ t e r toäre, fo toürbe ίφ alle Gräfte aufmuntern, 

um bas 2ob einer gtoefmäftgen ВеЁфй^дипд gehörig gu beftngen. бфоп 
feit 8 Sage geniere ίφ bes Bergnügens, in Anfebung ber бргофтеЬ 
ftereg gang ftunbenfreg gu fegn; benn mein ©raf ift jegt in (Eaffel unb 

523) Catharina Eva, geb. 6. Febr. 1771 ; sie heiratete am 23. April 1792 
den Hofer Zeugmacher Georg Friedrich Christian Jahn (Hofer Kirchenbücher). 

524) In Göttingen studierten damals die Prinzen Ernst August, Herzog 
von Cumberland, der spätere König von Hannover (1771—1851), August Fried-
rich, Herzog von Sussex (1773—1843) und Adolph Friedrich, Herzog von Cam-
bridge (1774—1850); vgl. F. Frensdorf?, Die englischen Prinzen in Göttingen» 
(Zeitschr. des histor. Vereins f. Niedersachsen 1905, S. 421 ff.). 



В XXX . 2 Johann Bernhard Hermann 159 

fomt crft ηαφ einigen Sogen toieber, unb Ьоф h
Q

be ίφ fo oiel gu thun 
gelobt ober mir gu thun gu тафеп gerauft, bafê ίφ faum fpatjteren ge= 
ben fonte. Aber bu lieber ©ott, ίφ mus birs nur a u f ^ t i g gefteljen, 
bafê bu mtr fei)Ift, um über тапфе 6tunben bes pijilofopi)iftf)ert C£oXie= 
gtums gu reben гс, Run bas toäre fa eine gute Rîaterte gum ΐ φ ^ ε η , 
ratrft bu fagen. Beraaljre тгф aber ©ott baoor; benn bas fäme mtr 
ηοφ langraetltger oor, als шепп ίφ mit btr oon Rîoffau aus Ьигф 
Briefe бфаф fptelen foïïte. 3egt getraue ίφ ιηίφ fo otel überhaupt gu 
fagen, bafj metn  ie  ei  t gerrütteter Berftanb ΐίφ tn bas ρ r o f e f f o r = 
m ä ß i g e Sßhtlofophteren tn ber h e u t i g e n Sßhtlofophte gang unb gar 
ηίφΐ mit Bnfrtebenhett ftnben fan, fo raenig als in bas ^ео1одг{фе 
6gftem, шепп ίφ unter ben Gatholtcfen gebohren шаге. Rîetn etngtger 
ЗВи^ф шаге biefer, bafe alles ober bas meifte tn ber Sßhtfffophte fo be= 
ftürmt шйгЬе, bafj felbft ber gutmüthigfte SPhtlofoph ηίφΐ mehr raüfte, 
шаз er glauben ober ob er graetfeln follte. ΒίεΠείφί entftünbe bann eine 
Begterbe, рф mehr an bte Ьоф felbft geprtefenen ©runbfentntffe oon ber 
Ratur unb ihren ©efetjen hQIten gu шollen, als auf ben Borurtheilen 
feines einmal fo mtb ηίφΐ anbers geraöhnten Kopfes unb geblenbet oon 
bem Anfeljen fett 3ûi)rl)unberten oergötterter Rîânner gu bauen unb gu 
manöortren, rate es nebenbei) ein gutes тогаЩфез Sßrtnctptum hüben 
ratH unb ber btefem untergeorbnete Berftanb es gIet fam in ber ©e= 
f rambtgfett beraerfftelligen fan. ©s foftete ηύφ ϊφοη Ueberratnbung, 
f o otel ©unfelhetten Ье̂ иГфшЬеп. ©епид, bte SphîI°fopi)ie, an ber ίφ 
ιηίφ oorjegt fo fehr erheben гаоШе, freut ηύφ ηαφ metner Art fo fehr, 
bafê ίφ gerne ηίφΐβ mehr oon ihr hören unb fehen тоф1е. Sheils rate 
eine Religion bes ©alatlama, bte man unter bem gläubigen Bolf graar 
fennen lernen, aber ηίφΐ annehmen unb ЬеЬадНф ftubteren fan, thetls 
als паШгИфе Religion unter eben btefem Bolfe, bte man raeber lehren 
ηοφ, benn ηίφΐθ ift ermübenber als 3t°efIofigfeit, ηίφΐ ftubteren fan. 
6iehft bu, rateber ein längft gerairfter Beraegungsgrunb, ιηίφ in bte 
Arme ober tn bte Haub ber barmhergigen Argnegfunft raerfen ober ftel= 
len gu шollen. 

Alleine geftern fteng 21ф1епЬегд feine ρί)#ίαΙίίφεη Borlefungen 
an. ΟΙ)^εαφίεί nur bie legte Biertelftunbe baoon ber е1депШфе An= 
fang mit ber Spĥ fî  gema t tourbe, fo raar btes Ьоф oermögenb, ηύφ 
rate fonft jemals für ein ©tubtum gu begetftern, bas alleine gu einer 
heterobojen unb шштрзИфеп Sßhtlofophte führen fan. Aber, lieber 
ftreunb, ein etngtgesmal £>ofpttiren oor еШфеп ЗВофеп läft ιηίφ erraar= 
ten, ba§ ftatt ЭЛа^фе Sheorten, unb bu btft ber etngige, gu bem ίφ 
fo eitel reben barf unb fan, lieber апдегаапЬ^та1Ьета^фе Beraetfe 
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gefud)t, gefunben, geprtefen unb fo erhoben toerben, bafê felbft ηοφ etn 
anbetes göttliches Wefen ηίφί mehr cgiftiren bürfte, toenn aus ber 33e= 
tra tung ber Welt ber 6tnus totus, ben man mit 1 gu οε^ΐείφεη 
pflegt, gefunben toerben fan. — Зф toerbe baljer ηοφ einmal mtrs 
oornehmen, auf fünfttges 3ah r SCRebtcin meine Hauptbef äfttgung toer= 
ben gu laffen unb bte 91айшт||еп{фа^ baneben, tote etn A^gmift feine 
^unft, ^etmltdjet toetfe treiben, b. h· ftubteren, ηίφΐβ mehr ГфгегЬеп. 
Senn bagu fehlt mir tljeils bte ©ebult, tretis bin ίφ ϊφοη auf eine 
genug ЁфтаЬПфе Weife baoon abgef reft toorben; benn toas fan ίφιηίφ= 
Itger fegn, als — ϊίφ ηίφΐ oon anbern gelobt gu ftnben? — ©ott 
beœahre, fonbern Wahrheiten gang r»ernaci)Iäffigt gu fehen, oon benen 
man glauben foHte, bajš fie begm ίφίεφίε^εη Vortrag ergriffen unb 
gefreffeit toerben müften. — 

©eftern ^abe ίφ mein altes ßogie дШШф toieber an SOÎan ge= 
Ьгаф^ (£tn ©lücf, benn ίφ hätte fonft ηίφΐ getouft, tote ίφ gu Wegh= 
ηαφί unb Oftern 10—12 Staler auftreiben foïï. 3egt foftet es ιηίφ 
рф^епз 3V

2
 Staler für fonftige Betoof)nung unb Aufwartung, bte 

gum £i)etl ben [!] Reuetngegogenen gu ©ute fommen. — Wenn ίφ mtr 
Ьоф nur bas (ЗДеЬеп{фе (Eompenbtum über bte 'pijgfif

б25

) faufen 
fönte; fo arm bin ίφ jegt. Unb Ьоф fî e ίφ jegt in einem ЬЩф etn» 
gezeigten 3tntmer, ertoarte meine gute ЗШЩирре гс.̂ ; fteHe btr bte 
Rot^ oor, in ber ίφ ohne $[ebers] Borforge тгф beftnben toürbe. — 
Unb immer ηοφ totrb bte $reube über ein foW)es ©lüci Ьигф ben 
ausbietbenben buffer g e f   ä  t , too ηίφί gang oerbunfelt. NB. 
Was hörft bu benn begm Srogenprebtger 526) oon Wefjentg? Oft benfe 
ίφ an bte oorjährtge 3eit unb pretfe ιηίφ bann ηοφ terque quaterque 
beatum. 

ben 3. Roo. 
Heute ^abe ίφ einen flehten бфгейеп gehabt. SOÎetn ©raf, i)ie^ 

es ^eute, hätte bte ©räfin $rtes, bte er ηαφ (Eaffel begleitet unb ηοφ 
ηίφΐ toieber oerlaffen hatte, gehegrathet гс. ; ίφ füllte ιηίφ alfo ϊφοη 
roteber halb tn bem егЬ0гтНф1"1еп 3#апЬе. Als ίφ ηαφ Haufe fam, 
toar ber arme oerïiebte Seufel gerabe angelangt. Siefen gangen Abenb 
hat er ЗЗе^ф, ber ιηίφ 4—5 6tunben htnbert, etroas gu Iefen ober gu 
|фтЬеп. Hätte ίφ heute jenen бфгейеп unb тапфег1ед ЬаЬигф er= 

525) Gemeint ist wohl die „Physikalische Bibliothek" (1774— 79) des 
Göttinger Professors Joh. Christian Polycarp Erxleben. Oder dessen „Anfangs-
gründe der Naturlehre" (1 772), die Lichtenberg in einer zweiten Auflage mit 
-erweiternden Zusätzen versehen hatte ? 

526) Vgl. Anm. 441. 
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regte Borftellungen ntdjt gehabt, fo toürbe id) ungebultig fegn, aber fo 
bin ίφ froh, ®αφ u n b $αφ, Rührung unb 2)ecfe gu hüben. Aber 
Ieiber! immer ηοφ feinen Buffer. — Rom erljältft bu feinen Brief oon 
mir eher, als bis ίφ einen oon bir habe. Αφ toenn гф nur auf ein 
paar Sage beg bir fein fönte! Abbreffire beinen Brief ettoan, NB. toohl 
unb gef eit oerfiegelt, an Herrn Hofrath ^eber tn (Güttingen. 5 r a 9 e 

aber meinen Bater oorher, ob er ηίφί& gu ϊφίοίεη hat. NB. ber Brief 
an тгф mufj oerfiegelt in ben an ^eber abbreffirten oe^Ioffen fegn. — 
3nliegenben Brief an meine бфше^ег roirft bu richtig gu beftellen toiffen. — 

ben 4. Roo. 
Heute fagte $[eber] : Beg ben äuffern ©innen ift gu bemerfen : 

1) ber (Gegenftanb, 2) ber (Einbrucf, 3) bie Beränberung in bem 3nner= 
ften ber Organifation (materielle ЗЬее). — „Sie Drganen haben aber 
ηίφί (? ?) bie (Empftnbung (̂ ед1гф unfere ηίφΐ, fo toenig als œir bie 
3hnge [!] haben fönnen), fonbern bie 6eele гс." ; Ьегд1егфеп 6ä£e Ьигф= 
bringen aUegeit mein 3nnerftes. Wenn jeber eingelne Atom g   f  en 
mir unb ber боппе ηίφί eben bie Borftellungen hätte, bie гф пафЬего 
Ьигф fie, roie anbere Borftellung Ьигф ben Reroengeift, Ьигф mein 
©eelenorgan ober Ьигф bie тгф f о im Йогрег to i e beim 6ehen auffer 
bem Körper umgebenbe 6eele erhalte, fo toürbe гф шагИф niemals 
toiffen, bafj eine боппе аиф nur ejiftirt. Wenn toürbe man behaupten 
bürfen, bafë bte ßebensgeifter im Auge eben fo gut, οίεΠείφί (unb beg 
mir ohne 3toeifel) mit Betouftfegn, biefelben (Ge^tsoorfteïïungen haben 
als meine 6eele, bie |хедКф oon feinen anbern ЗЬееп, (Gebanfen, (Emp= 
finbungen гс. urteilen unb überhaupt fegn fan als oon ihren eigenen, 
bie fie eben fo nothtoenbig unb auf etoig als toie eine h<^fte (Gottheit 
nur gIe  fam ifoliert haben fan. Sin Wunber, bafj man ηοφ einer 
(Gottheit ЗЬееп (unb toarum?) gutraut unb bie geringften (toegen 9Лап= 
gels bes uns (гф barbietenben Warums?) fo oielen geiftigen Wefen, 
aus benen bie gange юггШф шМИфе Welt eingig unb allein befteht, 
ab fp^ t ! Фагит toohl ift man аиф eher geneigt getoefen, bie Hunbe 
gu ЗО^фигеп gu тафеп unb eher bie (Gottheit felbft ftatt einer 6eele 
hinein gu ferfern, als ihnen Bernunft guguf re ben, eine Bernunft, bie 
felbft bie Rionabe bes GrgftaHs gu ЬеоЬаф!еп ϊφείηί, toenn fie рф mit an= 
bern Elementen oerbinbet unb bilbetδ2Τ). (Es ift feine бфшйгтегед. — 
Seb' toohl, lieber R  ter, гф bin 

bein ^reunb Hermann. 
527) In seiner Antwort bemerkte Jean Paul: ©te ^eberfcfje 33ei)auptung 

oerötent bein Urtei l ntdjt. (£t mad)t fie bios gegen bte 9JìatcnaIiften, bte reben 
als ob bas Siluge fäije гс. ba Ьоф, tubes fid) bas даще Seben bas nämltdje 33tlb 

il 
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48. 
[Ari Зеап Sßaul] 

[(Güttingen, ben 19.] 9Îot). 1788 528). 
ßteber, guter ftremtb. 

A b mir oergongenen 9Jîontag
б29

) ffeber ηοφ bem бф1из feines <XoI= 
legit beinen Brief

 6 3 0

) übergab, oerga§ ίφ'alles, аиф f ogar bie gmteh= 
inenbe Betrübnis über meinen ausbleibenben Buffer, unb ftatt auf ben 
über alles ЬеиШфеп Bortrag S?äftners über pofitioe unb negatioe (Gröben 
Афйтд gu geben, hüpfte meine gange 9ïatur in beinern Briefe hetum. 
Wunbere Ьгф ηίφί, bafj ιφ beinen Brief begnade gu meinem Abgott 
таф!е ; benn roenn ίφ in (Erlang bie mttergehenbe боппе mit Spänen 
oerlaffen unb fie ηαφ einer langen unb gefährden 6ee9ìetfe ηίφΐ eher 
toieber als in ben [!] oerpfefferteften Welt te i l gefeijen hätte, glaubft bu 
ηίφ^ bafj гф fie toürbe angebetet haben ?

б31

) — 
Am anbern Sage ober geftern fam ein Яег1: „rooljnt hier ein 

Herr Hermann? Зф h
Q

be einen Buffer." Wie f toer ift er? fragte 
ίφ (benn meine beften unb liebften Habfeeligfetten hatte ίφ in ben 
crœarteten oon Zentner gepaft unb einen oon IV2 (Eentner nebft 
etn [!] &äftgen mit Вйфегп in (Erlang auf mettere Drbre ftehen laffen). 
„Anberhalb (Eentner." — 3ft fein Käfigen babeg? — „9letn, unb ben 
$гафйтеЁ h

Q

be ίφ oerlohren/' 9îmt, Ьаф1е ίφ, ift ein $αφ 1егф1ег 
entbehrter Вйфег ohne allen 3®etfei аиф begin Seufeï, unb gern 
hätte ίφ gefagt, er foli btefen großen Buffer аиф gar gum Seufel ίφίοΕεη. 
Зф befann ηιίφ aber unb fagte, er foil ihn nur bringen. Auf ben 
Abenb erft Ьгаф1е ihn ber Spt^bube getragen, ше1фег glaubte, etne 
ohnebtes theuer oeraccorbtrt oorgegebene ^α φ ί (tn (Gotha, Ьигф einen 
auf ber îRetma entroirft, im 9JlaIer ηαφ ben ^о^фгШеп feiner ^unft attbre (5e= 
l^tsempfinbungen auffteijen. 6elbft ηαφ bir fan ηίφί bas Organ ais Organ, fon= 
bern nur als eine SÔÎonabenfantlung empftnben unb tnfofern Îjat bas Organ 1000 
'îBefen unb 1000 (Empftnbungen ; auf eben bie 'îlrt ian unfer ©eift ein Sfyetl i)öijerer 
Organe fein. 2ßenn bu beijaupteft [Das Organ habe] bte патИфеп Empftnbungen, 
bte es ber 6eele giebt: fo fanft bu es ег[Шф mit ηίφίβ betoetfen unb jmeitens Ьигф 
ше!фез neue Organ empftnbet benn bas Organ? Жепп einmal trgenb eine 9Ло= 
nabe eine (Empfinbtmg für ftdE) befommen mus : fo fans tebe anbre ofyte ein Organ, 
bas bte (Empfmbung §ид1сгф hat unb erroeft. 

528) Der Brief ist am oberen Rande beschädigt; das Datum und ein 
Wort der zweiten Seite ist von der Beschädigung in Mitleidenschaft gezogen. 

529) 17. Nov. 
530) Vom 2. Nov., s. Berend I, S. 262 f. 
531) Jean Paul hatte geschrieben : 2)u bift auf ber З'сп Legion unb fiefyeft 

ηαφ ber aufgeijenben боппе ber ̂ enntntffe, ίφ btn tn ber œalbtgten unb habe (Effen 
unb Sumheit genug. 
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guten ^reunb
 5 3 2

) ) ηοφ ЬаЬигф mehr gu erhöhen, ba§ er bie бфшеге 
beffelben — о er hoppelte. 60 tote bu biefes Wort fteheft unb Ыф 
οίεΙΙείφΙ mitfreuen mirft, fo e^üt ter i юигЬе ίφ für ^reube, ob ιφ ftatt 
bes anberthalb (Eentner {фтегеп ben

 n

U Zentner ίφιοε^η erblifte. 
Unb biefer buffer liegt ϊφοη feit 8 ЯВофеп in (Söttingen, unb ber 
Яег1 юШ ben Beft&er beffelben ηίφί hoben ausfragen fönnen. — 

SOIagft bu es [Sefeft] meiner бфтафЬей ^ηίφΓε^εη, genug, 
fein ЭЯе̂ ф fan ϊφη^Ιίφ fo oergnügt fegn, als ίφ es jegt btn. Unb 
ηοφ geœtffer getraue ίφ mtr gu fagen, bajs fein ЭКе̂ ф оегЬгйвКфег 
getoefen fegn fan als ίφ, elje ίφ meinen Buffer erhalten hatte. 3egt 
empftnbe ίφ erft, too ίφ lebe, unb fo, tote mir eljebem jeber (Gegenftanb 
oerhafjt tourbe, eben fo oergnügt ηύφ je^o jeber, toeil er ιηίφ an meine 
oeränberte ©ειηΰΐί^ϊφαίίεηΐ^ίΐ erinnert. 9îun fühle ίφ erft bte Wol)l= 
tfyat re  t, bte mein Aufenthalt begm (Grafen mit ίίφ bringt, Stefer 
merft mir аиф bie feit 16 6tunben gef e )ene Beränberung fo fehr 
an, bafj er einmal über bas anbere etne nte wahrgenommene £ebhaftig= 
feit metner Augen betounbert. Ŝ urg ίφ glaube, bafj uns bte (Gottheit 
bestoegen bas Wteberfeljen unferer oerftorbenen greunbe unb Anoer= 
roanbten гс. f o bunfel unb unübergeugbar fegn läft, um uns огеПегф! 
bereinft eine befto größere ^reube gu оегиффеп. — (Wie gerne {фпеЬ 
ίφ jegt metter fort, allem mein (Graf hebert ιηίφ baran —) — 

ben 20. 9ΐοο. 
Weil ίφ jegt erft fehe, tn mas für einer (Gegenb ίφ mohne, fo 

mill ίφ fie btr ηαφ metner Art ein mentg bef ret en. Unfer §aus 
liegt an ben [!] Wall, ber um bte gange 6tabt gehet unb mit Bäumen 
befegt ift. Unfere Wohnftube geht ηαφ Abenb gu unb enthält (ohne 
alle Hyperbel) bte ίφΰη^ε A u s ^ t , bie ίφ je gefehen habe. 3n etmas 
fan ίφ es mit ber A u s ^ t beg meinem Sogte in Hof оегдЫфеп. 
Senfe btr aber etn fehr breit oor btr liegenbes Sh°l bas Ьигф тапфе 
Figuren oon gelber [!], Wtefen, (Galgen, бфтЬапдег гс. abn^felt 
unb tn ber StRitte Ьигф ben f nurgrabe рф oerjüngenben unb in ein 
Shal ίίφ oerlterenben C£affeler Weg mie etn аЬеИфез Wappen oon einem 
^3fahl ЬигфГфпШеп totrb. Hinter biefer ©bene liegt rings herum ein 
$hal, bas ίφ über mehr als einen halben CLirfel nur in fo ferne über= 
fehen fan, als 7 Sörfer gegeneinanber gum $hetl bte Stopfe ihrer Hetltg= 
thümer heroorftecfen. Hinter btefem Shal erheben ϊίφ nun toieber man= 
фег1ед Berge oon üerf  ebener (Gröfte, Höhe unb 5Мфйтд, bte eben 
jegt, morgens, oon ber Sonne bef tenen merben, тоЬигф ϊίφ balb bte 

532) Ratsaktuar Eiser, vgl. S. 146. 

11* 
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fd)töQr§en £amten= unb ^^tenmälber, balb bie entlaubten gelben 
'Staubengebiifdje etmas ЬеиШфег gu ernennen geben, mogmifdjen fief» bie 
entferntem Berge mie blaue Wolfen etnmifefyen. — Auf ber anbern 
©ette ber Stabt ergebt fid) дЫф ein Berg, mie unfere Sabgrinthe

 5 3 3

) , 
nur etmas näher, ijöljer unb ringsherum ausgebeizter. — Bon bem 
[ewigen großen SQÎoraft, ber tn Böttingen auf ben fmuptmegen иоф 
ärger als oor ber Weffentgtfüen Haustijüre ifi, unb oon ber Sorfgeftalt 
meiner Wohnftabt, morinnen ηοφ an fehr otelen Orten, mie in einem 
Ööfer (Elofter, gebrof en mirb, merbe ίφ bir f r e g t ηίφΐ5 gu ergäben 
ЗДеп. — (ЭЛет ©raf: ίφ foil ihm ben Sait gu feinem (Elaoterfptelen 
ein mentg f lagen, er bittet —) 

Weil mein ©raf jegt ausgegangen ift, f о mill ίφ bir gef m nb 
ηοφ ϊ φ ^ ε η , mie ίφ mit btefem ftehe. Зф behanble ihn in foferne 
mie ein Slinb, tn mieferne es mir mehr gur CEĥe als ihm gur бфапЬе 
дешфеп mürbe, фп als etn ЙтЬ behanbeln gu fönnen. Um oon ben [!] 
Unterleib anzufangen, fo hübe ίφ ihn [!] oor еШфеп Wo en gegeigt, 
bafc ftatt bes 1йдНфеп ©regetntgfettseffen ein 1йдНф abu^felnbes (Se= 
пф1е aus bem 6petfehaus beffer, gefünber 2c. fegn mürbe, unb fett ber 
3eit hoben mir 10дИф gu SCRittag otererleg ©епф1е, bte mir ηίφί allein 
gut \d)meâen, fonbern mir аиф fo toohl befommen mie ber баи bas 
Antimontum

534

). 3u früh frafê er ί0όΙΐφ eine Weintraube unb ίφ etne 
90ffld)fuppe, bie ίφ auffer bem Brob bezahlte. 3egt trinf'e ίφ mit tf)m 
ben als gefunb bemonftrirten Зфее mit 9Ш1ф, ber ηύφ тф1з foftet. 
AUe Abenb ein Compot oon Aepfeln, mit 3ucfer unb 3^tmt oerbeffert. 
Wenn ίφ bebenfe, mie otel ίφ Ьигф bte f ä m t ^ e frege Wäf  e, ßogte, 
6tube, H Îg, geroinne, unb mas ίφ hätte, menn ίφ für ηύφ märe, 
befonbers ba es h^ r fehr ϊφιοετ hält, 3nformattonen gu befommen, 
fo fühle ίφ mehr, als ίφ ίφΐίεβεη fan. (Er geht gerne unb oft fpa£te= 
ren, unb meil ίφ bann mit mus, f о ift bas etn ©Iü(f für ηύφ; Denn 
theils aus ^Ietfj, theils aus Trägheit mürbe ίφ aus Berabfäumung biefer 
<Щф1 gegen meinen ЬдрофопЬг̂ феп Яогрег gemts mein feeliges (Enbe 
um otele 3ah

r e

 näher herbeggtehen. Bon (Semüth ift er h ^ 9 u«b 
feurig unb Ьоф ein Iimmelhafter 2)remel

 5 3 5

) . Slurg ein fanguineophleg= 
mattf er ^rangos unb etn Bauer, menn er in ©ε^ίφίαηό gebohren mor= 

533) Auf der höchsten Erhebung des „fröhlichen Steins" (des heutigen 
Theresiensteins) bei Hof. 

534) Dazu Jean Paul in seiner Antwort (Berend I, S. 268) : ЗВепп bein 
©efdjntai mollüftiger unb regellofec шаге : fo roiirbeft bu am (Enbe auf ben 6peife--
tifcE) beines (örafens gerabe eine ^ntebiätetii ijinprebigen unb bas ifts erftemal, bafš 
ber 'Sirjt Speifen oerbietet, um fie felbft ntdjt ju befommen. 

535) = grosser, stämmiger, unbeholfener, grober, dummer, fauler Mensch 
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ben шаге. An 9iemltd)fett unb бфопипд ift beg фт ηοφ weniger Ьагап 
gu gebenfen als beg bir

 6 3 6

) . 3· ®enn er ein Виф geborgt hot, 
f о fehlen 8 Sage Ьагпаф gewts Blätter baran. З̂ еиИф hot er einen 
Brief auf beni 9îefonangboben eines treuer g e m i e t e t e n (Elaoters guge= 
ftegelt. ©en (Erfolg fanft bu bir baoon oorfteïïen. З̂ еиИф fiel ihm feine 
©φΐαίιηϋ&ε in ben ^οΐίφαιη^β, unb es hätte ηίφί otel gefehlt, fo hätte 
er fte wteber aufgefegt. — Bor 8 Sagen fiel es ihm ein, bie "ißhibfophte, 
fo ιφ beg S^ber fyöve, mit ihm wieber Ιαίείηίϊφ gu repettren; bie oor= 
geftellte @djn>ürigfeit biefer бафе hält ihn ηίφί ab gu fagen : 9CRan 
mus probtren, unb wäre meine SRoth ηίφί, fo würbe ίφ ihm blos we= 
gen einer foWfyen eigennützigen 6υφί (benn er hat einen franftöfifd) 
lehrenben 6tubenten ber Sßhilofophie aus ©ei& abgebanft) ben 6tuhl 
für bie Shür gefegt hoben. Зф bra te фт alfo bte Borgüge ber ^Iatt= 
ηεήίφεη 537) ^hüofophiß im Allgemeinen beg unb оефгаф ihm, fte 
fünftigen боттег mit ihm beutf   unb alfo befto theilnehmenber ic. 
oorgutragen. ©tes half; nnb ίφ bin freg. ©enug, es würbe fein 
(Enbe nehmen, wenn ίφ bir bte SCRenge Bef φ wertfetten ergäben wollte, 
bte ίφ beg ihm h°bß· gröfte ift, bafj ιφ аиф ηίφΐ einmal bes 
6ontags faum 1—2 6tunben огЬепШф für ιηίφ höbe, meine (EoHegta 
gu repettren. Unb Ьоф tft f о ein 2eben weit weit beffer als beg Wef= 
fentg. künftigen боттег fan ίφ οίεΚβίφί mehr рофеп unb ЬаЬигф 
befto größere ^rcr)hett beg ihm genießen; mag Ьоф inbeffen mein 4

t e

* 
©abbathjahr, wie bas oorhergehenbe Werfeljahr, unnü& oorbegIau= 
fen, fo ift es Ьоф ηίφΐ gang oerlohren. Unb wenn nur feine (bes 
©rafen) grojje Beränbertfet t mir ηίφί guoorfomt. — Зп еШфеп 
Sagen тафе ίφ meinen Buffer erft auf, unb bann werben beine alten 
Briefe beantwortet. 3egt geniere ίφ f φ on otel am bloßen 6ehen met= 
nes Buffers — 538) 

49.5 3 9) 
[An Зеап <^

a u
i] 

[(Böttingen, $Вефпаф1еп 1788] 
ηαφ meinem ©δϊφιηαί ausfällt. 3^it geht mir genug babeg oer= 
lohren; unb wenn ίφ an mein е1депШфез Seben in Setpgig benfe, f о 
vgl. Karl Müller-Fraureuth, Wörterbuch der obersächsischen und erzgebirgi-
schen Mundarten, Bd. I (Dresden 1914), S. 237). 

536) als bet) btr — von Jean Paul ? — mehrfach durchstrichen. 
537) Vgl. Anm. 74. 
538) Der Rest fehlt. 
539) Rest eines vernichteten Briefes, vgl, den Anfang des nächsten Briefes 

und S. 169. 
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möchte id) oergtoeifeln ; id) fiitbe тгф aber fogletdj toieber ein toentg ge* 
tröftet, toenn ίφ meinen Aufenthalt tn Hof bebenfe, ben ίφ bos gange 
3ahr über ηίφί merfte als bte еШфепта1е, folange ίφ mit btr 6ontags 
ηαφ 10 Щг gu 9ίΐαφί5 gum obern Shor hwausfparierte. О lieber, 
guter 91хф1ег ! Wenn ίφ ιηίφ erft an bte 3^ten erinnere, too ίφ mit 
btr in unfern бфиЦа^геп bts gu 9)ΐίΙίεΗΐαφί auf bem Θφίοβρίαί} tn 
Hof fpatjierte, unb bebenfe, toas ίφ geleiftet haben toürbe, toenn ίφ tn 
bem Son, ber uns nur allem bte auf^tigften ^reunbe fegn lies, hätte 
fortfahren fönnen gu egiftiren; unb ίφ fühle, toas ίφ jegt bin, ein 
Ьигф НдрофопЬпе unb totbrtge ΘφίίίαΙε, tote otele anbere 3üngltnge 
Ьигф Onanie, gerftörter ЭЛе̂ фепПЗгрег, ben bte 6eele balb unter biefer, 
balb unter jener (£rfd)etmmg gu oerlaffen broht. 6o märe es fein Wun= 
ber, ίφ begteng bte 9iafereg unb fäme ben legten folgen bes bïinbf ei= 
nenben Θφίίίαΐβ Ьигф etnen oorfegt frettotlltgen 61шф guoor. 9îur 
bte Hofnung erhält ιηίφ ηοφ, foHte es аиф nur toenige 3ah?ß ηοφ fegn, 
in meinem (Elemente mit bem $euer, £ίφΐ unb Wärme leben gu fönnen, 
bie mir ηοφ übrig ftnb. Зф ntus aufhören, fonft fфХге̂ е ίφ fo när= 
ήίφ, tote ίφ ben Brief angefangen habe. Unter ber Bebtngung totll 
ίφ aufhören, um ben Brief mehr beg einer befferen Saune als beg 
jeber mir freg gegebenen SWinute fortfe^en gu 

50. 

[An Зеап ißaul] 
©öttingen, ben 8. 9J?ärg 1789. 

Steber 9 t t e r . 
бфоп gu We hna ten hatte ίφ an einem neuen Briefe an Ьгф 

angefangen; als ίφ ihn aber oor einigen Wo  en oon ohngefeljr ein 
toentg gu überlefen anfteng, fo tourbe ίφ fo toll über mein barinnen 
XeibenfфаЩгф geäuffertes 6^фт0&, bajš ßerretffen unb Berbrennung 
bte ϊφηεϋϊίεη folgen baoon toaren. О lieber 9йф1ег, thue mir Ьоф 
ben ©efallen unb oerbrenne meine Briefe, bte ίφ bisher an Μφ gef  i ft 
habe, ίφ fan fonft ηίφί ruhig fterben, unb аиф aisbann toürbe bid) 
mein ©etft unter ber ©eftalt metner Briefe f о lange beunruhigen, bis 
bu mit ben Briefen bte СЭДфетипд meines ©etftes οε™ίφίεί hätteft. 
Was гф btr tn einer Brühe oon mehreren Bogen gef r eben hatte, bas 
toerbe ίφ btr toohl auf biefer erften 6ette fagen fönnen. Bts 
ηαφ Weghna ten nahm bte оегЬгйзИфе unb bef toerIt e Sage beg 
meinem ©rafen immer mehr unb mehr überhanb ; bte Begfptele oon 
fetner Shorheit, tn bte ja etn junger 99ΐεηίφ, ein junger ungegogener 
©raf, etn — ^rangos oerfallen fan, mürbeft bu ηίφί glauben fönnen. 



К XXX. 2 Johann Bernhard Hermann 167 

Зф fteng um bte ermähnte 3eit on gu trogen, g. В. ba§ mir f ο ηίφί 
lange mehr mit etnanber gute $reunbe bleiben fönten, unb fo merfte 
ich аиф immer mehr unb mehr, bafê, f o otel mir an ihm lag, ihm Ьоф 
ηοφ mehr an mir lag. ©afj ίφ btes benugt habe, fanft bu glauben. 
Unb [fo] fehr ιφ meine Sage oon ЗВофе gu ЗВофе auf btefe Art oer= 
befferte, fo bin ίφ Ьоф immer ηοφ in einer Цфеп, baft es mir дШф= 
gültig fegn mürbe, menn ίφ morgen oon ihm megfäme; g. B. jegt um 
V211 Uhr liegt ber 9Îarr tn fetner Яаттег ηοφ tm Bette unb lieft in 
einem Вифе, то er ηύφ alle Augenbltde, inbem ίφ ηύφ feit heute 
früh 8 Uhr auf Gebers Examinatorium physiologicum unb anatomi-
cum präpartrte, fragte unb ηοφ immer fragt unb mir beg bem gering= 
ften ^euer, bas Ιφοη oor 2 6tunben оег^феп ift unb [er] in flet= 
nem ипЬедтЩфет ©ei& ηίφΐ erneuern läft, unb oon bem (Einftrömen 
ber Suft aus ber falten Яаттег (benn heute ift es überhaupt fehr fait) 
balb bie ^üffe ϊφοη erfroren ftnb. 3)u fanft baraus {фИе̂ еп, mie es 
mit meinen Umftänben gu ΪΒε^ηαφίεη herum ausgefehen haben mag. 
(Es läft ίίφ faum тйпЬНф ergäben, mas für ϊφίεφίε 2Be hna ten ίφ 
gefegert. — 9Ш ihm allein btn ίφ ηοφ immer auf einer 6tube, bte 
beg 60mal Athemgügen mit unferen Ausbünftungen gefättigt ift, in 
beten SÎebenfamtner er ben '^фатЬге gu feinem ^rioet ma t, beffen 
Wtrfung unfere 6tubenatmosphäre mteber etmas oeränbert. Slalt, mie 
bas h ö  f  e ^euer marm ift гс. ipeift bas ein freg Sogie? Jpeift bas 
eine frege ЗЗДфе, то bie aus ©et& ηαφ ber 3BohIfeilheit ermäljlte 
ЭД^фегт aus meinen £emben 3unber таф1, ber meber ΐφιοα^ ηοφ 
mets ift, fonbern braun ift unb ftinft. 9Ш bem (Effen ftehts feit 14 
Sagen mteber fo luftig als jemals. — 3)οφ genug hieoon. — 

9ΐίφΙ gleichgültig mirb es btr fegn, menn btr fage, bafj ίφ gu 
$Ведпаф1еп an meinem [!] бфпе^ег 4 Louisd'or де1ф1& unb babeg 
οίεΜφί gum Beften gemtffer ^reunbe einiges beggefügt habe, mas ihn 
^фегег fteHt. (Eine бафе, bie mir ben gröften ©tein oom f>ergen де= 
mälgt gu haben ίφίεη, f o mohl metnetmegen als ber .tt. toegen 540). 

SOÎetne 3eit ift fo eingefchtenft, ba§ ίφ oft bie (Eollegten oerfäu* 
men mus, menn ίφ ηύφ, g. В. bie ЗВофе nur einmal auf bas btr be= 
fante Examinatorium bes jungen Gebers

5 4 1

) praepariren mill. Unb Ьоф 
nu&e ίφ meinem ©rafen ηίφΐβ, ber mehr plaubert, als irgenb fonft 
etmas lernt, ober ηύφ mohtn mit fpa&tren ntmt. 9îur ein etngtges mal 

540) = Otto, vgl. S. 141 f. 
541) Vielleicht Philipp Feder (1768—1807) aus des Philosophen Feder 

erster Ehe ; er war später Arzt in Coburg (vgl. [K. Aug. L. Feder] J. G. H. Feders 
Leben, Natur und Grundsätze (Leipzig-Hannover-Darmstadt 1825), S. 231). 
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btn ίφ mit tijm geritten, toogu er ιηίφ capricieusen aber, toetl er bte 
SPferbe fd înbet unb aus ©et& Ьоф ηίφί füttern löft, ηίφΐ mehr betoegen 
fan. ©as ^tquenique, ше!фез hier alle 14 Soge ober 3 ЗВофеп ift unb 
toorauf tapfer getangt totrb, habe ίφ аиф еШфета1е beMt unb be* 
rtugt. ©и ftefjft alfo, bafj ίφ tn ber mir unerträg^ften Sage bin, 
toetl fte bie иппаШгИф е̂ ift. Wäre ίφ, ftatt aus Hof ober (Erlang, 
aus Setpgtg, too ίφ ппгШф lebte, h^her gefommen, fo toäre ίφ nun= 
nteljro geròts bes {фт01)Иф е̂п Sobes geftorben, allein tote ΐφοη tourbe 
ίφ gubereitet, um hier, an einem fokfjen Orte, toeiter ηίφΐβ als oege= 
tiren gu fönnen. ©afj ίφ btr btes nunmehr fo дЫфдйШд ϊφ^ΐόεη fan, 
rührt bios baoon her, toetl mein (Seift, gefegt bafê ίφ ηοφ etnen habe, 
Ьигф bas ΟφίίίαΙ oor 2 3aljren

б 4 2

), ohne Hyperbel gu fp^en, gang ab= 
geftumpft unb für aïïe (Einbrüche ehemaliger ЗЬееп, bte тгф fonft in 
(Enthufiasmus oerfetjen fönten, oölltg unfähig gemorben ift. 3)u roirft 
5ίφ ηοφ erinnern fönnen, bafê ίφ btr tn Hof oe^tebenemale Betoetfe 
lieferte, tote mein ©еЬафйш gu toacfeln anfteng; toenn bu nun nur 
einen Begriff oon агНЬте^феп ober деоп^^феп ^rogreffionen haft 
wie ίφ ηοφ habe, fo roirft bu ϊφΐίε^η fönnen, tote es um meine 6eelen= 
hafte fteht 543). ©afê mein ©еЬйфЫз ηίφί gang оег^феп ift, fan ίφ 
btr baraus bemetfen, tote ίφ ηοφ toetfj, tote ber 3ube auf ber Höfer 
débouté agirt, tote bte Sangftunben beg 6tetnhetl 544) unb tn ber $ίϊφεη= 
|"феп Apothefe
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) meinen Яогрег tn Веюедипд oerfegt unb bergl. 
mehr. — Wenn ίφ ηίφΐ balb, unb l ^ f t e n s ηαφ einem 3ahr, ferne Hof* 
nung fehe, tn mein oottges Seben oerfegt gu toerben — toas habe ίφ tn 
©öttingen gu thun? —, fo gehe ίφ lieber als Stftatrofe gu 6φί[^ ba 
roets ίφ, bafš es ηίφί Ort unb 3eit ift gu ρί)ίΙοίορί)ίϊφεη 6pecuIatto= 
:tten. 3Φ ntus fegt aufhören ; benn 1) mein ©raf гаШ Wörter 
lernen гс., 2) ίφ befomme ein rothes ЬдрофопЬ^феб ©eft$t oon einer 

542) Η. meint wahrscheinlich seinen Abgang von Leipzig. 
543) In seiner Antwort (Berend I, S. 284 f.) bemerkte Jean Paul : §aller 

[ersäht] : ein geœiffer Äerl Ijabe [ίφ in ben Slopf gefegt, er i)abe ietnen unb bafj 
man itjn Ьигф ÎUtfiabung eines bleiernen iputes ijerftelte . . . . ©onberbar ifts, baf? 
ίφ in §of (iegt lebt er, roenn ίφ геф! fyöre, in ben Sanben beines Königs) etnen 
©enteman gefant, ber ebenfo иат[ф als fem Slöntg aber 100 mal flüger roar 
[Georg IIL, König von England und Hannover, hatte 1788 den ersten Anfall 
einer Geisteskrankheit gehabt]. Senn tn Briefen ool 3Btj гс. ïlagt' er, bafj er 
alles bas eingebüffet. 

544) Christian Heinrich von Steinheil (1723—1794), Oberkriegskommissar 
und Kommandant von Hof (Hofer Kirchenbücher, vgl. auch Weissmann 
Nr. 7471). 

545) Vgl. Anm. 4. 
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Congestion meines Bluts, bie nermuthlici) biefer Brief oeranlaft hat. — 
NB. (Bin 6tücf nom oerbrannten Brief rotïï ίφ btr hiß* beilegen. Btel= 
leidet fanft bu oon bem 6tein auf bas Haus ober auf ben 6tembrucf) 
ίφΙίε§εη 546). — 

ben 9. 9fterg. 
Щг гф bte Beantro ortung beines Briefes unternehme, шШ ίφ btr 

ηοφ etraas oon meinen (EoCegten fagen. — Wirft bu es toohl meiner 
Abfterbung ober fonft einer Иффе ^фгеШеп, roenn ίφ btr fage, ba§ 
ίφ 4—5 Sage i)intereinanber in bem (EoUegio bet) ft . . . . fi^en fan, 
oljne bie geringfte Aufmerffamfeit auf feine Sßljilofophte figtren gu fön= 
nen? (öang mus es Ьоф ηίφΐ an mir liegen; benn oft gerade ίφ in 
einen тгф oft faft bis gum аизЬгефепЬеп Sautroerben bemegenben 
(£ntf)ufiasmus, unb ber ЯВип{ф in mir fh^t, roarum ni  t ϊφοη längft 
ber Seufel alle bergl. Sßhtlofophte geholt hat ; ίφ hatte mir oft oorge= 
nommen, eine fokfye 6tunbe oon irgenb einem Ϊΐαφίφιηίε^ abguf rei= 
ben unb fie bir gu ЁфгсЕеп, allein lieber гооШе ίφ mit meinen eignen 
blofjen Hänben eine gange 6tabtmauer mit ©recf beroerfen. 6tetl bir 
oor, roenn ίφ ηίφί allein ein Sheologc toerben, fonbern ben ©etft unb 
un6inn [!] ber alten SßoftiEen in тгф fo einfaugen foEte, um ihn toieber 
auf einer Höferhofpitalfangel oortragen gu fönnen! Зф läugne ЩЫх) 
gar n\â)t, bafê ηίφί тапфта! unter bem farragine oon WMophie, 
bie ηαφ f  oI  ft if  er Sßünft^feit unb 6ubtilität f meft, (öebanfen 
oorfommen, bie einem 'ißlatner Щхг тафеп toürben; aber faft täglid) 
fo ипегЬаиКф abftrafte Begrifgerlegungen unb in einem Sone gu hören, 
ber ηίφίβ als gutmegnenbe Ueberrebung oorfteïït, bas ift mir ίφΙεφ= 
terbtngs ипегЬйдИф. Hätte ίφ ηοφ feinen ^ßlatner gehört, rote oer= 
haftt шйгЬе mtr alle ^hibfophie oorfommen müffen. 3)u œirft ent= 
ЁфеШп fönnen, ob ΐφ hantit einen ЭЛапп Iäftere ober oerläumbe, 
bem ίφ ηίφί nur insbefonbere mein ganges (Slücf gu oerbanfen habe, 
fonbern ber Ьигфаиэ einen е£етр1а̂ ф=тогаИЁфеп (Eharafter hat. (Er 
ift аиф etn fteinb ber Яап^феп ^ßhibfophte unb, fooiel ίφ armer 
6ф0фег roteber barüber beurteilen fan, gefällt mir Slant roteber. — 
Bor ohngefehr 6 $Вофеп ftritte ίφ mit einem 6tubenten, ber аиф 
Wlofoph, unb groar Anttfantianer roar, (Er fagte mir bte ί)ε ΦΪ^η 
Behauptungen oom Slant. Зф fagte, bas fan er иптодИф де= 
ЁфпеЬеп haben. „Зф юШ es 3 h

n e n

 ЬЩт", unb fielje ba, es lauteten 
$ants Worte fo, bafj ιφ btefe ηίφΐ genug erheben fonte, unb ίφ geigte 
ohngefehr, rote unb roarum jener 6tubent ben ^ant misoerftehen fönte. 

546) s. Nr. 49. 
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„За, fo entfcfyulòtgen ti)tt bte Kantianer аиф/' — $ф Î)âtte ηύφ ηίφί 
beffer tonnen loben ijören. — Slurg, ΐφ bleibe, oljne ben ^ant unb 
feine SßE)iIofopi)ie perfünlidj gu fennen, ein Kantianer unb glaube, baft 
oljne bie Bertoeifung aller übrigen SßI)tlofopi)te in ben IjüQtfdjen Ab= 
grunb к. nie eine toaijre, reine, пй̂ Нфе ^tlofopljte, 'ißljgftf unb 
ÜRetapljgftf totrb auffommen fönnen. — 

Йа̂ пег
 5 4 7

) ift etn SCRann oon altem бфго1 unb Йогп. 6ein 
Bortrag totrb oon feinem gelobt, toetl er für bte, ше1фе ϊφοη 9fiatlje= 
matif oerfteljen, gar gu toeitläuftig unb für Anfänger gu ϊφιοβΓ 
toäre; bie Нффе fyteoon ift, toetl er alles, toas oorausgefyört, um einen 
агШ)теЩфеп ober деоте^феп 6at} gu oerfteljen, mit ber ftrengften 
Betoetsmetfyobe barfteHt unb fo fortgebt, toobeg er fret)It$ ermübenb 
toerben mus. ©afj [!] er aber biefes felbft einfielet unb Ьоф ber matl)e= 
ιηαΐίίφεη SJÎetfyobe feine ftorm einer ϊφοη unterljaltenben ßectüre geben 
fan, fo forgt er fleißig bafür, bafj eine SCRenge Вйфег auf bem ЗЩ) 
liegen, tooran ίΐφ alle Gattungen oon 3ttl)örern bte Sangetoetle bei 
feinem fo notfymenbigen Bortrag oertreiben fönnen, g. В. $аЬе1Ьйфег 
mit Tupfern, Э^еЬеЁфшЬипдеп, bett Birgtl mit «ро^фпШеп unb 
oteles bergl. tnefyr. Зф lebe bann in btefem (EoKegio, tote ehemals 
als unterer ^rimaner in ben ^rioatftunben bes alten 9^eftors 2on= 
gols δ 4 8 ), too ίφ in fetner 6tube, tnbem anbere bte Briefe bes ^linius 
ejponirten, ein Виф um bas anbere aus ben $0фегп ftal)I unb ηαφ 
Bilbern unb ЗВарреп bartnnen herumblätterte. ftrag nur ben großen 
Otto δ49), ber· totrb ϊίφ glet faIls fo^er Affatren erinnern fönnen. — 
©te SCRatemattf mit ihrer fo übergeugenben ŠRetljobe fommt mir gerabe 
oor als tote bte 9btljroenbigfeit fteljenber Irmeen unb bas (Egerctren ber 
6olbaten. — За, io, ίφ habe де[фштЬ ein toentg р^ЦорЭДф bar= 
über пафдеЬаф!, tnbem ίφ jenen 6Шф
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) — ma te, unb gefunben, 
bafî es gang ^фег fo ift; bte Betoetfe toirft bu mir ϊφεηίεη.  

Зф toets œahrhafttg ηίφι, für toas ΐφ btefe 2 (EoHegta ωοφεηί= 
Иф 6malunb 10дНф oon 9—11 Щг pre. Um oon meinem шт{феп 
©rafen etn paar 6hmben abtoefenb gu fegn, пафЬет er in fetner 
е̂ епШфеп бфВДаиЬе, ηίφί 6ф1а^й^е, einmal mit mir um ben 
ЗВаП gegangen ift unb mir bemonftrirt hat, baft aus ihm etn großer 
^Philofoph toerben toürbe, bafj toir in allen 6tücfen etnanber fel)r äl)n= 

547) Vgl. Anm. 285. 
548) Paul Daniel Longolius (1704—1779), von 1735 — 78 Rektor des Hofer 

Gymnasiums, Beisitzer der philosophischen Fakultät in Leipzig. 
549) Friedrich Albrecht. 
550) unter 9ìott)tt>eribigieÌt. 
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Ιίφ mären, aufter baft er bte (Eloquenz l i e b e , aber ηίφί ( a u sübe) . 
Beg i^m ift bec (Einfall, eine Sïôiffenfci>aft einmal lieben motten, 
eben fo otel als fte ϊφοη lange ftubiert zu hüben. — Яотте td) 
bann um 11 Uhr nad) Haufe, fo totrb toieber geplaubert — nid)t oom 
6gftem bes Seibnitj гс. — ober fpa&teren gegangen ober — ober — 
tmb bann gefreffen unb fid) ennuirt bis 2 Uhr. 6o oerraucht ber Ьигф 
ben 6$laf etn toentg ertoorbene ©etft, zum 9ïut)en? — für etne ^ar= 
fümtrung, toofür ber αΐίαϊίϊφαηηηοηίαίαΐίϊφε ©ampf eines Sefrets аиф 
ЬттфепЬ fegn fönte. Unb Ьоф ifts beffer, bte Blume (tote h^bfd) 
ίφ ηύφ zu ВегдЫфипдеп recommanbtre, toenn bir nur fein 6ttnffraut 
einfällt), bte 9ìofe buftet aus, als baft fie mit famt bem 9locfe bem 
fteuer ber аЬепфиегИф^еп Θφίίίαΐε ^rets gegeben totrb.  

(zum (Effen ! !) 

Heute ift meinem ©rafen eingefallen, tn f о otel Borlefungen z
u 

hofpittren, als er fan ; baher ίφ 3ett getotnne, те1фе ίφ zur ftortfe&ung 
meines Briefes antoenben fan. — Um 2 Uhr höre ίφ деюо1)пИф beg 
Ittenberg bte (Ejperimentalphgfif unb Ьегпаф um 4 Uhr über ben 
$hetl ber Sph f̂î r те!фег Aftronomie, ©eologte unb 9J?etereologie [!] ent= 
hält, бфоп ber bistoetlen f о ЬеггИфе 3ßtt}, ше1феп man hier zu hören 
befomt unb ber, aus feinem SWmtbe oorgetragen, erft bas геф1е ©e= 
präge erhält, mürbe ben 3uhörer f   bIos halten, toenn alles übrige 
posito Iangtoetlig märe; z· B. erft oor еШфеп Sagen rebete er oon 
ben дЫфпаппдеп ^olen bes] Magneten (mie bu einftmals in einem 
Briefe an ηύφ)551), unb ganz zufäffigermeife unb trocfen führte er an, 
baft bas 9Iaturgefez gemeiner feg als man glaube; benn Sßerfonen, bte 
oorhero als ипдЫфпаттд fid̂  fehr ftarf etnanber [!] angezogen hätten, 
ftieften etnanber heftig ab, f о balb fie |ΐφ дШфпаппд gemorben mä= 
ren. — Unter anbern SCRagneten hatte er einen, auf те1фет ftanb : 
6o mie ber SQÎagnet bas (Eifen an |τφ zieht, fo zieht 3efus bte Herzen 
ber ©läubtgen an |гф. Als er btes mit einem ©β^φί hergelefen hatte, 
Ьегд1е1феп bu Ьгф an bem ̂ omtfer in ber leipziger ЯотоМе ge--
fehen zu haben erinnern mitft, f о erzählte er, baft er erft φ in einer 
6φπϊΙ gelefen : 2Bte bte 9J?agnetnabel ηαφ Horben fteht, fo foltert 
unfere Herzen zum Himmel geratet fegn, unb ba er oorher oon ber 
АЬитфипд unb Berfertigung ber SDîagnetnabel gefpro en, f о mar ber 
ϋίεΐίείφΐ unebel ϊφείηε^ε Wit; Ьоф beg ihm ηίφΐ toentg ergötjenb, 
als er bte 20 ©rab Abme^ung unfers Herzens oom Himmel herum= 
Zerrte — „es müften bemt unfere Herzen beffer als bte 9Jiagnetnabel 

551) Eine derartige Äusserung findet sich in Jean Pauls Briefkopien nicht. 
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geftridjen toerben", œobet) er ohne ßtoetfel mit auf ben (tn meinen Au= 
gen ηοφ immer oerfh^ten) SOÎagnettsmus anfpielte. — ß^tenberg ift 
bem Körper ηαφ ein ЬисШф1ег Aefop unb barüber fo ίφαιηί)α^, baft 
er einmal eine fleine 6tunbe hinter fetner ipcmstf)üre geftanben unb ge= 
toartet ^aben foil, baft ihn bte Seute ηίφί fo fehr bemerften. (Serais 
iifts, baft er faft gar ηίφΐ ausfomt, als toenn er fährt, ober raenigftens 
ηίφί anbers beg Sage. Зф fon btr's felbft оег̂ фегп, baft er an bte 
hinter ihm ftehenbe Safel tn fetner anberen 6teHung fd r̂eibt, als baft 
er babeg feinen Sftücfen fo otel тодНф и̂дШф an berfelben behält, 
бетет (Eharafter ηαφ ift er fehr gut unb ht^ft uneigennützig; babeg 
fagt man, baft er gerne bte Seute Ьефle, оегтиШф tote bu, als bu ηοφ 
ht Seipjig felbft beine ftreunbe btsraetlen ηίφί ίφοηίε^. ©и nimmft 
btefen Borraurf gérais als ein Sob an. — (Er ma  t etn ^tnb ηαφ 
bem anberen mit gefunben unb hübf en ftrauengtntmern, unb als ihm 
bte Ьаппооег[фе Regierung besholb einen Borraurf ma te, fo εηΐίφηΙ= 
btgte er ΐίφ bamit, baft er otel -gu Ь^Нф toäre, als baft ihn eine ftrau 
lieben, деЁфитде treu bleiben fönte. — Btstoeilen läft er ben treffenb= 
ften Wt|5 über bte ©оШпд̂ феп Beftaltnnen ΐφίε|3εη, g. В. als er oon 
bem паШгНфеп heberförmtgen бргепдег rebete unb fagte, baft tn einem 
foW)en 6ieb eine bef ulbtgte Ве̂ аЩфе ^rtefterin §um Зе̂ феп ihrer 
1ΧηίφηΙ5 bas Waffer oon ber Siber bts — hätte tragen гаоПеп к. — 

©en 10. SDîerg. 

9îun fomt eine relatioe ©ette oon 31ф1епЬегд. Anfangs, aïs ίφ 
bteher fam, glaubte ίφ, baft ίφ οίβΕετφΐ ιηίφ, beg ber hier fo legten 
SCRögli feit, mit ihm befant тафеп unb ηαφ unb ηαφ ihm otelleet 
gar gu meinem Bortheil ben — ЭЛагпе entbeffen fan. ©a toäre ίφ 
ίφοη angefommen. (Ег̂ Иф fomt er alle Augenblide mit feinem Wär= 
me= unb fteuer= -unb S^tftoff angeftiegen, unb toenn ihm beg feinen 
(Erflärungen etraas fehlt, fo mus ihm biefer ©феггаеще1 gur 3uflu$t 
bienen; unb Ьоф fan er nt  t genug gegen bte (Egifteng bes nie barge= 
ftellten (Еи1еп[феп Aethers
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j gu ftelbe giehen. ©enfe btr, rate es mtr 
oorfommen mag, toenn er fagt : „(Sang ^фег ιηαφί ber Wärmeftoff eine 
feinere Suftart aus, bie aber fo f e i n ift, baft fie Ьигф bas ©las unb 
bie Мф1е̂ еп SJÎetalle bringen fan." — „(Es ift fehr einfältig, toenn 
man fteuer unb Wärme gu befonberen StRobififationen ber SJÎaterie ma= 
феп гаШ." — Зф оег̂ феге Ьгф, raenn ίφ ηοφ gar ηίφίβ toüfte oon 

552) Nach Leonhard Euler besteht das Licht aus Schwingungen, die sich von 
dem leuchtenden Körper durch ein feines ätherisches Mittel fortpflanzen (vgl. Eu-
lers Lettres à une princesse d'Allemagne, Mitau et Leipsic 1770, T. I, lettr. 17—31). 
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ctner hiehergehörtgen Scorie, fo toürbe ίφ 2.'s Sheorte fogletd) anneh= 
men müffen, ηίφΐ toetl er mid) cms ©rünben ober burd) nötige Вег1ифе 
überzeugte, fonbern toetl bte beg fonft gefdjägten Scannern ηοφ mehr 
blenbenben Sgomente oon einer Шфе1пЬеп Ве1гаф1ипд ber SDÎegnungen 
fetner ©egner, oon einer jebergettigen деГфтйЙеп Anmenbung fetner 
Sljeorte [I], too es ίίφ пе^тИф thun löft гс. бо etmas barf man (гф gar 
ηίφί Wunber nehmen laffen; benn es geht in Jeber ΪΒιίίεηίφα^ fo. — 
(Einftmals fagte er: „toenn bas Waffer Ьигф etne ©фтетзЬ^е bringt, 
шо Ьоф feine 2uft Ьигф fan, fo fomt btes ηίφ! baljer, als ob bie 
ЗфШфш bes Waffers fetner mären als bte ber 2uft, fonbern toetl bte 
ЗфеИфеп ber Blafe gum Waffer etne nähere Βεηϋα^ϊφαίί haben als 
gur 2uft", unb btes beftätigte er аиф Ьигф ben Вег^ф, Ьа er etmas 
Queffiiber in einem ftlor trug, то er аиф richtig htngufegte, menn bte 
ftäben bes ftlors aus SERetaU beftünben, fo mürbe bas Queffilber fogleici) 
 ur Iaufen. AHetn ein foWfyer ftall bient blos bagu, etnen 6a& a gu 
bestätigen unb ζ^ΐείφ einen ©a§ b gu mtberlegen. Wenn ίφ ftnbe, 
baft ίίφ ein 6alg im Weingeift auflöfen läft unb otele anbere 6alge 
ηίφ^ mtberlegt nun biefes, baft es fid) n   t merbe oom Waffer auflöfen 
laffen, gefegt baft legter Ве^иф mehr Ьигф Sljeorte als Ьигф (Erfahrun= 
gen еп1{ф1еЬеп merben fönte? Bielleidjt fanft bu mit  tpartheg f etn 
Augen, юе1фез oon mir ηίφΐ gu ermarten ift, emfeljen, mie fei)r ίφ 9ΐεφί 
ober Unre t i)abe unb mas es ηύφ hilft, menn ίφ 9ΐεφΙ habe.  

©eftern hübe ίφ ηύφ mit meinem ©rafen bas erftemal ^ φ ί berb 
bes (Einhetgens megen geganft. 6o heftig unb bitter ίφ ihm Bormürfe 
таф!е, fo mar er Ьоф ηαφ l/2 6tunbe mteber gang gut unb fanftmü--
thig, bû er oor bem 3cmf beg bem Unmtllen, baft ηίφί emgeheigt märe, 
gang generalmäfttg toben unb mir епЬИф bte Иффе, marum es ηίφί 
beforgt morben märe, guf teben mollte. 6o toentg ©elb ίφ tn ber 
ЗДфе hübe, fo mentg mürbe ίφ е^фгейеп, menn etne Trennung gmt-
ϊφεη uns balb ober fpät oorgehen follte; unb marum ίφ btes eben f о 
gut glaube als fühle, rührt ohne 3n>etfel baoon her, meil ίφ mit jebem 
$гШ)Ипд5ЁоппепЁфет, ber ben ntebergefaHenen бфпее ϊφηύ^, mir 
etnbtlbe, baft fein 2ίφί unb feine Wärme аиф Ьигф bte oerhärteten 
Wänbe meines ©ehtrns bringt unb bie bartnnen geronnene ©tupibttät 
mteber auflöfe unb gum ehemaligen ©efüf)l fähig тафе. Зф mets 
ηίφί, mas ίφ ί φ ^ ε , toetl metn ©raf auf ηύφ martet unb mir plau= 
bernb gufie^et.  

9Îun etmas gur Beantmortmtg betner Briefe. ЭЛет ganger Bor= 
rath üon 9Îetb totrb erregt, menn ίφ nur ein paar Seilen oon beinen 
"Briefen lefe; unb Ьоф btn ίφ tm ©tanbe, fie gemts 3mal bur gulefen. 
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Зф ftnbe tn beinen Briefen ben 9^ter, in rote ferne ίφ tljn liebe unb 
ίφα^ε. Aber bu — Ьоф um ηίφΐ auf ben (Srunb meines 9>ietbs gu 
fommen, mtH ίφ metter gehen. — ©etn erftes Slarpfenger^te5δ3) bef öf= 
tigt ιηίφ auf bie angenehmfte Weife; es betrift beine £egratb gmeger 
бфте^егп
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) — in ben Augen ber einen h<*ft bu ЬгйЬегИфез 2tebes= 
feuer bitten gefehen, bas fefyr gros gemefen fegn mus, metl bu ϊφοη 
mit ber 93efcf)tetbimg baoon mein iperg ûufs inntgfte ermärmt h<*ft ; unb 
bte Augen ber anbern haft bu mir jebergeit оо^йдИф gelobt unb ιηίφ 
ηίφΐ feiten ЬаЬигф eiferfü tig детаф1. — (Eine ©telle betnes Briefs 
hat tn meine ©eele gef ïagen ; ob fie giinben totrb, mets ίφ ηίφΐ, aber 
eine gß^metterung i)at fte ange l t e t , bte ίίφ tote etne R̂eue υοη 2 
gang — gang unnii^ oerträumter — oe^Iafener Зсфге empftnben läft. 
Weil ϊίφ eine р%Нфе ftje 3bee ηίφί ^дЫф Ьигф anbere ©ebanfen 
oerbrängen läft, unb um btr ηίφί gu otel Worte oijne (öebanfen gu 
|"фтЬеп, mtU ίφ jene ©teile ijteijer fetjen: ,,©u foHteft fern Виф 
über eine SJÎaterte f reiben, fonbern Ьгф gu einem gmtngen, то bu 
alle berne Sßarabojten tn тодИф^ег ^ürge auf ftrtfuren unb ^erücfen 
unb Slöpfe i)ageln lieffeft" 555). Beg ber mir angenehmen 'ΐΐαφπφΐ bet= 
ner Berbtnbitng mit Harbern unb [ber] barauf folgenben 3^оЫ[феп 
©eftnttion, unb baft bu ιηίφ tn Berbtnbung bringen mtUft 556), fan ίφ 
ηίφί unterïaffen, οίεΙΙείφί aus Srteb gegen beine gute ©eftnnung, etmas 
г̂ епШф gu fegn, btr etmas gu geftehen, mas bte fegt gelefenen ©teilen 
betnes Briefes unb, ίφ mets ηίφΐ marum, аиф ber 9^ame: Herber 
[mir] gang tn (Erinnerung деЬгаф1 hat. — Homo sum, humani nihil 
a me alienum puto. — Als mein gmeites ШпЬ bas 2ίφΙ ber Welt 
erblift ï;atte, fteng ίφ an, an einem brttten gu arbeiten, ©te ftorm einer 
allgemeinen (Encgclopäbte mar mir h ^ u bte аПегегтй^ф1е^е, unb ba 
bu ιηίφ ηίφί gang fenneft, fo mtrft bu btr иптодИф oorftetten fönnen, 
mte ίφ auf ben bretften (Einfall höbe geraden ober ihn hätte ausführen 

553) Vgl. Anm. 507. 
554) In Jean Pauls Briefkopie (Berend I, S. 266 ff.) fehlt diese Stelle. 
555) Vgl. Berend I, S. 267. 
556) Am 1. Sept. 1788 hatte Jean Paul an Herder zwei Aufsätze ge-

schickt, die Herders Gattin Karoline in Vertretung ihres nach Italien gereisten 
Mannes an Boie, den Herausgeber des „Deutschen Museums", weitergeleitet hatte. 
Den ernsthaften Aufsatz „Was der Tod ist" nahm Boie in das Dezemberstück 
1788 seiner Zeitschrift auf; der zweite satirische Aufsatz „Meine Beantwortung 
der Berliner Preisaufgabe: ,ob man den Pöbel aufklären dürfe' usw." fand 
keinen Abnehmer. Aus der Verbindung mit Herder hoffte Jean Paul auch für 
Hermann Nutzen ziehen zu können.— Was unter der „Jakobischen Definition" 
zu verstehen ist, vermag ich nicht anzugeben. 
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fönnen. ©enug, es gefcfyafy. lieber ein 3al)r arbeitete ίφ Sag unb 9 ^ t 
baran, unb es erhielt unter meinen Hänben tägI    etne ©eftalt, bte mir 
immer mehr unb mehr gefiel, ©as ШпЬ tourbe ftarf, аиф am — ©eifte, 
ber aber in etroas oorfeg^e бфтагтегед ausartete unb bios begm 
(Enthuftasmus hätte fteijen bleiben foUen. ©egen bas (Enbe tourbe etne 
Anfmtbtgung auf ein neues Виф angehängt, toeWjes Berge ins ЗЛеег 
gu oerfenfen оег^гаф. ^urg, bas Виф hätte gang gémis Auffehen 
gema t. 6obalb ίφ aber aus ber ßeipgtger Welt heraus fam, то ίφ 
ηύφ oor aller Welt oerfteft gu fegn geglaubt hatte, fahe ίφ 1адИф unb 
юофепШф feinem anbern ^uljm als bem eines (Eagltoftro ober 6me= 
benborgs entgegen. (Es follte gu Зсфапт ίφοη gebruft fegn, allein es 
mar gu ЭШфаеНз ηοφ ηίφί baran деЬаф1, unb gu We hna ten hieft 
es, baft es auf fünfttge Oftern gebruft merben foUte, то ίφ aber bie 
befperateften Anftalten таф1е, um es mteber gurüfgubefommen, unb 
©ott 2ob unb ©anf, ίφ befams toieber, gab ben ©eminft eines £ono= 
rartums gerne auf, meil ίφ mufte, mas ίφ babeg gemonnen hatte, hätte 
ίφ nur auf bas fehen mollen, mas ίφ beg ber Berferttgung beffelben 
gelernt hatte. — ^anft bu Μφ ηοφ erinnern, als ίφ tn Söpen 
gu btr fagte, etne Hanb 0fcer e i n e n g U 5 sollte ίφ barum geben, menn 
eine gemiffe Affäre ηίφί märe; bamals hatte ίφ mein SOÎanuffript beg 
meinem Виф1)0пЬ1ег in ©era ίφοη gebruft geglaubt5 5 7).— Unb mein 
aufr^tigftes ©eftänbnts, mas ίφ bir hiebeg thun fan, ift fo bef affen. 
(Es ift ΙείφΙ, oon ber Stebe gur Wahrheit auf (Enthuftasmus, oon ba 
auf бфишгтет unb oon ba auf etgent^e Narrheit gu geraten, ©as 
legte burfte ίφ ηοφ ηίφί befinden, ίφ glaube aber gemts, baft ein 
ßügner es balb f о mett bringen fan, um ferne Ййдеп felbft für bie lautere 
Wahrheit gu halten. — Unter anbern maren in btefem Вифе аиф bie 
meiften metner ^arabojten gang ^фег in ihrem ЬеиШф̂ еп βίφίε bar= 
geftellt, metl megen ber Be^tebenijeit ber SCRaterten es Ιείφί mar, ein 
9ftäthfel Ьигф bas anbere gu entgiffern, eine Ье1еиф1е1е ©unfelheit Ьигф 
bte anbern um befto otelfältiger aufguflären. — Зф fam ηαφ meinen 
ßetpgiger Arbeiten ηαφ Hof, unb bas mar gerabe ein foW)er ftaE, als 
ber ift, ba ίφ jegt oon betnem В^ГфгеШеп in bas Collegium gu 
ftebern unb ins ВНЬе̂ ифеп gum ^äftner gehe.  

©en 13. SDÎerg. 
бфоп feit 4 SWonaten mar ίφ Willens, btr οίείείφί beuten geäu--

fterten W u n f   etntgermaffen gu befrtebtgen, [birj mit bem 3nhalt ber Aus= 
arbettung, bte ίφ bem fteber gur Sßrobe lieferte 558), meine Aufmartung 

557) Vgl. hierzu S. 118. 
558) H. meint seine Abhandlung „de multiplici anima" (vgl. S. 149). 
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gu тафеп, allein mit bagu ефгЬегНфеп (Eommentarien märe es тф1 
angegangen, unb htegu h°* mtr immer eine aneinanberfjängenbe, alfo 
alle bagu nothmenbige 3ett gefehlt. ©er ©egenftanb toäre toürbig genug 
getoefen, toetl er, too ηίφΐ ben Behender unb Regieret bes Körpers 
felbft, Ьоф toenigftens feine oornehmften SCRinifter betroffen hätte. 3n 
beinern legten Brief famft bu mir bafiir mit einem anbern Auftrag, ber 
ηίφί bte bem Haupte anoertraute ΘίηηίίφίεΗ, ηίφί bte Queïïe faft 
aßet äftjjetifdjen ΘίηηΗφί'είί, bas Herg, ηίφί ben Blasbalg bes ßebens, 
feines ber oerbauenben ober irgenb ettoas abfonbernben (Emgemetbe 
bes Unterleibes, ja n ^ t einmal bas bte 93Ιεηίφ ε̂Η f о inter effirenbe 
unb, tote bu glaubft, meinen (£harafter fo beget nenbe (£>Iteb, петИф 
ben бфтащ ober bte , fonbern toas gang ettoas ϊφΐίιηιηεκ, 
петИф bte Wtnbe bes Unterleibes, bte ftörge, unb gtoar bte heutigen 
betrift. Aerger fjätteft bu ιηίφ nidEjt erniebrigen fönnen, als baft bu 
ηύφ über ein fokhes (Eapttel ber Anthropologie um 9lat fragft. 
„Woher entftehen bte Wtnbe tm Unterleibe? гс."

5 5 9

) ©aft toir tn ber 
Beanttoortung biefer ftrage toeiter gerüft finb als gu ben 3etten bes 
(Êoangeliften 3ohcmms, ba es £>etft : ,,©u t)öreft fern ©aufen toohl (alfo 
mufte man аиф ηοφ ηίφΐ einmal ettoas oon ben fo ЬигфЬгтдепЬеп 
бфШфегп), aber bu toetft ηίφί, oon toannen er fomt unb toohtn er 
fähret'', betoeift bte pht)ftologtf e Anatomie, те1фе ben Urfprung getgt 
unb unfere tafelt, гое!фе bte Aufnahme beffelben erfahren. ЗеЬоф es 
fönte fegn, baft in biefer citirten 6teïïe bes Alterthums oon anbern 
Winben bte 9îebe märe, toetl ber (îontegt auffer bem ЭНсоЬет unb feinem 
Wtrth feine gröftere ©efeE^aft oermuthen läft. ©aher ίφ btr aus 
bem Htppofrates ettoas über btefe 9ftaterie a u f ^ e n mtH — toorinnen 
ίφ aber ηαφ otelen Bemühungen ηίφίβ hierüber habe entbecfen fön= 
nen. — Wenn ίφ mteber ein toentg 3ett befomme, f o foEft bu bte 
SDÎegnungen ber neueren Aergte unb meine geringe (Entfärbung barüber 
oernehmen. 3egt gehts gu Ш^епЬегд.  

©en 15. ÏRerg. 
9^афЬет ίφ atte Sßhgftologten unb Pathologien, bte ίφ in metner 

geretteten Btbltotfjef beft^e, aufgefu t unb ηίφί5 gefunben, fo таф!е 
ίφ ιηίφ an eines ber neueften (£ompenbien, über bte befonbere <pet= 
lungsmethobe, unb fanb barinnen unter ben Symptomen ober 3ufällen 
ber ftteber bie Flatus unb barüber ohngefehr folgenbes : „Wo bte Ber= 
bauungsfräfte ϊφΐοαφ unb bte SOiagenfäfte олЬегпаШгКф bef affen ftnb, 
enttoicfelt ίίφ Ιείφί fige unb oerborbene Suft in fo grofter Spenge, baft 
fie ηίφί etngefogen toerben fan зс. — menn fie ihren Attsmeg Ьигф ben 

559) Vgl. Berend I, S. 267 f. 
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бф!ипЬ fudjt, ijeift
 e s

 ructus; memt fie tn ben ©ebärmen Bemegmt= 
gen таф1, bie mon hören fan, borborygmie зс. —" (unb Ьоф ηίφίδ 
oon ben blafenben Winben). „©te Щафеп ftnb: 1) (Sine befonbere 
бфшафе bes SDìagens unb ber ©ebärme. 2) frantpfhûfte Bemegmtgen 
eben biefer шоЬигф bte Affimilation geftört unb bte (Entmiflung 
ber Suft beförbert totrb. 3) ©tätfehler, шоЬигф ^rubttäten oeranlaft 
toerben. 4) (Sin Langel oon ©alle, шоЬигф Ьоф 1)о

и

Р^офИф bte 
Affimilation gu 6tûnbe деЬгаф1 totrb. 5) Berftopfmtg bes Setbes, mo--
Ьигф ben toenigen |ΐφ ergeugenben Wtnben ber Ausgang oerfperrt uttb fo 
Anlaft gu frampfljaften Bemegmtgen unb folgXid) gur (Ergeugung mef)re= 
rer Wtnbe gegeben totrb/' — Wenn bu fo ettoas — austoenbig lernen 
fanft, fo ijaft bu ftähigfeiten gum ргаШ[феп Argte; шепп bu alles glauben 
fanft, fo Ьгаиф^ bu es ηίφΐ eingufeïjen, unb mollte ©ott! man ЩМг bte 
61ег^фпирреп тф1 für ftijfterne, f о toürbe man bte ftigfterne beffer 
fennen gu lernen ^феп unb aus bem те1ео^феп (Ё£сгейопз{ф1е1т fein 
Aftralpuloer bereiten шоПеп. — 6o otel ίφ ιηίφ ηοφ oon ber 6φΙαφ·-
teret) ber бфтете meines ©rosoaters unb ben eröfneten (Ealbamten 
erinnern fan, müffen bte (Etngemetbe аиф im gefunben 3u[tanbe mit 
Suft erfüHt fegn, unb tn fetner S^^ f̂toXogie fteht etmas oon ber (£ntmif= 
lung ber Suft, unb tn ber Pathologie оегти11)Нф besmegen ηίφί meil 
es unter bie Artifel de morbis solidorum, fluidorum зс. ηίφΐ деЬгаф1 
toerben fan, met! bte Cacochymia unb Cachexia bte Säfte unferer 9ΐα= 
tur betriff unb ίίφ ηίφΐ bis an bie feces alvinas erftrecfen mill. — 
©οφ gu metner (Erflärmtg. 3ßber Körper läft aus ϊίφ е1а^фе Suft 
entmicfeln, nur einer metjr als ber anbere, nur einer Хегф1ег als ber 
anbere, fo mie beg ber (Entftehung ber meiften Körper gemtffe ε!α[ϋίφε 
Steile aus ber αίιηοβρϊ̂ αήϊφεη Suft angufe^en — (btr mtrbs faum 
д!аиЬИф oorfommen, baft ίφ feit 1V2 Sagen h^ r û m [фшЬеп oer--
f)inbert rnorben, alfo ben 16. SOI erg) |гф angufe^en unb bartnnen gu 
ftjiren pflegen. — (Werbe, hols ber Seufel, mteber oerhinbert, h^ r 

fortgufahren) 3m ©runbe тоф1еп g. В. unfere Pflangen шо ηίφί 
mehr, Ьоф gemis ηίφί oiel meniger Beftanbtheile aus ber Suft als aus 
ber (Erbe erhalten. — 9îun ift aber ber Weg, mie Suft aus bem Яогрег 
entmtcfelt merben fan, entmeber паШгНф als burd) ©ährung, ober ge= 
maltfam mie Ьигф bas fteuer, ober  g m t f   Ьигф Begljülfe anberer 2)ΐα-
terien. ©aft ϊίφ beg ber fptrituöfen ©ährung Suft entmtdle, bemeift 
bas ©ähren bes Biers tn ben ЯеНегп, in те1фе gur felbigen 3eit 
niemanb gehen barf, menn er ηίφΐ fogle^ oon ber ftjenSuft erfttcft merben 
mill. Beg ber anbern Art ber ©ährung, петИф ber fauern, fallen 
mir nur ηίφί fogle^ bte ία]3Ηφ mitgutheilenbe Begfptele etn, unb beg 

12 
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ber legten fcmltdjten ©äfyrmtg fönnen btr ϊφοη bte fteijenben 6ümpfe 
ober 9Wtftpfüt;en betoetfen, baft ftdj tn benfelben ber luftartige Beftanb= 
tijeti (eine inflammable Suft) fo fet)r losmache, baft bu nur mit einem 
Stocfe barinnen umrühren barfft, um fogleict) baraus auffteigenbe Suft= 
blafen toaf)rgmtei)men. Wenn ίφ Ьигф langes St&en gur fyalben Ber= 
gtoetflung деЬгаф1 toerbe, ofyne bie Urfa e gu totffen, unb um ben Wall 
laufe, toekfyes ηαφ einer Biertelftunbe bte Söfmtg metner (Eanonen oon 
bemfeiben оегифф1, fo benfe ίφ детешдНф an btes Umrühren. — 
(9ΐαφ einer пофтаИдеп Hinbernift oon еШфеп 6tunben fa^re ίφ nun 
toeiter fort). — 9Ш einem Worte, btefen Ptältminärbegriffen follte ber 
oorausgeljen, baft bte n^ fenbe Natur bie (Elemente unb fo аиф bte 
е!аЩфе Suft mit anbern gu figer ©eftalt oerbinbet, bas Sterben ber 
©tuge aber bte figirte Suft oon ben Körpern unter е1а^фег ©eftalt 
toieber baoon Ёфе1Ье1. So tote gur ©сфгипд unb аиф gur ftäulnts 
etn getotffer ©rab oon Wärme nötljig ift, um fo toentger ifts gu oer= 
tounbern, toenn bie ftärffte §t^e bes fteuers aus ben gerftörten Körpern 
Suft enttoicfelt. Aus einer ipanbooH Salpeter treibt bte ©lut tooljl 
etn 3tntmer ooK bep^Iogtfirter Suft aus. (ΕηΜίφ fanft bu etne Probe 
тафеп unb auf treibe 93itrioIöI gteften, fo mirft bu btefelbe Suft er= 
ijalten, bte tn ben ЙеПегп oon ber ©äljrmtg entftanben ift. ©tefelbe 
Bitriolfäure oerbinbet ϊίφ mit bem (Etfen, treibt beffen pijlogifton als 
Suft aus, те1фе entgiinbbar ift unb bte 531апфагЬ^феп SuftbäHe be= 
feelt. Nun шШ ίφ btr meine Borftellungen oon ben Beratungen 
bes Wagens unb ber (Eingetoeibe in fo toeit mitteilen, baft im SWagen 
bie erfte Art oon ©ährung oorge^t, bas baraus entœtcfelte Sptrituöfe 
ben Sföagen gum motus peristalticus ober gur toettern Beförberung 
ber Nahrung reigt, baft bte felbft tn ben ЭЛадеп einbringenbe ©alle, 
baft anbere guflieftenbe Säfte ol)ne S^eifel bte (Enttotflung oon Suft 
oerljtnbern ober bte entftanbene οετίφίικίεη fönnen, baft in bem toettern 
Berlauf ber bitnnen (Eingetoeibe gang ^фег etne Art oon faurer ©äl)= 
rung oor ΐίφ gei)t unb oon ber ftinfenben ober faulen in ben btefen 
©ebärmen Ьгф iebermann totrb iibergeugen fönnen. ©aft [Ьигф] 
fteljler ber Säfte, längeres Behalten ber Alimenta tm Ваиф, bte 
Art ber Nahrungsmittel, bte unterlaffene Sftotion ber (Eingetoeibe, 
üiellet t аиф toegen Langel an reitjenber ©alle ober Ueberaus 
oon бфЫт, ше1фе SRotion bte fortfd^reitenbe ©ährung oerfytnbern 
follte, unb bgl. rneljr bie Wtnbe entfielen, ben armen ЗЭТе̂ феп 
befî en unb quälen unb ben ίφοη einen д̂рофопЬпГфеп Saul 
regierenben Seufel mit £>interlaftung eines ©eftanfes ausfahren läft [!]. 
©aft wir, unb alfo аиф ΐφ, meljr rotften würben, toenn unfer 
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Setb tote ©las Ьигфрфйд märe i t . , verbietet meine Unmiffenïjeit gu 
fc^retben. — 

Was bte (Entfteijung 2c. ber АеоЩфеп Wtnbe betrtft, fo Ijat Йгф1еп= 
berg meitläuftig genug gegeigt, baft bie fo oielfältig Ijtegu begtragenben 
Иффеп bie 6фгогеггд!ей тафеп, roarum |ιφ über bie Natur ber 
Wtnbe ηίφίδ gang Beftimtes fagen läft, unb mir ϊφείηΐ ηοφ, baft er 
bte Berge als Иффе υοη ben Wtnben mit nergeffen Ijabe. An f о 
õiele Orte ίφ ηοφ gefommen btn unb neben einer Шгфе oorbeg gteng, 
mürbe ίφ eben fo fei)r toegen bes ηύφ ftärfer infommobirenben Wtnbes 
gum $1ифеп bemogen, als bte bartnnen bte Winbftöffe für ein 6äufeln bes 
^eiligen ©eiftes ijalten fönten, ber fie gum Beten treiben юШ. — Biel* 
Iet t fehlen uns bte notljmenbtgften Вег^фе i)tegu, roorunter аиф bie 
Betätigung g e ^ n e t toerben müfte, baft unb gu те1феп (StnfXüffen jeber 
Körper befonbere Atmosfpf)ären um |гф f)at. Berget̂  meine (Sile unb 
ben Langel ber Befriebtgung über btefen ©egenftanb, те1фе οίεΚείφί 
тйпЬИф eljer тодИф toäre. — 

2)u ϊφα^β: mir аиф non einer огШфеп бфиюфипд betner Sunge 
unb fegt fragen babet), bte ηύφ ooHfommen übergeugen, baft fie un= 
nöti)ig gu beantmorten finb unb bu ооШоттеп an ber НдрофопЬпе 
Ietbeft. (Ein paar lofale Krämpfe unb bte beg allen фдрофопЬегп bts= 
meilen gang — 

ben 17. Werg 
— пйтГф oerrüfte (Einbilbungsfraft тафеп Ьгф gum 6фштЬ= 

^фйдеп, ber bu es Ьоф, fo mei ιφ Μφ fenne, unb menn es alle 
Aergte fagten, fo mentg fegn fanft, als bein unb mein ftreunb eïjebem 
an einer оепе^феп Slranffyett unb, mie Dr. ЙаЬе1Ьаф fagte, an einem 
BIafengef mür litte5"0). — Steber ЗШ е̂г, oerfäume Sage unb ЯВофеп, 

560) Der Çreunb ist offenbar Oerthel. — Christian Friedrich Kadelbach 
(geb. zu Görlitz 1733, gest. in Leipzig 1797), seit 1767 Dr. med., Medikus des 
Almosenamtes und Beisitzer der medizinischen Fakultät zu Leipzig ; das letzte 
Amt legte er später mit Rücksicht auf seine starke Praxis nieder (s. Meusel, 
Das gelehrte Teutschland, 5. Ausgabe, 4. Band (Lemgo 1797), S. 3; Meusel, 
Lexikon der vom Jahre 1750—1800 verstorbenen teutschen Schriftsteller, 6. 
Band (Leipzig 1806), S. 363 ; Eck, Leipziger Gelehrtes Tagebuch 1797, S. 28—30; 
Lausitzische Monatsschrift 1797, Bd. I, S. 352 ff.). — Die Hermannsche Diagnose 
überzeugte Jean Paul sehr bald, und wenig später — im September 1789 — ent-
warf er unter Zugrundelegung eines älteren Entwurfs den Plan zu einer humori-
stischen Dichtung „Meine Überzeugung, dass ich tot bin", in der er sich selbst 
als Hypochondristen in komischer Weise darstellen wollte: die Dichtung, die die 
Keimzelle des „Quintus Fixlein" und des „Siebenkäs" wurde, wollte er Her-
mann dedizieren (vgl. Jean Pauls Sämtliche Werke. Historisch-kritische Aus-
gabe, 2. Abt., Bd. III (Weimar 1932), S. XIX). 

12* 
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fo tDtrft bu etnen gefunben Körper erholten, Nîonote unb 3ûi)re babet 
gewinnen unb ηίφί gu befürchten Ijoben, baft — 1афе шгф ηίφΐ 
aus, feg аиф ηίφί bös auf ιηίφ, ίφ burf es fagen — baft bein franfer 
Körper beine Seele anftecfe (toieber ein |>mbermft! —). 

ftür beine ίφοηε (Erinnerung toegen metner Bestellung bonfe ίφ 
bir аи^фйд, bu glaubft aber Ьоф ηίφΐ, baft ίφ υοη metr.er gewöl)n= 
Нфеп Art аЬдеш1феп btn, inbern ίφ bem О. II. feinen Brief mit Ber= 
fteHung fcfjrieb

5 B 1

). SoMje ftreunbe, foW)e Umftänbe гс. Ijaben nte meiner 
Neigung gu Bestellungen ben geringften piatj gegeben. Unb übrigens 
mus ίφ ηοφ immer aus © r u n b f ä t ) e n ber Natur getreu bleiben, bte 
ηύφ bisweilen gu Berftellungen gtoingt. ©tr fagte ίφ es ϊφοη einmal, 
unb jegt ift Otto И. аиф unter bte e n ef loffen, bte ηύφ in 
N ü f ^ t ii)rer gang unb jebergett für ben galten bürfen, tote ίφ m    
gegen f t e (euφ) äuftere. ©er gröfte Sfietfter ber SCRoral l)at getots 
btstoetlen ϊίφ oerftellen müffen, um gu nützen. Unb toenn uns bte 
1)0ф е̂ (öottfjeit begm (Emfatj auf btefe 9Belt ηοφ ηίφΐ gu unferm 
©litd: 9εΙαιιίφΙ fyat, fo toürbe fie es tl)un müffen, tote ein pijtlofopi), 
ber weniger mit erlaubterer [!] Berläugnung als mit eigent^er Berftel= 
lung ben bummen Bauer, ftatt Ьигф Aeufferung feines (E^arafters ober 
Berfaljrens ηοφ bemfelben abguf re(fen, tljn gum begberfetttgen heften 
gewinnen гс. wirb. Зф glaube, bu fenft ηύφ genug, um ηίφί; υοη mtr 
oermutfyen gu bürfen, ίφ ^фе eine aüerbmgs ЬеЬепШфе бафе gu oer= 
tt)eibigen, um tn beinen Augen befto mefyr tabelfreg gu ϊφείηεη, als 
ίφ es gang unoerbienter Wetfe ofyneljtn gu fegn glaube. Зф totß btr 
аиф gerne geftefyen, baft ίφ дЫф einem gebofyrnen ЗиЬеп, Sürfen 
гс. тапфто! ηοφ bann fyartnäcfig an etne 2ei)re glaube, toenn fte 
f a f t ϊφοη wiberlegt ift, wenn ίφ nur felje, es ift ηοφ etwas bartnnen, 
was mit meinen übrigen ЭЛедпипдеп übereinftimmt. ΒίεΠείφΙ [фгегЬе 
ίφ btr ηαφ einem 3al)r, „bu i»aft tn jenem ftall gang геф^ unb ίφ 
^abe faft oorfeg^erwetfe ηοφ ein 3al)r länger geirrt; felbft btefe —" 
е̂Ьоф ίφ mus fort mit bem ©rafen ins (EoHegium. 

©efegt, ίφ wollte tn 4 ЗВофеп meine (Eltern überraf en unb bu 
follteft gu btefem Belauf trgenb etne Bestellung gegen meine (Eltern 
f pielen, bte fte f ogar etn wenig in Sorgen fegte, aber пафде1)епЬ5 bte 

561) 0. II. = Georg Christian Otto. — 93erftelhmg : Jean Paul hatte 
H. geschrieben : ©eine "îlufrichtigieit, bie bir feinen Oerftellenben 'Brief gulies, be* 
gteffe vtnb belege mit ©arteuerbe : es ift bas cbelfte mas ηοφ auf bir ЗВгще! 
treiben fan. 3ßbe 33erfteUung ift ein blaffes tourmförmiges ЙтЬ ber бфгпафе unb 
alter ©еЬгефеп. ©er befte 9Леи[ф ïonte [ίφ {фоп besroegen ηίφί üerftellen, xoeil 
er uid)ts gu uerftellen i)ätte (Berend I, S. 268). 
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Sreube befto größer macf)t. Ariftibes toürbe bir wiberrathen, baft 
аиф im бфе^ leine 2üge erlaubt feg, unb beg bém (Erfolg würben 
fitf) Ьоф meine (Eltern beg bir unb beg mir bebanfen. Νοφ etwas 
fcfylimmers : Зф fame ηαφ einem 3at)r gurücf, unb ίφ üermuttjete, baft 
bu gerne fäheft, toenn ίφ beine бфгоерег (юе!фе ίφ bir [!] haben laffen 
toiE) i)egrati)ete, ίφ fe^e ηοφ mehr, baft Ьгф îebeg mehr ein ιηεηϊφ= 
Нфег ^eijler als ЬеиШфе (Ein^ten gu beinern $Би^ф bewegten unb 
bir [!] bte 3uftmft ηίφί fehen lieften, we  e ίφ beg (Erfüllung betnes 
ЗВи^фез befinden müfte. ЗФ fteHe тгф nun fo, baft bu ηίφί glaubft, 
fonbern üermutijeft, ίφ habe eine theure ©eliebte in ©öttingen gurüf гс. 
Nenne bu es nun immer 6  wa   )eit, baft ίφ befm^te, bir einmal beg 
einer Aeufferung oon jener Art guwiber gu fegn гс., fo gewinft bu ba--
beg, wenn bu ftatt oorgegebenes 6  weinefteif   irgenb ein anberes uit= 
gewöhntes oerbaueft, baft [!] bu gIei fam wie in einer Hungersnot^ 
ein für aïïemal effen mufteft, unb was ίφ unb beine   wefter babeg 
gewinnen, laft immer тф1з weniger fegn als — Ьоф ΐφ barf Ьгф 
fa nur felber für тгф weiter mahlen laffen. 2>ie (ЗДфттЬгд£'ей lies 
тгф feine anbern aïs fokfye Begfpiele егМф1еп. Вге11егф1 giebt es 
beffere, bie тгф bir пег̂ апЫгф тафеп ober gewiffermaffen in etwas 
^tfertigen fönnen. Bieile^t üerftetjen wir einanber ηίφΐ re  t ober 
gu eingelnfeitig. £>aft гф aber bisweilen Iebenbige Begfpiele an mir 
fönte geliefert haben, bie felbft ηαφ meinem 9^terftui)l Sabet oerbienen, 
will гф bir gugeben. (öenug, i)ier haft bu bie auf^tigfte ЭЛедпипд. 

Unter anbern ΐ φ Λ ϊ Ι bu mir: „Sie $еЬе^фе Behauptung, baft 
ηίφΐ bie Organe, fonbern ber ©eift empfinbe, oerbient bein Urtheil 
ηΐφΐ. 6elbft ηαφ bir fan ηίφΐ bas Organ ais Organ, fonbern nur 
als eine SUÎonabenfamlung empfinben" гс.

 5 6 2

) . Зф fan grübet jegt 
ηίφί mehr fagen, als baft гф тгф in meinem Briefe mus ίαΐϊφ aus= 
gebrüft unb ηίφΐβ gef rieben haben, was гф gu wiberruffen br u te. 
Ναφ beiner Beiehrung würbe гф haben fagen foHen „fteber fagte: bas 
Auge fei)e ηίφί, unb гф glaube, bas Auge (bie N î o n a b e n bes 
A u g e s ) fehen fo gut als meine 6eele." — $eber roiD ja aber Ьоф 
ηαφ feinem Ausbtitcf eben f о mei negiren, bie Atomen bes Auges 
fehen ηίφί — bie Neroengeiftatomen bes Ringers fühleten ηίφί, fonbern 
bie 6eele. „Wenn bu behaupteft, bas Organ habe bie петИфеп 
(Empfinbungen, bie es ber 6eele giebt, fo fanft bu es егЩгф mit ηίφί5 
beweifen, unb 2) Ьигф weWjes Organ empfinbet benn bas Organ? — " δ63) 

562) Vgl. S. 161 und die Antwort Jean Pauls (Berend I, S. 285 f.). 
563) Zitat aus J. P.s Brief vom 8. Dez. J 788 — Jan. 1789 (Berend I, 

S. 268), vgl. Anm. 527. 
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— ©er näd)fte Atom art ber боппе empfinbet (mus empfinben) fein 
2id)t, ber gmegte in ber Neihe auf ηύφ gu empftnbet ben 3uftanb bes 
erften unb fo ber mein Auge berüijrenbe ben ßuftanb bes um einen 
entfernten, bte burdjficfyttge |>orni)cmt (ein Atom berfelben, unb einer 
ηαφ bem anbern) ben 3uftanb jenes legten Suftatoms; fo geht bte 
Söttttheilung ber Suftanbe Ьигф bte Atomen ber (EriftaHIinfe unb bes 
Humoris vitrei mie Ьигф bte Atomen bes Aethers unb ber immer 
btefen Suft, аиф mohl eines BrtHenglafes, fort — bis an ben Atom, 
ber ί φ ber e t n g t g e in metner © e e l e gu f e g n g l a u b e 
(bünfe). Beg mir fiefyt alfo enttoeber nur ber паф^е Atom ber боппе 
bas Ski)t berfelben unb meine 6eele fo mentg als mein Auge ober mein 
Auge fo gut als meine 6eele unb bte Aetherlinie. §abe ίφ mofyt 
ηίφΐ jegt e^er ©rrntb auf betn er ft Ii φ gu fagen, „fo etmas, оЬдШф 
ηίφΐ bemtefenes fanft bu mir ηίφΐ mtberlegen", unb aufs 2 t e , „3ebes 
Organ empfmbet Ьигф bas паф^о1депЬе Organ." — Beg Gebers 
Behauptung h übe ίφ gemts ηίφΐ läugnen тоПеп, baft ber ©eift emp= 
ftnbe, fonbern тгф ärgerte es оегти#)Иф, baft er, meinetmegen gegen 
9ftaterialiften ober 3bealiften ober 6abbucäer, — bem Auge fo gu 
fagen bte Sensibilitset a b f p ^ t unb [es] Ьоф Organ fegn foil; unb 
bann that ίφ mentgftens tn f о ferne Ипгеф!, metl es ηύφ ηίφΐ hätte 
munbern foïïen, fo etmas gu hören (Uebrtgens trägt $eber Ьоф тапф= 
mal einen 6at} oor, то es ιηίφ freut, ihn beg mir ohne ©rünbe geba t 
unb beg ihm bamit unterftütjelt [!] gu fehen, ber gegen plattners Setb= 
nitjiamsmus läuft). 

©eine ΝαφπφΙ oon ber Sftamfell Жф1ег mar mir аиф in 
Böttingen eben fo fehr tntereffant als in £of 564). Unterlas nie, mir 
bergl. ©tnge gu ϊ φ ^ ε η . 

©te ΝαφπφΙ, baft ίφ tn (Böttingen bin, ift ohne 3u)etfel oon 
bem frommen ©räfe bem frommen 6uperintenbenten

б65

) anoertraut 
morben — oon meinem Bater gemts тф ! eher, als bis er oon mir bte 
(Erlaubnis hatte, тф!з gu bejahen, ηίφΐβ gu läugnen. ©te A b ^ t , 
ηύφ hier oerfteft gu halten, mar bte $игф1 für bte [!] бфапЬе, in ben 

564) Jean Paul hatte geschrieben: 3)er efyrfame famtne Sretfd^er fyat [ίφ 
mit bem lebenben $Ieij^fas ηίφί gejanft, gerauft, geprügelt — fonbern oerloöt. 
Johann Heinrich Tretscher (geb. 1751) war Registrator in Hof (vgl. Berend I, 
S. 508, Anm. zu Nr. 194 und Weissmann Nr. 2331); seine Verlobung mit der 
Wächter (vgl. auch S. 19) ging zurück: am 25. Sept. 1789 heiratete er Luise 
Auguste Grimm aus Regnitzlosau (vgl. Berend I, S. 527, Anm. zu Nr. 285). 

565) Gräfe: s. Anm. 460. — Superintendent = Weiss (1727 — 1805), vgl. 
Anm. 189. 
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erbärmlichen Umftänben hier Ь
и 

feben — bie furcht für bie бфаЬеп= 
freube berer, bie mich ehebem benetbeten, metl [ίφ] ηίφί unter ihren 
Hüffen Ьегит!иефеп mufte. 3egt ift mtrs cessante caussa дШфдШ» 
tig, ob es bte gange 6tabt ober nur eine Perfon mets, baft es mtr in 
Böttingen mohl gehet; aber ηίφΐ дЫфдйШд ift mtrs, menn man ηίφί 
glaubt, ίφ fet) ηαφ (Böttingen eines beffern δφίίίαΐβ halber, als baft [!] 
ίφ tn (Erlang hatte, gereift. 

©te Gelegenheit gum ^ r a n g ö ^ e n fonte ίφ bisher ηίφΐ um ein 
Wort (ohne £>gperbel) benu^en. SOÎein ©raf flieht feine $rangofen mte 
ben Teufel, um тф1з frangö^es gu hören ; unb menn bu фт bte 
[als] тодНф angenommene Sbnft, ©olb gu тафеп, tn einer frangöft--
ϊφεη бфп^ mittheilen moHteft, er mürbe es übel nehmen. Uebrtgens 
glaube ίφ, baft mir meine Unmiffenhett tm ^гащоЩфеп mentger ϊφα= 
ben foli, als fte mir hätte nor V2 3ahr f aben fönnen. 35геПегф1 
gtelft bu auf bte Benutzung ber frangöf^en Sitteratur, unb bann fränfe 
ίφ ηύφ ηίφί. ©ein: sams xaen hat mir fehr gefallen 566), nur muft 
bu miffen, baft bu bamtt einen ipöfer ©ialeft, aber fetnesmeges bte oon 
mtr fegt fogenante Bornehm beutf e ober ЯащеЬаиз^згафе ί φ Μ ε φ 
Warte, mir mollen einmal etnanber ohne ^гап^о^ф unb £>o beutf  
oerftehen ! — 

ЗЛетет [!] Bater merbe ίφθ merfen laffen, baft ίφ eher hätte 
ί φ η ^ ε η foHett als er, um ηίφί mit metner © ^ φ α ί ί oerrathen gu 
merben. ©οφ οίεΙΜφί mirb er tn feinem langen Briefe ίίφ, mie ίφ 
f φ on begm erften ©m^lefen etmas gelefen gu haben glaube, ϊίφ ent= 
fdf)ulbigt haben, unb bann ϊ φ η ^ ε ίφ legt unb in 3ufunft. 

Nehme mtrs ηίφΐ übel, menn bu fo balb feinen Brief oon mir 
erhältft; bu fanft gar n   t glauben, mte ϊφιοεΓ unb fauer mir bas 
Вг^фшЬеп in Nüffuht ber Jptnbemtffe mirb, fo gern ίφ es аиф 
thue. Begm jungen [Шфйдеп aves et pi sees et lepores Itebenben 
^eber habe ίφ betnes Briefs megen Gtunben oerfäumt, mekhes mir 
gufälltgermeife an bte £>anb fam, unb auf mehrere тгф ηίφΐ präparirt. 
6tehft bu ! Unb tn 14 Sagen fans fommen, baft ίφ mit meinem 
(©rafen incognito) gu $uft ηαφ ^ranffurt gehe, menn anbers feine 
Narrheit ηύφ ηίφί ben erften Sag mteber gurüftreibt. боШе ίφ 

566) In Jean Pauls Briefkopie fehlt diese Stelle. Jean Paul hatte viel-
leicht, mit Hinblick auf H.s Beschwerde über die Divergenz zwischen der fran-
zösischen Schreibweise und Aussprache (vgl. S. 155), erklärt, dass man auch 
in der deutschen Schreibweise nicht nach phonetischen Grundsätzen verfahre 
und auf die Hofer Dialektwendung „sams xaen" statt „sie haben's gesehen" 
verwiesen (vgl. Berend I, S. 520 f.i. 
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\a ηαφ ^ranffurt fommen, fo fcÎ)e ίφ, baft ίφ £öfer gu f p ^ e n be= 
fomme unb ηύφ ihnen präfenttre als etnen gefunben unb шоЩаЬеп-
ben 9Леп{феп. 9ΐαφ ber Netfe шоф!е bte Arbeit tn anbern mtr 
angenehmem ^афегп angehen. ©as ©ε^ϊφε hot er btes holbe 3oh* 
ooHfommener als je etn ^rangofe gelernt. 

©riiffe mtr unfern Otto auf bas aüer f reurt b f φ a f ίΐίφ fte unb rathe 
mtr mit ihm, ob ίφ an bie f ä m t ^ e n Otto, bts auf einige fünfte , 
aperte ϊ φ ^ ε η foli. 6φίί berne B r i e f e an ιηίφ ju meinem 
Bater, ber fie mir gerabe gu ohne (Etnfletbung oon ^eber ob r (Srafen 
ίφΐίίεη totrb, toenn bu ηίφΐ apart {фтЬеп toillft. Зф toets jegt tn 
ber (Eile ηίφίθ mehr als gu ιοϋηίφεη, Ьгф aufs tnntgfte оег̂ фегп gu 
fönnen, tote fehr Ьгф |фа$ unb liebt 

betn 
^ermann. 

51. 

[An Зеап Paul] 

Böttingen, ben 20. Oct. 17 8 9 56τ). 

Steber 9̂ гф1ег. — ©eine Briefe, те1фе bu in 3ufunft an тгф 
fфгегЬ ,̂ addressire ηίφί mehr an $eber, fonbern gieb fie meinem 
Bater ober {фгс!е fie gerabe gu an тгф. — § 2 ©erabe hätte гф jegt 
Seit gum ίφτε^εη, aber feine Suft, unb bas тедеп metner 6аи17феп 
Saune. 3fts etn Wunber? (Ein Sogte, too man bet) einer Ьоф̂ е!еп= 
ben Aufmartung (beren ϊφΐίιηιηεη folgen eine ber untrtnfbare  affee 
ift) faum einen Ofen, aber Ьоф einen froftigen Körper unb, tote ίφ 
mir feit 2 mahl 24 6tunben ηίφί anbers einbilben fan, eine faft bis 
gum (Erfttcfen elenbe Bruft h^t, unb bin Ьоф 2 ЗВофеп toieber auf 
einer ^usretfe getoefen. Bon ®etftes= unb 6eelenfranfheiten flage ίφ 
btr in meinem Seben fein Wort mehr, bas ιηαφί bein Brief, те1феп 
bu mir oor y

2
 3ahte gef rteben hoft 568) ; unb Ьоф oerbtent er ©anf, 

toeil er ηύφ fo ЬЩф unterhalten, ohne metner (Bitelfeit аиф nur bas 
aïïergermgfte anguhaben; benn baft ΐφ feine höbe, barf ίφ ηίφΐ fagen, 
fonft тоф1е^ bu fte mir аиф tote bas Borhanbenfetjn meines 6феЬе1з 
betoetfen. — З^афтШад, toenn ίφ Kaffee getrunfen auffer £aufe, гоШ 

567) Die grosse Pause zwischen diesem und dem vorhergehenden Brief 
erklärt sich daher, dass Jean Paul auf H.s letzten Brief erst Ende Sept. 1789 
geantwortet hatte. Scherzhaft hatte er jedoch in dieser Antwort einzelne 
Briefteile zurückdatiert, auf den 4. April, den 28. April und den 17. Mai. 

568) H. meint den Briefteil, den Jean Paul auf den 4. April zurückdatiert 
hatte (Berend I, S. 284 f.) ; in ihm hatte Jean Paul eine Krankheitsbeschreibung 
bei Haller mit scherzenden Variationen auf H. angewendet (vgl. Anm. 543). 
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ίφ fortführen metter gu fd)tetben; Ьоф ehe ίφ aufhöre, mus ίφ btr 
oorljero gar ΝεφΙ geben, baft ίφ einen ^opf höbe, benn jegt ϊφη)ίη= 
belt er mtr. — 

IV2 Sag fpäter, ben 21. Oct. 

Was ιηίφ geftern abgehalten hier fortgufahren, foflft bu balb 
hören, toenn ίφ bas Praelndiiim bagu üorausgef tft. — Alfo ίφ toar 
Wittens, ιηίφ in Böttingen für bas Studium ber ιηίφ mit Amorpfet= 
Ien oermunbeten Natur gu oergraben, unb bas (Siüf famt bem Nouf= 
ϊεαηίϊφεη llnljolb oerbtngte ιηίφ an einen f rangö^en ©rafen. — Зп= 
beffen hospitirte ίφ einmal beg bem ipofNath Ν ί φ ί ε ^ 6 9 ) , als er 
tm oortgen Winter bte fpecteHen Shanfljetten oortrug. 60 toeit trieb 
тгф bte Sangeroetie, baft ίφ, tote ίφ glaubte, etnem [!] φίπη^ίϊφ ge= 
ftnten Sehrer ber oon mir оегюйпЁф1еп ©elehrfamfeit anguhören тгф 
übermanb. Aber, mein ©ott ! tote oom 93It|$ gerührt mufte ίφ toieber 
toeggehen. 6teEe btr unter ber Setpgtger (Gelegenheit, um bie SOÎebtcm 
gu erlernen, etne alte, ί)0φϊί ab ef maïte Softille aus bem oortgen 
3ahrhunberte oor, fo fanft bu benfen, tote es mtr gefiel, als ίφ tn (Er--
lang ηαφ meinem fonfttgen Ausbruf bie ίφΙεη^:ίαηίϊφε SQÎebtctn дЫф 
einem беИе^феп ©ebetbu eδΤ0) ober allenfalls (ШефЬтиз oortragen 
hörte. (Site! ift aber ЁгедНф oon mtr Ыф gu bitten, etnen halben 
'Jreggetft unb У2 Naturalien aus mir gu тафеп, toenn bas Btlb ooü 
toerben fott. Wenn ίφ fonft einmal einem SCRebtctner trgenb etne 3bee 
aus ber рга!^феп Argnegfunft oortrug, υοη ber ίφ f o fehr tote 
oon ber Unelementarität bes ^euers iibergeugt bin, fo mar es ηίφΐ 
anbers, als ob ίφ laut ben iperrn (Ehriftum ein ©ente gehetften ober 
bte (Empfängnis unb ©eburt bes Nomulus mtt ber fetntgen оегдПфеп 
hätte. — Hub hier hörte ίφ Sutern mte aus metner unb tn meine 
Seele reben. ΝίφΙ genug! ein begaubernber, ЬеиШфег unb alles me= 
Мсш1фе Sohu Bapohu oerf eu enber Bortrag mufte 2ίφΙ unb Seben 
über felbft als bunfel befante Wahrheiten oerbretten. 2)te ^olge baoon mar, 
baft ίφ tn btefem Sommerhalbjahre beg Νίφίεπΐ тофепШф 6 6tun--
bett über bte fpecteïïe Sherapte ber фгот{феп ^ranfhetten, 3 6tmtben 
über bte allgemeine (ρ^Μορ^ίφε) Sfjerapie, 3 6tunben über auserle= 
fette Kapitel ber (Ehtrurgte als ΘίείηϊφηίΜ:, ^opfmunben (mit gröfterer 
unb unermübeterer АпЬаф1 als, ©ott mets es, beg !Шф1епЬегд bte 

569) August Gottlieb Richter (1742—1812), seit 1766 Prof. der Medizin in 
Göttingen, einer der berühmtesten Chirurgen seiner Zeit; über ihn s. Ottokar 
Reichard, Selbstbiographie, hgg. von Hermann Uhde (Stuttgart 1877), S. 209 if. 

570) Gemeint ist wohl eines der zahlreichen Erbauungsbücher des Er-
langer Theologieprofessors Georg Friedrich Seiler (1733—1807). 
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^ï)t)ftï) unb oenerifcfye ^ranfheiten hörte. — (ηαφ einer oerbammten 
iptnbernts con etlichen 6tunben fahre ίφ nun metter fort.) 2)u fönteft 
glauben, etn gemtffer temporärer (Snthufiasmus reifte ηύφ hin, bir oon 
:Шф1егп fo otel оогкеЩфез gu ί φ ^ ε η ; allem tote fönte er halbe 
3ahre bauern unb ηοφ mehr gunehnten; ober menn ίφ etman Ьоф 
ρα^ε^ίίφ fegn fönte, f о тоф1е ίφ miffen, mie es fomt, baft 9 ^ t e r 
10дНф 2 mal unb jegt 3—4 6tunben 40—50 3ufyörer oor ϊίφ oer-
famlet fleht, morunter tn btefem halben [3ahre] 7—8 promovirte 2)oc= 
tors maren. Unb nun fomme ίφ barauf, mas ίφ егдепШф bem jun= 
gen 1фтаг^еп Dr.

5 7 1

) ϊ φ ^ ε η mollte, mas bu ihm aber nebft metner 
ргеипЬ^а^Нф^еп Begrìiftung felbft eben fo gut mitthetlen fanft. „Beg 
meiner Anfunft in (Srlang hatte etn gemiffer 9йф1ег aus Nuftlanb

 5 7 2

) 
bafelbft promooiret. Bon ba gteng er auf Steifen unb hörte nun ηοφ 
ein ganges 3ahr bie p r a  f  e n (Eoüegta hier; mtr begbe jammerten oft 
Uber ben ßuftanb bes Ассоифетеп1з unter Nubolph

 5 7 3

) , menn mir mit 
etnanber eines meit beffern, 11)εοΓεΙίίφεη unb рга?ЭДфеп Нп1етф1з tm 
hiefigen ̂ ссоифггЬofpital genoften. — Bor V4 3ahr fam Dr. Viererδ74), 
ber furg oor mir (Erlang oerlaffen, um tn Зепа gu promootren unb 
auf Netfen gu gehen, oon Berlin hieher, um ηαφ 2Bien unb 6traft--
burg гс. gu reifen. £err JpofNath Wenbt 575) ift im Зип. аиф 5—6 Sage 
hier auf Ве{иф gemefen. — (Sauter ΝαφηφΙεη mehr für $remtb 3ör--
bens.) *>Шф1ег таф1е benfelben (Smbrucf auf ihn, fo baft er feine 
Netfe bef leunigte unb nun mteber fam unb ιηίφ an ber erften 6eite biefes 
Briefs ftörte. ЗпЬет ίφ fo mit ihm rebe, erfahren mir, baft бфта^

 5 7 6

) 

571) Peter Gottfried Joerdens (vgl. Anm. 30). 
572) Wilhelm Michael Richter aus Moskau (1767—1822), in Erlangen 

immatrikuliert am 11. April 1786, wo er 1788 Dr. med. wurde, seit 20. Okt. 
1789 in Göttingen. Später kaiserl. russischer Staatsrat und ordenti. Prof. der 
Gynäkologie in Moskau. Verfasser einer Geschichte der Medizin in Russland 
(Moskau 1813. 1816). Über ihn s. Allg. Dtsch. Biographie, Bd. 28, S. 499. 

573) Vgl. Anm. 417. 
574) Joh. Friedr. Pierer aus Altenburg (1767—1832), in Erlangen imma-

trikuliert am 15. Okt. 1787, in Göttingen am 21. Okt. 1789. 1788 war er in 
Jena zum Dr. med. promoviert worden. Später Hofrat, Amts- und Stadtphy-
sikus in Altenburg (Allg. Dtsch. Biographie, Bd. 26, S. 117). 

575) Vgl. Anm. 419. — Der Satz ist nachgetragen. 
576) Gustav Schwartz (1765—1799), Sohn eines Rigenser Bürgermeisters, 

zusammen mit Pierer in Erlangen am 15. Okt. 1787 immatrikuliert. Die Göt-
tinger Universität bezog er am 21. Okt. 1789. 1791 wurde er in Jena zum 
Dr. med. promoviert. Er war später Arzt in Goldingen (s. Recke-Napiersky, 
Allg. Schriftsteller- und Gelehrten-Lexikon der Provinzen Livland, Esthland 
und Kurland, Bd. 4 (Mitau 1832), S. 159). 
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(аиф ein fo^er Candidatus Medic.) feinen bisherigen Aufenthalt in 3ena 
oerlaffen, um Щтс, mie ίφ ehebem, SKathematif ic. ftubteren gu woGen, 
aber ίφοη h°ïb entfdfjloffen ift, auf meiner [!] unb Dr. Vierers Ber= 
^фегипд }ene ©i j fe t^af t mit ber unfrigen gu oertaufфеп. — ΒίεΜφί ift es 
3örbensen ηίφί дЫфдйШд gu miffen, baft ίφοη feit У

2
 3ûhr Sretge 677), 

Abenbroth578) unb v. Balbtnger 579) hier gemefen unb jegt v. Nieb 580), 
Nagler581), unb oon бф!аЬеп

 5 8 2

) (lauter (Erlanger Belante oon uns) hier 
angekommen ftnb unb v. ©obenef 583) unb Nürnberger584) й̂пЬКф er= 
martet toerben." — 60 otel für 3örbens. 

577) Nathanael Gottlieb Treuge aus Danzig (geb. 1767); wohl Sohn des 
Diakons an St. Marien und Seniors des geistlichen Ministeriums in Danzig 
Nathanael Friedrich Treuge (1731—1800); als Jurist in Erlangen am 21. April 
1786, in Göttingen am 24. Okt. 1788 immatrikuliert. 

578) Amandus Augustus Abendroth aus Hamburg (1767—1842), als Jurist 
am 23. April 1787 in Erlangen, am 24. April 1789 in Göttingen immatrikuliert. 
A. war später Bürgermeister von Hamburg (Allg. Dtsch. Biographie, Bd. 1, S. 19). 

579) Daniel von Baldinger aus Ulm; Jurist in Erlangen: 15. Okt. 1787, 
in Göttingen : 27. April 1789. Später war er Landrichter, dann Oberamtmann 
zu Wiblingen, wo er 1834 starb. Über ihn s. Selbstbiographie des Friedrich 
Freiherrn von Lupin, 1. Teil·(Weimar 1844), S. 193 ff. und Pütters Selbstbio-
graphie (vgl. Anm. 502), S. 792 und 806. 

580) Ein Student dieses Namens ist in der Erlanger Matrikel nicht ver-
zeichnet ; auch in Göttingen liess er sich nicht feststellen. Nach Mitteilung 
des Sekretariats der Universität Göttingen ist am 11. Nov. 1786 ein Jurist 
Felix von Riedl aus Passau, am 17. Okt. 1788 ein Theologe August Carl Ernst 
Rieth aus Dannenberg in Göttingen immatrikuliert worden ; beide haben je-
doch nicht in Erlangen studiert. 

581) Karl Ferdinand Friedrich Nagler aus Ansbach (1770—1846). A l s 
Jurist am 17. Okt. 1787 in Erlangen, am 19. Okt. 1789 in Göttingen immatri-
kuliert. Später Staatsminister und Generalpostmeister in Berlin (Allg. Dtsch. 
Biographie, Bd. 23, S. 233). 

582) Friedr. Heinr. Leopold von Schladen aus Berlin (1772—1845); Jurist 
in Erlangen: 5. April 1787, in Göttingen: 10. Okt. 1789. 1807 preuss. Gesand-
ter in Petersburg, 1817 preuss. Vertreter in Konstantinopel, 1824 Gesandter 
Preussens in den Niederlanden (Allg. Dtsch. Biographie, Bd. 31, S. 324, vgl. 
auch Pütter a. a. 0. S. 793). 

583) Friedr. Ludw. Ferd. von Dobeneck aus Ludwigsburg (1770—1810). 
Jurist in Erlangen: 13. Okt. 1786, in Göttingen: 9. Nov. 1789. Er starb 1810 
in Bayreuth als designierter Rat des Appellationsgerichts zu Straubing. In 
Bayreuth gehörte er zum Freundeskreise Jean Pauls, der 1815 Dobenecks posthu-
mes Werk „Des deutschen Mittelalters Volksglauben und Heroensagen" mit 
einer Einleitung herausgab ; dort weitere biographische Notizen ; s. auch 
Pütter a. a. 0. S. 793 und Alban Frhr. v. Dobeneck, Geschichte der Familie 
von Dobeneck, Schöneberg-Berlin 1906. 

584) Wohl Philipp Heinrich Nürmberger aus Bayreuth (geb. 1767), Sohn 
des Prozessrats Matthias Erdinann N. und seiner Frau Johanna Sophia Elisa-
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Nutt i)ûbe td) biefen боттег über taglici» 7—8 Collegio gehört, 
worunter Encyclopaedia juris beg ^iitter 585), Botanti beg 9[fturrag 586), 
9laturgefd)td)te unb Historia litteraria Medicinae beg Bïumenbûd)δ87) 
ас. waren, unb babeg bem ©rafen tägltd) 3—4 6tunben gegeben, wie 
fonte ba ans Brieffdjretben gebad)t werben, ^rage nur meinen Bater, 
wieviel er Briefe υοη mir erhalten hat in btefem Halbjahre. — Unb 
btefen Winter foils begnade wieber eben fo gehen, nur mit bem ©rafen 
will id) in fetner Connexion mehr fielen. BteHeic t̂ glaubft bu, baft 
ίφ jegt erft orbentlid) ftubtere unb cor btefem nichts wufte. 9Jîagft 
bu es benn wie bte ipöfer benfen, weldje fagten: „wenn er etwas ge--
lernt hätte, fo würbe er ntd)t £>ofmetfter beg bem Weftentg 588) gewor= 
ben fegn/' Dr. Vierer wirb mit mir beg täglich 5 Collegia hören, er 
ηοφ aufferbem 2—3 unb ίφ ηοφ 1. Unb bann, lieber Sinter ! ϊφίά^ 
mir bis Oftern 30—40 Louisd'or, fo foUft bu etn 3eugntft bafür höben, 
baft ίφ hie* пЩ umfonft unb ohne A b ^ t faft ben gangen Cur-
sum Med. wieber gema t hQbe. Wo ηίφ^ fo gehe ίφ wetter auf 
eine wohlfeilere Untoerfität, тафе ηοφ einmal ben Cursum 
unb fehe, baft ίφ Dr. werbe ober p a t i e n t — bleibe. — Als 
ίφ auf metner Вгаи^фте1дег Netfe υοη ßetpgtg aus oor ЗУ

2
 3ahr in 

ipelmftäbt ιηίφ 8 Sage aufhielt, fo lernte ίφ unter anbern 2 Sßaber--
borner fennen, bte bte gärt^ften ^гет^фа^зде^ппипдеп gegen тгф 
unb ίφ gegen fie begeigte, ©enfe bir nun, wie ίφ ben einen ίφοη 
als jährigen Dr., ben anberen als Candidatissimus (ber mein oölH= 
ges (5φίί[αΙ hatte) neben unb oor mtr beg 9йф1егп erblifte, als ίφ bie 
erften Collégien bafelbft hörte. 3Φ hätte fie unb ηοφ mehr fte ιηίφ 
eher in 6tberien oermuthet. 6о1фе Auftritte ftnb im 6tanbe, halbjäh= 
rige Berbrüft^feiten gu oerfüften. Яи^, ©ötttngen ift mtr jegt etn 

betha, einer Tochter des Hofer Gymnasialrektors Longolius (vgl. Anm. 548). 
Als Jurist in Erlangen am 21. April 1787 immatrikuliert. — Nach Göttingen 
kam er nicht: sein Name fehlt in der Göttinger Matrikel. Später war er Hof-
fiskal und Justizkommissar in Bayreuth (vgl. Layriz, Ausführliche Geschichte 
der öffentlichen und Privatstipendien für Baireutische Landeskinder, Bd. 1 
(Hof 1804), S. 153, Anm.). 

585) Joh. Stephan Pütter (1725 — 1807), berühmter Staatsrechtslehrer in 
Göttingen. 

586) Joh. Andr. Murray aus Stockholm (1740—1791). Seit 1764 Extraor-
dinarius, seit 1769 Ordinarius der Medizin in Göttingen. 

587) Joh. Friedr. Blumenbach (1752—1840), seit 1776 Prof. und Aufseher 
der Naturaliensammlung in Göttingen. Berühmter Physiologe, Mitglied von 78 
Akademien, Sozietäten und gelehrten Vereinen! 

588) Vgl. Anm. 543. 
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Ort, ber mir Seipgig niemals mar. Nur fdjabe, baft es in bie fernere 
Sänge fjht, in Nüffidjt meiner, ηίφί f о gut thun fan [!] — jegt 28 3/4 3ai)re 
alt — bte 3ugenbhtèe bilbet ηίφί meljr fo аЬеп е̂иегИфе Aus^ten 
mie fonft oor. (Ein ^reunb gei)t ηαφ bem anbern hin, läft fein ipaupt 
frönen, fjegen О Natur ! (Erbarme Ьгф mein, menn тгф 
alles oerläft ! ! — 

3u Oftern habe гф eine Neife mit bem ©rafen über (Eaffel, ©ieften 
unb Harburg ηαφ ^ranffurt unb 9)?agng gema t. Auf bem Nüfmege, 
aïs mir gang alleine maren, ^αφίε er es fo meit, baft гф ihn 2 mal 
oerlies; unb Ьоф fam er mieber gu mir unb gieng bie legten 5 9J?eiIen 
im oöiligen Negen unb begm fothigften Wege meinem fefteften (Ent= 
ί φ ^ gu folge mit mir bis ©öttingen, oerlangte Stunben, t ä g ^ 2, 
morauf ηοφ 2 6tunben prseparationes gere net merben muften. ©afür 
hatte гф bïos fret) Йодге beg ihm im ©arten (meil гф Ьигфаиз ηίφί5 
mehr fret) beg ihm hoben тоШе, fonbern lieber an ©elbe erfegt) unb 
nom 1. May bis legten August топаЩгф — 2 Louisd'or. NB. 
Bon bergl. 3)ingen Ьгаиф^ bu gegen niemanb etmas gu ϊφιοαί^η. — 
3egt habß ίφ aïïeine etne ^uftreifte über Beoetungen, &ö£ter, (Еогоед, 
^olgminben, ^grmont, Jameln, Ninteln, ßemgo, ©etmolb, Spaberborn 
гс. детаф^ Ohne biefe läge гф οίεϊΐείφί jegt barnieber. Streuungen 
Ьигф 2ЗДфа^еп, Unterhaltung bieberer ^reunbe, те1апфоЩф füfte 
AUemmahlfahtten thun mehr als frampfftiHenbe unb ftärfenbe SCRittel. — 
Am meiften thut ein Brief oon bir, bies füi»Ift bu felbft; benn bu er= 
marteft für ieben eingelnen 10 ber meinigen, unb гф fan nur fo feiten 
oon bir einen befommen, оегти^Иф meil bu тгф genug fenft, baft 
гф jeben Ьигф ein gehnfa es Sefen eben f о gut als 10 ое̂ фгеЬепе 
Briefe benutzen fönne. — Νίφί mahr ? — ЭЛгф ίφΐ0ϊε^ jegt begm Be--
antmortenmollen. ©ute Ναφί ! 

d. 22. Oct. 
ober meil Borarbeiten helfen foil — ben 28. December589). 
Beg 2efung, baft auf (Empfehlung Nuboïphs Ьигф Weftenig ber ̂ a= 

rifer Dr. ic. 2C.
5ü0), fällt mir ein, baft гф еШфе 'ЗВофеп oor meinem Weg--

gehen aus (Erlang mit bem groben Nubolph Ьигф 6ottifen gerfaHen bin unb 
гф ^д!егф atte feine Ассоифгг= unb оепе^фе ^ranfheitscoHegia oer= 

589) Die folgenden Briefteile hat Η. absichtlich vordatiert, um sich 
für die zurückdatierten Partien des Richterschen Briefes von Ende Sept. 1789 
(vgl. Anm. 567) zu revanchieren. 

590) Diese Partie fehlt in Jean Pauls Briefkopie. — ber tar i fer Dr.: 
Joh. Heinrich Joerdens (vgl. Anm. 64), der 1786 in Paris gewesen war. 
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laffen, шоЬигф er gegen тгф ηοφ erbitterter mürbe, ©en Dr. N^ter , 
ber mit mir Ijier Collegia hörte, hotte Nuboiph сшф ηίφί leiben fön= 
nen. Unb mie гф ben Nubolph bas erftemal ΪρΓαφ unb glaubte, тгф 
ju insinuiren, menn гф ihm ein Compliment oom jungen [фтаг^еп 
Dr. ^αφίβ, merfte гф [од1егф, baft ίφ gefehlt hQttß. 1

и

кде 
SDÎenfd̂  glaubte nur ehebem, h ^ e Theorien ober (Einbilbungen Heften 
рф {од1егф ins Werf fetjen." ЗФ mufte ηίφί геф^ mas er megnte, 
aber fo üiel merfte ίφ, bas [!] es ϊίφ auf [!] Accouchement begog. — 
Зф mill bes Teufels fegn, menn ηίφί Ьигф fein Anrattjen, ben 9)îut= 
terfu en {од1егф ηαφ ber ©eburt herausguljolen, in (Erlang ein 90?äb= 
феп, bas fein treuer ©iener Baientin591) entbanb unb mobeg ίφ as-
sistirte, einen Sappen baoon getragen. — 

Wie betrug ϊίφ benn ber fleine Oertel beg beinern Weggehen ? 592) 
Unter allen Neuigfeiten, ше1фе bu mir fünftighin f reibft, mirb mir 
bies bie intereffantefte fegn. Um Auf^tigfeit beg biefer Ναφπφί barf 
гф Ьгф mohl ηίφί erft bitten. 

©ie ©εϊφίφίε beines Brubers 693) hätte ηίφί meinem Bruber 
begegnen bürfen, гф märe gang gemis gur Щи ber £>öfer= unb aHge= 
meinen Aufflärung rafenb gemorben; unb mer meis, mas гф fonft 
gethan hätte. — Зф meis, mie ungern ίφ meinen Bruber Ьигф einen 
graufamen 3

u

f aß ber Natur oerlor 594). ©aft гф ihn einige Wo en 
corher in NebtmiÇ beMfe, baft ίφ mit ihm ben 6^artsreutl)er 
Brunnen 596) befah unb foftete unb babeg ein ЬгйЬегИфез Bergnügen 
gehabt, baft гф ihm etmas ©elb auf feine Neife gegeben, mar mein 
Sroft, unb baft beg biefent aïïen Otto II. gugegen unb im ©runbe ber 

591) Joh. Bernhard Valentin (geb. 1761), als Chirurgus im Febr., als 
Mediziner im Juni 1786 in Erlangen immatrikuliert. 

592) Jean Paul hatte seinen Hofmeisterposten bei Oerthel aufgeben müs-
sen (vgl. Anm. 379); er hatte darüber an H. geschrieben: Oertfyel mufte, nad)= 
bem er ftdj unb feinen 28alb biefen garten 2öinter ijmgefriftet, aus <3IIimentenmon= 
gel feinen tijm fo tfyeuern §ofmetfter abbanien unb fan nie meijr baran benfen, 
einen neuen ju beftreiten ; rote mol ber 3Sater felbft ben §>ofmeifter ganj gut erfegen 
fan : benn ein ipofmeifter ift ntd)t blos ber 2te Stater fonbern аиф ber 93ater ber 
3te ipofmeifter (Berend I, S. 285). 

593) Jean Pauls Bruder Heinrich war die unsäglich traurige Lage der 
Familie so zu Herzen gegangen, dass er sich ertränkt hatte. Berend (I, S. 526) 
ist der — wohl zutreffenden — Meinung, dass die Hofer sich geweigert hatten, 
dem Toten ein ehrliches Begräbnis zu gewähren. 

594) Christoph Salomon, gest. am 25. Okt. 1787 — wie das Hofer Kirchen-
buch meldet — an „Entzündung". 

595) Das heutige Alexandersbad bei Wunsiedel. 
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©tmtb ber 9ftögltcfyfett unb Gelegenheit oon jenem tüür 596), mtrb mtr 
ein unauslöfcpcher (Etnbruf bleiben. — Wie fönte id) einen ^reunb, 
ber, tüte bu metfi, аиф BaierfieHe beg mir oertreten, mit ®letdjgü g-
feit im ©еЬафЫб haben, ber аиф BruberfieHe oertreten? — ©tefer 
mus аиф ben jetzigen Übeln 3ufammeni)ang meines 3beenlaufs ent= 
[фи1Ь1деп. <рдрофопЬпе ift ηίφί Иффе. — 

^афЬет ίφ mteber etnen gangen Sag mit <регш^фНпде1п guge= 
bra  t habe, те!фез mir bas ίφίϊΐίφ^β SCRitteX gu fegn ϊφείηί, beoor= 
ftehenbe Arbeiten unb Collegia mit ber Netfe gu oerbtnben unb ber 
Natur, bte ferne бргйпде, fonbern AHmähltgfetten liebt, na gu hmen, 
fahre ίφ nun У

2
 6tunbe oor 6ф^епде1)еп metter fort, beinen Brief 

gu beantmorten, ftatt mir üon ber Anmenbung bes υε^Μφίεη Sages 
Νεφεηίφα^ gu geben. — Was bte Aeiherltnte oon ber боппе bis tn 
mein Auge 2c.

 5 9 7

) betrift, fo miß ίφ btr mit ber gröften ©retfitgfeti 
оегрфегп, baft alles, mas ίφ ut meinem oortgen Briefe gef rteben, 
ohngea tet ίφ es mir ηίφί einmal mit ipülfe betner oor mir Itegenben 
neuen (Einmürfe ober fragen mteber ins ©еЬйфШз bringen fan, Ьиф= 
рЬИф oon mtr oertheibigt, behauptet — ober mas bu millft — mer= 
ben fan. Auf beine fragen etma: „1.) (Entpftnbei benn meine Seele, 
um bte А^фаттд ber боппе gu frtegen, nur ein Atom ober mehrere 
ηαφίίε —" bte Antmort mus oe^teben ausfallen, bis bu ober mir 
begbe eine lange Brühe über ( E m p f i n b e n gema t — alfo inbeffen: 
entmeber feinen (benn jebe ЭДЬпаЬе fan in alle (Emtgfeti ηίφί5 metter 
als ihren eigenen 3«ftanb empfinben. — ©tes ift gang meine ©enfart) 
ober (um ιηίφ bir metter gu nähern) ben шф^еп, те1фег fie berührt 
— ober (ίφ mtH bir αηΜφίεη, bu hätteft тгф gefragt: mie empfinbe 
ίφ benn bte боппе) oermittelft ber gangen Aether =, Suft= unb 
Wa f f e r = £ t n i e (meil fie, bte 6eele, Ьигф otelerleg Beranftaltungen, 
Ве^ифе зс. bte Säuf  ung gehörig gu {фй^еп, gu beurteilen gelernt 
hat) bte (Etgen- ober ΙΗ:=£ίφί fegenbe SDÎonabe bes jene Stnte berühren* 
ben 6onnentheils, ohngefehr fo mie bte ЭДЪпаЬе bes 6teins ben ipam= 
mer (ober menn bu mollteft, ben Arm bes 6tetnme^en) empftnbet, 
gmtf en те1феп Ьоф ein SOÎetfel oorfomt — unb gu jener erften $rage 
haft bu ηοφ hiugugefegt — „ift fie (bie 6eele) nur tn einem ober 
mehrern fünften berührbar?" Woraus ίφ fehe, baft mtr begbe gang 
anbere unb uns ηίφί fo Μφί gufammen fommen laffenbe 6etlen bar= 
fiellen. ©enn ίφ mus ηύφ munbern, mas biefer Shetl ber $гаде babeg 

596) d. h. Christian Otto hatte H. das Geld für Christoph Salomon vor-
geschossen. 

597) Zu dem folgenden vgl. Berend I, S. 285 f. und Anm. 
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gu thun hat, ber für unfern $aH mit: in e i n e m , unb allgemein ge-
nommen mit: in m e h r e r n beantwortet werben mus unb es niemals 
anbers fan. Йап eine liugel nur oon einer 6eite tn Bewegung gefegt 
werben ober in mehrern? Wie oerfd)teben läft fid) btes beantworten, 
unb beg einer abgefdjoffenen ^ltnfenfugel fan ίφ nur fagen: ber je£i= 
gen 9Birfli(i)fett ηαφ oon einer (ίφ гефпе ηίφί auf bie ^raft ber 
  were) unb ber wtUführ^en Sftög^feii ηαφ oon ппепЬНфеп. 

(Empfinben mag heilen, eine BorfieHung in ϊίφ haben, bte Ьигф 
ein anberes ä и f f e r e oeranlaft worben ift ; ohne biefes ιηοφίε es 
©enfen haften bürfen ; unb wenn bu bas ä и § e r e fegn wilXft, f о 
wirfft bu. 9ΐίφί mehr unb ηίφί weniger fan in alle (Ewtgfeti etn 
Wefen Arien oon 3uftänben (ober wie bu es nennen wtllfi) haben, es 
mag ©oifheif ober eine am weiieften niebriger abfiehenbe SOlonabe fegn 
— bu (als Bltnbgebohrner unb wteber fehenb детаф!ег) glaubfi in 
ber ηαφϊίεη SDÎonabe bas £ίφί gu fehen, tm ©runbe ΐφΐίεϊί bu aber 
nur aus betnem eben fo (eriönenben) bef affenen ßuftanbe (ben bu 
nur allein empfinben fanfi) unb ber tn betner Borfiellung 2ίφί heift/ 
baft bein пйф^ег Atom 2ίφί feg — (er fan aber οίεΙΙείφί, um einmal 
me aphgf  [!] gu f waèen, ftinfternis ober grün ober blau ober ein 
Son fegn) — btt (als дШсШф belehrter unb Ьигф anbere Anfialten 
otelen Säufchungen enirtffener ober mtf benfelben ЗЗДфипдеп mehr in 
etn Berhälints gebra  er 301εηίφ) glaubfi in ber eniferntefien ЭЛопаЬе 
ober in ber fie berührenben (Етр^пЬипдзиффтопаЬе bas £ίφί gu 
fehen 2C. 2C. — fo oiel auf Beranlaffung berner gwegien $roge, bte ίφ beg 
пофтаИдеп [!] ©u^lefen mii meinen Borfiellungen über btefe Paierie 
ηίφί reimen, alfo weber bejahen ηοφ oernetnen fan. Ueberbtes weis 
ίφ ηίφί mehr, wte ίφοη gefagi, was ίφ btr gef rteben, ob ίφ mir 
дШф für bte mir im allgemeinen bewufie Wahrheit gu ίεφίεη geiraue. 
Unb wenn bu mir guruffi: бфаф bem Könige! ba ίφ Ьоф beg man= 
gelnben [!] Spielbrett ηίφίβ weiter wiffen fan, als baft mein Яотд auf 
aEe деЬепШфеп ^äCe рфег geftanben, foli ίφ5 Ьоф gelien laffen? — 

Am beften wirb es fegn, wir oerfparen bergl. 2)tnge auf тйпЬИфе 
Unterrebungen, оЬдЫф bte f  riftIi  en h ^ u beffer gu paffen ίφεί^η. 
Allein bte babeg ефгЬегИфеп unb аиф meljrenihetls firetitgen unb 
parabojen Nebenmaierten 2c. тафеп unabgeriffene ©tfpufaftonen noih= 
wenbtg. — 

©οφ ηοφ eins ; btr wirb оегти^Нф, fo otel ίφ aus betnen übrt= 
gen fragen merfe, etn οίεΜφί tm oortgen Briefe gebrau  er Aus= 
brud oon mir anfiöfftg fegn, wenn ίφ g. В. fagte, ob wohl ηίφί fo 
итрпЬКф: wenn ein Wefen (Atom) eine Beränberung erleibet, fo 
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oeränberf fid) mit ber ιηεφαηίΐφεη Aenberung ferne Borftellung. (Steife 
bir fÌttnlid), empfinblich oor, eine 6aite Шпде roie cis (gu g), menn 
fie als с (gu g) ertönt. Nun ber 6onnenmonabe erfd)üttert (es feg 
active ober passive), b. i. er hof, ift unb roirft — ßidjtoorfteEung, 
ber 2te Atom, unb nun fünft bu eben btes oom legten on beiner 
6eele, ja oon beiner 6eele felbft fagen (ift alles eines), empftnbef ettoas 
(ηίφί benft, ntd)t toirft), totrb ЬаЬигф in 01)пИфе (analoge) (£rfd)ütte^ 

rung unb Borftellung (begbes foil ja eines fegn) oerfegt. (Er 

empftnbet рф fein £ίφί, feine BorfteKung, unb feine anbere hai aber 
Ьигф bte (Етпфйтд bes gütigen 6φορί6Γ6 bte ©είφίίίίφίείί erhalten, 
ηίφί bios bemuft gu toerben, baft btes feine frege, aus рф heroorge--
Ьгаф1е Borfiellmtg ift, gu lernen, baft bte Йа̂ е (Нффе) auf bem 
©афе ηίφί oor meinen Augen ift unb Ьоф ί0^φί Ьгф ηοφ 
ber aufgehenbe ЗКопЬ, ber um 45° oom ipottgoni erhabene 6tern (tn 
feiner £>öhe) гс. (bie бфттдипдеп ittbifdjet Materien, als ob 
bu färben fäf)ft гс.). — ©ute Ναφί. ΘφΙαίε heute Ναφί mohl! — 

ben 1. Jan. 1790. 
„Зф тй^фе btr heute otel ©lüf gu btefem neuen 3<Ф

Г

 — unb 
alles, mas bu btr felber тй^феп magfl."  

©eine Ναφπφίεη oon ben O t t o j e n Umftänben hoben ιηίφ ηίφί 
mentg erfreuei 598). Wahrljafitg mehr, als menn bu mir деГфпеЬеп, baft 
mein Baier 100 Louisd'or oon irgenb femanb gef  enf   befommen hälfe, 
©laubeja ηίφί, baft ίίφ mein 3niereffe hiebeg mit ins 6ptel ηύΐφί. бфоп 
bte Unruhe, in ber ίφ threnfmegen feti (Erlangs ßeiien toar unb bte bu 
nun gehoben haft, fönte Ьигф ihre (Entfernung etmas bemtrfen. — ©a 
bu metfi, mte gui ίφ gegen bte Οίίοίϊφεη geftmtf bin, fo barf ίφ btr 
аиф ηοφ eimas ί φ ^ ε η , mas bas ©egenthetl gu oermuihen Ёфетеп 
mö  e. Зф btn аиф aufferorbenf^ froh, baft mein бфпе^ег

5 9 9

) 
gang begahli ift· Зф hotte i h

m

 °or 3/4 [3ahrenJ oter Louisd'or ge= 
ίφίίί unb int Briefe ben Ort meines Aufenthalts ηίφί angegetgt, 
ihn aber heilig genug оегрфег!, baft er megen ber Οίίοίίφεη 6фи1Ь, 
gefegt, baft fte аиф ηοφ ηίφί getilgt märe, unb megen metner ηοφ 
übrigen 5 Louisd'or ferne богде tragen follie. Bor 4 SÜlonaten ϊ φ ί ^ 
ίφ ihm btefe gar, bai mir eine Liquidation unb bte Ναφήφί aus, 
ob ίφ ιηίφ ηοφ für ben Bürgen ber anbern 6фи1Ь angeben bütfie 

598) Diese Meldung von den günstigen pekuniären Verhältnissen der 
Ottos fehlt in Jean Pauls Briefkopie. 

599) Vgl. Anm. 50 und S. 141 1'. und 167. 

13 
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unb шгс otel fie eigentlich betrüge ic. Nun [фггеЬ er mir unter anbern 
folgenbes mteber (Aber baft bu аиф gegen Otto II. hieoon |фте1д^; 
benn bu mirft ЬаЬигф ηίφί mir, fonbern ihm ben gröften (gefallen 
erzeigen) : — „(EMer §err, hie mü befenne ben richtigen (Empfang — 
fce^lid) märe es mir lieb gemefen, menn ίφ ben Ort 3hres Aufenthalts 
gemuft unb baft [!] barum, metl ίφ tn grofter богде gelebt habe megen 
berer 92Ν6ίφ5^α^5©ΓθίφεηΗ 0 0), те1фе fte [!] ben О. [!]; btefe ha = 
ben mir mein (Selb η ί φ ί g e f e t t b e  , o b t   6te [!] дШф oft 
erinnert habe. Nun, theuerfter unb re tf affener ^remtb, haben 6te 
bie Siebe unb {фтЬеп an bte £>errn Otto unb fagen, baft ίφ ϊφίεφίε^-
btngs bte Begattung nebft 3ntereffe non 3hnen haben mollte. Sie 
$Яегфе1ЬесЩфе ftamtite hat ιηίφ fehr geplagt unb haben Quittung 
über bas (Selb υοη mir haben mollen, allein ίφ fonte Ьоф иптодИф 
|о1фе, Ьа гф bas ©elb ηοφ ηίφί erhalten, ausftellen ; Netnharb, ben [!] 
ipofmahler60i), habe ίφ aber eine Quittung gefenbet; immer mollte ίφ 
bie !>errn О . . . oerflagen, menn ίφ ηίφί bte r e φί f φ aff e n e η 
© e m ü i i j e r b e r e r b e q b e n , те!фе hier gefiubierei, fanie. ©оф гф 
glaube, es liegt an ben [!] Kaufmann

 6 0 2

) , ber ift etmas lei φ tf i n n i g . 
Nun überlaffe гф 3h^en bte gange бафе; ίφ bin gemtft, nun merbe 
1ф Ьигф Shtten [!] mein ©elb balbigft befommen." 6oüte ίφ ein-
mal mteber ηαφ £of fornmen, f о merbe ίφ [ιηίφ] ηίφί mentg Ϊφ0ιηεη 
müffen. — ©οφ fein Dr. merben, feine ^e^rath зс. ιηαφί mir fo υίεΐ 
богде, als auf fünfitge ΪΒει^ηαφίβη (bes norigen 3ahres 1789) bem 
бфпегЬег 5 Louisd'or gu ίφί(ίεη unb ihn gu bitien, baft er megen 
ber 3niereffen bie gange бфи1Ь υοη nun an für 100 Staler gelien 
laffen follie. — 

©tr merben ohne 3weifel meine Bermögensumfiänbe räihfelhafi 
υο^οιηΐηεη, unb btefe ftnb es аиф mahrhafitg. Зф mürbe btr gerne 
^ φ ί fehr metiläufitg {фгеШеп, mas ιηίφ bis jegi unb ηοφ auf einige 
3eti beg S^räfien crijäli, allein auf betner 6eiie mtrfi bu btr ηίφί6 baraus 
тафеп, unb auf ber metnigen bin ίφ über bas forgfälitge Aufbemahren 

600) Vgl. S. 141. 
601) Vgl. Anm. 88. 
602) Gemeint ist wohl der jüngste Otto, Christoph Albrecht (1765—1837), 

der Kaufmann war. Auf Reinharts Rolle bei diesen mysteriösen Geldgeschäf-
ten bezieht sich wohl die rätselhafte Stelle in Jean Pauls Antwort (Berend I, 
S. 292): 9îcini)orb [?] führte eine 3uftig bei [ίφ, bte in einem ©oliatfysftof unb in 
einem ipermapfyrobiten beftemb ; ber alles toagt unb iebem SBagfyals trogt — um 
ЗЗетипЬегипд gu fäen unb gu ernten; er fd)lug bie xJftofis ©ede über ferne Straten 
unb fpielte "Eltons ЙаШ, bas uaäjijer bie ФегШитЬипд aus ©olb in Sßuluer oer= 
œanbelte. 
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meiner fd)on an öid) gefd)iften Briefe etroas unruhig, weil ber iperr 
Senator £eroIb 603) meinem Bater Umftänbe oon meiner Befanfwerbmtg 
mit $eber gefagt, bte ίφ feinem als bir gefdjrieben hoben fonte, ob es mir 
gleich Keb war, weil es mir otel CEijre bringt 604). Allein fide, sed cui vide. 
Νίφί jeber rnetjni es allemal aufrichtig, wenn er ηύφ lobt. — 60 otel 
mus ίφ btr gum ooraus fagen, wenn bu bis Ofiern feine Briefe oon 
mir erhalten fanft, f o Iafj Мфз ηίφί wunbern wegen bes Langels ber 
3eit; unb wenn bu alsbann ηοφ feine erhalten follteft, fo benfe, ίφ 
bin ίφοη über alle Berge ; benn im Frühling läft {ίφ leichter fliehen 
als tm £erbfi. ©οφ bas wäre ίφ0ηΜίφ, wenn ίφ btr ηίφί oorher 
ein paar Seilen ϊφπβδβ, follteft bu mir аиф ίη^ρίίφεη ηίφί geant--
wortet haben. — 

Nun Witt ίφ ηοφ etne ^φίε Bitte an Μφ thun, beren (Erfüllung 
mtr über alles geht unb bte ίφ ηοφ nie erfüllt befommen fonte. Αηί= 
worte mir Ьоф unb gebe bir alle SCRühe, mtr antworten gu fönnen, ob 
ein ober 2 Otto (auffer II) balb ober fpät Щафе erhalten hoben, ge= 
gen ηύφ bös gu werben, Saft bte Щафе für meine Ohren fo unan= 
genehm Hingen, als fte fegn mag, ί φ ^ ε fie mir nur. Зф erinnere ηύφ 
ηοφ fehr wohl, wie fehr ein Otto ben jungen f wargen Dr. ηίφί leiben 
fonte, ber mir gu allen тодНфеп Seiten gefiel, unb wie fehr berfelbe g. B. ben 
prangen

 6 0 5

) erhob, ber mir аиф tn fetner ϊφοη^η ©eftalt mtsftel, 
gar ηίφί, weil er ιηίφ einmal für etnen Narren tn ipof DetfdEjtteen 
hatie, fonbern weil ίφ immer fleine 6etien an ihm enibefie, bte mir 
тогаЩфе ©tfieln unb feine Trauben ϊφίεηεη. — Warum e r f i a u n i e n 
bte betben Οίίο immer über mein Befhtben? — 3n ben legfen 3^iten 
Itefte рфз eiwan baraus erflären, weil ίφ ίφ ihnen ηίφί ЁфтЬе ; allein 
ehebem? — |>ätie ίφ im oortgen Halbjahre nur 3eif gehabi (benn bte 
Saune hotte ίφ öfier), fo würbe ίφ bem ΑΠ)«φί, ber Ьоф mein alier 
Otto bleiben wirb, gef rteben hoben. Aber benfe btr, wenn ίφ jegi 
fd^reibe, wie  e f u    unb affectirt f uIbtgfet smäf g bas ίφείηεη müfie 
unb f ο I φ e Briefe höbe ίφ in meinem Seben ηίφί gef r eben, wo 
anbere Arien oon Briefen тодИф waren, unb werbe es аиф ηοφ ηίφί 

603) Wohl der Hofer Kaufmann Johann Georg Herold (1741—1805), vgl. 
Berend I, S. 556, Anm. zu Nr. 418. 

604) Bezieht sich wohl auf den verlorenen zweiten Brief H.s an Jean 
Paul aus Göttingen (vgl. Anm. 499). Jean Paul antwortete darauf am 18. 
Nov.: ©eine Gonnenfinftetniffe füllen in §of unftd)tbar bleiben; begefyrft Ьи аиф 
Serljeijlung beiner SRittagsfjölje : fo befiel)! es. (Berend I, S. 293.) 

605) Vgl. S. 19 und Anm. 53, ferner Berend I, S. 209, wo ein iüngeret 
Kaufman ffrang erwähnt wird. 

13* 
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tljim. Unb шепп ΐφ gu einem еШфета! [аде: guten ЗЛогдеп, unb 
er banït mir ηίφϋ — Aus biefen еШфеп Seiten fanft bu une con 
einem Barometer abnehmen, шаз mir fyeute für Wetter fyaben, ober foUte 
bas ^итр^афепЬе SOÏittagiEffen baran 6фи1Ь fegn ? 

3)em £errn §ofNati) Wenbt605) bobe ίφ beg feinem Ве^фе аП= 
i)ier brittljalb Louisd'or für Collegia gegeben; bem 3fßnflamm 607) 
f)abe гф V

2
 Louisd'or Ьигф Wenbt де{фгЙ unb ^д!егф einen auffer= 

огЬепШф 1)оЩфеп Brief barauf erhalten. — ©ie Collegia, шеГфе гф 
fegt beg Niteen ijöre, foften 5% Louisd'or, unb bis bie[e Stunbe 
ijabe гф in ©öttingett ηοφ feinen fetter für ©Штд^фе Collegia aus= 
geben bürfen. 9Нф1ег fagte bas Iegtemaï : шепп fie [!] einmal eine SWiflion 
mit ii)rer ^ragts oerbienen, fo befomme гф alfo

 х

/
2
 ЭЛгШоп ; unb begm 

Weggehen rief er mir пофтаЬ gu, bie Ijalbe Stftillion ηίφί gu oergef= 
fen. — Nun bin гф ηοφ bem Briijner in (Erlang 6 0 8) ein Carolin 
f uIbig/ ше!фез гф шеЬег begaben ηοφ fragen mag, ob es bie Otto 
ηίφί begafjlt i)aben. Вегти^Иф. ©rum Iaffe гфз ba îu geftellt fegn. 
ÏRein palier609) шигЬе in (Erlang für 12 fi. ЩеЗДф oerfauft, um 
6 fi. 6фи1Ьеп gu begaben гс. — 

©en 17. ftebr. 1790. 

©ie bisherige бфшгепдкеН, bie befonbers bes Borgens unb bes 
Abenbs begm AtÎ)emï)oIen ϊίφ einfanb, таф!е, baft гф faft тггШф gu 
argmöljnen anfieng, гф fönte Ьоф moI)I eine Phthisin pituitosam 
i)aben, gumal ba ber mit ©emalt ausgei)uftete 6ф1етг f о Шгтрггф 
ausfofye. Aber benfe einmal, mie plög^ рф biefes Hebel oerlohren 
I)at, гф mill ηίφί тй^феп, etman bios auf einen Sag. ЗФ, ber гф 
immer meijr an bas ©rab benfe, als in Worten, Werfen unb ©ebanfen 
unteufd) fegn fönnte, träumte biefe Ναφί, гф befänbe тгф in £of, 
unb gmar im (Eoncert. Unb mas glaubft bu moi)I, bas mir geträumt 
Ijat? — „6o ftirbt ein Samm!" — ? ©ott bemalte. (Ein ЗОШфеп 
fpielte, bas einen feljr entblöften Bufen ijatte 61°), auf bem bafigen 

606) Der Erlanger Prof. Wendt, Vetter Lichtenbergs, war im Juni in 
Göttingen gewesen (vgl. S. 186). 

607) Vgl. Anm. 422. 
608) David Brüxner, Regierungsadvokat, später Prozessrat und Justiz-

kommissar in Erlangen (Wagner S. 56). 
609) Vgl. Anm. 408 und das Postskript zu Nr. 43. 
610) Der ganze Relativsatz von Jean Paul stark durchstrichen, ebenso 

die etwas weiter unten folgenden Worte lauter entblöfte '©ufen. — Über die 
starke Dekolletierung auf den Hofer Tanzvernügungen scherzte auch Jean Paul 
in einem Brief an Oerthel vom 9. Febr. 1785 (Berend I, S. 157): ^еше Lebensart 
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3nftrumente; bie 3ui)ord)ermnen befamett, mie es beg Sräumen ijergu--
geljen pflegt, ηαφ unb ηαφ lauter entblöfte Bufen, unb ίφ Armer, 
ber ίφ nie beg einem ^rauengimmer auf ben Bufen feije, falje тгф 
епЬИф mit fo oielen Bufen umgeben, baft mir Angft unb bange mürbe, 
unb bte ilumprigen 6φΐοεί5^ορϊεη ηίφί mie Onans 6iinben=Sl)ränen 
auf bie (Erbe fielen, fonbern дЫф einer tn ber fleinen 6  losgaffe gu 
§of ЬерпЬИфеп Berliner ^euerfunft ein entgücfenbes ©efüfylfpiel gaben ; 
— unb gu fritl) mar Bruft unb ßunge freg. — 

ferner müffen l)tebeg einige 90Ìonaben rege gemorben fegn, bte 
meinen bisserò К)еп̂ фепЬеп 9J?onaben (anbere mürben fagen: bte [!] 
(Empftnbung ber Bernunft) $йгтг[ф befahlen, ίφ foli an etnen Otto 
ίφτείΒεη. 2)as ftnb ϋίεΠείφί foW)e SOionaben, beg benen |1ф ber ober 
jener Otto am metften insinuiret l)at. — 6te fagen, fte l)ätten oor 
2 Зсфгеп ifjren morgen mteber etnfallenben (Seburtstag

6 U

) mit tljnen 
fo oergnügt gefegert. Nun fo mtll ίφ benn morgen btefen ©emtffens--
rätljen beim бфЩе betnes Briefes $oIge letften unb unter iijrem 
Consulatu meine ηήίαη%ορίίφε Bernunft gefangen nehmen. — 

Wo btft bu benn jegt е*депШф in Condition? 3n 6фта^еп= 
Ьаф ober in Bensfa? £ a ! l)a! jegt fällt mir mte neu auf einmal bte 
 r te  t f  e Na f e unb bte f о fein gef Iängelte 9Л unb esimie ein

6 1 2

). 
3a, ja, bu fyaft Νεφί: Noscitur ex l a b i i s , quantum sit virginis 
antrum ; noscitur ex n a s o , quanta sit. hasta tua. — Unb bas 
«оИфЬегдег Bier bagu! Sßotj 6apperIot, ba Ьгаиф^ bu metter feine 
Aphrodisiaca. Unb hinc illae lacrymae, bai)er bte Berbergung 
betnes ^α^ίφίεη Haares unb bte дШф einer (Eoa (те1фе ηίφίβ an= 
bers als Feigenblätter fyaben fonte) ίφαιηί)α^ Bebefung betner nacfig--

unb 6itten bee groffen 3BeIt ftnb unter bem ijieftgen *2lbel etmas fei>r gemeines, 
töte benn ber gange toeibltdje auf ber пеиИфеп iRetoube [!] mit fyalb ijeroor» 
fte^enben unb unbebeiten Prüften tangte unb toeber bas ©efid t̂ ηοφ ben ©ufen mit 
einer Same beläftigte. 

611) Der 18. Febr. war 11.s Geburtstag. 

612) Jean Paul hatte geschrieben: 3Φ faijre fort, aber getmffertnaffen be--
foffen ober oielme^r Ьега^ф! — тф ! oon ben Zeigen [ber  r i e  i f  e n 9îafe unb] 
ίεί^είφίδ^εΐΐεη SJlunbeslmie — fonbern пот §^фЬегдег 'Sier (Berend 1, S. 284). 
Die Dame, deren Reize Jean Paul hier beschreibt, war offenbar die damals 
zwanzigjährige Christiane Wilhelmine Dorothea von Spangenberg in Venzka 
(vgl. Anm. 56), die jüngste Schwester seines Freundes August Gottlieb von 
Spangenberg (Berend I, S. 519 Anm. zu Nr. 244, S. 526, S. 530 Anm. zu Nr. 301). 
— In Schwarzenbach bei Hof sollte Jean Paul den Unterricht mehrerer Kinder 
übernehmen Anfang März 1790 ging er dorthin. 
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ten Steile
6 1 3

), um oteHetdjt ЬаЬигф feine е£етр1ап[фе Beranlaffung gu 
geben, baft ein [фопегег Bufen als ber beinige |ίφ bebetfen gu müffen 
glaube. — 

d. 4. April. 
5)ie gange oorige Seite, ше!фе гф an meinem ©eburis£>etligen= 

Abenb im Να^φε mus gef rieben haben, bereue ίφ ηίφί allein, 
fonbern laffe fte аиф gur Bollfommen^eit meiner Buffe fielen, шепп es 
nur beg btefem Sßrangerftefjen bleibt unb bu ηίφί mit ber Nutfye fie 
3ntal um ben ЯоЩе̂ феп Nöljrfafien6U) 

52. 

[An Зеап ^aul] 

Böttingen, ben 24. Noo. 89. 
ßteber ^reuttb ΝίφίεΓΪ 

(Eben erhalte ίφ, rate дегаЫщИф mit сопои!^фег £>anb, betnen 
Brief615), unb toetl ίφ gerabe bas legte Collegium geijört hatte unb 
morgen pofttag [!] ift, fo fetje ίφ ιηίφ hin, trinfe meinen  affee mit 
beinern Brief, unb ооП mit einer Art oon 3)anfgefüf)I, rate man es 
g. B. beg einem gutf mefenben unb forgenlofen (Effen gegen ©ott fyai, 
ergreife ιφ bte $eber unb ϊφτε^ε — ηίφί an Ыф, fonbern an $ro--
genprebiger

616

). 3)u magft fetyen, baft bu ben Brief gu lefen befomft; 
benn oon ben Оег̂ еЦфеп бафеп oerfiefyi рфз. ЗФ raüfte ηίφί, rate 
ίφ btr banfte, raenn bu mir einmal mteber fagen fönteft, rate Srogen--
^rebtger meinen Brief aufgenommen. 3n?egbeuiig ift er ηίφί, aber 
unter feinen Augen unb in ben metntgen gugIet  fan ers toerben. — 
Weifi bu raas, geïje gu meinem Baier unb Iaft btr oon tfjm ben $ro= 
депргеЬгде^феп Brief mti meines Brubers ^είίϊφαΐί gufiegeln; fo fanfi 
Ьоф bu unb IT

6 1 7

) benfelben erft lefen unb fefyen, raas ίφ felbft ηίφί 
ηοφ einmal fefyen ηιοφίε, um es ηίφί gu gerretften, toetl ίφ фдрофопЬег 
детешдИф аиф mti einem фата1еопЩфеп UrifyetI über ber= 
д!е1феп бафеп begabi bin. — Nur ηίφί über beine Briefe; benn bit 

613) Im Sept. 1789 hatte Jean Paul seinen Leib aué bent (ÊngïtfdEjen ins 
93ogtIcmbtfd)e übersetzt und feinen feitfijer] btnbelofeit §als toieber eingefcEinürt unb 
feinen Äopf aus einem ipaarfontetett itt einen Scf)tr>augfometen umgeformt (Berend 1, 
S. 286 f.), d. h. den Hamletkragen mit einer modischen Halsbinde und das 
offene Haar mit einem zeitgemässen Zopf vertauscht. 

614) Der Rest fehlt. 
615) Vom 18. Nov. (Berend I, S. 292 f.). 
616) Vgl. Anm. 441. 
617) Christian Otto. 
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rnagft mir fdjreibeit, was mtb tote bu es willft, fo oerftelje id) bid) allezeit 
gut, über bu ηίφί, weil bu glaubft, ίφ ^ätte über bie ipiftorie bes 
^opfläugnens6l8) in meinem legten Briefe gegürnet. (Es gefällt mir fo 
tooi)I als einer ϊίφ gierenben 3ungfer, юепп bu fortfäfyrft, meine 
Salente gu loben. ©ie beinigen !an ίφ nur ίφ0^εη unb genieften, аиф 
beg bem geringften 6paft, ben bu ü b er irgenb etne бафе таф^ — ü b e r 
тгф —, wirb bir meine (Eigenliebe ηοφ bagu gewogen. — 

60 lange гф in (Böttingen bin, Ijabe гф erft 1} Sßrebigt befud^t, 
unb gwar begbesmal in ber Unioerfitätsfn^e ; a) als ber f>err (Eonfifto= 
rialratfy Seff [!]619) am erften Aboent 1788 gegen bas (Enbe ber Sßrebigt 
mit bem tljränenben ©efyeul einer ljt)fter^en $rau — ©ott oergeii) 
mir meine 6ünbe! — um bie Wiebergenefung bes feigen, ηίφί ϊφίίιη= 
men unb, wie man allgemein faget, ί)0φϊί gütigen Йопгдз oon 
©roftbrittanien 620) flehte. — b) weil man mir immer, ja felbft ber 
Jperr ipofNati) ^eber, ben 9)îaregoQ(i-') fo fpectaculös rühmte, biefen 
^raftmann, ber mir äuf fe r^ unb гппегНф fo wenig gefiel, baft гф, 
mitten im боттег wie 00m ^roft ergriffen, aus ber Йггфе wieber 
fortlief. Allein, fan гф ηίφί gu einer ипдШШфеп 6tunbe ba gewefen 
fegn? Зф ίφπηρίε fein ηίφί, werbe if)n aber аиф ηίφί mefyr befu= 
феп. — Saft тгф fa ηίφί unbefriebigt, aus was für einem 6tamm 
biefer 6pröftling fyergefeimt ift. Wie ortljoboj bu Ьоф bift! Weift 
bu ηίφί, baft unfere gröften 2  ter ber religiöfen Яггфе oom 9Ло= 
fes an, ber eines паШгНфеп Sobes geftorben gu fegn ϊφείηί, bis 
auf |)urenfinber gewefen ftnb ? ©efye f)in unb frage 
ben Srogenprebiger, ber wirb btrs fagen. — 

Beg meiner Abreife ηαφ ^aberborn war ίφ im Befit} oon 24 
Louisd'or. Unb ob тгф д!егф btefe 14 tägige Neife nur o^ngefeijr 
7 Staler gefoftet f)at, fo bin гф Ьоф jegt über ηίφί meijr £err als 
gerabe über 14 Louis. Wafyr ifts, ίφ fan biefen Winter fo genieften, 
oI)ne gu luxuriiren, als ίφ ηοφ fein Unioerfitäts falbes Зсфг fo gwef = 
mäf t ig geitlebens benutzet i)abe. ©aft гф bis Oftern fo rui)ig werbe 

618) Vgl. Anm. 543. 
619) Gottfried Less (1736 — 1797), seit 1763 Universitätsprediger und 

Extraordinarius der Theologie in Göttingen, seit 1784 Konsistorialrat und Pri-
marius der theologischen Fakultät. 

620) Vgl. Anm. 543. 
621) Joh. Gottloh Marezoll (1761—1828), bekannter Kanzelredner seiner 

Zeit, seit 1789 zweiter Universitätsprediger in Göttingen. Er war der (unehe-
liche?) Sohn eines österreichischen Feldwebels (s. Allgem. Deutsche Biogra-
phie Bd. 20, S. 316 f.). 
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fortleben fönnen, oerftel)t fid), ©oft ίφ aber aud) ηίφί bid tl)un barf mit 
meinen 14 Louis, ift eben f o oerftänblid) unb baraus bie ^olge, baft 
id) mein prafylerfyaffes Anfangen, ben бфпегЬег ftatt . . . . gu begat)= 
Ien, befc^ämt fefjen mus, tnbern ίφ gerabe fo otel (Selb bis Ofiern 
Ьгаифе, oljne аиф nur 1 Louis entbehren gu fönnen. ЗЛете erfte 
богде ift nun bte депйзЬгаиф1е unb oon mir f о gern befänftigt ge--
ΐϋίίηϊφίε ©ebuli bes 6 . . . . 622) in Setpgtg. Steine 2te богде ift 
mein gäng^er ЭЛапде! an Unterhalt begrn (ЕтЬгиф ber Oftern. SCRit 
bem ©rafen fteije ίφ, ©ott 2ob unb ©anf, in gar fetner Berbtnbung 
meijr — unb Ьоф fan ίφ beinen Во^ф1ад η ί φ ί gang billigen, mit 
II gu reben, ηαφ Setpgtg gu ί φ ^ ε η . — Ναφ bem, toas bu mir oon 
bem Woljlfianb ber О . . .  ef rteben, mus ίφ erftaunen, baft ηίφί 
aus eignem Antrieb (unb fonte man es ηίφί etnfei)en, baft mir аиф 
babeg ein ©efaHen gef te )i?) ber бфпе^ег wenigfiens mit ettoas be= 
friebtgi totrb ; fo erftaunen mus ίφ, baft ίφ barüber eine те^фе^етЬ--
Ифе Saune befommen fönte. 

Bergeffen roirft bu es Ьоф ηίφί, mir ит^апЬНф gu fagen, toas 
mein f$retbett [!] an bie Otto für eine Wirfmtg gehabt i»abe ! — 

©aft ίφ5 ηίφί oergeffe! oor еШфеп Sagen I)abe ίφ bte (El)re ge= 
i>abt, im Ijteftgen ̂ ccoudjtr^aufe etne ©eburi gu тафеп ; beg gtoegen Ijabe 
ίφ f  o n assistirt unb toerbe btefen Winter ηοφ otele тафеп fefyen 
unb аиф ηοφ einige felbfi тафеп. ©abeg wirb шофепШф einmal 
(3 £uren) touchirt, oijne baft ηύφ biefes alles ben gertngfien феПег 
fofiei, toetl ίφ freg i)abe, toas anbern nur 1V2 Louis foftet. 3n <£r= 
lang fam etne ©eburt gu тафеп oft auf 3 ©ufaten, beg einer gugu= 
fefyen wenigftens 2 fl., аиф toof)I 3—4 fl., unb bas touchiren beftanb 
in bloftem hineingreifen. £ter muft man fetjen, tote ber Nabel gefun= 
fen ober ergaben, ber Uterus gefttegen, geneigt, ber £etb hart ober 
ωείφ, bas Beden gebaut, bte genitalia (ше!фез ίφ ηοφ ηιφί toufte, 
baft bartnnen 3Serfdtjiebeniieit Ijen^t) anteriora ober posteriora, ab-
sentia гс. frenuli гс. гс. гс. ©as fjetfte ίφ gwefmäfttgen U n t e r s t . 
Bortges falbes 3*фг ma te ίφ alle Manoevres [!] am ^f)antom — 
in (Erlang toerben (Шеф1зтизргоЬеп unter бфеШоо^еп einer SOîatro--
fenftimme bur gepettf t. 

Beg ©elegenf)eit — ιηαπύίφε ЗЬе.еп — fällt mir ein btr gu 
fagen, baft ίφ oor einem Зсфге faft ̂ regSO^aurer] geworben wäre. Зф 
fagte, faft (wie ein Weib, wenn fie ein ©efpenft fielet) — Alle gute  

Weisheit giebt man umfonft ! ! ! — (Entweber es giebt nur ferne 

622) = Schneider. 
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(öeifter ober böfe (öeifter. — Зф btn ein ouf œett nötigere ©efyeim= 
niffe trotjenber unb bios beswegen jene (о оетф!епЬег ßatje geblie-
ben623). (Ein cmberer 6atans (Engel rebete mit mir oon SOÎoral, 
unb ίφ fyabe де[фшогеп, baft ίφ nie ettoas oenatijen юШ — als baft 
bte ^rtfeurs детешдКф am fd̂ Ied̂ teften frifirt ftnb, bte (Efytrurgt im= 
mer am erften Йе̂ ездеЬгефеп ^aben гс. unb Hermann etn 30ΐεηίφ ift, 
ber fret) bleiben gu müffen glaubt unb es tn ber Apotïjeîe trog aller 
£tnberniffe ίφοη betotefen i)at. — Apropos, baft ίφβ ηίφί oergeffe. 
Βίεϋείφί reifte ίφ gu ΐδεηηαφίεη ηαφ (Sotija, οίεΠείφί Ье^фе гф ba 
einen 21ф1епЬегд, Weis^aupt

 6 2 4

) , meine fpaftige Wirten unb bergl. 
mefjr; οίεΗείφί totrb ηίφίβ baraus. 

Bor 14 Sagen ijat ϊίφ i)ter mteber eine (Sefel^aft aus lauter 
Sftebtctnern entfponnen, bte gum З

ш

^ Naturfunbe ^at unb gar ηίφί 
geheim gu fegn oerlangt unb anbere Sugenben ber Natür^feit an 
ίίφ i)at. ^ermann tourbe аиф bagu oerlangt, ba ii)n Ьоф oon ben 
9Jîitgliebem, bte metftens aus I)ier ηοφ ftubterenben ©octoren befteljen, 
faum 3 (oon 15) lennen unb am toenigften oon fetner oergeffenen 
Siebimgslaune. (Er totrb künftigen 6ontag ίφοη eine Abl)anMung 
oorlefen über bas епсдс1орс^фе Behältnis ber ЭШиги^епЁфа^еп 
gu ben übrigen Sijetlen ber ©elefjrfamfeit. — 6 Collegia tä  Xi   — 
foWje Arbeiten, fpatjieren, фдрофопЬпе müffen Bermunberung beg btr 
erregen, baft ίφ fo otel ίφ reibe, Ьгф gu einem oiele Bögen langen 
2)anf bemegen unb bir д!аиЬ1гф тафеп, baft гф bir gerne ηοφ meijr 
1фггеЬе, toenn ίφ fönte, ©enn mein Bater mus jegt аиф toas befom= 
men. 2ebe tooljl mit beinen 5 ©innen, unb bem ϊβφ^η 625) гооНе beg 
fo otelen (Sefaljren fein 2etb rotberfafjren. 

Amen! 

623) Im Original folgt hier ein Verweis auf ein Postskript, das jedoch fehlt. 
624) Vgl. Anm. 494. 
625) Nach der Terminologie des 18. Jhd. der Geschlechtssinn. 



A n h a n g l. 

Notizen Jean Pauls über Hermann. 
(Jean Pauls Nachlass, Faszikel 14.) 

Herman ,i26). 

©eine 6ef)ttfud)t ηοφ feinem ölten Seben 627). 
Wolte ηοφ Afrifo B28) 
З^фшЬипд feiner Kleiber unb Koffer

 6 2 9

). 
©ebet eines Bolfs, bos ben Seufel anbetet63()). 
heftige (Empftnbungen cor (Böttingen 631). 
Quabrat ber ipgpotljemtfe 632). 
„(Sin blinber Jparpfenift ϊφίεη auf feinen Neroen gu fptelen" 
bei ber iparmonifa in (Erlangen „ίφ l)abe otel gelitten" 633) 
3al)lt immer 6фи1Ьеп ab. 
Wie wir einonber Ьигф 6atgre misnerfteljen. 
^ent feine Autorität 
бфпеЬ in ber ЗДфе. Marne. 

626) Auf einem Quartblatt, von dem nur die erste Seite zur Hälfte mit 
den obigen Notizen beschrieben ist. Die Aufzeichnungen sind nicht datiert, 
stehen aber wohl in engem Zusammenhang mit der erneuten Beschäftigung 
Jean Pauls mit Hermanns Charakter und Schriften anlässlich der Arbeit an 
den „Biographischen Belustigungen" im Mai 1795 (vgl. J. P.s Brief an Chr. Otto 
vom 8. Mai 1795, Berend II, S. 76 f.). 

627) Vgl. 153 ff. 
628) Vielleicht Verwechslung mit H.s beiläufig geäusserter Absicht, nach 

Ostindien zu gehen (vgl. S. 156). 
629) Vgl. S. 152 und 156 f. 
630) Vgl. S. 130. 
631) Vgl. S. 145 ff. 
632) Hängt das vielleicht mit der Zeichnung in H.s erstem Brief an J. P. 

vom 20. Jan. 1782 zusammen (vgl. S. 9)? 
633) Besteht vielleicht eine Beziehung zu der Stelle in J. P.s Brief an IL 

vom 2. Nov. 1788 (Berend I, S. 263): ©er £on in beinern '©riefe [Nr. 46] t>er· 
f)äit [ίφ gu betnent in £>of mie ber Son ber §armontfa toenn man fte fptelt gu 
bent toenn man fte läutet ober rüttelt? 
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heftiges ©efiii)! fegt ηίφί heftige ^aniafte ooraus. 
6eme Sorgl^feti] unb Äletnl[td^fett] wie Hermes 634). 
Sas meine бафеп ηίφί. 

Hermann. 

2Rût 1792 635). 

^lan 

ί. Ναφ bem 6eines eignen btefen ЗЗифз. 
2. Alles muft in feinem ©etfi gef rieben fein. 

1. (Empftnbung. 
2. SWonabenleljre, anima multiplex 6BH) 
3. Ueber (Einteilung ber 3Βίίίεη[φαίίεη 
4. ©ott, Umfang ber Weit 
5. ftlüfftüfeit, färben Ware. ЭЛепае ber (Elemente 
6. Hnfter ЬИф f eit 
7. Sßi)r)ftoIogte 

1. ©etfi blos tn ein [?] Auge oerbani, feine (Empftnbung, glaubt 
ber SWonb ffelbft] gu fetn. Noiljtoenbtgfeti b[es] Яогр[ег5] — 5Шо= 
naben pflangen р1)дВДе (Empftnbungen fort — fünfli^rtgier 
Яогрег — ©εϊφιηαΐ; jebes (Eingetoeibe Ι)αί einen befonbern ©e= 
ϊφΐηαί, roarum сЗДегНф niige, mas тпегИф f  abe — ©егиф 
Suft — ©las pflangt rote Aeiijer fort — 6φαΙ ιηεφαηίϊφε 35еше= 
дипд, βιφί pi)t)fifdbe — 

2. Unterteil g u ^ e n ^unft unb ©eleijrfamfeit — (тафтайЁфеб 
Wiffen fan man ηίφί na beten tote ρϊ)ίίofopijifфеэ) (3fad^e 
ЭДе^феп=9Ыиг, geiftig, ίίηίίφ, ίί)ίεήίφ) — menn uns ©oi bte 
(Ejtfieng unoerbteni gab, toarum ηίφί oerbieni. 
©en 7 gjlai 1787.—1788 637). 

634) Gemeint ist wohl der Romanschriftsteller und Theologe Joh. Timo-
theus Hermes (1738—1821), der Verfasser von „Sophiens Reise von Memel nach 
Sachsen". 

635) 4 zusammengeheftete Quartblätter : S. 1 trägt den Titel, S. 9—16 
sind unbenutzt. — Der Abdruck erfolgt mit diplomatischer Treue ; die Ver-
zählungen Jean Pauls sind nicht verbessert. — Mit dieser Beschäftigung mit 
Hermanns Schriften hängt wohl die Eintragung in Jean Pauls Tagebuch 
(Fasz. 10) vom 13. Juni 1792 zusammen: „Зф Ьигфде^е — mit ber (Êmpfinbung 
ber теп[фИфеп (fitelfeit — Hermans офп^еп." 

636) Vgl. S. 149. 
637) Was es mit diesen Daten auf sich hat, die Jean Paul nachträglich 

über die folgende Notiz gesetzt hat, vermag ich nicht anzugeben ; vielleicht 
stehen sie irgendwie in Zusammenhang mit Hermanns erstem Brief an Jean 
Paul aus Erlangen vom 7. Mai 1788 (Nr. 38). 
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3. 6tecbltc^fett ber fdjïed^ten 9Wonaben — (etite anbere Offenbarung 
als bte natürliche oerlangen, ^ieffe oerlangen baft uns bte 9laf)= 
rungsmittel in ben ЭЛипЬ fliegen f ollen, ba totr Ьоф ©lieber 
gu[m] betoegen haben) — Seben ηαφ bem Sob (ber Sob ift f о 
œenig eine ©träfe baft bas ©egentïjetl etne toäre) — ber йогрег 
unb bte gange (Erbe ool ©eifter, Weltfeele — (Tijriftus m oit uns 
meijr lehren, aber ber Sob ^tnbert' es — (Зф toerbe ηήφ ηίφί 
befümmern, ob ίφ alles gelefen, befümmern fte ϊίφ Ьоф ηίφί, ob 
fte тгф gelefen) 

4. ©eelenle^re. ©te ^gfiolfogen] oertoeiffen] auf ^дфо1[одеп] unb 
umgefeijrt „bte ϊφεΙΙε^εη Lüfter ber Шгфе, bte oor 2ίφί unb 
Feuer toarnenben Ναφίη^φίε^' — baft bte 6eele einen Naum 
einnehme — ©ig ber 6eele — Nionabenlefyre — baft mehrere 
6eelen tn 1 Körper 638) — „©as unter bem ©фтеег--£герап ίφΙα= 
fenbe f l e g m a " — Berbauen — roarum S\tnber 0^ηΙίφ bem Βα= 
ter — (Erinnerung in jenem Seben 

5. 9ftäi)rgen oon ber Uljr 639) — (bem ©φΐαί geben toir uns rui)tg, toetl 
toir toieber aufgufteljen toiffen) (6o oft er ^о^Иф шаг, glaubte 
er an ©ot) Wir nügen ©ot — ben 9Ле^феп {ргефеп mir 
^unfttriebe unb ben Spieren Bernunft ab, folte betbes ηίφί einer-
lei fein. 

VI p. 104 Sßunft Stute (Ontologie, höhere Sogt!). 
p. 110 9ftaii)emaitf entroeber gang rein ober gang unrein 
p. 111 ©eometrie auf ben Naum angetoanbte Aritijmettf 
p. 140 ^αίίΦ^ίί ber (Einteilung in p r a  f  e unb %оге^фе 
Sp t̂lofopijte. 
Cben baft ίφ meine ©eele ηίφί maljrneijmen fan, bemeifet baft 
ίφ bas wahrnehmen be Wefen btn 
©ott. 
((Etn Wortfrämer ift mir ηοφ lieber als ein Виф^аЬепЬйтег) 

6. ЭЛе̂ геге ©eelen. 
7. Beœuftfein — ©еЬйфЫз — Wirfrmg — Betouftfetn ber (Eji= 

fteng — Sraum — Naferet — Wollen — ЬПЬИфе, angeborne 
ЗЬееп — fige ЗЬее — Affogtagton — mehr als 2 ©tnge, um 
eine ЗЬее gu frtegen. — ©ргафе — (©tnb meine ©ebanfen (Empftn= 
bungen oon i)öi)eren Wefen) 

8. Shätig — immer Hei — (i)ab гф Νεφί, 1 oon 10 ΙΙη^φί gu thun, 
fo ^aben es btefe 10 toieber unb tl)un mtr 10 mal mehr ©фаЬеп 

638) Über der Zeile : 2 neue ©lätter. 
639) Über der Zeile : 9Ζοφ einntai. 
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ais ίφ SRugert oon btefem einzigen] gelobt hätte) (9htr beim 
Urtheil, ηίφί bet ЗЬееп Ijcit bte F

r a

9
e

 ber Wahrheit ftût. (£tn 
At^eift unb ©etft ^aben ben nämlichen Begrtf, nur baft ber eine 
ben ©egenfianb bes Begrtfs Iäugnet) 

9. lieber bte Behanblung ber Si)tere Opofnung unb $ ^ φ ί geben erft 
ber $teube unb Srauer ben τεφίεη ©rab) 

10. lieber bte Sunge 640) 
11. 3)оф ©ot, оЬдЫф Welt aus паШгНфеп иффеп. 
12. Fliiffigfeit паШгИфег 3ufianb 

(Bolf bemetnt Sftörber, bef tmpf   6elbftmörber) 
(„6olie benn bte ftreube baft mir uns uuf biefer (Erbe gu дЫфег 
Seit ри{феп 2 (Emtgfetien, §ол{феп ©eburt unb Sob etnanber 
antreffen, ηίφί bte ©retfitgfeti erregen bürfen") (3)te те^фИфе 
Bos^ett fan ber ©othett gröffere £tnberntffe in ben Weg legen 
als bte rohe fpröbe Materie) 

13. p. Sob ^ants. 
14. p. SabeHe (bte oon betben äuff[erften] (£nben ber (Êmtgfeit am 

meiteften entfernte Seit.) 
p. 517. 9ΐίφί, Umfang ber Welt (Йогрег tn ben Berhältniffen 
unb Übungen alternb, tn benen bte 6eele gunimt) 
p. 547. Orbnung b[es] 9Ìaturaltenfabmet. 
p. 560 p. 6eele ber Spflangen, Bernunft ber Shtere. 
(3u ber £гепф1егЬт^ oon ber ЙофйтЦ mett) (etn Baumblat 
gum ЙЫЬ, ber 3roetg gum 6  u g : rote otele йШЬег müffen mir 
Jegt hüben menn mir uns ίφαιηεη; mas für Sfjurmfpigen, menn 
mir uns ηίφί fügten f ollen) 

13. Unfteiblid^feit — 6eelenmanberung. 
14. Bon ben Fmben 
15. (Êrgeugung unb Wefentabeïïe. 
16. АеЬпИф!ей gmtf en Shter unb ^flange 
17. 9îugen ber §gpothefen 
18. ©röffere Sheiibarfeit — 9}îonabengrôffe 
19. Shiertabelle Stufenleiter 
20. Wärme. 
21. anima multiplex 
22. fliegenbe боттег (3ebes Shter athmet eine anbere Suftart) 
23. Suft . 
24. Staunt — Srägheit — Ganze Sßhgftf 

640) Vgl. Anm. 235. 



206 KURT SCHREINERT В XXX. г 

25. Ае])пИф!ей bes бфа!з unb £ίφίβ 
26. ^armonie ber йогрег, ntd)t 4 (Elemente 
27. 6onnenftäubgen. (Begrif Beœeg[ung] nur Ьигф 2 Йогрег тодИф, 

<ВДфштЬгд!ей 3.) 
28. Planeten Aether 
29. (£ίφί nur lebhafter 9киф, oertoanbelt |гф tn fünfte ber £uft) 
30. бе^еп — 31. Fûrben, Ьигфрфйд 

(£>9Potfyefen ftnb bet (ЁгМфипд ber ^otur, toas bte Виф^аЬеп 
in ber Algeber ftnb) 

31. Bon Auflöfmtg. 
32. ©egen bte 4 (Elemente. 
33. 4 Blätter über oolfommene, unoolfommene Йогрег. 
34. ©afein bes Aethers, baft er ηίφί Feuer. 14 Bflätter] 
35. 6tufenleiter 2 Bl[ätter] 
36. (Eleftrtgttät 1 [Blatt] — /Ди е̂гг[ф>фп|Шф»то[ш[фе Religion 
37. бфшеге, fXüfftge, fefte 5 
38. 2öärme 4 
39. (2 пйф е̂ ^laueten tote bte 2 Зопеп um unfre) 
40. (©te aus ber 9)ΐεηίφ^είί ausflieffenbe Sîatur 577 ρ) 
41. 6etn тафтаНГфез problem 585 
41. Unfterb^feit 597 

(9ftetapht)fifer fehen, anftat bie Aefte p. gu gergliebern, lieber bte 
Bäume für tooIf[tge] Giebel an) 
(̂ афЁо1дег ßetbnig haben tote bte 3efutten unb ßutheraner ηΐφίβ 
oon ihm als feine Sehren 

42. Ausbrücfe 1 
43. (Ше Йогрег 1 — 44. Betoegttng unb бфшеге 12. 

2 Βεποα^ίφα^εη. — 3 ^h#ologte. 
(3bealtfterung опгШфег ©tuge Ьигф Sßhilofophte, 9ìealtfierung 
bios деЬепШфег ЗЬееп) 
„mit ber ©inte brauen, mit $eber acfern, ipänben graben" 
(бфгоиг auf fgntbol^e Вйфег ber auf bas Alte ftat auf bas 
9îeue Seftament) 
(Ohne sphantafie benfenbe, in, mit Sphantafie rebenbe ВДМорЬеп) 

1. 6фи1еп. 
2. F°bel gegen bte Aergte. 

©er Ausgang bes Sßrogeffes lieft ϊίφ beffer tn f^reiftätten als 
©efängntffen ertoarten. 
©te innen blinbe, auffen fehenbe ©егефВДей Ьгаиф1 bisher mehr 
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t^re redjte ipcmb (бфгоеф qIs linfe, mehr ηαφ einem beftimten 
©εηήφί als Wage. 

Bosheiten finben бфи^ in ben Jpölen alter ©efege unb Sugen--
ben toerben Ьигф ben 6tein bes Berges 6tnai getöbet 

1. 6pigbuben (адШфе 
2. ^inbermörb[erinnen] 

6eele SWonaben641) 
1. 6 i j ber 6eele 
2. Biele 6eelen. 
3. 9ïimt 9laum ein 
4. Unooïfommene ÎRonaben geringeren] 3Raum, baijer Be-
toegung. 

641) Überschrift einer neuen Seite. 



A n h a il g 2. 

Stammtafel Hermanns. 

3oi)cmn 3tti'ob §ermamt 
Зеидшафег 

* 1668 

! 

Зсфапп 
Зеидшафег 

* 1698 
f oor 1791 

oerfyeiratet in 1. C£t)c mit ЗЛапа Sarbara geb. бееЬегдег, 
in 2. (Efye mit 'Липа Barbara geb. Gammer (1714—1791) 

aus erfter (£i)e : 
Зо^апп 3afob 
* 25. 2. 1728 
t 17. 3. 1805 

Зеидшафег, [pater S^lmgeloater ber ЗЛтфаеЬвгфе, nerijeiratet [eit 16.1.1758 
mit ЭЛапа 3Rargaretï)a geb. ^ötcfel (8. 3. 1729 — 29. 11. 1798), £оф!ег bes 
бфгетегте^егб (Ef)ri[topi) §етггф

 s

33öltfel unb ber (Eatfyarina (Eoa geb. 2егф. 

3ot)ann 3οί)αηη ^eier 3aïob 3οί)αηη (Eijriftopi) (£^ri[tiana ЭДппа Sopita Kofina Soppia (£atf)arma Sua 
©ottlob sBernt)arb ^icoiaus 6aÌomon (Sopita ^eber i fa * 6. 2. 1771 

* 9. 2. 1759 * 18. 2. 1761 * 18. 2. 1761 * 7. 11. 1762 * 22. 12. 1763 * 5. 10. 1765 * 1. 1. 1767 * 22. 2. 1768 f ηαφ 1813, 
f 10. 12. 1762 f 3. 2. 1790 f 18. 1. 1763 f 11. 12.1762 f 25. 10.1787 f 15. 11. 1765 f 14. 1- 1767 + 2 8 · 7- 1786 nerf)eiratet [eit 

23. 4. 1792 mit 
(öeorg Çriebr. 

(Ei)ri[tian 3αί)η, 
Зеидшафег. 



Nachträge und Berichtigungen. 

S. 13 Anm. 34 Gemeint ist wahrscheinlich nicht Christiana 
Johanna Rosina, sondern Johanna Christiana 
Sophia Köhler (vgl. Anm. 38). 

S. 16 Anm. 48 Lies: Johann Gottlob (anstatt Daniel) Schulz. — 
Zum „Weissen Hirsch" in Leipzig vgl. auch 
Ernst Müller, Die Häusernamen von Alt-Leipzig, 
Schriften des Vereins für die Geschichte Leipzigs 
Bd. 15 (1931), S. 86. 

S. 17 Anm. 49 Die gesamte Anmerkung ist zu streichen; an-
statt dessen muss es heissen: Johann David 
Gottlob Hebenstreit, Sekretär der Kursächsi-
schen Post in Hof, heiratete am 19. August 
1784 Frau Anna Maria Einsiedel aus Döhlau 
(Hofer Kirchenbücher und Höf er Intelligenzblatt 
vom 16. Sept. 1784). 

S. 17 Zeile 19—'21 Über die Begleitumstände des Todes des Pro-
visors geben die Hofer Kirchenbücher keine 
Auskunft; es heisst lediglich: „Herr Johann 
Heinrich Urlaub aus Alfeld im Hildesheimschen, 
dermahlen in allhiesiger Stadt-Appotecen als 
Provisor gestanden, seines Alters 46 Jahr 6 
Monat. Starb Sonntag den 22. August 1784. 
Beerdigt Montag den 23. dito in der Still." 
Wahrscheinlich lag Selbstmord vor. 

S. 18 Anm. 50 Zum „Schwarzen Brett" vgl. auch Müller a. a. 0. 
S. 25. 

S. 23 Anm. 59 Über den Gasthof „Drei Rosen", der später in 
Schreinerts Besitz überging, vgl. Müller a. a. 0. 
S. 57. 

S. 26 Anm. 68 Die Anmerkung muss lauten: Christian Friedrich 
Brandstetter, Sohn eines Ascher Geistlichen, war 

14 
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ein jüngerer Schulkamerad Hermanns gewesen 
(Weissmann Nr. 782). — Christian Friedrich 

t Martius, Sohn eines Geistlichen in dem deutsch-
böhmischen Dorfe Rossbach (später Inspektor 
in Asch), Schulkamerad Brandstetters (Weiss-
mann Nr. 5116). 

S. 28 Anm. 72 Anstatt „Rink" muss es „Rinck" heissen. 
S. 29 Anm. 78 Lies: Teutschland (anstatt Teuschland). 
S. 55 Anm. 187 Nach „S. 66" ist in die Klammer einzuschieben : 

„und 101". 
S. 55 Anm. 191 Nach „auch" in der Klammer ist einzusetzen: 

„S. 90 und". 
S. 65 Anm. 227 Zum „Schlafsehen Haus" vgl. auch Müller 

а. a. 0. S. 42. 
S. 146 Anm. 493 Zu dem Liede teilte mir Herr Dr. Wilhelm 

Heiske vom Deutschen Volksliedarchiv unter 
dem 15. XII. 32 folgendes mit: „Hinsichtlich 
des Liedes werden Sie ja Erk - Böhme III, 
No. 1592/1593 bereits nachgeschlagen haben. 
Die Notiz unter No. 1593 von den fl. Bll. aus 
der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts ist 
wie so oft in diesem Werk ein Druckfehler, 
und Sie müssen 18. Jahrhundert lesen, was 
auch durch Erks Liederhort No. 186 a bestätigt 
wird und gleichfalls durch das mir vorliegende 
Flugblattmaterial. (Handschriftliche Fassungen 
und mündliche Aufzeichnungen haben wir nur 
aus jüngerer Zeit.) Mit der obigen Notiz wären 
wir also auch ungefähr am von Ihnen angege-
benen Zeitpunkt. Sie wissen ja selbst, dass eine 
genaue zeitliche Festlegung von Flugblättern 
kaum möglich ist, wenn nicht neben besonderen 
Glücksumständen Drucker und Druckort helfen. 
Die fehlen aber überall in dem mir Vorliegen-
den. Die Verschiedenheit der Eingänge „Es 
es es" oder „Ach ach ach" (Ihr „Das das das" 
fand ich sonst nicht bei uns) braucht Sie weiter 
nicht zu kümmern, im weiteren Verlauf trennen 
sich beide Lieder ja ohnehin. Zu dem hier in 
Betracht kommenden älteren Typ (Erk-Böhme 
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No. 1593) nenne ich ein paar fl. ВН., die etwa 
aus der Zeit um 1788 stammen (aus dem 19. 
Jahrh. gibt es natürlich vielfache Belege) und 
in der Berliner Staatsbibliothek sind, mit deren 
Signatur ich sie Ihnen aufführe. Yd 7920. 1 
(Lied 1). — Yd 5154. 7 (Lied 5). — Yd 7905. 56 
(Lied 3). — Yd 7911. 9 (Lied 1). Alle diese 
Blätter sind ohne Druckvermerk oder „Gedruckt 
in diesem Jahr". Yd 7905. 56 (ein Druck von 
Solbrig) stammt nur aus dieser Zeit, falls es 
einer der frühen Drucke von Solbrig ist. 

Von höchstem Interesse dürfte aber ein wei-
terer Druck sein: Yd 7926. 35 (Lied 3) 

„Fünf schöne neue 
Welti. Lieder / 

Das Dritte : 
Reise=Lied vor Handwercks=Gesellen, 
Es / es / es und es / es ist ein 
harter Schluss / weil / etc." 

Am Schluss des Titelblatts : Gedruckt in diesem 
Jahr. Nach Typenart, Orthographie und andern 
Kriterien reicht dieses Flugblatt entschieden 
über 1788 hinaus, was mir bei einer Rückfrage 
auch meine Kollegen bestätigten. Ich glaube, 
dass Sie es getrost in die Gegend um 1750 
setzen können, und das ist doch ein entschie-
dener Gewinn, zumal das Lied sicher nicht 
erst in diesen Jahren entstanden ist. Es han-
delt sich darin um den Abschied von Strass-
burg und es geht „zum Dauphins-Thor hinaus" 
(entspricht E. B. No. 1593, Str. 4). Ob ein ande-
res Blatt endlich (Yd 7925, 39 — Lied 3. Ab-
schied von St. Gallen) auch so alt ist, vermag 
ich Ihnen leider nicht zu sagen, da wir das 
Exemplar nicht hier haben. Es ist aber unter 
Umständen zu vermuten." 

S. 153 Anm. 511 Ist zu verbessern: Vgl. S. 145 und Anm. 429. 
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Baldinger, Daniel von 187. 
Barnickel, Joh. Adam 51, 69, 90, 109. 
Basedow, Joh. Bernhard 89. j 
Beckmann, Verleger in Gera XXVI, 

12, 115, 118, 175. j 
Beer, Gottfr. Ludw. 127. 
Beireis, Gottfr. Christoph XXIII, 85. 
Berg in Hof 112. 
Blumenbach, Joh. Friedr. XXVIII, 

188. : 

Boie, Heinr. Christian 174. 
Bondinische Theatertruppe 10 f. 
Borz, Georg Heinr. XXI, 47. 
Bose, Ernst Gottlob XXII f., 66 f., 

74, 91 ff., 110. 
Bose, Frau XXIII f., 92 ff. j 
Bracker, Fr. Mich. 14. j 
Brandstetter, Christian Friedr. 26, 

209 f. j 

Breitkopfsche Buchhandlung 43. j 
Broglie, Auguste Louis Joseph de I 

149. ! 
— Charles François de 148. 
— Ferdinand François Vicomte de 

XVIII, XL, 148 ff., 155 if., | 

160, 163 ff., 170 f., 173, 180, 183 ff., 
188 f., 200. 

— Louise Augustine, geb. de Mont-
morency 148. 

Brucker, Apotheker in Hof, 6. 
Brückner oder Prükner, Joh. Georg 

30. 
Brüxner, David 196. 
Burdach, Karl Friedr. 34, 41. 
Burger in Hof 38. 
Burgsdorff, Wilh. v. 39. 
Burscher, Joh. Friedr. 47, 85, 110. 

Cagliostro XXVI, 175. 
Canzler, К. Ch. 83. 
Cappel, Wilh. Friedr. 86. 
Christ, Joseph Anton 11. 
Clodius, Christian August 34. 
Cloeter, Joh. Gottfried XXVI, XXIX. 
Crell, Lorenz Florenz Friedr. v. 84 f. 

Decker, Georg Jakob V f., XXI, 
XXIII, 61 f., 69 ff., 73 f., 76, 83, 
90 f., 97 ff., 102 f., 105, 107, 110, 
114, 116. 
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Eiser in Gotha 146, 163, 201. 
Engelhardt XXVII, 27. 
Ernesti, August Wilh. XVIII. 
Ernst II., Herzog von Gotha 146. 
Ernst August, Herzog von Cumber-

land 158. 
Erxleben, Joh. Christian Polycarp 

160. 

Eschenburg, Joh. Joachim 81. 
Euler, Leonhard 172. 

Feder, Joh. Georg Heinr. XXVIII, 
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— K. Aug. L. 167. 
— Philipp 167. 
Fischer, Apotheker in Hof XVII, 
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Förster, Ernst V f. 
Frank, Ludw. Wilh. 114. 
Franz in Hof 19, 195. 
Frenzel, Christian Georg Wilh. 35. 
— Elias Friedrich 35. 
Friederici, Valentin 47. 
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Bayreuth XVI. 
Friedrich August III., Kurfürst von 

Sachsen 116 f. 
Friedrich Barbarossa 78. 
Friedrich der Grosse XXXVII, 20, 

24, 64, 105, 140. 
Fries, Sophia Gräfin 156, 160. 
Fritzschische Gesellschaft, Schau-

spielertruppe 24. 

Gebhardt, Adam Gottlieb 30, 53. 
— Joh. Heinr. 30. 
Gehler, Joh. Samuel Traugott 60, 67. 
Georg III., König von England u. 

Kurf. v. Hannover 168, 199. 
Goethe, Joh. Wolfgang von XVIII, 
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Gräfe, Christian Friedr. 134. 
— Christian Heinr. Gottlob 134, 

146 ff., 182. 
Grimm, Luise Auguste 182. 
Grossmann, Gustav Friedr. Wilh. 11. 

Gruner, Christian Gottfried XXII, 
25, 139. 

Gubitz, Friedr. Wilh. 21, 97. 
Gulden, Christian Gottlieb 126. 

Haas, D. F. XXIX. 
— Joseph XXIX. 
Hacker, Provisor in Hof 5. 
Händel, Samuel, Zuckerbäcker 23. 
Hagen, Carl Georg 110. 
— Joh. Georg Carl 83. 
— Joh. Gottfr. 83. 
— Karl Gottfr. 8. 
Hahnsches Stipendium 49 f. 
Haller, Albrecht v. 119 f., 123, 

132, 135, 142, 144, 168, 184, 196. 
Hanf, Konrad Michael 13, 15. 
Hardenberg, Friedr. v. XXVI. 
Harles, Gottlieb Christoph 123. 
Hartog, Israel und Joseph 50 f., 

54, 60. 
Haugwitz, Heinr. Wilh. Graf von 

156. 
Hebenstreit, Ernst Benjamin Gott-

lieb 17. 
— Heinr. Michael 17. 
— Joh. Dav. Gottlob 209. 
— J. K. G. 17. 
Hechtel, Joh. Christian 27. 
Heidecker, Benjamin 54, 65. 
Heinse, Karl Gottfried 16. 
Hellwig, Joh. Christian Ludw. 81. 
Hempel, Schauspieler 11. 
Hennings, Justus Christian 28. 
Hensner in Leipzig 42, 53. 
Herder, Joh. Gottfried 174. 
— Karoline 174. 
Hermann, Catharina Eva XV, 158, 

161. 
— Christoph Salomon 16, 157, 

190 f., 198. 
— Joh. Jakob, Urgrossvater XV. 
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XXI, 14, 51 f., 54, 112, 177. 
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. XVII f., X X X V , 2, 4 f., 40, 49 f., 
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52, 54, 56, 59 f., 63, 65, 67, 69, 
74, 90, 94, 108 f., I l l , 119 if., 126, 
130, 135, 138, 141 ff., 158, 161, : 
182 ff., 188, 193, 195, 198, 201. 

— Joh. Michael XV. ; 
— Maria Margaretha, geb. Völckel, ! 

Mutter XV, 157. 
— Peter Jakob, Onkel XV. j 
— Peter Jakob, Zwillingsbruder 

XV. 
— Rosina Sophia Friederika XXIV, i 

13, 94 f. j 
— Eltern V, 3, 40, 43, 59, 63, 68, ! 

117, 127, 144, 153 f., 158, 180 f. 
Hermes, Joh. Timotheus 203. j 
Herold, Joh. Georg 13, 94, 195. 
— Karoline 94. J 
Hiller, Joh. Adam 15. 
Hindenburg, Karl Wilh. 123. 
Höpner, Joh. Christian 97, 99. 
Hoffmann, E. T. A. 85. ι 
Hofmann, Joh. Christian 94. 
— Hofer Komissionsrat 94. 
— in Hof 19, 33. 
Hooghe 101. 

Iffland, Aug. Wilh. 23. 
Isenflamm, Heinr. Friedr. 123. 
— Jakob Friedr. XXVII, 123, 196. 

Jahn, Georg Friedr. Christian 
XV, 158. 

Jakobi 174. 
Janicaud, Jakob Friedr. Alexander 

8, 146. 
— Sophia Barbara, geb. Gräfe 146. 
Joerdens, Christian Friedr. 7, 25, 56. j 
— Georg Christoph 7, 12, 56, 195. 
— Joh. Heinr. 25 f., 38, 45, 56, 89, 

104, 189. ! 
— Peter Gottfried 12 f., 15, 25, 27, 

38, 56, 186 f. j 

Jugler, Joh. Heinr. 10, 41, 46 ff., 
96, 103. 

i 
Kadelbach, Christian Friedr. 179. j 
Kästner, Abraham Gotthelf XXVIII, 

84, 150 f., 162, 170, 175. 

Kant, Immanuel 152, 169, 205. 
Katharina II., Kaiserin von Russland 

64. 
Kayser, Georg Heinr. 28, 87. 
Kirsch, Georg Wilh. XVI. 
Klein, Joh. Bernhard XV. 
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Linné, Karl v. 29, 123. 
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Ludwig, Christian Friedr. 71. 
Lupin, Friedr. Frhr. v. 187. 
Luther, Martin XVI, 5. 

Marcolini, Graf Camillo 116. 
Marezoll, Joh. Gottlob 199. 
Martius, Christian Friedr. 62 f., 210. 
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Mehringer, Georg Jakob 15 f., 48 f., 

60, 68, 70 f., 105, 144. 
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49 ff. 
Meissner, August Gottlieb 33, 43. 
Meyer, Karl Joh. Albrecht 102, 119. 
Mordeisen, Lorenz 49 f. 
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49. 
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— Joh. Friedr. Karl 117. 
— Joh. Karl Siegmund 141. 
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88 f. 
Murray, Joh. Andr. 188. 
Mylius, Berliner Verleger 33. 

Nagler, Karl Ferd. Friedr. 187. 
Navarre, Antoine Marie Levin de 

148 f. 
Neander, Christoph Friedr. 29. 
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Nicolai, Friedr. 21, 24. 
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Ι. 
„Ein Interpolationsnachweis ist meist 

nur dann vollkommen, wenn ihm beides 
gelingt, die sprachliche und die sachliche 
Unmöglichkeit der inkriminierten Stelle im 
Munde eines klassischen Juristen aufzu-
decken". 
(Kübler, Festgabe für Gierke 1910, p. 275.) 

Das Problem der societas im klassischen römischen Rechte 
ist neuerdings von E. Ein1) einer grundlegend neuen Betrach-
tung unterworfen worden. 

Der Verfasser stellt folgende Leitsätze auf. Der klassischen 
römischen Jurisprudenz lag der Gedanke eines prinzipiellen Ge-
gensatzes zwischen vertragsmässiger und ausservertragsmässiger 
Gemeinschaft, soweit es sich im letzteren Falle um Gemeinschaft 
aus Miteigentum handelt, durchaus fern. Der Begriff der socie-
tas umspannte in ihren Augen sowohl die vertragsmässige 
Societät, wie auch die Gemeinschaft aus Miteigentum, die — 
zum Unterschiede von der societas consensu — als societas re 
aufgefasst wurde. Der grundlegende Gedanke, von dem die 
römischen Juristen hierbei ausgingen, wird vom Verfasser fol-
gendermassen ausgedrückt: la societas non è una convenzione, 
come comunemente si dice, ma un rapporto che può nascere 
così dalla convenzione, come anche fuori della convenzione, dal 
fatto stesso che la cosa appartiene a più persone2). Hieraus 
erklärt sich, meint der Verfasser, dass die actio pro socio im 
klassischen Rechte auch blossen Miteigentümern als solchen 
zustand. 

1) Dott. E. Ein, dell' Università di Tartu (Estonia). Le azioni dei condomini. 
Roma, Istituto di Diritto Romano presso la Facoltà Giuridica della R. Univer-
sità. 1931. Abgedrucktim Bull, dell' Istituto di Diritto Romano, voi. 39, zugleich 
im Sonderabdruck erschienen. Die Abhandlung umfasst 221 Seiten (p. 73—294 
nach der Pagination des erwähnten Bull.). Dem Problem der römischen Socie-
tas ist der erste Teil der Abhandlung (p. 76—138) gewidmet. 

2) p. 77. 

1* 
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Die prinzipielle Scheidung des Gesellschaftsvertrages von 
der ausservertragsmässigen Gemeinschaft im Sinne von Miteigen-
tum wurde erst von den Byzantinern bei Gelegenheit der Kodi-
fikation Justinians durchgeführtx) . Sie waren es, die den Aus-
druck societas im technischen Sinne ausschliesslich dem Gesell-
schaftsvertrage vorbehielten. Diesem vertragsmässigen Gemein-
schaftsverhältnis wurde die ausservertragsmässige Gemeinschaft, 
die communio, wie sie sich beim Miteigentum vorfindet, als 
selbständiger Quasikontrakt gegenübergestellt. In Verbindung 
hiermit wurde das Feld der actio communi dividundo, soweit es 
sich um die Regelung persönlicher Ansprüche zwischen blossen 
Miteigentümern manente communione handelte, entsprechend 
ausgedehnt, während im klassischen Rechte diese Klage zur 
Regelung persönlicher Prästationen aus Miteigentum nur bei 
endgültiger Auseinandersetzung zwischen den Interessenten im 
Verlaufe des Teilungsverfahrens angewandt werden konnte, ma-
nente communione aber zur actio pro socio gegriffen wurde. 

Diese Reform war nur durch eine lange Reihe von Inter-
polationen, die von den Kompilatoren vorgenommen werden muss-
ten, zu erreichen. 

Den meritorischen Wert dieser vom Verfasser konstruierten 
Reform schätzt er übrigens sehr gering ein : questa riforma è più for-
male che sostanziale. Nel suo regime positivo nel diritto giustinianeo 
la communio e la societas sono quasi identiche, perchè nemmeno 
il legislatore può cambiare con la sua volontà la realtà delle cose2). 
Etwas weiter heist es : la communione con tutte le sue azioni 
è quasi un doppione della societas3). Der Verfasser steht eben 
selbst auf dem Standpunkte, den er den klassischen römischen 
Juristen imputieren will und für das römische Recht der klassi-
schen Epoche als d'en allein der gegebenen Sachlage entsprechen-
den ansieht, — auf dem Standpunkte der substantiellen Identität 
von societas und communio, im Sinne von condominium, was 
auch mehrfach von ihm ausdrücklich unterstrichen wird4). 

Die Festlegung dieses eigentümlichen rein doktrinellen 
Standpunktes des Verfassers bietet, wie sich aus dem Weiteren 

1) p. 126-129. 
2) p. 127. 
3) p. 129. 
4) Vgl. p. 108, Anm. 2, p. 162, Anm. 2. 
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ergeben soll, den Schlüssel für die Beurteilung sowohl der allge-
meinen Problemstellung, wie auch der Art und Weise der Be-
gründung, die der Verfasser seiner grundlegenden These ange-
deihen lässt. Vorgefasste, auf rein terminologischer Basis er-
wachsene konstruktive Gesichtspunkte stehen für ihn an erster 
Stelle, denen gegenüber die realtà delle cose, eine Wendung, 
deren Sinn charakteristischerweise nirgends ausgeführt wird, 
vollkommen verbleicht. 

Sehr bezeichnend ist in dieser Beziehung die Zusammen-
stellung und Gruppierung des Beweismaterials, welches der Ver-
fasser zur Begründung seiner Auffassung zusammenträgt. 

An erster Stelle weist der Verfasser auf die Terminologie 
der Quellen hin1). Die Miteigentümer werden in den Quellen 
durchgehende ohne jeden Vorbehalt als socii, das Verhältnis 
aus Miteigentum als societas bezeichnet. Ferner finden sich 
sowohl in juristischen, wie auch in nichtjuristischen Quellen viel-
fach Hinweise darauf, dass die Ausdrücke societas und communio 
als synomym aufgefasst wurden. Der Verfasser misst diesem 
Umstände durchgehends hohen WTert bei, obgleich er selbst 
sagt: non oserei sostenere una tesi così contraria all' opinione 
dominante in base alla sola terminologia, se non potessi fondarla 
anche con argumenti più sostanziali2). 

In letzterer Beziehung weist er vor allem darauf hin, dass 
die actio pro socio in einer Reihe von Quellenstellen ohne Vor-
behalt als blossen Miteigentümern zustehend betrachtet wird. 
Der Hinweis auf die Interpolation der Klage, der in einigen 
Fällen gemacht wird, sei unhaltbar3). 

Hinzu komme, dass in einzelnen Quellenstellen sich teils 
direkte Erwähnung einer societas re, teils indirekte Hinweise 
auf das Bestehen einer societas, die nicht auf Vereinbarung be-
ruhe, vorfänden. Die Annahme, dass es sich in diesen Fällen 
um Interpolationen oder spätere Glosseme handle, sei gleichfalls 
unbegründet4). 

Vom systematischen Standpunkte aus legt der Verfasser 
grossen Wert darauf, dass in den Sabinuskommentaren der 
klassischen Juristen dieselben die societas und die communio 

1) p. 81-83 . 
2) p. 84. 
3) p. 84 ff., vgl. p. 90. 
4) p. 92 ff. 
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unterschiedslos behandeln, was sich daraus erkläre, dass ihnen 
beide Ausdrücke für synonym galten. Allerdings, bemerkt Ein, 
werden in den Ediktskommentaren die einschlägigen Fragen 
gesondert betrachtet, jedoch sei nicht zu ersehen, dass diese 
Scheidung prinzipiell durchgeführt worden sei1). 

Ein ferneres Indiz zugunsten seiner Auffassung entnimmt 
der Verfasser aus der Gegenüberstellung von Justinians Insti-
tutionen III, 27 pr. § 1 —7 mit der entsprechenden Aufzählung 
in 1. 5 D. 44, 7, welches Fragment dem 1. 13 aureorum des Gajus 
entnommen ist2). Er weist darauf hin, dass in der Aufzählung 
des Gajus der Hinweis auf das communi dividundo judicium, 
der sich in der Institutionenstelle vorfindet, fehlt. Dies erkläre 
sich dadurch, dass vom Standpunkte des Gajus aus die com-
munio im Begriffe der societas aufging und daher im gegebenen 
Zusammenhange nicht zu behandeln war. 

Im weiteren Verlauf seiner Beweisführung behandelt der 
Verfasser die Frage, se alla nostra societas re si possono applicare 
diverse regole della societas, conosciute attraverso i testi del Cor-
pus Juris. Allerdings sei die Übereinstimmung keine volle, doch 
habe das nichts zu sagen : e se non di tutte le regole si trovassero 
applicazioni nella nostra società re, non si dovrebbe da ciò trarre 
argomento contro la nostra tesi, perchè non tutte le regole sono 
applicabili nemmeno a tutte le specie della società convenzionale 3). 

Von diesem ziemlich unbestimmten Standpunkte aus unter-
wirft der Verfasser die Entstehungs- und Aufhebungsgründe 
der societas des klassischen Rechts einer Betrachtung4). 

Was die ersteren betrifft, so behauptet er, dass den objekti-
ven Momenten im Sozietätsbegriffe von den klassischen Juristen 
eine überragende Bedeutung zugeschrieben werde. Dies gehe 
sowohl aus den verschiedentlichen Hinweisen auf das Bestehen 
einer societas re, als auch daraus hervor, dass die mit Vorliebe 
zur Bezeichnung der Entstehung einer Societät angewandten Aus-
drücke coire und inire das subjektive Moment der Vereinbarung 
nicht in sich schlössen. Hinzu komme, dass die Notwendigkeit 
des Vorliegens eines subjektiven Momentes für das Entstehen 

1) p. 96 ff. 
2) p. 100 ff. 
3) p. 102—104. 
4) p. 104 ff. 
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einer societas im Sinne des sog. animus oder der affectio soci-
etatis in neuerer Zeit überhaupt bestritten werde : questi elementi 
(sc. animus s. affectio societatis) non sono necessari per molti 
studiósi moderni, per i quali invece l'animus e simili sarebbero 
quasi sempre interpolati1). Höchstens könne man attribuere 
questi elementi spirituali alla società convenzionale, e non a 
tutte le società'2). 

Aus der recht verworrenen Darstellung der Aufhebungs-
gründe der societas, die in Anlehnung an das Ulpianfragment 
63 § 10 D. 17, 2 und das Paulusfragment 65 pr. e. t. gegeben wrird, 
geht soviel hervor, dass der Verfasser von der Ansicht ausgeht, 
dass Ulpian 1. c. drei Gruppen von Aufhebungsgründen unter-
scheide : solche, die der societas consensu und societas re gemein-
sam sind (mors und capitis deminutio); solche, die der societas 
re eignen (res) ; endlich solche, die hauptsächlich die societas 
consensu im Auge haben (renuntiatio3). Was das distrahere 
ex actione betrifft, welches genauer im Paulusfragment behan-
delt wird, so lehnt der Verfasser, mit Berufung auf die Verderbt-
heit des Textes, es ab, eine bestimmte Ansicht über diese Art 
der Aufhebung der societas zu äussern4). Was hiermit bewiesen 
werden soll, wird vom Verfasser nicht ausdrücklich gesagt. Wie 
es scheint, soll die vom Verfasser ersonnene Klassifikation der 
Aufhebungsgründe der societas als Beleg dafür dienen, dass 
Ulpian im gegebenen Falle, gleich dem Verfasser, vom Allge-
meinbegriff der societas ausgegangen sei, der sowohl die societas 
consensu wie auch die societas re in sich schliesst. 

Der Verfasser fährt fort: anche con altre regole della soci-
età la nostra societas re non è in contrasto. Unter dieser Rubrik 
werden einige Bestimmungen behandelt, die auf den ersten Blick 
mit der Theorie des Verfassers nicht in Einklang zu stehen 
scheinen, aber nach seiner Ansicht sehr wohl mit ihr zu ver-
einbaren seien5). Dies wird im einzelnen in bezug auf die Art 
der Festlegung der Anteile bei Gesellschaft und Miteigentum, 
ferner in bezug auf die bonae fidei-Natur der actio pro socio 
und die Beschränkung der Culpahaftung zwischen Gesellschaf-

1) p. 106. Literaturnachweise in den Anmerkungen. 
2) p . 107. 

3 ) p . 108. 

4 ) p . 111 . 

5 ) p . 1 1 1 — 1 1 2 . 
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tern und Miteigentümern, endlich in bezug auf den infamierenden 
Charakter der actio pro socio auszuführen versucht. 

Damit sind die allgemeinen Erwägungen, die der Verfasser 
zugunsten seiner Theorie vorbringt, erschöpft. An sie knüpft 
er eine Analyse der fr. 31—34 D. 17, 2 mit folgenden Worten 
an : ora passiamo al punto più difficile, cioè all' esame dei testi 
che nella forma attuale stabiliscono una netta differenza tra la 
societas e la communio. Sono i fr. 31—34 D. 17, 2 Als Resul-
tat dieser Analyse, auf die im weiteren zurückzukommen sein 
wird, ergibt sich für ihn folgendes. Grundlegende Bedeutung 
besitze das fr. 31 D. 17, 22). Der Verfasser vermerkt, dass dieses 
Fragment in der neueren Doktrin schon mehrfach genauer kriti-
scher Untersuchung unterworfen worden ist und in verschiedenen 
Beziehungen für interpolationsverdächtig gilt. Ein ergänzt die 
betreffenden Bedenken durch Hervorhebung einet Reihe von 
Widersprüchen, die sich aus der Gegenüberstellung des Frag-
mentes mit einer Anzahl sonstiger Aussprüche klassischer römi-
scher Juristen ergeben sollen. Auch die übrigen drei Fragmente 
erscheinen als stark von den Kompilatoren überarbeitet. Dies 
könne nur durch die Annahme erklärt werden, dass wir es mit 
einer prinzipiellen Umarbeitung der vier Fragmente seitens der 
Kompilatoren zu tun hätten, i quali hanno sostituito la semplice 
nozione della societas classica con una nuova concezione, la quale 
viola perfino i principi del contratto consensuale3). Eine volle 
Rekonstruktion des ursprünglichen Wortlautes der Fragmente 
sei leider unmöglich. Nur soviel könne festgestellt werden, dass 
Ulpian im fr. 31 doveva dire il contrario di quello che dice il 
testo attuale. Dasselbe sei mutatis mutandis auch von den 
übrigen Fragmenten zu sagen4). 

Zum guten Schluss folgt eine Reihe von Fragmenten, in 
welchen die actio pro socio nach dem Ausdruck des Verfassers 
a proposito del condominio Erwähnung findet6). Die Analyse 
dieser Fragmente ergibt nach Ein's Ansicht unter Berücksichti-
gung gewisser von den Kompilatoren vorgenommener Interpola-

1) p. 113 ff. 
2) p. 113. 
3) p. 126. 
4) p. 126, 127. In Bezug auf das fr. 32 cit. vgl. das auf S. 127 Gesagte 

mit dem, was auf S. 121 vermerkt wird. 
5) p. 129—138. 
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tionen, dass im klassischen Rechte gewisse persönliche Ansprüche 
und Verrechnungen zwischen blossen Miteigentümern ohne Zu-
hilfenahme der actio pro socio mangels anderer Klage überhaupt 
nicht durchzuführen gewesen wären. 

II 

Bevor wir uns der inhaltlichen Kritik der Theorie des Ver-
fassers zuwenden, erscheint es angezeigt, einige Bemerkungen 
allgemeiner Art vorauszuschicken. Zunächst ist die in syste-
matischer Beziehung wenig durchsichtige Behandlung vom Stand-
punkte des Verfassers grundlegender Fragen zu beanstanden, 
was überaus störend auf die Gesamtdarstellung einwirkt. — 
So wird der einheitliche Gesichtspunkt, unter dem der Verfasser 
die Rolle der actio pro socio in ihrer angeblichen Anwendung 
auf die internen Beziehungen blosser Miteigentümer auffasst, da-
durch bedenklich verdunkelt, dass diese Frage an zwei ganz 
getrennten Stellen behandelt wird1), wobei an der ersten Stelle 
das oben erwähnte Leitmotiv ganz in den Hintergrund tritt. — 
Ganz unmöglich ist der Ort gewählt, an dem der Verfasser seine 
Auffassung über die angebliche prinzipielle Umarbeitung des 
klassischen Sozietätsbegriffs seitens der Kompilatoren in Gemenge-
lage mit der Analyse der fr. 31—34 D. 17, 2 entwickelt. Eine 
reinliche Scheidung zwischen blosser Hypothese und Beweisfüh-
rung wird hierdurch einfach ausgeschlossen. Beide Momente 
fliessen ineinander über, und die hypothetische Auffassung des 
Verfassers wird unmerklich zugleich zum Beweisgrunde für sei-
nen radikalen Schluss, laut welchem Ulpian und Cons, am ange-
führten Orte das Umgekehrte von dem, was in der erhaltenen 
Fassung ihrer Aussprüche enthalten ist, ausgesagt haben müssen2). 

Auch unabhängig von dem soeben verzeichneten methodo-
logischen Fehlsprung erheben sich gewichtige Bedenken gegen 
die vom Verfasser befolgte Methode. 

Sehr betrübend ist vor allem die vorgefasste Meinung des-
selben hinsichtlich der Bedeutung und des Wertes terminologischer 
Momente. Die ganz zweifellose, allgemein bekannte Vieldeutig-

1) p. 84—92, p. 129—138. 
2) p. 124—129. Vgl. insbesondere p. 124, Ziff. 11: ora è lecito chiedere 

p e r c h è proprio questi testi offrono tanta difficoltà all' interprete e perchè in 
ispecie il fr. 31 offre tanti indizi d'interpolazione. 
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keit solcher Ausdrücke wie societas, socii, communio, res, actio 
etc. wird einer prinzipiellen Beachtung überhaupt nicht gewürdigt. 
Dass der Sinn solcher Ausdrücke nur aus dem konkreten Zusam-
menhange, in dem sie gegebenenfalls angewendet werden, festge-
stellt werden kann, liegt ihm fern. Dies tritt namentlich in seiner 
Auffassung der Ausdrücke societas und socius hervor. Diese seine 
Auffassung lässt sich nur psychologisch, nicht logisch erklären : 
dem Verfasser steht es ganz offenbar von Hause aus fest, dass die 
erwähnten Termini in Anwendung auf gesellschaftsrechtliche und 
Miteigentumsverhältnisse das Gleiche bezeichnen. Für ihn ist 
dies gewissermassen ein „Hier stehe ich, ich kann nicht anders". 
Daraus ergeben sich ganz sonderbare Inkonsequenzen. Auf S. 84 
gibt der Verfasser zu, dass der blosse Hinweis auf solche Aus-
drücke zur Widerlegung der herrschenden Lehre nicht genüge. 
Das hindert ihn aber nicht, sich gelegentlich auf sie als selb-
ständige vollgültige Beweise für seine eigene Theorie zu berufen. 
So heisst es z. B. auf S. 117: come si può dire, che diventando 
comproprietari della cosa non saremo „socii", se „socius" è ter-
mine per il condominio ; oder auf S. 136, wo in bezug auf die 
Worte im fr. 9 pr. D. 11, 3: et pro socio, si socii sint, teneri — 
gesagt wird: è strano questo „si socii sint", perchè ogni condo-
mino è „socius". — 

Sehr auffallend ist die vom Verfasser beliebte Art und 
Weise des Zitierens von Quellenstellen. — Mehrfach werden bei 
der Anführung einzelner Fragmente nur Bruchstücke derselben 
zitiert ohne Berücksichtigung des Zusammenhanges, in dem sie 
mit den übrigen Teilen des betreffenden Fragmentes stehen, was 
häufig sinnstörend wirkt. Als Beispiele sei auf folgende Zitate 
hingewiesen : fr. 4 D. 17, 2, von dem nur das principium, und 
auch dies nicht immer voll ausgeschrieben wird1), während der 
sinnergänzende § 1 fehlt; fr. 25 § 16 D. 10, 2, aus dem nur die 
Schlussworte angeführt werden2), der wichtige Anfangssatz 
aber, der bis zum Worte coheres allgemein als echt gilt und 
von zweifelloser Bedeutung für die Erfassung des wahren Sin-
nes des Schlusssatzes ist, fehlt ; fr. 2 pr. D. 10, 3, bei dem 
der den Verfasser störende Anfang und Schlusssatz weggelassen 
wird3); fr. 34 D. 17, 2, welches durch eine ganze Reihe von Aus-

1) p. 104, vgl. p. 119. 
2) p . 79, 115. 
3) p . 114. 
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lassungen in einen Rätselspruch umgewandelt wird1). — In enger 
Verbindung hiermit steht die durchgehende Gewohnheit des 
Verfassers, einzelne ihm passend erscheinende Fragmente römi-
scher Juristen herauszugreifen und zu interpretieren, ohne mit 
ihnen eng zusammenhängende und ihren Sinn erläuternde Frag-
mente, zum Teil selbst wenn sie denselben Juristen zum Ver-
fasser haben, zu berücksichtigen. Bei dieser Art von Interpre-
tation wird dann alles Widersprechende kurzerhand als inter-
polationsverdächtig zurückgewiesen. Eine ganze Reihe von Bei-
spielen für das Gesagte wird bei Gelegenheit der inhaltlichen 
Kritik der Theorie des Verfassers angeführt werden. 

Sehr bezeichnend für die Methode des Verfassers ist auch 
die Schlussfolgerung, welche er aus der Parallele zwischen dem 
Gajusfragment 5 D. 44, 7 und der entsprechenden Institutionen-
stelle III, 27 pr. § 1—7 zieht. Aus dem Schweigen des Gajus, 
der die communio in seiner Aufzählung der variae causa-
rum figurae nicht aufführt, wird der Schiass gezogen : e 
mancava la communio per questa semplice ragione, che era com-
presa nella societas e trattata insieme con quest' ultima'2). Ganz 
abgesehen davon, dass dieser Schluss an sich schon ganz unsub-
stantiiert ist, übersieht der Verfasser, dass Gajus im fr. 2 pr. D. 10, 3 
expressis verbis den ihm vollbewussten Gegensatz zwischen com-
munio cum societate und sine societate unterstreicht und durch 
Beispiele erläutert. — Noch bezeichnender erscheint es, dass 
die Nichterwähnung der actio communi dividundo seitens der 
Kompilatoren in Fällen, wo ihrer nach der Theorie des Verfassers 
hätte Erwähnung geschehen müssen, ganz anders — nämlich als 
blosse Vergesslichkeit ihrerseits — ausgelegt, also mit doppeltem 
Mass gemessen wird. So heisst es auf S. 86, bei Gelegenheit 
der Betrachtung des fr. 4 D. 9, 3 : i compilatori hanno dimenticato 
di aggiungere Г a. с. d. Die Sache wird dadurch nicht besser, 
dass ein gleiches Manko der Kompilatoren in einer Reihe von 
ähnlich liegenden Fällen, wie z. B. bei Betrachtung der fr. 39. 
62. 52 § 12 D. 17, 2, vom Verfasser mit Stillschweigen übergan-
gen wird8). 

Die ernstesten Bedenken erregt die Einstellung des Ver-
fassers zur Interpolationsfrage. Interpolationsannahmen, die ihm 

1) p. 122. 
2) p. 102. 
3) Vgl. p. 90, 91, 133. 
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zusagen, werden meist ohne nähere Prüfung einfach akzeptiert, 
entgegenstehende entweder glatt oder mit höchst magerer Be-
gründung abgelehnt. Unter solchen Umständen geht es nicht 
ohne arge Missverständnisse ab. — Zum Teil wird die Beanstan-
dung einzelner Ausdrücke und Wendungen, die sich in der neue-
ren Literatur vorfindet, mit der Beanstandung des Wesens der 
Sache verwechselt. Paradigmatisch ist in dieser Beziehung die 
Art und Weise, wie der Verfasser sich zur Frage über die Inter-
polation der Ausdrücke animus beziehungsweise affectio socie-
tatis verhält. Auf S. 106 heisst es: questi elementi non sono 
necessari per molti studiosi moderni, per i quali invece l'animus e 
simili sarebbero quasi sempre interpolati1). — In anderen Fällen 
wird die Streichung eines Ausdruckes als interpoliert mit der Zulas-
sung eines Vacuum gleichgesetzt. So bemerkt der Verfasser auf 
S. 85, bei Betrachtung des fr, 4 D. 9, 3, mit Berufung auf Levy, 
der es ganz anders meint: se l'actio utilis è interpolata, come 
ammettono alcuni, non rimane che la prima (sc. die actio pro 
socio). Diese bequeme Auffassung wird vom Verfasser am 
häufigsten vertreten. — Nebenbei gesagt, hält es der Verfasser für 
zulässig, aus Quellenstellen, die er selbst als hoffnungslos korrum-
piert bezeichnet, dennoch positive Schlüsse in dem ihm genehmen 
Sinne zu ziehen. Den Höhepunkt erreicht diese Behandlung der 
Quellen bei der Analyse der fr. 31—34 D. 17, 2, worauf noch 
näher einzugehen sein wird. 

Zum Schlüsse dieser allgemeinen Vorbemerkungen ist noch 
darauf hinzuweisen, dass der allgemeine Gedankengang des Ver-
fassers von Zeit zu Zeit rein incidenter durch ganz unerwartete 
Behauptungen unterbrochen wird, die in krassem Widerspruch 
zu den grundlegenden Voraussetzungen seiner Theorie stehen, 
ohne dass auch nur der leiseste Versuch gemacht wird diese in 
die Augen springenden Widersprüche aufzuklären. 

So behauptet er z. B. — in vollem Widerspruch zu der rein-
lichen Scheidung zwischen Miterben und Miteigentümern, die 
auf S. 78 vollzogen wird, woraus weiterhin sehr bestimmte 
Konsequenzen abgeleitet werden2) — auf S. 103 A. 2, in aller-

1) Berufungen auf die Literatur in A. 2 zu S. 106. Vgl. hiermit die Bemer-
kung des Verfassers auf S. 117: i compilatori accentuano più il momento 
intenzionale i n t r o d u c e n d o Г a n i m u s , Г a f f e c t i o . 

2) Vgl. seine Bemerkungen auf S. 131, 132 bei Gelegenheit der Betrach-
tung des fr. 2 § 5 D. 10, 2, wo das Pehlen einer entsprechenden Bestimmung 
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dings ziemlich gequälter Fassung, dass eine societas re auch 
zwischen Miterben anzunehmen sei ; auch die actio pro socio 
müsse ihnen zugestanden haben : la necessità di ammettere l'actio 
pro socio tra gli eredi è indispensabile, ^perchè Г actio fam. 
ere. è esperibile solo una volta, cioè per liquidare definitivamente 
lo stato della communione dei beni ereditari. — Auf S. 83 Α. 1 
spricht sich der Verfasser zugunsten der Anerkennung einer so-
cietas re zwischen Mitnutzniessern aus und hält es für wahrschein-
lich, dass auch solchen zum Zweck der Regulierung ihrer gegen-
seitigen Prästationen die actio pro socio zur Verfügung gestanden 
habe, ohne sich weiter darüber auszulassen, wie das mit seiner Auf-
fassung der societas re auf S. 77, wo verlangt wird che la cosa 
a p p a r t i e n e a più persone, zu vereinigen sei. — Endlich wird 
auf S. 124 ausgeführt, es sei aus vielen Gründen (molte ragioni) 
anzunehmen, dass die actio pro socio auch innerhalb der internen 
Beziehungen zwischen Mitpächtern (ob hierbei Staatspächter, 
von denen im vorhergehenden die Rede ist, oder zugleich auch ein-
fache Pächter gemeint sind, bleibt unklar) zuständig war. Der ein-
zige von den vielen Gründen, der hierfür angeführt wird, besteht 
in der Berufung auf 1. 9, 3 (womit die 1.1.1 § 10.1.1. 3. 4 D. 9, 3 
gemeint sind г

) ; diese Fragmente beziehen sich auf die Solidar-
haftung von Miteinwohnern bei Vorliegen von effusa und dejecta ; 
die Miteinwohner werden hierbei ohne weiteres als conductores 
bezeichnet, und in bezug hierauf lautet es einfach : dopo l'inter-
polazione „vel utili actione" (wovon auf S. 85 die Rede war), 
non rimane che societatis judicium anche per i conduttori di una 
cosa. Ob daraufhin eine societas re auch unter sonstigen Mit-
einwohnern anzunehmen sei, und wie sich der Verfasser eine 
solche denke, bleibt leider eine offene Frage. 

III. 

Wir wenden uns nunmehr der inhaltlichen Kritik der Theorie 
des Verfassers zu und beginnen mit den Erwägungen allgemeiner 
Natur, die der Verfasser zur Begründung seiner Auffassung 

in bezug auf die actio comm. div. damit erklärt wird, dass neil' actio familiae 
erciscundae si opera con le stipulazioni, mentre nell' actio communi dividundo 
questo non era necessario, perchè era l'actio pro socio in cui si teneva conto 
dei „nomina". 

1) p. 124 A. 1. 
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der klassischen societas vorbringt. Die sprunghafte, unsyste-
matische Art der Behandlung des Stoffes seitens Ein's, die sich 
auf Schritt und Tritt störend äussert, erschwert unsere Aufgabe 
in hohem Masse. Stellen wir zunächst das thema probandum 
fest. Es gipfelt in der Behauptung des Verfassers, dass die societas 
und die communio aus Miteigentum im klassischen Recht sub-
stantiell identische Begriffe darstellten, ein einheitliches Institut 
bildeten, welches im grossen und ganzen gemeinsamer Regelung 
unterstand *). 

Soweit nun die Beweisführung des Verfassers auf rein ter-
minologischer Grundlage beruht and auf die Feststellung hinaus-
läuft, dass die Quellen zur Bezeichnung von Miteigentum und 
Miteigentümern durchgehends die Ausdrücke societas und socii 
verwenden, ist sie sachlich aus naheliegenden Gründen ganz 
wertlos. Abgesehen vom früher Gesagten genügt es in dieser 
Beziehung darauf hinzuweisen, dass mutatis mutandis mit demsel-
ben Rechte behauptet werden könnte, ususfructus rei und usus-
f'ructus nominis, pignus rei und pignus nominis seien nicht nur im 
wirtschaftlichen, sondern auch im juristischen Sinne gleichartige 
Begriffe. 

Ebensowenig beweiskräftig sind die Berufungen des Ver-
fassers auf die gemeinsame Behandlung gesellschaftsrechtlicher 
und ausserkontraktlicher Gemeinschaftsverhältnisse in den Sabi-
nuskommentaren der späteren römischen Juristen. Ganz abge-
sehen davon, dass der Verfasser selbst zugeben muss, dass in 
den Ediktskommentaren beide Materien getrennt behandelt 
wurden, ist es schon an sich unzulässig, eine reine Zweck-
mässigkeitsfrage zu einer Prinzipienfrage umzustempeln. 

Von der Verkennung der Sachlage, die dem Hinweise des 
Verfassers auf das Fehlen einer Erwähnung der communio im 
Gajusfr. 5 D. 44,7 zu Grunde liegt, ist S. 11 schon die Rede gewesen. 

Es bleiben hiernach nur drei Punkte übrig, auf die näher 
einzugehen ist. An erster Stelle handelt es sich um die Behauptung 
des Verfassers, dass die römischen Juristen der klassischen Zeit 
die societas nicht als Vertrag, sondern als ein Gemeinschafts-
verhältnis betrachteten, welches gleichermassen auf Vertrag, 
wie auf der blossen Tatsache der Zugehörigkeit einer Sache zu 
Händen mehrerer Personen beruhen konnte ; sodann um die hiermit 

1) Ausdrücklich p. 108 A. 2: l'identità della communione (condominio) 
con la societas, wiederholt p. 162 Α. 2. 
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verknüpften Hinweise auf die Quellen, in denen das Bestehen 
einer societas re hervorgehoben oder vorausgesetzt wird ; endlich 
um die Behauptung, dass sozietätsrechliche und aus Miteigen-
tum entspringende Gemeinschaftsverhältnisse in vielfacher Bezie-
hung einer einheitlichen Regelung unterlagen. 

Was zunächst den ersten Punkt betrifft, der in dem schon 
oben angeführten lapidaren Satze gipfeltx) : perii diritto classico . . . 
la societas non è una convenzione, come comunemente si dice, 
ma un rapporto che può nascere così dalla convenzione, come 
anche fuori della convenzione, dal fatto stesso che la cosa appar-
tiene a più persone, — so ist die Fassung dieses Satzes eine sehr 
unglückliche. Was soll es heissen, dass der Verfasser die societas 
als Vertrag in Gegensatz zur Auffassung derselben als eines spe-
zifischen Rechtsverhältnisses bringt, welches sowohl aus Vertrag 
als aus Miteigentum entspringen könne V Dass der Gesell-
schaftsvertrag ein Gemeinschaftsverhältnis begründet, wird von 
niemandem und insbesondere nicht von der herrschenden Lehre, 
welche er hierbei im Auge hat, irgendwie bestritten. Es kann 
sich doch nur darum handeln, ob dieses Gemeinschaftsverhält-
nis aus Gesellschaftsvertrag mit dem Gemeinschaftsverhältnis 
aus Miteigentum inhaltlich zusammenfällt oder nicht. Dieser 
Kardinalpunkt des ganzen Problems wird durch die Formulierung 
des Verfassers vollkommen verwischt. — Dazu kommt ein Zweites. 
Am angeführten Orte wird der Satz ganz richtig als Hypothese auf-
gestellt, die besonderer Begründung bedarf : veniamo alla dimo-
strazione della nostra tesi·2). (Im Verlaufe dieser Begründung beruft 
sich der Verfasser, neben seinen Hinweisen auf die Terminologie 
und die Systematik der Quellen etc., auf das Vorhandensein ge-
meinsamer Regeln, die beider Art von Gemeinschaftsverhältnissen 
eigen seien.) Auf S. 128—129 tritt der angeführte Kernsatz daneben 
als selbständiges Argument in doppelter Richtung auf. Einerseits 
soll er zur besseren Fundierung der hypothetischen Auffassung 
des Verfassers über die sog. Reform des klassischen Institutes der 
societas seitens der Byzantiner dienen3). Eine Hypothese wird 

1) p. 77. 
2) p . 77 i. f. 
3) Vgl. p. 128 Abs. 3, wo es einfach als sonnenklar gilt, dass die societas 

è un rapporto continuativo di comunanza di godimento comune, di eserci-
zio comune im Sinne des p. 77 aufgestellten Leitsatzes. Dasselbe wird mit 
anderen Worten auf S. 129 wiederholt. 
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somit durch die andere unterstützt, was ihre Überzeugungskraft 
nicht gerade erhöht. Anderseits dient dieselbe Hypothese а. a. 0. 
zugleich als Argument zur Stütze der Bedeutung, welche dem 
Bestehen gewisser gemeinsamer Regeln in bezug auf Gemein-
schaft aus Gesellschaftsvertrag und aus Miteigentum vom 
Verfasser zugeschrieben wird, wie sich aus dem folgenden Satze 
ergibt1) : non с' è veramente nessuna ragione perchè nella comu-
nione volontaria, cioè introdotta in seguito all' accordo о nella 
comunione, la cui nascita non si deve all' accordo, i rapporti tra 
i partecipanti debbono esser sottomessi a regimi diversi ; ebenda 
heisst es etwas weiter mit spezieller Berufung auf die societas 
quadrigae habendae: la realtà è la stessa cosa nell' uno come 
nell' altro caso. 

Was nunmehr die materielle Seite der Frage betrifft, so 
ergibt sich aus dem Gesagten, dass Sachgemeinschaft und Ver-
mögensgemeinschaft vom Verfasser überhaupt nicht auseinander-
gehalten werden. Dass Miteigentum an den betreffenden Sachen 
durchaus nicht zum Begriffe der gesellschaftsrechtlichen Gemein-
schaft gehört, kommt ihm gar nicht in den Sinn, ganz als ob er 
von dem Unterschiede zwischen societas quoad sortem und quoad 
usum nie etwas gehört hätte. Schon dies genügt, um die ganze 
Schwäche seines Ausgangspunktes ins Licht zu stellen. Dazu 
kommt die schwankende Bedeutung des an sich rein wirtschaft-
lichen Begriffes der Vermögensgemeinschaft, insoweit mit dieser 
wirtschaftlichen Tatsache juristische Folgen verbunden werden. 
Dasselbe ist mutatis mutandis von den verschiedenen Formen 
von Sachgemeinschaften zu sagen. Hieraus ergibt sich der zwin-
gende Schluss, dass aus der blossen Tatsache, dass zwei gege-
bene Rechtsverhältnisse Gemeinschaftsverhältnisse sind, sich noch 
absolut keine Schlüsse im Sinne einer juristischen Gleichartig-
keit derselben ziehen lassen. 

Wir kommen nunmehr auf den zweiten Punkt zu sprechen, 
nämlich auf die angeblichen konkreten Hinweise in den Quellen 
auf das Bestehen einer societas re im Sinne des Verfassers. Er 
unterscheidet in dieser Beziehung direkte und indirekte Erwäh-
nungen der societas re. Die Frage wird an zwei verschiedenen 
Orten behandelt2). Die beiden Stellen, die als direkte Hinweise 

1) p. 120. 
2) p. 92—96, p. 104—105. 
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aufgefasst werden, sind das Modestinfr. 4 pr. D. 17, 2 und das 
Paulusfr. 25 § 16 i. f. D. 10, 2. 

Das Modestinfragment 4 pr. D. 17, 2 lautet: societatem 
coire [et re et verbis] et per nuntium posse nos dubium non est. 

Die Einstellung des Verfassers zu diesem Fragment ist im 
höchsten Grade bemerkenswert. Er beginnt damit, dass er 
sagt*) : D a l . . . fr. 4 D. 17, 2 non vogliamo trarre un grande 
argomento favorevole alla nostra tesi . . . perchè il testo non 
ha un chiaro senso, weist ferner darauf hin, dass gerade in bezug 
auf die für ihn entscheidenden Worte „et re et verbis" nicht 
unbegründeter Interpolationsverdacht vorliege, um sodann auf 
den springenden Punkt zu kommen, in welchem Sinne der Aus-
druck res im gegebenen Falle verstanden werden müsse. Er 
bemerkt in dieser Beziehung, dass die traditionelle Lehre den 
genannten Ausdruck im Sinne einer tacita manifestazione della 
volontà auffasse. Selbst umgeht er die Frage mit der Bemer-
kung : ma non mancano nei testi alcuni casi dove si parla della 
societas senza che si possa trovare il consenso (nel senso di 
accordo) neanche tacito. Den § 1 des Fragments (dissociamur 
renuntiatione, morte, capitis deminutione et egestate), aus dem 
mit voller Klarheit hervorgeht, dass allein die societas im tech-
nischen Sinne einer Gemeinschaft aus Gesellschaftsvertrag in 
Frage steht und mithin der Ausdruck res, unabhängig von ande-
ren Erwägungen, im gegebenen Falle nur im Sinne einer indi-
rekten Willenserklärung verstanden werden kann, übergeht der 
Verfasser einfach mit Stillschweigen. Und bei solcher Sachlage 
hält es der Verfasser für zulässig, das bewusste Fragment 
(welches hierbei bezeichnenderweise in der verkürzten Form : 
societatem coire et re . . . posse non dubium est zitiert wird) 
zwecks Konstatierung eines Widerspruchs zwischen dieser Stelle 
und dem im fr. 31 D. 17, 2 in seiner überkommenen Fassung 
Gesagten zu verwenden2), und ihm' mithin volle Beweiskraft 
zu vindizieren. Nicht glücklicher ist die Berufung Ein's auf das 
fr. 25 § 16 D. 10, 2, von dem nur die letzten Worte zitiert wer-
den3): eadem sunt si duobus res legata sit; nam et hos con-
junxit ad societatem non consensus, sed res. 

1) p. 104. 

2) p . 119. 

3) p. 95, vgl. auch p. 80. 
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Inwieweit dieser Paragraph überhaupt auf Authentizität An-
spruch erheben kann, wird bekanntlich in der neueren Literatur 
sehr bestritten1). Der Verfasser begnügt sich in dieser Beziehung 
mit der Bemerkung, dass die Kritik sich hauptsächlich gegen 
den dem zitierten Satze vorausgehenden Teil des § 16 cit. richtet, 
hält aber seinerseits den angeführten Schlusssatz für echt, mit 
der sonderbaren Begründung: non è verosimile che proprio i 
compilatori avessero scritto „societas" invece di communio (in-
cidens). Worauf beruht denn dieses „non verosimile"? Einzig 
und allein auf der vorgefassten Meinung des Verfassers, der 
wieder einmal in eine petitio principii verfällt and das zu Bewei-
sende — die Richtigkeit seiner grundlegenden Hypothese — als 
bewiesen voraussetzt und zum selbständigen Argumente erhebt. 

Selbst aber wenn von der Annahme ausgegangen wird, 
dass der vom Verfasser zitirte Schlusssatz quoad s u b s t a n t i a m 
echt sein könne, so muss in jedem Falle ein gleiches für den 
Anfangssatz des § 16 cit. gelten, der vom Verfasser weggelassen 
wird. Dieser Anfangssatz lautet: non tantum dolum, sed et 
culpam in re hereditaria praestare debet coheres, quoniam cum 
coherede non contrahimus, sed incidimus in eum. Beide Sätze 
stehen in engem Zusammenhange. Andernfalls bleibt das „et 
hos" im Schlusssatze rein in der Luft hängen. Ist dem so, so 
folgt aus der Parallele zwischen coheredes und collegatarii, dass 
Paulus unmöglich eine societas im Sinne des Verfassers im Auge 
haben konnte, sondern den Ausdruck im landläufigen weiteren 
und somit untechnischen Sinne gebraucht. 

Allerdings bemerkt der Verfasser auf S. 103 A. 2 beiläu-
fig, dass auch die Erbengemeinschaft eine societas re bilde, und 
verbindet hiermit die weitere Behauptung, dass auch Miterben be-
hufs Regelung ihrer internen Verhältnisse zur actio pro socio hätten 
greifen müssen, da ihnen hierfür sonst keine andere Klage ausser 
der actio fam. ercisc. zur Verfügung gestanden habe, diese Klage 
aber nur in Verbindung mit voller Aufhebung der Erbengemein-
schaft anstellbar war. Dass letztere Behauptung handgreiflich 
falsch ist, ergibt sich aus dem vom Verfasser übersehenen 
Julianfr. 51 § 1 D. 10, 2, welches ausdrücklich besagt: item 
si tu justam causam habes, propter quam per hereditatis petitio-

1) Vgl. statt aller Berger, Zur Entwickelungsgeschichte der Teilungsklagen, 
[). 131 ff. 
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nem potius quam familiae erciscundae judicium negotium 
distrahere velis, tibi quoque permittendum erithereditatempetere : 
nam quaedam veniunt in hereditatis petitionem, quae in familiae 
erciscundae judicio non deducuntur: veluti si ego (sc. coheres) 
debitor hereditarius sim, judicio familiae erciscundae non conse-
queris id quod defuncto debui, per hereditatis petitionem conse-
queris. Im übrigen genügt es, auf solche dezisive Quellenstellen 
zu verweisen, wie die 1. 1. 35, 36, 37, 40 D. 17, 2, in denen die 
Gegensätzlichkeit zwischen Erbengemeinschaft und societas auf 
das allerbestimmteste ausgedrückt wird. Auch in dieser Be-
ziehung schweigt sich der Verfasser vollkommen aus. Dazu 
kommt noch der oben schon erwähnte Widerspruch, in den der 
Verfasser mit sich selbst verfällt, indem er auf S. 87 und 
S. 131—132 die Erbengemeinschaft in ausgesprochenen Gegen-
satz zur Gemeinschaft aus Miteigentum bringt. — Damit dürfte 
die Berufung des Verfassers auf das fr. 25 § 16 cit. als Beleg 
für seine Behauptung der Identität zwischen Gemeinschaft aus 
Gesellschaf tsvertrag und aus Miteigentum restlos erledigt sein. 

Wir kommen nunmehr auf die Quellenstellen zu sprechen, 
in denen der Verfasser einen indirekten Hinweis auf das Bestehen 
einer societas re zu erblicken glaubt. An erster Stelle beruft 
er sich auf die Gajanischen Institutionen III § 154 *), wo es am 
Schlüsse des § 154 cit. heisst: sed haec quoque societas de 
qua loquimur, id est quae consensu contrahitur nudo, juris 
gentium est, itaque inter omnes homines naturali ratione consistit. 

Beseler hält mit guten Gründen diesen Satz für ein späteres 
Glossem, wozu der Verfasser bemerkt, dieser Umstand sei von 
keiner Bedeutung, selbst wenn unterstellt würde, dass ein Glossem 
vorliege: se non Gajo stesso, allora l'annotatore di Gajo sente 
il bisogno di avvertire che le regole esposte dal § 148 in poi si 
riferiscono alle società consensuali solamento, alludendo così 
all' esistenza di un' altra società2). Dass diese Bemerkung des Ver-
fassers schon an sich nicht für, sondern gegen seine Grundthese 
spricht, fühlt er offenbar nicht. — Weiter heisst es dann : siccome 
non si può ammettere l'esistenza di una societas formale (in 
antitesi al nudus consensus), non avendone nessuna traccia nelle 
fonti, siamo autorizzati a ritenere l'esistenza di una società che 

1) p. 92. 
2) p. 92 A. 1. 

o* 
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si contrae senza il consensus nel senso dell' accordo
1

). Der Ver-
fasser berücksichtigt in diesem Falle weder die in Rom weitver-
breitete Praxis der Umgiessung von Gesellschaftsverträgen in 
Stipulations form, worauf die 1. 71 pr. D. 17, 2 Bezug nimmt2), 
noch die eigentümliche Struktur der Publikanensozietät, zu deren 
Zustandekommen der blosse Consens der beteiligten Personen, 
eine derartige Sozietät zu begründen, bekanntlich nicht genügte3). 
— Zum Schluss verweist Ein auf das Fehlen des entsprechenden 
Satzes in Justinians Institutionen III, 25, welches Manco von 
neuem mit dem angeblichen Gegensatz zwischen der klassischen 
Societas und der Societas des Justinianeischen Rechts begründet 
wird. Dass Gajus selbst, worauf schon hingewiesen worden ist, im 
fr. 2 pr. D. 10, 3 die communio cum und sine societate keines-
falls als identische Begriffe behandelt, also im § 154 cit. un-
möglich die societas re im Sinne des Verfassers im Auge haben 
konnte, wird wie auch sonst einfach ignoriert. 

Die zweite Stelle, auf die sich der Verfasser im gegebenen 
Zusammenhange beruft, ist das Pomponiusfr. 57 D. 44, 7, welches 
von der Rolle des error bei bonae fidei negotia handelt4). Der 
von Ein angeführte Schlusssatz des Fragmentes lautet: . . . et 
idem

б

) in societate quoque coeunda respondendum est, ut si 
dissentiant aliud alio existimante nihil valet ea societas, quae 
in consensu consistit. Der Satz schmeckt sehr nach einem un-
beholfenen späteren Glossem : mit demselben Rechte könnte der 
Katalog der negotia bonae fidei, von denen Pomponius im Anfange 
nur qui emit aut qui conduxit als Beispiele anführt, ganz zweck-
loserweise sehr bedeutend erweitert werden; das „ea" ist im 
gegebenen Zusammenhange ganz gegenstandslos. Zur Sache 
genügt die bescheidene Frage : Seit wann beziehen sich 
denn die Regeln über Willensmängel bloss auf Verträge? Der 
Verfasser nimmt dies für seine societas re ausdrücklich an. Er 
sagt : è lecito dedurre anche dalle parole di Pomponio che oltre 
la societas consensuale esiste un altro tipo di società, alla quale 

1) p. 93. 
2) Vgl. auch-Bruns Pontes I. R. A.7, p. 376. 
3) Mitteis, Rom. Privatrecht bis auf die Zeit Diokletians, p. 405 ff. und 

die Bemerkung zum § 154 cit. in der Studemund-Gradenwitzschen Ausgabe der 
Gajanischen Institutionen ". 

4) p. 94. 
5) Beim Verfasser steht statt idem — ideo. 
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i vizi di volontà dei contraenti non trovano applicazione, perchè 
non si forma con l'accordo. Evidentemente Pomponio allude 
anch' egli alla societas re. Darüber ist kein weiteres Wort zu verlie-
ren. Vom Standpunkte des Verfassers wäre nur hinzuzufügen : wie 
reimt sich diese seine Auffassung (wenn sie richtig wäre) mit 
der Behauptung der Identität zwischen Gemeinschaft aus Gesell-
schaft und aus Miteigentum? 

Eine dritte Stelle, auf die sich Ein beruft*), ist das Ulpian-
fr. 63 § 8 D. 17, 2, aus dem die Worte : quod non similiter in 
voluntaria societate observatur herausgegriffen werden. Das 
Fragment, in dem der Verfasser gleichfalls eine Anspielung auf 
das Bestehen di una società non consensuale entdeckt, lautet: 
in heredem quoque socii pro socio actio competit, quamvis heres 
socius non sit. [licet enim socius non sit, attamen emolumenti 
successor est.]2) Et circa societates vectigalium ceterorumque 
idem observamus, ut heres socius non sit nisi fuerit adscitus, 
verumtamen omne emolumentum societatis ad eum pertineat, 
simili modo et damnum adgnoscat, quod contingit, sive adhuc 
vivo socio vectigalis sive postea: quod non similiter et rei. 
Mitteis3) hält den vom Verfasser angeführten Schlusssatz für 
interpoliert. Wir halten es für wahrscheinlicher, dass es sich auch 
hier um ein verständnisloses Glossem handelt, doch tut das in 
diesem Falle weiter nichts zur Sache. Ein hält den Satz für 
echt, und zwar wieder aus dem uns schon bekannten Grunde, 
dass non ci pare che egli abbia ragione perchè non è la t e n -
d e n z a d e i c o m p i l a t o r i di accentuare l'esistenza di una 
societas non convenzionale, ma invece di farla sparire, und knüpft 
hieran die Bemerkung, dass auch Cicero Pro Quint. 24, 76 sagt: 
cum eo tu voluntariam societatem coibas, qui te in hereditaria 
societate fraudabat. — Hierzu ist folgendes zu bemerken. Nehmen 
wir selbst die für den Verfasser günstigste Voraussetzung an, dass 
der Schlusssatz des fr. 63 § 8 cit. echt sei, so erhellt doch aus 
dem ganzen Zusammenhange, dass der Ausdruck voluntaria 
societas hier nur den Gegensatz zur Publikanengesellschaft und 
nichts weiteres bezeichnen kann. Was sodann das Zitat aus 
Cicero betrifft, so ist nicht weniger klar, dass dieser in seiner 

1) p. 96 A. 3. 
2) Die eingeklammerten Worte werden von Ferrini mit Recht als inter-

poliert bezeichnet, wogegen der Verfasser keine Einwendungen erhebt. 
3) о. c. p. 411. 
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Advokatenrede an die Gemeinschaft aus Miteigentum überhaupt 
nicht denkt, sondern seine voluntaria societas der Erbengemein-
schaft, dieser jedoch dafür in ganz bestimmtem Gegensatze ge-
genüberstellt. 

Das Gesamtfazit, das sich aus der Betrachtung der vom 
Verfasser im gegebenen Zusammenhange angeführten Quellen-
stellen ergibt, ist ein für die Theorie des Verfassers wahrhaft 
trostloses. Teils beziehen sich diese Stellen, wie das fr. 4 D. 17, 2, 
fr, 63 § 8 und die Institutionenstelle des Gajus III § 154, über-
haupt nicht auf ausserkontraktliche Gemeinschaft, teils wird in 
ihnen, wie im fr. 25 § 16 D. 10, 2, die Gemeinschaft aus Mit-
eigentum mit der Erbengemeinschaft in Parallele gestellt und 
beide in Gegensatz zur Gemeinschaft aus Gesellschaft gebracht, 
teils, wie beim Cicerozitat, ein gleicher Gegensatz zwischen 
Gemeinschaft aus Gesellschaft und Erbengemeinschaft statuiert, 
teils wird auch, wie beim fr. 57 D. 44, 7, vom Verfasser mangels 
anderer Gründe eine Beweisführung versucht, die absolut aus-
geschlossen ist, indem sie auf einem handgreiflichen Schnitzer 
beruht. 

Es bleibt uns noch übrig, den dritten vom Verfasser her-
vorgehobenen Punkt zu betrachten, der im Hinweise auf das 
Bestehen gewisser allgemeiner Regeln gipfelt, welche gleicher-
massen für die Gemeinschaft aus Gesellschaft und aus Miteigen-
tum Geltung hatten1). 

Der Verfasser äussert sich in dieser Beziehung ziemlich 
vorsichtig und gibt von Hause aus zu, dass neben gemeinsamen 
Regeln auch besondere Bestimmungen für jede dieser beiden 
Arten von Gemeinschaft bestanden, welchem Umstände er aber 
keine massgebende Bedeutung zuschreibt. Er sagt 2 ) : e se 
non di tutte le regole si trovassero applicazioni nella nostra società 
re, non si dovrebbe da ciò trarre argomento contro la nostra 
tesi, perchè non tutte le regole sono applicabili nemmeno a tutte 
le specie delle società convenzionali. 

Was die trennenden Momente in bezug auf beide Arten 
von Gemeinschaften betrifft, so beschränkt sich Ein auf eine 
Betrachtung der Entstehungs- und Untergangsgründe derselben. 
Bei dieser Gelegenheit kommt auch seine früher von uns bespro-
chene skeptische Auffassung von der Rolle des animus societatis 

1) p . 102 f f . 

2 ) p . 104. 
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zur Sprache *). Das Resultat, zu dem er gelangt, ist ein sehr 
mageres und inhaltloses. Es läuft darauf hinaus, dass das Vor-
liegen von Verschiedenheiten in der einen wie der anderen Bezie-
hung nicht gegen die Möglichkeit des Bestehens einer societas re 
neben der societas consensu spreche2) : potremmo sempre attri-
buire questi elementi spirituali alla società convenzionale, e non 
a tutte le società. Im Anschlüsse hieran heisst es weiter: Per 
quel che riguarda i modi di estinzione della società non troviamo 
nei testi nessun ostacolo alla p o s s i b i l i t à della societas 
re. Der Verfasser fügt hinzu: Piuttosto troviamo la 
conferma di essa. Mit dieser conferma schaut es aber sehr 
übel aus. Der Verfasser beruft sich im wesentlichen auf das 
Ulpianfr. 63 § 10 D. 17, 2 3); das ergänzende Paulusfr. 65 
§ 10 h. t., welches sich auf die Aufhebung der Gesellschaft ex 
actione bezieht, wird als heillos korrumpiert beiseitegeschoben4), 
die Aufhebung der Gesellschaft im Falle von Konkurs und Ver-
mögenskonfiskation eines Gesellschafters (1. 65 § 1. 12 D. h. t.) 
wird überhaupt übergangen. — Das fr. 63 § 10 cit. lautet: 
Societas solvitur ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione. 
Ideoque sive homines sive res sive voluntas sive actio interierit, 
distrahi videtur societas. Intereunt autem homines quidam 
maxima aut media capitis deminutione aut morte : res vero cum 
aut nullae relinquantur aut conditionem mutaverint, neque enim 
ejus rei quae jam nulla sit quisquam socius est neque ejus quae 
consecrata publicatave sit. Voluntate distrahitur societas renun-
tiatione. Diesem Fragment, dessen Fassung an sich grosse Zweifel 
erregt, was der Verfasser zugibt, wird die höchste Gewalt angetan. 
Der Gedankengang des Verfassers ist folgender5). Der Sinn des ex 
actione als Aufhebungsgrund der societas kann nicht festgestellt 
werden. Das ex personis hat una portata generale per qualsiasi 
specie della società, da Tod und capitis deminutio auch die 
societas aus Miteigentum aufheben — e sorge a colui che acquista 
la quota della sua proprietà! Das ex rebus ist spezifischer Auf-
hebungsgrund der societas re, und zwar aus folgendem Grunde : 
se il nostro testo dice: „neque enim ejus rei quae jam nulla sit 

1) p. 106 ; s. oben S. 7 u. 12. 
2) p . 107. 

3) p. 107—108. 
4 ) p . 1 1 1 . 

5) ρ 108. 
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quisquam socius est" vuol dire che già anche nelle singole cose 
comuni nella società esiste la societas e che questa vien meno 
con la cosa stessa. Das ex voluntate beziehe sich zwar vor-
wiegend auf die societas voluntaria, — ma anche nella societas 
re, quando il condomino aliena la sua quota! Bine solche Art 
von Beweisführung bedarf keiner Widerlegung. 

Eigentümlich ist auch die Einstellung des Verfassers zu 
den verbindenden Momenten. Diese erblickt er erstens einmal 
darin, dass die actio pro socio auch blossen Miteigentümern 
(und zwar nicht nur ihnen, sondern, wie wir gesehen haben, 
auch Miterben, Mitnutzniessern und sogar Mitpächtern und Mit-
mietern als solchen) zugestanden habe. Auf diese Frage wird 
noch zurückzukommen sein, da sie am gegebenen Orte vom Ver-
fasser bloss gestreift wird. — Ferner wird darauf, hingewiesen, 
dass gewisse Regeln beiden Arten von Gemeinschaft — der 
Gemeinschaft aus Vertrag und aus Miteigentum — gemeinsam 
waren. Diese Frage wird nicht etwa in ihrem ganzen Umfange 
behandelt. Vielmehr begnügt sich der Verfasser damit darzu-
legen, dass gewisse Bestimmungen, die gemeinhin als Eigen-
tümlichkeiten der vertragsmässigen Gemeinschaft angesehen 
werden, bei genauerem Zusehen in der einen oder anderen Weise 
auch auf die Gemeinschaft aus Miteigentum Bezug haben und 
in diesem Sinne mit seiner Auffassung der societas re wol zu 
vereinbaren sind1). Dieser Standpunkt des Verfassers ist 
der Beachtung wert. Das Bestehen von gemeinsamen Regeln 
für beide Arten von Gemeinschaften wird nicht etwa in weiterem 
Umfange nachgewiesen, sondern einfach präsumiert,— in concreto 
werden bloss einzelne willkürlich herausgegriffene Zweifelsfragen 
behandelt und zu erläutern versucht. An erster Stelle wendet sich 
der Verfasser gegen den denkbaren Einwand, dass allein bei der 
vertragsmässigen Gemeinschaft die Gesellschafter ihre Anteile 
selbst bestimmen können, und nur falls dies nicht der Fall ist, 
gleiche Anteile angenommen werden, während bei der societas 
re i soci stessi non possono stabilire le parti. Diesen Einwand 
lehnt er als un' obbiezione illusoria ab, da einerseits auch 
bei der societas consensu die Anteile nicht immer notwendi-
gerweise von den Gesellschaftern selbst bestimmt zu werden 
brauchten, sondern auch von einem Dritten fixiert werden 

1) p. 111-112. 



25 

konnten, — andrerseits das Prinzip der Teilung nach partes 
aequales auch zwischen Kollegataren (die allein erwähnt werden) 
Anwendung finde, falls der Testator die Anteile nicht selbst 
fixiert habe. Der Einwand ist vom Verfasser nicht eben glücklich 
formuliert, das gewählte Beispiel zur Widerlegung desselben aber 
mehr als unglücklich gewählt. Der Verfasser übersieht den kleinen 
Unterschied zwischen Gesellschaftern und Kollegataren, der darin 
besteht, dass bei der societas consensu die Feststellung der An-
teile durch einen Dritten doch nur auf Grund einer entsprechen-
den Vereinbarung der Gesellschafter untereinander stattfinden 
kann, und dass der bezeichnete Dritte hierbei nicht nach blossem 
Ermessen, sondern boni viri arbitratu vorzugehen hat (cf. 1. 76—80 
D. 17, 2), während der Testator prinzipiell nach Gutdünken 
handeln kann. Gleichermassen übersieht der Verfasser bei 
seiner Berufung auf die Anwendung des Prinzips der partes 
aequae — selbst abgesehen von der Streitigkeit des Begriffes 
der partes aequae in bezug auf Gesellschafter —, dass bei der 
Weite des Geltungsbereichs dieses Prinzips aus ihm überhaupt 
keine Schlüsse über die Gleichartigkeit der einschlägigen Rechts-
verhältnisse zu entnehmen sind. — Ganz sonderbar klingt es 
auch, wenn der Verfasser sich im weiteren darauf beruft, dass 
auch die bonae fidei-Natur der actio pro socio nicht gegen seine 
Theorie spreche, da es neben vertragsmässigen auch ausserkon-
traktliche Klagen, wie die actio rei uxoriae, gegeben habe, die 
schon ftüh den Charakter von bonae fidei judicia erworben hätten, 
wenngleich zuzugestehen sei, dass die actio communi dividundo, 
auf die es ja gerade ankommt, erst in späterer Zeit als bonae 
fidei judicium Anerkennung gefunden habe. Ebenso merkwürdig 
klingt die Behauptung, dass per la responsabilità dei condomini 
(partecipanti ad una comunione) valgano i medesimi principi 
che per la societas, — als ob der Verfasser nie davon gehört 
hätte, dass diese Frage gerade für das klassische Recht im 
höchsten Grade streitig ist. Die Krone wird aber dieser ganzen 
Beweisführung durch seine Behandlung desEinwandes aufgesetzt, 
dass die actio pro socio schon als actio famosa in den Beziehungen 
zwischen blossen Miteigentümern keine Anwendung finden konnte. 
Er sagt wörtlich: Ma anche questa obbiezione non è affatto 
grave. Prima di tutto il condominio è più vicino all' antico 
consorzio familiare ed anche in p r a t i c a accade per lo più 
che due eredi, due legatari, due donatari sono prossimi congiunti. 
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Poi non è affatto ingiusto che il condomino quando agisce dolosa-
mente о curando gli interessi altrui meno dei pro propri nella 
cosa comune, subisca le conseguenze analoghe al socio, che si 
è unito con l'altro liberamente. Non vedo ragione perchè in una 
societas quadrigae habendae (1. 58 D. 17, 2) tra gli estranei l'actio 
debba esser infamante, mentre non lo deve esser nel caso del 
semplice condominio della quadriga legata о relegata a due 
fratelli

1

). Woher der Verfasser seine Kenntnisse über die be-
treffende Praxis römischer Erblasser und Schenkgeber hernimmt, 
bleibt sein Geheimnis. Auch die damit zusammenhängenden 
Äquitätserwägungen mit dem Hinweise auf die due fratelli 
machen die Sache nicht gerade besser. Und endlich : sollten auch 
bei Entstehung von Miteigentum auf Grund zufälliger confusio, 
gemeinsamer Schatzfindung, Okkupation von erlegtem Jagdwilde 
etc. gleichfalls nahe verwandtschaftliche Beziehungen zwischen 
den betreffenden Miteigentümern eine ausschlaggebende Rolle 
gespielt haben? 

Es erscheint angemessen, an dieser Stelle die Frage aufzu-
werfen, wie sich alle die angeführten problematischen Erörte-
rungen und sonderbaren Entgleisungen des Verfassers, dem 
weder Scharfsinn, noch bedeutende dialektische Kunst abge-
sprochen werden können, erklären. Neben einem gewissen 
draufgängerischen Temperament desselben liegt u. E. der Grund-
fehler in der schiefen Einstellung Ein's zum ganzen Problem. 

Soll die substantielle Identität der Gemeinschaft aus Gesell-
schaftsvertrag und Miteigentum nachgewiesen werden, die der 
Verfasser selbst mit dem Hinweise auf die realtà delle cose, 
welche der Gesetzgeber (Justinian) nemmeno può cambiare con 
la sua volontà2), mit Emphase vertritt und den klassischen 
römischen Juristen zuschreibt, — so besteht doch die K e r n -
f r a g e darin, ob erstens die wirtschaftlichen Gegensätze, die 
zwischen beiden Arten von Gemeinschaft zweifellos vorliegen, 
tatsächlich eine so untergeordnete Rolle spielen beziehungsweise 
in Rom spielten, dass hierdurch eine gemeinsame Regelung nicht 
ausgeschlossen erscheint, und ob zweitens eine solche gemein-
same Regelung zum mindesten für das klassische römische Recht 
aus den Quellen überhaupt nachzuweisen ist. Beide Fragen sind 

1) p . 112 . 

2) p . 127 . 
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offenbar eng miteinander verbunden, wobei die erstere augen-
scheinlich in hohem Masse präjudizielle Bedeutung für die 
Beantwortung der zweiten besitzt. . Rechtsinstitute erwachsen 
doch letztenEndes nicht aus aprioristischen allgemeinen Prinzipien, 
sondern aus den wechselnden Bedürfnissen und Interessen des 
praktischen Lebens, die in den betreffenden konkreten sozialen 
und wirtschaftlichen Lebensverhältnissen ihren massgebenden 
Ausdruck finden. Es ist höchst charakteristisch, dass der Ver-
fasser diese beiden Seiten der Frage nicht auseinanderhält und 
die erstere, sozusagen sozial-wirtschaftliche Seite derselben 
überhaupt nicht berücksichtigt. 

Er rechnet weder mit der Tatsache, dass bei vertrags-
mässiger societas die Anteile der Gesellschafter nicht bloss in 
Geldbeiträgen und in Überlassung sonstiger Sachgüter, son-
dern auch in persönlichen Diensten bestehen können, noch mit 
der ferneren Tatsache, dass die Überlassung von Sachgütern 
nicht gleichbedeutend mit Begründung von Miteigentum an den-
selben ist, sondern auch in blosser Überweisung solcher za 
Gebrauch oder bestimmter Verfügung bestehen kann, was 
an sich schon eine ganz verschiedene Regelung im Vergleich 
zu Gemeinschaft aus Miteigentum bedingt. Er übersieht voll-
kommen, dass der gemeinsame wirtschaftliche oder sonstige so-
ziale Zweck, der die Gesellschafter miteinander verbindet, schon 
im wirtschaftlichen Sinne sowohl ihren gegenseitigen persönlichen 
Prästationen sonstigen Verträgen gegenüber, als auch ins-
besondere Prästationen, die aus Miteigentum entspringen, eine 
ganz spezifische Prägung verleiht, indem der Massstab für die 
Beurteilung der Handlungsweise der einzelnen Gesellschafter 
zueinander im Vergleich mit blossen Miteigentümern ein 
ganz verschiedener ist. Gilt im ersteren Falle als Massstab die 
Übereinstimmung der tatsächlichen Handlungsweise mit dem 
gemeinsamen verbindenden Zwecke, so fällt dies Moment bei 
blossem Miteigentum vollständig weg, indem der einzelne Mit-
eigentümer an sich bloss an sein eigenes Spezialinteresse zu 
brauchen denkt; dieses Spezialinteresse beeinflusst auch die 
eventuellen Vereinbarungen zwischen Miteigentümern hinsichtlich 
des realen Gebrauches u. s. w. der gemeinsamen Sache, welche 
gesellschaftlichen Charakter tragen können, ihn aber keineswegs 
zu tragen brauchen und im allgemeinen auch nicht tragen. Ab-
gesehen von solchen speziellen Vereinbarungen und speziellen 
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objektivrechtlichen Sonderbestimmungen bildet das Charakteri-
stikum der gemeinschaftlichen Beziehungen zwischen blossen 
Miteigentümern das non facere und. nicht, wie bei der Gesell-
schaft, ein bestimmtes facere. 

Alles dies schliesst doch die Möglichkeit einer einheitlichen 
Regelung beider Arten von Gemeinschaften und damit die 
Grundvoraussetzung ihrer substantiellen Identität von Hause aus 
aus. Und das sollten die klassischen römischen Juristen, diese Prak-
tiker par excellence, nicht gefühlt und nicht gewusst haben? 
Sie, denen jede Art Begriffsjurisprudenz weltenfern lag, sie, die 
ihre eigenen systemlos geprägten allgemeinen Formeln, wo 
diese störend wirkten, mit dem Worte: non ex régula jus su-
matur, sed ex jure quod est régula fiat, einfach und ohne jedes 
Schwanken beiseiteliessen? Ihnen sollte die landläufige, doch 
nicht von ihnen erst erfundene, sondern dem gemeinen Sprach-
gebrauche entnommene gleiche Ausdrucksweise zur Bezeichnung 
von Gemeinschaft aus Gesellschaftsvertrag und aus Miteigentum 
die Augen geschlossen haben, wie es dem Verfasser ergangen ist? 

Wo sind denn die Beweise dafür ? Zum mindesten können 
sie nicht in seinen allgemeinen Erörterungen gefunden werden, 
die in seinen eigenen Augen nur die Perspektive gewisser 
M ö g l i c h k e i t e n eröffnen, während der springende Punkt 
sorgfältig umgangen beziehungsweise verschleiert wird. 

IV. 

Wir wenden uns nunmehr der exegetischen Studie zu, die 
der Verfasser den fr. 31—34 D. 17, 2 angedeihen lässt *). Bs ist dies 
der schwierigste Punkt für ihn, wie er selbst bemerkt. In den 
angeführten Quellenstellen werden in der uns vorliegenden Fas-
sung der Digesten Justinians die Begriffe societas und com-
munio auf die schärfste Weise voneinander geschieden. 

Grundlegende Bedeutung misst der Verfasser dem Ulpi-
anfr. 31 D. 17, 2 zu: ut sit pro socio actio, societatem intercedere 
oportet: nec enim sufficit rem esse communem, nisi societas inter-
cedit. An diesen lapidaren Eingangssatz schliessen sich folgende 
erläuternde Beispiele an : communiter autem res agi potest etiam 
citra societatem, utputa cum non affectione societatis incidimus 
in rem communem, ut evenit in re duobus legata — item si a 

1) p. из ff. 
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duobus simul res emta sit, aut si hereditas vei donatio commu-
niter nobis obvenit, — aut si a duobus separatim emimus partem 
eorum non socii futuri. — Der Text weist zweifellos mehrfache 
Spuren von Interpolation auf1). Die Frage dreht sich für den 
Verfasser darum, ob er auch inhaltlich etwas vom Standpunkte 
Ulpians Unmögliches aussagt. Dieses sucht er durch eine Reihe 
von Widersprüchen mit anderen Quellenstellen nachzuweisen, 
mit welchen die im Fragmente angeführten Beispiele nicht im 
Einklänge ständen. 

An erster Stelle liege ein derartiger Widerspruch zwischen 
dem Satze : item si a duobus simul res emta sit und dem ana-
logen Satze des Gajus im fr. 2 pr. D. 10, 3 vor, wo dasselbe 
Beispiel im umgekehrten Sinne angeführt wird : cum societate 
res communis est veluti inter eos, qui pariter rem emerunt. 
Hinzu komme, dass die angeführten Worte Ulpians nicht zu 
dem stimmten, was Ulpian selbst im fr. 52 pr. D. 17, 2 sage. 

Was zunächst das Gajusfragment betrifft, so muss vor 
allem festgestellt werden, dass von einem prinzipiellen Gegen-
satze der Auffassung zwischen ihm und Ulpian keine Rede sein 
kann, da Gajus a. a. 0. mit der Feststellung beginnt: nihil au-
tem interest, cum societate an sine societate res inter aliquos 
communis sit : nam utroque casu locus est communi dividundo 
judicio. Daran knüpfen sich zwei Beispiele: das eine, oben an-
geführte, welches beide Juristen in entgegensetztem Sinne an-
führen, und das zweite : sine societate communis est veluti in-
ter eos, quibus eadem res testamento legata est, in bezug auf 
welches zwischen beiden volle Übereinstimmung herrscht. Es 
kann sich also nur um eine verschiedene Auffassung in bezug 
auf den Fall einer res simul oder pariter a duobus emta han-
deln. Prima facie liegt hier in der Tat ein direkter Widerspruch 
vor. Dies nimmt auch Berger an2), der gleich Ein dem Gajus-
fragment den Vorzug gibt, bei Ulpian dagegen nicht bewusste 
Interpolation, sondern ein blosses Glossem annimmt, das ver-
sehentlich von den Kompilatoren aufgenommen worden ist. 
Wir denken uns die Sache anders: in jedem der beiden Fälle 
wird der Fall sowohl von dem einen als von dem anderen Juristen 
allzu e i n s e i t i g betrachtet. In concreto hängt alles von den 

1) s. die Übersicht über die einschlägige Litteratur p. 113—114, 
2) Teilungsklagen, S. 28. 
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Absichten der Kontrahenten ab. Wenn ihre Absicht bei dem 
gemeinsamen Ankauf auf gemeinsame Ausnutzung der Sache 
im gemeinsamen Interesse gerichtet war, so liegt eine societas 
unius rei vor (dies ist der Fall, an den Gajus denkt) ; wenn die 
Sache aber so liegt, dass ζ. В. beide Kontrahenten jeder für sich 
den Wunsch haben, sich die Sache zu sichern, jedoch die Mög-
lichkeit fehlt, sie ganz für sich zu erwerben, und sie daher be-
schliessen, um die günstige Konjunktur nicht zu verpassen, die-
selbe zunächst zu Miteigentum zu erwerben, ohne sich gleich 
den Kopf darüber zu zerbrechen, was weiter mit ihr geschehen 
solle, so entsteht wohl blosses Miteigentum, aber kein Gesellschaf ts-
verhältniss an ihr (einen derartigen Fall mochte Ulpian im Auge 
haben). In jedem Falle hat die ganze Sache nichts mit der ex-
orbitanten Theorie des Verfassers zu tun, — es handelt sich 
bloss um die Auslegung des präsumtiven Vertragswillens der 
Parteien. Und da muss man doch sagen, dass die Äusserung 
Ulpians vorsichtiger ist, als die des Gajus. Dass gemeinsamer 
Kauf in Verbindung mit Tradition1) unter normalen Umstän-
den Miteigentum nach sich zieht, steht ausser Frage ; ob und 
welche sonstige Vereinbarungen damit in concreto verbunden 
waren, ist eine Tatfrage, die sich aus dem Kaufe als solchem 
nicht ohne weiteres beantworten lässt. Die Äusserung von Ga-
jus präjudiziert diese Frage, was Ulpian vermeidet. Inhaltlich 
spricht jedenfalls nichts dagegen, die Aussprüche beider Juri-
sten für echt anzusehen2). 

Es liegt auf der Hand, wie wenig begründet unter diesen 
Umständen die Behauptung des Verfassers ist, dass das fr. 31 cit. 
im angeführten Falle urta contro il senso comune, wie sich 

1) Dass sowohl Ulpian wie Gajus eine solche voraussetzen, folgt aus dem 
ganzen Zusammenhange. 

2) Der Hinweis Ein's auf das fr. 52 pr. d. 17, 2, auf welches er S. 115 
im Zusammenhange mit dem fr. 2 pr. cit. Bezug nimmt, übergehen wir mit 
Schweigen, indem wir zugunsten des Verfassers annehmen wollen, dass die-
sem Hinweise ein Druck- oder Flüchtigkeitsfehler zugrunde liegt. Das genannte 
Fragment wird weder a. a. 0., noch sonst an anderer Stelle vom Verfasser 
besprochen und hat mit dem Problem, welches er behandelt, nichts zu tun. 
Miteigentum kommt überhaupt nicht in Frage : es handelt sich bloss darum, 
ob ein gegenstandslos gewordenes Mandat oder ein Gesellschaftsvertrag vorliegt, 
in dieser Beziehung hängt, wie Julian fein bemerkt, alles von den Absichten 
der Parteien ab. Wahrscheinlich meint der Verfasser das fr. 52 § 10 D. 17, 2, 
von welchem an ariderer Stelle die Rede sein wird. 
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Ein ausdrückt*), und wie wenig Grund vorliegt, aus dem 
gegebenen Anlass den echten Ulpian gegen die Kompilatoren 
auszuspielen beziehungsweise gegen sie in Schutz zu nehmen. 

Im weiteren Verlaufe versucht der Verfasser den Hinweis 
im fr. 31 cit. auf das gemeinsame Vermächtnis einer Sache — 
res duobus legata — umzudeuten2). Er verweist in dieser Be-
ziehung auf den angeblichen Widerspruch der Auffassung Ulpians 
mit dem früher von uns erörterten Paulusfr. 25 § 16 i. f. D. 10, 2 : 
. . . si duobus res legata sit ; nam et hos conjunxit ad societatem non 
consensus, sed res. Aus dem früher Gesagten (s. oben S. 17) erhellt, 
dass Paulus in diesem Falle den Ausdruck societas ganz zweifellos 
im landläufigen weiteren Sinne anwendet und an nichts weniger 
als an eine inhaltliche Gleichstellung von societas consensu und 
societas re im Sinne des Verfassers gedacht hat. 

Kummer bereitet dem Verfasser dafür das Gajusfr. 2 pr. D. 
10, 3, welches in bezug auf die res duobus legata genau dasselbe 
sagt, wie das fr. 31 cit. Eine Interpolation hält er in diesem Falle 
für ausgeschlossen. Das ist nur natürlich, denn dadurch wrürde 
er ja auch die Beweiskraft des vorangehenden Satzes, in welchem 
die res pariter a duobus emta als Beispiel einer communio cum 
societate bezeichnet wird, von seinem Standpunkte aus auf das 
höchste gefährden. Es muss also ein anderer Weg gesucht werden, 
um den Widerspruch mit dem Paulusfr» 25 § 16 i. f. D. 10, 2 zu 
vermeiden. Die Verlegenheitsauskünfte, die Ein gewissermassen 
zur Auswahl vorbringt, sind folgende3). Erstens einmal : 
è possibile che Gajo intenda qui sotto la societas non lo stato di 
comunanza sociale, ma il negozio giuridico, Γ accordo per costituire 
la società. Ja, wird denn damit der Gegensatz zwischen com-
munio cum und sine societate, von dem Gajus a. a. 0. ausgeht, 
aufgehoben und die inhaltliche Identität der einen und der 
anderen Art von Gemeinschaft bekräftigt ? Und wie stimmt das 
mit dem Ausgangspunkte des Verfassers, laut welchem die 
klassischen römischen Juristen die societas nicht als una con-
venzione, sondern als un rapporto ansahen, che può nascere così 
dalla convenzione, come anche . . . dal fatto stesso, che la cosa 
appartiene a più persone4)? Der Verfasser fährt fort: se Gajo 

1) p . 115 . 

2 ) p . 115 . 

3) p. 116. 
4) p . 77 . 
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non avesse pensato all' atto costitutivo della società ma alla 
società stessa, avrebbe detto una cosa esagerata, perchè non è 
vero che della cosa legata a due non si possa costituire una 
società quando i condomini lo vogliono esplicitamente. Das ist 
doch eine ganz unerhörte Unterschiebung, zu der die Worte des 
Gajus nicht den fernsten Anlass bieten. Als auf eine dritte 
Möglichkeit weist der Verfasser darauf hin, dass: non è del 
tutto escluso che anche i compilatori abbiano semplicemente 
sostituito о cancellato qualche parola. Per esempio poteva star 
prima invece di „societate", „volontaria societate" о semplicemente 
„voluntate" oppure „consensu". Mit Hilfe solcher absolut un-
substantiierter Voraussetzungen, die der Verfasser selbst nur 
zögernd vorzubringen wagt, lässt sich in die Quellen jede beliebige 
vorgefasste Meinung hineininterpretieren. Beweiskraft können sie 
nicht beanspruchen. Endlich zum letzten heisst es: finalmente 
si può pensare anche alla particolarità dell' editto provinciale, dal 
commento al quale il fr. 2 (pr. D. 10, 3) è desunto dai compi-
latori. Der Verfasser vermeidet es auch nur anzudeuten, was 
nach seiner Meinung zur Bekräftigung dieser Hypothese ange-
führt werden könnte. 

In bezug auf die übrigen im fr. 31 cit. angeführten Beispiele 
einer blossen communio fasst sich der Verfasser kurz. Der Satz: aut 
si hereditas vei donatio cwnmuniter nobis obvenit wird mit Beru-
fung auf Beseler einfach als interpoliert erledigt

х

); dass er inhalt-
lich vollkommen mit den übrigen Beispielen in Übereinstimmung 
steht und in bezug auf coheredes, deren Zusammenstellung mit 
blossen Miteigentümern а. a. 0. an sich schon bezeichnend ist, 
durch eine Reihe anderer Fragmente, wie z; B. die fr. fr. 35. 37. 40 
D. 17, 2 Bekräftigung erfährt, wird mit Stillschweigen übergan-
gen. Die communio ist eben ein für allemal als synonym mit 
societas befunden wordena), und damit ist die Sache für den 
Verfasser erledigt. Dass der Ausdruck communio im fr. 31 cit., 
ferner bei Gajus im fr. 2 pr. D. 10, 3, wie auch in dem von Ein auf 
S. 81 angezogenen fr. 52 § 5 D. 17, 2 (. . . etiamsi. . . societas . . . 
est, quod tarnen socius non ex argentana causa quaesiit, ad com-
munionem non pertinere explorati juris est), sowie fr. 67 pr. D. 17,2 

1) p. 117. 
2) p. 81—82. Besonders merkwürdig ist die Berufung auf Cicero mit dem 

Hinweis auf Stellen, wo dieser Schriftsteller von juris communio, humanitatis 
societas, utilitatis communio, communio legis spricht. 
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(. . . societas cum contrahitur, tarn lucri quam damni communio 
initur) zur Bezeichnung des genus, der Ausdruck societas zur 
Bezeichnung der species dient, kommt dem Verfasser nicht in den 
Sinn. Was das letzte Beispiel — aut si a duobus separatim 
emimus partes eorum non socii futuri — anbetrifft, so wird die 
Interpolation dieser Stelle auf folgende Weise begründet: è molto 
strano il modo di esprimersi del testo „eorum non socii futuri". 
Come si può dire che diventando comproprietari delle cose non 
saremo „socii", se „socius" è termine per il condominio!1) Bs 
ist ermüdend, immer wieder darauf hinweisen zu müssen, dass 
derartige Berufungen auf die Terminologie der Quellen, Beru-
fungen, welche eine klare petitio principii enthalten, für die 
Entscheidung des in Frage stehenden Problems keine Bedeutung 
beanspruchen können, sondern ein blosses Verlegenheitsasyl 
darstellen. Man kann die Ausdrucksweise des fr. 31 cit. in dieser, 
wie in anderen Hinsichten bemängeln und in dieser Beziehung 
Interpolation beziehungsweise in bezug auf die einen oder anderen 
Beispiele ungeschicktes Glossem annehmen2), — damit ist doch 
aber inhaltlich noch nichts gewonnen, was schliesslich das allein 
Entscheidende für die Frage ist. 

Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das fr. 31 cit. an sich 
genommen in keiner Hinsicht die Behauptung des Verfassers, 
Ulpian könne unmöglich das i n h a l t l i c h ausgesagt haben, was 
im Fragmente steht, zu erhärten imstande ist. Nicht ein einziger 
Beweis hierfür ist von ihm erbracht. Der scheinbare Wider-
spruch zwischen Ulpian und Gajus in bezug auf die res a duobus 
simul emta ist tatsächlich nicht vorhanden, die prinzipielle Über-
einstimmung der Grundauffassung beider Juristen ist eine voll-
kommene. Alles übrige, was der Verfasser vorbringt, ist absolut 
unbeweisend und beruht zum Teil auf Missverständnis oder 
Flüchtigkeitsfehlern, wie die Berufung auf das fr. 52 pr. D. h. t., 
zum Teil auf dem unerschütterlichen Köhlerglauben Ein's an die 
zweifellose Synonymität gleichlautender Ausdrücke. 

Wir wenden uns nunmehr dem zweiten Fragmente zu, 
welches der Verfasser a. a. 0. berührt. Es ist das gleichfalls 
Ulpian entnommene fr. 32 D. h. t. : nam cum tractatu habito 
societas coita est, pro socio actio est, cum sine tractatu, in re 
ipsa et negotio communiter gestum videtur. 

1) Das Ausrufungszeichen stammt vom Verfasser. 
2) Vgl. Berger, о. c., p. 28. 

3 
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Die ganze Art und Weise, wie sich der Verfasser zum Frag-
mente stellt, ist mehr wie eigentümlich. Er beginnt damit, dass 
er ihm eine sehr grosse Bedeutung für das in Rede stehende 
Problem zuschreibt — (testo) molto importante1), und endet 
damit, dass es ihm gelungen sei a distruggere completamente 
il fr. 32, mit dem Zusätze : non cerchiamo di ricostruire il testo 
classico, ma accontentiamoci per ora del risultato negativo2). 
Man sollte erwarten, dass hiernach das Fragment völlig ausser 
Kurs gesetzt würde und mithin weder für die herrschende Mei-
nung noch für die Theorie des Verfassers in Anspruch genommen 
werden dürfte. Weit gefehlt. Der Verfasser beeilt sich, das 
negative Resultat durch einen sehr positiven Schluss zu ergänzen: 
probabile è che il giurista dicesse: „che non solo quando col 
consenso è costituita la società si dà l'actio pro socio, ma anche 
quando senza il consenso, re ipsa et negotio"3). 

Näher zugesehen besteht sein Hauptargunient im Hinweise 
darauf, dass der zweite Satz des Textes syntaktisch fehlerhaft 
gebaut sei: anche nella seconda parte si sottintende societas 
coita est, altrimenti rimane senza predicato. Il testo suonerebbe 
allora così : „nam cum tractatu habito societas coita est pro 
socio actio est; cum sine tractatu in re ipsa et negotio societas 
coita est, communiter gestum videtur" 4). Selbst wenn wir an-
nehmen wollten, dass im zweiten Satze das „re ipsa et negotio" 
nicht zum „sine tractatu", sondern als Correlat der „societas coita 
est" im ersten Satze zum „communiter gestum videtur" gehört, — so 
folgt daraus noch lange nicht, dass die Emendation des Verfassers 
eine sachgemässe und zudem die einzig mögliche ist. Sie ist 
nur aus seinem vorgefassten Standpunkt zu erklären und trägt 
in das Fragment einen ihm ganz fremden Sinn hinein. Soll 
schon zu Emendation gegriffen werden, so könnte nur „conjunctio 
fit" oder eine ähnliche Wendung als Einschiebsel nach „sine 
tractatu" in Frage kommen : es ist doch derselbe Ulpian, der wie 
im fr. 31 cit., so auch im vorliegenden Fragmente zu Worte kommt. 
Allerdings glaubt der Verfasser nachgewiesen zu haben, dass 
Ulpian im fr. cit. inhaltlich ganz was anderes gesagt haben 
müsse, als im Texte steht, aber wie es sich damit tatsächlich 

1) p . 117 . 

2) p . 1 2 1 . 

3) ib. p. 121, cf. p. 127 i. i. 
4) p . 118 . 
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verhält, haben wir schon gesehen. Was die weiteren Argumente 
des Verfassers betrifft, so bestehen sie darin, dass im zweiten 
Satze ausser dem syntaktischen auch ein logischer Fehler stecke, 
perchè non è detto quale azione spetta in questo caso in antitesi 
all' actio pro socio1). Ja, das hängt doch ganz von der 
Natur des re begründeten Rechtsverhältnisses und des betref-
fenden, neben der res erwähnten negotium ab, welches letztere 
der Verfasser auf Grund seines Einschiebsels ohne weiteres 
als societas bezeichnet. Hierüber ist kein weiteres Wort 
zu verlieren. Ferner beruft er sich mit Hinweis auf den Aus-
druck tractatus darauf, dass il testo è guasto. Dies ist durchaus 
nicht neu und sicher zuzugeben, aber doch kein Beweis für seine 
eigene Theorie. Charakteristisch ist, wie er sich hierbei mit 
dem von ihm selbst erwähnten Hinweis darauf, dass in den 
Basiliken dieser Ausdruck durch ανναίρεαις — consensus — wieder-
gegeben wird, abfindet. Einerseits besteht er darauf, dass dieser 
Ausdruck von den Kompilatoren a. a. 0. evidentemente im Sinne 
von Vorverhandlungen gebraucht werde, und zwar versteht er 
dies so, dass solche Vorverhandlungen von ihnen als notwendiges 
Requisit der societas betrachtet wurden, woran er triumphierend 
die Frage knüpft: ma è questo concorde coi principi romani circa i 
contratti consensuali, dove invece deve bastare qualsiasi modo 
di manifestazione della volontà, e dove in nessun altro contratto 
si è richiesto come requisito un „tractatus" ?2) Sollten die Kompi-
latoren über diesen Punkt wirklich im unklaren gewesen sein? 
Es hätte genügt einen Blick auf den § 2 i. f. J. III 13 und den 
Institutionentitel de societate III, 25 zu werfen, wo der rein 
konsensuale Charakter der societas in der allerbestimmtesten 
Weise von den Kompilatoren unterstrichen wird, um den Ver-
fasser von seinem etwas übereilten Schlüsse abzuhalten. Andrer-
seits quittiert er die Wiedergabe des Ausdrucks tractatus in den 
Basiliken mit dem ironischen Ausruf: così avremmo l'antitesi 
della societas consensu e citra consensum3), als sei die Sache 
damit endgültig erledigt und die Antithese zweifellos als Mach-
werk der Kompilatoren blossgelegt. 

Zum Schlüsse sucht Ein einen neuen Widerspruch mit an-
deren Quellenstellen zu konstruiren. In dieser Beziehung weist 

1) p. 118. 
2) ib. p. 118. Vgl. p. 126, wo er auf die Frage zurückkommt. 
3) p. 119. 

3* 
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er auf das schon früher genügend beleuchtete Modestinfr. 4 pr. 
D. 17, 2 hin, welches er in der verstümmelten Form: societatem 
coire et re . . . . posse non dubium est wiedergibt.— Ferner be-
ruft er sich auf das Paulusfr. 65 § 13 D. 17, 2, laut welchem 
societas e communiter gestio sono appaiati. Das Fragment lautet : 
si post distractam societatem aliquod in rem communem impen-
dent socius actione pro socio id non consequitur, quia non est 
verum pro socio communiterve id gestum esse, sed communi 
dividundo judicio hujus quoque rei ratio habebitur; nam etsi 
distracta esset societas, nihilominus divisio rerum superest. 
Die Annahme Beseler's, das „communiterve" sei interpoliert, 
weist der Verfasser mit der Begründung zurück, che la tendenza 
della compilazione è di staccare il „communiter gestio" dalla 
societas, non di avvicinarlo. . . Più probabile è che i compilatori 
abbiano dimenticato di cancellare in questo testo „communiterve", 
come spesso accadeva. Eigene Hypothese als Beweis, Vergess-
lichkeit der Kompilatoren als ultimum refugium ! Der Verfasser 
kann aber doch nicht umhin, eine Erklärung dafür abzugeben, wie 
es denn komme, dass die actio pro socio im gegebenen Falle post 
distractam societatem als unzulässig bezeichnet werde. Er tut 
das auf folgende merkwürdige Weise1). Einmal handle es 
sich im gegebenen Falle nur um Ersatz von Auslagen, die der 
frühere Gesellschafter und fortdauernde Miteigentümer an der 
noch nicht geteilten gemeinsamen Sache nach Aufhebung der 
Gesellschaft und erfolgter Liquidation aller früheren persönlichen 
Ansprüche vorgenommen hatte. Ein solches Vorgehen seiner-
seits nach Auflösung der Gesellschaft setze ein Handeln contro 
l'esplicito volere degli altri voraus ; unter diesen Umständen 
könne natürlich die Weigerung der übrigen früheren Gesell-
schafter ihm diese nachträglich gemachten Auslagen zu ersetzen 
nicht als un comportamento doloso, che si richiede per poter 
agire coll' actio pro socio, angesehen werden. Der Verfasser 
übersieht hierbei den kleinen Umstand, dass die Frage des Vor-
liegens eines dolus auch vom Standpunkte des klassischen Rechts, 
wie immer man seine Stellung zur dolus und culpa-Haftung 
ansehen will, eine reine Tatfrage ist, die erst im Laufe des Pro-
zesses entschieden werden kann, eine Dolus-Präsumtion aber, 

1) p. 120 A. 2. Auf die fr. 39. 45—51. D. 17, 2, die im gegebenen Zusam-
menhange ohne weitere Erläuterungen herangezogen werden, kommen wir im 
Abschnitt V zu sprechen. 
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auf die die Erklärung- Ein's hinausläuft, nach allgemeinen Grund-
sätzen einfach ausgeschlossen ist. Kurz gesagt : das fr. 65 § 13 
cit. bezeugt in der Kernfrage zweierlei: volle Ubereinstimmung 
des Paulus mit Ulpian, vollen Widerspruch zur allgemeinen Auf-
fassung des Verfassers. 

Kehren wir nach dieser notgedrungenen Abschweifung zum 
fr. 32 cit. zurück, so bleibt uns nur übrig, die volle i n h a l t -
l i c h e Übereinstimmung desselben mit dem im fr. 31 cit. Ge-
sagten zu konstatieren. Nicht ein einziger der vom Verfasser 
angeführten Beweise für das Gegenteil kann auch nur halbwegs 
für stichhaltig befunden werden. 

Wir wenden uns nunmehr dem fr. 33 D. 17, 2 zu, welches 
von den Kompilatoren gewissermassen als Fortsetzung des im 
fr. 32 cit. Gesagten eingefügt ist, indem es mit einem Nach-
satze beginnt. Es ist gleichfalls dem Ulpian entnommen und 
lautet : ut in conductionibus publicorum item in emtionibus. Nam 
qui nolunt inter se contendere, soient per nuntium rem emere 
in commune, quod a societate longe remotum est. [Et ideo so-
cietate sine tutorie auctoritate coita pupillus non tenetur, atta-
men communiter gesto tenetur.] Bei der Interpretation des 
Fragmentes ist vor allem im Auge zu behalten, dass es von 
den Kompilatoren in arger Weise zerstückelt worden ist. Dass 
es auch im Sinne Ulpians als unmittelbare Fortsetzung der im 
fr. 32 vorhergeschickten allgemeinen Äusserung aufgefasst wer-
den könnte, ist ausgeschlossen, wenn berücksichtigt wird, dass 
beide Fragmente zwei ganz verschiedenen Büchern seines Edikts-
kommentars entnommen sind, das fr. 32 cit. dem 2ten Buche, das 
fr. 33 dem 30ten Buche. Der verbindende Allgemeingedanke, 
der im Anfangssatze gestanden haben muss, ist offenbar von 
den Kompilatoren als überflüssig gestrichen. Auch im übrigen 
weist das Fragment starke Kürzungen auf: der Übergang von ut 
in conductionibus publicorum item in emtionibus zu dem rem 
emere in commune erscheint, wie im weiteren ausgeführt wer-
den soll, ganz unvermittelt. Die Rolle des nuntius, welchen 
Ausdruck Mitteis, im Anschluss an Schlossmann, worauf der 
Verfasser hinweist *), durch manceps ersetzt, bleibt unklar. 
Endlich ist der (eingeklammerte) Schlusssatz des Fragmentes 
wahrscheinlich, wie Beseler will, überhaupt interpoliert und 

1) p . 121 A . 2. 
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steht jedenfalls, wie Ein richtig bemerkt
х

), ausser allem Zusam-
menhange mit dem unmittelbar Vorhergehenden. 

Inhaltlich ist ein Doppeltes denkbar. Im Fragment werden 
conductiones publicorum und emtiones unterschieden. Die vor-
herrschende Ansicht, der auch der Verfasser mit Berufung auf 
Mitteis zustimmt

2

), geht davon aus, dass das Fragment aus-
schliesslich von Verpachtung staatlicher Einkünfte, sei es aus 
Zollgefällen, aus staatlichen Bergwerks- und sonstigen Unter-
nehmungen, oder aus staatlichen Domänen, redet. Worauf be-
ziehen sich in solchem Falle die emtiones? Es kann wohl kaum 
einem Zweifel unterliegen, dass es sich um conductio perpetua 
von staatlichen Domänen handeln müsste, — ein Verhältnis, 
bei dem die Natur des betreffenden Begründungsaktes zur Zeit 
der klassischen Juristen kontrovers war, bis Kaiser Zeno die 
Streitfrage (1. 1 Cod. 4, 66) in dem Sinne entschied, dass dies-
falls ein selbständiger Kontrakt vorliege. Ulpian würde dann — 
im Gegensatze zu Gaj. I. III, 145 — als Anhänger der Kaufnatur 
des betreffenden Kontraktes anzusehen sein, was j a an sich voll-
kommen möglich ist. Zugleich würde von dem entwickelten 
Standpunkte aus durchaus anzunehmen sein, dass der Ausdruck 
„nuntius" an Stelle des klassischen „manceps" ins Fragment 
hineininterpoliert worden ist. 

Indessen erweckt die ganze Auffassung erhebliche Zwei-
felsfragen. Weshalb haben die Kompilatoren, wenn Ulpian 
tatsächlich unter emtio die conductio perpetua von Staatsland 
gemeint hatte, diesen Ausdruck nicht durch einen für ihre Zeit 
mehr adäquaten Ausdruck ersetzt oder doch umschrieben? Wie 
kommt es, dass weiterhin im Fragmente von rem in commune 
emere im allgemeinen, ohne Hervorhebung dessen, dass es sich 
um staatliche Domänen handle, die Rede is t? Was soll der 
Hinweis auf solche Personen bedeuten, qui inter se contendere 
nolunt und aus diesem Grunde häufig sich einer Mittelsperson 
beim Ankaufe der Sache bedienen, da doch die Zuziehung des 
manceps nicht allein vom blossen guten Willen der Publikanen-
sozietäre abhing? 

Alle diese Zweifel erledigen sich, wenn angenommen wird, 
dass Ulpian in der ursprünglichen, von den Kompilatoren bis zur 
Unkenntlichkeit verkürzten Fassung bei der Erwähnung der 

1) ib. p. 121 Α.. 3. 
2) ib. p. 121 im Text. 
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emtiones im Gegensatze zu den conductiones publicorum nicht 
den Erwerb dinglichen Erbpachtungsrechts an staatlichen Domänen 
im Auge hatte, sondern an den vorkommendenfalls vom Fiskus 
ausgeübten und auch im Privatverkehr verbreiteten Verkauf 
aller Art von Sachen im Wege der Versteigerung gedacht hat. 
Dann erklärt sich ungezwungen sowohl der Hinweis auf das nolle 
inter se contendere als Wunsch sich nicht zu überbieten wie 
auch die Erwähnung der Mittelsperson, wobei der Manceps 
selbstverständlich nicht in Frage kommt, — als auch der fernere 
Hinweis darauf, dass ein derartiges rem emere in commune a 
societate longe remotum est, da die kauflustigen Bieter hierdurch 
noch lange kein Sozietätsverhältnis weder untereinander noch 
in bezug auf die zu erwerbende Sache zu begründen brauchen. 

Dem Gesagten widerspricht auch nicht die Zusammenstellung 
der conductiones publicorum mit den erwähnten emtiones bei 
Ulpian. Einerseits konnte es ihm ziemlich naheliegend erschei-
nen, in Verbindung mit den conductiones publicorum, bei denen 
die Lizitation eine wichtige Rolle spielte, die Versteigerung als 
solche zu erwähnen. Andrerseits steht die Zusammenstellung 
beider Fälle des commune agere in vollem Einklänge mit dem 
allgemeinen Gedankengange Ulpians, wie er in den beiden vor-
hergehenden fr. fr. 31—32 cit. zutage tritt. Das tertium com-
parationis besteht in folgendem: sowenig das durch conductio 
publicorum begründete Pachtverhältnis zwischen Fiskus und 
Publikanensozietät ein Sozietätsverhältnis zwischen den beiden 
Seiten· hervorruft, sowenig entsteht ein solches hinsichtlich der 
erworbenen Sache bei Lizitationskauf zwischen mehreren Bietern, 
die sich einer Mittelsperson bedienen, da sich der animus oder 
die affectio societatis aus der blossen Tatsache eines derartig 
vollzogenen Kaufes nicht erschliessen lässt1). 

Der Verfasser, der auf dem Standpunkte steht, es handle 
sich bei dem rem emere in commune um einen speziellen Fall 

1) Beiläufig bemerkt, wird hierdurch auch die Ansicht von Mitteis, Rom. 
Privatrecht S. 408, hinfällig, der auf Grund des fr. 33 cit. auf den verfehlten 
Gedanken gekommen ist, ein sonst nirgends in den Quellen bei Staatspachtungen 
vorkommendes Institut — das conducere in commune — zu konstruieren, bei welchem 
„eben gemeinschaftliche, aber nicht gesellschaftliche Pachtung vorausgesetzt ist", 
mithin „die auf gemeinschaftlichen Betrieb gerichtete Absicht als fehlend gedacht" 
sein muss. Mitteis übersieht in diesem Falle, dass das von Ulpian erwähnte 
rem emere in commune an sich ausser Beziehung zur conductio publicorum 
steht und nicht etwa eine Abart der letzteren ist. 
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von Staatspachtung, springt mit dem Fragmente höchst streng 
um. Er stellt zunächst fest : in ogni modo siamo fuori del campo 
del condominio

 х

). Das genügt allein schon, um dem Verfasser 
die Frage vorzulegen : in welchem Sinne kann das Fragment als 
Beleg für die Theorie des Verfassers dienen, wenn von Miteigen-
tum in ihm überhaupt nicht die Rede is t? Es stellt sich jedoch 
heraus, dass solches doch möglich is t : das fr. 33 verstösst näm-
lich nach der Ansicht des Verfassers contro il senso commune 
und sagt un assurdo aus. Wie könnte der Jurist gesagt haben: 
rem emere in commune . . . a societate longe remotum est. 
Gesetzt den Fall, dass Ein damit Recht hätte, so wäre dies doch 
auch kein sehr überzeugender Beweis für die Richtigkeit seiner 
Grundthese. Wie sieht es aber erst mit der Begründung dieser 
Behauptung aus ? Er sagt : prima di tutto abbiamo qui lo scopo 
comune od interesse comune : nolle inter se contendere ; poi 
abbiamo comune la persona, che col consenso di tutti è incari-
cata di eseguire la compera comune2). Damit verschwimmt der 
Begriff des Gesellschaftsvertrages als selbständiger Vertragsart, 
und mehr noch — der allgemeine Begriff des juristischen Ver-
trages vollkommen. Wenn das nolle inter se contendere im 
Sinne des Verfassers verstanden werden soll, so lässt sich das 
schliesslich von jedem Vertrage sagen: wenn die Parteien 
miteinander streiten wollten, würden sie doch wohl keinen 
Vertrag abschliessen. Zudem geht das Nichtstreitenwollen dem 
Abschlüsse des Vertrages voraus und kann höchstens als Motiv 
zum Abschlüsse desselben eine gewisse Rolle spielen: oder*sollte 
schon eine entsprechende Abmachung ein Gesellschaftsverhältnis 
sui generis begründen? sie hat doch an sich noch gar keine 
juristische Bedeutung ! Ebenso lässt sich fragen : liegt schon in 
der Wahl einer Mittelsperson, die den betreffenden Vertrag 
abschliessen soll, die Herstellung eines Gesellschaftsverhältnisses 
zwischen den Interessenten, unabhängig von der Natur des ab-
zuschliessenden Vertrages? Fällt denn die Absicht der Parteien 
gemeinsam einen Vertrag abzuschliessen, der an sich, wie der 
Kauf, selbständige Bedeutung besitzt, notwendig mit der Absicht 
zusammen hierdurch ein Gesellschaftsverhältnis an dem Kauf-
objekt einzugehen? Hinzuzufügen ist, dass sonstige Beweise 

1) p. 121. Das hindert ihn übrigens nicht, auf p. 123 im gegebenen Falle 
von condominio della cosa comperata zu sprechen. 

2) p. 122. 
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vom Verfasser zur Erhärtung seiner mehr wie sonderbaren 
Behauptung nicht vorgebracht werden. 

Es bleibt nur übrig festzustellen, dass auch im gegebenen 
Falle kein einziger Beweis dafür vorgebracht ist, dass Ulpian in-
haltlich das Entgegengesetzte von dem, was im fr. 33 cit. steht, 
gesagt haben müsse. 

Es bleibt uns noch übrig das letzte Fragment, welches der 
Verfasset a. a. 0. betrachtet, zu prüfen. Es ist das Gajusfr. 34 
D. 17, 2, welches Ein in folgender verstümmelter Form wieder-, 
gibtx) : Quibus casibus . . . non societatis judicio locus est, s e d . . . 
familiae erciscundae . . . communi dividundo. Der vollständige 
Text lautet: Quibus casibus, si quid forte unus in eam rem 
impendent sive fructus mercedesve uhus perceperit vel deterio-
rem fecerit rem, non societatis judicio locus est, sed inter cohere-
des quidem familiae herciscendae judicio agitur, inter ceteros 
communi dividundo, inter eos quoque, quibus hereditario jure 
communis res est, posse et communi dividundo agi. 

Wie aus der Vergleichung des verstümmelten Textes mit dem 
vollständigen hervorgeht, hat der Verfasser den ganzen materiell-
rechtlichen Inhalt des Fragmentes mit Einschluss des klaren 
Hinweises, dass als Subjekte Miterben und Miteigentümer in 
Frage kommen, sorgfältig ausgemerzt und bloss die drei Klagen 
stehen lassen. Im übrigen begnügt er sich mit zwei einander 
ausschliessenden Sätzen: il fr. 34 (da Gajo 10 Ed. prov.) dà la 
sanzione della communiter gestio, und etwas weiter : il frammento 
resta in aria perchè non sappiamo in quali casi trova applicazione 
la decisione contenuta in essa. Dazu kommt zusätzlich folgende 
Sentenz2): in ogni modo l'esclusione dell'actio pro socio sembra 
molto recisa e imperativa, was von ihm offenbar als höchst ver-
dächtig angesehen wird. 

Das ist alles, was der Verfasser über das Fragment zu 
sagen weiss. Das Fragment steht in vollem Einklang mit den 
übrigen drei Fragmenten. Es ergänzt in sinngemässer Weise 
den sog. „logischen Fehler" des fr. 32 cit. (S. oben S. 35.) 

Nach Erledigung der dargestellten Einzelanalyse der fr. fr. 
31—34 cit. geht der Verfasser zum Schluss zu einer zusammen-

1) p. 122. 
2) p. 123. 
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fassenden Betrachtung derselben über, mit welcher die Darlegung 
seiner Hypothese über die angebliche Reform des Institutes der 
klassischen societas seitens der Kompilatoren verflochten wird. 
Hierbei wird zum Teil früher Gesagtes von ihm wiederholt, zum 
Teil werden einzelne neue Erwägungen vorgebracht. 

Der Verfasser beginnt mit der Behauptung, che questi 
quattro testi stanno uno dietro all' altro e formano la sede 
della „communio incidens" del Digesto ; . . . in nessun altro 
testo si sente tanta preoccupazione e tanta insistenza nel separare 
la societas dalla communio e dal communiter gestumx). Diese 
sonderbare Behauptung ist nur als Ausläufer seiner eigenen 
Hypothese verständlich, steht und fällt mit dieser: selbständige 
Beweiskraft kann sie nicht beanspruchen. Der Gedankengang 
Ein's, der von ihm nicht genauer dargelegt wird, ist offenbar 
folgender : zur Zeit der klassischen Jurisprudenz spielte die 
communio incidens als solche in Beziehung auf die Gemein-
schaft aus Miteigentum überhaupt keine Rolle, da diese Gemein-
schaft als Abart der societas — als societas re — aufgefasst 
wurde und daher in den Kommentaren der klassischen Juristen 
in engster Verbindung mit der societas re beziehungsweise der 
actio pro socio behandelt wurde. Vom Standpunkt der Kompila-
toren kam alles darauf an, diese Verbindung zu zerstören, und zu die-
sem Zwecke nahmen sie sich mit besonderem Eifer der vorliegenden 
Fragmente an, in denen in allgemeiner Weise von der societas re 
als Abart des allgemeinen Begriffes der societas in spezieller An-
wendung auf die Zulässigkeit der actio pro socio zwischen Mit-
eigentümern die Rede war, arbeiteten dieselben gründlich 
um, trugen den prinzipiellen Gegensatz zwischen societas und com-
munio durch Umtaufung der societas re in communio, communi-
ter gestum und ähnliche Wendungen in die klassischen Quellen 
hinein, unterstrichen den von ihnen neu erfundenen Gegensatz 
durch Einschiebung des animus societatis in den Begriff der 
societas, sowie durch Einfügung der actio communi dividundo 
in das fr. 34 cit., dank welchen Manipulationen die angezogenen 
Quellenstellen zur sedes materiae ihrer neuentdeckten communio 
incidens umgewandelt wurden. Der Verfasser legt sich dabei 
nicht einmal die naheliegende Frage vor, wie die Kompilatoren 
bei derartiger Einstellung auf den Gedanken kommen konnten, 

1) p, 123. 
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diese ihre neue Weisheit, welche für sie nach der Darstellung 
des Verfassers gewissermassen eine Herzenssache war, bei der 
doch erst von ihnen vorgenommenen Zusammenstellung und 
Verteilung der Fragmente unter die betreffenden Digestentitel 
in den fernliegenden Titel pro socio 17, 2 und nicht in den tat-
sächlich die sedes materiae der ausserkontraktlichen Gemein-
schaft aus Miteigentum und sonstigen dinglichen Rechten bilden-
den Titel communi dividundo 10, 3 zu verlegen, wo unter die-
sem Gesichtspunkt die Mahnung an die Nichtanwendbarkeit 
der actio pro socio bei ausserkontraktlicher Gemeinschaft viel 
näher gelegen hätte. Sollte etwa auch in diesem Falle die Erinne-
rungsschwäche und die vor Absurditäten nicht zurückschreckende 
Geistesstumpfheit der Kompilatoren, die ihnen bei jeder Gelegen-
heit vom Verfasser ohne Schwanken zugeschrieben wird, ihre 
fatale Rolle gespielt haben? Wie stimmt andrerseits seine Be-
hauptung, dass an keiner anderen Stelle der Digesten der Gegen-
satz zwischen societas consensu und re einen so schroffen Aus-
druck gefunden habe wie in den besagten Fragmenten, zu 
dem Gajusfr. 2. pr. D. 10, 3, welches der Verfasser selbst als 
echt ansieht ? 

An zweiter Stelle weist der Verfasser auf eine schwer-
wiegende Lücke (una grave lacuna) hin, die sich aus der Zusam-
menstellung der fr. fr. 31—34 cit. ergebe, falls die actio pro 
socio, wie die fr. fr. 32—33 cit. besagen, als nicht zulässig gelten 
müsste2). Hierzu ist zu bemerken: die von Ein aufgewor-
fene Lückenfrage kann nicht summarisch bei Gelegenheit der 
Betrachtung der angeführten Fragmente und insbesondere des 
fr. 33 cit., sondern nur in allgemeinem Zusammenhange behandelt 
werden. Wir kommen darauf in unserem nächsten Abschnitt 
zurück, wo das vom Verfasser zusammengetragene Material 
systematischer Betrachtung unterworfen wird. 

An letzter Stelle sucht der Verfasser nachzuweisen, dass 
aus der Zusammenstellung der fr. fr. 31—34 cit. in der Fassung, 
in welcher sie in die Digesten aufgenommen sind, sich unmög-
liche Schlussfolgerungen und innere Widersprüche ergeben, 
welche nur durch radikale Eingriffe der Kompilatoren zu erklä-

1) p. 116: ma siccome il testo (sc. fr. 2. pr. D. 10, 3) è esteriormente 
senza difetti, non possiamo subito dichiararlo interpolato. 

2) p . 123. 
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ren seien
1

). — So müsste vor allem ein Überblick über die im 
fr. 31 cit. angeführten Beispiele von communio, die eine mehr 
oder weniger erschöpfende Aufzählung der hierbei denkbaren 
Fälle von Erwerb einer Sache zu Miteigentum enthielten, zum 
Schlüsse führen, che nessuno dei modi per cui cosa è fatta 
comune tra più persone è sufficiente per averla società, was Ulpian 
offenbar unmöglich gesagt haben könne. Dies erscheint aber nur 
dann unmöglich, wenn Ulpian von vornherein als eingeschworener 
Anhänger der Theorie des Verfassers angesehen wird, — sonst 
konnte er sich inhaltlich gar nicht anders äussern, als was das· 
Fragment besagt : gleichzeitiger Erwerb von Miteigentum an einer 
Sache genügt nicht zum Zustandekommen einer Gesellschaft. 
Damit wird die Möglichkeit Miteigentum auch auf gesellschafts-
rechtlicher Grundlage zu erwerben durchaus nicht ausgeschlos-
sen. — Im weiteren Verlaufe behauptet der Verfasser, aus der 
Zusammenstellung der Worte des fr. 31 cit.: „nee sufficit rem 
esse communem nisi societas intervenit" mit den Worten : 
„communiter res agi potest etiam citra societatem" müsse man 
zu dem unmöglichen Schlüsse kommen che anche con gli accordi 
dei condomini circa la gestione comune la comunione non acquista 
la qualità della societas. Denn — sagt er — communiter agi si-
gnifica evidentemente la gestione comune, also gemeinsame Ver-
waltung und Ausnutzung der betreffenden Sache. Ein übersieht 
hierbei, dass die Ausdrücke communiter agi und communiter 
gestum (welcher Ausdruck sich im fr. 32 cit. findet) in diesem 
Falle, wie auch sonst mehrfach in den Quellen2), zur Bezeichnung 
von Handlungen dienen, welche für das Zustandekommen des 
betreffenden Rechtsverhältnisses erforderlich sind (Geschäftsab-
schluss, Annahme von Schenkung, Nichtablehnung eines legatum 
etc.). Nur diesen Sinn kann das communiter agi, wie sich aus 
dem gegebenen Zusammenhange ergibt, hier haben. — Daneben 
verweist Ein auf den angeblichen Widerspruch, der in dieser 
Hinsicht zwischen dem fr. 31 cit. und dem darauf folgenden 
fr. 32 cit. bestehe, quando la (sc. 1. 32 cit.) integriamo col predicato 
„societas coita est" (im zweiten Satze des angezogenen Fragmentes). 
Hierüber ist das Nötige von uns früher (s. oben S. 34) gesagt 
worden. Anderseits dient ihm dasselbe Fragment als Beleg 

1) p . 125 . 

2) Vgl. Heumann-Seckel, Handlexikon zu den Quellen des R. R. 9, s. v. 
agere-gerere. 
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für seine abschliessende Behauptung, dass da questi testi risul-
terebbe che la societas su una causa può esservi soltanto, quando 
la societas esisteva già prima di diventar cosa comune tra i soci, 
e questa societas deve esser1 costituita „tractatu habito", 
cioè con esplicita dichiarazione della volontà diretta a 
costituire la „società", e come spiegano i giuristi bizantini, 
dopo lunga meditazione e trattative1). Kostbar ist hier der 
Hinweis auf die kindlichen Ausführungen der Basiliken-Scholi-
asten, für welche die Kompilatoren zur Zeit Justinians doch nicht 
verantwortlich gemacht werden können. Richtig ist nur soviel, 
dass ein klassischer Jurist sich nicht so ausgedrückt haben 
würde, wie es die erwähnten Scholiasten tun. Das hat aber mit 
der Sache an sich nichts zu schaffen. Denn dass von Vorverhand-
lungen vor Abschluss eines Gesellschaftsvertrages überhaupt 
keine Rede sein könne oder dass solche Vorverhandlungen sich 
immer mit Blitzesschnelle abwickeln müssten, will wohl der Ver-
fasser selbst nicht behaupten. Im übrigen ist sein Schluss, wie 
eben ausgeführt worden ist, ein auf reinem Missverständnis 
beruhender Trugschluss. 

Hiermit ist das ganze Fundament blossgelegt, welches die 
Behauptung des Verfassers tragen soll: Ulpian müsse in den 
fr. fr. 31—33 D. 17, 2 das Umgekehrte von dem gesagt haben, 
als was in diesen Fragmenten steht2). Nicht ein Stein ist 
auf dem anderen geblieben. 

V. 

Es bleibt uns zum Schlüsse übrig, eine Reihe von Texten 
zu untersuchen, in denen nach der Ansicht des Verfassers die 
actio pro socio entweder ausdrücklich unter Miteigentümern als 
solchen, unabhängig davon, ob das Miteigentum auf Grund eines 
Gesellschaftsvertrages oder ex alia causa entstanden ist, zuge-
lassen wird, — oder aus denen sich ergeben soll, dass bei ent-
gegengesetzter Annahme im klassischen Rechte in einer ganzen 
Reihe von Fällen blosse Miteigentümer als solche wegen Mangels 
einer anderen Klage zum mindesten manente communione in 
ihren gegenseitigen persönlichen Beziehungen schutzlos geblieben 
wären. 

1) p. 126. Die betreffenden Ausführungen der Basiliken-Scholiasten sind 
auf S. 119 A. 1 abgedruckt. 

2) p. 126 i. f., p. 127 i. i. 
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Der Verfasser behandelt diese Frage an zwei verschiedenen 
Stellen*). Er unterscheidet drei Serien von Fragmenten : erstens 
solche, in denen die actio pro socio neben anderen Klagen, die 
zwischen Miteigentümern erwähnt werden, vorkommt ; zweitens 
solche, in denen die actio pro socio in der einen oder anderen 
Beziehung speziell neben der actio communi dividundo Erwäh-
nung findet ; drittens solche, in denen diese beiden Klagen ganz 
speziell in Hinsicht auf verschiedene persönliche Ansprüche 
zwischen Miteigentümern aufgeführt werden. 

Bevor wir auf die einzelnen in Betracht kommenden Quellen-
stellen eingehen, mögen einige Bemerkungen allgemeiner Art in 
bezug auf die vorliegende Frage vorausgeschickt werden. 

Die Frage über den Geltungsbereich der actio pro socio steht 
an sich als Frage rein praktischer Natur in keiner direkten Bezieh-
ung zu der Frage, welchen Standpunkt die klassischen römischen 
Juristen hinsichtlich der allgemeinen Konstruktion der societas 
einnahmen. Reine Konstruktionsfragen spielten bei ihnen über-
haupt eine geringe Rolle, — praktische Motive standen für sie 
an erster Stelle. Dass die vom Verfasser versuchte Rekonstruktion 
der klassischen Societas ein mit unzulänglichen Mitteln unter-
nommener Versuch geblieben ist, ist daher nicht ausreichend, 
um allein daraufhin mit Sicherheit behaupten zu können, die 
actio pro socio habe ausserhalb des Gebietes der gesellschafts-
rechtlichen Gemeinschaft keine Anwendung gefunden. Die Frage 
muss in concreto nachgeprüft werden. Immerhin müssen auch 
in dieser Beziehung gewisse allgemeine rationes dubitandi auf-
geworfen werden. 

Erstens einmal widerspricht die Ausdehnung einer typi-
schen Kontraktsklage auf ausserkontraktliche Rechtsverhältnisse 
dem ganzen, noch festgefügten Aktionensystem des klassischen 
römischen Rechts. Sodann musste der infamierende Charakter 
der actio pro socio ein schwerwiegendes Hindernis für eine 
solche Ausdehnung darbieten. Endlich spricht die sehr bestimmte 
Stellung, welche namentlich Ulpian im fr. 31 D. 17, 22) 

1) p. 84-92, p. 129—138. 
2) Der einleitende Satz : „ut sit pro socio actio societatem intercedere 

oportet" wird übrigens auch vom Verfasser als echt angesehen, indem er den 
Ausdruck societas hier in seinem Sinne versteht ; bloss der Nachsatz : nec enim 
sufficit et rei. und die ihm angefügten Beispiele werden von ihm bestritten. 
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und Gajus im fr. 2 pr. D. 10, 3 einnehmen, entschieden gegen 
eine solche Ausdehnung. 

Hinzu kommt noch, dass eine actio pro socio utilis, die 
letzten Endes allein in Frage kommen könnte, in den Quellen 
nirgends erwähnt wird, — im schroffen Gegensatze zur actio 
communi dividundo, bei der dies mehrfach der Fall ist Aber, 
wie gesagt, diese allgemeinen Erwägungen sind an sich nicht 
entscheidend. Es muss auf die Einzelentscheidungen der römischen 
Juristen eingegangen werden. 

1) An erster Stelle werden folgende eng verbundene Fragmente 
vom Verfasser angeführt2) : fr. 1 § 10 D. 9, 3: si plures in eodem 
coenaculo habitent unde dejectum est, in quemvis actio (sc. de 
effusis et dejectis) dabitur, — fr. 3 eod. : et quidem in solidum, sed 
si cum uno fuerit actum ceteri liberabuntur, — fr. 4 eod.: per-
ceptione non litiscontestatione, praestaturi partem damni societatis 
judicio vel utili actione ei qui solvit. 

Die Wahl der Fragmente kann nicht eben als sehr glück-
lich bezeichnet werden, wenn berücksichtigt wird, dass sie nicht 
von Miteigentums-, sondern von einfacher Wohnungsgemein-
schaft handeln. Darüber setzt sich der Verfasser mit der kurzen 
Bemerkung hinweg: coabitanti sono conseguentemente anche 
i condomini3), — als ob das immer der Fall sein müsste und Paulus 
gerade an einen solchen Fall gedacht hätte. — Im übrigen weist 
Ein darauf hin, dass im fr. 4 cit. neben den Worten „perceptione 
non" (was in diesem Falle nicht interessiert) die Worte „vel 
utili actione" interpoliert seien4). Er sagt in dieser Beziehung 
wörtlich : se l'utilis actio è interpolata, come ammettono alcuni, 
non rimane che la prima, d. h. die actio pro socio. Dass sein 
Gewährsmann Levy

 б

) auf dem entgegengesetzten Standpunkte 
steht und die Frage, welche Klagemittel zwischen Interessenten, 

Über den entsprechenden einleitenden Gajussatz spricht er sich, wie wir gesehen 
haben, überhaupt nicht aus. 

1) V. Berger, о. c. p. 29 sqq. 
2) p. 84. 
3) Übrigens spricht er, wie schon erwähnt worden ist, auch einfachen 

Mitbewohnern, zum mindesten soweit sie Mieter sind, wohlwollenderweise auf 
S. 124 А. 1 gleichfalls die actio pro socio zu, um sie nicht ohne Schutz zu 
lassen. 

4) p. 85 mit Hinweis auf Levy, Die Konkurrenz der Aktionen und Per-
sonen, I p. 286 (richtig p. 238) A. 6 und Bonfante, Istituzioni

8

 p. 377 n. 2. 
5) Bonfante a. a. О. berührt dieses Moment überhaupt nicht. 
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die nicht zugleich Gesellschafter sind, an Stelle der actio utilis 
in Betracht kommen müssten, in spezieller Anwendung auf 
contutores einer eingehenden Untersuchung unterwirft1), wird 
vom Verfasser nicht einmal angedeutet, geschweige denn 
näher betrachtet. Ebensowenig Berücksichtigung findet das ihn 
inhaltlich widerlegende Ulpianfr. 5 § 4 D. 9, 3, wo es in einem 
analogen Falle heisst : cum autem legis Aquiliae actione propter 
hoc (sc. effusa et dejecta) quis condemnatus est, merito qui ob 
hoc quod hospes vel quis alius de cenaculo dejecit, in factum 
dandam Labeo dicit adversus dejectorem, quod verum est. Plane 
si locaverit dejectori etiam ex locato habebit actionem2). Zum 
Schlüsse legt Ein an dieser Stelle sich selbst die Frage vor, wie 
es komme, dass im gegebenen Falle die Kompilatoren die actio 
communi dividundo mit Stillschweigen übergehen, während im 
allgemeinen die actio pro socio und comm. div. nebeneinander 
erwähnt werden3), ohne an den naheliegenden Einwand zu 
denken, was wohl die letztere Klage selbst vom Standpunkte 
seiner eigenen Theorie mit rein obligationsrechtlicher Wohnungs-
gemeinschaft zu tun haben könne. 

Das nächste Fragment, auf das sich der Verfasser im 
gegebenen Zusammenhange beruft, ist das Ulpianfr. 63 § 9 D. 17, 2 : 
si servo legatum sine libertate unus ex dominis reliquit, hoc ad 
solum socium pertinet. An tarnen pro socio judicio communicari 
debeat cum herede socii quaeritur. Et ait Julianus Sextum 
Pomponium referre Sabinum respondentem non communicari et 
posse hane sententiam defendi Julianus ait: non enim propter 
communionem hoc acquisitum est, sed ob suam partem, nec 
oportet id communicari, quod quis non propter societatem sed 
propter suam partem acquisierit. 

Der Verfasser4) weist darauf hin, dass erstens: dal contesto 
non si vede se lo schiavo è diventato comune con la volontà dei 
domini oppure è stato legato ecc. e non si vede in somma se 
esso è comune „cum societate aut sine societate", esprimen-
dosi coi termini del fr. 2 (pr.) D. 10, 3 ; sodann : essa (sc. actio 
pro socio) viene negata non perchè il socius-condomino sopra-

1) Levy, о. с. I p. 230 ff. 
2) Die unglückliche Fassung des Fragmentes hebt den allgemeinen Sinn 

desselben nicht auf. 
3) p. 85, 86. 
4) p. 86, 87, cf. p. 105 Α. 3 i. f. 
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vissuto e Г heres socii non fossero socii, ma soltanto perchè uno 
dei condomini non ha acquistato propter societatem, bensì propter 
partem suam. È lecito argomentare che nel caso contrario, cioè 
quando l'acquisto fosse avvenuto propter societatem o communi-
onem, l'erede del socio potrebbe agire con 1' actio pro socio per 
conseguire la comunicazione dell' acquisto. 

Es fällt nicht schwer nachzuweisen, dass sowohl der Aus-
gangspunkt, wie der Schluss des Verfassers etwas voreilig sind. 
Wir haben es im gegebenen Falle mit einem Responsum von 
Sabinus zu tun, welches den Anlass zur Betrachtung der übrigen 
Juristen — Pomponius, Julian und Ulpian— geboten hat. Aus 
dem ganzen Zusammenhange und der Art und Weise der Behand-
lung der aufgeworfenen konkreten Frage ergibt sich vor allem, 
dass sie nur auf dem Boden gesellschaftsrechlicher Gemeinschaft 
erwachsen konnte. 

Es handelt sich um Erwerb durch einen gemeinsamen Skla-
ven. In dieser Beziehung galten für Erwerb aus Gesellschaft und 
aus Miteigentum ganz verschiedene Grundsätze : im ersteren Falle 
kam das allgemeine Prinzip in Frage, welches in den fr. fr. 9—13 
D. 17, 2 (unter Ausschluss der societas omnium bonorum, deren 
Bestehen bekanntlich nicht präsumiert wurde — 1. 7 pr. D. 17, 2) 
seinen Ausdruck findet, in dem zweiten Falle das Prinzip, 
welches im fr. 5 pr. D. 45, 3 formuliert wird. Im Fragmente 
wird ausdrücklich nur auf das erste Prinzip Bezug genommen. — 
Seine Anwendung auf den Fall, wo ausser den zwei Gesellschaf-
tern, die Miteigentümer des Sklaven waren, welchem der ver-
storbene Miteigentümer aus seinem Vermögen ein Jegatum sine 
libertate hinterlassen hatte, noch andere Gesellschafter in Frage 
kamen, die nicht zugleich Miteigentümer des Sklaven waren, 
erledigt sich einfach: hoc (sc. legatum) ad solum socium per-
tinet. Die Frage wird jedoch verwickelter, wenn der Erbe des 
verstorbenen Gesellschafters Ansprüche auf Herausgabe seines 
Teils am Legat erhebt : als successor in universum jus defuncti 
kann er in dieser Beziehung offenbar keinen Anspruch aus An-
lass der Liquidation des Vermögens der früheren Gesellschaft, 
die durch den Tod seines Erblassers der Auflösung verfiel, er-
heben ; — kann er es aber nicht in seiner Eigenschaft als Mit-
eigentümer des Sklaven eventuell mittels actio pro socio tun? 
Dies war die Frage, die Sabinus als respondierender Jurist vor-
gelegt bekam und in kürzester Form, da Responsen bekanntlich 

4 
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nicht näher motiviert zu werden brauchten, in verneinendem Sinne 
beantwortete. In derartigen Fällen musste natürlich immer 
neben der prozessualtechnischen Seite, — um welche Klageformel 
es sich handeln könnte, — und zwar an erster Stelle die mate-
riellrechtliche Grundlage des Anspruchs berücksichtigt werden. 
War eine solche nicht vorhanden, so fiel die prozessualische 
Frage von selbst fort und brauchte nicht besonders erörtert zu 
werden. Im Hinblick hierauf sahen sich weder Sabinus noch die 
späteren Juristen, die den interessanten Fall in Betracht nahmen, 
gemüssigt auf diese prozessualische Seite näher einzugehen. Aus 
der blossen Erwähnung des societatis judicium lassen sich mit-
hin überhaupt keine Schlüsse hinsichtlich der Zuständigkeit die-
ser Klage zwischen blossen Miteigentümern ziehen. Damit kom-
men alle Künsteleien des Verfassers in Fortfall : auch dies Frag-
ment ist in keiner Richtung geeignet seine Auffassung zu stützen. 

Ein drittes Fragment ist das von Ulpian zitierte Papinianfr. 
52 § 10 D. 17, 2: socius, qui cessantis cessantiumve portiones insulae 
restituent, quamvis et sortem cum certis usuris intra quattuor 
menses postquam opus refectum erit recipere potest exigendo-
que privilegio utetur aut deinceps propriam rem habebit, [potest 
tarnen pro socio agere ad hoc ut consequatur quod sua interest. 
Finge enim malle eum suum consequi quam dominium insulae]. 
Oratio enim Divi Marci idcirco quattuor mensibus finit certas 
usuras, quia post quattuor menses dominium dedit. 

Dass das vorliegende Fragment von den Kompilatoren ver-
schiedentlich einer Retusche unterworfen worden ist, ist zwei-
fellos Am weitesten geht Pringsheim, der unter anderem den 
ganzen eingeklammerten Absatz als interpoliert ansieht. Der 
Verfasser wendet sich gegen diese letztere Behauptung, — nella 
sostanza io non vedo perchè la decisione non possa esser clas-
sica. Dies erscheint von seinem Standpunkt aus sehr verständ-
lich, wenn berücksichtigt wird, dass bei Weglassung des streitigen 
Absatzes seine Berufung auf das vorliegende Fragment einfach 
gegenstandslos wird. Seine eigene Interpretation des Fragmentes 
geht von folgenden Voraussetzungen aus2). Einerseits sei es 
undenkbar, dass nach Ablauf der viermonatlichen Frist das 
Eigentum am restaurierten Gebäude automatisch auf den Mit-
eigentümer übergehe, ohne dass er das Recht hätte hierauf zu 

1) S. die Literaturnachweise beim Verfasser, p. 88 A. 1. 
2) p. 89. 
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verzichten preferendo ottenere le sue spese anche dopo la scadenza 
del termine di quattro mesi. Unter dieser Voraussetzung sei 
das angefochtene Wort „malle", welches è sempre un verbo 
latino, durchaus am Platze. Anderseits lasse die Pringsheimsche 
Auffassung, selbst angenommen dass sie richtig sei, die Frage 
offen: con quale azione il condomino può agire contro gli altri 
entro quattro mesi nel caso che i condomini non avessero conchiuso 
la „societas", falls die actio pro socio nicht anwendbar sein sollte. 
Bs bleibe dann nur die actio communi dividundo übrig. Da 
aber diese Klage im klassischen Rechte manente communione 
nicht anstellbar war, so ergebe sich bloss il mezzo mastodontico 
di chieder la divisione dell' insula. Ma — fügt Ein hinzu — 
nessuno può costringere il giudice ad aggiudicare la casa al con-
domino che aveva fatto il restauro di essa. Das hätte unter Um-
ständen die grössten Schwierigkeiten im Gefolge haben müssen. 
Auch von diesem Standpunkte bleibe nur eine Annahme nach : 
die Zulässigkeit der actio pro socio auch unter blossen Miteigen-
tümern. Der wahre Sinn des Fragmentes würde dementsprechend 
folgender sein : innerhalb von vier Monaten sind die Miteigentümer, 
die sich an den durch den Umbau des gemeinsamen Gebäudes 
verursachten Unkosten nicht beteiligt haben, verpflichtet den 
auf sie fallenden Anteil an denselben unter Zuschlag von 12% 
demjenigen von ihnen, der diese Unkosten getragen hat, zu er-
setzen, e conseguentemente il socio diligente può esperire 1' actio 
(pro socio) per avere rimborsate le spese con 12°/0 godendo 
il privilegio dell' esecuzione. Nach fruchtlosem Ablauf dieser 
Frist geht das Gebäude in das volle Eigentum des ersatzberech-
tigten Miteigentümers über, falls er es nicht vorzieht, auf dieses 
ihm auf Grund der oratio Divi Marci zukommende Recht zu ver-
zichten. Tut er solches, so kann er auch dopo quattro mesi 
esperire l'actio pro socio per avere „quod sua interest" : insomma 
può scegliere quella via, che è aperta prima dell' oratio divi Marci 
(cf. Gaj. 32 D. 39, 2). 

Bevor wir auf das Fehlerhafte in der Argumentation des 
Verfassers eingehen, müssen wir uns vor allem mit der Auffassung 
von Pringsheim auseinandersetzen. Wir sind in dieser Beziehung 
mit dem Verfasser insofern einig, als der streitige Absatz in-
haltlich durchaus Papinian zugeschrieben werden kann. Dafür 
sprechen u. E. schwerwiegende innere Gründe. Inhaltlich ist 
der Absatz von grosser Feinheit und füllt, vom praktischen Stand-

4* 



52 D. GRIMM В XXX. з 

punkt aus angesehen, eine fühlbare Unklarheit im Texte der 
Oratio in bezug auf die Sachlage nach Ablauf der vi ermonatlichen 
Frist bei Vorliegen eines Gesellschaftsverhältnisses in sehr be-
friedigender und glücklicher Weise aus, insoweit der Erwerb 
des betreffenden Gebäudes zu Volleigentum dem Interesse des 
ersatzberechtigten Gesellschafters und Miteigentümers nicht ent-
spricht und mit Schwierigkeiten in bezug auf das im übrigen 
fortdauernde Gesellschaftsverhältniss verknüpft erscheint. Setzen 
wir den Fall, dass seinerzeit ein ergastulum oder Rennstall etc. 
auf gemeinsame Rechnung der Gesellschafter zu Miteigentum 
erworben war, welche Gebäude dem Gesellschaftszwecke zu 
dienen hatten; die obligatorischen Verpflichtungen dauern in 
dieser Beziehung auch im Falle des Überganges des betreffenden 
Gebäudes in das Volleigentum des ersatzberechtigen Gesellschaf-
ters fort, seine Verfügungsfreiheit über das Gebäude bleibt ge-
hemmt, die Beitreibung von Geldsummen, deren er benötigte und 
in Hinsicht auf welche er auf die Zahlung der Ersatzkosten für 
seine Reparaturverwendungen rechnete, bleibt nunmehr in der 
Schwebe, — was soll er tun ? Papinian weist durch seine Aus-
legung der Oratio auf den eventuellen Ausweg hin, der bei dem 
infamierenden Charakter der actio pro socio ein sehr reales Druck-
mittel für die säumigen Genossen enthält. Dies ist die eine 
Seite. Anderseits bleibt bei Streichung des Passus nichts als 
eine mehr wie banale Periphrase der Oratio übrig, die Papinians 
nicht würdig ist und zudem unerklärt lässt, was wohl Ulpian, 
dessen Ediktskommentar dieser Auszug aus Papinian ohne Hin-
zufügung irgendwelcher eigener Erörterungen entnommen ist, 
bewogen haben könnte, sich mit einem so nichtssagenden Zitate 
aus Papinian zu begnügen. 

Hieraus folgt natürlich nicht, dass die Schlüsse, welche der 
Verfasser aus der alleinigen Erwähnung der actio pro socio im 
Fragmente ziehen zu können glaubt, richtig sein müssten. Hier-
gegen spricht schon, dass Ulpian, dessen vom Verfasser in keiner 
Hinsicht widerlegte Auffassung der societas in fr. 31 D. 17, 2 
sehr deutlich ausgeführt ist, in dieser Beziehung dem Aus-
spruche Papinians — bei vorausgesetzter und soeben u. E. nach-
gewiesener inhaltlicher Authentizität desselben — nichts hinzu-
zufügen für nötig befunden hat. Dazu tritt noch folgendes hinzu. 

Zunächst ist die Annahme des Verfassers, dass die Klage, 
welche die Oratio für die Zeit vor Ablauf der viermonatlichen 
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Frist zugunsten des ersatzberechtigten Miteigentümers vorsieht, 
eine der Gemeinschaftsklagen und insbesondere die actio pro 
socio sein müsse, vollkommen ausgeschlossen. Die actio pro 
socio gehört zu den bonae fidei judicia. Die Klage der Oratio 
ist stricti juris: sie sieht das höchste erlaubte Prozentfixum — 
centesimae usurae — vor und verleiht dem ersatzberechtigten Mit-
eigentümer im Konkurse des ersatzpflichtigen Genossen das Kon-
kursprivileg, was beides zur actio pro socio nicht stimmt. Es 
kann sich nur um eine spezielle condictio ex lege von der Art 
handeln, welche Paulus im fr. un. D. 13, 2 im Auge hat, wenn 
er sagt : si obligatio lege nova introducta sit, nee cautum eadem 
lege, quo genere experiamur, ex lege agendum est. Dass eine 
solche Klage, wie zuweilen angenommen wird1), für die klassi-
sche Zeit überhaupt nicht in Frage komme, ist undenkbar : es 
genügt daran zu erinnern, dass seit der Abfassung des Edictum 
Perpetuum und dem damit verbundenen Wegfall weiterer rechts-
schöpferischer Tätigkeit des Prätors solche condictiones ex lege 
schon in klassischer -Zeit in zunehmendem Masse an Bedeutung 
gewinnen mussten. — Dass neben dieser Klage ex oratione D. M. 
die mit ihr nominell konkurrierenden Klagen pro socio und communi 
dividundo, deren Gajus in dem vom Verfasser angezogenen fr. 32 
D. 39, 2 (welches, wie der Verfasser S. 190 selbst vermerkt, in die 
Zeit vor dem Erlass der Oratio fällt) Erwähnung tut, ihre praktische 
Bedeutung im gegebenen Falle verlieren mussten, ist einleuchtend. 

Was sodann die Lage nach Ablauf der viermonatlichen 
Geltungsfrist der erwähnten condictio betrifft, so ist folgendes zu 
bemerken. Der Verfasser nimmt irrigerweise an, dass auch in 
diesem Falle die actio communi dividundo eine Rolle spielen konnte. 
Dies ist praktisch vollkommen ausgeschlossen: der ersatzbe-
rechtigte Miteigentümer erhielt ja auf Grund der Oratio unmittel-
bar Volleigentum an dem Gebäude, welches er auf seine Kosten 
wiederhergestellt hatte, zudem unter Ausschluss irgendwelcher 
Ersatzverpflichtungen hinsichtlich der säumigen Genossen, wie 
das dem sozialpolitischen Zwecke der Oratio entsprach — mög-
lichst wirksame Kautelen für den Wiederaufbau verfallender aedes 
communes zu schaffen. Was konnte einen einfachen Miteigentümer 
unter diesen Umständen bewegen, auf das horrende Privileg, 
welches ihm durch die Oratio in den Schoss fiel, zu verzichten ? 

1) V. Girard, Manuel élémentaire du droit romain7, p. 643 п. 3, wo weitere 
Literatur angeführt wird. 
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Das einzige Band, welches ihn mit seinen Genossen verknüpfte — 
das gemeinsame Gebäude — war zu seinem alleinigen Vorteil 
zerrissen. Was wollte er denn noch mehr ? Lagen sonstige An-
sprüche seinerseits vor, die auf dem Boden des Miteigentums-
rechts am Gebäude gegen seine ehemaligen Miteigentümer er-
wachsen waren — sei es auf Grund besonderer Vereinbarungen 
hinsichtlich der Nutzung, der Einkünfte aus dem Gebäude u. 
dgl., sei es durch Verletzung seines Miteigentums- oder Mitbe-
sitzrechtes, durch Schädigung des Gebäudes u. s. w. — so blieben 
solche bestehen und konnten auf Grund der betreffenden Spezial-
klagen beigetrieben werden, worauf weiter unten noch einzuge-
hen sein wird. Von Schutzlosigkeit des ersatzberechtigten 
Miteigentümers bei Pehlen der actio pro socio kann mithin in 
keiner Hinsicht die Rede sein. 

Anders konnte die Lage sich darstellen, wenn zwischen 
den Miteigentümern des gemeinsamen Gebäudes ein Gesellschafts-
verhältnis bestand : hier war das einigende Band an sich 
von ganz anderer Natur, das Miteigentum an den einen oder 
anderen Sachen, soweit ein solches überhaupt bestand, spielte 
häufig bloss eine sekundäre Rolle. Im Hinblick hierauf konnte 
auch die Frage von Bedeutung werden, ob der wegen Verwen-
dungen auf das gemeinsame Gebäude ersatzberechtigte Miteigen-
tümer unter Verzicht auf die Wohltat der Oratio zur actio pro 
socio greifen könne, worüber eine direkte Bestimmung in der 
Oratio fehlte. Schon das Gesagte genügt, um zu dem Schlüsse 
zu kommen, dass Papinian bei Erwähnung der actio pro socio 
nur Miteigentum aus Gesellschaftsvertrag im Auge haben konnte. 
Bestätigt wird dieser Schluss durch folgende weitere Erwägun-
gen: erstens einmal durch die Aussage des Gajus im fr. 32 
D. 39, 3, welche sich auf die Zeit vor der Oratio bezieht und 
wo neben der actio pro socio die actio communi dividundo er-
wähnt wird; sodann zweitens, wenn berücksichtigt wird, in 
welchem Zusammenhange das Zitat aus Papinian im fr. 52 § 10 
D. h. t, 17, 2 von Ulpian vorgebracht wird. Es folgt auf eben-
solche Zitate in den unmittelbar vorhergehenden §§ 6—9 dessel-
ben Fragments, die dem liber III Responsorum Papinians ent-
nommen sind : in allen diesen Paragraphen handelt es sich aus-
gesprochenermassen nur um societas im technischen Sinne. Dies 
spricht entschieden dafür, dass der § 10 gleichfalls demselben 
Buche der Responsen entnommen ist, in welchem Papinian eine 
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ganze Reihe von Spezialfragen aus dem Gebiete der societas 
der Betrachtung unterzog, wozu er als ehemaliger magister 
libellorum des Septimius Severus ganz besonders geeignet war. 
Der Fall, aus Anlass dessen die ganze Frage akut wurde, ist ja 
offensichtlich dem frisch pulsierenden Rechtsleben entnommen, 
nicht etwa ein Produkt theoretischer Tüftelei. Auch dies spricht 
gegen die Autorschaft, der Kompilatoren. Dass bei der Betrach-
tung der konkreten Frage eine Anknüpfung an die Bestimmun-
gen der Oratio D. M. stattfinden musste, ist ganz selbstver-
ständlich. In welcher Weise Papinian dies getan hat und wie es 
bei ihm zum Ausdruck gekommen ist, dass es sich in concreto 
um Gesellschafter und nicht um Miteigentümer überhaupt handle, 
lässt sich wegen der verstümmelten Form, in der die Kompila-
toren in ihrer Verkürzungssucht seinen Ausspruch unter Zer-
reissung des Zusammenhanges zwischen den Anfang und das 
Ende des Fragmentes hineingeschoben haben, nicht mehr fest-
stellen. Sei dem wie ihm wolle, soviel ist klar: dafür, dass 
Papinian auf Grund dieser Stelle die actio pro socio unter blossen 
Miteigentümern für statthaft hielt, liegt auch nicht der Schatten 
eines Beweises vor. 

Die nächste Stelle, auf die sich der Verfasser beruft, ist 
das Pomponiusfr. 39 D. 17, 2 1 ) : Si fundus mihi tecum communis 
sit et in eum mortuum intuleris, agam tecum pro socio. 

Der Verfasser spricht sich gegen Biondi's Auffassung aus, 
es müsse Interpolation vorliegen, da der Tatbestand, von dem 
das Fragment ausgeht, keinen Hinweis auf das Vorhandensein 
eines Gesellschaftsvertrages enthalte. Ein antwortet hierauf 
einfach : ma basta rilevare che Pomponio nel libro 13 ad Sab. 
trattava della societas. Unwillkürlich fragt man sich : folgt 
etwa hieraus, dass Pomponius unter societas dasselbe verstanden 
hat, wie der Verfasser? Das wäre doch wohl zu beweisen, um so 
mehr da Pomponius in bezug auf die Erbengemeinschaft, welche 
der Verfasser auch als societas anzusehen geneigt ist, im fr. 37 
e. t. anderer Ansicht ist. Ein weiteres Argument Biondi's, der 
es für höchst unwahrscheinlich hält, dass Pomponius mit solcher 
Sicherheit die actio pro socio zwischen Miteigentümern als sol-
chen hätte zulassen können, wo doch Ulpian im fr. 2 § 1 D. 11, 7 
die Frage eingehend in Verbindung mit der weiteren Frage über 

1) p. 90. 
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die Grenzen der Zulässigkeit der prätorischen actio in factum 
gegen den, qui mortuum in locum alienum intulit, behandelt, 
ohne der actio pro socio Erwähnung zu tun, — erledigt der 
Verfasser durch die kurze Bemerkung: ma perchè non possono 
concorrere due azioni, Г actio pro socio e Г actio in factum ? Da 
muss man doch wieder fragen: ist denn durch blossen Hinweis 
auf eventuell denkbare Klagenkonkurrenz die präjudizielle Frage 
der Zulässigkeit der actio pro socio zwischen Miteigentümern 
als solchen schon im bejahenden Sinne entschieden? Das läuft 
doch wieder darauf hinaus, dass zu Beweisendes als bewiesen 
angenommen wird. Überzeugendere Belege zur Begründung 
der Authentizität des vorliegenden Fragmentes werden vom Ver-
fasser nicht vorgebracht. Ihm genügt vollkommen, dass es nach 
seiner Ansicht mit seiner Theorie übereinstimmt. Das onus 
probandi des Gegenteils überlässt er seinen Gegnern. Sehr offen 
ist dieser Standpunkt in einer Bemerkung ausgedrückt, die ihm 
in anderem Zusammenhange, nämlich bei Besprechung der Frage, 
ob die oben erwähnte prätorische Klage zwischen Miteigentümern 
im klassischen Rechte zulässig war, entschlüpftx) : secondo la 
testimonianza di Pomponio (ad Sabinum) 1. 39 D. 17, 2, si poteva 
per il seppellimento fatto dall' altro condomino, agire contro 
questo con Г actio pro socio. Il testo non dice se in ogni con-
dominio о solo „cum societate", ma s e c o n d o l a n o s t r a 
t e s i la esperibilità dell' actio pro socio è naturale per ogni 
condominio. Daraufhin werden die widersprechenden Quellen-
stellen, fr. 2 § 1 D. 11, 7, fr. 43 D. 11, 7, mit Berufung auf 
eine Reihe anderer Schriftsteller kurzerhand als interpoliert ab-
gefertigt. Weiter kann die Befangenheit wohl nicht getrieben 
werden2). 

Abschliessend ist zu sagen, dass nur zweierlei übrig bleibt. 
Entweder muss Biondi beigetreten werden, oder aber wir müssen, 
was u. E. wahrscheinlicher ist, voraussetzen, dass Pomponius 
im ursprünglichen Zusammenhange seiner Erörterungen, der 
uns verloren gegangen ist, die von ihm im Fragmente aufgeworfene 

1) p. 249 A. 1. 
2) Dabei ist noch zu bemerken, dass die in der neueren Literatur er-

örterte Interpolationsfrage, auf die der Verfasser hinweist, sich nicht etwa auf 
das fr. 39 cit. und die actio pro socio, sondern auf eine ganz andere Frage — 
eben auf die Frage über den Geltungsbereich der prätorischen actio in factum 
in Anwendung auf Miteigentümer im klassischen Recht — bezieht. 
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Frage in spezieller Hinsicht auf Gesellschaftsverhältnisse behan-
delt hat, was auch die Einfügung des verkürzten Fragments 
in den Digestentitel pro socio 17, 2 erklären würde. Was die 
Frage betrifft, ob neben der actio pro socio für Gesellschafter 
und neben der actio communi dividundo beziehungsweise a. 
familiae erciscundae für sonstige Miteigentümer — auf welche 
beide Klagen Ulpian im fr. 2 § 1 i. f. D. 11, 7 hinweist — aus-
serdem den einen wie den anderen die prätorische actio in 
factum (welche Ulpian im fr. 6 § 6 D. 10, 3 ohne eigene direkte 
Stellungnahme erwähnt, und welche unter dem Namen eines 
interdictum de mortuo inferendo auch im verderbten Papinianfr. 
43 D. 11, 7 auftaucht) zustand oder nicht, so ist, wie es auch der 
Verfasser tut, diese Frage im bejahenden Sinne zu beantworten, 
da die Klage auf selbständigem Fundament beruht1). 

Das letzte Fragment, das der Verfasser am gegebenen Orte 
zur Sprache bringt, ist das Pomponiusfr. 62 D. 17, 2: Si Titius 
cum quo mihi societas erat decesserit egoque cum putarem Titii 
hereditatem ad Sejum pertinere, communiter cum eores vendi-
derim et partem pecuniae ex venditione redactae ego, partem 
Sejus abstulerit, te, quia re vera Titii heres es, partem a me 
redactae pecuniae societatis judicio non consecuturum Neratio et 
Aristoni placebat, quia meae dumtaxat partis pretia percepissem, 
neque interesse, utrum per se partes meas vendidissem an com-
muniter cum eo, qui reliquas partes ad se pertinere diceret. Alio-
quin eventurum, ut etiam, si duo socii rem vendiderint, unus-
quisque quod ad se pervenerit partem alteri societatis judicio 
praestare debeat. Sed nec te ex parte, quam hereditatis petitione 
forte a Sejo consecuturus sis, quicquam mihi praestare debere, 
quia quod ad Sejum pervenerit, tuarum partium pretium sit nec 
ad me habentem meum quicquam ex eo redire debeat. 

Der Verfasser bemerkt hierzu2): (il testo) parla del judi-
cium societatis all' erede del socio a n c h e s e n z a che „ego" e 
1' heres Titii avessero contratto alcuna società, weist darauf hin. 
dass il Judicium societatis è negato solamente perchè „ego" non 
ha conseguito più di quello che gli spetta, und fügt hinzu : se Pom-
ponio (о Sabino) avesse assolutamente negato la possibilità del 
judicium societatis tra „ego" e Г erede di Titio, avrebbe accennato 

1) Vgl. Berger, о. е., p. 118 sqq. 
2) p. 91. 
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a qualche altra azione, forse alla condictio. Das stimme aufs 
schönste mit seiner Auffassung der societas re überein : la cosa 
si spiega benissimo con la nostra tesi. 

Das vorliegende Fragment bietet, gleich dem früher erörter-
ten Fragment 63 § 9 D. 17, 2, ein typisches Beispiel eines zu 
Schulzwecken benutzten konkreten Rechtsfalles, welcher die 
Grundlage des von Neratius und Aristo erteilten Responsum 
bildet. Tu, der wahre Erbe des Titius, bestreitet nicht den ge-
meinsamen Verkauf der betreffenden Erbschaftssachen seitens 
des Ego und des Putativerben Sejus, wünscht aber in seiner 
Erbenqualität als Miteigentümer von Ego seinen Anteil am Erlös 
von ihm erstattet zu haben und fragt an, ob dies im Hinblick 
darauf, dass Ego und der verstorbene Titius in einem Sozietäts-
verhältnis zueinander gestanden hatten, im Wege der Anstel-
lung der actio pro socio möglich sei. — Es entsteht somit 
wiederum, wie in dem Falle, welcher im fr. 63 § 9 D. h. t. 17, 2 
vorlag, die doppelte Frage: erstens, ob überhaupt materiellrecht-
lich ein Anspruch des Tu gegen Ego vorliege, und zweitens, ob 
derselbe im bejahenden Falle prozessual durch das societatis 
judicium durchzusetzen sei. Die Beantwortung der ersten 
Frage ist offenbar von präjudizieller Bedeutung für die zweite. 

Sowohl Neratius wie Aristo, denen Pomponius zustimmt, 
geben auf die erste Frage eine verneinende Antwort, indem sie 
bei dem vorliegenden Tatbestande die materiellrechtliche Mög-
lichkeit eines Anspruches des Tu gegen Ego verneinen, da Ego 
als Miteigentümer nur das Seinige aus dem Erlöse erhalten 
habe, woraus sich die Verneinung der zweiten Frage für sie 
von selbst ergibt. Damit ist die Frage für den respondierenden 
Juristen erledigt, der keine Veranlassung hatte darauf einzuge-
hen, ob bei veränderter Sachlage, nämlich falls der Ego ein 
Mehr als ihm zukam aus dem Erlöse erhalten habe, die Sozietäts-
klage oder eine andere Klage zuständig sei. Aus dem Schwei-
gen der Juristen über diesen Punkt lässt sich mithin keineswegs 
entnehmen, dass sie prinzipiell die actio pro socio zwischen 
blossen Miteigentümern für zulässig hielten. — Mehr noch : der 
Schlusssatz des Fragmentes alioquin eventurum et sqq., welcher 
jedenfalls späteren Ursprungs sein muss und wohl von Pompo-
nius eingefügt ist, exemplifiziert die sinnlosen Konsequenzen, 
zu denen die entgegengesetzte Meinung führen müsse, gerade an 
dem Beispiel einer wahren societas, — ein neuer Beleg dafür, 
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wie fremd den klassischen römischen Juristen der ganze Gedan-
kengang des Verfassers war. Als Beweis für die These desselben 
kann auch das angezogene Fragment in keiner Beziehung in 
Frage kommen. 

2) Wir wenden uns nunmehr der zweiten Serie von Frag-
menten zu, auf die sich der Verfasser beruft. Sie behandeln 
speziell die Frage über die Beziehungen zwischen der actio pro 
socio und der actio communi dividundo1). 

Grundlegende Bedeutung (il testo fondamentale) schreibt 
der Verfasser dem Paulusfr. 1 D. 10,3 zu: communi dividundo 
judicium ideo necessarium fuit, quod pro socio actio magis ad 
personales invicem praestationes pertinet quam ad communium 
rerum divisionem. 

Der Verfasser wendet sich gegen die Auffassung von Ar-
rangio-Ruiz, der die Stelle für interpoliert hält, wobei neben an-
deren vom Standpunkte des Verfassers aus weniger wesentlichen 
Gründen darauf hingewiesen wird, dass im Fragment die com-
munio als mit der societas untrennbar verbunden angesehen 
werde. Der Verfasser sieht umgekehrt gerade hierin einen sehr 
gewichtigen Beweis für die Richtigkeit seiner Theorie2): questo 
testo distingue la sfera dell' actio pro socio da quella dell' actio 
communi dividundo: siccome 1' actio pro socio comprende sol-
tanto le pretese tra i partecipanti alla communio (che è la stessa 
societas), era necessario introdurre una nuova azione per la di-
visione delle cosa. Damit stimme, dass 1' actio communi divi-
dundo nella sua figura originaria era adatta solo per quello che 
non era compreso nell' actio pro socio. 

Die Behauptung von Arrangio-Ruiz ist hyperkritisch und 
schiesst in diesem Punkte über ihr Ziel hinaus, die Beweisfüh-
rung des Verfassers aber mehr wie fadenscheinig. An sich 
besagt der Text inhaltlich bloss, dass bei Vorliegen eines Gesell-
schaftsverhältnisses die actio pro socio als solche die actio com-
muni dividundo nicht überflüssig macht, da die erstere Klage 
nicht auf Teilung gerichtet ist. Das ist sehr richtig, berech-
tigt aber noch lange nicht zu dem Schlüsse, dass bei jeder 
sonstigen communio und im besonderen bei Gemeinschaft aus 
Miteigentum gleichfalls nur die actio pro socio in Frage kommen 

1) p. 129 ff. 
2) p. 130. 
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könne. Davon steht im Fragment kein Sterbenswort. Vom 
Standpunkt des Verfassers angesehen bleibt es zudem ganz un-
begreiflich, wie die Kompilatoren bei ihrer angeblichen durch-
greifenden Revision des sog. klassischen Sozietätsbegriffes das 
Fragment überhaupt in einer Fassung aufnehmen konnten, welche 
ihrer ;;neuen" Auffassung der societas stracks widersprechen soll. 

Der Verfasser scheint dies selbst gefühlt zu haben, da er sich 
zur Bekräftigung des von ihm Gesagten auf zwei weitere Frag-
mente beruft1): fr. 43 D. 17, 2 : si actum est communi dividundo 
non tollitur pro socio actio, quoniam pro socio et nominum ra-
tionem habet et adjudicationem non admittit, — in Verbindung 
mit fr. 2 § 5 D. 10, 2: In hoc judicium (sc. familiae erciscundae) 
etsi nomina non veniant, tarnen, si stipulationes interpositae 
fuerint de divisione eorum, ut stetur ei et ut alter alteri mandet 
actiones procuratoremque eum in suam rem faciat, stabitur 
divisioni. 

Der Verfasser bemerkt hierzu: nelle azioni divisorie pro-
babilmente nella loro forma originaria questa „nominum ratio" 
non entra. Abbiamo attestazioni esplicite solamente per Γ actio 
familiae erciscundae, mentre non 1' abbiamo per 1' actio comm. 
div. Dies wird nun dadurch erklärt, dass nell' actio familiae 
erciscundae si opera con le stipulazioni, mentre nell' actio com-
muni dividundo questo non era necessario, perchè era Γ actio 
pro socio in cui si teneva conto dei „nomina". 

Sehen wir im Interesse des Verfassers davon ab, dass er 
bei dieser Gelegenheit seinen eigenen Ausspruch vergessen hat2) : 
la necessità di ammettere Γ actio pro socio tra gli eredi è i n d i s -
p e n s a b i l e , perchè Γ actio fam. ere. è esperibile solo una volta 
cioè per liquidare definitivamente lo stato della communione dei 
beni ereditari, und beschränken wir uns auf seine am gegebe-
nen Orte angeführten Erwägungen. In dieser Hinsicht ist zweier-
lei festzustellen. Erstens spiegelt sowohl das fr. § 5 D. 10, 3 
als auch das fr. 43 D. 17, 2 nur historische Reminiszenzen wider, 
da für die Zeit des klassischen römischen Rechts die Prästations-
funktion der actio communi dividundo und das nominum rationem 
habere in Verbindung mit der Adjudikationsfunktion der Klage 
keinem Zweifel unterliegen kann, was ja auch der Verfasser in-

1) p. 131. 
2) p. 103, A. 2 i. f. 
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direkt selbst zugibt. Dann kann aber das eine Fragment nicht 
zur Bekräftigung des anderen im Sinne des Verfassers dienen. 
Was sodann das Fehlen des nominum rationem habere bei der 
actio fam. ercisc. betrifft, so übersieht der Verfasser, dass die 
Ausbildung der Prästationsfunktion bei der Erbteilungsklage 
durch die Geltung des Prinzips nomina ipso jure divisa sunt in 
eigentümlicher Weise beeinflusst wurde und vorkommendenfalls 
zu weitgehendem Abschluss von stipulationes de eorum divisione 
führen musste, deren eben deshalb Ulpian im fr. 2 § 5 cit. und 
Gajus im fr. 3 D. eod. t. IO, 2 besondere Erwähnung tun. In 
Verbindung hiermit steht auch der Ausspruch Julians im fr. 51 
§ 1 D. 10, 2 : item si tu justam causam habes, propter quam per 
hereditatis petitionem potius quam familiae erciscundae judicium 
negotium distrahere velles, tibi quoque permittendum erit here-
ditatem petere : nam quaedam veniunt in hereditatis petitionem, 
quae in familiae erciscundae judicio non deducuntur: veluti si 
ego debitor hereditarius sim, judicio familiae erciscundae non 
consequeris id quod defuncto debui, per hereditatis petitionem 
consequeris. Das steht alles meilenweit fern von der actio pro 
socio, um die es dem Verfasser zu tun ist, und schliesst jedes 
tertium comparationis aus. 

Noch unverständlicher ist die Berufung des Verfassers auf 
das fr. 38 § 1 D. 17, 2 in Verbindung mit dem Schlusssatze des 
oben angeführten fr. 43 D. h. t., in denen die Frage der Kon-
kurrenz zwischen der actio pro socio und communi dividundo 
erörtert wird1): fr. 38 § 1 D. 17, 2 : si tecum societas mihi sit 
et res ex societate communes, quam impensam in eas fecero 
quosve fructus ex his rebus ceperis vel pro socio vel communi 
dividundo me consecuturum et altera actione alteram tolli Pro-
culus ait. fr. 43 D. e. t. i. f. : sed si postea pro socio agatur, hoc 
minus ex ea actione consequitur, quam ex prima actione conse-
€utus est. 

Die Ausführungen des Verfassers sind überaus verworren. 
Zunächst sagt er: nel primo testo il Levy ha con buon fonda-
mento dimostrato l'interpolazione, giacché non è affatto vero 
che altera actione alteram tolli, q u a n d o q u e s t e d u e a z i o n i 
h a n n o s ì d i v e r s e f u n z i o n i . In dieser Beziehung hat er 
Levy gründlich missverstanden: es handelt sich nicht um sì 

1) p. 132. 
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diverse funzioni, sondern um Verschiedenheit der causae und 
in diesem Sinne um alia res bei beiden Klagen, wie Levy sehr 
deutlich feststellt. Was die sì diverse funzioni betrifft, so sagt 
er ebenso deutlich : „unstreitig waren im Stadium der Liquida-
tion Forderungen auf Schadensersatz, Herausgabe von Früchten 
oder Verwendungserstattung im Kähmen beider Judizien ver-
folgbar ; sollten sie nun mangels eadem res doppelt beigetrieben 
werden können ?"1). Im weiteren Verlauf heisst es denn bei 
dem Verfasser auch: le due azioni non concorrono, ma si cumu-
lano. Ma siccome anche nell' actio comm. div. possono venire 
alcune pretese, sarebbe ingiusto conseguire due volte con mezzi 
diversi lo stesso, worauf er mit erneuerter Berufung auf Levy 
mit den Worten schliesst: insomma si tratta della consunzione 
giudiziale. Das ist sehr richtig, hat aber gar keinen Zusammen-
hang mit seiner These. Dafür übergeht der Verfasser den sprin-
genden Punkt mit Schweigen, nämlich dass Paulus im fr. 38 § 
1 cit. ausdrücklich von einer wahren societas spricht. Dies er-
gibt sich aus den Worten des Fragments „et res ex s o c i e t a t e 
communes", welche Worte im Hinblick auf die vorhergehende 
Erwähnung „si tecum mihi societas sit" eine sinnstörende Tau-
tologie darstellen würden, wenn Paulus unter societas das ver-
standen hätte, was dem Verfasser beliebt. 

Damit wäre die Beweisführung Ein's auch in bezug auf 
die soeben besprochene Serie von Fragmenten erledigt. 

3) Zum Schlüsse lässt der Verfasser eine Reihe.von Frag-
menten Revue passieren, in welchen in Beziehung auf verschie-
dene Ansprüche zwischen Miteigentümern die actio pro socio 
und communi dividundo genannt werden. Er teilt sie in vier 
Gruppen ein2). 

Die erste Gruppe umfasst Fälle, in welchen über den Ersatz 
von Verwendungen, die einer der Miteigentümer hinsichtlich der 
gemeinsamen Sache vorgenommen hat, gehandelt wird. Nach 
Hinweis auf das unmittelbar vorher von ihm angeführte fr. 38 
§ 1 D. 17, 2, welches im gegebenen Falle ihm keinen Anlass zu 
besonderen Bemerkungen bietet, geht der Verfasser zur Be-
trachtung des Ulpianfr. 52 § 12 D. 17, 2 in Verbindung mit dem 
Paulusfr. 19 § 4 D. 10, 3, von dem bloss der erste Satz zitiert 
wird, über. 

1) Konkurrenz der Aktionen und Personen Ii, p. 140, p. 141. 
2) p. 133 ff. 
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Das fr. 52 § 12 cit. lautet: item si in communem rivum 
reficiendum impensa facta sit, pro socio esse actionem ad reci-
perandum sumptum Cassius scripsit. Im Anfangssatze des 
fr. 19 § 4 cit. heisst es: Aquarum iter in judicium communi 
dividundo non venire Labeo ait ; nam aut ipsius fundi est et ideo 
in judicium non venit, aut separatum a fundo, divisum tamen 
aut mensura aut temporibus. 

Der Verfasser setzt sich mit beiden Fragmenten folgender-
massen auseinander1). In bezug auf das erstere sagt er: evidente-
mente il rivus communis può significare il canale per esercitare 
la servi tus aquaeductus, appartenente al fondo comune (cfr. 1 
§ 2 D. 43, 21). Questo testo ha una portata generale e si rife-
risce al condominio come tale : eppure si menziona la sola actio 
pro socio. Hieraus wird für das zweite Fragment, in dem die 
Impensenfrage überhaupt nicht berührt wird, folgende Nutzan-
wendung gezogen : come si vede, il communi dividundo judicium 
era escluso al tempo di Labeone e conseguentemente non si 
potevan far valere anche le pretese per il rimborso delle spese 
fatte suli' aquarum iter, ma si poteva agire coll' actio pro socio, 
come dietro Cassio ammette Paolo (soll heissen Ulpiano). Wei-
tere Argumente werden nicht vorgebracht. 

Leider ist die Interpretation beider Fragmente eine ganz 
unhaltbare. Beide Fragmente behandeln ganz verschiedene Fra-
gen und stehen in absolut keinem Zusammenhange mitein-
ander. Was zunächst das fr. 52 § 12 D. 17, 2 betrifft, so bleibt 
es ganz unverständlich, wie Bin auf den Gedanken kommen 
konnte, es handle sich um eine Wasserleitungsservitut zugun-
sten eines gemeinsamen Grundstückes, welches von feinem Kanal, 
der das Grundstück durchläuft, gespeist wird. Davon steht im 
Fragmente nichts. Unverständlich bleibt auch sein Hinweis auf 
das fr. 1 § 2 D. 43, 21. In diesem Fragment erläutert Ulpian 
sowohl in dem vom Verfasser angezogenen § 2, wie in den fol-
genden §§ 3—8 gewisse schon zu seiner Zeit antiquierte schwer-
verständliche Ausdrücke, welche der Prätor in seinem interdic-
tum de rivis anwendet. Von Miteigentum ist überhaupt keiné 
Rede, — es handelt sich, wie der § 9 des fr. cit. auseinander-
setzt, um den possessorischen Schutz der servitus aquae ducendae. 
Dass solche Servituten bestanden, ist ja genügend bekannt. Mit 

1) p. 133. 
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unserer Frage hat dies aber nichts zu tun. Das fr. 52 § 12 
D. 17, 2 behandelt den Fall eines communis rivus und nicht den 
eines communis fundus. Die anliegenden Grundstücke stehen 
jedes im Volleigentum des betreffenden Eigentümers und Nach-
bars, gemeinsam ist nur der die beiden Grundstücke trennende 
Bach. Was nun die gegenseitigen Beziehungen zwischen den 
beiden Anliegern in Hinsicht auf die Benutzung des gemeinsa-
men Wasserlaufs betrifft, so können diese an sich natürlich 
sehr verschiedener Art sein : sie können sowohl auf gesellschaft-
licher, wie auch auf ausserkontraktlicher Grundlage beruhen. 
Im letzteren Falle, mit dem wir es hier allein zu tun haben, da 
die Anlieger als solche nur den Bach gemeinsam haben, ist 
normalerweise eine Vereinbarung über die Art der Nutzung 
und der ganzen Behandlung des Baches zwichen ihnen anzu-
nehmen, welche ihrerseits, im Hinblick auf das gemeinsame 
Interesse am Bache, wiederum normalerweise in Form einer 
societas unius rei abgeschlossen wird, obgleich auch andere 
Vertragsformen — mietweise Benutzung oder Vorliegen eines 
Innominatkontraktes etc.— denkbar sind: ganz vertragslose Ver-
hältnisse sind im gegebenen Falle, zum mindesten auf die Dauer, 
aus naheliegenden Gründen in praxi ziemlich ausgeschlossen, da 
das Bedürfnis einer Verständigung zur Vermeidung unnützer Strei-
tigkeiten ein zu grosses ist, und eventuell, falls eine solche nicht zu 
erreichen war, mit Gewalt zur Anstrengung der Teilungsklage 
drängen musste, wobei die endgültige Regelung der Frage nicht 
mehr von den Petenten, sondern vom Teilungsrichter abhing. 
Fassen wir diese naheliegenden Erwägungen ins Auge, so ist es 
schon hieraus klar, dass Cassius, selbst wenn er rein theoretisch 
an die Frage herangetreten wäre, die Frage unmöglich durch einen 
blossen Hinweis auf die actio pro socio hätte für erledigt halten 
können. Eine solche theoretische Monographie von seiner Hand 
über eine derartige Spezialfrage ist jedoch ein reines Gedanken-
-ding. Wir haben es offenbar mit einem konkreten Responsum 
des Juristen zu tun, dem der oben erörterte Normalfall zugrunde 
lag. Dies wird ausser Frage gestellt, wenn berücksichtigt wird, 
dass das Zitat aus Cassius im Ediktskommentar Ulpians an ei-
ner Stelle angeführt wird, wo er eine ganze Reihe von Zitaten 
aus den Werken römischer Juristen, welche sich auf Sozietät 
beziehen, vorbringt. Dies ist bei der allgemeinen Einstellung 
Ulpians zum Sozietätsproblem, die im fr. 31 h. t. 17, 2 Ausdruck 
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gefunden hat, ausschlaggebend. Unmöglich hätte Ulpian, den 
der Verfasser vergeblich zu seinem Kronzeugen zu stempeln ver-
sucht, eine so prinzipiell von der seinigen abweichende Ansicht 
des Cassius, wie sie der Verfasser letzterem zuschreibt, ohne 
jeden Widerspruch in seinen Kommentar aufnehmen können. 

Damit kommt auch der sonderbare Schluss in Wegfall, den 
der Verfasser in bezug auf das zweite von ihm in Betracht gezo-
gene fr. 19 § 4 D. 10, 3 zieht. Ein genaueres Eingehen auf dieses 
überaus bestrittene Fragment*), welches die Impensenfrage gar 
nicht berührt, erübrigt sich unter diesen Umständen. Nur soviel 
sei gesagt, dass in ihm nicht Miteigentum als solches, sondern 
das dingliche Nutzungsrecht am iter aquarum, welches zwei Mit-
eigentümern eines Grundstücks an einem dritten fremden Grund-
stück zusteht, in bezug auf die Anwendbarkeit der actio communi 
dividundo behandelt wird. 

Weiterhin wird vom Verfasser das Paulusfr. 19 § 2 D. 10, 3 
herangezogen, in welchem es heisst: si per eundem locum via 
nobis debeatur et in eam impensa facta sit, durius ait Pomponius 
communi dividundo vel pro socio agi posse. Der vom Verfasser 
weggelassene Schluss des Fragmentes lautet: quae enim com-
munio juris separatim intellegi potest? sed negotiorum gestorum 
agendum. 

Der Verfasser macht sich auch in diesem Falle die Sache 
leicht. Er meint : la congettura più plausibile è forse il pensare 
che Pomponio ammettesse solo Г actio pro socio ed escludesse 
la communi dividundo mentre il „durius" è probabilmente un 
glossema. Zur Begründung wird angeführt : per 1' actio pro socio 
si può argomentare coll' analogia del communis rivus — also 
wieder Cassius ! — e l'actio communi dividundo dev' esser esclusa 
per mancanza del diritto suscettibile della divisione. L' actio 
negotiorum gestorum dev' esser pure esclusa, come ha fatto già 
il Riccobono, perchè non si gerivano gli affari altrui. 

Die Beweisführung des Verfassers ist wiederum sehr brüchig. 
Was zunächst den Tatbestand anbetrifft, so handelt es sich auch 
hier nicht um Miteigentum, sondern, wie Berger sehr richtig 
bemerkt2), um eine Wegegerechtigkeit, die mehreren Personen 
in ihrer Eigenschaft als Eigentümer mehrerer herrschender 

1) Vgl. Berger, TeilungskJagen p. 51 ff. 
2) о. c. p. 49. 

5 
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Grundstücke zusteht. Hierauf weist sowohl die Wendung „via 
nobis debetur" — nicht „via communis", worauf Berger auf-
merksam macht — als auch Paulus' Frage: „quae enim communio 
juris separatim intellegi potest" hin, welche Frage, wenn es sich 
um Miteigentümer eines und desselben herrschenden Grund-
stückes handeln würde, zu dem eine Wegegerechtigkeit gehörte, 
einfach sinnlos wäre. Praktisch ist ein solches Verhältnis in 
diesem und in analogen Fällen, wie bei Bestellung von Wasser-
nutzungsrechten, häufig vorgekommen. Nicht umsonst enthalten 
die Quellen eine ganze Reihe von Bestimmungen, die auf solche 
Fälle gemünzt sind: es genügt, auf die fr. fr. 2 §§ l . 2, fr. 14 
D. 8, 3, fr. 15 D. 8, 4, fr. 4 D. 43, 20 hinzuweisen. Von hier aus 
rückt auch die Kontroverse zwischen Paulus und Pomponius erst 
ins rechte Licht. Zweifellos ist es für beide, dass jeder der 
Nachbarn an sich ein selbständiges dingliches Wegerecht für 
sein eigenes Grundstück, nicht aber für ein fremdes erwerben 
kann. Das dürfen ja, nebenbei gesagt, nicht einmal Miteigentümer 
in bezug auf ihr gemeinsames Grundstück ohne Einverständnis 
tun. Es könnte sich mithin im gegebenen Falle nur um eine 
selbständige, nicht auf Miteigentumsrecht am herrschenden 
Grundstücke, sondern auf dinglichem Mitbenutzungsrecht als 
solchem beruhende Gemeinschaft handeln. 1st eine solche mög-
lich? Dies ist der springende Punkt, hinsichtlich dessen die 
beiden Juristen, wie Berger a. a. 0. sehr schön auseinandersetzt, 
voneinander abweichen. Pomponius bejaht ihn, Paulus ist ent-
gegengesetzter Meinung. Natürlich bezieht sich der Streit nicht 
auf den Fall, wenn, eine gesellschaftsrechtliche Regelung der 
Frage von den Beteiligten vorgenommen ist : dann, aber auch 
nur dann, kann von actio pro socio die Rede sein. Eine solche 
Regelung zwischen im übrigen miteinander in keinen Beziehun-
gen stehenden Volleigentümern verschiedener Grundstücke kann 
aber doch nicht präsumiert werden. Wie steht es in sonstigen 
Fällen, wo eine derartige Beredung nicht vorliegt? Dies ist 
letzten Endes der Punkt, um den der Streit geführt wird. Wir 
haben keine Veranlassung am gegebenen Ort auf das Nähere 
einzugehen, da alles Nötige in dieser Beziehung von Berger 
auseinandergesetzt ist. Pomponius hat, wie Berger mit Hinweis 
auf Julian — fr. 4 D. 43, 20 — darlegt, eine actio communi 
dividundo utilis im Auge, die mit der normalen Teilungsklage 
in diesem Falle nichts als den Namen gemein hat, Paulus spricht 
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sich für die actio negotiorum gestorum (contraria) aus. Diese 
letztere a limine abzulehnen und daraufhin auf Interpolation zu 
schliessen, wie es Riccobono und mit Anlehnung an ihn der Ver-
fasser tun, liegt absolut kein Grund vor: der Betreffende muss nur 
nachweisen können, dass die Aufwendungen auf den Weg, dessen 
Instandhaltung an sich im Interesse beider Wegeberechigten 
liegen musste, von ihm nicht nur im eigenen, sondern zugleich 
im wohlverstandenen Interesse des anderen Teils vorgenommen 
worden seien, welches er im Auge gehabt habe. Ob er dies in 
concreto nachweisen kann oder nicht, ist eine reine Tatfrage. 
Die Ausdehnung der Klage auf derartige Fälle ist in einer ganzen 
Reihe von Quellenstellen bezeugt :). Dass alle solche Quellen-
stellen aus nachklassischer Zeit stammen beziehungsweise dass 
inhaltliche Interpolation vorliege, ist nicht nachzuweisen und 
schon an sich höchst unwahrscheinlich. Seit Wegfall der selb-
ständigen rechtsschöpferischen Tätigkeit des Prätors .war das 
Bedürfnis eines Ersatzes derselben durch die Jurisprudenz, sei 
es auf direktem Wege oder durch Einflussnahme auf die kaiser-
lichen Reskripte, von selbst gegeben. — Der Verfasser, der über 
die Sachlage überhaupt nicht im klaren ist, übergeht den erwähn-
ten Kernpunkt der ganzen Kontroverse vollkommen. Oder sollte 
er auch hier eine societas re annehmen? Was bleibt denn dann 
von diesem Begriffe überhaupt übrig ? Mit dem an sich irrtüm-
lichen Hinweise auf Cassius, der zudem einen ganz anderen 
Tatbestand im Auge hat, ist die Sache noch lange nicht abgetan. 
Weitere Bemerkungen erübrigen sich. 

An letzter Stelle weist der Verfasser im gegebenen Zusam-
menhange auf das Gajusfr. 32 D. 39, 2 hin, ohne es wörtlich anzu-
führen 2). Es lautet in dem hier interessierenden Absatz : nam 
etsi unas aedes communes tecum habui eaeque Vitium faciant 
et circa refectionem earum cessare videaris, nostri praeceptores 
negant eavere te debere, quia ipse reficere possim recep-
turus pro parte, quod impenderim, judicio societatis aut com-
muni dividundo. 

Ein begnügt sich mit dem Hinweise, dass hier in der Tat 
beide Klagen genannt werden, und fügt bloss hinzu: ma in un 
altro testo esaminato da noi prima, cioè nella 1. 52 § 10 D. 17, 2 

1) Vgl. statt aller Windscheid-Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts9, 
II § 431 sub 4, n. 12. 

2) p. 134. 
5* 
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si parla nel caso analogo soltanto dell' actio pro socio. Abbiamo 
espresso già il nostro dubbio circa 1' actio communi dividundo. 
Gemeint ist der streitige Satz im betreffenden Papinianfragment, 
in welchem es vom socius, qui cessantis cessantiumve portiones 
insulae restituent, heisst: potest tarnen pro socio agere ad hoc, ut 
consequatur quod sua intererat. Das Nötige hierüber ist von uns 
bei Betrachtung des letzteren Fragmentes schon gesagt (s. oben 
S. 50 ff.), und es liegt kein Anlass vor hierauf zurückzukommen. 

Das inhaltlich vom Verfasser sorgfältig ausgehöhlte Gajus-
fr. 34 D. 17, 21), in welchem unter anderem auch von Impensen-
ersatz die Rede ist, wobei die actio pro socio zwischen blossen 
Miteigentümern und Miterben ausdrücklich ausgeschlossen wird 
(s. oben S. 41), wird im gegebenen Zusammenhange mit Schwei-
gen übergangen. 

Nach Erledigung der Impensenfrage geht der Verfasser zur 
Frage über den Anteil von Miteigentümern am Fruchtgenuss 
der gemeinsamen Sache und sonstigem Erwerb aus ihr über. 

Zunächst kehrt er nochmals zu dem von ihm schon in an-
derem Zusammenhange behandelten Paulusfr. 38 § D. 17, 2 zurück, 
in welchem unter anderem aus Anlass von Fruchterwerb aus der 
gemeinsamen Sache gesagt wird, dass hieraus entstehende An-
sprüche Vel pro socio vel communi dividundo judicio beigetrieben 
werden können. Es scheint ihm nicht klar, welche Rolle die 
actio comm. div. in diesem Falle spielen könne. Seine Meinung 
geht dahin, dass diese Klage.in bezug auf Ansprüche aus Frucht-
erwerb, soweit es sich bloss um Früchte handelt, von Hause aus 
nicht anwendbar sei. Die Begründung lautet2): se uno solo dei 
condomini ha acquistato i frutti vuol dire che egli solo era in pos-
sesso della cosa e si dovrebbe poter ottenere i frutti con la rei 
vindicatio о con una condictio distinta, come è nel diritto classico 
la regola nella rei vindicatio. Come proprietario il condomino 
acquista i frutti con la separatio e non si può più parlare 
dell' adjudicatio dei frutti perchè il condomino è già proprietario 
di una certa quantità di essi. 

Es liegt hier ein offenbares Missverständnis seitens des 
Verfassers vor. Die Quellen sprechen sich über diesen Punkt 
sehr bestimmt aus. Julian sagt im fr. 25 D. 22, 1 : qui seit 
fundum sibi cum alio communem esse, fruetus quos ex eo perce-

1) p. 122. 
2) p. 135. 
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perit invito vel ignorante socio, non majore ex parte suos facit, 
quam ex qua dominus praedii est nec refert, ipse an socius an 
uterque eos severit, quia omnis fructus non jure seminis, sed 
jure soli percipitur. Aus diesem Fragmente ergibt sich, dass 
der Erwerb von Früchten an der betreffenden Sache — zudem 
bloss pro rata parte — nicht auf Grund blosser separatio, sondern 
erst durch perceptio erworben werden kann, was auch ganz 
verständlich ist, da bis zu diesem Zeitpunkte die fructus separati 
wie die Muttersache selbst im Miteigentume stehen. Falls der 
Miteigentümer als solcher, also wissentlich, sich ein Mehr oder 
gar alle Früchte angeeignet hat, so erwirbt er an diesem Mehr 
kein Eigentum und kann selbst nicht als bonae fidei possessor 
gelten. Ob ein solches Mehr vorliegt oder nicht, ist eine Tatfrage. 
Die hieraus entspringenden Ansprüche der übrigen Miteigen-
tümer sind bei Einleitung des Teilungsverfahrens in bezug auf 
die gemeinsame Sache schon im klassischen Rechte zu berück-
sichtigen, und die Geschädigten sind keineswegs gezwungen, 
dieserhalb zu Umwegen zu greifen. Hierzu kommt noch, dass 
zu den Früchten auch die sog. fructus civiles gehören können, 
in bezug auf welche die separatio überhaupt keine Rolle spielt. — 
Was im übrigen diese Erörterungen des Verfassers mit dem 
Geltungsbereich der actio pro socio zu tun haben sollen, bleibt 
sein Geheimnis, da er sich mit der allgemeinen Formel begnügt : 
in somma in questa funzione dell' actio comm. div. ci sono 
delle questioni che abbisognano di uno schiarimento. Das besagt 
im gegebenen Falle gar nichts. 

Ferner weist der Verfasser auf das Gajusfr. 28 § 1 D. 45, 3 
hin : si servus communis ex re unius stipulatus erit, magis placuit 
utrique acquiri. Sed eum, cujus ex re facta est stipulatio, cum 
socio communi dividundo aut societatis judicio de parte reciperanda 
recte acturum. Idemque esse dicendum et si ex operis suis 
alteri ex dominis servus acquirit. 

Der Text geht von dem Satze des römischen Sklavenrechts 
aus, laut welchem aller Erwerb, den ein gemeinsamer Sklave 
selbst auf Kosten des Vermögens eines der Miteigentümer durch 
Stipulation mit einem Dritten gemacht hat (falls dies ohne spe-
ziellen Hinweis auf den betreffenden Mitherrn bei Abschluss 
der Stipulation geschehen ist, cf. ib. § 3), allen Miteigentümern 
zufällt ; jedoch könne, fügt Gajus hinzu, der hierdurch Betroffene 
in solchem Falle von den übrigen das ihnen materiell sine causa 
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Zugefallene mittels der actio pro socio oder communi dividundo 
zurückfordern. Der Verfasser argumentiert in gewohnter Weise 
folgendermassen l) : evidentemente coll' actio comm. dividundo si 
può ottenere il suo solo alla divisione della cosa. Se accanto 
ad essa è nominata 1' actio pro socio s e n z a d i r e g l i s p e -
c i a l i p r e s u p p o s t i di q u e s t a , ciò vuol dire che ogni con-
domino può agire con essa prima della divisione e forse anche 
dopo ; ma il iudicium comm. div. come mezzo possibile per pre-
tese personali è immaginabile solo perchè nella divisione della 
cosa vengono considerate anche le pretese. 

In diesen Worten tritt die irrtümliche Grundvoraussetzung, 
von welcher der Verfasser in diesem und in einer Reihe von 
analogen Fällen ausgeht, besonders schroff zu Tage. Er gibt 
sich keine Rechenschaft von der wahren Bedeutung der Prä-
stationsfunktion der actio communi dividundo (wie auch mutatis 
mutandis der actio pro socio). Diese Bedeutung besteht darin, 
dass den Beteiligten in Verbindung mit dem Ansprüche auf 
Teilung die Möglichkeit einer gleichzeitigen Verrechnung v e r -
s c h i e d e n e r zwischen den Miteigentümern entstandener per-
sönlicher Ansprüche gegeben wird, die auf dem Boden ihrer 
Beziehungen zueinander oder zu D r i t t e n erwachsen können,— 
das sog. nominum rationem habere (cf. 1. 43 D. 17, 2Ì. Dies 
setzt doch offenbar voraus, dass die betreffenden Ansprüche an 
sich bestehen. Jeder solche Anspruch, mag es ein Anspruch 
aus Verwendungen, aus Fruchterwerb etc. sein, beruht auf 
einer bestimmten causa und setzt eine entsprechende Spezial-
klage voraus. Im gegebenen Falle ist es die condictio auf 
Grund ungerechtfertigter Bereicherung. Will der blosse Mit-
eigentümer nicht die Teilungsklage, deren Gegenstand in con-
creto der gemeinsame Sklave ist, anstellen, so bleibt es ihm un-
benommen zur condictio zu greifen. Von einer Lücke, die nur 
durch Zulassung der actio pro socio zwischen blossen Miteigen-
tümern ausgefüllt werden konnte, kann mithin gar keine Rede 
sein. Damit fällt das einzige Argument, worauf sich der Ver-
fasser hier beruft, vollkommen zusammen. Denn falls der 
betreffende Anspruch des Klägers nach allgemeinen Grund-
sätzen überhaupt nicht zu substantiieren war, konnte auch die 
actio pro socio im Verrechnungsverfahren keine Hilfe gewähren. 

1) p . 135. 
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Schliesslich verweist der Verfasser а. a. 0. noch auf das 
Paulusfr. 19 pr. D. 9. 4, welches mit Fruchterwerb übrigens 
nichts zu tun hat. Das Fragment, welches den Fall behandelt 
si in re communi mea et tua damnum dederit Titii servus, 
unter welchen Umständen gegen Titius die actio legis Aquiliae 
noxalis Platz greift, lautet in dem uns hier allein interessierenden 
Schiuseteli : si alterutri nostrum in solidum noxae deditus 
fuerit (sc. servus) et ob id ab utroque dominus sit absolutus, 
recte dicitur eum, cui noxae deditus sit, alteri teneri communi 
dividundo judicio, ut communicet servum noxae sibi deditum, 
cum ob rem communem aliquid ad socium pervenerit. 

Der Verfasser bemerkt zu diesem Fragmen t 1 ) : il testo 
dice cosa impossibile per il diritto classico, perchè attribuisce 
all' actio comm. div. una funzione diametralmente opposta alla 
sua destinazione: coli' azione divisoria si c r e a una communio 
pro indiviso. Se questa frase stava nel testo originario, doveva 
necessariamente esservi l'actio pro socio in luogo dell'a. c. d. 

Bei der Betrachtung des Fragmentes, welches deutliche 
Spuren von Interpolation aufweist, ist davon auszugehen, wie 
es auch der Verfasser in anderem Zusammenhange mit Beru-
fung auf Levy tut2) , dass jeder der Miteigentümer unmittelbar 
mit der Noxalklage nur den ihm persönlich zugefügten Schaden 
einklagen konnte. Dagegen konnte sich der Herr des schul-
digen Sklaven mittels noxae deditio desselben an den als Klä-
ger auftretenden Miteigentümer von jeder weiteren Verantwor-
tung wegen des zugefügten Schadens auch dem anderen Mit-
eigentümer gegenüber befreien. Da jedoch der Sklave vom 
Standpunkte der internen Beziehungen zwischen den Miteigen-
tümern der geschädigten Sache aus angesehen als Äquivalent 
für den gesamten Schaden, der beiden zugefügt war, erschei-
nen musste, so entsprang hieraus zugunsten desjenigen Mit-
eigentümers, der durch die noxae deditio des Sklaven um seine 
eigene Klage gegen den früheren Herrn desselben gebracht worden 
war, ein persönlicher Anspruch gegen seinen Widerpart auf 
Übereignung des Sklaven zu Miteigentum. Zur Durchsetzung 
dieses Anspruches konnte der Geschädigte auch in diesem 
Falle zu einer condictio auf Grund ungerechtfertigter Bereich e-

1) p. 135, vgl. p. 222-223. 
2) p. 219. 
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rung greifen *). Nur soviel ist dem Verfasser zuzugeben, dass 
in concreto die gemeine Teilungsklage, die sich ja nur auf die 
geschädigte res communis, nicht auf den servus noxae deditus 
beziehen konnte, nicht in Frage kommt. Hieraus folgt aber keines-
wegs, dass die actio pro socio, welche im Fragmente überhaupt 
nicht erwähnt wird, eine Rolle spielen konnte. Die Sache liegt u. E. 
vielmehr folgendermassen. Gajus hat, da die actio comm. div. 
manente communione zu seiner Zeit nicht zulässig war, auf die Be-
reicherungsklage hingewiesen. Die Kompilatoren haben an ihrer 
Stelle die actio comm. div. in ihrer neuen Funktion als Prästa-
tionsklage manente communione ins Fragment hineininterpoliert. 
Dies allein entspricht allgemeinen Grundsätzen und der histo-
rischen Entwickelung sowohl der condictio sine causa, wie der 
Teilungsklage im römischen Rechte. 

Im weiteren Verlauf kommt der Verfasser auf eine Reihe 
von Fragmenten zu sprechen, bei denen es sich um die Folgen 
der Solidarhaftung von Miteigentümern eines gemeinsamen Skla-
ven aus Rechtsgeschäften oder Delikten desselben, durch die ein 
Dritter in Mitleidenschaft gezogen worden ist, handelt2). Der eine 
Miteigentümer ist mittels der betreffenden adjektizischen oder 
Noxalklage in solidum zugunsten des Dritten kondemniert wor-
den. Es fragt sich, welche Klage ihm gegenüber seinen Genossen 
zwecks proratorischer Repartition des hierdurch erlittenen Scha-
dens zusteht. 

In bezug auf zwei von diesen Fragmenten — fr. 25 D. 10, 3 
und fr. 27 § 8 D. 15 (gemeint ist der Titel D. 15, 1) — beschränkt 
sich der Verfasser darauf, hinzuweisen, dass in beiden Frag-
menten die actio pro socio und a. comm. div. nebeneinander 
erwähnt werden, ohne sich auf weiteres einzulassen. Von den 
fr. fr. 13 § 2 — 14 D. 14, 3, wo dasselbe stattfindet, sagt er bloss, 
dass sie keiner Reinigung bedürften, da nel primo testo è evi-
dente una societas vera e propria — der Ausdruck klingt im 
Munde des Verfassers sehr hübsch —, e conseguentemente qui 
veramente si può aggiungere all' actio comm. div. 1' actio pro 

1) Berger, о. с. р. 205 i. f., p. 229 denkt in diesem Falle an eine actio 
comm. div. utilis. Diese Klage kann u. E. nur im Sinne einer mit der con-
dictio konkurrierenden Klage in Frage kommen. 

2) p. 135, 136. 
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socio, perchè non ha bisogno di schiarimenti1). Unter diesen 
Umständen hat es unsrerseits keinen Zweck auf diese Stellen 
einzugehen. — Näher berührt der Verfasser nur das Paulus-
fr. 6 § 1 D. 9, 4 2 ) : si servo meo in nave vel in caupona utaris 
et damnum mihi det vel furtum faciat, quamquam et furti actio et 
damni injuria mecum sit, haec tarnen actio (sc. adversus nautas 
caupones stabularios), quia in factum est, etiam servi mei nomine 
adversus te competit. Idem dicetur, etsi communis sit. Tu 
tarnen, quod mihi praestiteris ejus nomine, vel communi divi-
dundo vel pro socio actione aut si partem vel totum condu-
xisti, etiam ex conducto habebis me obligatum. 

Der Gesichtspunkt, unter welchem das Fragment die Auf-
merksamkeit des Verfassers auf sich zieht, ist ein sehr merk-
würdiger. Er findet es höchst wichtig (molto importante), 
dass im Schlusssatze des Fragmentes neben der actio comm. div. 
è nominata senz' altra spiegazione l'actio pro socio, ma prima 
di nominare 1' actio conducti si spiega la ragione perchè si dà 
quest' azione, und wirft die Frage auf: ora perchè non spiega 
nello stesso modo anche 1' esperibilità dell' actio pro socio, s e 
i l c o n d o m i n i o d i p e r sè n o n f o r m a a n c h e u n r a p -
p o r t o d i s o c i e t a s ! Für ihn ist die Antwort damit von 
selbst gegeben. 

Wir haben keinen Anlass auf das Fragment, welches im 
höchsten Grade revisionsbedürftig erscheint, an diesem Orte 
näher einzugehen, und wollen uns nur mit folgender Bemerkung 
begnügen: dem Verfasser scheint der sehr einfache Gedanke 
nicht gekommen zu sein, dass solche Klagen, wie die actio con-
ducti, an sich mit Gemeinschaftsverhältnissen als solchen nichts 
zu tun haben, auch unabhängig von ihnen gegeben sein können 
und, insoweit sie mit den Klagen aus Gemeinschaft auf Grund 
von Gesellschaftsvertrag und Miteigentum konkurrieren, jeden-
falls auf ganz anderem Fundamente beruhen, weshalb eine Er-
wähnung desselben sehr natürlich erscheint. Wie kann hieraus 
ein neuer und noch gar als höchst wichtig bezeichneter Beweis 
für die Zulässigkeit der actio pro socio zwischen blossen Mit-
eigentümern geschmiedet werden? 

1) Über alle hier genannten Texte s. Levy, о. с.-, an den in seinem 
Quellenindex angeführten Orten. 

2) p. 136, vgl. p. 248. 
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Es bleiben noch zwei Fragmente zu erwähnen, in welchen 
eine deterioratio beziehungsweise corruptio des gemeinsamen 
Sklaven dem einen Miteigentümer gegenüber dem anderen zur 
Schuld fällt und die Ansprüche, die hieraus für den geschädigten 
Miteigentümer erwachsen, betrachtet werden1). Es sind dies 
das Ulpianfr. 9 pr. D. 11, 3 und das Paulusfr. 10 D. 9, 4. 

Das erstere Fragment lautet : si quis servum communem 
meum et suum corruperit, apud Ja l i anum. . . quaeritur, an hac 
actione (sc. de servo corrupto) teneri possit, et ait teneri eum 
socio. Praeterea poterit et communi dividundo et pro socio, s i 
s o c i i s i n t , teneri, ut Julianus ait. (Die Fortsetzung des Frag-
ments interessiert im gegebenen Falle nicht.) — Das zweite Frag-
ment besagt: sed et eo nomine agere cum socio poterit, quod 
servum communem deteriorem fecit, quemadmodum cum quoli-
bet alio, qui rem communem deteriorem fecisset. Ceterum si ni-
hil praeterea post noxae deditionem commune habebit pro socio 
vel, s i s o c i i n o n f u e r u n t , in factum agi poterit. 

Der Verfasser reibt sich an den Wendungen : „si socii sint" — 
„si socii non fuerunt" mit dem Ausrufe : ma è strano questo 
„si socii sint", perchè ogni condomino è „socius", und schliesst 
hieraus, dass diese Wendungen von den Kompilatoren hinein-
interpoliert sind. Nach früher Gesagtem verlohnt es nicht auf 
diese Art von Argumentation einzugehen : der Verfasser will es 
nun einmal nicht einsehen, dass der Ausdruck „socius" einen 
verschiedenen Sinn hat, je nachdem ob es sich um Gesellschafter 
oder um blosse Miteigentümer handelt. — Über die Präge, wie 
mit dieser Begründung des Verfassers der ausdrückliche Hin-
weis von Paulus im fr. 10 D. 9, 4 cit. auf die· actio in factum 
stimmt, welche mit Ausschluss der actio pro socio „si socii non 
fuerunt" dem durch die Deterioration des Sklaven geschädigten 
Miteigentümer zugebilligt wird, schweigt sich der Verfasser a. a. 
0. vollkommen aus. Er kommt aber auf diese Frage in anderem 
Zusammenhange, nämlich bei Behandlung der strittigen Frage 
zu sprechen, ob actiones noxales im klassischen Rechte zwischen 
Miteigentümern zulässig waren (was er verneint). Bei dieser 
Gelegenheit stellt sich heraus, dass nach seiner Ansicht ausser 
den Worten „vel si socii non fuerunt" auch die Worte „in fac-

1) p. 136, 137, vgl. in bezug auf das fr. 10 D. 9, 4 auch p. 248—251 
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tum" interpoliert sind1). Von der an sich durchaus sachge-
mässen Voraussetzung ausgehend, dass es sich im gegebenen 
Falle um die actio de servo corrupto handle und ein vom dete-
riorierten Sklaven an einem Dritten begangenes Delikt supponiert 
werde (cf. fr. 9. 17 D. eod.), welches eventuell die noxae deditio 
des schuldigen Sklaven an den geschädigten Dritten zur Folge 
haben konnte, — führt der Verfasser folgendes aus: im letzte-
ren Falle, se egli (der Deteriorator des Sklaven) invece aveva 
consegnato lo schiavo al terzo, leso dal delitto del servo, allora, 
s i c c o m e l ' a c t i o d e s e r v o c o r r u p t o с a d e (!), Г altro 
socio può con l'actio pro socio ( che c r e d i a m o e s s e r q u i 
l ' u n i c a v e r a e c l a s s i c a ) conseguire i danni per il servo 
perduto per colpa dell' altro. 

Weshalb die actio de servo corrupto unter den gegebenen 
Umständen fortfallen soll, bleibt dunkel. Die Haftung der Mit-
eigentümer aus dem an einem Dritten begangenen Delikt des 
Sklaven gegenüber diesem Dritten hat doch an sich nichts mit 
der Deterioration des Sklaven seitens des einen der Miteigentümer, 
welche in der Begehung des Deliktes zutage getreten ist, zu 
tun: es liegt in beiden Fällen eine alia res vor. Auch die Per-
son des Klägers ist eine verschiedene : im ersten Falle ist der 
Dritte der Kläger, im zweiten Falle — der unschuldige Miteigen-
tümer. Von einem Wegfall der actio de servo corrupto kann 
keine Rede sein. Die Klage besteht ruhig fort und konkurriert 
mit den betreffenden Klagen aus Gemeinschaft (cf. fr. 9 pr. D. 11, 3 
cit.). Im gegebenen Falle bestand die Schwierigkeit darin, dass 
die actio communi dividundo als gemeine Teilungsklage wegen 
Mangels eines Teilungsobjektes post noxae deditionem — si 
nihil praeterea commune habebit — nicht anwendbar war. Paulus 
weist nun darauf hin: liegt ein Gesellschaftsverhältnis vor, so 
kann der durch die Deterioration des Sklaven geschädigte Mit-
eigentümer gegen den Deteriorator als Gesellschafter zur actio pro 
socio greifen; fehlt ein solches Verhältnis — si socii non sunt —, 
liegt also blosse Gemeinschaft aus Miteigentum vor, so bleibt 
der Betreffende doch nicht schutzlos, — ihm steht immerhin die 
actio in factum de servo corrupto zur Verfügung. Dies ist ganz 
richtig, schliesst jeden Interpolationsverdacht a limine aus und 

1) p. 253, vgl. p. 251, wo das fragliche Fragment im Wortlaute zitiert 
wird und die Worte „vel, si socii non fuerint, in factum" als interpoliert einge-
klammert sind. 
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widerlegt den Verfasser in vorzüglicher Weise. — Was in Ver-
bindung hiermit von ihm über die actio pro socio gesagt wird, 
ist von keinem höheren Wert, als das von ihm auf S. 137 
Geäusserte. 

Zum Schluss beruft sich der Verfasser noch auf die Frag-
mente 45—51 D. 17, '2, in welchen die Frage der Konkurrenz 
beziehungsweise der Kumulation der actio pro socio mit ver-
schiedenen Deliktsklagen betrachtet wird1). 

Der Verfasser behauptet, dass die erwähnten Fragmente si 
riferiscono ad ogni condominio, senza fare nessuna distinzione 
tra un semplice condominio e condominio con la società. Dabei 
fehle jeder Hinweis auf die actio communi dividundo (ma manca 
affatto l'actio communi dividundo), was dahin verstanden werden 
müsse, che nelP actio comm. dividundo delle pretese si tien conto 
nella procedura della divisione, ma con Г actio pro socio queste 
si possono ottenere durante la comunione о cessata la comunione. 
Dazukomme noch — d a t a la f a c i l i t à di c o n f o n d e r e 
i d u e i s t i t u t i c o s ì v i c i n i (!): se per poter esperire Г actio 
pro socio tra i condomini dovesse intervenire una esplicita con-
venzione, i giuristi romani non avrebbero mancato di dichiarar 
questo, come non mancano in proposito delle altre azioni (per es. 
actio conducti ecc.) di dichiarare che tra i condomini è intervenuto 
il tale e tal contratto (ad es. 6 § 1 D. 4, 9). 

Also : wenn die römischen Juristen die Frage von der 
Konkurrenz beziehungsweise Kumulation der actio pro socio mit 
verschiedenen Deliktsklagen behandeln, ohne an dieser Stelle der 
actio communi dividundo zu gedenken, und ohne die speziellen 
Voraussetzungen, bei Vorliegen welcher die actio pro socio entsteht, 
wohlgemerkt: an dieser Stelle, auseinanderzusetzen, — so soll 
das ein Beweis dafür sein, dass sie unter societas dasselbe ver-
stehen, wie der Verfasser. Ist denn die actio communi divi-
dundo auch eine Deliktsklage ? Bildet die Frage von den Vor-
aussetzungen der Entstehung eines Anspruchs nicht ein geson-
dertes Thema, welches mit der Konkurrenz- und Kumulations-
frage an sich nichts zu tun hat ? — Wie sollten die römischen 
Juristen auf die perverse Idee gekommen sein, diese Fragen mit-
einander zu verbinden? Der Verfasser weist in dieser Beziehung 
als zwingende Veranlassung auf die leichte Möglichkeit hin, die 

1) p. 137, vgl. p. 97-98 . 
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beiden Institute der Gemeinschaft aus Gesellschaftsvertrag und 
aus Miteigentum zu verwechseln, — ]a, bestand denn diese 
Gefahr vom Standpunkte der römischen Juristen überhaupt? Das 
gehört doch zum thema probandum des Verfassers und kann 
nicht zugleich als Beweis für die angeblich gleiche Auffassung 
der römischen Juristen dienen. Wir haben es auch in diesem 
Falle mit einem ganzen Rattenkönig von Missverständnissen 
zu tun. 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Versuch des Ver-
fassers die Anwendbarkeit der actio pro socio ausserhalb ihres 
natürlichen Geltungsbereichs aus den Quellen nachzuweisen auf 
der ganzen Linie Schiffbruch gelitten hat und als verfehlt zu-
rückzuweisen ist. 

VI. 

Es sei gestattet, unserer Kritik der vorliegenden Arbeit Ein's 
— einer wissenschaftlichen Erstlingsschrift — einige Schlussbe-
merkungen hinzuzufügen. 

Der Ausgangspunkt und die Methode Ein's sind ohne 
Zweifel verfehlt, die praktischen Konsequenzen, die er in bezug 
auf den Geltungsbereich der actio pro socio im klassischen 
römischen Rechte zieht, erscheinen ganz unhaltbar. In seiner 
Arbeit steckt ein gutes Stück reiner Begriffsjurisprudenz in 
Anwendung auf ein rechtshistorisches Thema, die realtà delle 
cose, — der grundlegende Unterschied zwischen Gemeinschaften 
aus Gesellschaftsvertrag und aus Miteigentum sowohl im wirt-
schaftlichen wie im juristischen Sinne, d. h. im Sinne der die 
betreffenden konkreten Verhältnisse regelnden Rechtsnormen 
und der aus ihrer Zusammenfassung sich ergebenden Rechts-
institute, dieser grundlegende Unterschied, den die klassischen 
römischen Juristen, wie sich aus ihren sehr bestimmten Aus-
sprüchen ergibt, sehr wohl durchfühlten, — ist von Ein nicht er-
fasst. Dennoch wäre es ungerecht, seiner Arbeit daraufhin 
kurzerhand jeden wissenschaftlichen Wert abzusprechen. Sub-
jektiv wäre dies ungerechtfertigt, weil seine Arbeit von zweifel-
loser wissenschaftlicher Begabung des Verfassers, Ernst und 
eiserner Konsequenz in der Verfechtung seiner Ansichten, sowie 
bedeutender dialektischer Kunst zeugt, welche prima facie wenn 
nicht überzeugend, so doch gewissermassen suggestiv überre-
dend wirken kann, solange das Fehlerhafte seiner Grundvoraus-
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Setzungen nicht aufgedeckt ist. Objektiv muss u. E. anerkannt 
werden, dass seine Schrift entschieden überaus anregend 
wirkt. Auch an sich verfehlte Theorien, namentlich wenn sie 
konsequent durchgeführt werden, können in diesem Sinne wissen-
schaftliche Bedeutung erlangen, indem die Aufmerksamkeit auf 
neue oder bislang weniger beachtete Fragen gelenkt wird. 

Dies ist u. E. bei Ein durchaus der Fall. Einige dieser 
Fragen wollen wir zum Schlüsse kurz andeuten. Vorher sei 
noch eines vermerkt. 

Die unzulässige Hineintragung verwirrender begriffstheoreti-
scher Momente bei der Behandlung rechtshistorischer Fragen 
steht bei Ein nicht vereinzelt da. Sie ist, von der älteren rechts-
historischen Literatur ganz abgesehen, auch bei hervorragenden 
Vertretern der neueren Romanistik anzutreffen. Ein markantes 
Beispiel bildet in dieser Beziehung die Besitzlehre des kürzlich 
verstorbenen bedeutenden italienischen Romanisten Bonfante, 
der als Lehrer Ein's einen sehr merkbaren Einfluss auf ihn 
ausgeübt hat. In seinen ausführlichen, zum Teil fast monogra-
phischen Charakter tragenden Anmerkungen zur italienischen Be-
arbeitung von Windscheids Pandektenlehrbuch J) entwickelt er 
seine allgemeine Auffassung des Besitzes, in welcher er histo-
rische und begriffstheoretische Momente in engen Zusammen-
hang bringt. Der Gesichtspunkt, von dem er hierbei ausgeht 
und den er historisch zu begründen sucht — das Vorwiegen 
des Herrschaftsmomentes im Begriffe der römischen possessio, 
dem die custodia, das in possessione esse gegenübersteht — ist 
ein typisch begriffsmässiger. Er gleicht dem traditionellen 
Willensmoment in der früher allgemein herrschenden Lehre wie 
ein Ei dem anderen, und berührt sich im Ergebnis aufs engste 
mit der Anschauung v. Savigny's, nur dass der animus domi-
nantis, die 'ψυχή δεσπόζοντος der Byzantiner, an die Stelle des 
nicht quellenmässigen animus domini tritt. Im übrigen sieht 
er wie v. Savigny den sog. abgeleiteten Besitz als anomalen Be-
sitz an und sucht dies aus der Betrachtung der einzelnen Ab-
arten dieses abgeleiteten Besitzes zu begründen. In Verbindung 
hiermit kommt er auch auf die Entwickelung des Besitzschutzes 
des Usufruktuars im römischen Rechte zu sprechen und sucht 
nachzuweisen, dass im Justinianeischen Rechte die juris possessio 

1) Note al В. Windscheid, Il Diritto delle Pandette, 1. 3, vol. V p. 351 ff. 
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des Usufruktuars der rei possessio Platz gemacht habe1). Wir 
können auf diese unserem gegenwärtigen Thema ganz fernlie-
genden Fragen, welche von uns an anderem Orte in weiterem 
Zusammenhange betrachtet werden sollen, hier nicht näher ein-
gehen. Nur soviel sei in bezug auf die spezielle Frage der be-
sitzrechtlichen Lage des römischen Usufruktuars bemerkt: in 
diesem Punkte tritt die Nichtberücksichtigung der realtà delle 
cose in besonders schroffer Form zutage. Die praktisch le-
benswichtige Frage, die in diesem Falle zu lösen war, bestand 
im Bedürfnis der Ausdehnung des selbständigen Besitzschutzes 
auf den dinglich berechtigten Usufruktuar bei gleichzeitiger 
Wahrung des von alters her anerkannten selbständigen Besitz-
schutzes des Eigenbesitzers. Diesem Bedürfnis, welchem die 
antiquierte einseitige régula juris : compossessio plurium in 
solidum esse non potest nicht entsprach, wurde durch die 
künstliche Spaltung der possessio in die possessio rei und pos-
sessio juris in Anwendung auf die Personalservituten in praktisch 
zweckmässiger, obgleich logisch mehr wie anfechtbarer Weise die 
Spitze abgebrochen. Welches Interesse die Kompilatoren daran 
haben konnten diese Lösung zum Schaden des Eigenbesitzers 
aufzugeben, ist nicht abzusehen und u. E. aus den Quellen nicht 
zu erweisen. Im Ergebnis führt der prinzipiell fehlerhafte Aus-
gangspunkt Bonfante's, wie bei Ein, zu unhaltbaren Schlussfol-
gerungen, — mit dem Ünterschiede, dass sich diese im gegebenen 
Falle nicht auf das klassische, sondern auf das Just inianische 
Recht beziehen. 

Kehren wir nach dieser Abschweifung, welche für die allge-
meine Einstellung Ein's in gewissem Sinne eine Erklärung bieten 
dürfte, indem sie dieselbe in einem neuen Lichte erscheinen 
lässt, zu unserem Thema zurück, so wären u. E. folgende Fra-
gen hervorzuheben, zu deren Aufwerfung die Schrift unseres 
Verfassers Anlass bietet. 

Neben dem Vorwiegen des begriffstheoretischen Momentes 
fällt in seiner Abhandlung die vollständige Verkennung der 
sog. Prästationsfunktion der actio pro socio und der actio 
communi dividundo auf. Diese Verkennung ist in hohem 
Masse daraus zu erklären, dass das Prästationsproblem in An-
wendung auf die römischen Gemeinschaftsklagen in unserer 

1) о. c. p. 365. 
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Doktrin bislang einer systematischen Durcharbeitung entbehrt 
und in seinem Kerne nicht vollkommen klar erfasst ist. Die 
eingehende Behandlung dieses Problems in der höchst beleh-
renden Monographie Berger's über die Entwickelung der römi-
schen Teilungsklagen behandelt die Frage naturgemäss nur im 
Rahmen dieser Klagen; das gemeinsame Moment, welches die 
erwähnten Klagen in Hinsicht dieses Problems mit der actio 
pro socio verbindet, findet nicht die nötige Berücksichtigung. 
Andrerseits wird die Frage mit dem Kompensationsproblem 
verquickt, was wiederum eine sehr einseitige Beleuchtung der-
selben zur Folge hat. Der Kern des Problems besteht in fol-
gendem. Das praestare umfasst bei den römischen Gemein-
schaftsklagen, möge es sich um vertragsmässige oder ausser-
kontraktliche Gemeinschaft handeln, zwei sehr verschiedene 
Gruppen von Fällen. 

Die erste Gruppe bilden E i n z e l a n s p r ü c h e zwischen 
Gemeinschaftern, welche wiederum doppelter Art sein können. 

Erstens gehören hierzu solche Ansprüche, die u n m i t -
t e l b a r aus Handlungen oder Unterlassungen der einen Gemein-
schafter gegenüber den anderen entspringen, sei es in erster Linie, 
wie bei der societas, aus Verletzung normaler Verpflichtungen 
aus dem Gesellschaftsvertrag, oder, wie bei der communio, aus 
Verletzung der betreffenden legalen Verpflichtungen oder 
spezieller Vereinbarungen in betreff der Nutzung oder Verfü-
gung über die gemeinsame Sache, oder endlich — in beiden 
Fällen — aus incidenter hinzutretenden anderen Gründen, wie 
aus selbständigem Delikt, Quasidelikt, ungerechtfertigter Be-
reicherung, eventuell negotiorum gestio u. dergl. •— Zweitens 
können Einzelansprüche in Frage kommen, die aus Rechtsgeschäf-
ten oder aus sonstigen Beziehungen eines gegebenen Gemein-
schafters zu dritten Personen entspringen, soweit hierdurch 
m i t t e l b a r die übrigen Gemeinschafter zu ihren Gunsten oder 
zu ihren Lasten berührt werden. 

In solchen Fällen tritt die K o n d e m n a t i o n s f u n k t i o n 
der entsprechenden Gemeinschaftsklagen in reiner Form in 
Kraft. Bei Ansprüchen zwischen Gesellschaftern ist im klassi-
schen Rechte die actio pro socio in jedem Falle zuständig, 
wobei der Gefahr prozessualer Konsumtion durch praescrip-
tiones pro actore, eventuell durch judiziale Stipulationen in fu-
turo damno vel lucro pendente (cf. 1. 38 pr. D. 17, 2) vorge-
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beugt werden kann. Mit der actio pro socio konkurrieren ge-
gebenenfalls die aus dem vorliegenden Tatbestande sich er-
gebenden besonderen Klagen, wie die actio negotiorum 
gestorum, actio legis Aquiliae u. s. w. — Bei Ansprüchen aus 
Miteigentumsgemeinschaft sind im klassischen Rechte manente 
communione ursprünglich nur die betreffenden besonderen 
Klagen anwendbar. In einer Reihe von Fällen erwähnen die 
Quellen daneben seit Julian die actio communi dividundo utilis x). 

Zur zweiten Gruppe gehören V e r r e c h n u n g s - u n d Li-
q u i d a t i o n s a n s p r ü c h e ex v a r i i s c a u s i s zwischen Ge-
meinschaftern, — das sog. nominum rationem habere (cf. 1. 43 D. 
17, 2), welche gleichfalls entweder unmittelbar aus Handlungen der 
Gemeinschafter gegeneinander oder mittelbar aus den Beziehun-
gen eines gegebenen Gemeinschafters zu Dritten erwachsen, inso-
weit solche die übrigen Gemeinschafter und in diesem Sinne 
die Gemeinschaft als solche berühren. 

Es dürfte wohl allgemein anerkannt sein, dass solcher 
Art Verrechnungsansprüche, die im praktischen Resultate auf 
Saldierung hinauslaufen, auf dem Boden der societas ihre Durch-
bildung erfahren haben und erst in späterer Zeit auf Mitei-
gentumsgemeinschaften aus Anlass des Teilungsverfahrens und 
in Verbindung mit diesem ausgedehnt worden sind (cf. 1. 43 
D. h. t. 17, 2 cit.). 

Ursprünglich ist die ganze Frage auch bei Vorliegen einer 
societas bloss für den Fall der Liquidation der Gesellschaft auf-
geworfen worden. Hierfür spricht insbesondere das fr. 65 
§ 15 D. 17, 2, welches zweifellos eben solche Verrechnungs-
ansprüche behandelt und eine Ausnahme in der Anwendung auf 
societates vectigalium festlegt, bei denen eine und dieselbe 
societas verschiedene vectigalia übernimmt. Das erwähnte 
Fragment lautet : nonnunquam necessarium est et manente 
societate agi pro socio, veluti cum societas vectigalium causa 
coita est propterque varios contractus neutri expediat recedere 
a societate nec refertur in medium quod ad alterum (sc. 
contractum) pervenerit. Der Sinn dieses vielfach missverstan-
denen Fragmentes ist folgender: gemeinhin findet das Verrech-
nungsverfahren nur im Falle der Auflösung der Gesellschaft 
statt. Verfolgt aber die Gesellschaft, wie das z. B. („veluti") 

1) Vgl. hierüber Berger, о. c., passim. 

6 
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bei Vektigalgesellschaften häufig der Fall sein konnte, verschie-
dene Unternehmungszwecke, deren Erreichung nicht gleichzeitig 
einzutreten braucht, so ist das Verrechnungsverfahren auch 
bei Fortbestehen der societas in bezug auf ihre übrigen Unter-
nehmungen nicht in Frage zu stellen, wenn bloss eine der Un-
ternehmungen liquidiert werden soll oder zu Ende geführt ist, 
da in solchem Falle die Verrechnung — das referre in me-
dium — sich nur auf die betreffende Unternehmung bezieht und 
die übrigen in keiner Hinsicht berührt, indem die gegen-
seitigen Ansprüche aus den übrigen Unternehmungen nicht in 
Frage kommen. 

Die Verrechnung auch unter solchen Umständen nur unter 
der Voraussetzung zuzulassen, dass auch alle übrigen Unter-
nehmungen, an denen die Gesellschaft beteiligt ist, aufgelöst 
werden, wäre wirtschaftlich einfach widersinnig gewesen. Dies 
und nicht mehr will Paulus sagen. Wir haben es mit einer 
Frage zu tun, die sich unmittelbar nur auf gegenseitige Verrech-
nungsansprüche bezieht. Den Ausdruck „manente communione" 
als interpoliert anzusehen oder ihm einen weiteren Umfang in 
dem Sinne beizulegen, dass Paulus im gegebenen Falle eine Aus-
nahme aus einem allgemeinen Prinzip zulassen will, laut welchem 
die einmalige Anstellung der actio pro socio nicht nur bei gegen-
seitigen Verrechnungsansprüchen (wo dies in praxi wohl die 
Regel war), sondern auch bei Verfolgung von Einzelansprüchen 
im Wege prozessualer Konsumtion die Auflösung der Gesellschaft 
notwendig nach sich ziehen musste, — erscheint gleichermassen 
ausgeschlossen. Das hätte ja zum mindesten für das klassische 
Recht, wenn von früheren Entwickelungsstadien der Klage ab-
gesehen wird, mutatis mutandis auch bei sonstigen Dauer-
verhältnissen, wie bei Miete, Pacht, allgemeiner Geschäftsfüh-
rung u. s. w., vielfach zu ganz unmöglichen Situationen führen 
müssen, und hätte zugleich häufig den Interessen und Absichten 
der Parteien radikal widersprochen. Eine solche Annahme ist 
auch nicht mit der anerkannten Zulässigkeit des Einschaltens 
von praescriptiones pro actore in die Klageformel in Einklang 
zu bringen, welche die nötige Remedur gegen unerwünschte oder 
zweckwidrige prozessuale Konsumtion darboten und wohl kaum 
vom alleinigen Ermessen des Klägers abhingen, sondern im Be-
darfsfall vom Prätor unter Androhung der denegatio actionis 
erzwungen werden konnten. 
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Eine Bestätigung dieser unserer Auffassung enthält das Prin-
cipium desselben Fragmentes, welches lautet : fr. 65 pr. D. 17,2 : acti-
one (sc. societas) distrahitur, cum aut stipulatione autjudicio mutata 
sit causa societatis. Proculus enim ait hoc ipso, quod judicio [ideo] 
dictatum est, [ut societas distrahatur], renuntiatam societatem, 
sive totorum bonorum sive unius rei societas coita sit. Die 
Annahme, dass die eingeklammerten Worte interpoliert seien, 
ist in jedem Falle inhaltlich ganz unhaltbar1). 

Sehen wir das Fragment ohne vorgefasste Meinung in bezug 
auf die prozessuale Konsumtionswirkung der Klage an, so wer-
den von demselben zwei Arten der Auflösung der Gesellschaft 
auf Grund von Rechtsakten (actione) unterschieden: novatio und 
judicium. Schon diese Zusammenstellung ist höchst charakterisch. 
Unter novatio kann unmöglich die Novation des einen oder 
anderen Einzelanspruches gemeint sein, da solche offenbar an 
sich nicht als ausreichender Grund für die Auflösung der Gesell-
schaft dienen kann. Es kann sich nur um die stipulatio Aquiliana 
mit anschliessender acceptilatio zum Zweck der distractio societatis 
handeln. Als Form hierzu konnte der Abschluss gleichzeitiger 
aktiver und passiver Korrealstipulationen mit nachfolgenden 
Acceptilationen dienen, was zur Löschung aller eventuellen An-
sprüche der Gesellschafter, einschliesslich künftiger, nicht fälliger 
und bedingter gegenseitiger Ansprüche führte. Dies war die 
gegebene Art und Weise freiwilliger aussergerichtlicher Auf-
lösung der Gesellschaft mit ipso jure-Wirkung, welche natürlich 
nur bei allgemeinem Einverständnis der Gesellschafter möglich 
war. War die notwendige vorausgehende Verrechnung der gegen-
seitigen Ansprüche der Gesellschafter gegeneinander auf diesem 
Wege nicht zu erzielen, so musste zum judicium societatis 
gegriffen werden, falls der gemeinsame Zweck eben in der end-
gültigen Liquidation der Gesellschaft bestand und die Gesell-
schafter sich nur in bezug auf die Verrechnung ihrer gegen-
seitigen Ansprüche nicht einigen konnten und es vorzogen, um 
reinen Tisch zu machen, sich nicht an einen unbeteiligten Dritten 
oder an einen Schiedsrichter zu wenden, sondern die Sache dem 
Geschworenenrichter — dem arbiter in diesem Sinne — zu über-

1) S. hierüber, wie über das Vorhergehende, die Auseinandersetzungen 
und Literaturnachweise Ein's p. 109, 110, der das Fragment gründlich miss-
verstanden hat und mit ihm nichts Rechtes anzufangen weiss. 

6 * 



84 D. GRIMM В XXX. з 

lassen. In diesem Sinne ist die Wendung „judicio ideo dic-
tatum est, ut societas distrahatur" aufzufassen. — Auch der 
Ausdruck „renuntiatam societatem" gewinnt erst von diesem 
Standpunkte aus seine wahre Bedeutung: das renuntiare setzt 
im gegebenen Zusammenhange gemeinsamen Rücktrittswillen 
voraus, der sich aus der Anstellung der Klage auf allgemeine 
Verrechnung aller gegenseitigen Ansprüche zwischen allen Gesell-
schaftern ergibt, indem die Klage hier zu einer solchen mutatio 
der Gesellschaft führt, dass nichts von ihr nachbleibt, wie dies 
auch bei der stipulatio Aquiliana mit nachfolgender acceptilatio 
der Fall war. Anlässe zu solchem gemeinsamen Vorgehen mussten 
sich bei der leichten Auflösbarkeit der römischen societas häufig 
genug darbieten, — es genügt an die Beendigung einer societas 
bei Todesfall, Konkurseröffnung, publicatio, einseitigem Rücktritt 
eines der Gesellschafter zu denken, insoweit die übrigen Gesell-
schafter nicht etwa durch besondere Verabredung die Fortdauer 
der Gesellschaft vorgesehen hatten oder Bereitwilligkeit zwischen 
ihnen herrschte, eine neue Gesellschaft zur Erreichung desselben 
gesellschaftlichen Zweckes zu begründen. — Formell musste die 
Klage auch in solchen Fällen von jedem Gesellschafter gesondert 
gegen jeden der übrigen vom Magistrat erbeten werden, wobei 
aber die Verhandlung der verschiedenen Klagen einem judicium 
mit gemeinsamem arbiter überwiesen werden konnte. Dies ergibt 
sich a fortiori aus dem fr. 52 § 14 D. 17, 2, wo ein solches 
unum judicium selbst für den Fall zugelassen wird, wenn ein 
und dieselben Personen mehrere Sozietätsverträge zu verschiede-
nen Zwecken untereinander abgeschlossen hatten *). In diesem 
Sinne ist eine gewisse Analogie der actio pro socio in ihrer 
Verrechnungsfunktion mit den Teilungsklagen nicht wohl abzu-
weisen : hier wie dort läuft die Sache im praktischen Resultat auf 
Liquidation hinaus, nur dass bei der actio pro socio die Adjudikation 
im Miteigentume der Gesellschafter stehender res communes 
wegfiel2). Ob es hierbei im Endresultat überhaupt zu einer 
Kondemnation auf den dem einen oder anderen zukommenden 
Saldo kam, hing von den Umständen ab. Im allgemeinen ist 
wohl anzunehmen, dass die beteiligten Gesellschafter, sobald das 
allgemeine Verrechnungsresultat des arbiter vorlag, im eigenen 

1) Vgl. über analoge Erscheiniingen bei den Teilungsklagen Wenger» 
Institutionen des röm. Zivilprozessrechtes, p. 161 sqq. 

2) Vgl. Kariowa, Röm. Rechtsgeschichte II, p. 660. 
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Interesse — um die bei Kondemnation drohende Rechtsfolge der 
Infamie zu vermeiden — durch freiwillige Begleichung ihrer 
Saldoschulden die Sache beilegten, um ein absolutorisches Urteil 
zu erlangen. 

Ganz anders stand die Frage, wenn kein allgemeines Ein-
verständnis in bezug auf die Auflösung des Gesellschaftsbandes 
zu erzielen war. Dann musste der einzelne Gesellschafter, der 
auf Auflösung bestand, von sich aus die actio pro socio gegen 
die übrigen auf Verrechnung des auf ihn fallenden Anteils er-
heben, — pro portione, qua socius fuerit, wie sich in einem an 
und für sich fernliegenden Falle die 1. 44 § 1 D. 21, 1 ausdrückt. 
Sollte Proculus, wenn er tatsächlich eine solche Sachlage vor 
Augen hatte, ganz unbefangen zur Charakterisierung des fakti-
schen Resultats derselben die Worte „renuntiatam societatem", 
welche bei Streichung der eingeklammerten Worte allein 
übrig bleiben würden, gebraucht haben, um hiermit die Kon-
sumtionswirkung der Litiskontestation anzudeuten, welche mit 
renuntiatio an sich gar nichts zu tun hat? So naheliegend 
diese etwas laxe Ausdrucksweise bei gemeinsamem Auflö-
sungswillen aller Gesellschafter erscheint, so unverständlich 
ist sie bei einseitigem Vorgehen eines der Gesellschafter gegen-
über den übrigen, da in diesem Falle der Renuntiationswille 
eine ganz andere Bedeutung hat. Das Interesse des Gesell-
schafters, der als Kläger auftritt, erschöpft sich im eigenen Los-
kommen von der Gesellschaft ; was weiter geschieht, berührt ihn 
nicht und er hat auch keinen Einfluss darauf: ob die Gesell-
schaft zwischen den übrigen infolge seines Austritts endgültig 
zusammenbricht, ob sie fortdauert, wie es bei vorzeitigem Rück-
tritte aus einer societas in tempus coita der Fall sein konnte 
(cf. 1. 65 § 6 D. 17, 2), ob sie durch Abschluss eines neuen Gesell-
schaftsvertrages mit gleichem Gesellschaftszweck zwischen den 
übriggebliebenen Gesellschaftern erneuert wird, kann ihm ganz 
gleichgültig sein und hängt in keiner Hinsicht von ihm ab. 
Welchen Sinn könnte der Ausspruch des Proculus — Interpolation 
der eingeklammerten Worte vorausgesetzt — in der ver-
kürzten Form : „Proculus enim ait, hoc ipso, quod judicio . . . dic-
tatum e s t . . . renuntiatam societatem, sive totorum bonorum 
sive unius rei societas coita sit", überhaupt haben? Höchstens 
doch nur den, dass die Anstellung der actio pro socio an sich 
eine ausdrückliche Erklärung des einseitigen Renuntiationswillens 
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ersetzt beziehungsweise eine solche Erklärung implicite enthält. 
Das Ganze läuft dann auf eine blosse I n t e r p r e t a t i o n des ein-
seitigen Renuntiationswillens hinaus. Wie soll hieraus folgen, 
dass im klassischen Rechte die actio pro socio manente communi-
one überhaupt nicht angestellt werden konnte, selbst für den 
Fall, dass es sich um einen Einzelanspruch handelte und 
praescriptio pro actore vorlag? Und was sollte wohl Paulus be-
wogen haben, einen solchen Ausspruch des Proculus im gegebe-
nen Zusammenhange überhaupt anzuführen? Das ist doch ganz 
ausgeschlossen. Wir sehen: wie die Sache auch gewendet wird, 
es liegt weder für die Interpolationsannahme (inhaltlich ge-
sprochen), noch für die Annahme, dass Proculus die actio pro 
socio nur in Verbindung mit Auflösung der societas für zulässig 
gehalten habe, — welche beide Annahmen die eine durch die 
andere gestützt werden sollen, — auch nur der Schatten eines 
Beweises vor. 

Zum Schlüsse möge noch eine kurze Bemerkung zur Frage 
der Ausdehnung der Liquidationsfunktion der actio pro socio 
auf die actio communi dividundo Platz finden. Dass diese Aus-
dehnung erst nach Ausbildung der erwähnten Funktion bei der 
actio pro socio — auch in Anwendung auf Sozietätsverhält-
nisse — stattgefunden haben muss, ergibt sich mit Gewissheit 
aus dem Ulpianfr. 43 D. 17,2 in Verbindung mit dem Paulusfr. 
1 D. 10, 3, die historische Reminiszenzen widerspiegeln1). Den 
nächsten Anlass zur Ausdehnung der Liquidationsfunktion auf 
die actio comm. div. bei Vorliegen eines Gesellschaftsverhältnisses 
wird das Bedürfnis zur möglichsten Beschleunigung und Verein-
heitlichung des Prozessmechanismus geboten haben, — im An-
fange vielleicht in Form der Zulassung eines unum judicium 
hinsichtlich beider Klagen. 

Parallel hiermit geht die Ausdehnung derselben Funktion 
auf das Gemeinschaftsverhältnis zwischen blossen Miteigen-
tümern bei Erhebung der erwähnten Teilungsklage mit nahe-
liegender Beschränkung auf die Fälle, si quid in his (sc. rebus 
communibus) damni datum factumve est sive quid eo nomine 
aut abest alicui sociorum aut ad eum pervenit ex re communi 
(Ulp. fr. 3 pr. D. 10, 3)2). Hier musste der Anlass zur Ausdeh-

1) Die an diese Fragmente geknüpften Interpolationsfragen interessieren in 
diesem Falle nicht. 

2) Hierüber Berger, о. c., p. 106 ff. 
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nung der Liquidationsfunktion der Gesellschaftsklage auf die 
actio communi dividundo tiefer liegen. Er bestand in dem 
wachsenden Bedürfnisse die ursprünglich rein arbiträren, dem 
vollen Ermessen des Teilungsrichters überlassenen Befugnisse 
desselben bei Abwägung der durch die adjudicatio der gemeinsa-
men Sache oder Sachen erforderlichen Entschädigungen für die 
hierdurch betroffenen Miteigentümer gewissen Schranken zu 
unterwerfen und hierfür einen objektiven Massstab zu schaffen. 
Dieses wurde durch Zulassung der Verrechnung gegenseitiger 
Ansprüche der Miteigentümer, die aus ihrem spezifischen Ge-
meinschaftsverhältnis sich ergeben hatten, in sinngemässer An-
lehnung an das Vorbild bei Vorliegen eines Gesellschaftsverhält-
nisses erreicht. Hierdurch erklärt sich zugleich, dass diese Ver-
rechnungsoperation im klassischen Rechte prinzipiell bloss bei 
gleichzeitiger Teilung Zulassung fand. Die Weiterentwickelung 
dieser Richtung der Teilungsklagen, die von Berger in seiner 
angeführten Untersuchung eingehend dargestellt ist, geht über 
den Rahmen unserer Darstellung hinaus. 

Tartu-Dorpat, 
Februar 1933. 
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44. Z u m a b . I n s t r . s i n g . f e m . a u f - o j g i n d e r 
D e k l i n a t i o n d e s b e s t i m m t e n A d j e k t i v s . 

Neben dem Instr. sing. fem. auf -o/o, wie cistojo ,durch 
die reine', steht bekanntlich eine Form auf -ojg, wie cistojo ; 
und zwar ist die Bildung auf -ojg die gebräuchlichere, die auf 
-o/o kommt häufiger überhaupt nur im Cod. Suprasliensis vor, 
s. Leskien Handbuch der altbulgar. (altkirchenslav.) Sprache5  

§ 82, 2, Vondrâk Altkirchenslav. Gramm.2 S. 473. Leskien hat 
in seiner Grammatik der altbulgarischen (altkirchenslavischen) 
Sprache (Heidelberg 1909) S. 145 die Form auf -ojg so erklärt, 
dass es der Instrumental des unbestimmten Adjektivs sei, der 
im Sinne der bestimmten Form gebraucht werde. Aber wenn 
man erwägt, dass der Ausbau der Deklination des bestimmten 
Adjektivs zum Unterschied von der des unbestimmten konse-
quent durchgeführt ist, so kommt einem diese Deutung nicht 
recht wahrscheinlich vor. Nur im Instr. sing. fem. wäre der 
Ersatz durch die Form des unbestimmten Adjektivs eingetreten. 
Vielleicht sagt man deshalb besser, dass neben cistgjg ein 
cistojo unter dem Einfluss der pronominalen Form tojo ,durch 
diese' aufkam. Einfluss der pronominalen Deklination auf die 
des bestimmten Adjektivs lässt sich ja auch sonst feststellen. 
Wenn der Loc. plur. m. und n. durch die Genitivform ersetzt 
wird (dobryjixü ,der guten' und ,in den guten'), so geschah 
dies dadurch, dass beim Pronomen diese Kasus auf dem Wege 
lautlicher Entwickelung zusammenfielen (Gen. plur. te jш ,dieser' 
aus Hoisõm, Loc. plur. tèxû aus Hoisu, entsprechend jixü ,ihrer' 
und ,in ihnen'). Ferner werden beim bestimmten Adjektiv im 
Plur. der Gen.-Loc. m. und n. (dobryjixü), der Dat. m. und n. 
(dobryjimu), der Instr. (dobryjimi), im Dual der Dat.-Instr. m. 
und n. (dobryjima) auch für das Femininum verwendet. Dieser 
Ersatz des Femininums durch die maskulinen Formen trat wie-
der im Anschluss an die pronominale Deklination ein, in der 
in jenen Kasus die maskuline Form auch für das Femininum 
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gebraucht wurde, wodurch die alten femininen Formen verloren 
gingen (für alle drei Geschlechter Gen.-Loc. plur. texïi, jixü, 
Dat. tèmii, jimii, Instr. tèmi, jimì, Dat.-Instr. du. tema, jima). 

45. Zu d e n ab. I m p e r a t i v e n jaždi ,iss', daždi ,gib' . 

Für die ab. Imperativformen der mi -Verba daždi ,gib£ zu 
dami (aus *dadmì) ,ich gebe1, jaždi ,iss' zu jaml (aus *jadmï, 
*edml) ,ich esse', veždi ,wisse' zu verni (und vede) ,ich weiss' 
und für viždi ,sieh', das zum thematischen viždo ,ich sehe' 
(Inf. videti) gehört, geht Grünenthal in Vondraks Vergi. Gramm, 
der slavischen Sprachen II2 (1928) S. 120 lediglich von alten 
Optativformen aus ; daždi lässt er für das zunächst zu erwar-
tende *datda aus *dadiä (mit -ia aus idg. -iß-s\ vgl. ai. dadyâh) 
eingetreten sein. Er schliesst sich also Vondraks Ansicht 
Arch, für slav. Phil. XX 54 ff. an, worauf er auch a. a. 0. ver-
weist. Grünenthal verwirft also offenbar den von Brugmann 
in der 2. Aufl. des Grundrisses (II 3 S. 551 und 571) wieder 
aufgenommenen, auf Osthoff zurückgehenden Deutungsversuch, 
dass in jenen Formen noch die idg. Imperativendung -dhi ent-
halten sein könne, die z. ß. in ai. dehi und daddhi ,gib', dhehi 
und daddhi ,setze u. s. w.', av. dazdi ,gib', ai. addhi ,iss', ai. 
viddhi, gr. ϊσϋι ,wisse' u. s. w. vorliegt, und dass das aus idg. 
-dhi zu erwartende -di urslav. zu -dil umgestaltet worden sei, 
indem eine Kontamination mit der Optativbildung auf idg. -ie-s 
in der 2. Sing, eintrat. Dass der Vorgang der Ausgleichung im 
einzelnen nicht recht klar sei, bemerkt Brugmann selbst a. a. 0. 
S. 551; aber die lautlichen Auseinandersetzungen von Vondräk 
Arch. XX 60, wie *dadies, *dadietx) zu *dadjï (woraus daždi) 
geworden sein soll, sind auch nicht recht einleuchtend. 

Die Hauptstütze für die Ansicht, dass der Imperativ auf 
-dhi verloren gegangen und dem Urslavischen fremd gewesen 
sei und dass man deshalb nur eine Optativbildung zur Erklä-
rung der angeführten Imperative heranzuziehen habe, bildet 
wohl die von Vondräk a. a. 0. S. 54 ausgesprochene These : 
„Auch von vornherein wäre es nicht recht begreiflich, wenn 

1) So setzt Vondräk die Formen an. Richtiger ist natürlich entweder 
für beide Formen *dadia oder vorslav. "dödies, *dödiet anzusetzen ; denn ab. 
dami ,ich gehe' geht auf urslav. *dadmï, vorslav. *dod-mi zurück, vgl. lit. (alt) 
duomi, lett. duomu, s. Endzelin Lett. Gramm. S. 559 f. 
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man schon bei den thematischen Verbis den Optativ zum Impe-
rativ überhaupt machte, warum diese Erscheinung sich bei den 
themavokallosen Verbis nur auf den Plural erstrecken sollte, 
während der Singular davon ausgeschlossen bliebe." 

Dagegen kann man aber, wie mir scheint, eine Einwen-
dung machen. Der Ersatz des Imperativs durch den Optativ 
dürfte in der 2. Sing, bei bestimmten ö-Verben seinen Anfang 
genommen haben. Bei Verben wie nesg ,ich trage', vedo ,ich 
führe' , meto ,ich werfe', pleto ,ich flechte' u. s. w., die Leskien 
in seinem Handbuch der altbulgar. Sprache § 103 untergebracht 
hat (aber die Verba, deren Stamm auf k oder g ausgeht, wie 
teko ,ich laufe', bleiben für uns ausser Betracht, da sie im 
Imperativ tlci u. s. w. bilden, s. Leskien a. a. 0. § 104, Vondräk 
Altkirchenslav. Gramm.2 S. 529 f.), würde die 2. Sing, des idg. 
Imperativs urslav. mit der 2. Sing, des einfachen Aorists, die auf 
idg. Imperfektformen zurückgeht, zusammengefallen sein, also 

*vede (aus idg. *uedhe) ,führe', *nese (aus *neke) ,trage' mit 

vede ,du führtest ' , n e s e ,du t rugst ' aus idg. *uedhe-s, *neke-s, 

da -5 im Auslaut wie alle Konsonanten mit Ausnahme der 
Nasale fiel. Dabei sei darauf hingewiesen, dass die 2. Sing, 
imperat. praes, anderwärts unzweideutig bleibt, d. h. nicht mit 
anderen Formen zusammenfällt, wie z. B. aus idg. *bhere 
,trag', ai. bhàra, av. bara, arm. ber (zum Imperat. aor. ge-
worden), air. beir, got. bair, aisl., ae., as. ber, ahd. bir, aus idg. 
*age, lat. age ,treibe' ( = ai. aja, arm. ас, zum Imperat. aor. 

geworden), aus idg. *gHue apers. Jlvä ,lebe'. Bei jenen Ver-
ben konnte also urslav. sehr wohl die 2. Sing, imperat. durch 
die idg. Optativform ersetzt werden, da so jener Zusammenfall 
verhütet wurde. Unterstützt konnte dieser Ersatz dadurch 
werden, dass in der 3. Sing, der Optativ schon urslav. an die 
Stelle des idg. Imperativs trat. Dabei darf wohl daran erinnert 
werden, dass im Got die 3. Person des Imperativs nur viermal 
(und zwar zur Wiedergabe des griechischen aoristischen Impe-
rativs) erscheint und dass sonst der griechische Imperativ 
(auch der des Aorists) durch den got. Optativ übersetzt wird, 
s. Streitberg Got. Elementarb.0 § 307 Anm. 3 und 4 S. 206. 
Das Slavische ging noch weiter: es eliminierte den Imperativ 
in der 3. Person völlig. In der 3. Person wird der Ersatz auch 
aus syntaktischen Gründen vollzogen worden sein. 
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Bei jenen mi-Verben aber fiel die 2. Sing, imperat. praes, 
nicht mit der 2. Sing, des Aorists zusammen. Es könnten daher 
idg. Imperativbildungen auf -dhi im Urslav. einst wohl vorhan-
den gewesen sein, also etwa *dazdl ,gib*J), *jazdï ,iss'. Von der 
3. Sing, aber denke ich anders als Brugmann a. a. 0. S. 551, 
der dort die 2. Sing, imperat. jaždi, daždi als Kontamination 
von *jazdï, *dazdî und der 2. Sing, optat. *jažda, *dažda auf-
fasst und meint, diese Formen seien infolge des Zusammenfalls 
der 2. und 3. Sing, im Typus nesi, vedi u. s. w. auch für die 
3. Person gebraucht worden. Vielmehr glaube ich, dass man 
in der 3. Person wieder von einer Optativbildung, also von 
*iad-ia, *dad-ia (mit -ia aus idg. -ie-t), *jažda, *dažda ausgehen 
muss. Die Formen der 2. und der 3. Person *jazdï, *jažda und 
*dazdi, *dažda wurden dann aber zu den historisch bezeugten 
Formen jaždi und daždi kontaminiert und galten für beide 
Personen; das geschah allerdings unter dem Einfluss der gleich-
lautenden 2. und 3. Sing, nesi, vedi u. s. w. 

Mir scheint also die Verdrängung des Imperativs durch 
den Optativ von jenen õ-Verben ausgegangen und erst im An-
schluss an diese auch bei den ш'-Verben erfolgt zu sein. Dass 
der Plural in beiden Klassen sich dem Singular anschloss, 
braucht kaum besonders bemerkt zu werden. 

46. Zu ab. s iit о ,h u n d e r t'. 

Vondräk setzt Vergi, slav. Grammatik I2 423 für die Erklä-
rung von ab. sïito (russ. sto) ,100' eine Vorform *sunton (neben 
*smton) an, die sich aber gar nicht beweisen lässt, und nimmt 
an, dass der Nasal in der ersten Silbe dissimilatorisch ge-
schwunden sei. Das habe namentlich im Gen. plur. *suntun 
stattfinden können. Oder es sei, als in der Präposition sun in 
der Komposition das n zu schwinden begann, wie in suborn 
,Versammlung' aus *san-borii, wegen der grossen Ähnlichkeit 
der Laute *sunto zu sato geworden. Vgl. auch Meillet Mém. X 
140, H. Pedersen KZ XXXVIII 386. 

Mir kommen diese Deutungen nicht sehr wahrscheinlich 
vor. Wegen lit. šimtas, lett. simts wäre wohl *sçto zu er-

1) Doch lässt sich bei diesem Yerbum auch von einer urslav. 2. Sing 
*dadi ausgehen, wegen gthav. dä{-dj ,gib' und lit. düo-d(i), s. Brugmann· 
a. a. 0. S. 551. 
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warten. Nun ist nach Brugmanns einleuchtender Vermutung 
gr. εκατόν ,100' eine Kontamination der vorhistorischen Formen 
*άκατόν und *εν κατόν ,einhundert' ; s. ζ. Β. Brugmann-Thumb 
Griech. Gramm. 253. Das α- in *άκατόν geht auf idg. *sm-
zurück, das auch in ai. sa-hâsram, av. ка-гаюкгэт ,eintausend' 
vorliegt. Nimmt man die gleiche Bildung *sm-kmtom auch bei 
dem slav. Zahlwort für ,einhundert' an, so ergäbe das *s$-sqto. 
Daraus könnte durch Dissimilation oder durch Anlehnung an su 
,zusammen' (wie in su-boru Versammlung') *süs%to entstanden 
und hieraus bei der Betonung *sàsçtô durch Haplologie oder 
durch Zusammendrückung, die ja bei Zahlwörtern nicht sel-
ten ist, süto hervorgegangen sein. 

47. Z u r a p e r s . P a r t i k e l kü. 

Die apers. Partikel kü erscheint hinter dem Pronomen 
tuvam ,du', um diesem eine verallgemeinernde, -indefinite Fär-
bung zu verleihen ; vgl. twvam kü tya aparam imäm dipim 
vainäh(i)y . . . imaivä patikarä, тй-tya vikanäh(i)y ,du irgend-
wann (oder irgendwie), der du später diese Inschrift sehen 
wirst . . . oder diese Bilder, zerstöre es ( = sie) nicht' Beh. IV 
70 f. oder tuvam kü, xsäyaßiya hya aparam äh(i)y . . . ,du irgend-
wann (oder irgendwie), der du später König sein wirst . . .' 
IV 86. 

Von Spiegel (Die altpers. Keilinschriften2 im Glossar S. 213 
und in der Grammatik § 54 S. 182) war dieses ka als mask. 
Vokativ aufgefasst worden, was syntaktisch unmöglich ist. Ein 
Nominativ, wie es bei Kern-Calland aufgefasst wurde, kann es 
schon deshalb nicht sein, da dieser ka (nicht kaa = kü) lauten 
würde, s. Bartholomae Grundr. der iran. Philol. I 1 235. Bar-
tholomae deutet dort ka mit Recht als Partikel, was er schon 
Literaturblatt für oriental. Philol. I 47 getan hatte. Doch hat 
diese weder die Bedeutung des griech. γε noch die einer Inter-
jektion, was Bartholomae beides an letzter Stelle in Frageform 
vorschlägt. Im altiran. Wörterbuch Spalte 482 schreibt er dann 
richtig — gestützt auf die assyrische Version mannu atta sarm 
,quilibet tu rex' — dem ka hinter tuvam eine indefinite Bedeu-
tung zu, hält aber die Etymologie für unklar. Diesen Sinn der 
Partikel erkennt auch Meillet Grammaire du vieux perse 174 an, 
er führt die Partikel, wie Bartholomae im Grundr. a. a. 0., auch 
in dem Paragraphen an, der die Interrogativ- und Indefinit-
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pronomina behandelt, lässt sich aber nicht darüber aus, was für 
eine Form vom Stamme ka- es sein mag. 

Ich trage kein Bedenken, die apers. Indefinitivpartikel ka 
mit der gathisch-avestischen Fragepartikel kä (s. Reichelt Avest. 
Elementarbuch § 723) zu identifizieren, die Bartholomae im 
altiran. Wörterb. a. a. 0. als einen (alten) neutrischen Instru-
mental des Singulars deutet und mit dem got. Instrumental he 
vergleicht. Die av. und die apers. Form kann natürlich auch 

statt auf idg. *q^e, woraus got. hë, auf idg. *qVö zurück-
geführt werden, besonders, weil keine Palatalisierung des k 
erscheint; dann wäre sie unmittelbar mit lit. kaõ ,womit', lett. 
kiio (statt *kuõ), as. hwõ, ahd. wuo, ae. ha ,wie' zu verbinden, 
wie es Endzelin Lett. Gramm. § 377 und ich in meinem got, 
Handbuch S. 14 f. getan haben. Jedenfalls fasse ich apers. ka 
als Instrumental in der Bedeutung ,irgendwie' oder ,irgend-
wann' (wie gr. πω). Eine syntaktische Schwierigkeit darf frei-
lich dabei nicht übersehen werden, nämlich dass Formen vom 
Stamme ka- im Iranischen nur in negativen Sätzen, in Frage-
sätzen und in ,Wenn'-Sätzen im indefiniten Sinne verwendet 
werden, s. Barholomae Altiran. Wörterb. Spalte 425 ff . ; vgl. 
wegen des Altindischen Wackernagel-Debrunner Aind. Gramm. 
III 568 f., wozu bemerkt sei, dass die daselbst S. 568 zitierte 
avestische Stelle in einem Fragesatze steht (kat mõi urva ise 
cahyâ avatohõ ,verfügt wohl meine Seele über jemandes Hilfe?' 
Yasna 50, 1). Aber die vorgetragene Deutung der apers. Partikel 
scheint mir lautlich und sachlich so klar zu sein, dass man sie 
nicht wegen der indefiniten Verwendung des ka von der Hand 
weisen kann, vielmehr annehmen muss, dass das Altpersische 
bei dieser Partikel eben jene Regel durchbrochen hat. Im Apers. 
ist in jenen Stellen durch ein indefinites Pronominaladverb aus-
gedrückt, was im Lat. durch das Indefinitpronomen zum Aus-
druck kommt in der Stelle exoriare aliquis nostris ex ossibus 
ultor ,du mögest, wer du auch seist, als ein Rächer aus unsern 
Gebeinen erstehen' (Verg. Aen. IV 625), worin aliquis zu einem 
vorschwebenden tu, das in der Verbalform liegt, gehört. So 
fasse ich*) diese Stelle auf ; Dido sieht den Rächer im Geiste 
vor sich, dessen Persönlichkeit ihr aber nicht bekannt ist. 

1) Anders Brugmann Die Syntax des einfachen Satzes im Indogermani-
schen (IF XLIII Beiheft) 150 f. 
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48. Z u m I m p e r a t i v u s d e s c r i p t i v u s . 

Plaut. Pseud. 137 ff. steht: 

eo enim ingenio hi sant flagritrìbae 
qui haec habent Consilia : ubi data occasiost, rape, 

clepe, tene, 
harpaga, bibe, es, fuge. 

Kretschmer hat Glotta II 274 die Stelle besprochen. Die 
Imperative bringen hier den Grundsatz der Spitzbuben zum 
Ausdruck, den diese als Aufforderung an sich selbst richten. 

Das Estnische kennt den Gebrauch der 2. Sing, imperat. in 
deskriptivem Sinn gleichfalls. Z. B. Nüüd on nii kuum, elajad 
hirmsasti jooksevad kiini — kõik aeg muudkui siba teistele järele 
— mine tea, kuhu lähevad 0. Luts, Õpilane Valter (Lehrling 
Walter), Tartu 1927, S. 5. Die deutsche Übersetzung lautet: 
,Jetzt ist es so heiss, die Tiere (d. i. das Vieh) laufen vor den 
Bremsen weg — immer nur ihnen nachrennen —, Gott weiss, 
wohin sie gehen'. Es kommt für uns das Sätzchen kõik aeg 
muudkui siba teistele järele in Betracht, das ich für die dem 
Estnischen fern Stehenden kurz erläutern will: kõik aeg ,alle 
Zeit = immer', muudkui ,nur' (die interessante Bedeutungsent-
wickelung lasse ich hier beiseite), siba 2. Sing, imperat. von 
sibama ,(hin und her) laufen' (1. Sing. ind. praes, siban), järele 
,nach, hinter — her', teistele Allativus plur. von teine ,anderer, 
zweiter', oft im Sinne des Personalpronomens der dritten 
Personx). Die Worte spricht der Hirtenjunge (karjapoiss) e i n e s 
Gesindes. Jenes Sätzchen ist ursprünglich eine Aufforderung, 
welche er an sich selbst richtet. In der deutschen Übersetzung 
habe ich den estnischen Imperativ durch den Infinitiv wieder-
gegeben. Diesbezüglich verweise ich auf Beiträge zur Gesch. 
der deutschen Sprache und Lit. 44, 511 f. 

Interessant ist auch noch mine tea im folgenden Sätzchen: 
mine tea, kuhu (,wohin') lähevad (,sie gehen') ; mine tea ,Gott 
weiss' bedeutet wörtlich ,wohlan, wisse; wisse doch', mine ist 

1) Diese Bedeutungsentwickelung von teine hat offenbar bei affektisclier 
Redeweise stattgefunden, die ja auch in jenem Satze vorliegt. Ich kann dafür 
eine hübsche Parallele beibringen. In meinen ersten Gymnasiastenjahren war 
auf dem Gymnasium meiner Vaterstadt ein älterer Mathematiklehrer, der einem 
jüngeren unter seinen drei mathematischen Kollegen nicht gewogen war. Sprach 
er von diesem, so wählte er in der Regel die Bezeichnung ,der andere'. 
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2. Sing, imperativ, von minema ,gehen' in partikelhaftem Sinne 
,wohlan, doch', tea ist 2. Sing, imperat. von teadma ,wissen' 
(1. Sing. ind. praes. tean). Auch hierin ist also die Aufforde-
rung zu einem Ausruf geworden. Hervorzuheben ist noch, dass 
dies ûbrigéns auch in der Umgangssprache ganz gebräuchliche 
mine tea echt estnisch ist; von russischem oder deutschem Ein-
fluss kann keine Rede sein, da diese Sprachen diese Ausdrucks-
weise nicht besitzen. 

49. Zu as . ö d e r . 

Ai. anyàh, av. anyõ, gr. άλλος, lat. alius, aisl. annarr sind 
oft durch ,andrerseits, ebenso, auch' wiederzugeben (s. Miscelle 
nr. 41). Auch as. öder kann so gebraucht werden; z. B. Hei. 103. 
Es heisst dort 1 Ol ff. Thea liudi stundun \ umbi that hêlaga hûs, 
endi gieng im thie gihêrodo man \ an thena uuih innan. That 
werod ôder bêd | umbi thena uuîh ûtan, Ebreo liudi... ,Die Leute 
standen um das heilige Haus herum, und es ging (ihnen) der 
vornehme Mann in den Tempel hinein. Das Volk andrerseits 
wartete draussen beim Tempel, die Leute der Hebräer. . . ' . Zacha-
rias gehört nicht zum werod\ der Priester, welcher im Tempel 
seinen Dienst verrichtet, wird dem Volke, das draussen auf ihn 
wartet, gegenübergestellt. Vgl. auch Behaghel Deutsche Syntax 
I 450, Havers Handbuch der erklärenden Syntax 217 f. 
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vormid. (Der Entwicklungsgang und die klinischen Formen der Lun-
gentuberkulose.) — 3. E. Markus. Die Grenzverschiebung des Wal-
des und des Moores in Alatskivi. — 4. К. Frisch. Zur Frage über 
die Beziehung zwischen der Getreideernte und einigen meteorologischen 
Faktoren in Eesti. 

А XV (1929). 1. Α. Nõmmik. The influence of ground 
limestone on acid soils and on the availability of nitrogen from several 
mineral nitrogenous fertilizers. — 2. A. Öpi к. Studien über das estni-
sche Unterkambrium (Estonium). I—IV. — 3. J. Nuut. Über die An-
zahl der Lösungen der Vierfarbenaufgabe. — 4. J. N u u t. Über die 
Vierfarbenformel. — 5. J. Nuut. Topologische Grundlagen des Zahl-
begriffs. — 6. T h. Lippmaa, pflanzenökologische Untersuchun-
gen aus Norwegisch- und Finnisch-Lappland unter besonderer Berück-
sichtigung der Lichtfrage. 

A X Y I (1930) . 1. A. P a r i s . Über die Hydratation der Terpene 
des Terpentinöls zu Terpinhydrat durch Einwirkung von Mineralsäuren. 
— 2. A. L a u r. Die Anwendung der Umschlagselektroden bei der 
potentiometrischen Massanalyse. Die potentiometrische Bestimmung des 
Kaliums. — 3. A. Paris. Zur Theorie der Strömungsdoppelbrechung. 
— 4. О. К u r i k s. Pisarate toimest silma mikrofloorasse. (Über die 
Wi rkung der Tränen auf die Mikroflora des Auges.) — 5. К. 0 r v i к u. 
Keskdevoni põhikibid Eestis. (Die untersten Schichten des Mitteldevons 
in Eesti.) — 6. J. К о p w i 11 e m. Über die thermale Zersetzung von 
estländischem Ölschiefer Kukersit. 

A X Y I I (1930). 1 . A. Ö p i k . Brachiopoda Protremata der 
est ländischen ordovizischen Kukruse-Stufe. — 2. P. W . T h o m s o n . 
Die regionale Entwickelungsgeschichte der Wälder Estlands. 

A X V I I I (1930). 1. G. V i i b e r g . Erneuerung der Loodvege-
tation durch Keimlinge in Ost-Harrien (Estland). — 2. A. P a r t s. 
Über die Neutralsalzwirkung auf die Geschwindigkeit der Ionenreak-
tionen. — 3. Ch. R. S c h l o s s m a n n . On two strains of yeast-like 
organisms cultured from diseased human throats. — 4. H. R i c h t e r . 
Die Relation zwischen Form und Funktion und das teleologische Prinzip 
in den Naturphänomenen. — 5. H. A r r o . Die Metalloxyde als photo-



chemische Sensibilatoren beim Bleichen von Methylenblaulösung. — 
6. A. L u h a . Über Ergebnisse s trat igraphischer Untersuchungen im 
Gebiete der Saaremaa-(Ösel-)Schichten in Eesti (Unterösel und Eury-
pterusschichten). — 7. K. F r i s c h . Zur Frage der Zyklonenvertiefung. 
— 8. E. M a r k u s . Naturkomplexe von Alatskivi. 

A X I X (1931). 1. J. U u d e l t. Über das Blutbild Trachomkranker . 
— 2. A. Ö p i k . Beiträge zur Kenntnis der Kukruse-(C2-C3-)Stufe in 
Eesti. IV. — 3. H. L i e d e m a n n . Über die Sonnenscheindauer und 
Bewölkung in Eesti. — 4. J. S a r w. Geomeetria alused. (Die Grund-
lagen der Geometrie.) 

A X X (1931). 1. J. K u u s k . Glühaufschliessung der Phosphori te 
mit Kieselsäure zwecks Gewinnung eines citrallöslichen Düngmittels . — 
2. U. К a r e 11. Zur Behandlung und Prognose der Luxationsbrüche 
des Hüftgelenks. — 3. A. L a u r . Beiträge zur Kenntnis der Reaktion 
des Zinks mit Kaliumferrocyanid. I. — 4. J. К u u s к. Beitrag zur 
Kalisalzgewinnung beim Zementbrennen mit besonderer Berücksichtigung 
der est ländischen K-Mineralien. — 5. L. R i n n e . Über die Tiefe 
der Eisbildung und das Auftauen des Eises im Niederungsmoor. — 
6. J. W i 1 i p. A galvanometrically registering vertical seismograph with 
temperature compensation. — 7. J. N u u t . Eine arithmetische Analyse 
des Vierfarbenproblems. — 8. G. В a r k a n. Dorpats Bedeutung fü r 
die Pharmakologie. — 9. K. S c h l o s s m a n n . Vanaduse j a surma 
mõistetest ajakohaste bioloogiliste andmete alusel. (Über die Begriffe 
Alter und Tod auf Grund der modernen biologischen Forschung.) 

A X X I (1931). 1. N. K w a s c h n i n - S s a m a r i n . Studien über 
die Herkunft des osteuropäischen Pferdes . — 2. U. К a r e 11. Beitrag zur 
Ätiologie der arteriellen Thrombosen. — 3. E. Kr a h n . Über Eigenschwin-
gungszahlen freier Platten. — 4. A. Ö p i k . Über einige Karbonatgeste ine 
im Glazialgeschiebe NW-Est lands . — 5. A. T h o m s o n . Wasserkultur-
versuche mit organischen Stickstoffverbindungen, angestellt zur Ermittelung 
der Assimilation ihres Stickstoffs von Seiten der höheren grünen Pflanze. 

A X X I I (1932). 1. U. К a r e 11. An observation on a peculiarity 
of the cardiac opening reflex in operated cases of cardiospasmus. — 
2. E. K r a h n . Die Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit des Vierfarben-
satzes. — 3. A. A u d ο v a. Der wirkliche Kampf ums Dasein. — 
4. H. P e r l i t z . Abstandsänderungen nächster Nachbaratome in einigen 
Elementen und Legierungen bei Umordnung aus der kubischen f lächen-
zentrierten Anordnung in die kubische raumzentr ier te oder die hexago-
nale dichteste Anordnung. 

A X X I I I (1932). 1 . J . P o r t . Untersuchungen über die Wir -
kung der Neutralsalze auf das Keimlingswachstum bezüglich der Ab-
hängigkeit von ihrer Konzentration. — 2. E. M a r k u s . Chorogenese 
und Grenzverschiebung. — 3. A. Ö p i k . Über die Plectellinen. — 
4. J. N u u t . Einige Bemerkungen über Vierpunktaxiome. — 5. K. F r i s c h . 
Die Veränderungen der klimatischen Elemente nach den meteorologischen 
Beobachtungen von Tar tu 1 8 6 6 — 1 9 3 0 . 

A Χ Χ Ι Υ (1933). 1. M. G r o s s . In der Butter vorkommende 
Sprosspilze und deren Einwirkung auf die Butter. — 2. H. P e r l i t z . 
Bemerkungen zu den Regeln über Valenzelektronenkonzentrationen in 



binären intermetallischen Legierungen. — 3. A. Ö pik. Über Scolifhus 
aus Estland. — 4. T. Lippmaa. Aperçu général sur la végétation 
autochtone du Lautaret (Hautes-Alpes). — 5. E. Markus. Die süd-
östliche Moorbucht von Lauge. •—-6. Α. Sp ran ts m a η. Über Herstellung 
makroskopischer Thalliumkristalle durch Elektrolyse. — 7. A. Öpik. 
Über Plectamboniten. 

В I (1921). 1. M. Y a sm e r. Studien zur albanesischen Wort-
forschung. I. — 2. A. v. Bui me r in с q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 1. — 3. M. Vasmer. Osteuropäische Ortsnamen. 
— 4. W. Anderson. Der Schwank von Kaiser und Abt bei den 
Minsker Juden. — 5. J. Bergman. Quaestiunculae Horatianae. 

В II (1922). 1. J. Bergman. Aurelius Prudenti us Clemens, 
der grösste christliche Dichter des Altertums. I. — 2. L. K e 11 u n e n. 
Lõunavepsa häälik-ajalugu. I. Konsonandid. (Südwepsische Lautgeschichte. 
I. Konsonantismus.) — 3. W. W i g e t. Altgermanische Lautunter-
suchungen. 

В I I I (1922). 1. Α. ν. В u 1 m e r i η с q. Einleitung in das Buch 
des Propheten Maleachi. 2. — 2. M. А. К у р ч и н с к 1 й (Μ. Α. K u r -
t s с h i n s k y). Социальный законъ, случай и свобода. (Das soziale 
Gesetz, Zufall und Freiheit.) — 3. A. R. C e d e r b e r g . Die Erstlinge 
der estländischen Zeitungsliteratur. — 4. L. K e t t u n e n . Lõunavepsa 
häälik-ajalugu. II. Vokaalid. (Südwepsische Lautgeschichte. II. Voka-
lismus.) — 5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. [I.] 
— 6. A. M. T a l l g r e n . Zur Archäologie Eestis. I. 

В IV (1923). 1. E. K i e с k e r s. Sprachwissenschaftliche Mis-
cellen. II. — 2. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. Einleitung in das Buch des 
Propheten Maleachi. 3. — 3. W . A n d e r s o n. Nordasiatische Flutsagen. 
— 4. A. M. T a 11 g r e n. L'ethnographie préhistorique de la Russie du 
nord et des États Baltiques du nord. — 5. R. G u t m a n n. Eine unklare 
Stelle in der Oxforder Handschrift des Rolandsliedes. 

В V (1924). 1. H. Mutschmann. Milton's eyesight and the 
chronology of his works. — 2. A. Pridik. Mut-em-wija, die Mutter 
Amenhotep's (Amenophis') III. — 3. A. Pridik. Der Mitregent des 
Königs Ptolemaios II Philadelphos. — 4. G. S u e s s. De Graecorum fa-
bulis satyricis. — 5. A. Berendts und K. Grass. Flavius Josephus : 
Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach der slavischen Übersetzung 
deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text verglichen. I. Lief. 
(S. 1 — 1 6 0 ) . — 6. H. Mutschmann. Studies concerning the origin 
of „Paradise Lost". 

В VI (1925). 1. Α. Saareste. Leksikaalseist vahekordadest 
eesti murretes. I. Analüüs. (Du sectionnement lexicologique dans les patois 
estoniens. I. Analyse.) — 2. A. В j e r r e. Zur Psychologie des Mordes. 

В VII (1926). 1. Α. ν. В ulm erin с q. Einleitung in das 
Buch des Propheten Maleachi. 4. — 2. W. Anderson. Der Cha-
lifenmünzfund von Kochtel. (Mit Beiträgen von R. Vasmer.) — 
3. J. Mägiste. Rosona (Eesti Ingerì) murde pääjooned. (Die Haupt-



züge der Mundart von Rosona). — 4. M. А. К у р ч и н с к 1 й (Μ. Α. 
Κ u r t s с h i η s k у). Европейсмй хаосъ. Экономичестя послЬдств1я 
великой войны. (Das europäische Chaos.) 

В VI I I (1926). 1. Α. M. ' Τ а 11 g r e η. Zur Archäologie 
Eestis. II. — 2. H. M u t s с h m a n n. The secret of John Milton. —· 
3. L. K e t t u n e n . Untersuchung über die livische Sprache. I. Pho-
netische Einführung. Sprachproben. 

В IX (1926). 1. N. Ma im . Parlamentarismist Prantsuse restau-
ratsiooniajal (1814—1830) . (Du parlementarisme en France pendant la 
Restauration.) — 2. S. ν. С s e k e y . Die Quellen des estnischen Ver-
waltungsrechts. I. Teil (S. 1— 1 0 2 ) . — 3. A. B e r e n d t s und K. 
G r a s s . Flavius Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch I—IV, nach 
der slavischen Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem grie-
chischen Text verglichen. II. Lief. (S. 161 — 2 8 8 ) . — 4. G. S u e s s. 
De eo quem dicunt inesse Trimalchionis cenae sermone vulgari . — 
5. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. III. — 6. C. 
V i l h e Im s on. De ostraco quod Revaliae in museo provinciali servatur. 

В X (1927). 1. H. В. R a h a m ä g i. Eesti Evangeeliumi Luteri 
usu vaba rahvakirik vabas Eestis. (Die evangelisch-lutherische freie Volks-
kirche im freien Eesti. Anhang: Das Gesetz betreffend die religiösen 
Gemeinschaften und ihre Verbände.) — 2. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. IV. — 3. A. B e r e n d t s und K. G r a s s . Fla-
vius Josephus : Vom jüdischen Kriege, B u c h i — I V , nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. III. Lief. (S. 289 — 4 1 6 ) . — 4. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . 
Die Objektivation des Geistigen. (Der objektive Geist und seine Formen.) 
— 5. W . A n d e r s o n . Novelline popolari sammarinesi. Ι. 

В X I (1927). 1. 0. Loo r i t s . Liivi rahva usund. (Der Volks-
glaube der Liven.) I. — 2 . Α. B e r e n d t s und K. G r a s s . Flavius 
Josephus : Vom jüdischen Kriege, Buch 1—IV, nach der slavischen 
Übersetzung deutsch herausgegeben und mit dem griechischen Text ver-
glichen. IV. Lief. (S. 417— 5 1 2 ) . — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. V. 

В X I I (1928). 1. 0. L o o r i t s . Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) II. — 2. J . M ä g i s t e . o i - , ег-deminutiivid lääne-

ineresoome keelis. (Die o i - , ei-Deminutiva der ostseefinnischen Sprachen). 

В X I I I (1928). 1. G. S u e s s. Petronii imitatio sermonis plebei 
qua necessitate coniungatur cum grammatica illius aetatis doctrina. — 
2. С. Ш τ e й h (S. v. S t e i n). Пушкин и Гофман. (Puschkin und 
E. T. A. Hoffmann.) — 3. Α. V. Κ õ r ν. Värsimõõt Veske „Eesti rahva-
lauludes". (Le mètre des „Chansons populaires estoniennes" de Veske.) 

В XIV (1929). 1. H. M а й м (N. Mai m). Парламентаризм и 
суверенное государство. (Der Parlamentarismus und der souveräne 
Staat.) — 2. S. v. С s e k e y. Die Quellen des estnischen Verwaltungs-
rechts. II. Teil (S. 103—134) . — 3. E. V i r â n y i . Thalès Bernard, 
l i t térateur français , et ses relations avec la poésie populaire estonienne 
et finnoise. 



В ХУ (1929). 1. A. v. В u l m e r i n с q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 1(1 , 2— 1 1 ) . — 2. W . E. P e t e r s . Benito 
Mussolini und Leo Tolstoi. Eine Studie über europäische Menschheits-
typen. — 3. W. Ε. Ρ e t e r s. Die stimmanalytische Methode. — 
é . W . F r e y m a η n. Platons Suchen nach einer Grundlegung aller 
Philosophie. 

В X V I (1929). 1. 0. Lo or i t s. Liivi rahva usund. (Der 
Volksglaube der Liven.) III. — 2. W . S ü s s . Karl Morgenstern 
( 1 7 7 0 — 1 8 5 2 ) . I. Teil (S. 1 — 1 6 0 ) . 

В X V I I (1930). 1. A. R. C e d e r b e r g . Heinrich Fick. Ein 
Beitrag zur russischen Geschichte des XVIII. Jahrhunderts. — 2. E. 
K i e c k . e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. VI. — 3. W . E. 
P e t e r s . Wilson, Roosevelt, Taft und Harding. Eine Studie über 
nordamerikanisch-englische Menschheitstypen nach st immanalytischer 
Methode. — é . N. M a i m . Parlamentar ism ja faš i sm. (Parliamenta-
rism and fascism.) 

В X V I I I (1930). 1. J. V a s a r . Taani püüded Eestimaa taas-
vallutamiseks 1 4 1 1 — 1 4 2 2 . (Dänemarks Bemühungen Estland zurück-
zugewinnen 1 4 1 1 — 1 4 2 2 . ) — 2. L. L e e s m e n t . Uber die livlän-
dischen Gerichtssachen im Reichskammergericht und im Reichshofrat . — 
3. А. И. С т е н д е р - П е т е р с е н (Ad. S t e n d e r - P e t e r s e n ) . 
О пережиточных следах аориста в славянских языках, преимуще-
ственно в русском. (Uber rudimentäre Reste des Aorists in den slavi-
schen Sprachen, vorzüglich im Russischen.) — é . M. К у р ч и н с к и й 
(M. K o u r t c h i n s k y ) . Соединенные Штаты Европы. (Les États-
Unis de l 'Europe.) — 5. K. W i l h e l m s on. Zum römischen Fiskal-
kauf in Ägypten. 

В X IX (1930). 1. Α. ν. Β u l m e r i n с q. Kommentar zum Buche 
des Propheten Maleachi. 2 (1, 11— 2 , 9). — 2, W . S ü s s . Karl Mor-
genstern ( 1 7 7 0 — 1 8 5 2 ) . II. Teil (S. 1 6 1 — 3 3 0 ) . — 3. W. A n d e r s o n . 
Novelline popolari sammarinesi. II. 

В XX (1930). 1. A. O r a s . Milton's editors and commen-
tators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801) . I. — 
2. J. V a s a r. Die grosse livländische Güterreduktion. Die Ent-
s tehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der l ivländischen Ritter-
und Landschaf t 1 6 7 8 — 1 6 8 4 . Teil I (S. 1 — 1 7 6 ) . — 3. S. v. C s e k e y . 
Die Quellen des estnischen Verwaltungsrechts. III. Teil (S. 135 — 1 5 0 ) . 

В X X I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil I (S. 1— 1 7 6 ) . — 2. A. O r a s . Milton's editors and 
commentators from Patrick Hume to Henry John Todd (1695—1801) . II. 
— 3. W. A n d e r s o n . Über P. Jensens Methode der vergleichenden 
Sagenforschung. 

В X X I I (1931). 1. Ε. Τ e n η m a n n. G. Teichmüllers Philo-
sophie des Christentums. — 2. J. V a s a r . Die grosse livländische 
Güterreduktion. Die Ents tehung des Konflikts zwischen Karl XI. und der 
livländischen Ritter- und Landschaft 1 6 7 8 — 1 6 8 4 . Teil II (S. I—XXVII. 
1 7 7 — 4 0 0 ) . 

В X X I I I (1931). 1. W. A n d e r s o n . Der Schwank vom alten 
Hildebrand. Teil II (S. I—XIV. 177— 3 2 9 ) . — 2. Α. ν. В u 1 m e r i n с q. 



Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. 3 (2, 10 — 3, 3). — 
8. P. A r u m a a. Litauische mundartliche Texte aus der Wilnaer Ge-
gend. — Ί· H. M u t s c h m a n n . A glossary of americanisms. 

Β X X I V (1981). 1. L. L e e s m e n t . Die Verbrechen des Dieb-
stahls und des Raubes nach den Rechten Livlands im Mittelalter. — 
2. N. M a i m . Völkerbund und Staat. Teil I (S. 1 — 1 7 6 ) . 

ß X X V (1931). 1. A d . S t e n d e r - P e t e r s e n . Tragoediae 
Sacrae. Materialien und Beiträge zur Geschichte der polnisch-lateinischen 
Jesui tendramatik der Friihzeit. — 2. W . A n d e r s o n . Beiträge zur 
Topographie der „Promessi Sposi". — 3. E. K i e c k e r s . Sprachwissen-
schaftliche Miscellen. VII. 

В X X V I (1932). 1. Α. ν. B u l m e r i n c q . Kommentar zum 
Buche des Propheten Maleachi. 4 ( 3 , 3 — 1 2 ) . — 2. A. P r i d i k . W e r 
war Mutemwija? — 3. N. M a i m. Völkerbund und Staat. Teil II 
(S. I—III. 177 — 3 5 6 ) . 

ß X X V I I (1932). 1. К. S с h r e i n e r t. Johann Bernhard Hermann, 
Briefe an Albrecht Otto und Jean Paul. I. Teil (S. 1— 1 2 8 ) . — 2. Α. v. 
B u l m e r i n c q . Kommentar zum Buche des Propheten Maleachi. 5 (3, 
12—24) . — 3. M. J. E i s e n . Kevadised pühad. (Frühlingsfeste.) — 
4. E. K i e c k e r s . Sprachwissenschaftliche Miscellen. VIII. 

В X X V I I I (1932). 1. P. P õ l d . Üldine kasvatusõpetus. (Allge-
meine Erziehungslehre.) Redigeerinud (redigiert von) J. Τ о г к. — 
2. W. W i g e t. Eine unbekannte Fassung von Klingers Zwillingen. — 
3. A. O r a s . The critical ideas of T. S. Eliot. 

В XXIX (1933). 1. L L e e s m e n t . Saaremaa halduskonna 
finantsid 1618/19. aastal. (Die Finanzen der Provinz Ösel im Jah re 
1618/19.) — 2. L. R u d r a u f . Un tableau disparu de Charles Le 
Brun. — 3. P. A r i s t e . Eesti-rootsi laensõnad eesti keeles. (Die 
estlandschwedischen Lehnwörter in der estnischen Sprache.) — é . W. 
S ü s s . Studien zur lateinischen Bibel. I. Augustine Locutiones und 
das Problem der lateinischen Bibelsprache. — 5. M. К u r t s с h i n s к y. 
Zur Frage des Kapitalprofits. 

С I — I I I (1929). I 1. Ettelugemiste kava 1921. aasta I pool-
aastal. — 1 2 . Ettelugemiste kava 1921 aasta II poolaastal. — 1 3 . Dante 
pidu 14. IX. 1921. (Dantefeier 14. IX. 1921.) R. G u t m a n n . Dante 
Alighieri. W. S c h m i e d - K o w a r z i k . Dantes Weltanschauung. 
— I I 1. Ettelugemiste kava 1922. aasta I poolaastal. — I I 2. Ette-
lugemiste kava 1922. aasta II poolaastal. — I I I 1. Ettelugemiste kava 
1923. aasta I poolaastal. — I I I 2. Ettelugemiste kava 1923. aasta 
II poolaastal. 

С I V — V I (1929). I V 1. Ettelugemiste kava 1924. aasta I pool-
aastal. — I V 2 Ettelugemiste kava 1924. aasta II poolaastal. — V I . 
Ettelugemiste kava 1925. aasta I poolaastal. — V 2. Ettelugemiste 
kava 1925. aasta II. poolaastal. — V I 1. Ettelugemiste kava 1926. 
aasta I poolaastal. — V I 2. Ettelugemiste kava 1926. aasta II poolaastal. 



С VII—IX (1929). V i l l . Ettelugemiste kava 1927. aasta I pool-
aastal. — VII 2. Ettelugemiste kava 1927. aasta II poolaastal. — VIII 1. 
Ettelugemiste kava 1928. aasta I poolaastal. — VIII 2. Ettelugemiste 
kava 1928. aasta I I poolaastal. — I X 1. Ettelugemiste kava 1929. aasta 
I poolaastal. — I X 2. Ettelugemiste kava 1929. aasta I I poolaastal. — 
I X 3. Eesti Vabariigi Tartu Ülikooli isiklik koosseis 1. detsembril 1929. 

C X (1929). Eesti Vabariigi Tartu Ülikool 1 9 1 9 — 1 9 2 9 . 
С X I — X I I I : ilmuvad hiljemini (paraîtront plus tard). 
€ XIV (1932,. Tartu Ülikooli ajaloo allikaid. I. Academia Gusta-

viana. a) Ürikuid ja dokumente. (Quellen zur Geschichte der Universität 
Tartu (Dorpat). I. Academia Gustaviana. a) Urkunden und Dokumente) . 
Koostanud (herausgegeben von) J . V a s a r . 

С XV (1932). L. V i 1 1 e с о u r t. L'Université de Tartu 1 9 1 9 — 1 9 3 2 . 

7. aprillil 1932. a. „Toimetuste" toimkond on otsustanud, et kõigi 
tööde tiitellehtedel ilmumiskoht peab esinema eesti keeles. 

Le 7 avril 1932, le Comité de rédaction -a décidé que dorénavant 
sur les frontispices de tous les ouvrages publiés dans les „Acta et 
Commentationes" le lieu d'impression doit être donné en estonien. 



T A R T U Ü L I K O O L I T O I M E T U S E D ilmuvad 

kolmes seerias: 
ν 

A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mate-

maatika-loodusteaduskonna, arstiteaduskonna, loomaarsti-

teaduskonna ja põllumajandusteaduskonna tööd.) 

B : H u m a n i o r a . (Usuteaduskonna, filosoofiatea-

duskonna ja õigusteaduskonna tööd.) 

C: A n n a l e s . . (Aastaaruanded.) 

Ladu: Ülikooli Raamatukogus, Tartus. 

v L E S P U B L I C A T I O N S I)E L ' U N I V E R S I T É 

DE T A R T U (DORPAT) se font en trois séries: 

A : M a t h e m a t i c a , p h y s i c a , m e d i c a . (Mathé-

matiques, sciences naturelles, médecine, sciences vétéri-

naires, agronomie.) 

B : H u m a n i o r a . (Théologie, philosophie, philo-

logie, histoire, jurisprudence.) 

C : A n n a l e s . 

Dépôt: La Bibliothèque de l'Université de Tartu, 

Estonie. 


